
Vnludnmlgkn u En tidnngcn,
sowie

Wor m a t i v öesti m m u n g en des H ein ei n d er a t lies.

StadtratlZes und des Wagiltrates.

Jahrgang 1892.

(Die  römischen  Ziffern bedeuten die Nummern der betreffenden Blätter der „ Verordnungen u . s. w ." , die arabischen  Ziffern die in diesen  Blättern
fortlaufenden Seitenzahlen .)





A.

Abänderung siehe G es ch üfts ein th ei l u n g.
Aberkennung, siehe Beurlaub u u g.
Abfuhr, siehe Taxen.
Abgaben, sieheCaua lei u ruüu dn u g s g eb üreu.
— siehe Z ll s ch läge.
Abkürzung, siehe  Lehrlings - Lehrzeit.
Abschreibung, siehe  Forderungen.
— siehe  Li cenzgebüren.
Acten, siehe  Einsichtnah me.
Adjuten, siehe  Vorschüsse.
Agenten, siehe  Answandernngs - Agente n.
Agiotage (Theater-) — Maßregeln dagegen. XII, 65
Amerika, siehe  Einwanderung.
— siehe  Requisitionen.
Amtsblatt , siehe  K n n d m a ch nnge n.
Amtsthicrärztlich, siehe  Intervention.
Amtsthierärztliche Vorschriften, siehe  Thierkrank-

h e i t en.
Anmeldung der Arbeiter bei den genossenschaftlichen

Krankenkassen . I, 2
Antragsteller, siehe  Auge n schei n.
Antriebsvorrichtnngen, siehe  Gasmotoren.
Anzeigehslicht, siehe  Lun gen seil che.
Apothekenführnng, siehe  Pharmaceute n.
Apotheker der ehemaligen Vororte — deren Jncorporie-

rnng in das Wiener Apotheker-Haupt -Gremium . V, 23
Apotheker-Assistenten . . . . . III, 13
Apotheker-Lehrlinge, siehe  Lehrlings - Lehrzeit.
Arbeiter, siehe  Anmeldung.
Arbeiten und Lieferungen, städtische— deren Conten . VIII, 43
Armee, siehe  Mi l itärtaxp fli ch t.
ArmenarztenSstellcn— Vorsorge für deren Snppliernng VI, 28
Assistenten, siehe  Apotheker.
Auszüge, hydraulische. II, 7
Angenscheius-Eommissionen— Einladung der gemeinde-

räthlichen Antragsteller hierzu . V, 24
Ausfolgnng , siehe Taxen.
Ausfuhrverbot, siehe Melkkühe.
Ausgcstoßene, siehe Militärtaxpflicht.
Anslanfbrnnnen, siehe Wasserbezng.
Ansstellnngsmedaillcn— zn deren Führung ist der Ge-

schästsnachsolger nicht berechtigt . VII , 31
Ansträgerscheine— Maßregeln gegen Missbränche. . VI, 27

Auswanderungen nach Ungarn. VIII , 42
Answandernngs -Agenten — deren Überwachung . . . II , 7
Auszahlung , siehe Tag gelber.
Automaten, siehe Wäge- und Verkaufs - Automaten.

B.
Bakteriologisch, siehe Untersn ch nnge  n.
Baicrische Unterthanen , siehe Eheschließungen.
Bauten, sieheK ostenvora n s ch läge.
— öffentliche(Hof-, Staats - und Fonde) — Beiziehung

von Gemeindevcrtretern zu den Commissionen . VII , 35
>— deren Überwachung durch die städtischen Organe . . . II , 8
Bauten, städtische, siehe Steinmaterial.
Bauzwecke, sieheH o ch qn e l len wa sser - A bg  a be.
Beamte, siehe Landstnrmpflicht.
Befreiung, siehe Schulkinder.
Begünstigungen, siehe Polizei - Telegraphen.
— siehe Sammlungen.
Begünstignngstitel, siehe Ers atzres erv e.
Benzin-Gasmotoren, siehe Schiffe.
Berechtigung, siehe Sammlungen.
Bergbaubetrieb— Anzeige wichtiger Ereignisse, an das

kompetente Revierbergamt . VII , 31
Bergwerke, siehe Sprengmittel.
Betriebsstätten, siehe Witwe.
Bevollmächtigte, siehe Vieh - C ommissionsHändler.
Bevorzugung , siehe Fabrikanten.
— siehe G em e ind e d ie n st.
Bezirksämter, siehe Correspondenz.
Bezirksgerichte, städtisch-delegierte — die neuen in Wien III , 11
Bezirkskrankencassa, siehe Spitalbeh andlung.
Bierbrauer , siehe Gebinde.
Bleichen, siehe Brech weinst ein.
Beurlaubung, dauernde— Berufung gegen deren Ab¬

erkennung . VI, 27
-vorzeitige von Wehrpflichtigen . V, 21
Bauten , siehe Osfertausschreibungen.
Blnmenhandel zwischen Italien und Wien . IX, 47
Brechweinstein zum Färben , Bleichen und Glätten . . VII , 32
Bürgerrechtsgesnche — deren ämtliche Behandlung . . III , 14
Bnschenschankrecht . XII , 66

i*



IV

C.

Canaleinmündungsgebüren — öffentliche Abgaben . . IX , 45
Cantinenbesttgnisse — Verständigung über deren Ver¬

leihung an die Gewerbe -Jnspectoren . IX , 50
Cholera , siehe T o d t en b es ch a u d i e n st.
Commissionen , siehe Bauten.
Commissionsgebnren .Xi , 63
Consnlarämtcr , siehe Requisition.
Consnlat , deutsches , in Triest — Erweiterung des Amts¬

bezirkes . VII , 33
Constitniernng , siehe Cnltusgemeinde.
Conten , siehe Arbeiten.
Controle , siehe Wasser bezug.
Controlvcrsammlnng — Enthebung von derselben . . VII , 30
Correspondenzcn , dienstliche , siehe Porto fr ei heit.
Corrcspondenz , siehe Lagerhaus.
— amtliche , mit den magistratischen Bezirksämtern . . I , 3
— nach Venedig und Nom — deren Expedition . . . 1, 1
Cnltnsgemeinde , israelitische — deren Constitnierung in

'Mistelbach . HI , 31

D.

Einschränkung , siehe Hausiere  n.
Einstellung , siehe Naturalgenüsse.
Eintragungen , siehe Wasserbu  ch.
Einwanderung und Warenimport nach Amerika . . XI , 62
Enthebung , siehe Controlversa  m m l u n g.
Epidemiespital , siehe Todtenbeschandienst.
Ergänzungsbezirke der politischen Behörden Tulln , und

Hietzing Umgebung.
Ergäuznngsbezirke . II , 7
Erprobung von Handfeuerwaffen — obligatorisch . . I , 2
Errichtung , siehe Floßbüder.
Ersatzreserve , Zeitdauer zum Nachweise des Fortbestandes

dieses Begünstigungstitels . VII , 32
Erwerbs - und Wirtschafts - Genossenschaften — deren

Evidenthaltung . VIII , 43
Erwerbstenerbemessnngen — deren Beschleunigung . . XI , 63
Erwerb - und Einkommensteuer -Bemessungen — Recurse

dagegen . VII , 32
Erweiterung , siehe Consulat.
Evidcnzhaltnng , siehe Desinfecti ons - Einrichtungen.
Evidenz , siehe Gastgewerbe.
Exemtion — politische , siehe Rechtsansprüche.
Executionssistieruug , siehe Steuer raten.
Exscindiernngsversahren gegen politische Exemtion . . III , 9

Dacheindccknngsmaterial , feuersicheres — deren Er¬
zeuger .

Dampskesselprüfnugs -Commissäre .
Dampftnaschinenwärter für Papiersabriksmaschinen —

deren Prüfung.
Darlehen , siehe Wein Hauer.
Dekorationsmaler , siehe Zimmermaler.
Dees , siehe Hausierh andel.
Delicatessenhändler , siehe F i s ch e.
Desinfections -Einrichtnngen — Evidcnzhaltnng über deren

Fortschritte . . .
Dienstreiscn -Gebnrcn der ämtlichen Funktionäre bei

Thiersenchenfällen.
Dörranlagen.
Tonaucanal -Jnspector , siehe Reisegebüre  n.
Diurnisten , siehe Taggelder.
Donan -Dampsschissahrt , siehe Nohproducte.
Donancanal , siehe Flöße.
Drncksortcn , verdorbene — deren Verrechnung . . . .
Diingmittel (Kainit ) aus der Kalnszer Grube — Vor¬

schriften über dessen Abgabe.

IV , 19
III , 10

VIII , 41

II , 6

X , 53
IX , 46

III , 14

IX , 48

E.

Eheschließungen mit bairischen Unterthanen . XI , 62
Einberufung , siehe Waffenübung.
Einbiirgernngsgesnche — deren Behandlung . X , 59
Einfuhr , siehe Klauenthiere.
Einfuhr , siehe Nohproducte.
Einhebung , siehe Taxen.
Einladung , siehe Augenschein.
Einsichtnahme in Acten durch Parteien . VIII , 4^

F.
Fabrikanten , inländische — deren Bevorzugung . . . IV , 20
Fabrikszwcigniederlassnngen , protokollierte — Verhältnis

der Inhaber znm Gremium der Wiener Kauf¬
mannschaft . IX , 45

Färben , siehe Brech Weinstein.
Faschingsfeier in den städtischen Waisenhäusern . . . II , 8
Feuerpolizei -Ordnung — Ansführungsbestimmnngen . X , 59
Feuersicher , siehe Dacheindeckn  n g.
Feuerwehren , freiwillige — deren Requisiten . . . . V , 24
Feuerwehrmänner , Telegraphisten und Maschinisten,

städtische , die Feuerwehr -Vereinen Angewiesen sind
deren Instruction . IX , 49

Fische , rohe — deren Verkauf durch Delicatessenhändler III , 10
Fischstand — Verfolgung der demselben schädlichen Thiere I , 1
Fleisch -Comnnssionshändler , siehe Vieh - Com  m i s-

s i o n s h n nd  l e r.
Fleischhauer und Selcher — Abgrenzung deren Gewerbs-

besugnisse . III , 12
Flöße , kleinere — deren Einfahrt in den Wiener Donau¬

canal . VII , 30

Floßbäder — deren Errichtung . VIII , 37
Forderungen , uneinbringliche -— deren Abschreibung . I , 4
Forst - und Jagdstatistik . V, 22
Forstbezirke , neue , in Niederösterreich . IV , 20
Freiplätze , siehe Handels - Akademie.
Friedhosserrichtnngcn , siehe Sch nlh aus b aut en.
Führung , siehe Aus stellu n g s med a illen.
Fuhrwerk , siehe Lohnfuhrwerk.
Fnnctionäre , siehe Dienstreisen.
Fußboden , Putzen und Instandsetzung — Berechtigung

hierzu.



V

G.

Gartcnanlageu Wiens, die den Vorschriften der inter¬
nationalen Reblaus -Convention entsprechen. . . X , 55

Gasmotoren — Antriebsvorrichtnngen bei denselben. . VII, 34
Gast- und Schankgewerbe— behördliche Answeise über

deren Evidenz entfallen . III , 12
Gebinde — Herstellung und Reparatur derselben durch

die Bierbrauer . VII , 31
Gebüren, siehe Taxen.
Gegenstände obligate, siehe Schulkinder.
Gehaltsvorschüsse— Einrechnung der Quinquennien

hierbei . VII , 35
— an Lehrpersonen — deren Bemessung . V, 24
Geisteskranke— deren Übergabe in die n.-ö. Landes-

Jrrennnstalt . IX, 48
— deren Unterbringung in ungarischen Irrenanstalten . XII , 65
Gelder, fremde, siehe Taxen.
Geldabsnhren der städtischen Hanptcassa und der Steuer¬

amtsabtheilungen an die Centralcassa . III , 14
Gcmeindedienst —für die Aufnahme nach Wien zuständige

Bewerber bevorzugt . VII , 36
Gemeindevcrtreter, siehe Bauten.
Geschäftsbücher, siehe Trödler.
Gcmischtwarcnverschleißcr, siehe Presserzeugnis  s e.
Gcschäftscintheilnng des Magistrates — Abänderung

derselben .' . XII , 67
(Im Amtsblatt Nr . ! ex 1893 , 35 befindet sich die in den
„Berordnnngen " nicht ganz richtig reprodneierteGeschäftseintheilnng .)

Gcschästsnachfolger, sieheAu s ste l ln n g s med a i lle n.
Geschirrhandel in Detailmarkthallen nicht gestattet . . IX, 49
Gcwerbsbefngttisse, siehe Posamentierer und Seiler.
Gewerbebetrieb mehrerer in einer  Befugnis unzulässig III , 11
Gewcrbe-Jnspcctor, siehe Local - Com m issione  n.
Gcwerbe-Jnspcctoren, siehe Lagerhäuser.
— siehe C an t i n en b e fn g n i ss e.
Gewerbezurücklegung .IX , 46
Gewichtsvcrkürzungen, siehe Verfälschungen.
Gistverschleiß .XI , 63
„Gigantic" — gewerbsmäßige Erzeugung dieses Spreng¬

mittels . I, 1
Goldwarenverschleißer, siehe Pu nc i erun g s g esetz.
Gremium, siehe Handelsgesellschafter.
— siehe Fabrikszw eig - Niederlassungen.
— siehe V i e h - C o m m is s i o n s h än d l er.
Grundstenercataster— dessen Revision . VIII, 39

H.
Handelsakademie Wiener, Ausschreibung und Besetzung

der communalen Freiplätze . III , 14
Handelsgesellschafter— deren Verhältnis Zum Gremium

der Wiener Kaufmannschaft . IX, 45
Handfeuerwaffen— deren Beschau und Stempelung . IX, 45
— siehe Erprobung.
Hansierbesngnis — dessen Verlängerung . IX, 49
Hansierbcwillignngen— deren Verlängerungen . . . VI, 25
Hausierhandel — dessen Verbot im Gebiete von Dees IX, 46

Hausierhandel in Mödling verbotet! . VIII, 42
Hausieren im Prater — dessen Einschränkung . . . . VII , 30
Hausierhandel — Einschränkung desselben in Maros-

Vasarhelh . VII , 33
Hebammen — deren Praxisansübnng in Ungarn . . . VII, 33
Heil- und Enranstalten — deren Concessioniernng. . III , 13
Heimatsbcrechtignng, siehe Lehrerinne  n.
Herabsetzung, siehe Lehrlings - Lehrzeit.
Hietzing, siehe Ergänzun gsbezirke.
Hilfsarbeiter, siehe Anmeldung.
— genossenschaftliche— deren Wahlrecht . IV. 18
Hilfsbereit!, sieheS a m in lnnge  n.
Historienmalerei, siehe Leon I . Stiftung
Hochguellenwasserabgabc für Bauzwecke. I, 3
Holzdrnck, siehe Lithographie.
Hydraulisch, siehe Aufzüge.

I
Jagd , siehe Forst.
Jagden — deren Abhaltung an Sonn - und Feiertagen . III , 10
Jagdkarten, taxfreie. VII, 32
Jahresberichte, siehe Vereine.
Jncorporicrung, siehe Apotheker.
Jndnstriezwecke, siehe Wa sser a b g a be.
Jnsectionskrankc— deren Unterbringung in die Spitäler IV, 19
Instruction, siehe Feuerwehrmänner.
Intervention , amtsthierürztliche. III , 13
Irrenanstalt , siehe Geisteskranke.

K.
Kainit, siehe Düng mittel.
Kaninchen— Maßregeln gegen Schäden durch dieselben X, 57
Kantinenbetrieb — Maßregeln gegen dessen Übelstände X, 57
Kennzeichnung, siehe Rinder.
Klanenthiere — deren Einfuhr aus Croatien-Slavonien II, 7
Kostenansmitteluttg, siehe Weingärten.
Kostenersatz, sieheUn t er su chu n g en.
Kostenvoranschläge für Bauten . III , 14
Kostenzissern, siehe Schulbauten.
Krankenanstalten, siehe Verpflegsge büren.

^ Kraukencassa, siehe Anmeldung.
! Krankenhaus „Kaiser Franz Josestst siehe Spital.

Krankenkassen, genossenschaftliche— Abänderung desß 12,
Absatz 5 des Normalstatuts . VII , 29

Krankenhaus-Verpslegskosten —Beschleunigung der Ein¬
bringung . VII , 31

Krankheits-Übertragungen durch Waschanstalten— deren
Verhütung . V, 21

Krempelmaschinen— Schutzvorrichtungen. VII, 31
Kundmachungen— deren Einschaltungen im „Amtsblatt" VI, 28
Kundmachung, sieheN ei chs r a th s w a h le n.
Kühe, siehe Melkkühe.
Kunst- und Halbweine — deren Erzeugung (Weinver-

fälschnngen) . V 3
Kuranstalten, siehe Heilan stalten.
Kttrzwarenhändler, siehe Spitzen.



VI

2 .

Lagerhaus , städtisches — Correspondenz mit demselben III , 14
Lagerhäuser , öffentliche — deren Becmfsichtignng dnrch

Gewerbe Ĵnspectoren . IX , 48
Landsturmpflicht der Offieiere , Ac' ilitär Seelsorger und

-Beamten . I , 2
Laudsturmpflichtige , ungarische — Zustellung der Wid-

mnngskarten . X , 57
Legitimation unehelicher Kinder . VI , 26
Lehrerinnen , definitive — deren Heimatsberechtignng . VII , 65
Lehrlings Krankencasfen. IV , 17
Lehrlings -Lehrzeit — deren Herabsetzung . VIII , 40
Lehrlings -Lehrzeit für Apotheker Lehrlinge — deren Ab¬

kürzung unzulässig . IX , 47
Lcistcnbrüche , siehe W eh rp fl i cht i g e.
Leon Johann ' sche Stiftung für Historienmalerei —

Interpretation des Stiftbriefes . II , 6
Licenzgebüren deren Abschreibung . VII , 35
Licitationen von Psandleihanstalten — deren Kund¬

machungen . VIII , 42
Licitiernng , siehe Pfau d o bj ecte.
Lieferungen , siehe Arbeiten.
Litho - und Xylographie gehören zur Stein - und Holz¬

druckerei . V , 22
Localcommifsionen — Intervention des Gewerbe-

Jnspectors . . VIII , 40
Lohnfnhrwerksbesitzer — deren competente Steuer-

administrationen . II , 18
Lnngcnscuchc — Anzeigepflicht . VII , 34
— deren Abwehr und Tilgung . X , 54

M.

Magistrat , siehe G e s ch ästs ei  n t h e i lu  n g.
Mahnboten , siehe Taggelder.
Markttagebücher (ß . 24 Marktordnung ) stempelfrei . . VII , 33
Marktpreise — zu deren Erhöhung sind Vereinbarungen

unstatthaft . IV , 17
Maros -Vasarhely , siehe Hausierhandel.
Maul - und Klauenseuche — Maßregeln gegen deren

Verbreitung . VI , 27
Melkkühe — Ausfuhrverbot aus verseuchten Gegenden . VII , 30
Milchwägen , siehe Strohsäcke.
Militärpersonen , beurlaubte und pensionierte — deren

Quittungsbestätigungen . VII , 32
Militärtaxpflicht der aus der Armee strafweise Ausge¬

stoßenen . XII , 66
Militär -Verpslegsanstalten — Übersetzung deren Mann¬

schaft in die Reserve . X , 57
Mistelbach , siehe Cultus gem einde.
Mißbräuche , siehe Austrägerscheine.
Mödling , siehe Hausierhandel.
Mnsikergewerbe — dessen Gewerbeschein . VIII , 37
-— nicht concessioniert . X , 57

N.

Nahrnngsmittelvetfälscher — Verfahren gegen dieselben X, 57
Natnralgeniisse — Einstellung der Vergütung hierfür . XII , 67
Mchtärztc , siehe Orthopädie.
Nordamerika , siehe Requisitionen.
Normaltarif , siehe Wägaust alten.

Q.
Osfertansschreibnngen für die Arbeiten bei eommnnalen

Bauten sind zu trennen . VI , 28
Offieiere , siehe Land  st u r m p f l i ch t.
Orthopädie — deren Ausübung dnrch Nichtärzte ver¬

boten . VII , 33

P.
Papicrsabriksmaschincn , siehe D ampf m a s chinenwärte  r.
Parteien , siehe Einsichtnahme.
Psandleihanstalten , siehe Licitationen.
Pfandobjecte — deren Licitiernng. IX , 50
Pfarrsprengel , römisch -katholische — deren Abgrenzung

an der Peripherie des erweiterten Wien . . . V , 22
Pserdestellnngsgesetz — Durchführungsbestimmungen . IX , 48
Pflanzensendnngen nach Rumänien. IV , 18
Pharmacentcn — Evidenzhaltnug derselben, soweit sie

zur selbständigen Apothekenführnng berechtigt sind VI , 25
Polizeitelegraphen — Begünstigungen für denselben . III , 14
Porto iür Verpflegskostensendungen . XII , 66
Portofreiheit der Dienstcorrespondenzen. VIII , 38
Posamentierer und Seiler Begrenzung deren Gewerbe-

befngnisse . III , 11
Praxis , siehe Hebam  m e n.
Präcisionsinstrnmente für wissenschaftliche Zwecke —

zollfrei . III , 12
Preßerzeugnisse , deren Verkauf dnrch Gemischtwaren -Ver-

schleißer unter gewissen Bedingungen . . . . XI , 61
Privilegien -Urknnden — Zustellnngstag als amtlich fest-

gestellt . VI , 25
Prüfung der Dampfkessel . III , 10
Pnlverwerke , private — deren Arbeitsordnungen . . IX , 47
Pulverwerksanlagen . VIII , 41
Punciernngsgesetz — dessen Vorschriften für Gold - und

Silberwaren -Verschleißer . XI , 61
Putzen , siehe Fußboden.

Quinqueunien , siehe Gehaltsvorschüsse.
Onittungsbestätignng , siehe Militärpersoue  u.

R.

Radfahrer — deren Fahrordnung . X, 53
Raten , siehe Steuere aten.
Reblaus -Convention , siehe Gartenanlage  n.
Rechtfertigung , siehe Z u s ch usscredite.



Rechtsansprüche dritter Personen gegen politische Exemtion III , 0
Rechtsdcpartement— Bermehrnng der Agenden desselben IV, 20
Reichsrathswahlen — deren Knndmachnngcn . . . X, 56
Reisegcbnren, Rechnungen desk. k. Donancanal Inspektors XI, 61
Requisiten, siehe Feuerwehren.
Requisitionen durch die k. n. k. Consnlarämter in Nord¬

amerika . I, 2
Reserve, siehe Mili täroerpslegs - A n stalt en.
Rcvierbergamt, siehe Bergballbetrieb.
Revision, sieheG r u n d sten er - C a ta  st er.
Respiciernnqen, siehe Trottoir.
Riemer, Sattler , Taschner deren Gewerbsberechtignng IV, 20
Rinder — Kennzeichlumg jener ans verseuchten Gegenden VII, 33
Ringstraße, sieheT is cha u f ste ll u n g.
Rohprodukte, thierische— deren Einsnhr durch die

Donau -Dampfschissahrts-Gesellschaft . . . . IV , 17
Ro»l, siehe Corresp onde nz.
Noßhaarbordurenmacher, sieheS tro hhu terz  e ug  er.
Rothes Krenz, siehe Sammlungen.
Nninänien, siehe Pfla n zensend  iln g en.
Rumänien, siehe Sendungen.

Sammlungen, öffentliche— Berechtigung hierzu . . XII, 67
-Begünstigungen für den Hilfsverein vom Rothen

Kreuz . XII , 66
Sattler , siehe Riemer.
Schäden, siehe Kaninchen.
Schätzungs-Commission, siehe Thierseu ch ensond.
Schafparticn des Wiener Ccntral-Vichmarktes — Ge¬

stattung der Weide derselben . . VII, 31
Schafe, lebende, deren Transport durch Deutschland. . VI, 27
Schank, siehe Gastgewerbe.
Schätzmänner-Vcrzeichnis für einen Thiersenchenfond . VII, 35
Schisse mit Benzin-Gasmotoren — Sicherheitsvorkeh-

rnngen . VIII , 42
Schilder- und Schriftcnmalcr — kein handwerksmäßiges

Gewerbe . V, 21
Schriftcnmalcr, siehe Schildermaler.
Schulbantett-Projectstizzen— müssen auch die Kosten-

zisfern enthalten . X, 58
Schnthansliantcn und Friedhoss-Errichtnngen — Ein¬

gaben über dieselben und Protokolle stempelfrei VII, 34
Schulkinder— deren Befreiung von obligaten Gegen¬

ständen . VII , 20
Schntzvorrichtnngen, siehe Kr empl ma schi n e.
Schweinctransport, siehe Bi eh Pässe.
Seiler und Posamentierer — Begrenzung deren Gewerbe-

befngnisse. III , 11
Selcher, siehe Fleischhauer.
Sendungen von Wein, Pflanzen, Samen re. nach Rumänien VI, 27
Sicherheit Vorkehrungen, siehe Schiffe.
Silbcrwaren Verschleißer, siehe Puneicrnngsgcs etz.
Sonn - und Feiertage, siehe Jagden.
Spital , Kaiserin Elisabeth — Umbenennung desselben

gegen die frühere Bezeichnung „Kaiser Franz Josef
Krankenhaus" . II, 7

Spitalbehandlnttg — von Mitgliedern der genossenschaft¬
lichen oder Bezirkskrankeneassa . I, 1

Spitäler , siehe Jnfeeti ons kranke.
Spitzen-, Stickerei-, Weiß- und Knrzwarcnhändlcr

deren Gewerbebefngnis . 111, 11
Sprengmittel — deren Verpackung und Verschleiß. . II, 5
— siehe „Gigantic ."
Sprengmittel Magazine in Bergwerken — deren Be¬

willigung . V, 22
Staatliche Dbjecte — deren Wasserleitnngsobjeete fallen

in die Competenz der magistratischen Bezirksämter VI, 27
Stadtträger , Stiefelputzer und Victnalienhansierer

deren Besteuerung . VIII , 40
Steindruck, siehe0 ithogra p hie.
Steinmaterial —dessen Verwendung bei den städt. Bauten V, 24
Stellnngs -Commissionsbtfttnd — dessen Überprüfung III. 12
Stempclsrei, sieheM arkttngebü  cher.
— siche S chn l h a ns b a n t e n.
Stempelmarken ans Eingaben können auch überschrieben

sein . VI, 28
— deren Verwendung . V, 24
Stempelung, sieheH andfener waffe  n.
Steneramts -Abthcilnugcn, siehe Geld absnhren.
Stenerratcn und Excctttionssisticrnngsgcsuche— deren

Behandlung . VIII , 37
Stiefelputzer, siehe Stadt träger.
Strvhbordnreumacher, siehe Strohhnter z eitge  r.
Strohhutcrzengcr, Rosshaar- und Strvhbordnrenmacher

— nicht handwerksmäßig . XI . 62
Strohsäckc ans Milchwägen— deren Verladung verboten IX, 50
Snppliernng, siehe Armenärzte ns stellen.

T.

Taggelder — deren Auszahlung an städtische Diurnisten
und Mahnboten . I, 4

Tapezierer, siehe Zimmermaler.
Taschner, siehe Riemer.

! Taren , Gebären und fremde Gelder — deren Einhebung,
Abfuhr oder Ansfolgung . VII , 35

Telegraphisten, siehe Fe n er weh cmänne  r.
Theater-Agiotage, siehe Agiotage.
Thermometer — deren ämtliche Überprüfung . . . . III , 12
Thierärztlich, siehe Intervention.
Thierkrankhcitcn, ansteckende verschärfte amtsthier¬

ärztliche Vorschriften . IV, 10
Thiersenchenfälle, siehe Dienstreisen
Thicrscnchensond, siehe Schätzmänncr.
— Bestellung des Leiters der Schätznngscommission . . XI , 61
Tischansstellnttg auf der Ringstraße . VI, 28
Todtenbeschandienst in Cholera-Epidemiespitälern. . . X, 56
Transferierung verpachteter Gewerbe . 111, 13
Transport , siehe Schafe.
Trennung, sieheO ff e r ta us schr er b u n g.
Triest, siehe Consulat.
Trödler — Controlierung deren Geschäftsbücher. . . IX, 50

, Trottoir -Respiciernngen— Instruction . X, 58
! Tulln, siehe Ergänzung sbezirke.



VIII

U.

Übelstände, siehe C a n t i n e n b et r i e b.
Überprüfung, siehe  Stellungscommission.
Übcrschreibnng, siehe Stem p el m arke n.
überftnndenbewillignng für fabriksmüßig betriebene Ge¬

werbe-Unternehmungen . VI, 26
Überwachung, siehe Bauten.
— siehe Answ  a n d er  u n gsa  g en  t en.
Uneheliche Kinder, siehe Legitimation.
Ungarische Irrenanstalten , siehe Geisteskranke.
Ungarn, siehe  Hebammen.
— siehe  Auswanderungen.
Untersuchungen, chemische oder bacteriologische— deren

Kostenersatz . II , 6

V.
Venedig, siehe C or r es p o n d en z.
Vereinbarungen, siehe Marktpreis  e.
Vereine, subventionierte— Evidenzhaltung deren Jahres¬

berichte . II , 8
Verfälschungen von Lebensmitteln und Gcwichtsver-

kiirznngttt — Maßregeln dagegen . VII , 34
Verfolgung, siehe Fi sch stand.
Vergütung, siehe N aturalgenüss  e.
Verlängerung, sieheH a u s ie rb ew i l l i g un g.
Verordnung, siehe Radfahrer.
Verpachtete Gewerbe, siehe Transferierung.
Verpackung, siehe Sprengmittel.
Verpflegsgebüren in den Wiener k. k. Krankenanstalten. II, 6
Verpflegskostcn, sieheK r ankenhan  s.
Verpslegskoftensendnngen, siehe Porto.
Verrechnung, siehe Drucksorten.
Verschleiß, siehe Sprengmittel.
Verseuchte Gegenden, siehe Rinder.
Verwendung, siehe Stempelmarke  n.
Victualienhansierer, siehe Stadttrüger.
Viel)- und Fleisch- Commissionshändlcr und Bevoll¬

mächtigte, hnndelsgerichtlich protokollierte— deren
Zuweisung znm Gremium der Wiener Kaufmann¬
schaft . VIII , 40

Viehpasswescn — verschärfte Vorschriften. X, 56
Viehpässc für Schweinetransport . . IX, 47
Volksüäder — Zuweisung deren Agenden. VIII, 43
Vororte, siehe Apotheker.
Vorschriften, siehe Viehpasswescn.
Vorschüsse ans Adjuten . VIII, 43
Vorzeitige Beurlaubung, siehe Beurlaubung.

W.

Wachs, gekochtes— dessen Verkauf . III, 10
Wägeanstaltcn, öffentliche, eoncessionierte— Normal¬

tarif für dieselben . III , 9
Wassennnfähig, siehe Wehrpflichtige.
Wäge- und Verkaufs-Automaten. VIII, 38
Waffen, siehe Erprobung.
Waffennbttttg— Einberufung nicht activer Mannschaft III, 12
Wahlrecht, siehe Hilfsarbeiter.
Waschanstalten, siehe Krankheits -Übertragunge  n.
Waisenhäuser, sieheF a schi n g s f ei er.
Warenimport, siehe Einwande r u n g.
Wasserabgabe für Industriezweige . II, 8
Wasserbezng— dessen Controls . IX, 49
— von Privaten bei den Auslausbrunnen . . . . . IX , 49
Wasstrbezngsbcmessnng— für die Zühlungscommission

der Hausbewohner keine Gebür zu bezahlen . . VII , 36
Wasscrbuch— Eintragungen in dasselbe . XII, 65
Wasscrfrevel— dessen Verfolgung . XII, 66
Wasserleitungsobjecte, siehe staatliche Objecte.
Wehrpflichtige, siehe Beurlaubung.
— mit Leistenbrüchen— waffennnfühig . IX, 49
Weißwarenhändler, siehe Spitze n.
Weide, siehe Schafpartien.
Weingärten, verseuchte— Sachverständige zur Kosten-

ausmittlnng . IX, 46
Weinhancr — deren Gesuche um ein Darlehen . . . V, 21

-deren Gesuche um Darlehen . VII , 34
Wcinversälschnng, siehe  Kunst - und Halbweine.
Widmnngskartcn, sieheLan d st urm p f l i cht i g e.
Wirkungskreis— dessen Bezeichnung durch den Magistrat V, 24
Wirtschaftsgenosscnschaften, siehe Erw erbs  g en  o ss  en-

schäften.
„Witwe" als Bezeichnung für gewerbliche Betriebsstätten XI, 62

X.
Wographie , siehe Lithographie.

Z
Zählttttgscommission, siehe Wnsserbezugsbemessung.
Zahntechnikcrgcwerbe— dessen Regelung . IV, 19
Zimmer- und Dekorationsmaler und Tapezierer —

Abgrenzung der Gewerbebefngnisse. X, 55
Zollfrei, siehe Prücisions - Instrnmcnt  e.
Zuschläge und Abgaben, städtische. . - l, 3
Znschusscrcdite. IX, 50
— deren Rechtfertigung . I, 4
Znftändigkcitsgesuche— Vorlage derselben an den Stadtrath XII, 67
Znstellungstag, siehe Privilegien.

(Jede der in diesem Jahre ausgegebenen XIl Nummern der „Verordnungen  u . s. w ." enthält ein Verzeichnis der
Österreich unter der Enns jeweilig erschienenen Gesetze und Verordnungen .)
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Vmn 'dnumil'll und EnIIchl'idllMM,
sowie

NmimtiilbchmriilmuM des Geiilcmdmithcs, Stlidttlithcs mir, vcs Nkagisülltes
in Injielegrnlinten den Geineindkiierinnltiinji nnd Mlitische» IiiitZtiihnuig.

I n 6 alt:

I . Verordnungen : 1. Verfolgung der dem Fischstande schädlichen Thiere mit Schusswaffen . — 2 . Spitalsbehandlung von Mitgliedern der Bezirks - oder
genossenschaftlichen Krankencassen . — 3 . Gewerbsmäßige Erzeugung des Svrengmittels „ Gigantic " . — 4 . Expeditionen amtlicher Correspondenz nach Venedig und
Rom . — 5 . Zur Landstnrmpslicht der Officiere , Militär - Seelsorger und -Beamten . — 6 . Unterlassung der Anmeldung von krankenversichernngspflichtigen Hilfs¬
arbeitern bei den genossenschaftlichen Krankencassen . — 7 . Requisitionen durch die k. n . k. Consnlarämter in Nordamerika . — 8 . Die obligatorische Erprobung
der Handfeuerwaffen . — 9 . Amtscorresvondenz mit den magistratischen Bezirksämtern . — 10 . Unbefugte Erzeugung von Kunst - und Halbweinen . —
IS . NorinativbestittiMttngen : Gemeinderath:  11 . Die städtischen Zuschläge und Abgaben vom 1. Jänner 1892 an . — Stadtrath:  12 . Abgabe von
Hochqnelkenwasser für Bauzwecke . — 13 . Abschreibung uneinbringlicher Forderungen . —14.  Znschnss - Credite . — Magistrat:  15 . Auszahlung der Taggclder an

die städtischen Diurnisten und Mahnbolen . — Verzeichnis der im Jahre  1892 publicierten Reichs - und Landesgesetze.

I. tlrrtiriniungrn.
L.

(Verfolgung der dem Fischstaude schädlichen Thiere
mit Schusswaffe « .)

Die k. k. n .- ö. Statthalters hat mit Erlass vom 20 . Oetober 1891,
Z . 46339 , dem Wiener Magistrate Folgendes znr Kenntnis gebracht:

Um alifütligen Zweifeln darüber zu begegnen , ob jene Personen , welche
gemäss Z. 53 , Alinea 3 , des n .-ö. Fischereigesetzes von : 26 . April 1890 , L.- G .-Bl.
Nr . 1 6x1891 , von der Statthaltern die Befugnis znr Verfolgung der
dem Fischstande schädlichen Thiere mit Schusswaffen  erhalten,
znr Ausübung dieser Berechtigung außer dem Erlaubnisscheine , welcher den¬
selben Hieramts ansgefertigt wird , noch den Wafsenpass und die Jagdkarte >
besitzen müssen , wird dem Magistrate Nachstehendes eröffnet:

Znr Ausübung der erwähnten Berechtigung bedürfen die in Rede stehen¬
den Personen in der Regel eines Waffenpasses . Eine Ausnahme hievon tritt
dann ein , wenn die Berechtigten solche Personen sind , welche überhaupt von
der Verpflichtung , beim Tragen einer Schusswaffe mit einem Waffenpasse ver - I
sehen zu sein , entbunden sind . Dies wird gemäß ß . 15 iit . a, des Waffen - j
patentes , beziehungsweise gemäß der Ministerialverordnnng vom 20 . August s
1857 , R .- G .-Bl . Nr . 159 , insbesondere dann der Fall sein , wenn das auf den
Forstschutz oder den Jagddienst oder auf beide beeidigte Personale mit der
Erlegung fischereischädlicher Thiere vermittelst der Schusswaffe betraut wird.

Dagegen ist bei der in Rede stehenden Erlegung fischcreischädticher Thiere
eine Jagdkarte nicht erforderlich . Entscheidend hiefür ist die Erwägung , dass
cs sich bei dieser Erlegung fischereischädlicher Thiere nicht um die Ausübung
der Jagd im eigentlichen Sinne handelt , was schon aus dem Umstaude hervor¬
geht , dass dem Jagdberechtigten die Verfügung über die im Falle des K. 53
Fischereigesetzes gefangenen oder erlegten Thiere Vorbehalten bleibt.

Im Falle der Ertheilung einer Bewilligung seitens der k. k. Statthalterei
auf Grund des A. 53 , Alinea 3 , des Fischereigesetzes zur Verwendung der
Schusswaffe bei Erlegung fischereischädlicher Thiere wird der zum Gebrauche
der Schusswaffe zu berechtigenden Person von der k. k. Statthaltern ein
Erlaubnisschein nach zuliegendem Muster ausgestellt werden , welchen dieselbe
bei Ausübung der errheilten Berechtigung mit sich zu führen und den Anf-
fichtsorganen auf Verlangen vorzuweisen verpflichtet ist.

Erlaubnis)  che i n
anf Grund des Z. 53 des n .- ö. Fischereigesetzes vom 26 . April

1890 , L.-G .-Bl . Nr . 1 ex 1891.
F "'' .
wohnhaft in.
zur Verfolgung von folgenden , wild lebenden , dem Fischstande
schädlichen Thieren mit Schusswaffen . .

Giltig für das Fischwasser des

und für die Zeit vom . bis .

Wien , am . 189

Von der k. k. n .-ö. Statthalterei:
(1. 8 .)

Diesen Erlaubnisschein hat der Inhaber bei Ausübung
der ertheilten Berechtigung nebst dem Waffenpassc mit sich zu
führen und den Nnfsichtsorganen auf Verlangen vorzuweisen.

(SpitalSbehaudluug von Mitgliedern der Bezirks¬
oder genossenschaftlichen Krankeneassett .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 25 . No¬
vember 1891 , Z . 65375 , dem Wiener Magistrate Folgendes znr
Kenntnis gebracht:

Mit Beziehung auf den h . ä . Erlass vom 23 . April 1891 , Z . 23485,
wird der Wiener Magistrat in die Kenntnis gesetzt, dass sich die k. k. n .- ö.
Statthaltern nach mit dem n .-ö. Landes -Ausschusse gepflogenem Einvernehmen
nicht bestimmt findet , in Ansehung der öffentlichen Krankenanstalten in Nieder¬
österreich eine Vorschrift zu erlassen , mit welcher die Verwaltungen derselben
bei sonstigem Verluste ihrer Regressrechte gegen die Bezirks - oder genossen¬
schaftlichen Krankencassen verpflichtet werden , 'Mitglieder derselben ohne eine
Anweisung seitens dieser Lassen , nur im Falle der Unabweisbarkeit in die
Spitalsbehandlüng aufzunehmen , weil es weder zweckmäßig noch zulässig ist,
eine Abänderung des 8 - 4 des n .- ö. Landesgesetzes vom 25 . December 1882,
Nr . 14 ex 1883 , und der über die Aufnahme von Kranken in öffentliche
Krankenanstalten überhaupt bestehenden , im h. ä . Erlasse vom 20 . December
1856 , Z . 55780 , unter Iit . E (n .-ö . Land .-Reg .-Bl . v. I . 1857 , Nr . 1 ) ent¬
haltenen Bestimmungen , an welche sich die Krankenhaus - Verwal¬
tungen strengstens zu halten haben,  bezüglich der Aufnahme der Mit¬
glieder von Bezirks - oder genossenschaftlichen Krankencassen einrreten zu lassen.

(EewerbSmasffge Erzeugung des Sprengmittels
„ (Higantie " .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass  vom 6 . December 1891,
Z . 74960 , den Wiener Magistrat in die Kenntnis gesetzt, dass das k. k. Mini¬
sterium des Innern , im Einvernehmen mit dem k. n . k. Reichs -Kriegsministerinm
und dem k. k. Handelsministerium , die Frist znr Erwirkung der gewerblichen
Concession , bezw . der Genehmigung der Betriebsanlage zur geiverbsmäßigen
Erzeugung des Sprengmittels „ Gigantic " dem Herrn N . Baron Mikos  in
Klagenfnrt , Fichtenhof , auf ein weiteres Jahr , d. i. bis 19 . November 1892
verlängert hat.

(Expeditione » amtlicher Eorrespoudeuz nach Venedig
und Nom .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 20 . December
1891 , Z . 8491 kr ., dem Wiener Magistrate Folgendes eröffnet:

Nach einer Mittheilung des hohen k. n . k. Ministeriums des Äußern sind
die durch die k. u . k. Hof - und Cabinets -Conriere zu besorgenden Conriers-
Expeditioncn via . Pontafel „nach Venedig lind Rom nur die vom hohen
k. ri. k. Ministerium des Äußern gesiegelten und ihnen übergebenen Pakete
zu befördern verpflichtet.

Ämtliche , für die k. u . k. Botschaften in Rom oder das k. n . k. General-
Consnlat in Venedig bestimmte Correspondenzstncke , welche mittels dieser
Conriersverbindnngen expediert werden sollen , sind daher fortan au das k. u . k.
Ministerium des Äußern (Politische Expedition ) zu leiten , von wo aus deren
Weiterbeförderung durch Couriergelegenheit veranlasst werden wird.

Dies wird dem Wiener Magistrate in Folge Erlasses des hohen k. k.
Ministeriums des Innern vom 11 . December 1891 , Z . 25456 , znr genauen
Darnachachtung bekanntgegeben.



2 Amtsblatt der k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 11 , 12 . Februar 1892.

(Zur Landstnrinpflicht der Qffieiere , Militär -Seel¬
sorger und -Beamten )

Die k. k. n .-ö. Statthalterci hat mit Erlass vom 23 . December
1891, ^ Z . 79481 , dem Wiener dNagistrate solgende Cireular -Ver-
ordmnuz für das Normal -Verordnungsblatt des k. n . k. Reichs-
Kricgsministeriums , Abth . 2 , Nr . 6436 , zur Kenntnis gebracht:

Im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium für Landesvcrtheidignng
mid dem königl . nng . Landesvertheidigungsminister wird angeordnet:

1 . Die Ergänzungsbezirks - Commanden haben von den in der Evidenz
der Ersatzrcserve ' befindlichen ansgeweihten Priestern und eingestellten Seelsorgern
(Hilfsseelsorgern ) , ivelche sich im letzten Jahre der Dienstpflicht befinden , jährlich
im Monate December die Bescheinigungen nach dem Muster 12 der Wehr¬
vorschriften , I . Theil , einznhoten und mit der folgenden Clansel zu versehen:

„9t . dt . ausgeweihter Priester iangestelltcr Seelsorger oder Hilssseelsorger)
hat seiner zivölfjährigen Heeresdienstpflicht entsprochen.

Der Genannte ' bleibt bis znm Ende des Jahres 18 . . landstiirmpflichtig."
Die Bescheinigungen sind nach bewirkter Clausulierung den Betreffenden

gegen Empfangsbestätigung wieder anszusotgeu.
Weiters haben die Ergänzungsbezirks -Commanden über die vorerwähnten

Wehrpflichtigen Auszüge ans dem Pormerkbuche nach Muster 15 des obbezogenen
^heiles der Wehrvorschristen zu verfassen und im Monate Jänner des dem
Austritte folgenden Jahres den zuständigen Landstnrm -Bczirkseommanden zu
übersenden . . ^

2 . Mit Rücksicht ans die Landstnrmpflicht sind die Anstrttts -Ccrtistcate
für alle Officiere und Beamten des activeu , dteserve - und Ruhepaudes , dann
des Verhältnisses „ außer Dienst " , welche ans dem Heere ansscheiden und noch
landsturmpflichtig find , mit der Clansel:

„Genannter bleibt bis znm Ende des Jahres 18 . . landstnrinpstichtig " zu

Diese Verfügungen sind beim P Nt : 2 der Wehrvorschriften , I . Theil.
beziehungsweise in der Vorschrift für die Behandlung besonderer Personal-
angelegeiiheiten der Officiere des Soldatenstandes des k. und k. Heeres vor-
zumerken.

(Unterlass«,lg der Anmeldung von kranlenver-
sichernngdPsliclitigen Hilsdarbeitern bei den genossen-

schaft !ichen 5; raukeneafsen .)
Die l k n .- ö. Statthalterci hat unterm 24 . December 1891,

Z . 78036 , dem Wiener Magistrate folgenden Erlass intimiert:
Es ist von genossenschaftlichen Krankenkassen Klage geführr ivorden , und

hat sich ans bei dem hohen k. k. Ministerium des Innern geführten einzelnen
Verhandlungen auch thatsächlich ergeben , dass die als Gewerbebehordeu erster
Instanz zur Haudbabuug der Gewerbeordnung berufenen politischen Aezirsts-
behördcu gegen Geiverbsinhaber , welche der ihnen gesetzlich sch 121 G .-D,i
obliegenden Verpflichtung zur Anmeldung der von ihnen beschäftigten krankeu-
versicherungspflichtigen Hilfsarbeiter bei den zuständigen genossenschaftlichen
Krankenkassen nicht oder nicht rechtzeitig , d . h . nicht innerhalb der eventuell in
dem concreten Statute normierten bestimmten Anmeldefrist Nachkommen , nicht
mit jener Strenge Vorgehen , welche geeignet ist . derartige Pflichtveralstäumungeu
abzustellen und den gesetzlichen Vorschriften die ihnen gebärende Geltung und
Achtung zu verschaffen.

Es ist insbesondere aus im hohen k. k. Ministerium des Eimern ange¬
fallenen Verpsiegsfosien -Verhandlungen hervorgekommen , dass politische Bezirks¬
behörden selbst in dem Falle , als sie im Laufe derartiger Verhandlungen oft
sogar durch das eigene Geständnis des schnldtragenden Gewerbsiuhabers m die
Kenntnis der durch Unterlassung der Anmeldung von kranken-
v erst ch e ru n gsp f ti ch tig e n Hilfsarbeitern  bei den zuständigen genossen¬
schaftlichen Krankenkassen begangenen Gesetzcsiibertrerungeu gelangt sind , es
gleichwohl verabsäumt haben , die gesetzlichen Strafmittel in Anwendung zu
bringen . ^

Nachdem es sich in den in Rede stehenden galten um von amtvwegen
zu verfolgende Gesetzesübertretungen handelt und es zur Einleitung der ^ rrm-
amtshaudlung keines Strafantrages bedarf , vielmehr den politischen Veznks-
behörden das Einschreiten von amtSwegen sofort obliegt , wenn sie von der¬
artigen Gesetzesverletzungen Kenntnis erlangen , so wird der Magmrat zufolge
des einvernehmlich mit dem hohen k. k. Handelsministerium ergangenen Erlapes
des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 10 . December 1891 . Z . 2->>>18,
zur Pflichtmäßigen Wahrnehmung des demselben in diesen gälten gesetzlich
obliegenden Strafrichteramtes , mit allem Nachdrucke verhalten und rahm
angewiesen , im Interesse der der Aufsicht des Magistrale anvertiauten
genossenschaftlichen Krankenkassen vorkommenden Falles mit aller ^ ti enge
des Gesetzes des Strafamtes Zn walten,  weil lediglich von der uniiach-
sichtlichen Anwendung der gesetzlichen Strafmittel die Behebung der von den
genossenschaftlichen Krankenkassen beklagten Unzukömmlichkeiten und die Ver¬
hütung der dauernden Schädigungen der genossenschaftlichen Klankencasten
erwartet werden kann.

Hiezu kommt , dass diese Cassen , welche zur Gewähruiig der Kranken-
unterstütznng an ihre Mitglieder bedingungslos , also auch im ,z-alte der unter¬
lassenen Anmeldung verpflichtet find , nicht mit dem durch ß . 32 des K.-V .-G.

den Bezirkskrankencassen eingeräumten Regressrechte rücksichtlich der für nicht
angemeldete krankenversicherungspflichrige Personen aufgewendcten Kranken
Unterstützung gegen den an der unterlassenen oder nicht rechtzeitigen Anmeldung
schuldtragenden Arbeitgeber ansgestattet und im Sinne des Z. 121 G .-O.
lediglich berechtigt sind , jene Zahlungen in Anspruch zu nehmen , ivelche bei
rechtzeitigem Eintritte der Gehilfen zu entrichten gewesen wären.

Zur Vermeidung von Missverständnissen wird schließlich zur Darnach-
achtung beigefügt , dass die die Anmeldung bei Bezirkskrankencassen und die
Straffälligkeit der Unterlassung derselben behandelnden H . 31 und 67 des K.-V .-G.
auf die unterlassene Anmeldung bei genossenschaftlichen Krankenkassen nicht
anwendbar sind , die Unterlassung der Anmeldung bei solchen Cassen vielmehr
als Übertretung des ß . 121 der ' Gewerbeordnung , strafbar nach ß . 131 eben¬
daselbst , sich darstellt.

7 .
(Requisitionen durch die k. n . k Consularämter in

Nordamerika .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 4 . Jänner 1892 , Z . 79119,

dem Magistrate zur Kenntnis gebracht , dass Requisitionen inländischer Behörden
und insbesondere Privater durch die k. u . k. Consnlarämter in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika künftig nur dann auf Berücksichtigung zu rechnen
haben , wenn der Ersatz der Barcmslagen im Voraus zugesichert , beziehungs¬
weise entsprechend fichcrgestellt wird.

8 .
(Die obligatorische Erprobung der Handfeuerwaffen .)

Am 1 . Jänner 1892 ist das Gesetz vom 23 . Juni 1891 , N .-G .-Bl.
dir . 89 , betreffend die obligatorische Erprobung aller Handfeuerwaffen uud die
Vollzngsvorschrift zu diesem Gesetze vom 9 . November 1891 , N .-G .-Bl . Nr . 184,
in Wirksamkeit getreten . Wegen Durchführung dieser Vorschriften hat das hohe
k. k. Handelsministerium unter dem 21 . December 1891 , Z . 56262 , an die Untcr-
behörden einen Erlass gerichtet , welcher mit der Verordnung der k. k. n .- ö.
Statthalterei vom 8 . Jänner 1892 , Z . 171 , dem Wiener 'Magistrate intimiert
wurde , und welchem folgende Hauptmomente zu entnehmen sind : Das hohe
k. k. Handelsministerium hat sich zunächst mit der Frage beschäftigt , welche
Erleichterungen bei Durchführung des Gesetzes gewahrt werden könnten , und
insbesondere ob und unter welchen Modalitäten die Vornahme der dritten
Probe auch außerhalb der amtlichen Probieranstalten zulässig wäre.

Die Erhebungen ergaben , dass die Voraussetzungen für die Vornahme
einer .Hausbeschau nur in "einigen wenigen größeren Etablissements der Wafsen-
branche vorliegen . Auch die Anordnung , behufs ambulanter Vornahme der
dritten Probe ' Amtstage abzuhalten , hat sich als unzweckmäßig und undurch¬
führbar erwiesen . Es wurde ferner in Erwägung gezogen , ob nicht für die
Einsendung von Waffen an die Probicraustall die Portofreiheit oder die Er¬
mäßigung des Porto -und die Gewährung von Erleichterungen auf den Eisen¬
bahnen erwirkt werden könnten : der Bewilligung von Portobegüiistigungen
für Postsendungen stehen jedoch im Sinne des Art . VIII des Gesetzes vom
2 . Oktober 1865 , R .-G .-Bl . dir . 108 , unüberwindliche gesetzliche Hindernisse
entgegen , und die Direetoren -Confercuz der österr .-ung . Eisenbahnen lehnte die
angeregte Gewährung des Ausstellungstarifes — d i . der kostenfreien Rück¬
sendung — ab . Trotz dieser Umstände wird die Forderung , dass Waffen zum
Zwecke der dritten Probe in der Regel an die amtlichen Probierauftaften ein¬
gesendet werden sollen — ivelche Forderung , nebenbei bemerkt , in allen Staaten,
die die amtliche Erprobung der Handfeuerwaffen eingeftihrt haben , aus¬
nahmslos feststeht — keineswegs so kostspielig und beschwerlich sein , als mehrfach
besorgt wurde . Diese Besorgnis hängt nämlich mit der weitverbreiteten Ân¬
schauung der Fachkreise zusammen , dass erst die vollkommen fertiggestellte Waffe
zur dritten Probe eingesendet werden könne . Diese Anschauung ist aber eine
irrige : vielmehr ist es vollkommen zulässig , bei Vorderladern die
mit Verschlussschrauben und Pistons versehenen Läufe, bei  Hinter¬
ladern die mit der Bascule . sowie (nach den verschiedenen ^ h-
st e m e n ) mit fertige n P atrontasche n . Z ü ndstift e n , P a t ro n e n z i e h e i,
P atronc n l e g e r . P e r enssio n s - n n d A b zugsvo r r i ch t u ng vcr sc heue n
Läufe in weichem (weißem ) Zustande zur dritten Probe einzusenden:
die Schäfte überhaupt , und bei Vorderladern , Lefauchenx - und Lancaster -Gewehren,
auch die Schlösser und Garnituren , werden in die Probe nicht einbezogen , und es
wäre deren Beigabe zwecklos . Da somit z. B . zwei zur dritten Probe eingeruhtete
Spsteme des Ealibers 16 mit einem Fünf -Kilo -Pakete befördert werden können,
so fallen die Kosten dieser Wassen - Einsendnng zur dritten Probe nmsowencher m
das Gewicht , wenn diese Einsendung mit jener behufs Vornahme der Votten-
duugsarbeiten lEiselieren , Gravieren . Einlegen mit Edelmetallivelche tue
kleineren Büchsenmacher in den Landstädten in der Regel nicht silbst auchührrn,
in Verbindung gebracht wird , solche kleine dAeiner , irulche sich Zumeist nur
mit dem Zusammensetzen und mit der Reparatur von Handfeuerwaffen beschäftigen,
müssen es überhaupt in ihrem Interesse finden , von den Händlern die mit allen
Probestempeln versehenen „ gesperrten Shstcme " zu beziehen , womit sie jeder
weiteren Obsorge und Verantwortlichkeit anlässlich des neuen Gesetzes enthoben
sind . — über den Bezug der Handfeuerwaffen ans dem Auslande enthält der

^ Erlass folgende Verfügungen : Die Einholung einer Bczngsbewillignng bei der
landesfürstl . Lichcrheitsbehörde ist namentlich auch in dem Falle erforderlich , wenn,
wie es häufig vorkommt , Schützengescllschaften und dergleichen Corporationen
fremdländische Handfeuerwaffen in größerer Zahl beziehen , uni sie entgeltlich
an ihre Mitglieder zu vcrtheilen . Eine derartige Controle ist ferner auch gegen¬
über dem massenhaft statcfindcnden Import fremdländischer Revolver geboten,
insoferne derselbe nicht von eoneessionierten Erzeugern oder Händlern veranlasst
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wird . Bei dem Umstande , als der Import von Waffen , wenn derselbe unter
Vermittlung von Wafsen -Erzeugern und Händlern stattfindet , an keine Beschrän¬
kungen aus Anlass dieses Gesetzes geknüpft ist, für den Wafsen - Jmport durch
Private dagegen eine besondere Bewilligung der Sicherheitsbehörde erforderlich
ist, deren Erwirkung unlcr Umstünden mit Zeitaufwand und größeren Kosten
verbunden sein kann , so empfiehlt es sich , für denW affenbezng aus dem
A uslande sich der Vermittlung von W a ff en -- Erz e n g crn ode r
Händlern zu bedienen.  Betont wird noch , dass durch das neue Gesetz
selbstverständlich die Bestimmungen des Waffenpatentes , insbesondere jene , wonach
zum Bezüge von Waffenfendnngcn ein Begleitschein erforderlich ist, nicht berührt
werden . — Bezüglich der Stempelung der Vorräthe , d. h . der bei Erzeugern
und Händlern vorräthigcu fertigen Waffen , welche nach dem Gesetze bis längstens
31 . December 1892 durchgeführt sein muss , stellt der Erlass in Aussicht , dass
dieselbe nach Möglichkeit auch außerhalb der Probieranstalt vorgenommen werden
könne , da die Einsendung der sümmtlicheu der Vorrathsstempelung unterliegenden
Gegenstände an die Probieranstalt mit zu großen Schwierigkeiten und Kosten
verbunden wäre . Wenn diese Amtshandlungen durch die Organe der Probier¬
anstalt in Wien nicht bewältigt werden könnten , soll dafür ein eigener Fach¬
mann bestellt werden , worüber nachträglich eine Verlautbarung erfolgen wird.
Der Erlass spricht ferner aus , dass die vorräthigcu Läufe unbedingt
während des Jahres  1892 verarbeitet werden müssen. — Zum
Schlüsse wird erwähnt , dass Übertretungen des mehrerwähnten neuen Gesetzes,
wenn sie von Gewerbetreibenden begangen werden , nach der Gewerbe -Ordnung,
und wenn sie von Privaten ausgehen , nach der Ministerial -Vcrordnnng vom
80 . September 1857 , R .- G .-Bl . Nr . 198 , zu ahnden seien , und es wird dem
Magistrate empfohlen , die interessierten Kreise und die Fachmänner eindringlich
auf die Bestimmungen des neuen Gesetzes aufmerksam zu machen , damit die
Behörde nicht in die Nothwendigkeit versetzt werde , wegen Unkenntnis des Ge - j
setzes aus Seite der betheiligtcn Parteien zahlreiche Strafamtshandlungen ans
Anlass von Übertretungen der neuen Vorschriften vorznnehmen.

9 .
(Airrtseorrespolldeuz mit den magistratischen Bezirks¬

ämtern . )
Der Statthalter Graf Kielmanscgg  hat mit Erlass vom

14 . Jauner 1892 , Pr .-Z . 299 dem Bürgermeister Dr . Prix
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Da es sich im Interesse einer rascheren und einfacheren
Geschüftsbehandlnng empfiehlt , die Amtscorrespondenzen so¬
viel als möglich an die magistratischen Bezirksämter unmittelbar
zu richten  und den schriftlichen Verkehr mit dem Wiener Magistrate auf die
demselben vorschriftsmäßig vorbehaltenen Angelegenheiten und die durch die
-Natur der Sache oder besonderen Verhältnisse gebotenen Fülle zu beschränken,
habe ich die Veranlassung getroffen,  dass seitens der mir unterstehenden
Behörden nach diesen Gesichtspunkten vorgegangen und alle nach der
Geschäftsordnung in den Wirkungskreis der Bezirksämter fal¬
lenden Geschäftsstücke , insbesondere alle Jntimationen,  Requi¬
sitionen , Zustellungen u . s. w . unmittelbar an die magistratischen
Bezirksämter gerichtet und expediert werden.  Die hierortigen Erlässe
werden anßer in den der Centrale ohnedies vorbehaltenen Angelegenheiten nur
noch daun an den Wiener Magistrat unmittelbar ergehen , wenn dieselben
Bestimmungen normativen Charakters enthalten , oder einen das Amtsbereich
mehrerer Bezirksämter berührenden Gegenstand betreffen.

Wenn es sich um eine Angelegenheit handelt , von welcher Kenntnis zu
erlangen , für den Central -Magistrat von Wichtigkeit ist, namentlich sobald die
Geschäftsführung des Bezirksamtes zu Bemerkungen Anlass gibt , oder bei
einschneidenden Verfügungen und principietlcn Entscheidungen , oder auch nur
bei wichtigeren Erhebungen in einer Angelegenheit , deren schließliche Entscheidung ^
in erster Instanz dem Wiener Magistrate Vorbehalten bleibt , werden die hier¬
ortigen Erlässe zwar an das Bezirksamt adressiert , aber dem Wiener Magistrate
im sogenannten durchlaufenden Wege,  d . h . unter Einem an den Wiener
Magistrat adressierten Couvert behufs Einsichtnahme , allfälligen Verfügung und
Weiterbeförderung an das Bezirsamt übersendet werden.

Der gleiche Vorgang wird in jenen Füllen eingehalten werden , wo es
sich nur eine Angelegenheit handelt , in welcher bereits eine Verhandlung bei
dem Wiener Magistrate anhängig war . In dem betreffenden an das Bezirksamt
gerichteten durchlaufenden Erlasse wird das letzte dem Magistrate zugekommene hier-
ortige Schriftstück oder der vom Wiener Magistrate in der fraglichen Angelegenheit
lsiehergelangte letzte Bericht bezogen sein , damit der Magistrat in die Lage
kommt , dem Bezirksamte die Acten anzuschließen , oder die sonst nöthig
erscheinenden Informationen zu ertheilen.

Hievon beehre ich mich , Euer Hochwohlgeboren mit dem Beifügen in
Kenntnis zu setzen, dass ich mich wegen der in dem Berichte vom 5 . Jänner 1892,
M .-D .-Z . 21 erbetenen Verlautbarung der neuen Organisierung des Verwaltungs¬
dienstes in Wien au das hohe k. k. Ministerium des Innern gewendet habe.

10.

(Nubefugte Erzeugung von Kunst - und Halbweiueu .)
Die k. k. n .-v. Statthaftere ! hat mit Erlass vom 25 . Jänner 1892,

Z . 3478 , dem Wiener Magistrate Folgendes znr Kenntnis gebracht:
Nachdem in letzter Zeit zn wiederholtenmalen Klagen wegen angeblicher

Weinvcrfälschnngen und unbefugter Erzeugung von Kunst - und Halbweinen

laut geworden sind , findet sich die k. k. Statthalterei bestimmt , den unterstehenden
Gcwerbebchörden die Bestimmung des 8 - 10 M .-V . vom 16 . September 1880,
R .-G .-Bl . Nr . 121 in Erinnerung zu bringen , wonach die zur Erzeugung von
Kunst - und Halbweinen ertheilten Concessionen , fallweise und wegen Übertretung
des Gesetzes vom 21 . Juni 1880 , R .-G .-Bl . Nr . 120 eingeleiteten Strafamts¬
handlungen mit ihren Resultaten nach Ablauf jedes Halbjahres anher anznzeigen,
Fehlanzeigen jedoch nicht zn erstatten sind.

II. Nlumatilüu'ltimnluttqru.
Gemeinde!all) :

i s.
(Die städtischen Zuschläge und Abgabe « vom

Z. Jäuuer 1 .̂ 92 au .)
Nach ß . 52 tik . ie. Abs . 1 des Gesetzes vom 19 . December 1890 , R .-G .-Bl.

Nr . 44 steht dem Gemeinderathe von Wien das Recht zu , Zuschläge bis zu
30 Percent der lf . directen steuern oder der Verzehrungssteuer zn beschließen,
ohne dass hierzu die Erwirkung eines Landesgesetzes erforderlich ist.

Die Zuschläge zu den directen landesfürstlichen Steuern sind auf alle in
der Gemeinde vorgeschriebenen Steuern dieser Art anfzutheilen und auf alle
Gattungen dieser Steuern gleichmäßig  nmzulegen.

Auf Grund dieser gesetzlichen Bestimmungen hat nun der Gemeinderath
von Wien in der Sitzung vom 29 . December  1891 folgende städtische Zuschläge
beschlossen:

2 8 Percent zur lf . Hauszinssteuer,
2 8 Percent znr lf . Hansclassenstener,
21 Percent zur 5percentigen Steuer hanszinssteuerfreier Gebäude,
21 Percent zur lf . Grundsteuer,
21 Percent zur lf . Erwerbstener sammt Staatszuschlägen,
21 Percent zur lf . Einkommensteuer sammt Staatszuschlägen,
ZU Percent zur lf . Verzehrungssteuer für die Artikel des neuen Ver-

zehrnngsstenertarifes , mit Ausnahme des Bieres,
4^/ ., Kreuzer vom Mietzinsgnlden(Zinskreuzer),
-IV 2 Kreuzer vom Mietzinsgnlden (Schulumlage ),
V,l > Kreuzer vom Mietzinsgulden (Einquartierungsnmlage ),
15 Kreuzer per Pferd von den Pserdebesitzern.

Weiters werden zufolge der Beschlüsse des Gemeinderathes die uach-
bezeichneten , durch die beiden Landesgesetze vom 19 . December 1891 , L.- G .-Bl.
stlr . 58 und Nr . 59 , genehmigten Abgaben zur Einhebnng gelangen n . zw . :

100 Percent zur Linienverzehrnngssteuer von Bier und zum ärarischen
Bierznschlagsbetrage.

Ferner die communalen Abgaben von gebrannten geistigen Flüssikeiten:
Kreuzer Per Hektvlitcrgrad  gleich einem Liter Alkohol , für

gebrannte geistige Flüssigkeiten deren Alkoholgehalt mit
dem vorgeschriebenen Alkoholometer erhoben werden kann,
bei der Einfuhr derselben über die Verzehrnngsstenerlinie
zum Consum innerhalb dieser Linie oder von einem inner¬
halb der Verzehrungssteuerlinie gelegenen Freilager oder
aus einem innerhalb dieser Linie befindlichen , der Consum-
abgabe von Brantwein unterliegenden Brantweinbrennerei
zum Consum innerhalb der Verzehrnngsstenerlinie , ferner
wenn es sich um eine der Productionsabgabe unterliegende
Brantweinbrennerei innerhalb der Verzehrnngsstenerlinie
handelt , gleichzeitig mit der Einhebung dieser Productions¬
abgabe als Zuschlag zn derselben 8 kr. ö. W . per Hekto¬
litergrad gleich einem Liter Alkohol.

-4 sl . 40 kr . per Hektoliter , bei der Einfuhr über die Verzehrungs-
stenerlinie für solche gebrannte geistige Flüssigkeiten , deren
Alkoholgehalt mit dem vorgeschriebencn Alkoholometer
nicht erhoben werden kann.

tzlMloth:
12

(Abgabe vou Hochquelleuwasser für Bauzwecke . )
Vom Wiener Stadtrathe wurde am 7 . Jänner 1892 , nü Z . 81,

ex 1892 beschlossen:
Es sei in Hinkunft an niemanden mehr Hochquelleuwasser für Bauzwecke

hinauszngeben , sofern der Bewerber dasselbe nicht entweder im Vorhinein sofort
bar bezahlt oder für die diesfalls auflaufeuden Kosten genügende Sicherstellung
bierct.
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(Vbfchreibttng nneinbrittglicher Forderungen .>
Vom Wiener Stadtrathe wurde am 16 . Jänner 1892 , Z . 3759,

M .-Z . 357225 beschlossen:
Die angesuchte Ermächtigung des Magistrates zur Abschreibung uneinbring¬

licher Forderungen bis zum Betrage von 200 ft. im eigenen Wirkungskreise,
kann mit Rücksicht ans die Bestimmungen des 8 - 67 und Z. 90 des Gesetzes
vom 19 . December 1890 , L.-G .-Bl . Rr . 45 und da der Gemeiuderath ebenso wie
der Stadrralh eine Abänderung dieses Gesetzes nicht vorznnehmen berechtigt ist,
nicht ertheilt werden.

14

(Znschnss -Credite .)
Vom Wiener Stadtrathe wurde am 27 . Jänner 1892 , uä

Z . 4012 , ex 1891 beschlossen:
In allen Fällen , in welchen es sich um Znschuss -Crcdite handelt , ist vom

Magistrate über die Gründe der eingetretenen Präliminar -Überschreitnng und
über deren Rechtfertigung Bericht zu erstatten.

Nr . 2 : Gesetz vom 30 . December 189l , betreffend die
zeitweilige Sistierung der progressiven Erhöhung der Hauszinsstener und der
fünfprocentigen Reinertragssteuer von den Gebäuden in Triest.

Nr . 3 : Gesetz vom 30 . December 1891,  womit
ergänzende Bestimmungen zu dem Gesetze vom 28 . Juli 1889 (R .-G .-Bl.
Nr . 127 ), betreffend die Regelung der Verhältnisse der nach dem allgemeinen
Berggesetze errichteten oder noch zu errichtenden Bruderladen , getroffen werden.

Nr . 4 : Kundmachung des Ministeriums für Cnltns
ll ll d Unterricht vom 15 . December 1891 , betreffend die Ver¬
fassung der evangelischen Kirche Augsbnrgischen und Helvetischen Bekenntnisses in
den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern.

Nr . .» : Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 29 . November 1891 , betreffend die
Aufhebung der Controlpflichtigkeit von ' Seidenwaren.

Nr . Gesetz vom 22 . December 1891 , betreffend die
Errichtung von Ärztekammern.

ZltmMnü:
L-

(Aliszahlnng der Taggelder au die städtischen Diur
nisten nnd Mahnboten )

Magistrnts -Director Kr enn hat mit Gurrende vom 3. Jänner

1892 , M .-D .-Z . Folgendes angeordnet:6X 18111
Die Flüssigmachung der Taggelder städtischer Diurnisten hat ohne Rück¬

sicht darauf , ob dieselben den Cenrralämtern des Magistrates zngethcitt oder bei
den magistratischen Bezirksämtern exponiert sind, ausnahmslos bei der städtischen
Hanpteassa zu erfolgen , und zwar in der bisherigen WehH mittels Consiqna-
tionen , welche zu den Zahlungsterminen bei der städtischen Hanpteassa zu über¬
reichen find.

Die Taggelder der den Kanzleien der Gemeindebezirke zngetheilten Diur¬
nisten sind ans den Verlagsgeldern der Herren Bezirksvorsteher anszuzahlen nnd
in dem Journal über die Verlagsgelder zu verrechnen.

Die Consignationen über jene Diurnisten , welche den̂ magistratischen Be¬
zirksämtern zur Dienstleistung Angewiesen find , haben die Herren Bezirt 'samts-
leiter ansfertigen zu lassen, zu vidieren nnd der städtischen Hanpteassa zur Flüssig¬
machung der Bezüge emznsenden.

Bei den Centralämtern erfolgt die Ausfertigung der Consignationen wie
bisher durch die betreffenden Herren Amtsvorsteher.

Die Abgabe der Consignationen bei der Liquidator der städtischen Hanpt-
cassa hat längstens 8 Tage vor dem bestimmten Zahlnngstage zu geschehen.

Die städtische Hanpteassa hat die einlangenden Consignationen auf Grund
ihrer Borschreibungen auf ihre Richtigkeit zu prüfen und die liquidierten Beträge
an die zur Behebung derselben Bevollmächtigten , welche der städtischen Hanpt-
cassa namhaft zu machen sind, anszufolgen.

Die Consignationsblankette sind bei der städtischen Hanpteassa vorrathig.
Was die bei den einverleibten Vorortegemeinden in Verwendung ge¬

standenen nnd in den Dienst der Gemeinde Wien übernommenen Diurnisten
anbelangt , so gebürt denselben vom 1. Jänner 1892 an nicht mehr jenes
Diurnum , welches sie bisher bezogen haben , sondern nur jenes , welches
ihnen im Sinne der bestehenden Normalien nach Mast gäbe ihrer
bei der betreffenden Vorortegemeinde zugcbrachten Dienstzeit
zukommt.  ^

Die den magistratischen Bezirksämtern zngetheilten Steuer -Exeeutions-
Dinrnisten , welche als provisorische ' Stener -Commissäre verwendet werden , sind
gleichfalls nach diesem Normale zu behandeln ; die diesen Diurnisten gebärende
Dienstcszulage von jährlich 200 fl. ist in monatlichen Raten nachhinein zu
erfolgen.

Desgleichen find die Taggelder der den magistratischen Bezirksämtern zn-
getheilten Mahnboten , welche sedoch nicht als Diurnisten anzusehen sind und auf
welche daher die vorstehenden Normalien keine Anwendung finden , monatlich
nachhinein gegen Consignationen bei der städtischen Hanpteassa zu beheben.

Verzeichnis der im Neichsqeselchlatte und im Landes-
gesetchlatte für Österreich unter der Enns im Jahre

18N2 pnblieierten Gesetze und Verordnungen.
Ist Ucichsgesctzblatl.

Nr . 1 : Gesetz vom 30 . December 1891,  betreffend
Übergangsbestimmungen für die Bemessung der Hauszinsstener in den Gemeinden :
Königliche Weinberge , Carolinenthal , Smichov , lUUov und Nusle -Pankrac im
Falle ihrer Vereinigung mit der königlichen Hauptstadt Prag nnd für die Gebäude
der mit Prag bereits vereinigten Gemeinde Holesovic -Bnbna.

Nr . 7 : Kundmachung des Finanzministcrinms vom
7 . Jänner 1892 , betreffend die Vereinigung der Hafen- und Sec-
Sanitätsagenden in Beseanuova mit dem dortigen Nebenzollamte.

Nr . Kundmachnng der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 29 . November 1891,  betreffend die
Errichtung einer Zollexpositnr mir Hafen - nnd Seesanitätsdienst zu Povje (ans
der Insel Brazza ) .

Nr . Conccssi onsurkunde vom 16 . December 1891,
für die Unterkrainer Bahnen.

Nr . It » : Gesetz vom 8 . Jänner 1892 , betreffend die
Herstellung einer Eisenbahn von Wodnan nach Prachatitz.

Nr . i 4 Gesetz vom 8 . Jänner 1892 , betreffend die
Herstellung einer Eisenbahn von Strakonitz nach Winterbcrg.

Nr . 42 : Verordnung des Justizministeriums vom
15 . Jänner 1892 , betreffend die Vollstreckung civilgerichtlichcr Urthcile
der fürstlich Liechtenstein scheu Gerichte.

Nr . 43 Kundmachung des Finanzministeriums
vom 21 . Jänner 1892 , betreffend die Umwandlung der Nebenzoll¬
ämter II . Classe zu Nenhansen nnd Mühlbach in Zollamtsexpositnren.

1>) Laiidcsgeleblstall.

Nr . 4 : Kundmachung des k. k. niederösterreichischen
Landesschulrathes vom 1 . Jänner 1892 , Z . 11593,
betreffend einige Änderungen in der Eintheilung der niederösterreichischen
Schulbezirke.

Nr . 2 : Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogthume Österreich 'unter der Enns vom 23 . De¬
cember 1891 , Z . 7 4020 . betreffend eine Abänderung in der Widmung
von Strecken des rechten Ufers des Donauhauptstromes bei Wien als öffent¬
lichen Landungsplätzen.

Nr . 3 : Kundmachnng des k. k. Statthalters im Erz-
herzogthume Österreich unter der Enns vom 26 . De¬
cember 1891 , Z . 7887 1, betreffend die Festsetzung der Verpflegs-
kosten in den öffentlichen Heilanstalten Schlesiens.

Nr . 4 : Verordnung des Ministers für Cnltns und
Unterricht vom 27 . December 1891 , Z . 17164 , betreffend
das für das Amt eines Rabbiners in Nicderösterreich crsorderlicheMaß allgemeiner
Bildung.

Nr . 5 : Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz-
herzoglhuinc Österreich unter der Enns vom 18 . Jänner
1892 , Z . 3158 , betreffend die Aushebung der Rekruten-, Landwehr-
und Ersatzreservecontingente für die regelmäßige Stellung im Jahre 1892.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Redacteur : Dr . Friedrich Edler v. Radler , Secretär des Wiener Magistrates.
Papier aus der k. k. priv . Pittener Papierfabrik . — I . B . Wallishausier ' s k. und k. Hof-Bnchdruckerei, Wien.



Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 17 , 4 . Mürz 1892.

18 !>2, ^ ' II.

NN- El
sowie

NmillitiRichiiiliimiMil des Gememderathcs, Stadtrathcs und des Magistrates
in IiPltMljkiteli der Geliielndevemliitluig imd pulülSchen IilMilMiig.

I n ti a l L:
S. VerordttNttgen : 1. Vorschriften, betreffend die Verpackung und den Verschleiß von Sprengmitteln. — 2. Kostenersatz für chemische oder bacteriologische Unter¬
suchungen . — 3 . Interpretation des Johann Leon 'schcn Stiftbriefes für Zöglinge der Historienmalerei . — 4 . Die Verpflegsgebüren in den k. k. Krankenanstalten
in Wien . — 5 . Zur Evidcnzhaltung über die Fortschritte der Desinsections - Einrichtnngen . — 6 . Die Ergänzungsbezirke der politischen Bezirke „ Tulln " und
„Hietzing Umgebung " . — 7 . Überwachung der Auswanderungs -Agenten . — 8 . Die Einfuhr von Klauenthieren ans Croatien - iLlavonien . — 9 . Neubenennnng
des Kaiser Franz Josef -Krankenhanses . — II . Normativbestimmungen : Stadtrath:  10 . Hydraulische Aufzüge . — 11 . Wasserabgabe für indnstrielle
Zwecke . — 12 . Faschingsfeier in den städt . Waisenhäusern . — 13 . Evidenzhaltung der Jahresberichte subventionierter Vereine . — Magistrat:  14 . Überwachung

der Banken durch die städt . Organe . — Verzeichnis der im Jahre  1692 publizierten Reichs - und LuudeSgesetze.

I. Herrnkmuiull'».
i.

(Vorschriften , betreffend die Verpackung und den
Verschleiß von Sprengmitteln .)

Die k. k. n .-ö. Stntthalterei hat mit Erlass vom 11 . Juli
1891 , Z . 30455 HM . - Z . 204427 ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Laut des im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Handels -Ministerium und
dem hohen k. und k. Neichs -Kriegs -Ministerinm herabgelangten Erlasses des
hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 9 . Mai 1891 , Z . 5231 , fand dieses
hohe Ministerium in Betreff der Verpackung und des Verschleißes der ans
Grund der Sprengmittel -Verordnungen vom 2 . Juli 1877 , R .-G .-Bl . Nr . 68
und 22 . September 1883 , N .-G .-Bl . Nr . 156 zur Erzeugung und zum Ver¬
kehre in Österreich zngelasscnen Sprengmittel die nachstehenden Vorschriften zu
erlassen , und zwar:

I . Bezüglich der dynamitartigen Sprengmittel.

Sämmtliche derartige Sprengmittel , zu welchen die Sprengmittel der
ActicmGesellschaft Dynamit Nobel in Wien , nämlich : Dynamit Nr . I , Cellulose-
Dynamit 4 , Schießwolle -Dynamit , Sprenggelatine , plastische Sprenggelatine,
Neu -Dynamit Nr . 110 , Neu -Dynamit Nr . I , II und 111, Ammon -Spreng¬
gelatine , schwerfrierbares Dynamit 1, 11 und III , Rhexit Nr . 1, II , III und V
und Kohlenwetter -Dynamit ; dann die Sprengmittel der ungarischen Sprengstofs-
Actien -Gesellschaft in Zürndorf , Meganit Nr . I , II und III und das Spreng¬
mittel „ Favier " der dompuAnis Acncral äcs explomks Ouvier (sociote
unonsmo ) in Brüssel gehören, "müssen in Form von Patronen in schachtelartige
Papp -Cartons von parallelopipedischer Form eingeschlossen werden , bevor sie in
die vorgcschriebenen Kistchen (Fässchen ausgeschlossen ) mit einem Maximal-
Juhalte von 25 Sprengmittel verpackt werden . Diese Cartons müssen die
Patronen , ohne dass diese schlottern , dicht umschließen , ans mindestens 0 5 mm
dicken Holzstoff - oder Hadcrn -Pappendeckel angefertigt , und in dem Falle , als
sie einen in der betreffenden Znlassnngs -Concession als hygroskopisch bezeichnten
Sprengstoff enthalten , lnft - und wasserdicht verschlossen sein.

Die Cartons dürfen nicht weniger als 1 und nicht mehr als 2 '5 ÜF
Sprengmittel enthalten . Jeder Carton muss an der Außenseite die deutliche
'und genaue Bezeichnung des Präparates und der Sorte , sowie den Namen
oder die Firma des Erzeugers (Schutzmarke ) und das Datum der Erzeugung,
weiters den Abdruck der ministeriellen Transportbewillignng deutlich und in
der Weise tragen , dass er beim Öffnen des Cartons zerrissen wird . — Da¬
zwischen den Cartons und den Wänden der Kistchen etwa verbleibende leere
Raum ist mit Pappe oder Papierabfällen , Werg oder Holzwolle dicht ansznfüllen.

Diese Sprengmittel dürfen ans den Fabriken , sowie auch von den Ver¬
schleißern nur in lineröffneten , die vorgeschriebene Originalverpackung zeigenden
Cartons an die Consumenten verabfolgt werden , und ist diese Verpflichtung ans
den Cartons entsprechend zum Ansdrucke zu bringen.

Mit Rücksicht darauf erscheint es angezeigt , dass seitens der Verschleißer
die Sprengmittel ans den Fabriken je nach Bedarf in kleineren oder größeren
Cartons innerhalb der oberwähnten Grenzen bezogen werden . Hiebei wird
bemerkt , dass die gegenständlichen Vorschriften ans das laut des h . o. Erlasses
vom 26 . Februar 1886 , Z . 8028 zugelassene Schießwolle -Dynamit der Actien-
Gesellschaft Dynamit Nobel nur dann keine Anwendung finden , wenn es in
nnelaboriertem Zustande mit besonderer ministerieller Bewilligung zu großen
Minenladnngen verwendet werden soll . — Auch wird die Bestimmung , dass
dieser Sprengstoff als Zündpatronc in Kistchen mit höchstens 12 '5 KZ- Inhalt
verpackt werden darf , nicht alteriert . Ebenso bleiben die im h. o. Erlasse vom
19 . Jänner 1883 , Z . 2143 , bezw . 17 . Angnst 1888 , Z . 44807 und 4 . Februar

1889 , Z . 113 getroffenen Verfügungen wegen Beipacknng von Zündpatronen
ans Nen -Dynamit Nr . II0 zum Nen -Dynamit Nr . III der Actien - Gesellschaft
Dynamit Nobel aufrecht und haben bei gemischtem Inhalte der Cartons ans
die Bezeichnung der letzteren sinngemäß Anwendung zu finden.

Neben den vorstehenden Vorschriften bleiben die aus die Anfertigung der
Patronen selbst , dann ans die Packkistchen bezughabenden Bestimmungen der
Sprengmittel -Verordnung vom 2 . Juli 1877 , R .-G .- Bl . Nr . 68 , der betreffenden
Znlassnngs -Concessionen und der sonstigen speciellen hohen Erlässe bezüglich der
einzelnen Lchrengmittel dieser Kategorie aufrecht.

II . Bezüglich der schwarzputverartigen , in loser Form (sonach nicht in Form
gepresster Patronen ) anznscrtigenden Sprengmittel.

Bei sämmtlichen derartigen Sprengmitteln , zu welchen die zugelassenen
Sprengmittel : Carboazotin , Diorrexin , Halloxylin , Janit , Ledrit , Milin , Bulkanit
und Bronolith I gehören , sind als innere Umhüllung Papp -Cartons oder Blech¬
büchsen anzuwenden.

Die Cartons sind schachtelartig in parallelopipedischer Form ans mindestens
05 min starkem , säurefreiem Holzstoff -Pappendeckel mit gut geleimten Kanten¬
fugen , die Büchsen bei derselben Form ans 0 3 mm starkem , gut gelöthetem
Weißblech zu erzeugen . — Die Deckelfngen sind in beiden Fällen durch über
selbe geleimte , zähe Papierstreifen , welche bei Cartons auch noch deren sämmt¬
liche Kanten zu übergreifen haben , verlässlich zu schließen , so dass ein Aus¬
rieseln des Inhaltes ausgeschlossen ist.

Die Büchsen können auch , statt einen Deckel zu haben , mittels eines
Schubers geschlossen werden , wie dies bei dem extrafeinen Jagd - und Scheiben-
pnlver des ärarischen Verlages der Fall ist . — Die Schnberfugen müssen aber
mittels eines darüber geklebten Papierstreifens gedeckt werden . Die Cartons
oder Büchsen dürfen nicht weniger als 1 und nicht mehr als 2 Spreng¬
mittel enthalten und müssen an der Außenseite die deutliche und genaue Be¬
zeichnung des Präparates (nach dem Wortlaute der betreffenden Zulassnngs-
bewilligung ) , sowie den Namen oder die Firma des Erzeugers i(Schntzmarke)
und das Datum der Erzeugung , weiters den Abdruck der ministeriellen Trans-
portbewilligung deutlich in der Weise tragen , dass er beim Öffnen des Cartons,
bezw . der Büchse zerrissen wird.

Die Cartons oder Büchsen sind in Kisten mit einem Maximalinhalte von
25 Sprengmitteln zu verpacken , Fässer sind des ungünstigen Formverhält¬
nisses zwischen denselben und der inneren Umhüllung des Inhaltes , dann der
nöthigen Schonung dieser letzteren wegen , bei Sendungen an Verschleiße nicht
zulässig . — Der zwischen den Cartons oder Büchsen und den Wänden der
Kisten verbleibende leere Raum ist mit Pappe oder Papierabsällen , Werg oder
Holzwolle dicht ansznfüllen.

Die Verschleißer dürfen diese Sprengmittel an die Consumenten nur in
nneröffneten , die vorbeschriebene Originalverpackung zeigenden Cartons oder
Büchsen verabfolgen und ist diese Verpflichtung ans den Cartons entsprechend
znm Ausdruck zu bringen.

Mit Rücksicht darauf empfiehlt es sich, dass seitens der Verschleißer diese
Sprengmittel aus den Fabriken je nach Bedarf in kleineren oder größeren
Cartons oder Blechbüchsen innerhalb der oberwähnten Grenzen bezogen werden.

Bei Sprengmittel -Lieserungen , welche die Fabrikanten direct an die Con-
snmenten effectuieren , finden die vorstehenden Verfügungen hinsichtlich der
Cartons und Büchsen und des Entfallens der Fässer keine Anwendung und
bleiben die bisherigen Bestimmungen hinsichtlich der Verpackung aufrecht.

Neben den vorstehenden Vorschriften bleiben die in der Sprengmittel-
Verordnung vom 2 . Juli 1877 , R .-G .-Bl . Nr . 68 , dann in den betreffenden
Znlassnngs -Concessionen und den sonstigen speciellen hohen Erlässen für die
einzelnen Sprengmittel enthaltenen Bestimmungen , welche die äußeren Pack¬
gesäße betreffen , vollkommen aufrecht.

III . Bezüglich der schwarzpnlverartigen , in Patroncnsorm gepressten Sprengmittel.

Zn diesen Sprengmitteln gehört das laut h. o. Erlasses vom 30 . Sep¬
tember 1886 , Z . 49308 zngelassene Bronolith II.
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Die auK diesen Sprengmitteln erzeugten Patronen sind in nachstehender
Weise zn adjustieren:

Jede einzelne der für sich in eine allseitig geschlossene Papierhülle zu
wickelnden und in Kisten mit einem Maximalinhalte non 25 Sprengstoff zn
verpackenden Patronen muss ans ihrer Umhüllung die deutliche und genaue
Bezeichnung des Präparates und der Sorte , sowie den Namen oder die Firma
des Erzeugers (Schutzmarke ) und das Datum der Erzeugung , weiters den
Abdruck der ministeriellen Transportbewilligung deutlich und in der Weise tragen,
dass er beim Öffnen der Patronenhüllen zerrissen würde.

Diese vorstehenden Vorschriften haben sofort in Kraft zu treten und dürfen
die Sprengmittel - Fabrikanten ihre Sprengmittel fernerhin nur in der vorbe¬
schriebenen Weise verpacken und adjustieren.

Was die in den betreffenden Sprengmittel -Fabriken , bezw. bei den Spreng¬
mittel -Verschleißern befindlichen Vorräthe an , nach den bisher geltenden Vor¬
schriften bereits verpackten, respective adjustierten Sprengmitteln anbelangt , so
dürfen dieselben in dieser ihrer bisherigen Verpackung und Adjustierung , soweit
der Vorrath reicht , abgesetzt werden.

Doch dürfen die Fabrikanten der 8ub II erwähnten schwarzpulverartigen
Sprengmittel diese ihre Sprengmittel an die Sprengmittel -Verschleißer von nun
an nur in den vorgeschriebenen Cartons oder Büchsen verpackt absetzen.

Hievon wird der Wiener Magistrat unter Bezugnahme auf den h. o. Erlass
vom (̂ November 1885 , Z . 54160 mit dem Aufträge verständigt , strenge darüber
zu wachen , dass seitens der Sprengmittel -Fabrikanten und der Verschleißer
diese Vorschriften genau eingehalten werden.

Zugleich werden den sämmtlichen im dortigen Bezirke befindlichen Spreng¬
mittel -Verschleißern die vorstehenden Vorschriften , insoweit sie die Sprengmittel-
Fabrikanten , bezw. die Sprengmittel der erstgenannten Actien -Gesellschaft, dann
die Sprengmittel Carboazotin , Bronolith I und II und Favier , resp. die
Sprengmittel -Verschleißer betreffen , zur genauen Darnachachtnug mitzutheilen sein.

Schließlich wird dem Wiener Magistrate mitgetheilt , dass die laut h. o.
Erlasses vom 15 . Februar 1883 , Z . 7047 ertheilte Zulassung des Carboazotin
der Firma Janlusz und Lederer  in Budapest zum Verkehre in Österreich
erloschen ist.

2 .
(Kostenersatz für chemische oder baeteriologischeNliter-

fttchllngell )
Die k. k. n .-ö. Statthnlterei hat mit Erlass vom 1. Oetober

1891 , Z . 58328 ( M .-Z . 378483 ) , dem Magistrate Folgendes
zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom
15 . September 1891 , Z . 17187 , in Erledigung einer Eingabe einer politischen
Bezirksbehörde , in welcher die Anfrage gestellt wurde , inwieferne zur Deckung
der Kosten für die chemische oder bacteriologische Untersuchung der in Gemäßheit
des hohen Erlasses vom 23 . April 1891 , Z . 5851 , intimiert mit h. o. Erlass
vom 20 . Mai 1891 , Z . 26550 , dem Öbersten Sanitätsrathe eingesendeten
Untersuchungsobjecte , die Dotationen für Epidemie - und Epizootie -, beziehungs¬
weise für sonstige Sanitäts -Auslagen heranznziehen , eventuell derlei Untcr-
suchuugskosten von Parteien oder Gemeinden zn ersetzen wären , Nachfolgendes
eröffnet:

Die Beantwortung dieser Frage ergibt sich aus der Erwägung , dass der
bezogene Miuisterial -Erlass überhaupt nur solche chemische oder bacteriologische
Untersuchungen zum Gegenstände hat , zn welchen sich die politischen Behörden
in Ausübung ihres sanitätspolizeilichen Wirkungskreises von amtswegen ver¬
anlasst finden , keineswegs jedoch um irgendwelche Untersuchungen , welche sich
bei Verhandlungen über Ansuchen oder im Interesse von Gemeinden oder
Parteien ergeben , und für welche die letzteren selbständig aufznkommen haben.

Hiemit entfallen von selbst die Voraussetzungen , nach welcher Gemeinden
oder Parteien zur Refundiernug der Untersuchungskosten heranzuziehen wären.

Da den politischen Behörden für die von amtswegen vorzunehmenden
wissenschaftlichen Ermittlungen die scientifischen Kräfte der Landes -Sauitätsräthe,
beziehungsweise subsidiarisch des Obersten Sauitätsrathes zur Verfügung gestellt
und die summarische Bestreitung der Kosten für diese wissenschaftlichen Arbeiten
auf die für diese Fachräthe bestimmten Dotationen übernommen wurde , entfällt
auch die Refundiernug derselben aus den für Epidemien und Epizootien , sowie
zur Bestreitung sonstiger Sanitätsauslagen bestimmten Mitteln.

Nur die Beschafsungs -, Verpackungs - und Transportkosten der betreffenden
Untersuchungsobjecte sind, wie bereits in dem bezogenen Erlasse hervorgehoben
wurde , auf Rechnung der nach der Natur des Falles in Betracht kommenden
besonderen Dotationen zn übernehmen.

Die zur Untersuchung der Fachmänner einlaugenden Untersuchungsobjecte,
für deren entsprechende Entnahme und Verpackung die l. f. Amtsärzte Sorge
zn tragen haben , sind genau in Evidenz zn halten und in einem Spccialprotokolle
ausznweisen , und ist für eine prompte , die rechtzeitige Erlangung eines möglichst
vollkommenen Uutersuchnngsresnltates verbürgende Geschäftsgebarnug mit
Umgehung überflüssiger Förmlichkeiten sorge zu tragen.

Von der Einsendung an das Ministerium des Innern behufs Vermittlung
der wissenschaftlichen Untersuchung durch Mitglieder des Obersten Sauitätsrathes
sind solche Untcrsuchungsgegenstände auszuschließen , welche wegen rascher Zer¬
setzung oder infectiöser Beschaffenheit einem Zwischenverkehre nicht ausgesetzt
werden können , und daher stets direct und im kürzesten Wege unter Beobachtung
der erforderlichen Vorsichten dem betreffenden öffentlichen Institute oder autori¬
sierten Fachmannc zur Untersuchung übermittelt werden müssen, wofür die

Kosten von Fall zu Fall von der die Untersuchung ansprechenden Behörde in
derselben Weise wie die Transportkosten zn bestreiten sind.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur Wissenschaft und genauer Dar
nachachtung in die Kenntnis gesetzt.

-i-

Ferner hat die k. k. n .-ö. Statthnlterei mit Erlass vom
7 . Februar 1892 , Z . 6888 (M .-Z . 27150 ), Folgendes angeordnet:

Nachdem das ordentliche Mitglied des n .-ö. Laudcs -Sauitätsrathcs , Pro
fessor Dr . Julius Manth  n er  zur Vornahme der an politischen Bezirks¬
behörden Niedcrösterreichs sich als nothwendig ergebenden chemischen Unter¬
suchungen bereit ist, wird der Wiener Magistrat anfgefordert , die betreffenden
Objecte in Hinkunft direct und schleunig st an das „pathologisch-
chemis ch e I u st i t u t i m k. k. allge m eine n Kranke u Hanse i n
Wien,  IX ., A l s e r st r a ß e 4" zu Händen des genannten Professors unter
Anschluss des bezüglichen Actes einzusenden.

Über jede derartige Sendung ist eine ganz kurze Anzeige an die k. k.
Statthalterei vorzulegen.

Bezüglich der Details solcher Sendungen , sowie bezüglich der sich hieraus
ergebenden Kosten wird der Wiener Magistrat auf den mit dem h. o. Erlasse
vom 1. October 1891 , Z . 58328 , intimierten Erlass des hohen k. k. Ministeriums
des Innern vom 15 . September v. I ., Z . 17187 , verwiesen.

3
(Interpretation des Johann Leon ' schen Etistbrieses

für Zöglinge der Historienmalerei . )
Die k. k. n .- ö. Stntthalterei hat mit Erlass vom 23 . Novem¬

ber 1891 , Z . 71746 (M .-Z . 455690 ), Folgendes znr Kenntnis
gebracht:

In Erledigung der mit d. ä. Berichte vom August 1891 , Z . 198122,
vorgelegten Anfrage des Rectorates der k. k. Akademie der bildenden Künste
vom 25 . Mai 1891 , Z . 249 , über die nunmehrige Auslegung der Bestimmung
des Johann L e o n 'schen Stiftbriefes , dass diese (Stipendien nur au in u e r-

j halb der Linien Wiens geborene  Zöglinge der Historienmalerei
verliehen werden soll, wird dem Wiener Magistrate eröffnet , dass sich die k. k.
Statthalterei der d. ä. Ansicht nicht anschließen kann, nachdem die oberwähnte

^ Bestimmung des Sliftbriefes zweifellos den im Gemeindegebiete der
^ Stadt Wien  geborenen Zöglingen der Historienmalerei den Genuss dieses

Stipendiums zuzuwenden beabsichtigt, das Gemeindegebiet  sich aber
nunmehr auf die neunzehn Bezirke, welche sich innerhalb der neuen Linien
befinden , erstreckt.

Sonach wären in Hinkunft bei Verleihung dieser Stipendien die neue n
Linien  als maßgebend für die stiftbriefliche Eignung zur Erlangung ciueS
Johann Leo n'schen Stipendiums auzusehen.

4 .
(Die Verpslegsgebüren in den k. k. Krankenanstalten

in Wien .)
Die k. k. n .-ö. Statlholterei hat mit Erlass vom 31 . December

1891 , Z . 80601 (M .-Z . 206 ex 1892 ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes eröffnet:

In den zu dem k. k. Krankenanstalteu -Foude in Wien gehörigen und
demselben mit 1. Jänner 1892 eiuverleibteu Wiener Krankenanstalten , und zwar:

1. in der k. k. Krankenanstalt „Rudolfstiftung " im III . Bezirke,
2. in denr Krankenhause Wieden im IV . Bezirke,
3. in dem allgemeinen Krankenhause im IX . Bezirke,
4 . in dem Kaiser Franz Josefspitale im X . Bezirke,
5. in dem St . Rochusspitale in Penzing im XIII . Bezirke,
6. in dem Kaiser Franz Josef -Krankenhause in Rudolfsheim im XIV.

Bezirke,
7. in dem Kronprinzessin Stephaniespitale in Neulercheufeld im XVI.

Bezirke und
8 . in dem Wilhelminenspitale in Ottakring im XVI . Bezirke wird die

Taxe für die Verpflegung und Behandlung von Kranken vom 1. Jänner 1892
angefangen per Kopf und Tag

in der ersten Classe mit 5 fl. ö. W .,
in der zweiten Classe mit 2 fl. 50 kr. ö. W . und
in der dritten Classe ausnahmslos mit 1 fl. festgesetzt.

5 .
(Zur Evidenzhaltnng über die Fortschritte der Des-

ittfeetions -Cinrichtttttgen . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 2 . Jänner

1892 , Z . 76286 (M .-Z . 2658 ) , dem Wiener Magistrale Folgendes
angeordnet:

Mit dir . 46 des „Österreichischen Sauitätswesens " wurde eine Übersicht
über den Stand der Desinfections -Einrichtungen in Österreich am Schlüsse

^ des Jahres 1890 als Beilage versendet.
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Diese Übersicht hat laut Eröffnung des hohen k. k. Ministeriums des
Innern vom 30 . November 1891 , Z . 17985 den Zweck, die politischen Unter¬
behörden und ihre Sanitätsorgane über den mck Ende des Jahres 1890
ermittelten Stand der DesinsietionSapparate authentisch zu informieren und
denselben die weitere Evidenzhaltnng in dieser Angelegenheit zn erleichtern.

Wie ans dieser Zusammenstellung hervorgcht , ist die Anwendung des
Dampf -Desinfectionsverfahrens leider noch eine verhältnismäßig sehr beschränkte
und enrbehren insbesondere zahlreiche Kranken - und Hnmanitütsanstalten , ferner
zahlreiche größere Gemeinden , insbesondere Stadtgemeinden dieser zur wirk¬
samen Tilgung der Jnfectionskrankheiten zur Hintanhaltung der Weiterverbreitnng
derselben wichtigen Einrichtungen.

Es wird daher dem Magistrat neuerlich zur Pflicht gemacht, die Ver¬
breitung der in Rede stehenden Apparate im Sinne der Erlässe des hohen k. k.
Ministeriums des Innern vom 16 . August 1887 , Z . 20662 ex 1886 und vom
16 . März 1888 , Z . 1356 (intimiert mit den h. o. Erlässen vom 3 . September
1887 , Z. 47027 , bezw. 27 . April 1888 , Z . 16945 ) auf das nachhaltigste zn
fördern nnd insbesondere darauf zn dringen , dass jedes Krankenhaus , insbesondere
aber jedes öffentliche Krankenhaus mit einem solchen Dampf -Desinfections-
apparate ausgestattet und dessen fortwährende rationelleAnwendnng gesichert werde.

Über etwaige bemerkenswerte Erfolge in dieser Beziehung ist von Fall
zu Fall , sowie am Schlüsse des Jahres anlässlich der Vorlage des Jahres¬
sanitätsberichtes summarisch zu berichten.

Hiebei wird bemerkt, dass die Schlussberichterstattnng über den Stand
der Desinfectionsapparate in der aus der oberwähntcn Beilage der Nr . 46 des
„Österreichischen Sanitätswesens " ersichtlichen Form zu erfolgen hat und der
Magistrat angewiesen wird , durch den Amtsarzt die Evidenzhaltung über die
Fortschritte der Desinfectionseinrichtnngen in den Bezirken in gleicher Weise
zn führen nnd sich über alle Vorkommnisse in dieser Beziehung in steter Kennt¬
nis zn erhalten.

(Die Ergäuzuugsbezirke der Politischen Bezirke
„Tulln " und „ Hietzing Umgebung " .)

Die 1. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 15 . Jänner
1892 , Z . 834 ( M .-Z . 10400 ) , dem Wiener Magistrate folgende
Cirenlar -Perordnnng für das Normal -Verordnungsblatt des k. u . k.
Reichs - Kriegsmiuisteriums vom 31 . December 1891 , Abth . 2,
Nr . 7739 , zur Kenntnis gebracht:

Mit Bezug auf die Circnlar -Verordnnng vom 16 . August 1891 , Abth . 2,
Oer. 4551 (Normal -Verordnungsblatt Nr . 179 für das k. n . k. Heer, 32 . Stück ),
wird die im Reichsgesetzblatte für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche
und Länder , DVI . Stück vom Jahre 1891 , unter Nr . 179 knndgemachte Ver¬
ordnung des Ministeriums des Innern vom 14 . December 1891 , betreffend
die Auflassung der Bezirkshauptmannschaften Hernals , Hietzing , Sechshaus nnd
Währing nnd die Errichtung von zwei neuen Bezirkshanptmannschafteu Tulln
und Hietzing Umgebung nachstehend verlautbart:

„Se . kaiserl. nnd königl. Apostol . Majestät haben mit Allerhöchsten Ent¬
schließungen vom 8 . April nnd 4 . December d. I . ans Anlass der Vereinigung
mehrerer Gemeinden und Gemeindetheile mit der Reichshanpt - nnd Residenz¬
stadt Wien , die Auflassung der Bezirkshauptmannschaften Hernals , Hietzing,
Sechshaus nnd Währing und die Errichtung von zwei neuen Bezirkshaupt-
mannschaften Tulln nnd Hietzing Umgebung allergnädigst zn genehmigen geruht.

Die Bezirkshauptmannschaft in Tulln wird die Gerichtsbezirke Atzenbruck,
Kirchberg am Wagram , Klosterneuburg und Tulln umfassen , während die
Gerichtsbezirke Nenlengbach nnd Purkersdorf nnd die nicht mit Wien vereinigten
Gemeinden des Gerichtsbezirkes Hietzing den politischen Bezirk „Hietzing
Umgebung " mit dem Sitze der Bezirkshanptmannschaft im XIII . Gemeinde¬
bezirke Wiens (Hietzing) zn bilden haben.

Die Bezirkshanptmannschafteu Tulln und Hietzing Umgebung haben ihre
Amtswirksamkeit am 1. Jänner 1892 zu beginnen nnd die Bezirkshanptmann-
schaften Hernals , Hietzing, Sechshans und Währing ihre Thätigkeit mit Ende
December 1891 einznstellen ."

Unter Hinweis auf die Bestimmungen der Circnlar -Verordnnng vom
12. August 1891 , Präs .-Nr . 3803 (der. 180 des eingangs bezogenen Verord¬
nungsblattes ) , wird Weiler verlautbart , dass die politischen Bezirke Tulln nnd
Hietzing Umgebung zum Ergänzungsbezirke Nr . 84 gehören , und dass die neue
territoriale Begrenzung der Ergänzungsbezirke Nr . 4, 49 nnd 84 mit 1. Jänner
1892 ins Leben zn treten hat.

Die bezüglichen Änderungen sind in der Beilage 1 der Wehrvorschriften,
1 . Theil vorznmerken.

Freiherr v. Bauer n>. p.
Feldzeugmeister.

7.

(Überwachung von Auswanderungs -Agenten .)
Die k. k. n .-ö. S )tatthalterei hat unterm 27 . Jänner 1892,

Z . 1824 (M .-Z . 20496 ), dem Wiener Magistrate folgenden Erlass
intimiert:

Nach einem dem hohen k. n. k. Ministerium des Äußern zugckommencn
Berichte des östcrr .-nngar . Consnlates in Amsterdam hat im Laufe des letzten
Jahres der Wandcrzng österreichischer und ungarischer Staatsangehöriger nach
Amerika zugenommen und kehrten wieder viele dieser Auswanderer von allen
Mitteln entblößt nach Europa zurück.

Es sind dies zumeist Israeliten ans Galizien und Ungarn , die mit ihren
Familienangehörigen (die letzteren oft im zartesten Alter ) m New -Aork kaum
angekommen , von dem dortigen Hilfscomito durch die niederländischen , weil
billigsten Dampfer nach Amsterdam nnd Rotterdam gesendet werden.

Daselbst fallen die Angekommenen dem obgenannten Consnlate zur Last,
welches genöthigt ist, für die Zurückbeförderung derselben in die Heimat Sorge
zn tragen.

Hievon wird der Magistrat zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums
des Innern vom 5 . Jänner 1892 , Z . ' 25082 ex 1891 , mit dein Aufträge in
die Kenntnis gesetzt, die unterstehenden Organe zur strengsten Überwachung der
Umtriebe der Agenten der Dampfer -Gesellschaften anzuweisen und im Wege der
dortigen Presse die Bevölkerung auf diese Umstände und insbesondere darauf
aufmerksam machen zn lassen, dass es den Auswanderungs -Agenten keineswegs
um die Sicherung einer sorgenfreien Existenz der Auswanderer , sondern lediglich
darum zu lhnn ist, viele Zwischendeck-Reisende für ihre gesellschaftlichen Dampfer

I zu gewinnen.
8.

(Die Einfuhr von Klarrenthierett ans EroaLieu-
Slavvuieu .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate 8u1>
Z . 8864 ( M .-Z . 32542 ), folgende Kundmachnng intimiert:

Kundmachung
der k. k. Statthalterei für Niederösterreich vom 15 . Februar 1892 , Z . 8864
betreffend die bedingungsweise Gestattung der Einfuhr von Klauenthieren aus
den Comitaten Fiume -Modrus , Lika-Krbova , Warasdin , Virovitica (Esseg) und

Syrmien in Croatien -Slavonien nach Niederösterreich.
Amtlichen Nachrichten zufolge sind in Croatien -Slavonien die Comitate

Lika-Krbova und Syrmien frei von Maul - nnd Klauenseuche und besteht diese
Seuche in den Comitaten Fiume -Modrus , Warasdin nnd Virovitica (Esseg)
nur mehr in wenigen Höfen.

Die k. k. Statthalterei findet daher in theilweiser Behebung des mit der
! Kundmachung vom 23 . September 1891 , Z . 56340 verfügten Verbotes der

Einfuhr von Klauenthieren (Rinder , Schafe , Ziegen und Schweine ) aus Croatien-
Slavonien die Einfuhr (den Eintrieb ) der bezelchneten Thiergattungen ans den
genannten Comitaten , nämlich Lika-Krbova , Finme -Modrns , Warasdin , Virovitica
(Esseg) und Syrmien unter genauer Beobachtung der bestehenden Vorschriften
über den Viehverkehr überhaupt und der mit der Kundmachnng vom 1. Juni
1891 , Z . 30643 erlassenen Anordnungen insbesondere , unter der Bedingung
bis auf weiteres zn gestatten , dass die betreffenden Thiere in einem der

s genannten Comitate , eventuell in Üngarn durch mindestens 14 Tage lang
gehalten wurden , in den Provenienzorten der Thiere , sowie in jenen Orten,
durch welche dieselben etwa getrieben werden , keine auf die Klanenthiere über¬
tragbare ansteckende Thierkrankheit besteht und diese Umstände auf den betreffenden
Viehpässen amtlich bestätigt sind.

Das mit der erstcitierten Kundmachnng ausgesprochene Verbot , betreffend
die Einfuhr von Klauenthieren ans Croatien -Slavonien bleibt demnach vorläufig

^ nur mehr gegenüber den Comitaten Agram , Belovar -Kreuz und PoLega in
^ Wirksamkeit.

Die mit der Kundmachnng vom 23 . Jänner 1892 , Z . 400 angeordneten
Beschränkungen in Bezug auf die Einfuhr von Klauenthieren aus Bosnien-

, Herzegowina nach Niederösterreich werden durch die vorstehenden Verfügungen
! nicht berührt.

Übertretungen dieser Anordnungen werden nach dem Gesetze vom 28 . Mai
, 1882 (R .-G .-Bl . 51 ) bestraft , wobei auch die Vorschriften des H. 46 Th .-S .-G.

und der dazu gehörigen Vollzngsverordnnng (R .-G .-Bl . Nr . 35 n . 36 ex 1880)
j in Anwendung kommen.

Diese Bestimmungen , welche auf die Croatien -Slavonien im Eisenbahn¬
verkehre transitierenden Klanenthiere keine Anwendung finden , treten am
17 . Februar 1892 in Wirksamkeit.

Wien,  am 15. Februar 1892.
Kielmansegg  in . r>.

S.

(Nenbeuenttttttg des Kaiser Franz Josef -Kraukeu-
hanses .)

Seine k. nnd k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 23 . Jänner 1892 allergnädigst zn gestatten geruht , dass das Kaiser Franz
Josef -Ärankenhans im XIV . Wiener Gemeindcbezirke (Rndolfsheim ) in Hinkunft
die Bezeichnung „Kaiserin Elisabeth -Spital " führen dürfe.

II. RllrmMMMmimlngl'ii.
ätMlath:

(Hydraulische Aufzüge .)
Vom Wiener Stadtrathe wurde um 28 . Jänner 1892 aä

St .-R .-Z . 334 ox 1892 (M .-Z . 406402 sx 1891 ) beschlossen,
den Magistrat zu ermächtigen , bei Ansuchen nin Betriebsbewillignng von

hydraulischen Aufzügen von der zur M -Z.  266927 ox 1885 erlassenen Norm
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wegen Herstellung einer separaten Wasserleitungs -Abzweigung unter nachstehenden
Bedingungen Umgang zu nehmen:

a) 'dass der Auslauf , beziehungsweise die Zuleitung von der bestehenden
Hausleitung nur beim Reservoir im Keller angebracht werde,

b) dass für diesen Wasserbedarf das festgesetzte Minimalqnantnm von 3 ül
per Tag ans der Hochquellenleitnng angemeldet werde , und

o) dass diese Wasserabgabe jederzeit und sofort eingestellt werden könne,
wenn eine Änderung im Betriebe des hydraulischen Aufzuges eintritt oder
überhaupt Missbrauche hierbei constatiert werden.

11
(Wasserabgabe für industrielle Zwecke .)

Bom Wiener Stadtrathe wurde am 5 . Februar 1892 ucl
St .-N .-Z . 399 ex 1892 (M .-Z . 335767 ex 1891 ) beschlossen,

den Magistrat zu beauftragen , in Zukunft darüber zu wachen, dass, wenn
sich bei einem Wasserabnehmer für industrielle Zwecke Rückstände ergeben , bei
einer neuerlichen Anmeldung desselben Abnehmers in einem anderen Locale,
dafür Sorge zu tragen , dass frühere Rückstände eher berichtigt werden , bevor
eine neuerliche Wasserabgabe für industrielle Zwecke erfolgt.

»2.
(Faschingsseier in den städt . Waisenhäusern .)
Vom Wiener Stadtrathe wurde am 11 . Februar 1892 uä

St .-R .-Z . 503 ex 1892 (M .-Z . 6524 ex 1892 ) beschlossen,
die alljährliche Abhaltung einer Faschingsfeier in den städt . Waisenhäusern

principiell zu genehmigen und hiezu für jedes Waisenhaus einen Betrag von
70 fl. zu bewilligen.

(Cvidenzyaltnng der Jahresberichte subventionierter
Vereine . )

Vom Wiener Stadtrathe wurde am 25 . Februar 1892 uä
St .-R .-Z . 875 ex 1892 (M .-Z . 383522 ex 1891 ) beschlossen,

den Magistrat anznweisen , die ordnungsmäßige Vorlage der Jahresberichte
der subventionierten Vereine in Evidenz zu halten und diese Berichte dem
Stadtrathe mit den eventuellen Anträgen zur Kenntnis zu bringen.

zu geben, endlich zu dem für die Überprüfung festgesetzten Zeitpunkte Vorkehrung
zu treffen , dass die Bau - und Constructionstheile sicher zugänglich sind und
wenigstens soweit offen liegen , dass die Dimensionen , die Qualität der Mate¬
rialien und die Art der Ausführung zweifellos bestimmt , beziehungsweise
beurtheilt werden kann.

Hievon werden Euer Wohlgeboren zur Darnachachtung und Verständigung
des zugetheilten Personales mit dem Beifügen in Kenntnis gesetzt, dass gegen
die Verwendung des '/ - beiliegenden Befnndformulares durch die technischen
Organe des Bezirksamtes von Hieramts kein Anstand vorliegt , der Befund
nicht bloß von den revidierenden Banamtsorganen , sondern auch dem Bauherrn
und Bauführer , falls sie erschienen sind, zu fertigen sein wird , beziehungsweise
eine eventuelle Weigerung der Nnterfertigung amtlich zu constatieren ist, endlich
dass der Befund über die vorgenommene Revision , welche selbstverständlich nur
im öffentlichen Interesse der Banaufsicht , nicht etwa für Parteizwecke , z. B . bei
Streitigkeiten zwischen Bauherrn und Bauführer stattzufinden hat , jedenfalls
bei den Banamtsacten , beziehungsweise in den Bezirken X—XIX bei den Acten
des magistratischen Bezirksamtes anfzubewahren ist.

Die Änderung der Formularien für Bauconsense wird unter einem ver¬
anlasst.

(Formulare.)
Äöerprüfnngsbcfund

der mit dem Consense vom . 18.

Z . . genehmigten Bauausführung.

Befund und Unterschrift des
revidierenden technischen Organes

ZIMiMrnI:
14

(Überwachung der Bauten durch die städt . Organe .)
Der Bürgermeister Dr . I . Prip  hat an die Amtsleiter der

magistratischen Bezirksämter unterm 12 . Jänner 1892,

folgenden Erlass gerichtet:
Nach Z 101 der durch das Gesetz vom 26 . December 1890 , Nr . 48

L.-G .-Bl . theilweise geänderten Bauordnung für Wien kann für alle Privat¬
bauten die Bewohnmigs - und Benützungsbewilligung nur dann ertheilt werden,
wenn bei Vornahme ' des Augenscheines die technischen Organe hierüber auf
Grund der Überprüfungen während der Bauausführungen und bei Vollendung
des Rohbaues die Einhaltung des genehmigten Bauplanes und der Bau¬
vorschriften bestätigen . ^

Es ist daher zu dem Zwecke, um die technischen Organe in Stand zu
setzen, eine solche Bestätigung anszusprechen , nothwendig , dass die Überprüfung
zch einer Zeit vorgenommen werde , wann die für die Benrtheilnng wichtigen
Momente noch wahrgenommen werden , beziehungsweise die wesentlichen Bau-
theile leicht zugänglich sind und Bemänglungen ohne weitgreisende Demolie¬
rungen behoben werden können.

Es wird demnach auf Grund des Magistrats -Beschlusses vom 9. Jänner
1892 die Verfügung getroffen , dass dem Bauführer durch Aufnahme in die
Bedingungen der Baubewilligung die Verpflichtung auferlegt werde , sowohl den
Beginn der Fundiernngsarbeiten (Ausmauerung der Fundamente ), dann die
Vollendung des Rohbaues , als auch jener Stadien des Baues , für welche mit
Rücksicht auf ihre Wichtigkeit für die Benrtheilnng des Baues im einzelnen
Falle eine specielle Revision Vorbehalten wird , in den Bezirken I —IX dem
Stadtbanamte , in den Bezirken X —XIX den technischen Organen des magi¬
stratischen Bezirksamtes rechtzeitig schriftlich oder mündlich behufs Vornahme
der nach W 100 und 101 der Bauordnung vorgeschriebenen Überprüfung zur
Anzeige zu bringen , bis zur Durchführung der Überprüfung , zu welcher der
Bauherr und der Bauführer einznladen ist, und welche innerhalb längstens drei
Tagen nach Einlangen der Anzeige (Sonn - und Feiertage nicht gerechnet)
stattzusinden hat , keine Arbeiten vorzunehmen , welche die Überprüfung erschweren,
verhindern oder den technischen Organen die Möglichkeit benehmen würden,
die zur Ertheilung der Bewohnnngs - und Benützungsbewillignng erforderliche
Bestätigung der Einhaltung des genehmigten Bauplanes und der Bauvorschriften

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich nnter der Guns im Jahre

18S2 publieierten Gesetze und Verordnungen.
^ ) Reichsqefebblatt.

Nr . 14 : Verordnung der Ministerien des Innern,
der Justiz , des Handels und des Ackerbaues vom
37 . Jänner 1892,  betreffend veterinär -polizeiliche Verfügungen zur
Regelung des Verkehres mit galizischem Borstenvieh.

Nr . 12 : Handels - und Zollvertrng vom 6 . De¬
cember 1891 zwischen Österreich-Ungarn und dem Deutschen Reiche.

Nr . 16 : ViehsenchemÜbereinkommen vom 6 . De¬
cember 1891 zwischen Österreich-Ungarn und dem Deutschen Reiche.

Nr . 17 : Handels - und Schiffahrtsvertrag vom
6 . December 1891 zwischen Österreich-Ungarn und Italien.

Nr . 18 : Handelsvertrag vom 10 . December 1891
zwischen Österreich -Ungarn und der Schweiz.

11) Land esge letz bückt.
Nr . 6 : Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthume Österreich nnter der Enns vom 25 . Jänner
1892 , Z . 76588 6X 1891 , betreffend die aus Anlass der Ver¬
einigung der Vororte mit Wien , den für den bestandenen Wiener Polizeirayon
seinerzeit bestellten beiden amtlichen Dampfkesselprüfnngs -Commissären in Hin¬
kunft Angewiesenen Aufsichtsbezirke.

Nr . 7 : Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 23 . Jänner
1892 , Z . 3417 , betreffend die Landes- und Grnndentlastnngsfonds-
zuschläge im Jahre 1892 . _ _
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I. UltlNdiiimge».
1.

(Einführung eines Normaltarifes für die eonees-
fionierten öffentlichen LVäganstalten . j

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 3 . Oktober
1891 , Z . 43817 (M . Z . 384242 ex 1891/XV ) , dem Wiener-
Magistrate Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Bei der Zusammenstellung der gegenwärtig ans dem flachen Lande in
Riederösterreich in Geltung stehenden Tarife der coneessionierten Wäganstalten
(öffentlichen Wagen nach dem Gesetze vom 19 . Juni 1866 , R .- G .-Bl . Nr . 85)
hat sich eine so große Verschiedenheit derselben ergeben , dass die Statthalterei
sich veranlasst sicht , zur Herstellung der wünschenswerten Einheitlichkeit und
Übereinstimmung in diesen Tarifen nach Anhörung der n .-ö. Handels - » nd
Gewcrbekammer für derlei Anstalten einen Normaltarif sestznstellen , an welchen
sich dieselbe bei der von Fall zu Fall nach ß 15 Abth . 2 des Gesetzes vom
19 . Juni 1866 , R .-G .-Bl . Nr . 85 , eintretenden Prüfung der zur Genehmigung
vorgelegten Tarife halten wird , insoferne nicht die besonderen localen Verhält¬
nisse ein Abweichen von demselben empfehlenswert erscheinen lassen.

Der Wiener Magistrat erhält im Anschlüsse ein Exemplar dieses Normal-
tarifes zur Kenntnisnahme mit der Aufforderung , in geeigneter Weise darauf
hinznwirken , dass die dortbezirks bestehenden coneessionierten öffentlichen Wäg¬
anstalten , soweit deren Tarife mit dem obigen Normaltarife nicht in Einklang
stehen , dieselben entsprechend abündcrn und zur neuerlichen h . o . Genehmigung
vorlegen , vorausgesetzt , dass nicht , wie bereits erwähnt , wegen besonderer localer
Verhältnisse die Fortdauer des bisherigen Tarifes vorzuziehen ist.

Desgleichen ist bei neuem Einschreiten um die Eoncessioniernng solcher
Wäganstalten dahin zu wirken , dass der Coucessionswerbcr seinen Tarifentwnrf
von vorneher dem obigen Normaltarife anpassc , um dessen Genehmigung zu
beschleunigen.

Normaltarif

für die nach dein Gesetze vom 19 . Juni 1866 , R .-G .-Bl . Nr . 85 , coneessionierten
öffentlichen Wäganstalten.

1 . Für die Bestimmung von Lasten bis zu 500 und für das Abwägcn
eines  Stückes Vieh eine Taxe von . . . - 10 kr.

2 . Für jeden weiteren Meter - Centner (100 ll§ ) bis zur Höhe von ein¬
schließlich 50 Meter - Centner (5000 k ^ ) . 2 kr.

und über 50 Meter - Centner für je einen Meter - Centner (100 ll§ ) 1 kr.
3 . Sind mehr als ein Stück Vieh (gleichgiltig ob Groß - oder Kleinvieh)

abzuwägen , bis zu 500 einschließlich eine Taxe von . 10 kr.
(von da aufwärts kommen die gleichen Bestimmungen wie suli 2 und 3 zur
Anwendung .)

Gewichte unter 100 sind als volle 100 zu nehmen.
Für das Znrückwiegcn eines leeren Wagens , sowie überhaupt für die

Bestimmung der Tara ans einer und derselben Wage darf keine Entschädigung
beansprucht werden.

2 .
(Verfahren bei Mttineldnngen von Rechtsansprüchen
dritter Personen ans in politischer Cxeentionssührnng

gepfändete Fahrnisse )
Die k. k. Fiucknz -Landes -Direction in Wien hat mit Erlass

vom 4 . Jänner 1892 , Z . 68061 (M .-Z . 13616 ex 1892 ) , dem
Wiener Magistrate Folgendes eröffnet:

Zur Vermeidung von Exseindiernngsprocessen , welche der Finanzverwal-
tnng häufig aus Anlass von Mobilarexecutionen zur Einbringung von Steuer-
und ' Gebürenausständen erwachsen , hat das hohe k. k. Finanz -Ministerium mit
dem Erlasse vom 18 . December 1891 , Z . 29204 , angeordnet , dass in Hinkunft bei
Anmeldungen von Rechtsansprüchen dritter Personen ans Fahrnisse , welche zur
Hereinbringnng von Steuer - und Gebürenforderungen im Wege der politischen
Execntion gepfändet wurden , nachstehender Vorgang cinzuhalten sein wird:

Vor allem ist dafür Sorge zu tragen , dass die Executionsorgane der
Bezirkshauptmannschaften und des Wiener Magistrates in allen Fällen , wo
Rechtsansprüche Dritter ans die gepfändeten Objecte geltend gemacht werden,
ein separates Pfändungsprotokoll unter genauer Ersichtlichmachnng der erhobenen
Ansprüche anfnehmen.

Sobald ein solches Pfändnngsprotokoll der politischen Behörde (der k. k.
Bezirkshauptmannschaft , dem Magistrate der k. k. Reichshanpt - und Residenz¬
stadt Wien,  dem Smdtrathe Wiener - Neustadt und Waidhofcn
an der Abbs ) behufs Veranlassung der weiteren Execntionsdurchführnng vor¬
liegt , hat dieselbe unverzüglich den Anspruchswerber unter Festsetzung einer
kurzen , nicht über 14 Tage reichenden Frist mit dem Aufträge zum Amte vor-
znladen , seine Ansprüche in glaubwürdiger Weise zu erhärten und alle erforder¬
lichen Belege oder sonstigen Beweismittel beiznstellen.

Dieser schriftlichen Aufforderung ist die ausdrückliche Bemerkung beizn-
setzen, dass im Falle des fruchtlosen Ablaufes der gewährten Frist die Feil¬
bietung der gepfändeten Objecte angeordnet und falls nicht bis zu dem hiefür
festgesetzten Tage die Rechtfertigung des gestellten Anspruches erfolgt oder eine
diesfällige gerichtliche Klage ausgewiesen sein sollte , die Execntiv -Veränßernng
der gepfändeten Mobilien unbedingt vollzogen werden würde.

Eine Erstreckung der gedachten Auffordernngsfrist hat nur bei besonders
gegründeten Anlässen über Ansuchen der Parteien stattzufinden . Auch in diesem
Falle sind nur möglichst kurze Fristen zu gewähren und wiederholte Er¬
streckungen bloß ganz ausnahmsweise zuznlassen.

Überhaupt hat die politische Behörde bei der Einleitung des in Rede
stehenden Anffordernngsverfahrens stets sogleich die Vorsorge zu treffen , dass
hiedurch die wirksame Durchführung der Execntion nicht nngebürlich anfge-
halten wird.

Kommt der Ansprnchswerber der an ihn ergangenen Aufforderung recht¬
zeitig nach und vermag derselbe seine Ansprüche ans die gepfänjdoteu Objecte
grundhältig zu erweisen , so hat die politische Behörde ohne Verzug die Frei¬
lassung der Pfandobjecte anzuordnen.

Erscheinen dagegen die vorgebrachten Beweismittel nicht ausreichend , —
was insbesondere auch dann der Fall sein wird , wenn die Partei außer ihrer
Bereitwilligkeit zu einem eventuellen Eide kein anderes Beweismittel geltend zu
machen vermag , — so ist der bezügliche Fall der Finanz -Proenratur mit aller Be-
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schleunigung zur Wohlmeinungseröffnnng vorzulcgcn und hiebei der Sachverhalt
mit allen , zur Kenntnis der politischen Behörde gelangten Nebennmständen aus¬
führlich zu erörtern.

Findet die Finanz -Procuratnr , dass nach der Sachlage ohne besonderen
Nachtheil für das Ärar ein eventueller Exscindiernngsprocess ausgenommen
werden könnte , oder hat die politische Behörde schon bei der Prüfung der Be¬
weismittel den Anspruch des Exscindiernngswcrbers als unbegründet erkannt,
so ist die Feilbietung der gepfändeten Objecte anzuordnen und hievon der An-
sprnchswerber unter gleichzeitiger Verweisung ans den Rechtsweg mit dem Be¬
merken zu verständigen , dass er die Einbringung einer diesfälligen gerichtlichen
Klage bis znm Tage der Feilbietung ansznweisen hat , widrigenfalls ans seine
Ansprüche weiter keine Rücksicht genommen werden könnte . Ein Gleiches hat
zu geschehen , sobald die dem Ansprnchswerber anberanmte Rechtfertignngsfrist
verstrichen ist , ohne dass derselbe der an ihn ergangenen Aufforderung nachge¬
kommen wäre.

Nur ist in diesem Falle in der Parteiverständigung auch noch ausdrücklich
ans die dem Exscindiernngswerber zur Last faltende Fristversäumuis hinznweiscn.
Sollte jedoch die anfgeforderte Partei wider Erwarten erst nach Ablauf der ihr
gewährten Frist , aber noch vor der Feilbietung die Rechtfertigung ihrer An
spräche anbieten , so ist dieselbe keineswegs znrückzuweisen , sondern es ist dann
ebenso vorzugehen , wie dies bei rechtzeitiger Prodncierung der Beweismittel zu
geschehen hat.

Wird die bereits angeordnete Feilbietung mit Rücksicht ans den von der
Partei erbrachten Nachweis einer überreichten gerichtlichen Epscindieruugsklage
sistiert , so ist der Finanz -Procuratnr sogleich hievon Mittheilnng zu machen und
sind derselben gleichzeitig alle ans den in Aussicht stehen¬
den Process bezüglichen  Informationen zur Verfügung zu stellen.

Znm Zwecke der präcisen Durchführung des ebenerwähnten Verfahrens
haben die politischen Behörden (die k. k. Bezirkshanptmannschaften , der Magistrat
der k. k. Reichshanpt - und Residenzstadt Wien,  der Stadtrath Wiener-
N e n st a d t und Waidhofen  a . d . d)bbs ) von nun an eigene Terminvor-
merke für diese Cxscindiernngsverhandlnngen anznlegen , in welche jedoch nicht
blost die bewilligten Fristen , sondern nebst dem Gegenstände auch alle den Ver¬
lauf und das Endergebnis der Verhandlung betreffenden Daten einzntragcn sind.

Die k. k. Bezirkshanptmannschaften , sowie der Magistrat der k. k. Neichshaupt-
und Residenzstadt Wien  und die Vtadträthe von Wiener - Neustadt
nnd Waidhofcn  a . d. Tjbbs haben eine Abschrift dieses Vorwerkes bis
längstens 10 . Jänner eines jeden Jahres hieher vorzulegen.

Die k. k. Finanz -Procuratnr wird von diesem Erlasse mit der Weisung
verständigt , alle in Exscindierungs -Angelegenheiten an dieselbe gelangenden An¬
fragen mit der größten Dringlichkeit zu behandeln und thunlichst rasch der Er¬
ledigung zuzuführen.

In diesem Zwecke aber erscheint es geboten , dass den erwähnten Anfragen
die einschlägigen Verhandlnngs - und Execntionsacten , nebst den anlässlich der
Erscindiernngsansnchen anfqenommenen Protokollen und Erhebungsacten , sowie
sonstigen Informationen für die Finanz -Procuratnr angeschlossen sind.

(Abhaltung von Treib - und Kreisjagdeu au Souu-
uild Feiertagen .)

Die k. k. ll .- ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 15 . Jänner
1892 , Z . 879 , M .-Z . 10378 , dem Wiener Magistrate Folgendes
. röffnet:

Zeitungsnachrichten zufolge sollen einige k. k. Bezirkshanptmannschaften
in Niederösterreich die Abhaltung von Treib - und Kreisjagdeu an Sonn - und
Feiertagen unter Hinweis auf das mit dem Statthalterei Erlasse vom 27 . December
1852 , Z . 45182 (L.-G .-Bl . Nr . 473 tz. 16 ) republicierte bezügliche Verbot in
letzterer Zeit untersagt haben.

Hierüber findet die k. k. Statthalterei den Magistrat behufs entsprechender
Tarnachachtnng , eventuell Verfügung in den einzelnen vorkommenden Fällen
auf die hierämtliche , in einem concreten Falle erflossene abschriftlich beiliegende
Entscheidung vom 23 . November 1877 , Z . 36095 , welche den seitens derselben
in dieser Frage einzunehmendcn Standpunkt znm Ausdrucke bringt , zu verweisen.

Abschrift
eines Normal - Erlasses der k. k. n .- ö. (Dtatthalterei vom 23 . November 1877,
Z . 36095 , an den Herrn Statthalterei - Rath und Bezirkshanptmann zu Ober-

Hollabrunn.
In Erwägung , dass das mit Statthalterei -Erlass vom 27 . December 1852,

Z . 45482 , im L.-G .- Bl . 1852 , Nr . 473 Z. 16 republicierte Verbot der Abhaltung
von Kreis - und Treibjagden an Sonn - und Feiertagen durch die Bestimmungen
des Gesetzes vom 25 . Mai 1868 , R .- G .-Bl . Nr . 49 , Art . 16 , seine gesetzliche
Beschränkung erhalten hat , findet die k. k. Statthalterei der Beschwerde des
Jagdpächters der Gemeindejagd Gnntersdorf , I . B ., gegen ihre Verfügung
vom 30 . October l . I ., Z . 13953 , dahin Folge zu geben , dass gegen die
Abhaltung von Kreis - und Treibjagden an Sonn und Feiertagen gegen dem
kein gesetzlicher Anstand entgegensteht , dass im Sinne der Alinea 2 , 3 und 4
des Artikels 13 des citierten Reichsgesetzes von : Jahre 1868 , Nr . 49 und nach

Analogie des unterm 18 . Juli 1868 , Z.
3680
Kr. intonierten Ministerial -Erlasses

vom 16 . Juli 1868 , Z . diesfalls an Festtagen während des Gottes¬

dienstes in der Nähe des Gotteshauses alles unterlassen werde , was eine
Störung oder Beeinträchtigung der Feier zur Folge habet ? könnte.

4
(Berechtigung zum Putzen und zur Instandsetzung
des Fußbodens und znm Verkaufe gekochten Wachses .)

Die k. k. il .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 22 . Jänner
1892 , Z . 70121 (M .-Z . 16909/XVIII ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Die hohe k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 22 . Jänner 1892,
Z . 70121 , Folgendes anher eröffnet:

Die k. k. Statthalterei findet in Betreff der von der Genossenschaft der
Zimmerputzer in Wien angeregten Frage der Abgrenzung der Gewerbsrechte
der Zimmerputzer einerseits und der gewerbsmäßigen Wohnnngsreinignngs-
anstatten anderseits auf Grund des § 36 , Alinea 2 des Gewerbegesetzes nach
Einvernehmung der n .-ö. Handels - und Gewerbekammcr in Wien zu erkennen,
dass die Wohnnngsreinignngsanstalten als solche auf Grund ihrer Gewerbs-
berechtignng znm Reinigen von Zimmern auch zur Instandsetzung des Fuß¬
bodens , sei cs durch Waschen , oder durch Einlassen und Bürsten ebenso wie die
Zimmerpntzer befugt sind , zumal diese Arbeit in vielen Fällen auch durch
Dienstboten bei der täglichen Reinigung der Wohnung besorgt wird und that-
sächlich für die Verrichtung dieser Arbeit eine besondere gewerbliche Vorbildung
weder vorgeschrieben noch überhaupt nöthig ist.

Weiters findet die k. k. Statthaltcrei zu erkennen , dass die Gemischtwaren -,
Material - und Specereiwarenhäudler , sowie die Wachshändler als solche znm
Verkaufe von Wachs überhaupt , also auch von gekochtem Wachs insbesondere
berechtigt sind.

(Der Verkauf roher Fische durch DelicaLesfenhäudler .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 23 . Jänner

1892 , Z . 974 (M .-Z . 16903/XVIII ex 1892 ) , dem Magistrate
folgende Entscheidung zur Kenntnis gebracht:

Ans Grund der mit dem Berichte vom 17 . Mürz 1891 , Z . 118027 , vor-
gelcgten Eingabe der Genossenschaft der Donaufischer , Fischkänfler und Fisch¬
händler in Wien um Entscheidung der Frage , ob die Delicatessenhändler znm
Verkaufe roher Fische berechtigt sind , findet die k. k. Statthalterei nach Einver¬
nehmung der n .-ö. Handels - und Gewerbekammer im Grunde des 8 36 der
Gewcrbegesetz -Novelle zu entscheiden , dass den Delicatessenhändlern der Verkauf
von gesalzenen , geräucherten , marinierten oder einer ähnlichen Bereitung unter¬
zogenen Fischen , sowie von Seefischen überhaupt , nicht aber auch der Ver¬
kauf von rohen Süßwasserfischen gestattet  ist.

Die wohlerworbenen Rechte der Fischhändler , sowie auch sanitäre Rück
sichten lassen es geboten erscheinen , dass den Specereihändlern nnd den ans
letzteren hervorgegangenen Delicatessenhändlern durch die Hosverordnnng vom
22 . April 1780 eingeräumte Recht zur Führung von Fischen nur dahin aufznsassen,
dass es sich hiebei wohl nur um gesalzene , marinierte , geräucherte oder einer
ähnlichen Bereitung unterzogene , nicht aber um die gangbaren Arten der rohen
Süßwasserfische handeln kann.

Für die entsprechende Beschaffenheit der rohen Süßwasserfische in sanitärer
Beziehung bürgt das möglichst lange Halten derselben im lebenden Zustande
im Wasser , welche Bürgschaft von den Delicatessenhändlern naturgemäß nicht
geboten werden kann.

Die von den letzteren in Handel gebrachten Fische müssen sich in einem
zu längerer Aufbewahrung oder zu längerem Transporte fähigen Zustande
befinden.

Auch ein wirtschaftliches Moment kommt hiebei zu beobachten . Der Handel
mit rohen Fischen nimmt nämlich nur einmal wöchentlich , nnd zwar Freitag
einen größeren Umfang au . Würde das außerdem nur zwei oder dreimal im
Jahre eintretende große Geschäft in rohen Fischen von den Delicatessenhändlern
übernommen , so wäre die Folge die Mehrergiebigkeit des bloßen Süßwasser¬
fischhandels.

Das Recht zur Führung von rohen Seefischen wird den Delicatessen¬
händlern deshalb nicht abgesprochen , weil sich diese nach Eröffnung der bc
stehenden Verkehrsverhältnisse zuerst dem Verkaufe von rohen Seefischen znge-
wendet haben und letztere Ware ein sogenannter Kanfmannsartikel geworden ist.

6 .
(Dampfkesfek -Prüfuttgs -Counuisfäre .)

Die k. k. n .-ö. Statthnlterei hat mit Erlass vom 25 . Jänner
1892 , Z . 76588 (M .-Z . 21144/IX ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Die laut Statthalterei -Kundmachungen vom 4 . Juli 1888 , Z . 24522 , L.- G.
nnd V .-Bl . Nr . 43 und vom 21 . December 1891 , Z . 70826 , L.- G . und V .-Bl.
Nr . 6 ex 1891 für den bestandenen Wiener Polizeirayon bestellten amtlichen
Dampfkessel -Prüfungs - Commissäre Richard Englaender  nnd Victor Horwa
titsch,  k . k. Professoren an der Staatsgcwerbeschnle im I . Bezirke in Wien,
werden in ihrer obigen Eigenschaft als k. k. Dampfkessel -Prüfnngs -Commissäre
für den nunmehr erweiterten Wiener Polizeirayon bestätigt.

Hievon wird der Magistrat mit dem Beifügen in die Kenntnis gesetzt,
dass diese Verfügung gleichzeitig auch durch das Landesgesetz - nnd Verordnungs¬
blatt verlautbart wird.

Die Parteien können sich betreffs der Erprobung von Dampfkesseln , wie
bisher , » ach freier Wahl an einen der genannten Prüsnngs -Commissäre wenden
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Die amtlichen Revisionen der Dampfkessel werden von dem Prüfnugs-
Eommissär Richard Englaender  in den Polizeibezirken : Innere Stadt
(I . Bezirk ) , Landstraße (III . Bezirk ), Margarethen ( V . Bezirk ), Mariahilf
(VI . Bezirk ) , Josesstudt (VIII . Bezirk ) , Semmering (XI . Bezirk ) , Meidling
(XII . Bezirk ), Hietzing (Xlll . Bezirk ) , Nudolfsheim (XIV . Bezirk ) nnd Schmelz
(XV . Bezirk ) , nnd von dem Prüfnugs -Commissär Victor Horwatitsch  in
den Polizeibezirken : Leopoldstadt , Brigittenau und Prater (II . Bezirk ) , Wieden
(IV . Bezirk ) , Neuban (VII . Bezirk ), Alsergrund (IX . Bezirk ) , Favoriten (X . Be¬
zirk) , Ottakring (XVI . Bezirk ) , Hernals (XVII . Bezirk ) , Währing (XVIII . Be¬
zirk) , Döbling (XIX . Bezirk ) und Floridsdorf vorznnchmcn sein.

In der Vertretung der genannten Dampfkessel -Prüfungs -Commissäre tritt
durch die vorstehende Verfügung eine Änderung nicht ein , und wird dieselbe,
wie bisher , durch die laut der Statthalterei -Kundmachungen vom 3 . Mai 1890,
Z . 3837 , L.-G . und V .- Bl . Nr . 31 und vom 7. Februar 1891 , Z . 77475 ex
1890 , L.-G . und V .- Bl . dir . 14 bestellten Substituten Wilhelm Mayer,  Ma-
schinen -Jngeuieur und Supplent an der Staatsgewerbeschnle im I . Bezirke , be
ziehungsweise Ludwig Czischek,  k . k. Professor au der Staatsgewerbeschule im
X . Bezirke in Wien besorgt werden . Hievon werden gleichzeitig auch die sämmt-
lichen magistratischen Bezirksämter verständigt.

7 .
(Die neuen städt . -dejeg . Bezirksgerichte in Wien . )

Dns Justizministerium Hut mit Verordnung vom 3 . Februar
1892 , R .-G .-Bl . Nr . 36 (Stück XVI .), über ' die örtliche und
sachliche Competenz der durch die Erweiterung des Wiener Ge-
meindegebietcs berührten Bezirksgerichte Anordnungen getroffen,
welche mit 1. April  1892 in Wirksamkeit  zu treten haben
nnd nachfolgende Hnnptbestimmnngcn enthalten:

1 . Für den XI . Bezirk wird das städt .-deleg . Bezirksgericht Simmering
errichtet.

2 . An Stelle der bisherigen Bezirksgerichte Unter -Meidling , Hietzing,
Sechshaus , Füufhaus , Ottakring , Hernals und Währing treten nachstehende
städt .-deleg . Bezirksgerichte : Für den XII . Bezirk das städt .-deleg . Bezirksgericht
Meidling;  für den XIII . Bezirk das städt .-deleg . Bezirksgericht Hietzing,
welchem jedoch die Ortsgemeinden Atzgersdorf , Alt - Erlaa , Nen -Erlaa , Jnzers-
dorf am Wienerberge , Kalksburg , Liesing und Mauer zugewiesen bleiben ; für
den XIV . Bezirk das städt .-deleg . Bezirksgericht Rudolfs he  im : für den
XV . Bezirk das städt .-deleg . Bezirksgericht Fünfhaus;  für den XVI . Bezirk
das städt .- deleg . Bezirksgericht Ottakring;  für den XVII . Bezirk das städt .-
deleg . Bezirksgericht Hernals;  für den XVIII . nnd XIX . Bezirk das städt .-
deleg . Bezirksgericht Währing.

3 . Den städt .-deleg . Bezirksgerichten Leopoldstadt I und II und Favo¬
riten  wurden die zu den Bezirken gleichen Namens hinzugekommenen Gebiete
nen zugewiesen.

4 . Den Bezirksgerichten Groß - Enzersdorf , Pnrkersdorf und
Klosterneuburg  wurden jene Th eile der mit Wien vereinigten Ortsgemeinden
zugewiesen , welche bei dieser Vereinigung nicht einbezogen worden sind.

5 . Aus dem Sprengel des städt .-deleg . Bezirksgerichtes Kornenbnrg und jenen
der Bezirksgerichte Groß - Enzersdorf , Hietzing , Hernals , Währing,
Schwechat , Pnrkersdorf nnd Klosterneuburg  wurden jene Theile aus-
geschieden , welche durch die oben ansgeführten Neuzuwcisnngen in Wegfall kamen.

6 . Die städt .-deleg . Bezirksgerichte Favoriten , Simmering , Meid¬
ling , Hietzing , Rudolfsheim , Fünfhans , Ottakring , Hernals und
Währing  haben die Gerichtsbarkeit nach dem für die außerhalb des Stand¬
ortes eines Gerichtshofes bestehenden Bezirksgerichte geltenden Bestimmungen
auszuüben . Die Führung der Grundbücher und die Ausübung der Realge¬
richtsbarkeit verbleibt rücksichtlich der sub 3 , 4 nnd 5 bezeichnten Gebiete nnd
des bisherigen Spreugels des städt .-deleg . Bezirksgerichtes Favoriten vorläufig
bei den bisher hiezu zuständigen Gerichten.

7 . DaS städt .-deleg . Bezirksgericht Landstraße  hat die Strafgerichtsbarkeit
für den Gebietsumfang des städt .- deleg . Bezirksgerichtes Simmering  auszuüben.

8 . Die Verwahrung und cassamäßige Behandlung des Depositen - , Waisen-
und Cnrandenvermögeus , einschließlich des Vermögens der gemeinschaftlichen
Waisencasse wird bei den snd 6 bezeichnten städt .-deleg . Bezirksgerichten von
den k. k. Finanz - und gerichtlichen Depositencassen besorgt.

(Abgrenzung der Gewerbebefngnisse der Posamen¬
tierer und Seiler .)

Die k. k. n .-ö. Statlhnlterei hat mit Erlass vom 5 . Februar
1892 , Z . 75990 (M .-Z . 26679/XVIII ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Wird dein Wiener Magistrate mit dem Bemerken znrückgestellt , dass sich
die k. k. Statthalterei zu der von der Genossenschaft der Posamentierer in Wien
erbotenen normativen Abgrenzung der Gewerbsberechtigung der Seiler durch
tarativc Bezeichnung einerseits der Materialien , deren Verarbeitung den Seilern
gestattet ist, andererseits jener Maschinen , deren sich die Seiler zur Herstellung
ihrer Erzeugnisse bedienen dürfen , umsoweniger bestimmt findet , als mit Hin¬
blick ans die heutigen Fortschritte der Technik durch die Bestimmung der Stoffe
nnd Maschinen , deren sich Seiler zur Production bedienen dürfen , bei der Er¬
findung neuer Materialien oder neuer Maschinen ein weitreichendes , mit nicht
zu rechtfertigenden Schädigungen des Seilergewerbes verbundenes Präjudiz ge¬
schaffen werden könnte.

r>
(Unzulässigkeit der Verleihung einer Gewerbebesng-
m § an mehrere Personen znm gemernjchastlichen

Betriebe .)
Die k. k. n .-ö. Stntthallerei hak mit Erlass vom 11 . Februar

1892 , Z . 55236 (G .-Z . 6299 des magistratischen Bezirksamtes
für den VII . Bezirk ) , folgende Entscheidung getroffen:

Mit der Entscheidung des Wiener Magistrates vom 29 . April 1891,
Z . 132016 , wurde dein Israel A . . . . nnd Karl A . . . . die gemeinschaftliche
Berechtigung zum Betriebe des von denselben angemeldeten Geiverbes der Ma-
schinentreibriemen - Erzeugung in Wien , VII ., M . straße Nr . 116 , unter
der verantwortlichen Geschäftsführung des Karl A . . . . zuerkannt und den
Genannten hierüber ein gemeinsamer Gewerbeschein ausgefertigt.

Aus Anlass der von der Genossenschaft der Riemer , Peitschenmacher,
Kappenschirmschneider nnd Maschinentreibriemen -Erzeuger in Wien Angebrachten
Vorstellung findet die k. k. Statthalterei die erwähnte Entscheidung im Grunde
des ^ 57 , beziehungsweise Z 146 , Alinea 2 des Gemerbegesetzes als gesetz¬
widrig zu beheben nnd den in Rede stehenden Gewerbeschein für nngiltig zu
erklären , und zwar ans folgenden Gründen:

Nach dem Gewerbegesetze ist die Verleihung einer Gewerbsbefugnis an
zwei Personen zum gemeinschaftlichen Betriebe des Gewerbes überhaupt unzu¬
lässig , weil dieses Gesetz nur eine einzelne  oder eine juristische  Person
als Gewerbsunternehmer kennt.

Der von den genannten Unternehmern erbrachte Nachweis der handels¬
gerichtlichen Protokollierung ihrer Gesellschaftsfirma „ I . A . . . . L Comp ."
gewährt derselben nur die mit der Führung dieser Firma verbundenen Rechte,
keineswegs aber einen Anspruch auf Anerkennung der Gesellschaft als eine
juristische  Person.

Eine Firma als solche ist nämlich nach dem Handelsgesetzbuchs nichts
anderes als ein bloßer Name nnd noch keine juristische Person . Es wird daher
eine Firma nur dann als Name einer juristischen  Person angesehen werden
können , wenn die zur Führung dieses Namens berechtigte Unternehmung auch
wirklich eine juristische Person ist.

Die aus dem Unternehmen Israel A . . . . nnd Karl A . . . . bestehende
offene Handelsgesellschaft aber kann als eine juristische Person nicht betrachtet
werden ? Dies ergibt sich schon aus der Erwägung , dass das Handelsgesetzbuch
die Fähigkeit zu selbständigen  Rechten und Pflichten zwar der Actien - Ge-
scllschaft als solcher (Artikel 213 ) , nicht aber auch der offenen Handelsgesell¬
schaft als solcher  zuspricht . Ohne die Fähigkeit zu selbständigen  Rechten

! und Pflichten jedoch , ist im juristischen Sinne überhaupt eine Person oder ein
Nechtssnbject nicht denkbar , daher insbesondere auch nicht eine juristische
Person.

Die von der genannten Genossenschaft in Beschwerde gezogene Ent¬
scheidung stellt sich daher nicht als die Verleihung einer Gewerbsberechtigung an
eine juristische,  sondern au zwei physische Personen dar und musste demnach
von amtswegen aufgehoben werden.

Das magistratische Bezirksamt wird nach Rechtskraft der vorliegenden
h. o. Entscheidung , gegen welche der binnen sechs Wochen ab Intimato einzn-
briugende Rccnrs an chas hohe k. k. Ministerium des Innern zulässig ist, über die
eingangs erwähnte Gewerbsaumeldung neuerlich instanzmäßig vorzugehen haben.

I «>
( (Hewerbebefttgttis der Spitzen -, Stickerei -, Weiß - nnd

Knrzwarenhändler .)
Die k. k. n .- ö. Statlhnlterei hat mit Erlass vom 13 . Februar

1892 , Z . 8043 (M .-Z . 33160 ), dem Wiener Magistrate Folgendes
zur Kenntnis gebracht:

Über den Recnrs des Gremiums der Wiener Kaufmannschaft gegen die
hierämtliche Entscheidung vom 22 . v . I ., Z . 22400 , mit welcher erkannt wurde,
dass die Spitzen -, Stickerei -, Weiß - nnd Knrzwareuhändler nicht befugt er¬
scheinen , das Besorgen des Waschens und Putzens der in ihr Haudelsbefngnis
einschlagenden Waren , als : Weißwaren , Spitzen n . dgl . für Kunden zu über¬
nehmen , weil die genannten Gewerbslente nnr zum Handel mit solchen Artikeln,
nicht aber auch zur Erzeugung derselben berechtigt erscheinen , daher dieselben
auch keine Arbeiten , welche zur vollständigen Herstellung der von ihnen in den
Handel gebrachten Gegenstände dienen , vornehmen dürfen , und dass sich die
Übernahme derartiger Artikel znm Waschen und Putzen vielmehr un Sinne des
Z 37 der Gewerbeordnung als eine Überschreitung des Gewerbebefugnisses dieser
Geiverbsleute darstellen würde , hat sich das hohe k. k. Ministerium des Innern
im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Handelsministerium bestimmt gesunden,
mit dem Erlasse vom 5 . Februar 1892 , Z . 32 , unter Behebung der vorstehenden
Entscheidung zu erkennen , dass den Spitzen - , Stickerei - , Weiß - und Kurz-
wareuhäudlern die Berechtigung znstehe , das Waschen und Putzen der bei ihnen
gekauften Spitzen , Stickerei - u . dgl . Pntzwaren unter der Bedingung zu über¬
nehmen , dass sic das Waschen und Putzen dieser Artikel nnr durch hiezu be¬
fugte Gewerbsleute besorgen lassen.

Für diese Entscheidung war die Erwägung maßgebend , dass durch die
vorstehend bedingte Übernahme der in Frage stehenden Besorgung ein Eingriff
in die Befugnisse anderer Gewerbslente ebensowenig , wie eine Überschreitung der
Gewerberechte der Spitzen -, Stickerei -, Weiß - nnd Knrzwareuhändler stattfindet.

Hievon wird der Magistrat unter Rückschluss der Beilagen des Berichtes vom
10 . Oktober 1891 , Z . 311434 , zur weiteren Veranlassung in die Kenntnis gesetzt.
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11

(Entfall der behördlichen Ausweise über den Stand
der (Hast - und Schankgewerbe im Wiener Polizei-

Rayon .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 17 . Februar

1892 , Z . 7759 (M .-Z . 35826/XVIII ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. Statthalterei findet sich bestimmt , anzuordnen , dass cs van der
mit dem h. o. Erlasse vom 18 . Mai 1885 , Z . 24322 , anfgetragenen Borlage
von halbjährigen summarischen Ausweisen über den «Stand der Gast - und
Schankgewerbe im Polizei -Rayon von Wien mit den Vortageterminen vom 1. Fe¬
bruar und 1. August jeden Jahres sein Abkommen zu finden hat , da ans den
bis nun vorgelegten Ausweisen wie nicht minder ans den in Recnrsfällen an-
her gelangten Verhandlnngsacten entnommen werden konnte, dass von Seite
der Gewerbsbehörde erster Instanz innerhalb des Wiener Polizei -Rayons bei
Verleihung von Gast - und Schankgewerbebefngnissen unter Anwendung der
Bestimmungen der W 18 und 19 der Gewerbeordnung mit gewissenhafter Ge¬
nauigkeit vorgegangen wird , somit der h. o. Controle hinsichtlich der Verände¬
rungen im Stande der obigen Gewerbe im Wiener Polizei -Rayon bis ans weiteres
entbehrlich erscheint.

Die k. k. Statthalterei gibt sich jedoch hiebei der sicheren Erwartung hin,
dass die Gewerbebehörde erster Instanz innerhalb des Wiener Polizei -Rayons
auch in Hinkunft bei der Beamthandlnng der Concessionsqcsuche für die in
Rede stehenden Gewerbsberechtigungen stets ans die bestehenden gesetzlichen Be¬
stinunungen gewissenhaftest Bedacht nehmen werde.

Hievon sind auch die magistratischen Bezirksämter zu verständigen.

12 .

14

(Erweiterung der Bestimmungen des H 94 : 7 lit . I»
und zx der Wehrvorfchriften Z. Theil , betreffend die
Vornahme der Überprüfung des Stellnngs -Com-

miffions -Besttndes .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterin hat mit Erlass vom 4 . März

1892 , Z . 13752 (M .-Z . 47169 XVI ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium für Landesvertheidignng hat mit dein Erlasse
3550

vom 28 . Februar 1892 Nr . ( F - II a im Einvernehmen mit dem hohen
O I ^

k. und k. Reichs -Kriegsministerium die Bestinunungen des 8 94 : 7 lit . b und ^
der Wehrvorschriften I . Theil dahin anszndehnen gefunden , dass die Über¬
prüfung auch dann einzntreten hat , wenn ein Mitglied der Bezirks -, beziehungs¬
weise Gemeindevertretung sich hiefür ansspricht , und ferners verfügt , dass inso
ferne seitens dieser Delegirten Anstände über das Stellnngsverfahren erhoben
werden sollten , hierüber durch den Beamten der politischen Behörde (8 41 : 2 X
lit . b der Wehrvorschriften 1. Theil ) ein Protokoll in Gegenwart der Stetlnngs-
Comnussion aufzunehmen kömmt, in welchem auch die allfülligen Gegenbemer¬
kungen der Commissionsmitglieder mit entscheidender Stimme (H !-!? : 1 Wehr¬
vorschriften I . Theil ) zum Ausdrucke zu bringen sind.

Dieses von säuuntlichen Mitgliedern der Stellungs -Commission zu unter¬
fertigende Protokoll hätte sodann als Substrat für die weitere Behandlung des
Beschwerdefalles zn dienen.

Hievon wird dem Wiener Magistrate znr Darnachachtung mit dem Be¬
merken in die Kenntnis gesetzt, dass die Mitglieder der Bezirks -, beziehungs¬
weise Gemeindevertretung im Sinne des 8 88 : 1 der bezogenen Wehrvorschriften
auch über diese Rechte bei Anlass der Stellung zn belehren sind.

(Abgrenzung der Gewerbebefngnisse der Fleischhauer
nnd Fleifchselcher .)

Anlässlich eines speciellen Falles hat die k. k. n .-ö. Statthalterei in dem
Erlasse vom 28 . Februar 1892 , Z . 5660 , die Entscheidung getroffen , dass mit
Rücksicht darauf , dass nach dem Statthalterei -Erlasse vom 6. März 1885,
Z . 1550 , den Fleischhauern in Wien das Recht znr Erzeugung nnd zum Ver¬
kaufe von Selchfleisch nicht zustehe, und seither eine Ausdehnung dieser Ver¬
fügung auf die einstigen Wiener Vororte nicht erfolgt ist, diese Abgrenzung des
Gewerbsbefngnisses auch derzeit bloß für Wien (Bezirke I bis X) zn gelten
habe . (G .-Z . 444 !» des magistratischen Bezirksamtes für den
XI . Bezirk .)

13

(Zollfreiheit von Präeifiotts -Jttftrnmetttett zn wissen¬
schaftlichen Zwecken .)

Die k. k. n .-ö. Stntthnlterei hat mit Erlass vom 29 . Februar
1892 , Z . 11044 (M .-Z . 44344/V1I1 ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

In den Schtussprotokollen zu den mit 1. Februar 1892 inkraft getretenen
Handelsverträgen mit dem Deutschen Reiche nnd mit Italien ist die Bestimmung
enthalten , dass die zollfreie Behandlung von Präcisions -Jnstrumenten zn wissen¬
schaftlichen Zwecken nicht nur öffentlichen Anstalten , sondern auch anderweitig
bewilligt werden wird , wenn der Beziehende durch eine Bescheinigung der zu¬
ständigen Behörde nachweist , dass das einzuführende Instrument zn seinen
wissenschaftlichen Arbeiten bestimmt ist, nicht aber znm Gewerbebetrieb , znr Aus¬
übung berufsmäßiger Praxis oder zum Handel dienen soll.

In Ausführung dieser Vertragsbestimmung wurde in die Verordnung,
betreffend die Durchführung einiger Bestimmungen der neuen Handelsverträge
(znr Tarifnummer 298 ) die Bestimmung ausgenommen , dass es rücksichtlich des
Bezuges von Präcisions -Jnstrumenten für öffentliche Anstalten auch fernerhin
bei den diesfälligen Bestimmungen des alphabetischen Warenverzeichnisses ver¬
bleibt , anderweitige Bewilligungen zum zollfreien Bezüge von derlei Instrumenten
aber nur vom k. k. Finanzministerium über fallweises Ansuchen ans Grund
von Bescheinigungen werden ertheilt werden , welche von der politischen Landes¬
behörde jenes Landes , in dem der Gesuchswerber seinen Wohnsitz hat , ausgestellt
sein müssen.

Über einvernehmlich mit dem hohen k. k. Handelsministerium seitens des
hohen k. k. Finanzministeriums an das hohe k. k. Ministerium des Innern
gerichtetes Ersuchen hat die letztgenannte hohe Centralstelle die k. k. n .-ö. Statt¬
halterei mit dem Erlasse vom 16 . Februar 1892 , Z . 2388 , hierauf mit der
Einladung aufmerksam gemacht, über Ansuchen von Parteien um Ausstellung
von Bescheinigungen znm Zwecke des zollfreien Bezuges von Präcisions -Jnstru-
menten jedesmal Erhebungen in der Richtung einzuleiten , ob der Bezngswerber
die Instrumente thatsächlich zn wissenschaftlichen Arbeiten , nicht aber znm Ge¬
werbebetriebe oder znr Ausübung berufsmäßiger Praxis oder znm Handel
benöthigt.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit der Aufforderung verständigt,
über die d. a . einlaufenden diesbezüglichen Gesuche vorerst die oben angedeuteten
Erhebungen zu Pflegen nnd erst die in dieser Weise instruierten Gesuche zur
weiteren Veranlassung hieher vorznlegen.

15
(Einbernfnng »licht aetiver Mannschaft znr Waffen-

nbnng .)
Die k. k. n .- ö. Stntthaltcrei hat mit Erlass vom 9 . März

1892 , Z . 12800 ( M .-Z . 51907/XVI ), dem Wiener Magistrate
Folgendes znr Kenntnis gebracht:

L. A . Nr . 873.

Erlass des k.

K. k. Landwehr -Commando zu Wien.

Wien,  ain 24 . Februar 1892.
k. Ministeriums für Landesvertheidignng vom

19 . Februar  1892 , Nr . IV.

Anlässlich vorgekommener Fälle , dass die zn einer Waffenübnng einge-
j rückte, jedoch als überzählig wieder in das nicht active Verhältnis rückversetzte

Mannschaft in demselben Jahre znr Control -Versammlung herangezogen wurde,
findet das Ministerium für Landesvertheidignng zn verfügen:

1. Die Zahl der über den jeweilig normierten Waffenübnngsstand einzn-
bernfenden nicht activen Mannschaft ist thnnlichst zn beschränken.

2 . Wenn trotzdem derlei Mannschaft als überzählig entfallen sollte, so
sind nur solche Leute wieder in ihre Heimat zu entlassen , welche sich hiezu frei¬
willig melden , oder in der nächsten Nähe des Einberufungsortes , eventuell in
diesem selbst, ihren Aufenthalt haben.

3. Jedenfalls ist mit dieser Mannschaft vor ihrer Entlassung in die
Heimat der Controlact vorznnehmen nnd dieselbe daher zur Control -Versamm-
lang im selben Jahre nicht mehr heranznziehen.

Hievon werden auch die politischen Landesstellen in Kenntnis gesetzt.
Diese Verordnung ergeht an die Landwehr -Jnfanterie -Regimenter Nr . 1,

14 nnd 21 , die Landwehr -Bataillone Nr . 1, 2, 3, 4 , 5, 12, 13, 14 nnd 18
nnd an die Landwehr -Evidenthaltnngen Nr . 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14 und 18.

Für den Landwehr -Commandanten
Beck in . p ..

Generalmajor.
16

(Amtliche Überprüfung von Thermometern .)
Die k. k. n .-ö. Stotthalterei hat mit Erlass vom 14 . März

1892 , Z . 12764 (M .-Z . 57562/XV ), dein Wiener Magistrate
Folgendes znr Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlass vom 23 . Fe¬
bruar 1892 , Z . 3603 , anher bekanntgegeben , dass laut Kundmachung des hohen
k. k. Handelsministeriums vom 2. December 1891 , R .-G .-Bl . dir . 169, die
k. k. Normal -Aichnngs -Commission Thermometer aller Art (neue, sowie auch
bereits im Gebrauche befindliche) zur amtlichen Überprüfung nnd Beglaubigung
znlässt und findet die Einreichung von Thermometern znr amtlichen Behandlung
bereits seit 1. Jänner 1892 bei der Normal -Aichnngs -Commission statt.

Diese Maßregel verfolgt in erster Linie den Zweck, nach dem in anderen
Staaten , insbesondere dem Deutschen Reiche, gegebenen Beispiele durch die
Möglichkeit der amtlichen Beglaubigung den Wert der im Jnlande erzeugten
Thermometer , nnd damit ihre Absatz-, beziehungsweise Concnrrenzfähigkeit den
ausländischen Prodncten gegenüber zu erhöhen.
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Bei der Wichtigkeit , welche eine solche Beglaubigung der Genauigkeit und
Nichtigkeit non Wärineangabeu für Messungen , insbesondere auch ans inedi-
cinischem Gebiete besitzt , erscheint es geboten , die ärztlichen Fachkreise ans
obige Verfügung aufmerksam zu machen und wird der Wiener Magistrat hievon
mit der Aufforderung verständigt , obigen Erlass im Amtsblatte zu pnblicieren,
sowie auch die Ärzte von dieser Verfügung in Kenntnis zu setzen.

17
(Collstitttierttttg der israelitischen Cultnsgemeinde

Mistelbach )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 24 . März

1892 , Z . 13060 (M .-Z . 61054/M ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Laut Berichtes der k. k. Bezirkshauptmannschaft Mistelbach vom 1. März 1892,
Z . 5936 , hat der provisorische Cultnsgemeinde Vorstand der israelitischen Cultns-
gemeinde Mistelbach mit 1 . März 1892 seine Amtswirksamkeit begonnen.

Hiedurch erscheint die mit der Verordnung des hohen k. k. Ministeriums
für Cnltus und Unterricht vom 4 . Deeember 1891 , L.-G .-Bl . dir . 63 , normierte
Eintheilnng und Abgrenzung der israelitischen Cultnsgemeinde Mistelbach mit
1 . März 1892 in Wirksamkeit getreten und ist daher diese Cultnsgemeinde
gemäß tz 4 des Gesetzes vom 21 . März 1890 , R . G . Bl.  Nr . 57 , mit diesem
Zeitpunkte als eonstitniert anznsehen.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur eigenen Kenntnisnahme , sowie
zur entsprechenden weiteren Verlautbarung verständigt.

18 .
(Apotheker -Assistenten .)

Die k. k. n.-v. Statthalterei hat mit Erlass vom 30 . März
1892 , Z . 9752 (M .-Z . 66425/VM ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Infolge der von politischen Landesbehörden an das hohe k. k. Mini°
sterinm des Innern gerichteten Anfrage , wie gegen jene Candidaten der Phar-
macie vorzngehen sei, welche nach Absolvierung der Tirocinal -Prüfnug als
Assistenten im Apothekendienste verbleiben , ohne die Universitätsstndien anzn-
treten , oder welche die begonnenen Universitätsstndien unterbrechen und in
den Apothekendienst als Assistenten znrücktreten oder sich als solche verwenden
lassen , ohne das Diplom eines Magisters der Pharmaeie erlangt zu haben,
hat hochdasselbe mit dem Erlasse vom 11 . Februar 1892 , Z . 1669 , zur all¬
gemeinen Darnachachtnng eröffnet , dass mir den Erlässen des hohen k. k.
Ministeriums für Cultns und Unterricht vom 16 . December 1889 , R .-G .-Bl.
dir . 200 , und des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 9 . Mai 1890,
R .-G .-Bl . Nr . 81 , die Bedingungen vorgeschrieben worden sind , unter welchen
Candidaten der Pharmaeie zur Erlangung des Diploms eines Magisters der
Pharmaeie , beziehungsweise eines Doctors der Pharmaeie (Philosophie oder
Chemie ) und weiterhin zur Berechtigung der selbstständigen Führung einer
öffentlichen Apotheke gelangen können.

Jnsoferne die Erreichung dieser Ziele von Candidaten der Pharmaeie
nicht angestrebt wird , unterliegt es keinem Anstande , dass dieselben zu den
nach der Apothekerordnung den Apothekengehilfen Anstehenden Hilfsdiensten in
Apotheken verwendet werden . Durch die willkürliche Unterbrechung des in
den obgedachten Verordnungen normierten Dienst und Stndienganges verwirkt
jedoch der betreffende Candidat den rechtmäßigen Anspruch auf die Erreichung
der obbezeichneten Endziele der pharmaceutischen Laufbahn , welche demselben
dann nur in ganz ausnahmsweisen Fällen durch die in den Bestimmungen
der gedachten Ministerial -Berordnnngen vorgesehenen besonderen Ministerial-
bewillignngen zugänglich gemacht werden können.

Die Apotheker -Gremien innerhalb des denselben nach der Gremialordnung
obliegenden Pflichtenkreises , sowie die zur sanitätspolizeilichen Überwachung der
Apotheken berufenen politischen Behörden und deren Amtsärzte sind dafür
verantwortlich , dass nur solche Candidaten der Pharmaeie als Lehrlinge und
Gehilfen in Apotheken Aufnahme finden , welche hiezu die gesetzliche Qnalisica-
tion besitzen , und dass dieselben auch nur innerhalb des vorschriftsmäßigen
Wirkungskreises znm Hilfsdienste in Apotheken verwendet werden.

Die hie und da vorgekommene provisorische  Aufnahme und Ver¬
wendung von Candidaten als Lehrlinge oder Gehilfen in Apotheken bei mangel¬
hafter Qualifieation gegen nachträgliche Beseitigung der Mängel ist unstatthaft
und gegen einen derartigen , zur Umgehung der bestehenden Vorschriften führen¬
den Mißbrauch mit aller Strenge einzuschreiten.

Von dem Inhalte dieses Erlasses sind die Amtsärzte und Apotheker
sowie das Wiener Npotheker -Hauptgreminm und das Apotheker -Filialgreminm
V . U. W . W . in Fünfhaus zur Darnachachtnng in Kenntnis zn setzen und sind
die Apotheker auzuweisen , dass sie die Aufnahme jedes Lehrlings und Gehilfen
unter Nachweisnng seiner Qualifieation , sowie überhaupt jede Veränderung in
ihrem Hilfspersonale sofort der Vorgesetzten politischen Behörde schriftlich
anzeigen.

Iv.
(Coneessioniernttg voll Heilanstalten n dgl .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 16. März

1892 , Z . 14640 (M .-Z . 56003/V1I1 ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 2 . d. M . ,
Z . 14498 , hat sich infolge der lebhaften Reclame , welche in neuererZeit für die
sogenannte Kneipp ' sche  Heilmethode gemacht wurde , in mehreren Königreichen
und Ländern das Bestreben gezeigt , Heilanstalten zn gründen , um deren Con-
cessioniernng nicht selten Personen eingeschritten sind , welchen die entsprechende
ärztliche Befähigung vollständig mangelte.

Es wurde ferner die Wahrnehmung gemacht , dass die hinsichtlich der Er¬
richtung von Heil - und Hnmanitäts -, sowie Curanstalten , Heilbädern und Ge¬
sundbrunnen bestehenden gesetzlichen Bestimmungen auch seitens der politischen
Behörden nicht immer genau beobachtet und richtig angewendet worden sind.

Das hohe Ministerium des Innern hat daher zunächst darauf aufmerksam
gemacht , dass gemäß des mit der Allerhöchsten Entschließung vom 14 . Sep¬
tember 1852 festgesetzten Wirkungskreises der politischen Landesbehörden , sowie
im Grunde des tz 2 lit . b des Gesetzes vom 30 . April 1870 , R .-G .- Bl . Nr . 68,
nur den politischen Landesbehörden znsteht , die Bewilligung zur Errichtung von,
derartigen Heilzwecken bestimmten Privatanstalten jederart zu ertheilen.

Um in dieser Beziehung für die Zukunft ein einheitliches , den bestehenden
gesetzlichen Bestimmungen entsprechendes Vorgehen zn sichern , hat das genannte
Ministerium weiters nach Einholung des Gutachtens des obersten Sanitäts-
rathes jene Grundsätze bekanntgegeben , nach welchen bei Ansuchen um die Be¬
willigung zur Errichtuug von Privatanstalten der gedachten Art vorzugehen,
und an welchen unter allen Umständen festzuhalten ist.

1. Die Errichtung von privaten Hnmanitäts -, Heil - und Curanstalten,
Heilbädern und Gesundbrunnen jederart ist an eine behördliche Concession ge¬
bunden . Die Ertheilung solcher Eoncessionen steht der politischen Landesbehörde
zn , welche im Sinne des 8 10 des vorcitierten Reichs -Sanitätsgesetzes vorher
das Gutachten des Landes - Sanitätsrathcs einzuholen hat.

2 . Nur solche Anstalten dürfen concessioniert werden , in denen die Be¬
handlung nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen und nach genau dar¬
gelegten , bekannten Methoden dnrchgeführt wird , und die dementsprechend einge¬
richtet sind.

3 . Die Bewilligung derartiger Anstalten ist unter anderem an die Bedingung
zn knüpfen , dass sich der Concessionär bei etwaigen Ankündigungen über die
Anstalt jedweder Berufung auf Cnrmethoden , welche einen Gegensatz zn wissen¬
schaftlichen Heilverfahren darstellen sollen , sowie auch marktschreierischer An¬
preisungen enthalte.

4 . Anlässlich der beabsichtigten Errichtung von Heilanstalten , in denen
ein neues Heilverfahren zur Anwendung kommen soll , ist die vorgängige Ent¬
scheidung des Ministeriums des Innern über die Zulässigkeit desselben einzn-
holen und erst nach Einlangen desselben mit der instanzmäßigen Entscheidung
vorzngehen.

5 . Alle Heilanstalten und Heilbäder müssen unter der Leitung und verant¬
wortlichen Überwachung eines zur Praxisausübnng berechtigten Arztes stehen.

Vorstehende Grundsätze sind daher vorkommendenfalls künftig genanestens
zur Richtschnur zn nehmen.

21>
(Transferiernng verpachteter Gewerbe .)

Anlässlich eines spcciellen Falles hat die k. k. n . ö. Statthalterei in dem
Erlasse vom 23 . März 1892 , Z . 17382 , bemerkt , dass in das Ansuchen um die
Bewilligung zur Transferierung eines coneessionierten Gewerbes , wenn ein
solches Ansuchen von dem Pächter des Gewerbes eingebracht wird , gar nicht
einzugehcn sei, da nur dem Inhaber des Gewerbes , nicht aber dem Bestand
nehm 'er die Berechtigung zusteht , die Genehmigung zur Übertragung des con
cessionierten Gewerbes in ein anderes Betriebslocale bei der Gewerbsbehörde
anzusnchen.

(G .-Z . des magistratischen Bezirksamtes für den  I .,

VIII . und IX . Bezirk .)

21
(Amtsthierärztliche Intervention .)

Die k. k. n . -v. Statthalterei hat mit Erlass vom 4 . April
1892 , Z . 14323 (M .-Z . 68870/XV ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom
29 . Februar l . I ., Z . 22626 «x 1891 , anlässlich der amtsthierärztlichen Inter¬
ventionen bei dem'  Bestände ansteckender Thierkrankheiten , insbesondere der
Maul - und Klauenseuche , unter anderem Nachstehendes anher eröffnet:

Es wurde wahrgenommen , dass der Vorgang , welcher bei den ersten
amtlichen Erhebungen ' bei Thiersenchen überhaupt eingehakten wird , den Be¬
dürfnissen nicht entspricht und einer gründlichen Abänderung bedarf.

Die beim Auftreten von Thierseuchen zu pflegenden ersten Erhebungen und
dabei in Vollzug zn setzenden Anordnungen sind für die Beschränkung und
Tilgung der betreffenden Seuchen unter allen Umständen von so ansschlagender
Bedeutung , dass denselben jederzeit die größte Aufmerksamkeit und Umsteht zn-
gewendet werden sollte ; dessen ungeachtet werden dieselben häufig nur auf das
zur Anzeige gebrachte verseuchte oder senchenverdächtige Gehöft beschränkt und
der übrige Viehstand der betreffenden Ortschaft bleibt dabei gänzlich unbe¬
achtet . Verheimlichte Seuchenherde bleiben deshalb nnentdeckt und kann infolge
dessen auch die Provenienz der Seuche nicht immer zutreffend ermittelt werden.
Auch die Befolgung der für die verseuchten Ortschaften augeordneten Verbote
der Ein - und Ausfuhr von Thieren der von der herrschenden Seuche bedrohten
Gattungen entzieht sich unter solchen Umständen der Controle.
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Es ist unbedingt nothwendig , dass diesen Erhebungen und ebenso auch
den Schlussrevisionen die erforderliche Zeit und Umsicht gewidmet werde.

Insbesondere ist der Viehstand der einzelnen Gehöfte durch Begehung
derselben noch vor dem Betreten der verseuchten oder seuchenverdächtigen Stal¬
lungen anfznnehmen und in einem besonderen , dem Commissions -Protokolle
anznschließenden Viehstandregister zu verzeichnen.

Bei diesen Stallrevisionen ist der Viehstand rücksichtlich des unbedenklichen
Gesnndheitszustandcs zu beschauen , nöthigenfalls genau zu untersuchen . Der gleiche
Vorgang ist auch bei den Schlussrevisionen zu beobachten , damit in keinem
Falle die Erklärung der Seuchenfreiheit einer Ortschaft (Gemeinde ) erfolge,
ohne dass der vollkommen seuchenfreie Zustand des gesammten Standes der
infectionsfähigen Viehgattnngen sichergestellt worden wäre.

Nur ans diese Art wird es möglich werden , die verheimlichten Seuchen¬
herde und verbotswidrigen Veränderungen im Viehstande , der während des
Herrschens einer Seuche gegen die Ein - und Ausfuhr von Vieh abgesperrteu
Ortschaften (Gemeinden ) zu ermitteln , und die gesetzmäßige Ahndung solcher
verbotswidrigen Vorgänge rechtzeitig eintreten zu lassen.

Hievon wird infolge des gedachten hohen Erlasses unter Hinweis auf
Alinea 4 lit . f zu Z 20 des allgemeinen Thierseuchengesetzes und der Voll¬
zugsordnung hiezu (R .- G .-Bl . Nr . 35 und 36 ox 1880 ) zur genauesten Dar-
nachachtung und entsprechenden Weisung an die dortigen Amtsthierärzte in die
Kenntnis gesetzt, wobei bemerkt wird , dass den magistratischen Bezirksämtern
cn Wien unter einem die gleiche Weisung zugeht.

II. Nluimitinlnstiiiunuiigc».

22 .

(Modus der Cotte »»rs -Ansschreibilug und Besetzung
der eommuualeu Freiplätze au der Wiener Handels¬

akademie .)
Vom Wiener Stadtrathe wurde am 10 . März 1892,

ml St .-N .-Z . 842 (M .-Z . 32I87/X ex 1892 ), beschlossen:
Das vom Wiener Gemeinderathe mit Beschluss vom 29 . November 1872,

Z . 5621 , genehmigte Normativ für die Besetzung der von der Commune Wien
gegründeten Freiplätze an der Wiener Handels - Akademie ist in den Punkten I,
il und IV dahin abzuändern , dass die Ausschreibung des Concnrses und die
Entgegennahme der Competenzgesnche in Hinkunft der Direktion der Wiener
Handels -Akademie übertragen werde.

Der Magistrat ist von der Concurs -Nusschreibnng behufs Veranlassung
der Publication im Amtsblatte der Gemeinde Wien zu verständigen , die bis¬
herigen Verlautbarungen haben zu entfallen.

Nach Ablauf des vierwöchentlicheu Einreichungstermines hat die Direktion
der Handels -Akademie die gesammelten Gesuche unter Anschluss der gutächtlichen
Äußerungen dem Magistrate zu übermitteln.

2 :; .

(Begiittstignttgen für den Polizeitelegraphen . )
Vom Wiener Stadtrache wurde am 10 . März 1892,

ml St . R .-Z . 1132 (M .-Z . 36961/Vl ex 1892 ) , beschlossen:
Es sei der k. k. Polizei -Direction in Wien die Anbringung von Mauer¬

trägern und sonstigen Vorrichtungen für den Polizeitelegraphen an städtischen
und unter städtischer Verwaltung stehenden Fonds - und Stiftuugshäusern mit
Ausnahme des neuen Rathhauses unter den zufolge Stadtraths -Beschlusses vom
29 . Juli 1891 , St .-R .-Z . 1635 , festgesetzten Bedingungen ein - für allemal zu
gestatten.

24

(Behandlung von Gesuchen nin Bürgerrechts-
Verleihungen .)

Vom Wiener Stadtrache wurde am 22 . Mürz 1892,
ncl St .-N .-Z . 1115 ( G .-Z . 5689 ex 1892 des magistratischen
Bezirksamtes für den I ., VIII . und IX . Bezirk ) , beschlossen:

Den Magistrat auznweisen , in Hinkunft Ansuchen um Bürgerrechts -Ver¬
leihungen nicht mehr im eigenen Wirkungskreise abzuweisen , sondern dieselben,
auch wenn die Abweisung beantragt wird , zur kompetenten Schlnssfassung an
den Stadtrath zn leiten.

25 .
(Kostenvoranschläge für Bauten .)

Vom Wiener Stadtrathe wurde am 18 . April 1892 ml
St .-R .-Z . 1423 (M .-Z . 43883 ox 1892 ) beschlossen:

Der Magistrat , beziehungsweise die Buchhaltung und das Stadtbauamt,
werden anfgefordert , die Präliminarbeträge für Bauten möglichst dem voraus¬
sichtlichen Erfordernisse gemäß einzustellen.

2 «; .

(Die Regelung der (Heldabfnhren der städtischen
Hanpteasfa - und Steneramts -Abtheilnugen an die

Gentraleaffen . )
Magistrats -Director Krenn  hat mit Cnrrcnde vom 15 . Dr

ccmber 1891 , M .-D .-Z . 1097 (ox 1891 ), Folgendes angeordnet:
Bezüglich der G eld ab fuhren  seitens der bei den magistratischen Bezirks¬

ämtern bestehenden städtischen Hauptcassa und Steneramts -Äbtheilungen werden
nachfolgende Bestimmungen getroffen:

Der zur ungestörten Eassabewegung nöthige normale Cassabestand
wird für die städtischen Haupteassa -Abtheilungen mit je 3000 fl . und für die
städtischen Steneramts -Äbtheilungen mit je 1200 fl . festgesetzt.

Es sind demnach nur die den normalen Cassabestand übersteigenden Be¬
träge und diese nur in runden , durch 100 theilbaren Summen in Abfuhr zu
bringen.

Seitens der städtischen Haupteassa -Abtheilungen bei den magistratischen
Bezirksämtern für die Gemeindebezirke I bis X hat die Geldabfnhr in der
Regel erst daun stattzusinde » , wenn der Cassabestand den Betrag von 6000 sl.
erreicht oder überstiegen hat.

Seitens der städtischen Steueramts - und Haupleassa -Abtheilnugen bei den
machstratischen Bezirksämtern für die Bezirke Xl bis XIX hat die 'Geldabfuhr
an jedem Mittwoch  gemeinschaftlich und zwar spätestens bis 10 Uhr Vor
mittags stattznfinden . Fällt ans den Mittwoch ein Feiertag , dann ist die Abfuhr
an dem vorhergehenden Tage zn bewerkstelligen.

Zum gedachten Zwecke hat abwechselnd nn Beamter der städtischen Stener-
amrs - oder der Hauptcassa -Abtheilung die zur Abfuhr bestimmten Gelder der
beiden (Lassen und zwar in cassen mäßig geordnetem Zustande  zn über¬
nehmen.

Die Geldbeträge sind nach Staats - und Banknoten zn sondern und mit
Papierschleisen zu versehen , aus welchen die Chiffre des Cassiers und des Nach-
zühlers beizusetzen ist.

Über jede Geldabfuhr ist eine detaillierte Münzliste und ein von dem
Leiter und dem Eassier der betreffenden Steneramts - oder Cassa -Abtheilnug
unterfertigter Gegenschein (Abfuhrschein ) beizuschließen . Der mit der Geldabfuh 'r
betraute Beamte hat die von der Steueramts - und von der Hauptcassa -Abtheilung
übernommenen Gelder in separate,  mit Tragriemen versehene Geldtaschen
einzulegen , sodann die Taschen zn verschließen und die Schlüssel zn sich zu
nehmen . Hierauf hat derselbe in Begleitung eines städtischen Dieners , mit Be¬
nützung eines Mietwagens (Einspänner ) sich direct  zur städtischen Hauptcassa
und zur Steneramtscassa im Rathhanse zn verfügen und daselbst die über¬
nommenen Gelder in ordnungsmäßiger Weise abzuführen.

Auf dem Wege von dem Bezirksamte zn den Cassen im Nathhansc dürfen
der Beamte und der ihn begleitende Diener sich unter keinem Vorwände von
einander trennen und auch keine anderweitigen Geschäfte besorgen.

Bei der Übergabe und beim Zählen der abzuführcuden Gelder an der
Hand der Münzliste , hat der die Abfuhr besorgende Beamte persönlich gegen¬
wärtig zu sein und nach erfolgter Übernahme die ansgefertigten Quittungen in
Empfang zu nehmen . Nach seiner Rückkehr hat er die Quittungen und die
Geldtaschen sammt den Schlüsseln an die betreffende Steueramts - oder Haupt¬
cassa -Abtheilung abzulieseru . Von den Schlüsseln zu den Geldtaschen ist je ein
zweites Exemplar bei der städtischen Hauptcassa , beziehungsweise beim Steucr-
amte im Rathhause anfzubewahren.

Die an bestimmte Tage nicht gebundene Geldabfuhr seitens der städtischen
Hanptcassa -Abtheiluugen bei den magistratischen Bezirksämtern für die Bezirke
1 bis X hat in analoger Weise zu erfolgen.

Das Fahrgeld für die Benützung des Einspänners ist dem die Geldabfuhr
besorgenden Beamten gegen ungestempelte , von dem Bezirksamtsleiter zu vidierende
Quittung durch die betreffende Hauptcassa -Abtheilung rückzuvergüten.

Wenn die Rückkehr kein längere Verzögerung erleidet , kann der gemietete
Wagen auch zur Rückfahrt benützt werden.

27.

(Verrechnung verdorbener Drncksorten .)
Magistrats -Director Krenn  hat mit der an die Leiter der

magistratischen Bezirksämter gerichteten Cnrrcnde vom 21 . März
1892 , M .-D .-Z . 29 , Folgendes ungeordnet:

Aus Anlass eines vorgekommenen Falles werden Euer Wohlgeboren auf-
gesordert , dafür Sorge zn tragen , dass in Hinkunst den in irgend welcher Weise
verdorbenen verrechenbaren Drucksorten stets die nächstfolgenden Rechnung
anzuschließen sind , da sonst eine Controle über den Gebrauch mit denselben
illusorisch gemacht würde.

28 .

sCorrespondenz mit dein städtischen i ?agerhanse .)
Magistrats -Dirictor Krenn  hat mit Cnrrcnde vom 1. April

1892 , M .-D .-Z . 370 , Folgendes angeordnet:
Zufolge einer Zuschrift des Herrn Directors des städtischen Lagerhauses

wird darauf aufmerksam gemacht , dass die an die genannte Anstalt gerichteten
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Correspondcuzen , soweit sie nicht sür den Director persönlich  bestimmt sind,
nicht wie es in der Regel geschieht, an die „Direktion " , sondern an die
„Verwaltung des städtischen Lagerhauses"  Zn adressieren sind.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich nnter der Guns im Jahre

1802 Pttblieierten Gesetze nnd Verordnungen.

^V) Reichsgesehblatt.
Rr . 40 Verordnung der Ministerien der Finanzen

nnd des Handels vom 31 . Jänner 1892 , betreffend die
Durchführung einiger Bestimmungen der mit 1. Februar 1892 inkraft gesetzten
Handelsverträge , und zwar des Handels - nnd Zollvertrages mit dem Deutschen
Reiche, der Handels - und Schifsahrtsverträge mit Italien nnd Belgien vom
,i De ^nnber 1891 nnd des Handelsvertrages mit der Schweiz vom 10. De-
cember 1891 (R .-G .-Bl . Nr . 15, 17, 22, 18) .

Rr . 20 : Kundmachung der Minister des Handels
nnd der Finanzen vom 31 . Jänner 1892 , betreffend die
Herausgabe eines neuen statistischen Warenverzeichnisses für den auswärtigen
Handel.

Rr . 2 8 : Kundmachung des Finanzministeriums
vom 31 . Jänner 1892 , betreffend die Errichtung eines Nebcnzoll-
amtes II . Classe in Schalkethof nnd Ermächtigung des mit den Befugnissen
eines Hauptzollamtes II . Classe ausgestatteten Nebenzollamtes 1. Classe m
Martinsbruek zur Anstrittsbehandlung von gewissen Znckersortcn.

Rr . 22 : Handels - nnd Schisfahrtsvertrag vom
6 . Dceember 1891 zwischen Östereich-Ungarn und Belgien.

Rr . 23 : Übereinkommen zum gegenseitigen Schutze
der Erfindungen , Marken nnd Muster vom 6 . Deecinber
1891  zwischen Österreich -Ungarn und dem Deutschen Reiche.

Rr . 2 -1 : Erlass des Finanzministeriums vom
1t). Jänner 1892 , betreffend die vollständige Absonderung der denatu¬
rierten Brautwein verwendenden Fabriealionszweige von anderen Gewerben,
welche außer dem Bande der Eonsumabgabe stehenden Brantwein verarbeiten.

Rr . 2 .» : Kundmachung des Ackcrbauministeriums
vom 22 . Jänner 1892,  betreffend den Beitritt Rumäniens zur inter¬
nationalen Phylloxera -Convention vom 3. "November 1881.

Rr . 20 : Gesetz vom 22 . Jänner 1892 , betreffend die
Höhe der Verzugszinsen von directen Steuern nnd unmittelbaren Gebüren.

Rr . 27 : Kundmachung des Finanzministeriums
vom 27 . Jänner 1892 , betreffend die Ermächtigung derk. k.Hanpt-
zotlämter in Jglan nnd Znaim zur Vornahme des Losnngs -Bormerkverfahreus.

Nr . 28 : Verordnung des Handelsministeriums
vom 29 . Jänner 1892,  betreffend die Verwendung des im basischen
Martinverfahren erzeugten Flnsseisens bei Brückeneonstrnetionen für Eisen¬
bahnzwecke.

Rr . 20 : Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und des Ackerbaues vom 30 . Jänuer 1892,
womit die Zß 2 nnd 3 der mit der Ministerialverordnung vom 3. September !
1883 (R .-G .-Bl . Nr . 1-15) erlassenen Marktordnung für den Wiener Central-
Viehmarkt m St . Marx abgeandert werden.

Nr . 30 : Verordnung des GesammtMinisteriums
vom 5. Februar 1892 , betreffend die Behandlung spanischer Pro¬
venienzen bei der Einfnhr in das österr .-ungar . Zollgebiet.

Nr . 34 : Verordnung der Ministerien des Handels
und der Finanzen vom 9 . Februar 1892 , betreffend die
Zollbehandlnng portugiesischer Provenienzen bei der Einfuhr in das österreichisch-
ungarische Zollgebiet.

Rr . 32 : Übereinkommen zwischen Österreich -Ungarn
und Spanien vom 29 . Jänner 1892 , wegen Verlängerung
des Handels - und Schiffahrtsvertrages vom 3. Juni 1880.

Rr . 33 : Kaiserliches Patent vom 15 . Februar 1892,
betreffend die Einberufung der Landtage von Böhmen , Dalmatien , Galizien und
Lodomerien mit Krakau , Österreich unter nnd ob der Enns , Salzburg , Steier¬
mark, Kärnten , Kram , Bukowina , Mähren , Schlesien , Tirol , Vorarlberg , Istrien,
Görz und Gradisca , dann des Landtages von Triest und seinem Gebiete.

Rr . 34 : Kundmachung des Ministeriums für
Landesverteidigung nnd des Finanzministeriums vom
23 . September 1891 , womit die nachträgliche Einreihung der Ge¬
meinde Schönau in die 7. Classe des Militärzinstarifes (R .-G .-Bl . Nr . 225
ex 1890 ) verlantbart wird.

Nr . 33 : Kundmachung des Handelsministeriums
vom 12 . Jänner 1892,  betreffend die Zulassung eines von Dr. Karl
Urban  in Prag konstruierten Biermesshahues zur Aichung und Stempelung.

Rr . 30 : Verordnung des Justizministeriums vom
3 . Februar 1892 , betreffend die Errichtung von städtisch delegierten
Bezirksgerichten in der Neichshaupt - und Residenzstadt Wien und den einzelnen
städtisch-delegierten Bezirksgerichten Angewiesenen Wirkungskreis.

Nr . 37 : Gesetz vom 9 . Februar 1892 , betreffend Be¬
günstigungen für "Neubauten mit Arbeiterwohnnngen.

Nr . 38 : Kundmachung des Finanzministeriums
vom 10 . Februar 1892 , betreffend die Errichtung eines Stener-
und gerichtlichen Depvsitenamtes in Stecken in Böhmen.

Rr . 30 : Verordnung des Ministeriums für Landes-
vcrtheidigung , des Ackerbauministeriums und des Mini¬
steriums des Innern im Einvernehmen mit dem Reichs-
Kriegs ministem um vom 13 . Februar 1892,  womit einige
Bestimmungen der mit der Verordnung vom 18 , März 1891 (R .-G .-Bl . "Nr . 35)
zur Durchführung des Gesetzes vom 16 . April 1873 (R .-G .-Bl . Nr . / 7) ,
betreffend die Deckung des Bedarfes an Pferden bei einer Mobilisierung für
das Heer und die Landwehr erlassenen Durchführungsbestimmungen für das
Gemeindegebiet von Wien abgeändert werden.

Rr . 40 : Kaiserliches Patent vom 27 . Februar 1892,
betreffend die Auflösung des Landtages des Herzogthnmes Bukowina.

Nr . 41 : Erlass des Finanzministeriums vom
19 . Februar 1892,  betreffend die Nichtanwendbarkeit der Bestimmungen
des mit Ungarn in Absicht auf die Stempel - und Gcbürenabgaben bestehenden
Übereinkommens vom 2. Oktober 1868 auf Handels - nnd Gcwerbsbücher.

Rr . 42 : Kundmachung des Finanzministeriums
vom 22 . Februar 1892 , betreffend die Erweiterung der Verzollungs-
besngnisse des mit den Befugnissen eines "Nebenzollamtes I . Classe ausgcstattcten
Nebenzollamtes II . Classe zu Mihaljevw.

Rr . 43 : Gesetz vom 29 . Februar 1892 , betreffend die
Gewährung von Unterstützungen ans Staatsmitteln zur Linderung des Nothstandes.

Rr . 44 : Concessivnsurkunde vom 12 . Jänner 1892
für die Lokalbahn von Wels nach Unter -Rohr.

Rr . 43 : Verordnung des Handelsministeriums
vom II . Februar 1892,  womit das Lloyd Post Übereinkommen vom
31 . December 1891 kundgemacht wird.

Nr . 40 : Verordnung des Justizministeriums vom
27 . Februar 1892 , betreffend die Errichtung des städtisch-delegierten
Bezirksgerichtes Brünn Umgebung in Mahren.

Nr . 47 : Verordnung des Ackerbauministeriums
vom 2 . März 1892 , betreffend die Einführung einer Uniformblonse
für die dem Ressort dieses Ministeriums angehörenden Beamten (mit Ausnahme
der Bergbeamten ) .

Rr . 48 : Verordnung des Ackerbaumiuisterinms vom
4 . März 1892 , womit die Verordnung des Ackerbanministeriums vom
24 . April 1872 (R .-G .-Bl . Nr . 61), betreffend die Bezirke und Standorte der
Revierbergbeamten , abgeündert wird.

Nr . 40 : Kundmachung des Handelsministeriums
vom 6 . März 1892 , womit ein Nachtrag zu den Vorschriften in Be¬
treff der Aichung nnd Stempelung eines automatischen Petroleum -Wägeapparates
der Firma Brauner L Klasek (R .-G .-Bl . Nr . 93 ex 1891 ) veröffentlicht wird.

Rr . 30 : Gesetz vom 9 . März 1892 , betreffend die
tauschweise Überlassung eines Objektes des unbeweglichen Staatseigenthums im
Wiener Walde.

Nr . 34 : Verordnung des Handclsministers vom
1 1. Mürz 1892 , womitZ 31, Absatz1 des ersten Abschnittes der provi

sorischen Schiffahrts - und Strompolizeiardnung für die Donau vom 31 . August
1874 (R .-G .-Bl . "Nr . 22) abgeändert wird.
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Nr . *̂ 2 : Gesetz vom 12. Nrärz 1892 , betreffend die Er¬
neuerung der Wirksamkeit der im K 6 des Gesetzes vom 27 . Mai 1876
(R .-G .-Bl . Nr . 115 ) festgesetzten Bestimmungen über Stempel - und Gebüren-
befreinngen aus Anlass der Anftheilnng der cnltnrfähiqen Gemeindegründe in
Dalmatien . ^

Nr . 53 : Kundmachung der Ministerien der Finanzen
und dkl Justiz vom 16 . 21t ärz 1892 , betreffend die Errich¬
tung von neun Finanz - und gerichtlichen Depositcneassen in Wien.

Nr . 54 : Kundmachung des Ministeriums für
Laudesvertheidiguug vom 18 . März 1892 , betreffend eine
Abänderung der Wehrvorschriften.

Nr . 55 : Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern vom
20 . März 1892 , betreffend die Einreihung des Zahntechnikergewerbes
unter die roncessionierten Gewerbe.

Nr . 56 : Verordnung des Gesammtministeriums
vom .'>. März 1892 , betreffend die Änderungen in dem Schema für
die Bemessung der Aetivitätsznlagen der Staatsbeamten und betreffend den
Anfallstermin der auf Grund der letzten ofsieiellen Volkszählung neu bemessenen
Activitätszulagen.

Nr . 57 : Verordnung des Finanzministeriums vom
25 . März 1892,  betreffend die Errichtung einer besonderen Abtheilnng
für Stempel und unmittelbare Gebüren bei der Finanzbezirksdirection in Wien.

Nr . 58 : Verordnung des Finanzministeriums vom
25 . März 1892,  betreffend die Abänderung des Wirkungskreises des
Centraltax - und Gebürenbemessungsamtes in Wien.

Nr . 5S : Verordnung des Justizministeriums vom
2l) . März 1892 , betreffend eine Abänderung des mit der Verordnung
des Justizministeriums vom 25 . Juni 1890 (R .-G .-Bl . Nr . 129 ) für einzelne
Leistungen der Advocaten und ihrer Kanzleien erlassenen Tarifes für das Ge¬
meindegebiet von Wien.

Nr . Kundmachungen des Ministeriums für
Landesvertheidigung vom 26 . März 1892,  womit dienach-
trägliche Eintragung der vierelassigen höheren Staatsgcwerbeschule in Prag in
das Verzeichnis der den Obcrgymnasien und Oberrealschnlen in Bezug auf den
Einjährig -Freiwilligendienst gleichgestellten Lehranstalten des Inlandes ver-
lantbart wird.

Nr . ttl : Gesetz vom 28 . März 1892 , womit Artikel 11
des Gesetzes vom 3 . Oetober 1891 (R . G .-Bl . Nr . 150 ), betreffend die Ge¬
währung von Begünstigungen und Unterstützungen anlässlich der durch die
Reblaus (klpplloxeia , vastakrix ) angerichteten Schädigungen , abgcändert wird.

Nr . I»2 : Verordnung des Ackerbaumiuisteriums
vom 29 . Mürz 1892,  zum Artikel II des Gesetzes vom3. October
1891 (R .-G .-Bl . Nr . 150 ), betreffend die Gewährung von Vorschüssen zur
Wiederherstellung von durch die Reblaus zerstörten Weingärten.

Nr . 1,3 : Geueralacte der Brüsseler Antiselaverei Conserenz vom
2. Juli 1890.

Nr . tt4 Gesetz vom 16. März 1892 , betreffend die
Entschädigung für ungerechtfertigt erfolgte Vernrtheilung.

11) Landesgeselchlatt.
Nr . 8 : Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthume Österreich unter der Euus vom 20 . Jänner
1892 , Z . 3419,  betreffend das von der Gemeinde Haitzendorf mit dem
uiedcrösterrcichischen Landesansschusse und der Staatsverwaltung abgeschlossene
Übereinkommen über die Regulierung des Kainpflusses in der Catastralgemeinde
Grnnddorf.

Nr . il Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Euus vom 27 . Jänner
1892 , Z . 51/4,  betreffend die der Stadtgemeinde Waidhofen ander
Pbbs ertheilte Bewilligung zur Einhebung einer Bieranflage.

Nr . HO: Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Euus vom 30 . Jänner

1892, Z. 751  45 '. , betreffend die Änderung in der Bezeichnung des
„Kaiser Franz Josef - Krankenhauses " in Rndolfsheim im XIV . Wiener
Gemeiudebezirke.

Nr . II : Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 3 . Februar
1892 , Z . 6246,  betreffend das von der Waffergenossenschaft in Theresien-
feld mit dem niederösterreichischeil Landesansschusse und mit der Staats¬
verwaltung abgeschlossene Übereinkommen über die Bewässerung von Grund¬
stücken im Gemeindegebiete Theresienfeld.

Nr . 12 : Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 16 .Februar
1d92 , I . 8461,  betreffend die aus Anlass der Errichtung der k. k.
Bezirkshauptmannschaft Tulln in Ansehung der Überwachung des Dampfkcssel-
betriebes getroffene Verfügung.

Nr . 13 . Gesetz vom 15 . Februar 1892 , mit welchem
die Bedingungen , unter welchen, und der Zeitpunkt , wann die nach Artikel XVIII
beS Gesetzes vom 19. Dttember 1890, L.-G .-Bl . Nr . 45 , der Gemeinde Wien
obliegende Übernahme der innerhalb ihres erweiterten Gebietes liegenden Landes¬
und Bezirksstraßen in die eigene Erhaltung als Gemeindestraßen zu crfolaen
hat , sestgestellt werden.

Nr . 14 : Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich uutcr der Euus vom 29 . Fe¬
bruar 1892 , I . 8981,  betreffend die Eintheilung des Erzherzog-
thumes Österreich unter der Enns in israelitische Matrikenbezirke.

Nr . 15 : Kuudmachuug des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich uutcr der Euus vom 5 . Mürz
1892 , Z . 1 1778,  betreffend die Zulassung der von Paul Hilter L Co.,
Dachpappen - und Holzcemcnt -Fabrikanten in Wien , IV ., Favoritenstraße 20,
erzeugten Mastix -Dachpappe zu Dacheindeckungen.

Nr . ! <»: Kuudmachuug des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Euus vom 5 . März
1892 , Z . 11779,  betreffend die Zulassung des von Webcr -Falkenberg,
Fabrikanten in Wien , XVII ., Hernals , Mitterberggasse 19, erzeugten Dachein-
decknngsstoffes als feuersicheres Deckmateriale.

Nr . 17 : Kuudmachuug des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Euus vom 12 . März
1892 , Z . 14101,  betreffend die Marktordnung und den Marktgebüreu-
tarif der k. k. Reichshaupt und Residenzstadt Wien.

Nr . S8 : Gesetz vom 19. März 1892 , womit eine Feuer-
polizeiordnnug für die k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien erlassen wird.

Nr . lil : Kuudmachuug des uiederösterreichischen
> Laudesausschusses vom 2. Februar 1892 , Z . 2987,

betreffend die Besorgung der ämllichen Bestätigung des Lebens , des Schul
besuches und der Impfung der Findlinge und die Kosten bei Auszahlung der
Findlingskostgelder überhaupt.

Nr . 211: Kuudmachuug des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich uutcr der Euus vom 18 . März
1892 , I . 16704,  betreffend die der Stadtgemeinde Wien ertheilte Be¬
willigung zum Verkaufe der Bauarea des demolierten städtischen Hauses Nr . 8
in der Adiergasse im I . Bezirke.

Nr . 21 : Knudmachuug der Miui st erien der Fi uauzen
und der Justiz vom 16 . März 1892 , betreffend die Errich¬
tung von neun Finanz - und gerichtlichen Depositeueaffen in Wien.

Nr . 22 : Kuudmachuug des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich uutcr der Euus vom 29 . Mürz
1892 , Z . 18932,  betreffend die Abänderung der Bestimmungen der
provisorischen Douauschiffahrts - und Strompolizeiordnung hinsichtlich der Stiegen
bei den Überfuhren.

Nr . 23 : Kuudmachuug des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich uutcr der Euus vom 7. April
1892 , Z . 21971 , betreffend die Landes- und Grundentlastungsfouds-
Zuschläge in: Jahre 1892.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Redaetenr : Dr . Friedrich Edler v. Radler , Secretär des Wiener Magistrates.

Papier ans der k. k. priv . Pittener Papierfabrik . — I . B . Wallishausser ' s k. und k. Hof-Bnchdruckerei, Wien.
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Vermdmmgm und Entscheidungen,
sowie

NomaMcstiinlmmgcil des Gemcmderathcs, Stadtrathcs»nd des Magistrates
in A,M>cgk»!jkiIn>dre Oei»einKllesm»lt»»g imd palitiZchcii ImlSkHnniß.

Anstatt:

» . NerorditNNlien : 1 . Lchrlings -Krankcncassen . — 2 . Unstatthafte Vereinbarungen zum Zwecke der Erhöhung der Marktpreise . — 3 . Einfuhr thierischer
Rohprodncte durch die Donan -Dampfschiffahrts -Gesellschaft . 4 . Pflanzensendnngen nach Nnmänien . — 5 . Das Wahlrecht der genossenschaftlichen Hilfsarbeiter . —
6 Die örtliche Competenz der Stcneradministrationen mit Rücksicht ans die Lohnfnhrwerksbesitzer . — 7 . Erzeuger von feuersicherem Dachemdecknngsmaterial . —
8 . Zur Regelung des Zahntechnikcrgewerbes . — 9 . Die Unterbringung von auf die Spitalshilfe angewiesenen Jnfectionskranken .̂ — 10 . Verschärfung der amts¬
thierärztlichen Vorschriften bei dem Bestände ansteckender Thierkrankheitcn . — 11 . Nene Forstbezirke in Nicderösterreich . 12 . Gewerbeberechtigung der Riemer,
der Sattler und der Taschner . — « I . Normativbestimmungeil : Gemeindcrath:  13 . Bevorzugung inländischer Fabrikanten . — Magrstrat:  14 . Ver¬

mehrung der Agenden des Nechtsdepartements . — Verzeichnis der im Jahre  1892 publrcrerten Reichs - nnd Land es gesetzt.

I. tlenirüinimw».
1.

(Lehrlingskrankencassen .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vorn 16 . Oc-

tober 1891 , Z . 59241 (2N.-Z . 398164/XX ex 1891 ) , dem Wiener
Alngistrnte folgenden an die n .-ö. Handels - und Gewerbckammer
in Wien gerichteten Erlass zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Handelsministerium hat mit dem Erlasse vom 18 . September
1891 , Z . 20402 , dein von der Genossenschaft der Schuhmacher in Atzgersdors
eingebrachten Ministerialrecnrse gegen die Statthaltern - Entscheidung vom
22 . Jänner 1891 , Z . 2286 , mit welcher den Statuten der von der genannten
Genossenschaft in Anssicht genommenen Lehrlingskrankencassa die Genehmigung
wegen nicht hinlänglich gesicherter Lebensfähigkeit der Cassa versagt wurde,
Folge zu geben und die angcfochtcne hierämtliche Entscheidung anfzuhcben
befunden , weil letztere die ans dem Gesichtspunkte des 8 114 lik . 1' G .-O . und
des Gesetzes vom 4 . April 1889 , R .-G .-Bl . Nr . 39 (Art . I -U. 3) sich ergebenden
genau zu scheidenden Conseqnenzeu vermengt , denn das Moment der Lebens¬
fähigkeit der Lehrlingskrankencassa entzieht sich in dem gegenwärtigen Stadium,
indem es sich lediglich um die Genehmigung der Cassastatnten handelt , der
behördlichen Benrtheilnng , da die Art der Fürsorge der Genossenschaft für
erkrankte Lehrlinge der Beschlussfassung der Genossenschaft anheimgestellt ist imd
die Genehmigung der Statuten einer Lehrlingskrankencassa , respective der Bestand
einer solchen Cassa an sich noch nicht die Befreiung der bei dieser Cassa versicherten
Lehrlinge von der Bersichernngspflicht bei der Bezirkskrankencassa herbeiführt.

Diese Befreiung kann im Hinblicke auf die Bestimmung des Gesetzes vom
4 . April 1889 , R .- G .-Bl . Nr . 3 !» über ein diesbezügliches Einschreiten von der
politischen Behörde erster Instanz zngestanden werden , wenn im vorliegenden
Falle das Statut , respective die Krankencassa den versicherten Lehrlingen im
Krankheitsfälle mindestens den Anspruch auf Verpflegung und ärztliche Behand¬
lung für 20 Wochen gewährleistet , so dass die Fähigkeit der Cassa , die jn dem
bezogenen Gesetze erwähnten Leistungen zu prästieren , erst in jenem Stadium
ins Auge zu fassen sein wird , in dem die Genossenschaft unter Hinweis auf
den Bestand der Lehrlingskrankencassa die ausdrückliche Befreiung der Lehrlinge
von der Bersichernngspflicht bei der Bezirkskrankencassa bei der politischen Behörde
erster Instanz anstreben wird.

Es wurde sohin der k. k. Statthalterei anfgetragen , sich in die meritorische
Prüfung der vorgelegten Statuten einzulassen , ohne jedoch bei der eventuellen
Genehmigung derselben irgendwie in der Richtung der Befreiung der durch die
Lehrlingskrankencassa begünstigten Lehrlinge von der Bersichernngspflicht bei der
Bezirkskrankencassa zn prüjudicieren.

Mit Beziehung auf die geschätzte Inschrift vom 12 . Jänner 1891 , Z . 8870,
und unter Beischlnss sämmtticher auf die fragliche Lehrlingskrankencassa Bezug
habenden Verhandlungsacten wird die geehrte n .- ö. Handels - und Gewerbe-
kammcr nunmehr auf Grund obiger hohen Entscheidung neuerlich inn die
gefällige Begutachtung der anrnhcnden Lehrlingskrankencassastatnten ersucht.

2 .
(Nnftatthafte Vereinbarungelt zum Zwecke der

Erhöhung der Marktpreise .)
Die k. k. n .-ö. Statthnlterei hat mit Erlass vom 29 . Fe¬

bruar 1892 , Z . 11035 (M . - Z . 44998/XV ex 1892 ), dem
Wiener Magistrate Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat im Einvernehmen mit dein
hohen k. k. Handelsministerium mit dem Erlasse vom 17 . Februar 1892,

Z . 16111 , dem Recnrse der Wiener Bäcker -Genossenschaft gegen die Statthalterei-
Entscheidnng vom 26 . Jnni 1891 , Z . 10756 , mir welcher die von : Wiener-
Magistrate mit Erlass vom 28 . December 1890 , Z . 450921 , an die Vorstehnng
der genannten Genossenschaft gerichtete Aufforderung aufrecht erhalten wurde,
sich jeder Thätigkeit in Absicht auf die Durchführung des zwischen mehreren
Bäckern zustande gekommenen Übereinkommens vom 1 . November 1890 zn
enthalten und die Function des genossenschaftlichen Schiedsgerichtes in dem ans
diesem Übereinkommen resultirenden Streitfällen einznstellen — keine Folge zn
geben gefunden , weil sich das fragliche Übereinkommen überhaupt nicht auf eine
Angelegenheit bezieht , welche zum Wirkungskreise der Genossenschaft gehört,
abgesehen davon aber thatsächlich eine Erhöhung des Marktpreises des Gebäcks
zum Nachtheile des Publicnms bezweckt , somit unter das Gesetz vom 7 . April
1870 R .-G .- Bl . Nr . 43 , fällt und dasselbe überdies gegen die Bestinunungen
der Magistrats -Kundmachung vom 3 . August 1875 verstößt , die Genossenschafts-
vorstehnng aber bei der Durchführung rechtsnngiltiger und unstatthafter Ab¬
machungen ebensowenig mitzuwirken hat , als die Intervention des genossen¬
schaftlichen Schiedsgerichtes zur Austragung der ans solchen Übereinkommen sich
ergebenden Steitigkeiten zulässig erscheint.

Der Magistrat wird infolge Weisung des genannten hohen Ministeriums
anfgcfordert , für die genaueste Achtung der Magistrats - Kundmachung vom
27/März 1872 , beziehungsweise vom 3 . August 1875 , seitens der Wiener-
Bäcker Sorge zu tragen.

3.

(Einfuhr thierischer Rohprodncte durch die Donan-
Dampffchiffahrts -Gesellfchaft .)

Auf Grund des Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern ääto.
25 . Mai 1887 , Z . 8840 , mit welchem die k. k. Statthalterei ermächtigt wurde,
der I . k. k. priv . Donan -Dampfschiffahrts -Gesellschaft die Bewilligung zur Ein -,
beziehungsweise Durchfuhr der im 8 4 b des Rinderpestgesetzes namhaft ge¬
machten thierischen Rohstoffe von den Stationen der unteren Donau zn crtheilen,
und zwar auf ihren eigenen Namen , unter ihrer besonderen Verantwortung,
nur für die Dauer der jeweiligen Schiffahrts - Saison und in der Voraus¬
setzung eines befriedigenden Gesundheitszustandes der Hansthiere in Bessarabien,
beziehungsweise Bulgarien , endlich unter der Bedingung , dass diese Dircction
den diesbezüglichen bestehenden veterinär - polizeilichen Bestimmungen überhaupt
und , im Falle der Verhängung der Grenzsperre gegenüber diesen Ländern , den
dann erfolgenden behördlichen Anordnungen unverweigerlich Folge leiste , hat
die k. k. n .- ö. Statthalterei mit Erlass vom 8 . März 1892 , Z . 2409 , über
Ansuchen der Direction der I . k. k. priv . Donan - Dampfschiffahrts -Gesellschaft
in Wien derselben die Einfuhr , respective Durchfuhr nachstehender Waren,
und zwar:

Schweißwolle,
gewaschene Wolle,
Lamm - und Schaffelle,
rohe Häute,
gesalzene und getrocknete Därme,
Knhhaare,
Klanen und Hörner,
Knochen,
Ochsenschweife,

1.000 „ Schweinsborsten
ans Russland , ferner

20 .000 Meter - Centner gewaschene Wolle,
20 000 „ ungewaschene Wolle,
25 .000 „ Lamm - und Schaffelle,
20 .000 „ Ziegenfelle,
10 .000 „ Kuh - und Ochscnhänte,
15 .000 „ Knochen,

70 .000 Meter -Centner
50 .000
10 .000
5 .000 „
5 .000
4 .000
4 .000
4 .001
1.000
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10 .000 Meter -Centner Hörner und Klauen,
2 .000 „ Ziegenhaare,
1 .000 „ Schweinshaare,
1 .000 „ Knhhaare,
1 .000 „ gesalzene und getrocknete Därme

aus Bulgarien , endlich
15 .000 Meter - Centner Schweißwolle,
10 .000 „ gewaschene Wolle,

6 .000 „ Felle und Häute , und
500 „ gesalzene und getrocknete Därme

aus Rumänien , nach , beziehungsweise durch Niederösterreich für die Dauer der
diesjährigen Schiffahrt unter der Voraussetzung der erhaltenen Bewilligung zur
Durchfuhr durch Ungarn gestattet , wenn diese Rohproducte nicht aus verseuchten
Gegenden stammen und nicht in verseuchten Orten gelagert waren , worüber
der Amtliche Nachweis beizubringen ist , und dass die Einfuhr nach Nieder¬
österreich nur auf dem Wasserwege stattfindet . Wenn die Lagerung dieser Roh¬
producte in Wien beabsichtigt wird , so ist rechtzeitig vorher beim Wiener Magi¬
strate um die Bewilligung zur Benützung der zur Einlagerung bestimmten
Räume behufs Wahrung der allgemeinen , öffentlichen und sanitären Interessen
anzusnchen.

Die Zufuhr vom Abladeplatze in das Magazin darf nur mit Pferde-
bespannnug geschehen . (M . Z . 51803/XV ox 1892 .)

(Pflanzerrsendrmgelt nach Rnmänien .)
Das k. k. Ackerbauministerium hat über das Ansuchen der Genossenschaft

der Natnrblumenbinder und -Händler in Wien äo praos . 14 . Jänner 1892,
854

Z . betreffend die Einfuhr frischer Blumen und Pflanzen von Wien nach

Rumänien , mit dem Erlasse vom 20 . Februar 1892 , Z . 854 , intimiert mit
dem Erlasse der k. k. n .- ö. Statthalterei vom 9 . März 1892 , Z . 12278 , er¬
öffnet , dass , nachdem Rumänien laut der im R .- G .-Bl . snll Nr . 25 veröffent¬
lichten Kundmachung des Ackerbauministeriums vom 22 . Jänner 1892 der inter¬
nationalen Berner Reblaus - Convention beigetreten ist, im Sinne der Bestim¬
mungen dieser Convention abgeschnittene Blumen zu den Gegenständen des
freien internationalen Verkehres gehören , und dass Sendungen bewurzelter
Pflanzen u . s. w . nach Rnmänien dann zngelassen werden , wenn dieselben von
den im Artikel 3 der Convention vorgeschriebenen Reblaus -Certificaten ge¬
deckt sind.

Was nun die rumänischen Grenzämter für Pflanzensendnngen betrifft , so
wurden bereits mit dem rumänischen Reblausgesetze vom 7 . (19 .) Juli 1891 die
Grenzzollämter Galatz , Verciorova , Predeal und Jtzkani und KUstendsche zur
Abfertigung von Pflanzensendungen ermächtigt.

Außerdem hat das gedachte hohe Ministerium eröffnet , dass hochdasselbe
das k. und k. Ministerium des Äußern gleichzeitig um Mittheilung ersucht hat,
ob in dieser Beziehung seit dem Beitritte Rumäniens zur Berner Convention
eine Änderung eingetreten ist , ferner dass das Ergebnis dieser Anfrage sofort
bekanntgegeben werden wird.

Weiters wurde das letztgenannte hohe Ministerium noch ersucht , der
rumänischen Regierung das Verzeichnis der behördlich untersuchten — und dem¬
nach von der Beibringung der behördlichen Ursprnngs - Certisicate befreiten
Gartenanlagen Österreichs zu übersenden.

Für den Fall , als sich bezüglich der Pflanzenverseudnng nach Rumänien
Anstände ergeben sollten , ist umgehend die Anzeige zn erstatten . (M . Z . 51804/XV
6L 1892 .)

5.

(Das Wahlrecht der genossenschaftlichen Hilfs¬
arbeiter .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 18 . Mürz
1892 , Z . 14678 (M .-Z . 57585/XIX ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Das h . k. k. Handelsministerium hat laut Erlasses vom 2 . März 1892,
Z . 59479 ex 1891 , dem Recnrse der Genossenschaft der Feinzeugschmiede in
Wien gegen die h . ä . Entscheidung vom 25 . September 1891 , Z . 54544 , be¬
treffend die Wahl des Schlossergehilsen G . H . zum Mitgliede des Uberwachnngs-
Ausschnsscs der Krankencasse der genannten Genossenschaft , aus nachstehenden
Gründen keine Folge zn geben gefunden.

Die die Annullierung der in Rede stehenden Wahl bezweckende Argu¬
mentation der Beschwerdeführer beruht auf der Auffassung , dass bezüglich her¬
bei den Mitgliedern der Genossenschaft der Feinzengschmiede beschäftigten Hilfs¬
arbeiter ein Unterschied zu machen ist zwischen jenen Arbeitern , die ans einem
der in der Genossenschaft vertretenen Gewerbe hervorgegangen sind , und zwischen
jenen , die aus einem in der Genossenschaft nicht vertretenen Gewerbe hervor¬
gegangen sind und bei den Genossenschaftsmitgliedern in Arbeit stehen , und dass
nur die ersteren „ Gehilfen " und mit dem aktiven und passiven Wahlrecht für
die durch die Gehilfen zn constrnierenden genossenschaftlichen Ännexanstalten aus¬
gestattet find und die letzteren bloße „Hilfsarbeiter " ohne dieses Wahlrecht sind.

Eine solche Unterscheidung unter den bei den Genossenschaftsmitgliedern
beschäftigten Hilfsarbeitern stellt sich aber als gesetzwidrig dar , denn nach Z 37
Gewerbeordnung hat jeder Gewerbetreibende das Recht , alle zur vollkommenen
Herstellung seiner Erzeugnisse erforderlichen Hilfsarbeiter auch anderer Gewerbe,
mit Ausnahme der Lehrlinge , sofern es sich um handwerksmäßige Gewerbe

handelt , zu halten ; welche Kategorien von Arbeitspersonen unter den Rechts-
begrifs „Hilfsarbeiter " fallen , bestimmt 8 73 lit . c, ohne den von den Beschwerde¬
führern ausgestellten Unterschied zn kennen . G . H . ist nun nach der eben be¬
zogenen Gesetzesvorschrift als „ Schlossergehilfe " , zweifellos ein Hilfsarbeiter
der im Z 73 Gewerbeordnung Ut . n erwähnten Kategorie , und ist derselbe als
ein bei einem Mitgliede der Genossenschaft der Feinzeugschmiede beschäftigter
Gehilfe im Sinne des 8 121 Gewerbeordnung und des 8 3 des Cassastatntes
Mitglied der genossenschaftlichen Krankencassa und sohin bei Vorhandensein der
übrigen im 8 118 Gewerbeordnung gedachten Qnalification bei der angefochtenen
Wahl stimmberechtigt und wählbar.

Bei dieser Gelegenheit wird dem Magistrate bemerkt , dass die Taglöhner
laut der im 8 73 lit . ä Gewerbeordnung ausdrücklich bezogenen Bestimmung
des Artikels V lit . ä des Einführnngsgesetzes zur Gewerbeordnung nicht zu
den gewerblichen Hilfsarbeitern zu zählen sind.

Die Beilagen des Berichtes vom 11 . December 1891 , Z . 470570 , folgen
im Anschlüsse zur entsprechenden weiteren Veranlassung zurück.

4».

(Die örtliche Competenz der Steueradmiuiftratiouett
mit Rücksicht auf die Lohnfuhrwerksbesiher .)
Die k. k. Finanz -Landes -Direction in Wien hat mit Erlass

vom 26 . Mürz 1892 , Z . 2142 (M .-Z . 7404Z/XVI11 ex 1892 ) ,
dem Wiener Magistrate Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Mit dem h . o. Erlasse vom 17 . April 1879 , Z . 2420/19 -0,68., wovon
eine Abschrift in der Anlage -/. mitfolgt , wurde angeordnet , dass zur Bemessung
der Erwerbsteuer für die Besitzer von Lohnfuhrwerken (Fiaker , Einspänner,
Stellfnhrunternehmer rc .) , welche ihr Gewerbe in Wien ausüben , jedoch außer¬
halb Wien domicilieren , jene Steueradministration competent sei, weiche dem
außerhalb Wien gelegenen Wohnorte des betreffenden Contribuenteu , beziehungs¬
weise der Gemeinde , in welcher dieser domicilliert , zunächst gelegen ist.

Mit Rücksicht ans die infolge Gesetzes vom 19 . December 1890 , L.-G .-Bl.
Nr . 45 , stattgefnndene Erweiterung des Gemeindegebietes der Stadt Wien
wird obige Weisung dahin ergänzt , dass für jene Lohnfnhrwerksbesitzer , deren
Wohn - und Betriebsstandort nunmehr nach Wien fällt , jene Steueradmini¬
stration zur Steuerbemessung berufen erscheint , in deren Gebiet der Wohnsitz
des Steuerpflichtigen gelegen ist.

Bezüglich jener Steuerpflichtigen dagegen , welche das Lohnfuhrwerk nach
Wien , beziehungsweise in Wien betreiben , jedoch außerhalb Wien domicilieren,
hat es bei der mit dem obcitierten Erlasse ergangenen Weisung sein Verbleiben.
Hiernach ist auch wegen Abtretung der Catasterzettel im Sinne des h . o. Erlasses
vom 1. Februar 1892 , Z . 4059 , entsprechend amtzuhandcln.

-j: -t-

K . k. Finanz -Landes -Direction in Wien.
" Z . 2420.

An die k. k. Steueradministration für den II . Bezirk
in Wien.

Über die mit dem Berichte vom 31 . Oktober 1878 , Z . 10233 , gestellte
Anfrage wird unter Bezugnahme ans den h . o . Erlass vom 9 . April 1878,
Z . 673/ ? ro.68. bedeutet , dass die Abtretung der Erwerbsteuercataster -Zcttel rück¬
sichtlich der für Wien besteuerten , jedoch nicht in Wien domicilierenden Erwerb-
steuerpflichtigen von Seite einer Steueradministration an die nach Maßgabe
des Wohnortes oder der Betriebsstätte , beziehungsweise der Gemeinde , in welcher
sich diese befindet , zur Steuerbemessnng ferner kompetente Steueradministration
nur in dem Falle des vorher constatierten in Wien steuerpflichtigen ^ Gewerbs-
fortbetriebes stattznfinden hat , wogegen in jenen Fällen , wenn den Erhebungen
zufolge das für Wien besteuerte Gewerbe daselbst oder überhaupt nicht mehr
betrieben wird , gleichwohl aber die Erwerbsteuer für Wien bis zur Zurück¬
legung des Gewerbesteuerscheines in Borschreibnug zu halten ist, beim Uber¬
siedeln des betreffenden Contribuenteu ans Wien in einen Vorort oder aus
einem Vorort in einen anderen , eine Abtretung der Erwerbstenercataster -Zettel
von einer Steneradministration an die dem geänderten Wohnorte des Contri-
buenten uähergelegene Steueradministration nicht mehr einzntreten hat.

Hinsichtlich der Lohnfnhrwerke (Fiaker , Stellfnhr -Unternehmer rc .), welche
ihr Gewerbe in Wien ausüben , jedoch außerhalb Wien douncilieren , ist jene
Steneradministration zur Steuerbemessung competent , welche dem außerhalb
Wien gelegenen Wohnorte des betreffenden Contribuenteu , bezw . der Gemeinde,
in welcher dieser domiciliert , zunächst gelegen ist.

In der ans Grund des h . o. Erlasses vom 9 . April 1878 , Z . 673/kra68 .,
erfolgten Zuweisung der Borortegemeinden an die einzelnen Steneradmiuistra-
tionen wegen Fortführung der Erwerbsteuer -Borschreibnng für die in diesen
Gemeinden wohnhaften , jedoch für Wien steuerpflichtigen Gewerbetreibenden
hat eine Änderung nicht einzntreten.

Ebenso ist es nnthunlich , einzelne Theile der Vorortegemeinden ver¬
schiedenen Steueradministrationen zuzuweisen.

Hievon werden die übrigen Steneradministrationen und der Wiener-
Magistrat gleichzeitig entsprechend verständigt.

Wien,  am 17 . April 1879.
Pelikan in . p.
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7 .
(Erzeuger von feuersicherem Dacheindeckungs-

material .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 30 . Mürz

1892 , Z . 17743 (M .-Z . 66422/IX ox 1892 ), dem Wiener-
Magistrate Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Im Laufe der Jahre haben eine Reihe von Erzeugern von Dacheindecknngs-
materialien nach voraugegangencr Prüfung der Fcnerbestäudigkeit ihrer Erzeug¬
nisse behördliche Erlässe erwirkt , mit welchen die Ergebnisse dieser Prüfung den
Unterbehörden mitgetheilt worden sind.

Es sind dies in zeitlicher Reihenfolge:
t . Rudolf Weinhold (Statthalterei -Erlass vom 14 . Juli 1855 , Z . 25572,

au den Wiener Magistrat ) ; . ^ < < - - - - < ->
2 Adolf Schüller  in Brunn (Erlass des hohen k. k. Mmistermms des

Innern vom 27 . December 1859 , Z . 31587 , an die Statthalterei in Brünn ) ;
3. Leopold Sch oftal (Erlässe des Ministeriums des Innern vom 22 . Angnst

1860 , Z . 23162 — Statthalterei -Jntimation vom 13 . September 1860 , Z . 39480
— und" des bestandenen k. k. Staatsministerinms vom 14. October 1861 , Z . 16389
— Statthalterei -Jntimation vom 20 . October 1861 , Z . 43598 ) ; ,

4 . Stalling und Ziem (Erlass des bestandenen Staatsministerinms
vom 21 . November 1861 , Z . 20957 , an die Statthalterei in Prag ) ;

5. Peter Beck (Erlass des bestandenen Staatsministerinms vom 23 . März
1862 , Z . 3515 — Statthalterei -Jntimation vom 29 . März 1862 , Z . 13126 ) ;

6. Karl Samuel Häusler  zu Hirschberg in Preußisch -Schlesten (Erlass
des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 11. Angnst 1872 , Z . 11498 —
Statthalterei -Jntimation vom 5. September 1872 , Z . 24740 ) ;

7. Karl Schmidt  L Co. zu Hirschberg m Preußisch -Schlesten (Erlass
des hohen k. k. Ministeriums des Innern von 25 . September 1872 , Z . 14764
— Statthalterei -Jntimation vom 7. October 1872 , Z . 29306 ) ;

8 . N . Schefftel  in Wien , jetzt IX ., Porzellangasse 42 (Erlais des
hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 8 . Angnst 1881 , Z . 9743 — Statt-
Halterei -Erlass vom 13. Angnst 1881 , Z . 31601 ) ;

9. Stalling , Ziem  L Co . in Wien , jetzt IV ., Waaggaste 1 (Statt-
Halterei-Erlass vom 15. October 1884 , Z . 47817 ) ; .

10 . Karl C . Menzl  zu Weißwasser in Böhmen (Statthalterei -Knnd-
machung vorn 19 . Jänner 1888 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 4) ; - r. >*

11. Er st e österreichisch - ungarische  A s b e st w a r e n f a b r i k
Rudolf Graf WcstPhalen  in Wien , I ., Nibelnngengasse 13 (Statthalterei-
Knndmachung vom 13 . November 1888 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 56 ) ;

12 . Posnaiisk y und Strelitz  in Wien , I ., Maximilianstraße 11
(Statthalterei -Knndmachung vom 14. April 1891 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 22) ;

13 . Johann Bosch in Wien , III ., Hauptstraße 68 (Statthalterel -Kuud-
machnng vom 8 . Mai 1891 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 30 ) ; ,

14 . Paul Hiller  L Comp , in Wien , IV ., Favontenstrage 20 (Statt-
Haltcrei-Kundmachnng vom 5. März 1892 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 15) ;

15. Weber - Falkenberg  in Wien, XVII ., Hernals , Mttterberg-
gasse 19 (Statthaltcrei -Kundmachung vom 5 . März 1892 , L.-G .- und V .-Bl.
Nr . 16) .

Wie nun im Wege der Handels - und Gewerbekammer erhoben wurde,
lommeu von diesen Erzeugern gegenwärtig nur mehr die acht letztgenannten
(Schefftel  bis W e b e r - F al  k e n b e r g) in Betracht.

Die Erlässe und Weisungen bezüglich der Dachpappefabrikate der sieben
Erstgenannten sind somit derzeit gegenstandslos geworden.

(Zur Regelung des Zahntechnikergewerbes .)
Die k. k. n .-ö. Statthnlterei hat mit Erlass vorn 1. April 1892,

Z . 19544 (M .-Z . 66785/VIII ex 1892 ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Mit der im Reichsgesetzblatte 1892 , Nr . 55 , kundgemachten Ministerial-
Verordnnng vom 20 . März 1892 werden die gewerblichen Verhältnisse des
Zahntechnikergewerbes  geregelt und wird dasselbe unter gleichzeitiger
Feststellung des Umfanges seiner Berechtigung au eine Concession gebunden,
bei deren Verleihung die k. k. Statthalterei auf den zugleich vorgeschriebenen
Befähigungsnachweis , den Localbedarf und die Thunlichkeit der Ueberwachnng
des Gewerbes Rücksicht zu nehmen hat.

Zufolge Erlasses des h. k. k. Handelsmunstermms vom 20 . Marz 1892,
Z . 2020 , wird dem Wiener Magistrate die strenge Handhabung der Vorschriften
dieser Verordnung eingeschärft . .

Da von mehreren Wandels - und Gewerbekammern bei der Erstattung
ihrer , über den Entwurf obiger Verordnung gemäß 8 24 G .-O . eingeholten
Gutachten angeregt worden ist, den Besuch eines zahntechnischen Curses , bezw.
die erfolgreiche Ablegung einer Fachprüsnng als weiteres Erfordernis für die
Verleihung der Concession znm Betriebe des Zahntechnikergewerbes anfzustellen,
wird der Magistrat weiters anfgefordert , die Genossenschaft der Zahntechniker
in Wien mit Bezug ans diese Anregung einzuladen , die Frage der Errichtung
eines solchen Curses , bezw. der Einführung der erwähnten Fachprüfung m
Erwägung zu ziehen, sich hierüber mit den Vertretern des Zahntechnikergewerbes
in den übrigen Verwaltungsgcbieten ins Einvernehmen zu setzen und in dieser
Angelegenheit , insbesondere auch über die für die Absolventen des fraglichen
Curses , resp. der erwähnten Prüfung hinsichtlich der Dauer der Lehr- und
Gehilfenzeit eventuell zn ziehenden Consegnenzeu im Wege des Magistrates
seinerzeit geeignete Vorschläge anher zn erstatten.

v.
(Die Nllterbriilgittrg von ans die Spitalshilse an¬

gewiesenen Jttfeetionskranken .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 2. April 1892,

Z . 19541 (M .-Z . 66786/VII ! ex 1892 ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. n .-ö. Statthalterei findet aus Anlass der Vollendung des
k. k. Kaiser Franz Joses -Spitales und der häufig an dieselbe gelangenden
Anfragen über die Verwendung der daselbst errichteten Jnfectionsabthcilnng in

! Betreff der Unterbringung und Verpflegung der ans die Spitals Hilfe
angewiesenen Jnfectionskranken Folgendes  zu bestimmen gefunden:

In regulären Spitälern , welche über keine eigenen , gehörig isolierten
Jnfectionskranken -Abtheilnngen verfügen , ist soweit als nur immer möglich,
die Aufnahme und Verpflegung von Jnfectionskranken hintanznhaltcn.

In solche Anstalten etwa importierte Jnscctionskeime sind durch die
nachdrücklichstzielbewusste Anwendung der Desinfectious -Vorrichtnngen so rasch
und so vollständig als möglich zu vernichten . , , . . .

Zur Aufnahme von Jnfectionskranken  ist in erster  Linie die
Jnfectionskranken - Abtheilnng des k. k. Kaiser Franz Joses-
Spitales im X . Wiener Gemeindebezirke  bestimmt , welche von den
übrigen Abtheilnngen dieses Spitales baulich und räumlich vollkommen
separiert ist. ^ ^ <

Blattern - und Flecktyphuskrauke,  welche der Spitalspstege be¬
dürfen , sind ausschließlich  in den abgesonderten Jnfectiouspavillon des eben
gedachten Spitales zn überbringen.

Ebendaselbst findet auch die Behandlung und Verpflegung Jnfections-
kranker nach der I . und II . Verpfleg sc lasse (zn 5 fl., beziehungsweise
2 fl. 50 kr. per Tag ) statt.

Überdies sind in jeder der k. k. Krankenanstalten einzelne Jsolirräume
zur Verpflegung Jnfectiöser , deren Zustand eine Abtransportiernng nicht ge¬
stattet , bercitgehalten.

Für die Verpflegung infectiös erkrankter Kinder,  und unter diesen
! insbesondere der niit Dip'htheritis behafteten , ist der diesem Zwecke gewidmete

Jnfectiouspavillon des k. k. Kaiserin Elisabeth - Spitals im XIV . Bezirke
(Rudolfsheim ) besonders bestimmt.

Die Jnfections - Abtheilung des k. k. Kronprinzessin
Stephanie - Spitals  im XVI . Bezirke (Neulerchenfeld ) wird als
solche ansgelassen  und hat dieses Spital in Zukunft nur eine chirurgische
Abtheilnng zn bilden . Dagegen ist das k. k. Will ) elmijnen - Spital  nn
XVI . Bezirke (Ottakring ) zur Aufnahme von intern Kranken mit Ausschluss
chirurgischer Fälle bestimmt worden.

Nachdem die sämmtlichen k. k. Krankenanstalten in das allgemeine
Telephonnetz  eingeschaltet sind, respective in der kürzesten Zeit einbezogen
sein werden , muss zur Verhütung des vorgekommcncn vergeblichen Herum¬
tragens schwer Kranker die Vorsicht beobachtet werden , dass bei der Abweisung
von Kranken von dem einen k. k. Spitale und vor der Überweisung derselben
an eine andere der in Wien bestehenden k. k. Krankenanstalten unter allen
Umständen die Versicherung im telephonischen Wege darüber eingcholt werden,
ob auch der Belegranm für die Aufnahme des betreffenden Kranken thatsächlich
vorhanden sei.

Dieselbe Vorsicht hätten auch die behördlichen Organe , Arzte und das
Publicum zn gebrauchen , sobald irgend ein Zweifel darüber obwaltet , in
welches Spital ein Kranker sich begeben oder transportiert werden solle. Dabei
sollte der betreffenden Anstatt die Natur des Leidens , ob chirurgischer Fall,
Augenleiden , Hautkrankheit u . s. w ., wenn irgend möglich telephonisch stets
angedentet werden.

Hievon sind die sämmtlichen bei der Zuweisung von Kranken an die
öffentlichen Spitäler beschäftigten Amtsorgane in Kenntnis zu setzen.

Dieser Erlass ergeht unter einem auch an die sämmtlichen magistratischen
Bezirksämter. 1«>.

(Verschärfung der amtsthierärztlichen Vorschriften
bei dem Bestände ansteckender Thierkrankheiten . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 4 . April 1892,
Z . 14323 (M .-Z . 68870/XV ex 1892 ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom
29 . Februar l . I ., Z . 22626 ex 1891 anlässlich der amtsthierärztlichen Inter¬
ventionen bei dem Bestände ansteckender Thierkrankheiten , insbesondere der
Maul - und Klauenseuche, unter anderem Nachstehendes anher eröffnet:

Es wurde wahrgenommen , dass der Vorgang , welcher bei den ersten amt¬
lichen Erhebungen bei Thiersenchen übeVhanpr eingehalten wird , den Bedürf¬
nissen nicht entspricht und einer gründlichen Abänderung bedarf.

Die beim Auftreten von Thiersenchen zu pflegenden ersten Erhebungen
und dabei in Vollzug zn setzenden Anordnungen sind für die Beschränkung und
Tilgung der betreffenden Seuchen unter allen Umständen von so ansschlagender
Bedeutung , dass derselben jederzeit die größte Aufmerksamkeit und Umsicht
zugewendet werden sollte ; dessenungeachtet werden dieselben häufig nur ans das
zur Anzeige gebrachte verseuchte oder senchenverdächtigc Gehöft beschränkt und
der übrige Viehstand der betreffenden Ortschaft bleibt dabei gänzlich unbeachtet.
Verheimlichte Seuchenherde bleiben deshalb nnentdeckt und kann infolge dessen
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auch die Provenienz der Seuche nicht immer zutreffend ermittelt werden . Auch
die Befolgung der für die verseuchten Ortschaften angeordneten Verbote der
Ein - und Ausfuhr von Thieren der von der herrschenden Seuche bedrohten
Gattungen entzieht sich unter solchen Umständen der Controle.

Es ist unbedingt nothwendig , dass diesen Erhebungen und ebenso auch
den Schlnssrevisioncn die erforderliche Zeit und Umsicht gewidmet werde.

Insbesondere ist der Vichstand der einzelnen Gehöfte durch Begehung
derselben noch vor dem Betreten der verseuchten oder senchenverdächtigen Stal¬
lungen anfznnehmen und in einem besonderen , dem Commissionsprotokolle an-
zuschließendcn Viehstandregister zn verzeichnen.

Bei diesen Llallrevisionen ist der Viehstand rücksichtlich des unbedenklichen
Gesundheitszustandes zn beschauen , nöthigensalls genau zn untersuchen . Der
gleiche Vorgang ist auch bei den Schlnssrevisionen zu beobachten , damit in
keinem Falle die Erklärung der Senchenfreiheit einer Ortschaft (Gemeinde)
erfolge , ohne dass der vollkommen seuchenfreie Zustand des gesammten Standes
der infectionsfähigen Vichgattnngcn sichergestellt worden wäre.

Nur ans diese Art wird es möglich werden , die verheimlichten Seuchen¬
herde und verbotwidrigen Veränderungen im Viehstande , der während des
Herrschens einer Seuche gegen die Ein - und Ausfuhr von Vieh abgesperrten
Ortschaften (Gemeinden ) zn ermitteln und die gesetzmäßige Ahndung solcher
verbotwidriger Vorgänge rechtzeitig eintreten zu lassen.

Hievon wird infolge des gedachten hohen Erlasses unter Hinweis auf
Alinea 4 lit . t' zn K 20 des allgemeinen Thierseuchengesetzcs und der Vollzugs-
Verordnung hiezu (N .-G .-Bl . Nr . 35 und 36 ox 1880 ) zur genauesten Darnach-
achtnng und entsprechenden Weisung an die dortigen Amtsthierärzte in die
Kenntnis gesetzt, wobei bemerkt wird , dass den magistratischen Bezirksämtern
m Wien unter einem die gleiche Weisung zugeht.

11 .
(Neue Forstbezirke in Niederösterreich .)

Die k. k. n .-ö. Stntthalterei hat mit Erlass vom 4 . April 1892,
Pr .-Z . 2057 (M .-Z . 71822/VI ox 1892 ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ackerbanministerium hat sich laut Erlasses vom 26 . Jänner
1892 , Z . 1726 , bestimmt gefunden , von der weiteren Verwendung der Staats-
forstverwaltnngsbeamten als delegierte Forstinspections - Commissäre im forst¬
technischen Dienste der politischen Verwaltung abzusehen und in Zukunft diesen
Dienstzwcig ausschließlich durch Bernfsforsttechniker der politischen Verwaltung
versehen zn lassen.

Zu diesem Behnfe hat das genannte hohe Ministerium die Vermehrung
der gegenwärtig in Niedcrösterreich bestellten Bezirks -Forsttechniker von zwei
auf drei bewilligt und werden hiernach bis auf weiteres folgende Forstbezirke
zn bilden sein:

1 . F o r st b e z i r k H o r n , umfassend den Rapon der politischen Bezirke
Waidhofen a . d. Thaya , Zwettl , Horn , Krems , Oberhollabrnnn , Mistelbach,
Korneuburg und Groß -Enzersdorf.

2 . F o r st b e z i r k St . Pölten,  umfassend den Rayon der politischen
Bezirke St . Pölten , Scheibbs , Tulln und Amstetten , dann der Stadt Waid¬
hofen a . d. Ubbs.

3 . Forstbezirk  W r . - N e u st a d t,  umfassend den Rayon der poli¬
tischen Bezirke Nennkirchen , Wr .-Nenstadt (Stadt und Umgebung ) , Baden,
Bruck a . d. Leitha , Hietzing und Wien (Stadt ) .

Was den Amtssitz der für diese Bezirke bestimmten Forsttechniker betrifft,
wurden hiefür Horn für den ersten , St . Pölten für den zweiten und Wr .-
Nenstadt für den dritten Forstbezirk in Aussicht genommen , beziehungsweise !
vorläufig bestimmt.

Das Neisepanschale wird für jeden dieser Forsttechniker , wenn der Posten
durch einen Beamten der VIII . oder IX . Rangsclasse versehen wird , mit 500 fl .,
und wenn derselbe durch einen Beamten der X . oder XI . Rangsclasse oder
durch einen Forstpraktikanten versehen wird , mit 400 sl. jährlich bemessen.

Der Forstwartposten in Ottenschlag wird ausgelassen ; doch wird der dortige
Forstwart wegen der bevorstehenden Bekämpfung der Nonne vorläufig daselbst
belassen.

Mit dem Erlasse des hohen k. k. Ackerbanministerinms vom 24 . März
1892 , Z . 2754 , wurde die k. k. Statthalterei weiters ermächtigt , den Forstwart
Adolf Krieger  in Gloggnitz (Nennkirchen ) nach Scheibbs zn versetzen.

Mit demselben Erlasse hat das hohe k. k. Ackerbanministerium eröffnet,
dass gleichzeitig die Versetzung des gegenwärtig in Kufstein in Verwendung
stehenden mit dem Titel eines Forstinspections -Commiffärs bekleideten Forst-
inspectionsadjnncten Franz Schopf auf den neu creierten Forsttechnikerposten
in Horn verfügt wurde. 12 .
(Gewerbsberechtignng der Riemer , der Sattler mrd

der Taschner .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 11 . April 1892,

Z . 21404 , dem magistratischen Bezirksamte für den VI . und
VII . Bezirk (acl Z . 11131 ox 1892 ) Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. Statthalterei findet über den Recnrs des A . P ., Sattler und
Taschnermeister in Wien , gegen das Erkenntnis des Wiener Magistrates vom
25 . August 1891 , Z . 56714 sx 1888 , mit welchem demselben wegen unbefugten

Betriebes des Niemergewerbes im Grunde des Z 132 lit . a der Gewerbe¬
ordnung eine Geldstrafe von 20 fl . anferlegt wurde , das recurrierte Erkenntnis
nach Einholung eines Gutachtens der Handels - und Gewerbekammcr in Wien
wegen mangelnden Thatbestandes der Übertretung zu beheben , nachdem die
nahe Verwandtschaft der Gewerbe der Taschners Riemer und Sattler eine
strenge Unterscheidung ihrer Befugnisse nicht zulässt und daher die Erzeugung
und der Verkauf von Peitschen , Spazierstöcken (mit Ausnahme der bloß ans
Holz oder Drechslerarbeit bestehenden ) dann von ledernen Damengürteln , Plaid¬
riemen , Hnndegeschirren und Hundehälsbändern als eine den Gewerben der
Riemer , der Sattler und der Taschner in gleicher Weise znkommende Berechtigung
zn betrachten ist.

II. lümmitüiheltimmniigeu.
siemciiiderath:

i»

(Bevorzugung inländischer Fabrikanten . )
Vom Wiener Gemeinderathe wurde am 5. April 1892,

Z > 1669 (M .-Z . 59784 ), beschlossen, dass bei den Offertverhandlnngen
bei gleichem Preise und bei gleicher Qualität die inländischen Fabrikanten iw
erster Linie zu berücksichtigen sind.

MaMrat:
14.

(Vermehrung der Agenden des Rechtsdepartements .)
Über Anordnung des Bürgermeisters Dr . I . N . Prix  wurden die bisher

dem Finanzdepartement zngewiesenen Agenden , betreffend die Gemeindcbezirks-
Stistnngen , die städtischen Sparcassen und Pfandleihanstalten und weiters die
mit der Übernahme des Vermögens der ehemaligen Vorortegemcinden und den
diesbezüglichen Rechtsverhältnissen im Zusammenhänge stehenden Geschäfte dem
Rechtsdepartement zngetheilt.

Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte nnd im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Cnns im Jahre

18S2 publieierten Gesetze und Verordnungen.
V) NeichsgesMilall.

Nr . 65 Kundmachung des Finanzministeriums
Vom 29 . März 1892 , betreffend die Aufhebung der Controle des
Kaffeeverkehres im Gebiete des vormaligen Comitates Fiume und in den Grenz¬
bezirken am croatischen Gestade.

Nr . 66 Gesetz vom 4 . April 1892 , betreffend die
Leistung von Beiträgen ans Staatsmitteln an die Erste k. k. priv . Donan -Dampf-
schiffahrts -Gesellschaft.

Nr . 67 : Verordnung des Justizministeriums im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium vom 3 . April
1892,  betreffend die Gebüren der Beamten , Diurnisten und Diener bei den
Gerichts - nnd staatsanwaltschaftlichen Behörden in Wien für Amtshandlungen
außerhalb des Gerichtsgebündes.

Nr . 68 : Verordnung des Justizministeriums vom
22 . April 1892 , betreffend die Zuweisung der Gemeinde Hntberg zu
dem Bezirksgerichtssprengel Braunau nnd die Errichtung des Bezirksgerichtes
im Markte Wekelsdorf (in Böhmen ) .

H) Landesgesetzblntt.
Nr . 24 : Verordnung des k. k. Statthalters für

das Erzhcrzogthum Österreich unter der Enns vom
29 . April 1892 , Z . 26755 , betreffend eine Änderung der Schon¬
zeit für Krebse männlichen Geschlechtes , sowie der Bestimmungen über den
Verkauf von Fischen nnd Krebsen während der Schonzeit.

Nr . 2 .» : Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 4 . Mai
1892 , Z . 28054 , mit welcher die mit der Entscheidung des hohen
k. k. Ministeriums des Innern vom 2 . Mai 1892 , Z . 8661 , getroffenen Ab¬
änderungen der mit der rLtatthalterei -Berordnnng vom 1. December 1891,
Z . 65593 , L.-G .- nnd V .-Bl . Nr . 53 , für die an öffentlichen Orten im Wiener
Polizeirayon zu jedermanns Gebrauche bereit gehaltenen Zweispänner - (FiakerO
und Einspünner -Lohnfuhrwerke erlassenen neuen Betriebsordnung zur allgemeinen
Kenntnis gebracht werden.
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I. Ili 'nirkMliiige » .
r.

(Behandlung der Gesuche von Weinhanern um ein
Darlehen im Siuue des Gesetzes vom 28 . März 18 *.»2,

N .-G .-Bl . Nr . 61

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 18 . April 1892,
Z . 24443 lM .-Z . 77811 ex 1892 ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Der Wiener Magistrat wird vorläufig in Kenntnis gesetzt, dass den Ge¬
suchen von Weinhauern um ein Darlehen im Sinne des Artikels II des Gesetzes (
vom 28 . März 1892 , R .-G .-Bl . Nr . 61 jedenfalls der Besitzstandsbogen und
der Arbeitsplan beizuschließen sind.

Nach Einlangen des Gutachtens des n .- ö. Landes -Ausschusses werden dem
Wiener Magistrate Formularien für solche Gesuche und weitere Weisungen über
die bezügliche Geschäftsbehandlung zugesendet werden.

Zur Beurtheilung der Höhe des zuznweisenden Darlehens ist es noch-
wendig , festzustellen , wie hoch sich die Kosten der Wiederherstellung eines ver¬
lausten Weingartens in mittelschwerem Grunde für ein Joch stellen.

Zn diesem Zwecke sind sofort Sachverständige einzuladen , welche ihr Gut¬
achten darüber abzugeben haben , wie hoch der übliche Taglohn im dortigen Be¬
zirke ist, nnd was das Rigolen eines mittelschweren Grundes auf 60 Centimeter
Tiefe , sowie das einmalige Hauen per Joch koste. Das bezügliche Protokoll ist
mit den ersten eingelaufenen Gesuchen direct dem n .- ö. Landes -Ausschusse vor¬
zulegen , der nach Beifügung seines Gutachtens die Acten an die Statthalterei
senden wird.

Hievon wird dem Wiener Magistrate behufs Verständigung der Bezirks¬
ämter , in deren Gebiete Reblausverheerungen stattfanden , in Kenntnis gesetzt.

2 .
(Nichteinreihung des Schilder - und Schriftenmaler¬
gewerbes unter die handwerksmäßigen Gewerbe . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 23 . April
1892 , Z . 23920 (M .-Z . 83119/XVIII ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums vom 7. April 1892 , Z . 10393,
wird dem Wiener Magistrate eröffnet , dass das genannte hohe Ministerium
im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern dem neuerlichen Gesuche
der Genossenschaft der Schilder - und Schristenmaler in Wien um Einreihung
dieses Gewerbes unter die handwerksmäßigen Gewerbe unter Hinweis auf den
in dieser Angelegenheit ergangenen Ministerial -Erlass vom 20 . November 1887,
Z . 41184 (intimiert mit hierortigem Erlasse vom 25 . November 1887 , Z . 63781)
nnd in der Erwägung keine Folge zu geben gefunden hat , dass das erwähnte
Gewerbe im Hinblinke auf die zu seiner Ausübung erforderliche Fertigkeiten
nicht unter jene Gewerbe subsumiert werden kann , welche nach der Bestimmung
des Z 1, Absatz 2 der Gewerbeordnung als handwerksmäßige Gewerbe anzu¬
sehen sind , dass ferner der Erklärung dieses Gewerbes als selbständiges hand¬
werksmäßiges Gewerbe mit ausschließlicher Berechtigung der betreffenden Ge¬
werbetreibenden zur Ausführung der einschlägigen Arbeiten die Verhältnisse in
kleineren Städten und am Lande entgegenstehen , wo dieses Gewerbe häufig gar

nicht vertreten ist , die diesbezüglichen Arbeiten vielmehr in einfacheren Fällen
von den Anstreichern und Lackierern ausgeführt werden , endlich dass die von
den Gesuchstellern angestrebte Einreihung des mehrerwähnten Gewerbes unter

> die handwerksmäßigen Gewerbe mit der Beschränkung auf Wien im Hinblicke
auf die Bestimmung des 8 1 , Absatz 2 Gewerbeordnung unzulässig erscheint.

3

(Vorzeitige dauernde Beurlaubung Wehrpflichtiger .)
Das k. u . k. II . Corps -Commando hat unterm 24 . April 1892,

M .-A.-Nr . 4521 , den unterstehenden Ergänzungsbezirks -Commanden
Folgendes zur Kenntnis gebracht.

Das Reichs -Kriegsministerinm hat mit dem Erlasse vom 15 . April 1892,
Abth . 2 , Nr . 1868 bekanntgegeben , dass in jenen Fällen , welche nicht zu dem
im tz 60 : 2 der Wehrvorschriften erster Theil aufgeführten gehören , nnd wenn
der Vater des Reclamierten am Leben ist, eine vorzeitige dauernde Beurlaubung
überhaupt nicht platzgreifen kann.

(Maßregel » zur Verhütung vou Kraukheitsuber-
traguugeu durch Wafchaustalten .)

Die k. k. n .-ö. Statthalters hat mit Erlass vom 29 . April
1892 , Z . 20615 (M .-Z . 86813 ./VIII ox 1892 ) , dem Wiener-
Magistrate Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Über die erstatteten Berichte der politischen Landesbehörden , betreffend die
zur Verhütung von Krankheitsübertragungen durch Waschanstalten einzuleitenden
Maßnahmen , hat das Hohe Ministerium des Innern das Fachgutachten des
obersten Sanitätsrathes eingeholt und auf Grund desselben mit dem hohen
Erlasse vom 28 . März 1892 , Z . 13175 ex 1891 , nachstehende Grundsätze
bekanntgegeben , welche bei der im Grunde der Bestimmungen der Gewerbe¬
ordnung erfolgenden Bewilligung von Betriebsanlagen für Wasch¬
anstalten,  sowie in Bezug auf die sanitäre  Überwachung derselben —
unbeschadet der aus besonderen Anlässen vorgeschriebenen weitergehenden sani¬
tären Anordnungen — allgemein zur Richtschnur zu nehmen sind.

1 . In Gemäßheit der mit dem hohen Ministerial -Erlasse vom 16 . August
1887 , Z . 20662 ox 1886 , hinausgegebenen Anleitung zum Desinfectionsverfahren
bei ansteckenden Krankheiten ist strengstens darauf zu dringen , dass die von
Jnfectionskranken herrührende Leib - und Bettwäsche vor ihrer weiteren Reini¬
gung der vorgeschriebenen Desinfection unterzogen werde.

Insbesondere ist durch strenge Handhabung der sanitätspolizeilichen Vor¬
schriften die Desinfection insicierter Wäsche in allen Kranken - nnd Humanitäts¬
anstalten , in Hotels und Beherbergungslocalitäten aller Art , Arbeitshäusern
und Massengnartieren vollständig sicherzustellen.

Den Inhabern oder Leitern von gewerblichen Waschanstalten ist sonach
verboten , Wäsche , von welcher bekannt ist, oder vermnthet wird , dass dieselbe
von Personen herrührt , welche an solchen Jnfectionskrankheiten , hinsichtlich
welcher die Anzeigepflicht besteht , erkrankt oder verstorben sind , vor erfolgter und
von dem verantwortlichen Leiter des Desiufectionsverfahrens bestätigter Des¬
infection zur Reinigung zu übernehmen.

Bei Contracten , welche die Inhaber oder Leiter von Waschanstalten mit
den Verwaltungen von Krankenanstalten , Instituten , Etablissements rc . wegen
Wäschereinignng schließen , haben dieselben auf die Ausschließung von insicierter
Wäsche , deren vollkommen entsprechende Desinfection nicht beglaubigt ist, Be¬
dacht zu nehmen.
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Überdies ist , um allfällige der Wäsche anhaftende Jnfectionsstoffe sicher
zu zerstören und so die Verschleppung derselben durch die Waschanstalten hintan¬
zuhalten , den Inhabern oder Leitern gewerblicher Waschanstalten zu empfehlen,
alle schmutzigen Wäschestücke mit Ausnahme jener , welche hiebei Schaden leiden
würden , anszukochen , wobei jedoch darauf Bedacht zu nehmen ist , dass die
Wäsche durch mindestens eine Viertelstunde in der kochenden Flüssigkeit unter
der Einwirkung einer Temperatur von 100 Grad Celsius verbleibe.

2 . Der Transport der schmutzigen Wäsche hat stets in sicherer Verwahrung
und derart zu geschehen , dass die schmutzige Wäsche mit der gereinigten in
keinerlei Berührung kommen kann.

3 . Die mit dem Sortieren und Einweichen der schmutzigen Wäsche
beschäftigten Personen sollen während ihrer Arbeit leicht zu reinigende Ober¬
kleider (Überwürfe , den Vorderkörper , deckende Schürze ) tragen , welche nach
geschehener Arbeit abzulegen und nach Bedarf zu reinigen sind.

Auch dürfen diese Personen während des Sortierens und Einweichens
der schmutzigen Wäsche keinerlei Nahrung genießen und haben sich dieselben bei
Unterbrechung der Arbeit zu diesem Zwecke oder nach Beendigung der Arbeit
Gesicht und Hände zu reinigen.

4 . Die Waschgeräthe sollen dicht , glatt und leicht zureinigen sein ; ebenso
müssen die Waschlocalitäten , welche mit einem undurchlässigen Boden versehen
sein sollen , stets auf das sorgfältigste rein gehalten werden.

5 . Alle in den Waschanstalten Beschäftigten , welche die Blattern nicht
überstanden haben , sollen geimpft , und wenn die Impfung schon vor länger als
15 Jahren stattgefunden hat , revacciniert sein.

6 . In jedem Betriebslocale soll eine Betriebsordnung an deutlich sichtbarer
Stelle assichiert sein , in welcher die von den Bediensteten der Waschanstalt zu
beobachtenden Vorsichtsmaßregeln ansgeführt sind.

Nach den im Vorstehenden angeführten Grundzügen ist hinsichtlich aller
gewerblichen Waschanstalten , für welche die behördliche Genehmigung der Be¬
triebsanlage erforderlich ist , vorzugehen.

Hinsichtlich anderseitiger gewerblicher Wäschereien , auf welche die im
Punkte 1 nnd 2 enthaltenen Vorschriften gleichmäßige Anwendung finden , ist
anlässlich sich ergebender sanitätspolizeilicher Amtshandlungen anzustreben , dass
auch die in den übrigen Punkten angeführten sanitären Einrichtungen thunlichst
zur Durchführung gelangen.

3 .

(Forst - und Jagdstatistik .)
Die k. k. n .- ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 29 . April

1892 , Z . 26189 ( M .-Z . ' 90528/XV ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Mit Rücksicht darauf , dass sich nunmehr auch forstliche Culturen innerhalb
des Wiener Gemeindegebietes befinden , wird dem Magistrate zur Kenntnisnahme
mitgetheilt:

Das hohe k. k. Ackerbauministerium hat mit dem Erlasse vom 10 . Juni
1879 , Z . 5963/251 eröffnet:

Im Hinblicke auf die eingetretene Nothwendigkeit einer Verringerung der
mit der Ausgabe des zweiten Heftes des statistischen Jahrbuches des Ackerban-
ministerinms (Forst - nnd Jagdstatistik ) verbundenen Kosten , finde ich Folgendes
zu verfügen:

X in Betreff der Forststatistik (d . i . Tabelle I bis XIII ) .
1 . Die Tabellen I , II , III , IV , V , VI ferner XI , XIII sind erst wieder

für das Jahr 1891 bis 1895 zu verfassen und im ersten Trimester 1896
dem Ackerbanministerinm vorzulegen , nnd sofort in fünfjährigen
Zwischenräumen , wobei die Angabe der formellen Änderungen,
welche an diesen Tabellen infolge der Revision der Forstgesetzgebung
eintreten sollten , seinerzeit erfolgen wird.

2 . Die Tabellen VII , VIII , IX , X dann XII sind von den Landes-
Forstinspectoren alljährlich im ersten Trimester nach den bezüglichen
Vorkommnissen des Vorjahres , also 1892 für 1891 , 1893 für 1892
u . s. s. zu verfassen , für eine allenfalls vom Ackerbauministerium
ausdrücklich verlangte Einsendung bereit zu halten und von amts-
wegen der periodischen Einsendung der all 1 genannten Tabellen
anzuschließen.

L in Betreff der Jagdstatistik (d. i . Tabelle XIV bis XVIII ) .
3 . Die Tabellen XIV und XVIII sind erst wieder für das Jahr

1895 zu verfassen und im ersten Trimester 1896 dem Ackerbau - I
Ministerium vorzulegen nnd so fort in fünfjährigen Zwischenräumen.

4 . Die Tabelle XVII ist von den Landes -Forstinspectoren alljährlich im
ersten Trimester nach den bezüglichen Vorkommnissen des Vorjahres , -
also 1879 für 1878 , 1880 für 1879 , nunmehr 1892 für 1891
n . s. f. zu verfassen , für eine allenfalls vom Ackerbanministerinm
ausdrücklich verlangte Einsendung bereit zu halten nnd von amts-
wegen der periodischen Einsendung der aä 3 genannten Tabellen I
anzuschließen.

5 . Die Tabellen XV nnd XVI (über das zum Abschlüsse gelangte
Wild nnd die zuerkannten Wildschadenvergütnngen ) sind alljährlich
im ersten Trimester für das Vorjahr zu verfassen nnd sodann ohne
weitere Aufforderung dem Ackerbanministerinm einzusenden.

6 in Betreff der Torfstatistik (d. i . Tabelle XIX ) .
6 . Tabelle XIX ist in allen jenen Ländern , wo Torfstechereien im

Betriebe stehen , alljährlich im ersten Trimester für das Vorjahr zu
verfassen und sodann ohne weitere Aufforderung dem Ackerbau¬
ministerium einzusenden.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit dem Bemerken in Kenntnis ge¬
setzt, dass auch die vom n .-ö . Landes - Forstinspector zu verfassenden Ausweise
natürlich nur auf Grund der von den politischen Behörden erster Instanz zu
liefernden Daten erstattet werden können , nnd der Wiener Magistrat daher
jedenfalls alle Ausweise (Formnlarien I bis XIX ) in den angegebenen Zeiten
an die k. k. Statthalterei zu liefern hat.

6 .

(Abgrenzung der an der Peripherie des erweiterten
Wiener Gemeindegebietes gelegenen röm .-kath.

Psarrsprengel ) .
Durch die mit dem Gesetze vom 19 . December 1890 , L.-G .-Bl . Nr . 45,

Art . I bis III festgestellte neue Gebietsabgrenznng von Wien hat sich die Noth-
wendigkeil ergeben , die 'Sprengel einer Reihe von röm .- kath . Pfarren , welche
an der Peripherie des erweiterten Wiener Gemeindegebietes gelegen find , zu
regulieren.

Demzufolge hat das f . e. Ordinariat in Wien auf Grund der diesbezüglich
gepflogenen Verhandlungen nnd unter der seitens der h . k. k. n .- ö. Statthallerei
im Sinne des ß 20 nnd mit der Rechtswirknng des Z 21 des Gesetzes vom
7 . Mai 1874 , R .-G .-Bl . Nr . 50 ertheilten Zustimmung:

1 . Die bisher zur Pfarre Lainz gehörigen , außerhalb des neuen Wiener
Gemeindegebietes gelegenen Theile u . zw . einschließlich des Rosenhügels , jedoch
mit Ausnahme der bei der Pfarre Lainz verbleibenden Hofärarhänser L.- Nr . 22
und 23 in der Steuergemeinde Auhof zur Pfarre Mauer,

2 . die bisher zur Pfarre Mauer gehörigen , innerhalb des neuen Wiener
Gemeindegebietes gelegenen Theile zur Pfarre Lainz,

3 . die bisher zur Pfarre Hütteldorf gehörigen , außerhalb des neuen
Wiener Gemeindegebietes gelegenen Theile , mit Ausnahme des auf Grund
hierämtlichen Erlasses vom 18 . März 1887 , Z . 14237 , von der Pfarre Weidling
zur Pfarre Hütteldorf eingepfarrten und nunmehr unter einem von Hütteldorf
nach Weidling znrückgepfarrten Besitzes des Franz Niegler , Grundbuch
Pnrkersdorf Fol . 500 Post 93 (sogenannte Riegerhütte ) zur Pfarre Mariabrunn,

4 . die bisher zur Pfarre Mariabrunn gehörigen , im neuen Wiener
Gemeindegebiete gelegenen Theile zur Pfarre Hütteldorf,

5 . die bisher zur Pfarre Dornbach und Grinzing gehörigen , außerhalb
des neuen Wiener Gemeindegebietes gelegenen Theile zur Pfarre Weidling,

6 . die bisher zur Pfarre Weidling gehörigen , innerhalb des neuen
Wiener Gemeindegebietes gelegenen Theile zur Pfarre Sievering,

7 . die bisher zur Pfarre Kahlenbergerdorf gehörigen , außerhalb des
neuen Wiener Gemeindegebietes gelegenen Theile zur Stadtpfarre Klosterneuburg,

8 . die am rechten User der Donau gelegenen , mit der Gemeinde Wien
vereinigten Theile der Schwarzlackenan von der Pfarre Floridsdorf zur Pfarre
Nussdorf nnd gleichzeitig die am linken Ufer der Donau gelegenen , mit der Orts¬
gemeinde Jedlesee vereinigten Theile der Schwarzlackenan von der Pfarre Florids¬
dorf zur Pfarre Jedlesee umgepfarrt.

Sämmtliche vorangeführten Änderungen der bezeichneten Pfarrsprengel
treten mit 1 . Juli 1892 in Wirksamkeit . (M .-Z . 84868/III ex 1892 .)

7 .
(Litho - und Xylographie sind als Theile des eon-
eessionierten Gewerbes der Stein - nnd Hvlzdrnckerei

anznsehen .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 11 . Mai

1892 , Z . 28157 (M -Z . 96391 ex 1892 ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

In Erledigung des Berichtes vom 21 . August 1891 , Z . 129554 , betreffend
die Anfrage , wie sich gegenüber der von Gottfried L. und Karl R . erfolgten
Anmeldungen von Lithographen - nnd Xylographengewerben zu verhalten sei, wird
dem Wiener Magistrat eröffnet , dass die gewerbsmäßigen Beschäftigungen , wie
sie die beiden Genannten anszuüben Nachsichtigen , wonach dieselben nur die
Stein -, beziehungsweise Holzgravierung oder den Holzschnitt Herstellen und die
Vervielfältigungen dieser eingravierten , resp . eingeschnittenen Schriften oder
Zeichnungen nicht selbst ausführeu , sich nicht als freie Gewerbe , sondern vielmehr
als Theile eines concessionierten Gewerbes im Sinne des ß 15 Alinea 1 der
Gewerbeordnung (Stein - , Holzdrnckerei ) darstellen , wobei es aber denselben frei¬
gestellt bleibt , den Gewerbebetrieb durch Ausschluss der selbst zu bewerkstelligenden
Vervielfältigung auf den in Rede stehenden engern Umfang der bloßen Stein - ,
beziehungsweise Holzgraviernng , Lithographie nnd Xylographie einznschränken.

Die Beilagen des obigen Berichtes folgen im Anschlüsse zurück.
8 .

(Ermächtigung der politischen Behörden erster Instanz
zur provisorischen Bewilligung von unterirdischen
Sprengmittel -Berbrauchsmagazinen in Bergwerken .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 15 . Mai
1892 , Z . 23135 (M .-Z . 99951/XIV ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Infolge Erlasses des hohen stk . Ministeriums des Innern vom 6 . April
1892 , Z . 3175 , wird dem Magistrate zur Darnachachtnng Nachstehendes er-
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öffnet : Gemäß des Erlasses des genannten hohen Ministeriums vom 15 . April
1885 , Z . 50 (11, intimicrt mit dem h. o. Erlasse vom 20 . Mai 1885 , Z . 19669,
sind die bei den politischen Behörden erster Instanz einlangenden Gesuche um
die ausnahmsweise Bewilligung zur Errichtung von unterirdischen Sprengmittel-
Berbranchsmagazinen in Bergwerken und um die Ertheilung der Bewilligung
zur Anwendung von Erleichterungen hiebei behufs Einholung der diesfalls !
im Grunde der Zß 43 und 49 der Sprengmittel -Verordnung vom 2 . Juli
(877 , N .-G .-Bl . Nr . 68 erforderlichen ministeriellen Genehmigung im Wege der
k. k. Statthalterei dem hohen k. k. Ministerium des Innern vorznlegen.

Da bis zur Erwirkung dieser Bewilligung in der Regel eine längere
Zeit verstreicht , andererseits aber in vielen Fällen behufs Verhütung einer
Störung des Bergbaubetriebes in Betreff der Verlegung oder Nenanlage der - j
artiger unterirdischer Sprengmittclmagazinc eine schnelle Abhilfe nothwendig
erscheint , hat das hohe k. k. Ministerium des Innern im Einvernehmen mit
dem hohen k. k. Ackerbauministerinm die politischen Behörden erster Instanz zu
ermächtigen gefunden , die Errichtung von derlei unterirdischen Magazinen auf
Grund , respective nach Maßgabe der im Einvernehmen mit der k. k. Berg¬
behörde erster ' Instanz gepflogenen Localerhebnng unter den im weiteren ange¬
gebenen Bedingungen in dem Falle provisorisch zu bewilligen , beziehungsweise
deren einstweilige Benützung zu gestatten , wenn auf Grund der commissionell
erhobenen Sachlage zwischen der politischen und der Bergbehörde eine voll¬
ständige Übereinstimmung in Betreff der Zulässigkeit der Magazinsanlage und i
der zu treffenden Sicherheitsmaßregeln erzielt worden ist.

Im entgegengesetzten Falle ist die Angelegenheit , wie bisher , im Wege
der k. k. Statthalterei , dem hohen k. k. Ministerium des Innern zur Ent¬
scheidung vorzulegen.

In dem , die provisorische Concessioniernng des Magazins aussprechenden
Decrete ist sich ausdrücklich auf die mit dem eingangs bezogenen hohen Mini-
sterial -Erlasse ertheilte Ermächtigung zu berufen und zu bemerken , dass die be¬
zügliche Concession solange als eine bloß provisorisch ertheilte anzusehen sei,
als dieselbe nicht die Bestätigung des k. k. Ministeriums des Innern erhalten
hat , dem Vorbehalten bleibt , Änderungen an derselben vorzunehmen.

Die Bedingungen , unter denen die fragliche provisorische Bewilligung
ertheilt werden kann , sind nachstehende:

1 . Dürfen in dem betreffenden Magazine jeweilig höchstens 100 brisante !
Sprengmittel zur Einlagerung , gelangen.

2 . Bei der Local -Commission ist auf Grund genauer Grubenpläne die
Situierung des unterirdischen Magazins so zu wählen , dass im Falle einer
Explosion eine Gefahr für das Bergwerk und die in demselben beschäftigten
Personen , sowie auchsiür die in der Umgebung des Bergwerkes befindlichen ober¬
tägigen Objecte nahezu ausgeschlossen erscheint.

In der Regel sollen diese Magazine nach der Luftlinie mindestens 100 m
von den in Betrieb stehenden Schächten , Füllorten und Belegorten entfernt sein.

3 . Bezüglich der in Betrieb stehenden Fahr - und Förderstrecken , sowie
der obertägigen Objecte 1. und II . Elaste sind in der Regel die in Z 47 der
Sprengmittel -Verordnung vom 2 . Juli 1877 R .-G .- Bl . Nr . 68 snb lit . u
und I> angegebenen Entfernungen der Verbrauchsmagazine einzuhalten , wobei
jedoch Erleichterungen hinsichtlich der Distanzen der Fahr - und Förderstrecken
nach Maßgabe der Gesteins -Verhältnisse zugestanden werden können , wenn
dieselben wenig frequentiert werden oder die Zugangsstrecke zwischen den Ver¬
brauchsmagazinen und den Fahr - und Förderstrecken in mehrfach gebrochener
Richtung liegen.

Den in Betrieb stehenden Fahr - und Förderstrecken sind hinsichtlich der
Distanzen auch die Hauptwetterstreckcn eines Bergbaues gleichznhalten.

4 . Werden mehrere Magazine in ein und demselben Horizonte des Berg¬
werkes angelegt , so sollen dieselben nach der Luftlinie mindestens 100 m von
einander entfernt sein und dürfen dieselben nicht in gerader ungebrochener
Richtung gegeneinander liegen , so dass im Falle einer Explosion des einen
Magazins jede Rückwirkung auf das zunächst liegende ausgeschlossen erscheint.

5 . Die Zündmittelmagazine sind stets getrennt von den Sprengmittel-
Verbranchsmagazinen und ehenfalls so anzulegen , dass im Falle einer Explosion
eine Rückwirkung ausgeschlossen erscheint.

Ferner darf nur eine der Maximaleinlagerung im Verbrauchsmagazine
entsprechende Quantität des Zündmatcriales in den Zündmittelmagazinen anf-
bewahrt werden.

6 . Die Verbranchsmagazine sind in ans die Zngangsstrecke senkrecht stehen¬
den Nmbrnchsstrecken herzustellen , damit der Anprall der Gase im Falle einer
Explosion voll gegen die gegenüberliegende Gesteinswand und nicht etwa gegen
eine Fahr - oder Förderstrecke oder einen Schacht stattsinde.

Der eigentliche Magazinsraum ist mit einer Gitterthüre abzusperren , da
durch massive Thüren die Spannung der Gase im Falle einer Explosion erheb¬
lich vermehrt wird . Auch ist die Größe des eigentlichen Magazinsranmes im
Sinne des Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 24 . De-
cember 1890 , Z . 23461 , intimicrt mit dem h. o. Erlasse vom 24 . Jänner
1891 , Z . 568 , commissionell derart auszumitteln , dass größere Quantitäten als
das genehmigte Maximalquantnm in dasselbe nicht eingelagert werden können.

In den Zugangsstrecken ist in mindestens 18 — 20 m Entfernung vom
Verbranchsmagazine eine zweite sperrbare Thüre anznbringen , an welcher die
üblichen Warnungszeichen ersichtlich zu machen sind.

Diese Magazine müssen mit zwei Zugängen versehen sein , wenn die Ver¬
ausgabung der Sprengmittel von mehr als zwei Personen erfolgt.

7 . Die Verabfolgung oder Einlegung der Sprengmittel muss stets zu
einer Zeit geschehen , wo die Hauptstrecke nicht befahren wird ; die Einlegung
darf nur in Originalkisten geschehen.

8 . Für eine entsprechende Wetterführung ist Sorge zu tragen.

9 . Im übrigen sind die einschlägigen Bestimmungen der Sprengmittel-
Verordnungen vom 2. Juli 1877 , R .-G .-Bl . Nr . 68 , und 22 . September 1883,
R .- G .-Bl . Nr . 156 , sowie die Bestimmungen der für das Revier geltenden
Betriebsordnung strenge einzuhalten.

Sobald die Ertheilung der provisorischen Bewilligung zur Anlage eines
unterirdischen Sprengmittelmagazins erfolgt ist , sind sodann die betreffenden
gehörig instruierten Acten behufs Erwirkung der definitiven Genehmigung im
Wege der k. k. Statthalterei dem hohen k. k. Ministerium des Innern vor-
zulcgen.

S

(Jrieorporierittlg der Apotheker der ehemaligen Vor¬
orte in das Wiener Apotheker -Haupt -Gremium .)

Die hohe k. k. n .-ö. Stotthalterei hat mit Erlass vom 18 . Mai
1892 , Z . 2Ö916 (M . Z . 99957/VIII ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Infolge der nach dem Gesetze vom 19 . December 1891 , L.-G .- Bl . Nr . 45,
stattgefnndenen Erweiterung des Wiener Gemeindegebietes hatZms hohe k. k.
Ministerium des Innern im Grunde des Z 2 lit . c des Reichs -Sanitätsgesetzes
vom 30 . April 1870 , R .- G .-Bl . Nr . 68 , mit dem Erlasse vom 20 . April 1892,
Z . 8096 , bestimmt , dass jene Apotheker des Wiener Gemeindcgebietes , welche
bisher dem Apotheker -Filial -Gremium V . U. W . W . angchört haben , in das
Wiener Apothcker -Hanpt - Gremium unter den weiter unten angegebenen Modali¬
täten einverleibt werden.

Es sind dies die nachbenannten Apotheker:
1 . Franz Risch aw y in Simmering des XI . Bezirkes,
2 . Franz Schweden  in Simmering des XI . Bezirkes,
3 . Vincenz Lopaczynski  in Gandenzdorf des XII . Bezirkes,
4 . Dr . Alois PH . Hellmann  in Hetzendorf des XII . Bezirkes,
5 . Anton Richter,  Provisor der Apotheke von Schwcnk 's  Erben

in Meidling des XII . Bezirkes,
6 . Ludwig Aonecny,  Provisor der Apotheke von Ludwig W a l l a-

s ch e k' s Erben in Meidling des XII . Bezirkes,
7 . Josef T . Schütz in Breitensee des XIII . Bezirkes,
8 . Josef Winkler  in Hietzing des XIII . Bezirkes,
9 . Leo Scmis  in Hütteldorf des XIII . Bezirkes,

10 . Josef Pietsch mann  in Penzing des XIII . Bezirkes,
11 . .llarl Fischer  in Ober -St . Veit des XIII . Bezirkes,
12 . Tr . Ludwig Gärtner  in Rudolfsheim des XIV . Bezirkes,
13 . August Selinger  in Rndolfsheim des XIV . Bezirkes,
14 . Oskar W einstabl  in Sechshans des XIV . Bezirkes,
15 . Dr . Adolf Friedrich  in Fünfhans des XV . Bezirkes,
16 . Dr . Othmar Zeidler  in Fünfhans des XV . Bezirkes,
17 . Ferdinand Heidrich  in Fünfhans des XV . Bezirkes,
18 . Alois Kremel  in Neu -Fünfhans des XV . Bezirkes,
19 . Moriz Tremmel  in Nenlcrchenfeld des XVI . Bezirkes,
20 . Hermann Gottwald  in Ottakring des XVI . Bezirkes,
21 . Dr . Johann Heindl  in Ottakring des XVI . Bezirkes,
22 . Adolf Slaviczek,  Provisor der Apotheke von Kold  a ' s Witwe

in Ottakring des XVI . Bezirkes,
23 . Franz Zipperer  in Dörnbach des XVII . Bezirkes,
24 . Michael Zavaros  in Hernals des XVII . Bezirkes,
25 . Dr . Robert Grüner  in Hernals des XVII . Bezirkes,
26 . Ferdinand Neu mann  in Hernals des XVII . Bezirkes,
27 . Wilhelm Kuhn  in Gersthof des XVIII . Bezirkes,
28 . Victor Adam  in Währing des XVIII . Bezirkes,
29 . Franz Trnka  in Währing des XVIII . Bezirkes,
30 . Leopold Fl oder  in Döbling des XIX . Bezirkes und
31 . Julius Ripp  in Nnssdorf des XIX . Bezirkes.
Die in der Äußerung des Wiener Apotheker -Haupt -Greminms vom

10 . December 1891 mitgczählte k. n . k. Schlossapotheke zu Schonbrnnn ist
bisher , wie ans kurzem Wege erhoben wurde , in keinerlei Beziehung zum
Apotheker -Filial - Gremium V . U . W . W . gestanden , es hat dieselbe eine
eigene Vertretung in diesem Gremium nicht gehabt und hat der jeweilge
Leiter derselben keinerlei Einzahlung an das Gremmin geleistet und sonach auch
keinen Anspruch an das Gremial -Vermögen zu erheben . Unter diesen Umständen
ist bei der Constaticrnng der ans je ein Mitglied des Gremiums V . U. W - W.
entfallenden Tangente des Gremial -Vermögens nicht , wie es hier geschehen ist,
die Zahl 32 , sondern nur die Zahl 31 der dem Wiener Apotheker -Hanpt-
Greminm zufallenden Mitglieder zugrunde zu legen.

Die in das Wiener Apotheker - Hanpt - Greminm zu incorporierenden
31 Apotheker treten mit dem auf jedem derselben entfallenden aliquoten Theile
des Gesammtvermögens des Apotheker -Filial -Greminms V . U. W . W . ins
Wiener Apotheker -Hanpt -Greminm ein und wird diese Summe dazu zu ver¬
wenden sein , um cinestheils anlässlich der Jncorporiernng derselben zum Wiener
Gremium die gesetzliche Eintrittstaxe an den Gremialfond zu bestreiten , andern-
theils um mit dem Reste dieser Summe den beim Wiener Gremium bestehenden
Unterstützungsfond entsprechend zu stärken , an den in der Folge durch Zuwachs
einer großen Zahl von Assistenten auch entsprechend zahlreichere Ansuchen um
Unterstützungen gelangen werden.

Die in das Wiener Apotheker -Hanpt - Greminm neu incorporierten Mit¬
glieder haben keine weitere Gremial -Jncorporationsgebür zu entrichten , sie ge¬
nießen dieselben Rechte und haben dieselben Pflichten zu erfüllen , wie alle
anderen Gremialmitglieder.
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Die von diesen neu eingetretenen Mitgliedern künftig an das Wiener
Apotheker -Hanpt - Greminm zn leistenden Beiträge sind nach stattgehabter Con-
stituiernng des so vergrößerten Wiener Gremiums von dessen Plenar -Versamm-
lung zn bestimmen.

1l. NtNilttlliuliestiiilmuiigeil.

r <>

(Die Requisiten freiwilliger Feilerwehren . )
Vom Wiener Stadtrathc wurde am 11 . Akai 1892 ml

St .-R .-Z . 2415 (N5 -Z . 15765 ex 1892 ) beschlossen:
Es seien in Hinkunft alle Anschaffungen der freiwilligen Feuerwehren

nach den Typen der Wiener Feuerwehr zn machen und habe das Angeschaffte
im Falle der Auflösung der betreffenden Feuerwehr in das Eigenthum der
Gemeinde Wien überzugehen.

II.
(Zulassung der Verwendung des Lteiumateriales
verschiedener Lteinbrnche in der Umgebung Wiens

bei städt Bauten .)
Vorn Wiener Stadtrathc wurde am 20 . Mai 1892

nä St .-R . -Z . 2538 (M .-Z . 351526/V sx 1891 ) eine Änderung
des H 3 , Punkt b der speeiellen Bedingnisse für die Erd - und
Maurerarbeiten bei städtischen Objecten genehmigt , nach welcher
dieser Punkt nunmehr folgendermaßen zu lauten hat:

„Vollkommen gute , lagerhafte und nicht rhonhältige Bruchsteine ans den
Kalksteinbrüchen von Atzgersdorf , Liesing , Brunn oder ähnliches Materiale,
bei welchem jedoch die Bezugsquelle anzugeben ist.

Für von Erdreich umgebenes Fundamentmanerwerk ist auch die Ver¬
wendung von vollkommen gutem , lagerhaften , thonlosen , freien Stein aus den
Sandsteinbrüchen von Sievering , Klosterneuburg , Pnrkersdorf , Pressbaum,
Rekawinkel , Gablitz oder ähnliches Materiale zulässig , wenn die Bezugsquelle
angegeben ist . "

12

(Bemessung der Gehaltsvorschüsse au Lehrpersonen .)
Vom Wiener Stadtrathc wurde am 27 . Mai 1892 ml

St .-R .-Z . 2976 (M .-Z . 95338 sx 1892 ) beschlossen,
„dass bei nach dem Gehalte bemessenen Gehaltsvorschüssen an Lehrpersonen

die angefallenen Quinqnennien behufs Bemessung des Vorschusses zn dem
Grundgehalte hinzuzurcchncn seien ."

i .r.
(Bezeichnung des entsprechenden Wirkungskreises bei

Ausfertigungen des Magistrates .)
Magistratsdirector Krenn  hat mit Currende vom 26 . April

1892 , M .-D .-Z . 428 , Folgendes angeordnet:
Zufolge des Erlasses der hohen k. k. n .- ö. Statthalterei vom 13 . April 1892,

Z . 23035 , sind ans Grund der Bestimmungen des Z 92 des Gemeindestatntes
ausnahmslos alle Ausfertigungen des Magistrates oder der magistratischen Bezirks¬
ämter , ob sie nun den selbständigen , den übertragenen oder den Wirkungskreis
als politische Behörde erster Instanz betreffen , entsprechend zn bezeichnen , und
es haben demnach in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des Z 12
der Geschäftsordnung auch alle Ausfertigungen im selbständigen  Wirkungs¬
kreise eine diese^ Competenz zum Ausdruck bringende Bezeichnung : (Stampiglie
oder Druck ) „Selbständiger Wirkungskreis"  zn enthalten und sind zn
fertigen mit den Worten : „ Vom Wiener Magistrate " , beziehungsweise „ Vom
magistratischen Bezirksamte für den . . N « Bezirk . "

Im Sinne der Verfügung der Magistrats -Direction vom 4 . December 1891,
M .-D .-Z . 1030 , ist diese Bezeichnung schon den Concepten beiznsetzen und es
ist bei der Nen -Auflage von Blanketten ans diesen Umstand Bedacht zu nehmen.
Vor Anfertigung der bezüglichen Stampiglien und Drncksorten ist die oben¬
erwähnte Bezeichnung einstweilen schriftlich beizusetzen.

Hievon werden die Herren Magistrats - Referenten , die Herren Leiter der
magistratischen Bezirksämter , die Directum des Conscriptionsamtcs und die
Kanzlei -Direction zur Darnachachtung verständigt.

14

(Berweudung von Etempelmarkeu .)
Magistratsdirector Krenn hat mit Currende vom 3 . Mai 1892,

! M .-D .-Z . 478 , Folgendes angeordnet:
Zur Verhütung von Missbräuchen wird es allen Herren Beamten , welche

! in die Lage kommen , von Parteien für Gesuche , Protokolle und sonstige Schrift¬
stücke Stempelmarken in Empfang zn nehmen , zur Pflicht gemacht , die ans den

! betreffenden Schriftstücken angebrachten Stempelmarken im Sinne der bestehenden
! Vorschriften sofort  zn überschreiben oder stampiglieren zu lassen.

15 .
s Einladung der gemeinderäthlichen Herren Antrag¬

steller zn Augenscheins -Commissionen .)
Magistratsdirector Krenn  hat mit Currende vdm 19 . Mai

1892 , M . -D .-Z . 540 , Folgendes in Erinnerung gebracht:
Im Z 20 der vom Gemeinderathe beschlossenen Geschäftsordnung für

den Gemeinderath der L -tadt Wien ist unter anderem folgende Bestimmung
enthalten:

Wenn über einen Angebrachten Antrag eine Augenscheins - Commission
vorgenommen wird , so ist der betreffende Antragsteller jederzeit hiezu einznladen.

Diese Bestimmung habe ich mittelst Bescheides vom 26 . August 1891,
M .-D .-Z . 691 , sämmtlichen Herren MagistratSrcfcrentcn zur Kenntnisnahme
und Verlautbarung an das ihnen unterstehende Conceptspersonale bekannt-
gegeben.

Demnngeachtet ist in jüngster Zeit ein Fall vorgekommen , in welchem
diese Vorschrift seitens eines Magistrats -Departements nicht beobachtet wurde.

Ich sehe mich daher veranlasst , die vorcitierte Bestimmung der gemeinde¬
räthlichen Geschäftsordnung den sämmtlichen Herren Conceptsbeamten zur
sorgfältigen Darnachachtung in Erinnerung zn bringen.

Diese Currende ist bei den Normalien aufzubewahren.

! Verzeichnis der im NeichsgesellblatLe und im Landes-
gesellblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1892 Pnblieierten Geselle und Verordnungen.
Z.) Reichsgcschblalt.

Rr . 69 Gesetz vom 13 . März 1892.  betreffend den
Abschluss eines Übereinkommens mit der Landesvertretung von Österreich ob
der EnnS wegen definitiver Abrechnung der Ansprüche des k. k. Ärars an die

^ vormaligen Stände dieses Landes und der Stände an das k. k. Ärar , dann
wegen der sogenannten Jnvasionskosten -Ansprüche des Landes aus den französi¬
schen Kriegsjahren , endlich wegen Regulierung der sogenannten Innviertler
Schuldforderungen.

Rr . 79 : Kundmachung des Justizministeriums vom
5 . April 1892,  über die Nichtcinhebnng von Abfahrtsgeldern in Elsass-
Lothringen.

Rr . 71 : Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern vom
13 . April 1892,  womit festgestellt wird , dass Bierflaschen mit soge¬
nanntem Patent -Verschlüsse der Verpflichtung zur Anbringung des Aichstriches
und der Bezeichnung des Fassnngsraumes nicht unterliegen.

Rr . 72 : Verordnung des Ministeriums des Innern
und des Handels vom 2 . Mai 1892 , betreffend das Verbot
des von der Firma Karl Philipp Pollak in Prag erzeugten „Wein -Extract " .

Rr . 73 : Verordnung des Justizministeriums vom
6 . Mai 1892,  betreffend die Zuweisung der Ortsgemeinden Japans und
Goslarn mit Zettenreith znm Sprengel des Bezirksgerichtes Geras in Nieder¬
österreich.

Rr . 74 : Concessionsurkuude vom 18 . April 1892.
Rr . 75 : Concessionsurkuude vom l8 . April 1892.

0 ) Landesgefebblatt.
Rr . 26 : Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 29 . April
1892 , Z . 24285,  womit die am 17 . November 1890 , Z . 51391 , L.-G .-
nnd V .-Bl . Nr . 43 , knndgemachte Anstheilnng der öffentlichen Landungsplätze
am Hanptstrome der Donau in Nnssdorf , Kahlenbergerdorf und der Knchelan
bis auf weiteres provisorisch abgeändert wird.
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Verm'dmmgm und Lnircheidungen,
VI

sowie

Normativbestimimmgcn des Gemeinderllthcs, Stadtnülics»nd des Magistrates
in IliPlegenIskiten der Lelneindenermaltniig nnd Dlitischen Iniiöküjirnng.

I n tza c L:
U. Verordnungen : 1. Amtliche Feststellung des Zustellnngstages der Privilcgienertheilnngs -Ilrknnden. — 2. Verlängerung von Hansierbewilligungen . —
3 . Evidenzhaltnng der zur selbständigen Apothekenführnng berechtigten Pharmacenten . — 4 . Überstnndenbewilligung an fabriksmäßig betriebene Gewerbe --
Unternehmungen . 5 . Legitimation unehelicher Kinder . — 6 . Verfahren bei Berufungen gegen die Aberkennung der ans besonderen Familienverhältnissen zu¬
erkannten dauernden Beurlaubung . — 7 . Maßregeln gegen die Verbreitung der Maul - nnd Klauenseuche . — 8 . Sendungen von Wein , Pflanzen , Samen u . dgl.
nach Rumänien . — 9 . Transport lebender Schafe durch Deutschland . — 10 . Maßregel gegen den Missbrauch mit Austrägerscheinen . — 11 . Überweisung der
Wasserleitungsagcnden bezüglich mehrerer staatlicher Objecte an die magistratischen Bezirksämrer . — r r . Normativbeftimmnngen : Stadtrath:  12 . Trennung
der Offertausschreibnngen für die verschiedenen Arbeiten bei commnnalen Bauten . — 13 . Tischaufstellnng ans der Ringstraße . — 14 . Vorsorge für Snpplierung
erledigter Armenarztensstellcn . — Magistrat:  15 . Behandlung von Eingaben mit überschriebenen 'stempelmarken . —16.  Vorgang bei Einschaltung von Kund¬

machungen im Amtsblatte . — Verzeichnis der im Jahre  1892 pnblicicrten Reichs - nnd Landesgesetze.

I. IlrwriNlilMM.
>

(Amtliche Feststellung des Zustellungstages der
Privilegienertlieiluttgs -Urkttttden . )

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass von : 17 . Fe¬
bruar 1892 , Z . 7859 (M .-Z . 35823/XV1II ), dem Wiener Magi¬
strate Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Durch Artikel 3 nnd 4 des am 1. Februar 1892 in Kraft getretenen
Übereinkommens mit dem Deutschen Reiche zum gegenseitigen Schutze der
Erfindungen vom 6 . December 1891 , R .-G .-Bl . Nr . 23 ox 1892 , erhält der
Tag , an welchem nach Ertheilung eines Privilegiums die Privilegien -Urkunden
dem Privilegierten zugestellt werden , eine wesentliche Bedeutung , indem von
diesem Tage die dreimonatliche Frist läuft , innerhalb welcher von dem Privi¬
legierten eventuell in Deutschland das Patent mit dem Ansprüche auf die ihm
in Österreich -Ungarn gewährte Priorität angemeldet werden kann.

Im Sinne dieser Bestimmung werden voraussichtlich alle jene Erfinder,
welche nach Erlangung eines österr .-nngar . Privilegiums ihre Erfindung im
Deutschen Reiche zur Patentierung anmelden wollen , um die Ertheilung einer
amtlichen Bestätigung über den Tag der Zustellung der Privilegien -Ürkunde
ansnchcn , um sich in Deutschland über die Einhaltung der oberwähnten drei¬
monatlichen Frist ausweisen zu können.

Es ergibt sich somit die dringende Nothwendigkeit , für die amtliche Fest¬
stellung dieses Zustellnngstages vorzusorgen.

Das hohe k. k. Handelsministerium hat demnach mit dem Erlasse vom
2 . Februar 1892 , Z . 5387 , angeordnet , dass in Hinkunft der Tag , an welchem
die Urkunde eines ertheilten Privilegiums dem Privilegierten oder seinem
Bevollmächtigten thatsächlich zugestellt worden ist , von der die Zustellung veran¬
lassenden Behörde in genauester Evidenz zu halten ist und es wird auch seitens
dieser Behörde den genannten Personen auf deren Ansuchen eine ümtliche
Bestätigung über diesen Tag unter Beidrückung des Amtssiegels hinanszugeben
sein . Die Ausstellung solcher Bestätigungen ist stets als dringliche Angelegenheit
zn behandeln.

Aus dem eingangs dargestellten Zwecke dieser Bestätigungen ergibt sich
von selbst, dass es sich hiebei nur um die Bestätigung jenes Datums handelt,
an welchem die Urkunden nach der Ertheilung des Privilegiums zngestellt
werden , nicht aber um jene Fälle , in welchen den Parteien die Urkunden eines
Privilegiums nach bloßer Anmerkung der von ihnen behufs längerer Aufrecht-
haltnng desselben eingezahlten Taxannuitäten oder aus irgend einem anderen
Anlasse znrückgestcllt werden.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur Kenntnisnahme und Darnach -
achtung verständigt.

2 .
(Verlängerung von Hansierbewilligungen .)

Die k. k. n .-ö. Stntthalterei hat mit Erlass vom 20 . April 1892,
Z . 23697 (M .-Z . 80568/XIX ) , Folgendes angeordnet:

Aus Anlass eines vorgekommenen Falles , wo die Erneuerung einer
Hausierbewilligung erst monatelang nach Ablauf der früheren Hansierzeit erbeten
nnd gleichwohl in dein alten Hansierbnche als Verlängernngsbewillignng ein¬
getragen worden ist, wird der Magistrat in Wien zufolge Erlasses des hohen
k. k. Handelsministeriums vom 29 . März 1892 , Z . 14599 , nnd unter Beziehung
auf den Erlass dieses hohen Ministeriums vom 15 . Juli 1890 , Z . 18478

(h . ä . Jntimation vom 2 . August 1890 , Z . 43769 ), darauf aufmerksam gemacht,
dass solche Erneuerungen früherer Hansierbewilligungen , welche sich nicht an
die letzteren unmittelbar anschließen , in Gemäßheit des Z 7 des kaiserlichen
Patentes vom 4 . September 1852 , R .- G .-Bl . Nr . 152 , in den jährlichen Aus¬
weisen nicht unter der Rubrik „ verlängerte Hansierbewilligungen " , sondern in die
Rubrik „ Neubewilligungen " zur Darstellung zu bringen und überhaupt nach
den für letztere bestehenden Normen zn behandeln sind.

Diese Weisung ergeht gleichzeitig an alle magistratischen Bezirksämter.

3 .

(Evideiizhaltintg der zur selbständigen Apotheken-
ftthrnng berechtigten Pharmaeeuten . K

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 6 . Mai
1832 , Z . 23722 (M .-Z . 93082/VIII ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Der Magistrat erhält anbei eine Abschrift des mit dem Erlasse des hohen
k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 13 . Februar d . I ., Z . 27295
ox 1891 , vorgeschriebenen Formnlares für die den Magistern der Pharmacie
nach Maßgabe der pharmaceutischen Studien - nnd Prüfungsordnung vom
16 . December 1889 , R .- G .-Bl . Nr . 200 , seitens der inländischen Universitäten
anszustellenden Diplome und wird ans diesem Anlasse in Gemäßheit des Erlasses
des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 7 . April l . I ., Z . 5889 , aus¬
drücklich in Erinnerung gebracht , dass im Grunde der Verordnung dieses hohen
Ministeriums vom 9 . Mai 1890 , R .- G .-Bl . Nr . 81 , die pharmaceutischen
Magisterdiplome nicht mehr die Berechtigung zur selbständigen Ausübung des
Apothekerberufes verleihen , sondern lediglich die zur Erwerbung des erlangten
pharmaceutischen Magistergrades vorgeschriebene wissenschaftliche Qualification
bescheinigen , nnd dass für die Erlangung oder Berechtigung zur selbständigen
Leitung einer öffentlichen Apotheke der Nachweis einer nach erworbenem
Magistergrad vollstreckten wenigstens fünfjährigen Servierzeit
— insoweit die in dem bezogenen Erlasse bezeichnten Begünstigungen nicht
zutrefsen — erbracht werden muss.

Zugleich wird der Magistrat zur genauesten Beachtung und Befolgung
der , hinsichtlich des bei der Bestätigung der vollstreckten fünfjährigen Servierzeit
einzuhaltenden Vorgehens in der vorcitierten hohen Verordnung , speciell im
Punkt 8 derselben enthaltenen Vorschriften angewiesen.

Die den politischen Behörden erster Instanz zugetheilten Amtsärzte haben
nach dem beiliegenden Schema ein besonderes Verzeichnis jener Pharmacenten,
welchen die nach erlangtem Magisterdiplome vollstreckte fünfjährige Servierzeit
auf dem Diplome bestätigt wurde , zn führen , und in diesem Verzeichnisse Vor-
und Zuname , Geburts - nnd Heimatsort , Geburtsjahr , Ört nnd Datum der
abgelegten Tirocinal -Prüfung , die Universität , an welcher das Fachstudium
zurückgelegt und das Diplom erworben wurde , das Datum des letzteren,
endlich Ort und Dauer der Servierzeit , Datum und Geschäftszahl der amtlichen
Bestätigung über letztere ersichtlich zu machen . Weitershin ist es Pflicht der Amts¬
ärzte , bei ihren Periodischen Bereisungen , sowie bei anderen sich ergebenden
Anlässen sich die Überzeugung zn verschaffen , dass die öffentlichen Apotheken
nur von solchen Magistern der Pharmacie geleitet werden , welche hiezu die
Berechtigung erlangt haben.

Von jeder über die vollstreckte fünfjährige Servierzeit nnd über die erlangte
Berechtigung zur selbständigen Leitung einer öffentlichen Apotheke ertheilten
Bestätigung ist im Sinne des Punktes 5 des mit dem Statthalterei -Erlasse vom
19 . December 1888 , Z . 69508 , intimierten Erlasses des hohen k. k. Ministeriums
des Innern vom 13 . December 1888 , Z . 20604 , behufs Verlautbarung im
Amtsblatte „ Das österreichische Sanitätswesen " sofort und in der im erwähnten
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hohen Erlasse bezeichueten Weise auf kürzestem Wege unter Angabe des Vor-
und Zunamens des betreffenden Magisters , des Datums und Ursprungs des
Diploms , anher die Mittheilung zu machen.

Die politischen Behörden erster Instanz haben alljährlich im Laufe des
Monates Jänner ein Verzeichnis der gedachten, im abgelaufenen Jahre voll¬
zogenen Bestätigung der erlangten Befugnisse zur selbständigen Apothekenführung
der politischen Landesbehörde vorzulegen.

4
(Überstunderrbewilligriug an fabiiksmäßig betriebene

Gewerbeunternehmnngen .>
Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 11 . Mai

1892 , Z . 26749 (M .-Z . 98545/XVIII ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Das k. k. Handelsministerium hat mit dem Erlasse vom 15. April 1892,
Z . 9239 , eine Zusammenstellung der von den Gewerbsbehörden I . und II . In¬
stanz sämmtlicher Kronländer im , Jahre 1891 au sabriksmäßig betriebene Ge-
werbsnnternehmungen ertheilten Überstundenbewilligungen anher übermittelt und
bei diesem Anlasse Nachstehendes zu bemerken gefunden:

Aus den von den Landesstellen kundgemachten Überstundenbewilligungen
geht hervor , dass von einzelnen Gewerbsbehörden auch Bewilligungen für
Ueberstunden für nur drei Tage und weniger ertheilt worden find.

Da rm Grunde des 8 96 u, Abs. 5 der Gewerbeordnung , beziehungs¬
weise des Ministerial -Erlasses vom 27 . Mai 1885 , Z . 15576 (hierortige Jnti-
matiou vom 3. Juni 1885 , Z . 26716 ), die Verlängerung der Arbeitszeit
während längstens dreier Tage m einem Monate gegen bloße Anmeldung bei
der Gewerbsbehörde I . Instanz erfolgen darf und da weiters auch ß 105
Gewerbeordnung nur die Kundmachung der im Grunde des Z 96 a, Abs. 2 bis 4
bewilligten Ausnahmen von der gewöhnlichen Arbeitszeit vorschreibt, so war
die Bewilligung der in Rede stehenden Überstunden , beziehungsweise die Kund¬
machung dieser Bewilligungen , nur unter der Voraussetzung gerechtfertigt , dass
in diesen Fällen die Ausnützung der gegen bloße Anmeldung gestatteten Ver¬
längerung der Arbeitszeit während dreier Tage in jedem Monate bereits vorher
stattgefunden hat.

Ferner ergibt sich aus obbezeichneten Kundmachungen , dass seitens ein¬
zelner Gewerbsbehörden Überstundenbewilligungen an Gewerbeunternehmungen
für bestimmte Arbeitsproceffe (z. B . für die Haspelei , Filzerei , Dreherei , Copserei,
Rauherei , Montierung u . s. w .) ertheilt worden find.

Da in der Bestimmung des ß 96 u, Abs. 4 der Gewerbeordnung und
in dem hiezu ergangenen Normalerlasse des hohen k. k. Handelsministeriums
vom 27 . Mai 1885 , Z . 15576 , nur von einer Verlängerung der Arbeitszeit
für einzelne Gewerbsnnternehmnngen die Rede ist und in dem weiteren
Ministerial -Erlasse vom 4 . Jänner 1886 , Z . 30936 sx 1885 (hierortigen
Jntimation vom 6. Februar 1886 , Z . 5823 ) nur gestattet worden ist, dass in
dem Falle , als mehrere Betriebszweige , also mehrere ihrem Wesen nach selbst¬
ständige Gewerbebetriebe in einem Gewerbeunternehmen vereinigt find , wie
z. B . Spinnerei , Weberei , Färberei , Druckerei n. s. w., die Überstunden für
einen solchen einzelnen Betriebszweig in Anspruch genommen und bewilligt
werden können , ohne dass sie den anderen Betriebskategorien zur Last gerechnet
werden , so muss diese besondere Gestattung strenge interpretiert und darf nicht,
wie dies seitens einiger Gewerbsbehörden geschehen ist, in der Art gehandhabt
werden , dass Überstunden abgesondert und nacheinander für verschiedene Arbeits¬
stadien einer Fabrication bewilligt werden , weil sich hierbei schwer controlieren
ließe, ob nicht Arbeiter , welche bereits bis zum zulässigen,,Jahresmaximum in
Überzeit gearbeitet haben , darüber hinaus neuerdings Überstundenarbeit zu
verrichten haben.

Schließlich hat das hohe k. k. Handelsministerium anzuordnen gefunden,
dass in die Kundmachung über Bewilligung von Überstunden auch die Anzahl
der Arbeiter , für welche die Bewilligung angesucht wurde , in einer besonderen
Rubrik vor der für die Anmerkungen bestimmten Colonne eingestellt werde.
Demzufolge wird die k. k. Bezirkshauptmaunschaft aufgefordert , bei Bewilligung
von Ueberstunden stets den obenbezeichneten Begriff eines Betriebszweiges im
Auge zu behalten und in zweifelhaften Füllen die Bewilligung erst nach Ein¬
holung einer Äußerung des k. k. Gewerbe -Jnspectors oder der d. ä. technischen
Organe zu ertheilen.

In die mit dem hierortigen Normalerlasse vom 3. Juni 1885 , Z . 26716,
abverlangtcn Quartal -Ausweise ist die Bewilligung einer Überstundenarbeit für
drei oder weniger Tage nur dann aufzunehmen , wenn wegen Ausnützung der
gegen bloße Anmeldung gestatteten Verlängerung der Arbeitszeit um Bewilligung
einer solchen angesucht werden musste , welcher Umstand außerdem in der Rubrik
„Anmerkung " ersichtlich zu machen ist.

Bei Ausfertigung der Ausweise ist sich derselben Form zu bedienen , in
welcher die Kundmachung der Statthalterei im Amtsblatte der „Wiener -Zeitung"
stattfindet (letzte Kundmachung Nr . 94 vom 24 . April 1892 ), nur hat unmittelbar
vor der Rubrik „Anmerkung " eine neue mit der Überschrift „Anzahl der Arbeiter"
versehene „Rubrik eingeschaltet zu werden . Falls dortamts vor Einlangen dieses
Erlasses Überstunden für das II . Quartal l. I . bereits ertheilt worden wären,
ist die Anzahl der Arbeiter nachträglich zu ermitteln und im nächsten — bis
längstens 8 . Juli — vorzulegenden Qnartals -Ausweise ersichtlich zu machen.
Dasselbe gilt auch von den seitens der k. k. >L>tatthalterei für das II . Quartal l. I.
bereits bewilligten Überstunden , es ist daher auch diesbezüglich die betreffende
Arbeiterzahl nachträglich zu ermitteln „und in den Ausweis aufzunehmen.

Ebenso sind neue Gesuche um Überstundenbewilligung , welche anher vor¬
gelegt werden , auch in dieser Richtung entsprechend zu instruieren.

Bei diesem Anlässe wird die k. k. Bezirkshauptmannschaft hinsichtlich der
Behandlung der Ansuchen um Überstundenbewilligungen auf den hierortigen
Erlass vom .,13. Juni 1891 , Z . 30245 , verwiesen und aufgefordert , in den vor¬
zulegenden Überstundenausweisen stets auch die Art und Gattung des betreffenden
Gewerbebetriebes , wie auch den Namen des Eigenthümers , respective die Firma,
genau zu bezeichnen und sich jedesmal der gleichen Bezeichnung für ein und
dasselbe Unternehmen zu bedienen.

(Legitimation unehelicher Kinder .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 13 . Mai

1892 , Z . 19870 (M .-Z . 98542/XV1 ), Folgendes angeordnet:
Mit dem Erlasse des hohen k. k. Ministeriums des Juueru vom 12 . Sep¬

tember 1868 , Z . 3649/M .-D . (h. o. iutimiert unter dem 19. September 1868,
Z . 29336 ), wurde der auf Grund der bestehenden Vorschriften zu beobachtende
Vorgang wegen Berichtigung der Geburtsmatriken ans Anlass der durch nach-
gefolgte Verehelichung der Eltern eingetretenen Legitimation unehelicher Kinder
zur Darnachachtung bekauntgegeben.

In gleicher Weise ist mit dem Erlasse des genannten hohen k. k. Mini¬
steriums vom 7 . November 1884 , Z . 12350 (h. o. iutimiert unter dem
3 . Februar 1885 , Z . 52681 ), die Weisung für jene Fälle erflossen, in denen
es sich um die Anmerkung der Legitimation per 8ud86HU6r>8 mutrimonium
in den Geburtsmatriken handelt , die Parteien aber nicht in der Lage sind, die
erforderlichen Erklärungen von dem Führer der Gebnrtsmatrik persönlich
abzugeben.

Beide bezogenen Erlässe haben für die entweder gleich bei Aufnahme
des Gebnrtsactes oder später erfolgende Eintragung des unehelichen Vaters in
die Gebnrtsmatrik die unter Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften abgegebene
Einwilligung des Vaters hiezu zur Voraussetzung.

Außerdem kommen häufig Fälle zur Verhandlung , in denen die Ver¬
anlassung der Vormerkung der Legitimation unehelicher Kinder in den Geburts¬
matriken auf Grund nachgefolgter Ehe der Eltern im administrativen Wege
angestrebt wird , ohne dass die vom Gesetze geforderte ausdrückliche Einwilligung
des angeblichen Vaters zur Eintragung der Vaterschaft in die Geburtsmatrik
zumeist wegen früheren Ablebens des angegebenen Vaters oder auch aus
einem anderen Grunde zu erwirken ist.

Ju solchen nicht selten vorkommenden Fällen kann nach den bestehenden
Vorschriften wegen Mangels des gedachten gesetzlichen Erfordernisses die
Anmerkung der Legitimation durch nachgefolgte Verehelichung der Eltern im
Gebnrtsbuche nicht sofort im administrativen Wege verfügt , sondern kann
dieselbe erst auf Grund eines mit Erfolg dnrchgeführtcn Civilprocesses begehrt
werden.

Aber auch der Austragung der Anerkennung der Vaterschaft und sonach
der Legitimation im Civilrechtswege treten nicht selten vielfache Schwierigkeiten
entgegen und muss wieder darauf hingewiesen werden , dass selbst die aus¬
nahmsweise Erwirkung der Legitimation durch Begünstigung des Landesfürsten
nicht geeignet ist, alle für die Kinder nachtheiligen Folgen zu beheben.

Den in den bezeichneten Fällen sich sowohl für die Partei als für die
Sache ergebenden erheblichen Missständen , sowie eventuellen Civilprocessen und
den hiemit verbundenen Kosten kann dadurch begegnet oder wenigstens die
Zahl derartiger Fälle vermindert werden , dass für die rechtzeitige Ordnung
des Familienstandes Vorsorge getroffen wird.

Die Ursache der häufigen Unterlassung der Eintragung der Vaterschaft
in die Geburtsmatrik wird , wenn die materielle Grundlage einer solchen
Matrikeneintragung , nämlich die Zeugung des Kindes durch den nachmaligen
Gatten der Mutter vorliegt , kaum einem Widerstreben oder selbst auch nur
einer Absicht des Vaters zuzuschreiben, sondern meisteutheils in der Unkenntnis
der bestehenden Vorschriften , in der Nachlässigkeit und Indolenz der Parteien
zu suchen sein.

Es wird sonach in vielen Fällen durch eine entsprechende Einflussnahme
auf die Parteien seitens derjenigen Organe , welche in Ausübung ihres Berufes
in die Lage kommen, von den obwaltenden Verhältnissen Kenntnis zu erhalten,
und zwar zunächst seitens der Seelsorger und Matrikenführer ermöglicht
werden , die erwünschte Abhilfe zu schaffen.

Bei Eheschließungen wird sich vorzugsweise Gelegenheit bieten , auf die
Brautleute oder doch auf den Bräutigam dahin ernstlich einzuwirken , dass bei
vorhandenen , vorehelichen Kindern die Durchführung der Legitimation ein¬
geleitet und bewirkt werde.

Es wird aber auch in allen anderen Fällen eine entsprechende gleiche
Einflussnahme anzuempfehlen sein, in welchen die Seelsorger und Matriken¬
führer in irgend einer anderen Weise etwa Kenntnis erhalten , dass vor der
Eheschließung geborene Kinder der Eheleute vorhanden sind, ohne dass die
Richtigstellung der Geburtsmatrik veranlasst worden wäre.

Bei diesen Anlässen wird es nun Aufgabe dieser Organe sein, die Parteien
über die aus der Unterlassung der rechtzeitigen Legitimationsvorschreibuug ent¬
springenden Folgen und sonach über die Wichtigkeit der Matrikenrichtigstellung
anszuklären , dieselben über die einzuschlagendeu Schritte zu belehren und ihnen
zu der Durchführung derselben die erforderliche Anleitung und Unterstützung
zu gewähren.

Indem in Befolgung des Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des
Innern vom 21 . März 1892 , Z . 11890 ex 1891 die katholischen und evange¬
lischen Seelsorger und Matrikenführer im Wege ihrer kirchlichen Oberbehördeu
unter einem aufgefordert werden , in den in Rede stehenden Füllen und in der
oben angcdenteten Weise ihren Einfluss geltend zu machen, damit die Legiti¬
mation vorehelicher Kinder seitens ihrer Eltern im Gebnrtsbuche ohne Aufschub
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zur Durchführung gelange , wird der Magistrat beauftragt , nicht nur rücksichtlich
jener Personen , welche keiner gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesell-
fchaft angehören , vorkommenden Falles in analogem Sinne vorzugehen , sondern
auch eventuell auf die einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesell¬
schaft angehörenden Parteien in der gleichen Richtung einzuwirken , sowie den
Seelsorgern und Matrikenführern derselben bei Bestrebungen der angedenteten
Art die entsprechende Unterstützung angedeihen zu lassen.

6
(Verfahren bei Berufungen gegen die Aberkennung
der ans besonderen Familienverhältniffen zuerkannten

dauernden Beurlaubung .)
Das k. u . k. II . Corps -Commando hat unterm 20 . Mai 1892,

M .-A . Nr . 5967 , den unterstehenden Ergünzungsbezirks -Commanden

Folgendes zur Kenntnis gebracht:
Bei Berufungen gegen die Aberkennung der ans berücksichtignngswürdigen

Faunlienverhältnissen zuerkannten dauernden Beurlaubung (ß 60 der Wehr¬
vorschriften , I . Theil ) hat ebenso jedes weitere Verfahren bis zur Entscheidung
Zn unterbleiben , wie dies bei Berufungen rücksichtlich der Begünstigung aus
Familienrücksichten (Z 59 , 4 , zweiter Absatz der Wehrvorschriften , I . Theil ) vor¬
geschrieben ist.

7 .
(Mahregeln gegen die Verbreitung der Manl - und

Klauenseuche .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 21 . Mai 1892,

Z . 31536 (M .-Z . 101019,XV ) , dem Wiener Magistrate folgenden
Erlass intimiert:

Wiewohl die Maul - und Klauenseuche in Niederösterreich dermalen einen
seit Jahren nicht erreichten niedrigen Stand zeigt , beziehungsweise nur in
wenigen Orten und in einzelnen Höfen besteht , so ist doch die Gefahr einer
neuerlichen Verbreitung derselben keineswegs ausgeschlossen , da sie in den
größeren Viehprodnctionsgebieten noch nicht erloschen ist, ja sogar in jüngster
Zeit aus denselben verseuchte Thiere nach Niederösterreich gebracht wurden,
und da in den Frühlings - und Sommermonaten infolge des lebhafteren Vieh¬
verkehres durch den Wechsel in den Viehbeständen , durch die vielseitige Ver¬
wendung der Rindergespanne im landwirtschaftlich - industriellen Betriebe und
durch den Weidegang , insbesondere durch den Auftrieb und das gemeinsame
Halten von Rindern verschiedener Provenienz ans Alpenweidcn die Ver¬
schleppung der fraglichen Seuche überhaupt wesentlich begünstigt wird.

Zum Zwecke der thnnlichsten Beschränkung der in Rede stehenden Seuche,
sowie im Interesse der Hintanhaltnng weiterer durch dieselbe veranlasstcn
Viehverlnste und wirtschaftlichen Nachtheile , endlich um der Wiederkehr von
Verhältnissen vorzubeugen , welche den Behörden die abermalige Erlassung von
mehr oder minder weitgehenden Beschränkungen , eventuell von Verboten in
Absicht auf den Viehverkehr zur Pflicht machen müssten , wird der Wiener
Magistrat angewiesen , die betreffenden Vorschriften des Allgemeinen Thier¬
seuchengesetzes genanestens zu handhaben und hiebei auch die h. o. Weisungen
vom 26 . November 1890 , Z . 71631 , und vom 4 . April 1892 , Z . 14320 , zu
beachten.

Insbesondere sind auch die Viehbesitzer in geeigneter Weise ans die ihnen,
beziehungsweise ihrem Viehstande durch die Manl - und Klauenseuche drohende
Gefahr eindringlich aufmerksam zu machen ; auch ist ihnen die Aufwendung
der nöthigen Vorsicht beim Ankäufe von Vieh , bei der Einstellung desselben
in fremden Höfen , sowie beim Auftriebe auf Weiden nachdrücklichst zu empfehlen
und die ihnen obliegende Anzeigepflicht nach Z 15 A . Th .- G . unter Hinweisung
ans die sie eventuell treffenden gesetzlichen Folgen in Erinnerung zu bringen,
bei wahrgenommenen Übertretungen aber sofort die competente Amtshandlung
einznleiten , beziehungsweise mit der Verhängung entsprechend wirksamer Strafen
vorzugehen.

8 .
(Sendungen von Wein , Pflanzen , Samen n . dgl.

nach Rumänien .)
Die k. k. n .-ö. Statthalters hat mit Erlass vom 24 . Mai 1892,

Z . 30660 (M . 'Z . 104197/XV ), dem Wiener Magistrate Folgendes
zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ackerbanministerinm hat mit dem Erlasse vom 7 . Mai 1892,
Z . 7568 , im Nachhange zu seinem Erlasse vom 20 . Februar 1892 , Z . 854,
eröffnet , dass laut Mittheilnngen des k. n . k. Ministeriums des Äußern vom
23 . April 1892 , Z . 15253 , seit der am 31 . October 1891 publicierten Durch¬
führungs -Verordnung zum rumänischen Reblansgesetze vom 1. Juli 1891 in
Rumänien ans diesem Gebiete keine weiteren gesetzlichen oder administrativen
Verfügungen getroffen und dass außer den in Artikel 6 des rumänischen Reblans-
gesetzes erwähnten Zollämtern keine anderen Eintrittsstationen für die Pstanzen-
einfnhr geöffnet worden sind.

In dem erwähnten Gesetze und der Durchführungs -Verordnung war schon
der Beitritt Rumäniens zur internationalen Reblansconvention als unmittelbar

bevorstehend bezeichnet worden und es entsprechen speciell auch die daselbst ent¬
haltenen Bestimmungen über den internationalen Verkehr mit Pflanzen und
Reben im allgemeinen den Vorschriften der - internationalen Reblauscon-
venlion.

Bei der Sendung von Pflanzen u . s. w . aus dem Auslande nach Rumänien
wird laut Artikel 19 der Durchführungs -Verordnung die Verpackung in mit
Schrauben verschlossenen Kisten und die Beibringung der Erklärung des Absenders
und der behördlichen Bescheinigung verlangt.

In der Erklärung des Absenders muss außer den in der internationalen
Reblansconvention bezeichnten Punkten auch noch die rumänische Grenzstation,
über welche die Sendung eingeführt werden soll , angegeben sein.

Laut Artikel 22 ist die Einfuhr von Wein , trockenen Trauben , Trauben¬
samen , Gemüsesamen , Gemüsen , gepflückten Blumen , Sämereien und Obst nach

^ Rumänien frei.
Hievon wird der Magistrat im Nachhange zum hierümtlichen Erlasse vom

9 . März 1892 , Z . 12278 , zur eigenen Kenntnis und zur Verständigung der
Genossenschaft der Natnrblumenbindcr und -Händler sowie der Redaetion der
„Allgemeinen Weinzeitnng " von H . Hitschmann  in Wien Mitthcilnng gemacht.

9 .
(Transport lebender Schafe durch Deutschland .)

Die k. k. n .-ö. Stntthatterei hat mit Erlass vom 2 . Juni
1892 , Z . 34035 ( M .-Z . 109383/XV ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses des h . k. k. Ministeriums des Innern vom 24 . Mai 1892,
Z . 10680 , hat die kaiserl . deutsche Botschaft dem h. k. n . k. Ministerium des
Äußern den Beschluss des deutschen,Bnndesrathes mitgetheilt , wonach die
Durchfuhr von lebenden Schafen aus Österreich -Üngarn über Deutschland nach
Frankreich und Belgien „ unter Vorbehaltung der Anwendung der Control-
bestimmnngcn , welche in dem Viehseuchen -Übereinkommen enthalten sind und
unter der Bedingung gestattet wird , dass die Sendungen nur ans Eisenbahnen
und ohne unnöthigen Aufenthalt durch das deutsche Gebiet geleitet werden ."

Hievon wird der Wiener Magistrat zur Darnachachtnng und entsprechen¬
den Verlautbarung in Kenntnis gesetzt.

19 .

(Maßregel gegen Mifsbranchmit Ansträgerfcheinen .)
Dcr Wiener Magistrat hat mit einem an die Leiter der

magistratischen Bezirksämter gerichteten Erlasse vom 21 . Juni 1892,
M .-Z . 104070/XVIII , Folgendes angeordnet:

Es wurde die Wahrnehmung gemacht , dass kleinere Gewerbsleute,
welchen ans Grund des Z 60 , Alinea 3 der Gewerbeordnung zu ihrem besseren
Fortkommen Erlaubnisscheine zum Feilbieten ihrer Erzeugnisse innerhalb der
Gemeinde von Hans zu Haus durch ein magistratisches Bezirksamt ansgefertigt

i worden sind , sodann ihre Wohnung in verschiedene Bezirke verlegen , lediglich
zu dem Zwecke , um auf Grund ihres Erwerbstenerscheincs bei den einzelnen
Bezirksämtern der Reihe nach eine größere Anzahl von Erlaubnisscheinen zu
erwirken.

Um diesem Missbrauche zu steuern , finde ich mich veranlasst , anznordnen,
dass zur Evidenthaltung der von sämmtlichen magistratischen Bezirksämtern
nach ß 60 , Alinea 3 der Gewerbeordnung ausgestellten Erlaubnisscheine im
Magistratsdepartement XVIII (für Gewerbe -Angelegenheiten ) ein Cataster
geführt werde , in welchem alle diessälligen Bewilligungen einzutragen sind.

Die magistratischen Bezirksämter haben , sobald einem Gewerbsinhaber
ein oder mehrere Erlaubnis - (Austräger - ) Scheine bewilligt werden , vor der
Hinansgabe oer Bewilligung oder der Scheine den Act im kurzen Wege (nicht
durch das Einreichnngsprorokoll ) an das Departement XVIII zu leiten , welches
die ertheilte Bewilligung im Cataster vorznmerken und , wenn gegen die Aus-
folgnng der Erlaubnis kein Anstand obwaltet , die Vormerkung am Acte zu
bestätigen haben , wenn aber dem betreffenden Bewerber bereits im selben
Jahre eine solche Erlaubnis ertheilt worden ist, dies am Acte zu bemerken
haben wird.

Hiebei wird noch erwähnt , dass diese Erlaubnisscheine immer nur für
I die Dauer des betreffenden Kalenderjahres auszufertigen sind , und dass jedem

Austräger eine mit dem behördlichen Stempel , mit der Nummer und mit der
Jahreszahl versehene Marke ansznsolgen ist, welche er an der Brust in sicht¬
barer Weise zu tragen hat.

11 .
(Überweisung der Wasserleitnngsagenden bezüglich
mehrerer staatlicher Objecte an die magistratischen

Bezirksämter .)
Der Magistrat hat mit Erlass vom 25 . Juni 1892,

M .-Z . 119311/VII , Folgendes angeordnet:
Mit der Magistratsverfügnng vom 14 . December 1891 , Z . 471360 , wurde

über Anregung der städtischen Hauptcassa aus Rücksichten für das Interesse
des Dienstes und der betreffenden Parteien angeordnet , dass die Wasserleitnngs-
agenden bezüglich der k. k. Dicasterialgebäude , der Militärgebände einschließlich
der Garnisousspitäler , der in der Administration der k. k. Universitäts - Gebäude-
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Inspektion stehenden staatlichen Unterrlchtsanstalten , der k. k. Civil -Krankcn-
häuser und der Wilhelm Beetzffchen  Bedürfnisanstalten -— einschließlich der
Vorschreib nng und Ein Hebung  der Wassergebüren für diese Objecte —
auch künftighin durch Vermittlung des Magistratsdepartements VII im Rath¬
hause centralisiert zu behandeln nnd dnrchznführen find.

Mit Rücksicht auf die beschlossene nnd in kürzerer Zeit in Aussicht stehende
Decentralisierung des Steueramtes und mit Rücksicht auf den Gemeinderaths-
Beschluss vom 25 . Mai 1877 , Z . 2495 , M .-Z . 27924 , mit welchem ange¬
ordnet wurde , dass die Gcbüren für den Wasserbezng znm normalen Bedarfs
gleichzeitig mit der Hanszinssteuer für die betreffenden Objecte vom Stener-
amte einznhebcn sind , wonach die normalen Wasserbezngsgebüren auch bei den
betreffenden Steneramtsabtheilungen der Bezirksämter werden vorgeschricben
werden müssen und es nicht angeht , eine andere Wasfergebür für dasselbe
Hans bei der Hanptcassa im Rathhanse verschreiben zn lassen , ist es noth-
wendig , die eingangs citierte Anordnung des Magistrates insoweit abzuändern,
dass die Vors chreib ung und Einzahlung  jeder , mit der Wasserabgabe
zusammenhängenden Gebür bei demjenigen Bezirksamte , rcspective derjenigen
Hanptcassa - und späterhin auch Steueramts -Abtheilung zu erfolgen hat , welche
vermöge des Ortes der betreffenden Wasserabgabe in Betracht kommt.

Ausgenommen bleiben nur die Beetz 'schen  Bedürfnisanstalten , bei welchen
eine Wasserabgabe zum normalen Bedarfe nicht stattfindet und ebenso die
k. k. Hofgebände , welch letztere übrigens in der eingangs bezogenen Zuschrift
ohnedies nicht erwähnt werden ; die k. k. Hofgebände beziehen zwar Wasser
zum normalen Bedarfe , doch ist bezüglich dieser Gebändegrnppe mit Gemeinde-
raths -Beschlnss vom 21 . Februar 1879 , Z . 5977 , M .-Z . 198996 , ausnahms-
weffe die Emhebnng sämmtlicher Wapergebüren durch die städtgche Hanptcassa
genehmigt worden.

Die städtische Hanptcassa wird demnach beauftragt , die sämmtlichen bei ihr
in Vorschreibnng stehenden Wassergebüren (mit Einschluss der Rückstände vom
Vorjahre ) bezüglich der k. k. Dicasterialgebände , der Militärgebände mit Inbegriff
der Garnisonsspitäler , der in der Administration der k. k. Universitätsgebände-
Jnspection stehenden staatlichen Nnterrichtsanstalten und der k. k. Civil -Kranken-
hüuser vom 1 . Jänner 1892 an den betreffenden Hanptcassa -Abtheilnngen bei
den Bezirksämtern unter gleichzeitiger Bekanntgabe der im Jahre 1892 bereits
eingehobenen Beträge zn überweisen nnd die Einzahlungen der Wasserbezngs¬
gebüren für die betreffenden Objecte bei den bezüglichen Hanptcassa - Abtheilnngen
entgegenznnehmen.

II. lUminitnüuRimiinnun» .
81 Mintt ):

12 .
(Trennung der Offertansschreibungen für die ver¬

schiedenen Arbeiten bei eommnttalen Bauten .)
Vom Wiener Stadtrctthe wurde nm 18 . Mai 1892 , nä

St .-R .-Z . 2786 (M .-Z . 43883/1V ) , beschlossen,
es sei zukünftig die Asphaltierer - Arbeit getrennt zur Vergebung zu

bringen.
Es sind daher in Hinkunft der Kostenanschlag und die Bedingnisse für

diese Arbeiten nicht wie bisher cnmnlativ mit jenen für die Holzcementbedachuug
und für Lieferung der Jsolierplatten , sondern abgesondert zn verfassen nnd
vorzulegen.

13 .

(Tischanfstellnng ans der Ringstraße . )
Vom Wiener Stadtrathe wurde nm 17 . Juni 1892 , nä

St .-R --Z . 3239 (B .-A.-Z . 1. 23654 ox 1892 ), beschlossen:
Das magistratische Bezirksamt für den I ., VIII . nnd IX . Bezirk wird

ermächtigt , über Ansuchen von Tischanfstellungen am Ring , unbeschadet der
im provisorischen Statute für die Bezirksausschüsse denselben eingeräumten
Competenz selbständig zn entscheiden , doch ist an jede derartige Bewilligung die
Bedingung der Aufstellung kleiner , eleganter Tischchen nnd selbstverständlich jene
des Widerrufes zn knüpfen . Gegen abweisliche Bescheide bleibt den Gesnch-
stcllcrn das Recht der Vorstellung an den Stadtrath Vorbehalten.

13.
(Borsorge für Snppliernng erledigter Armenarztens-

ftellen .)
Vom Wiener Stadtrathe wurde am 17. Juni 1892 , aä

St .-R .-Z . 3368 (M .-Z . 5478/XI ), beschlossen:
Der Magistrat wird ermächtigt , in eventuellen Fällen der Erledigung von

Armenarztensstellen in den alten Gemeindebezirkcn für die Suppliernng des
armenärztlichen Dienstes im Einvernehmen mit dem Stadtphysikate vorznsorgen
und den Supplenten die Remuneration von 50 fl. monatlich ans dem allge¬
meinen Versorgungsfonde anznweisen.

ZIIaMrnI:
13

(Behandlung von Eingaben mit nberschriebenen
Steinpelmarken .)

Magistrats -Direktor Kr en n hat mit Currende vom7 . Juni1892,
M .-D .-Z . 616 , Folgendes angeordnet:

Laut Note des k. k. Central -Tax - und - Gebürenbemessnngs -Amtes in
Wien vom 31 . Mai 1892 , Z . 27542/IV , ist es bereits in mehreren Fällen
vorgekommen , dass Eingaben mit überschriebenen Stempelmarken  von
magistratischen Einreichungs -Protokollen zurückgewiesen wurden und die Parteien
sonach nm Auswechslung der überschriebenen Stempelmarken bei dem genannten
Amte eingeschritten find.

Das k. k. Central -Tax - und - Gebürenbemessnngs -Amt verweist in seiner Zu¬
schrift aus den Finanz -Ministerial - Erlass vom 28 . Mürz 1854 , R .-G .-Bl . dir . 70,
nach welchem es den Parteien freisteht , bei stempelpflichtigen Eingaben die
Stempelmarken in der im ß 3 der citierten Verordnung vorgeschricbcnen Weise
zu überschreiben oder auch auf den schon ansgefertigtcn Urkunden oder Schriften
in der im § 4 dieser Verordnung näher bezeichneten Weise zn befestigen.

Die Herren Leiter der magistratischen Bezirksämter und das centrale
Einreichungs - Prorokoll des Magistrates wollen demnach die Veranlassung treffen,
dass derlei in Gemäßheit des citierten Finanz -Ministerial -Erlasses mit über¬
schriebenen Stempclmarken versehene Eingaben nicht mehr beanständet , jedoch
sofort mit der Stampiglie des Einreichungs -Protokolles versehen werden.

S6.

(Borgang bei Einschaltung von Kundmachungen im
Amts blatte .)

Magistrats - Direktor Krenn  hat mit Surrende vom
24 . Juni 1892 , M .-D .-Z . 679 , Folgendes ungeordnet:

Alls Anlass wiederholt vorgckommener Fälle , dass Kundmachungen über
ausgeschriebene Offertverhandlnngen vom Expedite verspätet an die Redaktion
des Amtsblattes gelangt sind , werden Euer Wohlgeboren ersucht , künftighin
derartige Kundmachungen nicht mehr durch das Expedit , sondern unmittelbar
aus dem Bureau mittelst anzufcrtigender Blauquette an die Redaktion des
Amtsblattes gegen Empfangsbestätigung gelangen , gleichzeitig aber auch auf
dem Offertverhandluugsacte die Bemerkung : „ Amtsblatt bereits verständigt"
beifügen zu lassen.

Verzeichnis der im Reichsgesehblatte und im Landes-
gefetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1892 Pnblieierten Gesetze nnd Verordnungen.
X) Reichsgesrtzblatt.

Rr . 79 : Kundmachung des Ministeriums sür
Landesvertheidignng und des Finanzministeriums vom
11 . April 1892 , womit die nachträgliche Einreihung der Gemeinde
Teodo in die 5 . Classe des Militürzinstarifes (R .-G .-Bl . Nr . 225 ox 1890)
verlautbart wird.

Rr . 77 : Kundmachung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium vom
12.  Mai 1892,  betreffend die Errichtung eines Zollbeirathes für die im
Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder.

Rr . 78 : Verordnung der Ministerien der Finanzen
nnd des Handels vom 12 . Mai 1892, betreffend das Ver¬
fahren zur Entscheidung von Streitfällen zwischen Parteien und k. k. Zollämtern
hinsichtlich der Bemessung der Zollgebüren.

L ) Landesgesetzblatt.
Rr . 27 : Verordnung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 4 . Mai
1892 , Z . 15740 , betreffend die Umwandlung mehrerer im Landes¬
gesetze über Angenscheinstaxen der Stadtgemeindc Wiener -Neustadt vorkommen¬
den Maßangaben in metrisches Maß.

Rr . 28 : Verordnung des Justizministeriums vom
6 . Mai 1892,  betreffend die Zuweisung der Ortsgemeinden Japons und
Goslarn mit Zettenreith znm Sprengel des Bezirksgerichtes Geras in Nieder¬
österreich.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Redactenr : Dr > Friedrich Edler v . Radier , Secretär des Wiener Magistrates.
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VII.
Verordnungen und Entscheidungen,

sowie

Nolmativbestiimmmgcn des Gemcinderathes, Stadtrathcs»»ddes Magistrates
i» der Gniieiiideiienueltlmg und politiScheu Imtsknlirnu^

Inyatt:
I . Verordnungen und Entscheidungen : 1. Vorgang bei Befreiung von Schulkindern von einzelnen obligaten Unterrichtsgegenständen. — 2. Gestattung
einer neuen Formulierung des § 12 , Abs . 5 , des Normalstatutes für genossenschaftliche Krankencassen . — 3 . Verbot der Ausfuhr von Melkkühen aus verseuchten
Gegenden . — 4 . Einschränkung des Hansierens im k. k. Prater . — 5 . Enthebung von der Controlversaminlnng . — 6 . Gestattung der Einfahrt kleinerer Flöße
in den Wiener Donancanal . — 7 . Anbringung von Schutzvorrichtungen an Krempelmaschinen . — 8 . Nickitbcrechtigung des Geschäftsnachfolgers znr Führung
dem Geschäftsvorgänger Anerkannter Ansstellnngsmedaillen . — 9 . Berechtigung der Bierbrauer re . zur Herstellung und Reparatur der nöthigen Gebinde . —
10 . Anzeige von für den Bergbaubetrieb wichtigen Ereignissen an das competente Revierbergamt . — 11 . Beschleunigung der Einbringung von Krankenhausverpflegs-
kosten . — 12 . Gestattung des Weidetriebes der zum Wiener Central -Biehmarkt bestimmten Schafpartien . — 13 . Behandlung der Recurse gegen Erwerb - und
Einkommenstenerbemessnngen . — 14 . Verwendung von Brechweinstein zum Färben , Bleichen und Glätten von Geweben und Garnen . — 15 . Ausstellung tax¬
freier Jagdkarten . — 16 . Bestimmung der Zeitdauer zum Nachweise des Fortbestandes des Begünstiguugstitels der Ersatzreservisten der k. k. Landwehr . — 17 .' Ver¬
pflichtung der Matrikenführer und Hanseigenthümer zur Bestätigung der Quittungen über die Versorgnngsgebüren der beurlaubten und pensionierten Militär -Personen.
— 18 . Verbot der Ausübung der Orthopädie durch Nichtärzte . — 19 . Berechtigung der in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern diplomierten
Hebammen zur Ausübung der Praxis in Ungarn . — 20 . Stempelfreiheit der im Sinne des Z 24 der Marktordnung angelegten Tagebücher . — 21 . Einschränkung
des Hausierhandels auf dem Gebiete der königl . nngar . Freistadt Maros -Vüsürhely . — 22 . Erweiterung des Amtsbezirkes des kaiserl . deutschen Consnlates in
Triest . — 23 . Kennzeichnung der ans verseuchten Gegenden kommenden Rinder . — 24 . Pflicht zur Anzeige constatierter Fülle von Lnngensenche . — 25 . Stempel¬
freiheit der Eingaben und Erhebungsprotokolle bezüglich Schnlhansbanten und Friedhofs -Errichtungen . — 26 . Nothwendigkeit einer An 'triebsvorrichtnng bei Gas¬
motoren . — 27 . Maßregeln gegen Lebensmittelverfälsckungen und Gewichtsverkürznngen . — 28 . Behandlung der Gesuche von Weinhauern um ein Darlehen
im Sinne des Gesetzes vom 28 . März 1892 , N .-G .-Bl . Nr . 61 . — 29 . Verzeichnis der Schätzmünner zur Durchführung des Gesetzes vom 11 . April 1891,
betreffend die Bildung eines Thierseuchenfonds . — II . Normativbeftimmttngen : Stadtrath:  30 . Einrcchnnug der Quinguennien bei Gehaltsvorschüssen.
— 31 . Beiziehung von Gemeindevertreteru zu den im Sinne des tz 106 der Bauordnung abznhaltenden Commissionen . — 32 . Heimatsbercchtigung definitiv
eingestellter Lehrerinnen . — 33 . Abschreibung von Liceuzgebürcu . — Magistrat:  34 . Vereinfachung des Vorganges bei der Einstellung , Abfuhr oder Ausfolgung
von Taxen , Gebüren und sogenannten fremden Geldern im wechselseitigen Verkehre des Magistrates und der ' magistratischen Bezirksämter . — 35 . Abstandnahme
von der Einhebnng einer Commissionsgebür anlässlich der Zählung des Hansbewohnerstandes behufs Bemessung des Wasserbezuges . — 36 . Bevorzugung der
in Wien Heimatsberechtigteu bei Aufnahme in den Gemeiudedienst . — Verzeichnis der im Jahre  1892 Public ! erten Reichs - und Landesgesetze.

k. Iliriirimmige» und E»tlchcii>»»gc».
i

(Vorgang bei Befreiung von Schulkindern von ein¬
zelnen obligaten Unterrichtsgegenständen .)

Der Bezirksschulrath hat mit Note vom 9 . April 1892,
Z . 2193 (M .-Z . 84695/VIII ) , dem Wiener Magistrate Folgendes
mitgetheilt:

In Erledigung des h . ä . Berichtes vom 9 . Jänner 1892 , Z . 9713 , hat
der k. k. n .-ö. Landesschulrath laut hohen Erlasses vom 23 . März 1892 , Z . 397,
den vom Bezirksschnlrathe der Stadt Wien in dessen Plenarsitzung vom
30 . December 1891 beschlossenen Vorgang bei Befreiung von Schul
kindern von einzelnen obligaten Unterrich ts g egenständ en (wegen
physischen Gebrechen ) für den ganzen nunmehrigen Schulbezirk Wien genehmiget,
wornach das Schulkind , mit einem ärztlichen Zeugnisse versehen , dem städtischen
Amtsärzte vorzustellen sein wird , welcher nach voransgegangener Untersuchung
der im Zeugnisse gemachten Angaben die Dispensierung von dem betreffenden
Unterrichtsgegenstaude entweder zu befürworten oder nicht zu befürworten hat.
Nur in einzelnen Fällen , wenn z. B . das Schulkind nicht unter ärztlicher
Behandlung steht und das Leiden objcctiv leicht zu erkennen ist, wird der
Amtsarzt selbst, und zwar unentgeltlich , das bezügliche Zeugnis anszustellen
haben.

Hievon beehrt sich der Bezirksschnlrath dem löblichen Magistrate unter
Bezugnahme auf die geschätzte Note vom 16 . October 1891 , Z . 373398/VIII,
zur weiters gefälligen Amtshandlung Mittheilung zu machen.

(Gestattung einer neuen Formulierung des L2,
Abs . 5 , des Normalstatutes für genossenschaftliche

Krankeneassen .)
Der Wiener Magistrat hat unterm 23 . Mai 1892,

Z . 97112/XIX , dem Vorsteher des Gremiums der Buch -, Kunst-
uud Musikalienhändler folgenden Bescheid intoniert:

Das hohe k. k. Handelsministerium hat mit dem Erlasse vom 2. Mai 1892,
Z . 9920 , dem Ministerial -Recurse der Corporation der Buch - , Kunst - und
Musikalienhändler in Wien gegen die h . ä . Entscheidung vom 26 . October
1891 , Z . 63715 , beziehungsweise gegen das Jntimations -Decret des Wiener

Magistrates vom 15 . November 1891 , Z . 415273 , insoferne hiemit ausgesprochen
wurde , dass die angestrebte Änderung des 8 12 , Alinea 5 , Abs . 1 der Statuten
der Gehilfen -Krankencassa der genannten Corporation bei Annahme der in das
erwähnte Jntimations -Decret anfgeuommenen Fassung („ den Corporations-
mitgliedern stehen zusammen so viele Stimmen zu , als ' die Hälfte der jeweils
anwesenden Gehilfendelegierten beträgt " ) zur Genehmigung geeignet erscheine,
keine Folge zu geben gefunden , weil die empfohlene neue Formulierung des
H 12 , Abs . 5 das , was schon die ursprüngliche besagen wollte , in noch deutlicherer,
dem Gesetze entsprechender Weise zum Ausdrucke bringt.

Infolge des bezogenen hohen Erlasses wird znr näheren Begründung
dieser Entscheidung Folgendes bemerkt:

Das den Gewerbsinhabcrn gesetzlich (8 121 ^ G .-O .) zustehende Recht
ans die Hälfte der den Mitgliedern der Cassa zustehenden Stimmen in der
Generalversammlung der Kraukencassa bleibt denselben auch durch die neue
Fassung vollständig gewahrt , dasselbe erscheint durch den Umstand , dass das
Stimmverhältnis für Gewcrbsinhaber und Gehilfen (1 : 2) constant bleibt , ohne
Rücksicht ans die Zahl der jeweils in der Versammlung erscheinenden Bertreter
beider Parteien nicht im geringsten verkümmert . Das Stimmrecht der Gewerbs¬
inhaber wird sich in allen Fällen nach der Zahl der anwesenden Gehilfen
richten ; diese haben all persomrm je eine Stimme , während das Stimmrecht
der Geiverbsinhaber ein collectivcs ist und denselben nur als Gesammthcit
zusteht.

Hieraus folgt , dass die Gewerbsinhaber ohne Unterschied , ob sie sich alle an
der Generalversammlung betheiligen oder sich durch Bevollmächtigte vertreten
lassen — den Gehilfen ist letzteres nicht gestattet — in der Generalversammlung
stets als besondere Curie abstimmen und das Abstimmungsergebnis bei der
Ermittlung des Resultates der Gesammtabstimmung mit soviel Stimmen
anzurechnen ist, als die Hälfte der anwesenden stimmberechtigten Gehilfen
ausmacht.

Ein individuelles Stimmrecht könnte den Gewerbsinhabern überhaupt
nur durch eine ausdrückliche Statutenbestimmung eingeräumt werden , in welchem
Falle aber der Genossenschaftsversammlnng das bisherige freie Dispositionsrecht
über die Art der Ausübung des Stimmrechtes der Gewerbsinhaber benommen
wäre.

Nach dem Gesagten ist es aber klar , dass die angefochtene Bestimmung
materiell gleichbedeutend ist mit der ursprünglichen und dass zum Bortheile der
ersteren zwischen beiden nur ein Unterschied in der Form besteht.

Nicht minder klar ist aber auch , dass die Corporationsvorstehung von
einer irrigen Auffassung befangen der ursprünglichen Statntenbestimmnng eine
dem Sinne und Wortlaute derselben , sowie der diesfalls sonst noch in Frage
kommenden Vorschriften znwiderlaufende Auslegung gegeben hat.

Hievon werden der Herr Vorsteher infolge Erlasses der hohen k. k. n .-ö.
Statthalterei vom 12 . Mai 1891 , Z . 28945 , in die Kenntnis gesetzt.
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3 .

(Verbot der Ausfuhr vou Melkkühen aus verseuchten
Gegenden .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 24 . Mai 1892,
Z . 28721 (M .-Z . 103628/XV ), dem Wiener Magistrate Folgendes
zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom
30 . April 1892 , Z . 2493 , Nachstehendes anher eröffnet:

Wegen bestandener größerer Verbreitung der Maul - und Klauenseuche
in einigen Verwaltnngsgebieten hat eine Landesbehörde die Einfuhr von Klauen-
thicrcn ans denselben nach ihrem Verwaltnngsgebiete untersagt , zugleich aber
die politischen Bezirksbchörden ermächtigt , von Fall zu Fall aus seuchenfreien
Orten der betreffenden Länder die Einfuhr gesunder Klanenthiere mittelst der
Eisenbahnen und den Abtrieb derselben von der Ausladestation nach voraus¬
gegangener thierärztlicher Beschau bis zu ihrem Bestimmungsorte dann zu
gestatten , wenn der Bedarf derselben zur Approvisioniernng für größere Con-
snmenten nachgewiesen wird.

Nach einer Mittheilnng des k. k. Handelsministeriums wurde jedoch
dieses Zugeständnis dahin interpretiert , dass auch „ Melkkühe " zur Appro-
visionierung mit Milch dienen , und demnach gleich den Schlachtthieren aus den
gesperrten Gebieten zur Einfuhr nach größeren Eonsnmorten zngelasten werden
können ; dieser Auffassung gemäß wurden auch thatsächlich Melkkühe aus den
wegen der größeren Verbreitung der erwähnten Seuche abgesperrten Ländern
zur Einfuhr zugelassen.

Im allgemeinen unterliegt es wohl keinem Zweifel , dass zum Zwecke
der Approvisioniernng auch zu melkende Kühe (Melkkühe ) erforderlich sind , und
insbesondere in solchen Eonsnmorten nicht entbehrt werden können , in welchen
die Milch ans den localen Milchmeiereien bezogen und nicht ausschließlich von
Landgemeinden zugeführt wird.

Ein Verbot der Einfuhr von Vieh nach einer Gemeinde kann jedoch nur
dann erlassen werden , wenn in derselben eine Viehseuche zum Ausbruche
gekommen ist , und es sich darum handelt , dass der Bestand der Seuche nicht
durch den Zuzug neuer Viehstücke in die Länge gezogen wird ; dies wäre
insbesondere beim Herrschen der Rinderpest zu besorgen ; es darf deshalb
nach Z 23 des Rinderpestgesetzes lit . 1 eine Zufuhr von Rindern , Schafen
und Ziegen nach verseuchten Orten nur dann stattfindcu , wenn derlei Thicre
zur Verproviantierung nothwendig sind.

Bei anderen Seuchenfällen beschränkt sich das Verbot des Einbringens
neuen für die Ansteckung empfänglichen Viehes nach Z 20 , Absatz 2 der Durch-
führungsvorschrift zum allgemeinen Thierseuchengesetz nur auf die unter
„Stallsperre " gestellten Räumlichkeiten zur Unterbringung von Vieh eventuell
ans die betreffenden Gehöfte.

Da nach 8 23 , Absatz 5 der Durchführungsverordnung zum Rinderpest¬
gesetze die in den Seuchenort eingebrachten Thiere baldigst der Schlachtung
unterzogen werden müssen , und demnach Nutzthiere der Gattung Wiederkäuer
von der Einfuhr absolut ausgeschlossen sind , kann die Zufuhr von Melkkühen
nicht unter die Einfuhr von Vieh zu Zwecken der Approvisioniernng der zur
Zeit verseuchten Gemeinden einbezogen werben.

Im Falle der vorangedeuteten Verfügung handelt es sich jedoch nicht
um die Einfuhr von Schlachtthieren nach verseuchten Gemeinden oder Consnm-
orten zum Zwecke der Approvisioniernng , sondern um die Einfuhr von Klauen-
thieren aus stark verseuchten Ländern nach dem durch die Maßnahme zu
schützenden Lande , somit um ein Verhältnis von wesentlich größ erer Bedeutung.

Während des Herrscheus der Maul - und Klauenseuche ist es zwar statthaft
(Z 26 der Vollzugsverordnnng zum allgemeinen Thierseuchengesetze lit . n) , der
Ansteckung verdächtige Thiere aus verseuchten , daher gesperrten Gehöften zum
Zwecke der sofortigen Schlachtung nach anderen Gemeinden oder Bezirken unter
gewissen Vorsichten zu transportieren ; zu anderen Zwecken hingegen ist die
Ueberführnng von Klauenthiereu weder ans gesperrten Gehöften , noch Gemeinden,
Bezirken oder Ländern zulässig , es wäre denn in ganz ausnahmsweisen Fällen
und unter besonderen Cantelen.

Nach diesem Stande der Veterinürgesetzgebnng kann daher Melk - , i . o.
Nutzvieh — wenngleich es in gewissem Sinne zur Approvisioniernng der
Consnmorte mit Milch dient — dem Schlachtvieh in dieser Hinsicht nicht gleich¬
gestellt werden . Schlachtvieh aus verseuchten oder seuchenverdächtigen Orten oder
Gegenden darf nach den in Anwendung gelangenden Cautelen am Bestimmungs¬
orte nicht mit Nutzvieh eingestellt werden , sondern ist sofort der Schlachtung
zu unterstellen , dasselbe bringt daher die relativ geringste Seuchengefahr , was
bei Nutzvieh keineswegs zutrifft , weil dasselbe am Leben bleibt , mit anderem
Nutzvieh sogar eingestellt und gepflegt wird , und daher leicht die Seuche ein¬
schleppen kann . Eine entgegengesetzte Praxis müsste uothwendigerweisc zur
Umgehung der erlassenen Verbote gegen die Einfuhr von Vieh aus verseuchten
Gebieten führen ; eine solche Conscquenz steht aber im offenen Widerspruche mit
dem Sinne und Wortlaute der geltenden Thiersenchengcsetze und muss deshalb
unter allen Umständen chintangehalten werden.

Hievon wird der Wiener Magistrat infolge des gedachten hohen Erlasses
zur entsprechenden Tarnachachtung in Kenntnis gesetzt.

4 .
(Eittschrällkttttg des Ha »isiere,is im k. k. Prater .)

Der Wiener Magistrat hat mit einem an die Leiter der
magistratischen Bezirksämter gerichteten Erlasse vom 4 . Jnni 1892,
M .-Z . 107929/XVIII , Folgendes angeordnct:

Das löbliche k. n . k. Jnspectorat des k. k. Praters hat über Auftrag des
hohen Obersthofmeisteramtes Sr . k. n . k. apostol . Majestät mit Note vom
1 . Juni 1892 , Z . 504 , anher das Ersuchen gestellt , im Hinblicke auf die ein¬
getretene Erweiterung des Wiener Gcmeindegebietes ^Vorkehrungen zu treffen,
welche geeignet sind , eine weitere nngebürliche Steigerung der Zahl der
Hausierer im Prater hintanzuhalten ; zugleich hat das k. n . k. Prater -Jnspectorat
ausgesprochen , dass das Hausieren im Prater überhaupt nur im eigentlichen
Volksprater , in der mit Note des genannten Jnspectorates vom 15 . April
1890 , Z . 368 (siche Verordnungsblatt des Magistrats , Jahrgang 1890,
Seite 194 ), bekanntgegebenen Begrenzung zulässig sei, wobei die Bewilligung
nur auf das Tragen der feilzubietenden Gegenstände zu beschränken ist und
die Verwendung von Hand - oder anderen Wägen unbedingt ausgeschlossen
bleiben muss.

Die Herren Leiter der magistratischen Bezirksämter werden demnach
ersucht , Hansierbewilligungen , und zwar sowohl solche im engeren Sinne auf
Grund des Hausierpateutes , als auch die Bewilligung zum Verkaufe von
Artikeln des täglichen Verbrauches von Hans zu Haus oder auf der Straße
und die an kleinere Gewerbslente zu ertheilenden Erlaubnisscheine zum Feil¬
bieten ihrer Erzeugnisse von Hans zu Hans nach Z 60 der Gewerbeordnung
in der Regel nur für das Gemeiudegebiet der Stadt Wien mit Ausnahme
des k. k. Praters  ausznsertigen , falls aber in einzelnen Fällen um eine der
obigen Bewilligungen ausdrücklich für den Volksprater angesucht wird , den
Act zur Einholung der hierortigen , im Einvernehmen mit dem k. u . k. Prater-
Jnspectorate zu treffenden Entscheidung (und zwar wenn es sich um eigentliche
Hansierbewilligungen handelt , dem Departement XVII , und wenn es sich um
Bewilligungen nach Z 60 G .-O . handelt , dem Departement XVIII ) vorzulegcn.

Die Erlaubnisdocnmente werden im Bewillignngssalle unter Anführung
der oben angeführten Einschränkungen ausznsertigen sein.

5 .
(Enthebung von der Controlversammlung . )
Die k. k. n .-ö. Stntthalterei hat mit Erlass vom 10 . Juni

1892 , Z . 35920 ( M .-Z . 113753/XVI ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium für Landesvertheidigung hat mit dem Erlasse

vom 3 . Juni 1892 , Z.
9400
2418 II u, im Einvernehmen mit dem h. k. u . k. Reichs-

Kriegsmittisterium angeordnet , dass jene nichtactive Mannschaft des Heeres,
der Kriegsmarine und der Landwehr , welche auf Grund des tz 38 5 o) und e)
der Wehrvorschrifteu II . Theil (nebst Anhang ) von einer Waffenübung ent¬
hoben werden , gleichzeitig auch von der Controlversammlung des betreffenden
Jahres zu entheben sind.

Hievon wird der Magistrat mit dem Beifügen in die Kenntnis gesetzt,
dass diese Bestimmung sowohl beim 8 38 , 5 der Wehrvorschrifteu II . Theil,
wie auch bei ß 37 , 2 der Wehrvorschriften III . Theil vorznmerken ist.

6
(Gestattung der Einfahrt kleinerer Flöhe in den

Wiener Donaneanal .)
Der k. k. Statthalter im Erzherzogthume Österreich unter der

Enns hat unterm 11 . Juni 1892 , Z . 35160 , Folgendes kundgemncht:
Auf Grund der vom hohen k. k. Handelsministerium mit dem Erlasse

vom 31 . Mai 1892 , Z . 26385 , ertheilten Ermächtigung wird abweichend von
den Bestimmungen des II . Abschnittes der Douanschisfahrts - und Strompolizei-
orduung vom 31 . August 1874 (R .- G .-Bl . dir . 122 ), III . Bestimmungen fin¬
den Wiener Donancanal , ß 1 und in Abänderung des Punktes 1 der hier-
ortigen Kundmachung vom 29 . April 1892 , Z . 24285 (L.-G . n . V .-Bl . Nr . 24 ),
den kleinen Flößen , d . i . den sogenannten Welfern , Vierzwingern und Wachauern,
deren Länge zwischen 30 und 54 in und deren Breite zwischen 3 und 9 in be¬
trägt , die unmittelbare Einfahrt in den Wiener Donancanal bis auf werteres
gegen Widerruf unter nachstehenden Bedingungen gestattet:

1 . Als Lände für die obbezeichneten Flöße wird vorläufig das linke Ufer
des Donaucanales in der Strecke vou der Kaiser Franz Josefs -Regierungs-
Jubilänmsbrücke aufwärts in einer Länge von 620 n > bestimmt ; am stromanf-
und stromabwärtigen Ende dieser Lände werden Tafeln angebracht , welche eine
diese Widmung der Uferstrecke kennzeichnende Aufschrift tragen.

2 . In dieser Canalstrecke haben alle den vorbezeichneten Floßgattnngen
ungehörigen Fahrzeuge zu landen ; an dieser Landungsstrecke werden alle jene
Amtshandlungen vorgcuommeu werden , denen sich die Führer von Rudcrfahr-
zengen sonst vor der Einfahrt in den Wiener Donancanal zu unterziehen haben.

3 . Die directe Einfahrt ist von 71/2  Uhr morgens bis Sonnenuntergang mit
Ausnahme jener Zeit gestattet , wo das ans Linz kommende große Personen-
Dampfschiff an der Station Nussdorf liegt . An Sonn - und Feiertagen in der
Zeit vom 1. Mai bis 15 . September ist die Einfahrt auf jene Stunden be-
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schränkt , während welcher auch bisher die Einfahrt von Fahrzeugen in den
Wiener Donaueanal zulässig war.

4 . Außer dieser Zeit darf in den Donaueanal nicht ein gefahren ^ werden,
ebenso dann nicht , wenn der Donaueanal etwa wegen eines Schiffsnnfalles,
oder ans einem ähnlichen Gründe abgesperrt werden muss . — Behufs
Signalisierung dieses Verbotes wird bei der Agentie der Donau -Dampfschlffahrts-
Gesellschaft in Nnssdorf , beim Wächterhanse Nr . 7 der k. k. Staatsbahnnme
Wien -Eger im Kahlenbergerdorf und beim Stromaufsichtsposten in der Kuchelan
eine blau - weiße Fahne aufgezogen.

Sobald die blau -weißen Signalfahnen aufgezogen sind , haben daher alle
für den Donaueanal bestimmten Fahrzeuge außerhalb des Canales anzulegen.

5 Die vorläufig als Ländeplatz bestimmte Uferstrecke oberhalb der
Jnbiläumsbrücke darf nur für Ländezwecke benützt werden ; unter kemen Um¬
ständen darf dort ein Ausladen von Waren , insbesondere von verzehrungs-
stenerpflichtigen Gegenständen erfolgen. 7 .
(Anbringung von Lchrchvorrichtiingen an Krempel¬

maschinen .)
Der Wiener Magistrat hat unterm 14 . Juni 1892,

Z . 114496/XVIII , dem Vorsteher der Genossenschaft der Tapezierer-
folgenden Erlass intimiert:

Die im Tapezierergewerbe verwendete einfache Krempelmaschine , welche
mit der Hand in Bewegung gesetzt wird , hat schon wiederholt eine Beschädigung
oder Gefährdung der dabei beschäftigten Arbeiter ans dem Grunde verursacht,
weil die an ihr befindliche Stachelmalze keine Deckhaube hatte . Leider find
nahezu alle im Tapezierergewerbe vorkommenden derartigen Krempelmaschinen
ohne diese leicht anbringbare und keine nennenswerten Kosten verursachende
Schutzvorrichtung.

Nach 8 4 des Gewerbegesetzes vom 8 . März 1885 , 'Nr . 22 R .-G .-Bl .,>, st
jeder Gewerbsinhaber verpflichtet , aus seine Kosten alle diejenigen Einrichtungen
bezüglich der Maschinen und Werkgeräthschaften herzustellen und zu erhalten,
welche mit Rücksicht auf die Beschaffenheit seines Gewerbebetriebes znm Schutze
des Lebens und der Gesundheit der Hilfsarbeiter erforderlich sind.

Auf Grund dieser gesetzlichen Bestimmung und über Ersuchen des Herrn
k. k. Gewerbe -Jnspectors für den I . Aufsichtsbezirk , werden Sie , Herr Vorsteher,
anfgefordert , die Mitglieder der Genossenschaft auf die ihnen m dieser Be¬
ziehung obliegende Verpflichtung aufmerksam zu machen und sic im Namen der
Gemer 'bebehörde anznweisen , an den Krempelmaschinen entsprechende Schutz-
Hauben anbringen zu lassen.

(Nichtberechtigung des Geschästsnachsolgers zur
Führung dem Geschäftsvorgänger Anerkannter Ans

stellnttgsmedaillen . )
Die k. k. n .-ö. Stntthnlterei hat mit Erlass oom 20 . Juni

1892 , Z . 36933 (Nr . 15795 des Bezirksamtes für den VI . und
VII . Bezirk ), folgende Entscheidung getroffen:

Die k. k. Statthalterei findet dem Necurse des K . Sch ., Inhaber der
Firma „L. H . und Eidams Nachfolger K . Sch ." in Wien , VI . Bezirk,
Magdalenenstraße durch Dr . A . K ., Hof - und Gerichtsadvocatcn , I . Bezirk,
Scholtenhof , gegen den Bescheid des Wiener Magistrates . vom 4 . December 1891,
Z . 103648 , mit welchem dem erstercn ausgewogen wurde , die seinem Geschäfts¬
vorgänger unter der Firma des letzteren Anerkannten Ansstellungsmedaillen
von der Geschäftseingangsthür wegen Mangels der Berechtigung zur Führung
dieser Medaillen seitens des Necnrrenten zu entfernen , keine Folge zu geben,
weil die beanständeten Medaillen weder dem Recurrenten persönlich verliehen
worden find , noch der letztere zur Zeit ihrer Zuerkennung an den Geschäfts¬
vorgänger , beziehungsweise au dessen Firma , Theilhaber dieser Firma war,
sonach der angefochtene Auftrag in den Bestimmungen des 8 49 , Punkt 2 des
Gcwerbegesetzes umsomehr seine volle Begründung findet , als ein Zuwider¬
handeln gegen diese Bestimmungen auch ohne vorherige Abmahnung eine von
amtswegen zu verfolgende Übertretung des Gewerbegesetzes involviert und als
keiner Firma , daher auch nicht der Firma „ L. H . und Eidam " das Recht zu
einer Weitervcrleihung glcichkommcndcn Veräußerung einer Auszeichnung der
erwähnten Art zustehen kann.

Bei diesem Anlasse wird übrigens bemerkt , dass es ungesetzlich ist, die
Einleitung und Durchführung von Strafamtshandlungen gegen von amtswegen
zu verfolgende Übertretunge 'n des Gcwerbegesetzes durch individuelle Verbote
der betreffenden Übertretungen zu ersetzen oder auch nur zu verzögern.

Die Beilagen des Berichtes vom 8 . Juni 1892 , Z . 2630 , folgen zurück.
r>

(Berechtigung der Bierbrauer re. zur Herstellung und
Reparatur der uöthigen Gebinde .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 21 . Juni 1892,
Z . 33530 (M .-Z . 120399/XIX ) , dem Wiener Magistrate folgende
Entscheidung zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom
23 . Mai 1892 , Z . 8988 , iin Einvernehmen mit dem hohen k. k. Handels¬

ministerium dem Recnrse der Genossenschaft der Fassbinder für Wien und
Umgebung , sowie dem Necurse der Fassbinder -Genossenschaft in Perchtoldsdorf
gegen die hierämtlichc Entscheidung vom 29 . September 1891 , Z . 57783,
womit im Grunde des § 36 , Alinea 2 der Gewerbeordnung ausgesprochen
wurde , dass den befugten Bierbrauern , Spiritus -, Lignenr - und Essigerzengern
als solchen auch die Berechtigung zukomme , die für die Aufbewahrung und
Jnverkchrsetzung ihrer Erzeugnisse (Bier , Spiritus , Lignenr und Essig ) uöthigen
Gebinde und Behälter herznstellen , schadhaft gewordene derlei Gefäße auszn-
bessern und die für diese Herstellungen und Reparaturen erforderlichen Fass¬
bindergehilfen mit Ausschluss der Fassbindcrlehrlinge zu halten , dass denselben
aber diese Berechtigung nur in Vereinigung mit den Arbeiten des eigenen
Faches und nicht auch abgesondert von diesen znsteht , keine Folge zu geben und
die angefochtene Entscheidung ans den Gründen derselben zu bestätigen gefunden.
Hievon wird der Magistrat unter Rückschluss der Beilagen des Berichtes vom
25 . April 1892 , Z . 80100 , zur weiteren Veranlassung in Kenntnis gesetzt.,1»
(Anzeige von für den Bergbaubetrieb wichtigen

Ereignissen an das eompetente Revierbergamt .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterel hat mit Erlass vom 21 . Juni

1892 , Z . 33940 (M .-Z . 120393/XV ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Nachdem die Betriebsleiter der verschiedenen Bergbaue ihre im 8 223
a . B .-G . vorgeschriebene Auzeigepflicht häufig nur auf die im 8 222 a . B .- G.
angeführten Ereignisse beziehen und ihre dieskälligen Anzeigen zunächst nur
der näher befindlichen politischen Behörde erstatten , demnach die im 8 221
a . B .-G . gedachten , mitunter noch wichtigeren Ereignisse im Bergbaubetriebe
gar nicht zur Anzeige bringen , oder das eompetente Revierbergamt erst nach¬
träglich von Ereignissen der einen oder der anderen Art in Kenntnis setzen , so
wird über Ersuchen der k. k. Berghauptmanuschaft Wien vom 22 . Mai 1892,
Z . 935 , der Wiener Magistrat beauftragt , von jedwedem , auf die eine oder
andere Art zur Kenntnis gelangten wichtigen Ereignisse oder bemerkenswerten
Vorfälle bei einem Bergbaue nicht nur wie bisher anher , sondern auch sogleich
dem k. k. Revierbergamte St . Pölten die Anzeige zu machen.

11 .

(Beschleunigung der Einbringung von Krankenhans-
verpslegskoften . )

Die k. k. u .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 21 . Juni

1892 , Z . 32976 (M .-Z . 120389/XIII ) , dem Wiener Magistrate
folgenden Erlass intimiert:

Unter Bezugnahme auf den h . o. Erlass vom 21 . März 1892 , Z . 8741,
betreffend die Beschleunigung des Vorganges bei Einbringung von Krankenhaus-
verpflegskosten werden die sämmtlichen politischen Bezirksbehörden zufolge hohen
Erlasses des k. k. Ministeriums des Jnuern vom 19 . Mai 1892 , Z . 6272
(M .-Z . 60171 ox 1892 ) , angewiesen , dass sie auch die von Krankenanstalten
und Behörden aus den Ländern der ungarischen Krone einlangenden Requisi¬
tionen in Angelegenheit der Hereinbriugung von Krankenhausverpflegskosteu
mit der gebotenen Beschleunigung der Erledigung zuführen und wird bei diesem
Anlasse auch der Ministerial -Erlass vom 12 . Jänner 1883 , Z . 6813 (Siehe
Magistrats -Verordnungsblatt ex 1883 , pa § . 207 ), in Erinnerung gebracht,
welcher mit dem hierortigen Erlasse vom 20 . Jänner 1883 , Z . 2563 , intimiert
wurde und die beschleunigte und sorgfältige Behandlung von Zuständigkeits-
Verhandlungen zum Gegenstände hatte.

12 .

(Gestattung des Weidetriebes der zum Wiener
Central -Biehmarkt bestimmten Lchaspartien .)
Die k. t . n . -ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 22 . Juni

1892 , Z . 21025 ( M .-Z . 121442/XV ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

In Erledigung des Berichtes vom 30 . März l . I ., Z . 328625 , mit
welchem die Anfrage anher gerichtet wurde , ob der Weidetrieb der zum Wiener
Central -Biehmarkt bestimmten Schafpartien gestattet sei, wird dem Wiener-
Magistrate unter Bezugnahme auf den h . o. Erlass vom 5 . 'Mai 1892,
Z . 27818 , eröffnet , dass dermalen keine den in Rede stehenden Weidetrieb eiu
schränkende Maßnahme in Kraft steht.

Es bleibt daher dem Magistrate überlassen , diesen Weidetrieb bis auf
weiteres unter Beobachtung der bestehenden Vorschriften über den Viehtrieb
zu gestatten , wobei aber mit aller Strenge und unter eigener Verantwortung
dafür zu sorgen ist, dass durch diese Begünstigung nicht etwa Unregelmäßig
keilen hinsichtlich des Verkehres mit Schafen sich ergeben und insbesondere die
Abhaltung von Winkelmärkten für Schafe verhütet werde.
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, 3.
(Behandlung der Neenrse gegen Erwerb - und Ein-

kommenftenerbemeffungen .)
Die k. k. Finanz -Landesdirection in Wien hat mit Erlass vom

22 . Juni 1892 , Z . 28730 (M .-Z . 126770 ) , Folgendes angeordnet:
Es wurde wiederholt die Wahrnehmung gemacht , dass Recnrse gegen

Erwerb - und Einkommensteuerbemessnngen statt bei der betreffenden Wiener
Steueradministration bei dem Wiener Magistrate eingebracht und von demselben
entweder sogleich oder nach gepflogenen Erhebungen an die zur Entgegennahme
des betreffenden Recnrses berufene Steneradministration geleitet worden find.

Da dieser Vorgang mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 19 . März 1876,
R .-G .-Bl . Nr . 28 , nicht im Einklänge steht und geeignet ist , jene Parteien,
deren Recnrse nach Ablauf der 30tägigen Recnrsfrist bei der competenten Ein-
bringnngsstelle einlangen , zu schädigen , wird darauf hingewiesen , dass gemäst
ZI des bezogenen Gesetzes Vorstellungen , Beschwerden oder Recnrse gegen
erflossene Erwerb - und Einkommensteuerbemessungen nur bei jener k. k. Stener¬
administration einzubringen sind , welche die Steuerbemessnng vorgenommen
und die betreffende Verständigung (Erwerbstenerschein , Erwerbstenerzahlnngs-
anftrag , Einkommenstenerzahlnngsanftrag ) ansgefertigt hat , dass daher Her-
Wiener Magistrat , beziehungsweise das magistratische Bezirksamt die bei dem¬
selben irrigerweise eingebrachten Necurseingaben dem Einreicher oder dessen
ansgewiesenen Machthaber unmittelbar und ohne Verzug znrückznstellen hat,
wobei die im Punkt 6 des Finanzministerial - Erlasses vom 3 . April 1876,
Z . 1419 F .-M ., angegebene Formel m Anwendung zu kommen hat.

In Punkt 6 , Alinea 3 und Punkt 7 , Alinea 1 des erwähnten Finanz¬
ministerial -Erlasses , welcher die Zusammenstellung der bei Ausführung des
Gesetzes vom 19 . März 1876 , R .-G .-Bl . Nr . 28 , zu beachtenden Grundsätze
enthält , ist der weitere Vorgang vorgezeichnet , welcher in den Fällen einzn-
halten ist, wenn mit dem Recnrse ein Gesuch verknüpft ist, dessen Gewährung
dem freien Ermessen der Behörde Vorbehalten ist , oder wenn sich ans der Form
und aus dem Inhalte einer Parteieingabe im Zusammenhalte mit den der
Einbringnngsstelle zngebote stehenden einschlägigen Berhandlungsacten nicht
erkennen lässt , dass mit derselben ein Rechtsmittel geltend gemacht werden
wolle . Sollte daher insbesondere darüber ein Zweifel bestehen , ob eine Eingabe
als Erwerbstenerrecurs oder als Erwerbstener -Herabsetznngsgesnch eingebracht
wurde , ist dieser Zweifel durch Einholung der anfklärenden Äußerung der
Partei ohne Verzug zu beheben . Hinsichtlich der Zustellung der Zahlnngsanfträge
und anderer Verständigungen Uber Verfügungen , gegen welche der Partei ein
Recursrecht eingeräumt wurde , wird bemerkt , dass die Datierung der
Empfangsscheine  nicht durch das Zustellnngsorgan , sondern unbedingt
durch die Partei zu erfolgen hat.

In dieser Richtung sind daher die Znstellnngsorgane sofort mit dem
Beifügen anzuweisen , dass es ihnen obliegt , die Richtigkeit des von der Partei
eingesetzten Datums zn prüfen und im Falle einer Unrichtigkeit die Partei zur
Richtigstellung anfznfordern , oder wenn sich dieselbe hiezu nicht herbeilassen
sollte , das richtige Znstellnngsdatnm bei dem beigesetzten Namen anzngeben.

14
(Verwendung von Brechweinftein zum Färben,
Bleichen nnd Glätten von Geweben nnd Garnen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit einem an alle politischen
Behörden I . Instanz gerichteten Erlasse vom 24 . Jnni 1892,
Z . 34713 , Folgendes angeordnet:

Anlässlich einer von der k. k. Bezirkshanptmannschaft Waidhofeu a . d. Thaya
unterm 28 . März 1892 , Z . 9753 , anher gerichteten Anfrage , betreffend die
Verwendung des Brechweinsteines zum Färben , Bleichen nnd Glätten von
Garnen und Geweben ans Linnen , Schaf - und Baumwolle , Seide u . s. w.
beziehungsweise die hiebei zn beobachtenden Vorsichten , wird die k. k. Bezirks¬
hauptmannschaft darauf aufmerksam gemacht , dass mit Rücksicht daranst als
der zn gewissen gewerblichen Betrieben unvermeidlich zur Verwendung kom¬
mende Brechweinstein als eine sanerstoffhältige Verbindung von Antimon unter
die im 8 1 der Verordnung der hohen Ministerien des Innern nnd des
Handels vom 21 . April 1876 , N . G .- Bl . Nr . 60 , aufgezählten Gifte gehört,
in Betreff des Bezuges desselben , sonne überhaupt in Betreff des Verkehres
mit demselben nnd seiner Verwahrung die diesbezüglich vorgeschriebenen Be¬
stimmungen der bezogenen Ministerial -Berordnung genau einznhalten sind.

Nachdem die bei der Anwendung von Brechwcinstein in Betracht kom¬
menden Gefahren durch verständige Anwendung gewisser Vorsichten vermieden
werden können , obwaltet gegen die Verwendung dieses Stoffes bei gewerblichen
Betrieben zwar kein Anstand , doch sieht sich die k. k. Statthalterei veranlasst,
diesbezüglich nachfolgende Verfügungen zu treffen:

1 . Für alle ans der Anwendung des Brechweinsteines sich etwa ergeben¬
den Gesnndheitsschädignngen ist ein der politischen Bezirksbehörde namhaft zn
machender sachverständiger Leiter des betreffenden gewerblichen Betriebes ver¬
antwortlich zu machen , welcher Leiter die betreffenden Vorräthe zn verwahren
nnd von denselben nur soviel den Arbeitslenten in entsprechender Verdünnung
abzngcbcn hat , als sie in einer gewissen Zeit (etwa in einem Tage ) benöthigen.

2 . Die Ableitung der Abwässer in offene Gerinne , in Canäle , in die
Nähe von Brunnen , Düngerhaufen n . s. iv . ist strenge zu untersagen nnd sind
überhaupt diese Abwässer mit etwas Kalk versetzt nnd erst nach Abscheidnng
des Sediments abznleiten.

k »

(Ausstellung taxfreier Jagdkarten .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 24 . Jnni

1892 , Z . 36833 ( M .-Z . 131733/XV ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses des hohen Ackerbauministerinms vom 3 . l . Al ., Z . 5497
hat das magistratische Bezirksamt nnterm 23 . März 1892 , Z . 7644 ) das im
Anschlüsse sammt Beilagen mitfolgende Ansuchen der Forst - und Domünen-
Direction Wien vom 20 . März 1892 , Z . 3227 , um Ausfertigung von taxfreien
Jagdkarten (Dienstkarten ) für die in dieser Eingabe genannten Beamten mit
der Anfrage hochdorthin vorgelegt , welchen dieser Beamten im Hinblicke ans
die Bestimmungen des 8 1 des Gesetzes vom 29 . December 1880 , L.-G .- Bl.
Nr . 19 «x 1881 , solche Jagdkarten ansgestellt werden können.

Hierüber wird das magistratische Bezirksamt behufs entsprechender weiterer
Veranlassnng nnd Darnachachtnng in künftigen Fällen verständigt , dass gemäß
der Bestimmungen des bezogenen Gesetzesparagraphen jenen Beamten der
Forst - nnd Domänen -Direction taxfrei Jagdkarten anszufertigen sind , welche
für den Jagdschntzdienst beeidet sind , nnd zu deren Dienstesobliegenheit die
Jagdansübnng , beziehungsweise die Ausübung des Jagdschntzdicnstes gehört.
Es ist dies ans Grund hohenorts getroffener Verfügung ', beziehungsweise der
bestehenden Diensteinrichtnng , in der Regel bei den Forst - und ' Domänen-
Verwalteru , sowie bei den im äußeren Dienste in Verwendung stehenden Forst-
Assistenten nnd - Eleven der Fall.

Was die in der erwähnten Eingabe bezeichneten Personen betrifft , so hat
mit Rücksicht ans deren Dienstesstellung überhaupt , beziehungsweise deren der-
malige Dienstesverwendnng keine derselben Anspruch ans Ausfertigung einer-
taxfreien Jagdkarte (Dienstkarte ) .

(Bestimmung der Zeitdauer zum Nachweise des Fort¬
bestandes des Begünftignugstitels der Ersatzrefer

visten der k. k. Landwehr .)
Die k. k. n .-ö. Statthalters Hot mit Erlass vom 24 . Jnni

1892 , Z . 38205 (M .-Z . 422045/XVl ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Ans Anlass wahrgenommener Meinungsverschiedenheiten über die Frage,
für welche Zeitdauer die im Grunde des 8 34 des Wehrgesetzes in die Ersatz¬
reserve gelangten Angehörigen der k. k. Landwehr (Landesschützen ) znm Nach¬
weise des Fortbestandes ihres Begünstignngstitels verpflichtet sind , wird dem
Wiener Magistrate zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums für Landes-

vertheidignug vom 10 . Jnni 1892 , Z . II n zur Darnachachtnng eröffnet,

dass diese Kategorie Wehrpflichtiger obige Nachweisung im
Sinne des 8 50 , 1 der Wehrvorschriften I . Theil nnr in dem der
Assc uliernng folgendin Inh re zn erbringen hat.

17

(Verpflichtung der Matrikeuftthrer und Hauseigeu-
thnmer zur Bestätigung der Quittungen über die Ver-
forgnugsgeburen der beurlaubten und penfiouierteu

Militärpersonen .)
Die k. k. u . -ö . Statthalterei hat mit Erlass vom 25 . Juni

1892 , Z . 34902 (M .-Z . 123832/XVl ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Mit Erlass vom 31 . Mai 1892 , Z . 7870 , hat das hohe k. k. Ministerium
des Innern nach mit dem hohen k. k. Ministerium für Cnltns und Unterricht
gepflogenem Einvernehmen angeordnet , dass künftighin die Bestätigung der —
vorher von den Hauseigenthümern oder Hansadministratoren zu vidierenden —
monatlichen Quittungen über die Versorgnngsgebüren der im Gebiete der
k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien  wohnenden , mit Wartegebür

i beurlaubten und im Ruhestände befindlichen Personen des Heeres und der
Kriegsmarine den competenten Matrikenführern zur Pflicht gemacht werde,
nachdem die Einhaltung eines gleichen Vorganges , wie es bei der Bestätigung
der Gebürenqnittnngen aller sonstigen , mit ihren Versorgungsgeuüssen an
Staatscassen gewiesenen Personen hinsichtlich ihres Lebens und Aufenthaltes
vorgeschrieben ist, auch bei den Quittungen über die Versorgnngsgebüren der
bezeichneten Militär -Personen sowohl im Interesse der Entlastung des bisher
mit dieser Agende betrauten Militär - Platzcommandos in Wien , als auch in
jenem der Percipienten , namentlich aber auch im Interesse des Staatsschatzes
gelegen ist, weiters aber auch die angeregte Änderung im Hinblicke auf die
dermalige große Ausdehnung des Gemeindegebietes von Wien sich als gerecht
fertigt darstellt.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung ans die dort geführten Matriken
für Personen , die keiner gesetzlich anerkannten Kirche angehören , zur weiteren
Veranlassung in Kenntnis gesetzt.

* »
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Das k. und k. II . Corps -Commando hat mit Note vom
25 . Juli 1892 , Z 8940 (M .-Z . 140656/XVI ) , an den Wiener
Magistrat folgendes Ersuchen gestellt:

Wie dem Magistrate bekannt ist, werden die Quittungen über Rnhe-
gennsse der Militärpersonen bezüglich des Lebens und Aufenthalts
der Quittierenden infolge des Reichs -Kriegsministerial - Erlasses , Abtheilnng 15,
dir . 647 vom 24 . Juni l. I ., nicht mehr vom hiesigen Platz -Commando
bestätigt.

Die Bestätigung hat nunmehr dstrch den Hauseigenthümer (Hausadmini-
strator ), Seelsorger und dem Pfarrvorsteher (Matrikenführer ) zu erfolgen.

Behufs anstaudsloser Durchführung dieser Anordnung erachtet es das
Corps - Commando für förderlich , den Magistrat zu ersuchen , die entsprechende
Verständigung der Hauseigenthümer (Hansadministratoren ) einleiten
und auch insbesondere veranlassen zu wollen , dass dieselben für ihre Ver¬
tretung  m Absicht auf die Ausfertigung der Bestätigungen im Falle ihrer Ab¬
wesenheit von Wien Vorsorgen.

18 .

(Verbot der Ausübung der Orthopädie durch
Nichtärzte .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 26 . Juni
1892 , Z . 94476 ( M .-Z . 123230/VIII ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Wie aus dem in dir . 20 der Wochenschrift „ Das österreichische Sanitäts¬
wesen " und in der „ Wiener Zeitung " veröffentlichten Protokollausznge über
die Verhandlungen des k. k. obersten Sanitätsrathes vom 14 . Mai d. I . zu
entnehmen ist, hat dieser Fachrath auf die Unzulässigkeit des Unfuges , dass
uichtärztliche Personen unter verschiedenen Formen sich gewerbsmäßig mit
Orthopädie befassen und eine orthopädische Thätigkeit ankündigen , aufmerksam
tzemacht und beantragt , einem solchen Vorgehen entgegeuzntreten . weil die
Orthopädie einen besonderen , sehr gründliche mcdicinische Kenntnisse vorans-
setzenden Zweig der chirurgischen Wissenschaft darstellt , dessen Ausübung in
,anitarer Beziehung häufig von solcher Tragweite ist, dass die Befassung ' mit
diesem Zweige der Heilkunde unbedingt an die persönliche Ausübung des ärzt¬
lichen Fachmannes geknüpft werden muss.

Der Magistrat wird in Gemäßheit des Erlasses des hohen k. k. Mini¬
steriums des Innern vom 27 . Mai l . I ., Z . 11298 , angewiesen , dies ange¬
messen kundzumachen , die Ausübung der Orthopädie durch Nichtärzte in
keiner Weise zu dulden und sich bei der Vorlage von Gesuchen nichtärztlicher
Personen um die h . o. Genehmigung der Ausübung der Orthopädie oder Er¬
richtung derartiger Anstalten vor Augen zu halten , dass selbst dann , wenn nur
eine heilghmnastische Thätigkeit vorangestellt wird , die Mitwirkung eines Arztes
nicht bloß formell angemeldet , sondern die in medicinischer Hinsicht allein ver - !
antwortliche Leitung und ausübende Wirksamkeit eines in diesem Zweige der
Chirurgie wohlerfahrenen Arztes sichergestellt sein müsse.

I «>

(Berechtigung der in den im Reichsrnthe vertretenen
Königreichen und Ländern diplomierten Hebammen

zur Ausübung der Praxis in Ungarn . )

Die k. k. n .- ö. Stntthnlterei hat mit Erlass vom 26 . Juni
1892 , Z . 37631 (M .-Z . 123838/VIII ) , dem Wiener Magistrale

Folgendes zur Kenntnis gebracht:
Aus Anlass eines speciellen Falles , in welchem es sich um die Frage der

Anerkennung der Giltigkeit eines von der Lemberger Hebammenschule aus¬
gestellten Hebammen -Diplomes in den Ländern der ungarischen Krone handelte,
hat das hohe k. k. Ministerium des Innern laut Erlasses vom 4 . Juni 1892'
Z . 10784 , im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Ministerium für Cultus und
Unterricht dem köuigl . Ungar . Ministerium für Cultus und Unterricht über eine
diessüttige Anfrage mitgetheitt , dass die in Ungarn diplomierten Hebammen als
gesetzlich berechtigt zur Ausübung der Praxis in den im Neichsrathe vertretenen
Königreichen und Ländern angesehen werden , und hieran das Ersuchen geknüpft,
dass auch hinsichtlich der von Universitäten , beziehungsweise Hebammeuschuleu
im diesseitigen Reichsgebiete ansgestellten Hebammen -Diplome in Ungarn ein
reeiproker Vorgang eingehalten werde.

Tiefem Ansinnen entsprechend hat das gedachte königl . ungar . Ministerium
mit der an das hohe Ministerium des Innern gerichteten Note vom 10 . Mai
d . I ., Z . 17598 , mitgetheilt , dass das köuigl . ungar . Ministerium des Innern
nuten » 19 . April l . I ., Z . 28875 , sich damit einverstanden erklärt hat , dass
die bezüglich der ärztlichen und Apotheker -Diplome zwischen den beiden Staaten
der Monarchie bestehende Neciproeitüt auch auf die Hebammen -Diplome aus¬
gedehnt werde und dass dasselbe dementsprechend die durch die Universitäten
und .Pcbammenschulen der im Neichsrathe vertretenen Königreiche und Länder
ansgestellten Hebammen -Diplome in allen Fällen auch für Ungarn giltig er¬
klärt habe . ' ^ '

Hievon wird der Wiener Via gistrat zur eigenen Darnachachtung in
Kenntnis gesetzt.

20 .

(Stempelfreiheit der im Sinne des tz; 24 der Markt¬
ordnung angelegten Tagebücher .)

Dos k. k. Ceittral -Tapamt und Gebürenbemessnngsamt hat
dem Wiener Magistrate mit Note vom 2 . Juli 1892 , Nr . 35280
(M .-Z . 128947/XV ), Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Unter Rückschluss der Beilage der geschätzten Note vom 16 . Juni 1892,
Z . 61335 , beehrt man sich mitzutheilen , dass dem Factor A . B . über eine
Hieramts unterm 12 . April 1892 , 8ud Z . 20751 , überreichte Eingabe init dem
h. o. Decrete vom 2 . Juni 1892 , Z . 23475 , eröffnet wurde , dass laut ein¬
geholten Gutachtens der Handels - und Gcwerbekammer in Wien vom 7 . Mai
1892 , Z . 3016 , das von ihm beigebrachte Tagebuch -Formulare , welches , nach
seiner Angabe znm Zwecke der Controle über den Markthallenbetrieb angelegt,
lediglich der inneren Geschäftsmanipnlation dient , stempelfrei ist. Falls daher
die von den beeideten Factoren im Sinne des H 24 der Marktordnung ange¬
legten Tagebücher mit dem von A . B . beigebrachten Formulare übereinstimmen,
so unterliegen dieselben nicht einer Stempelgebür.

2 ,
(Einschränkung des Hausierhandels ans dem Gebiete

der königl . nngar . Freistadt Maros -Vrrsrrrhely . )
Die k. k. n .-ö. Statthalters hat mit Erlass vom 3 . Juli 1892,

Z . 40402 (M .-Z . 127078/XIX ), dem Wiener Magistrate Folgendes
zur Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 21 . Juni
1892 , Z . 11297 , ist die Ausübung des Hausierhandels auf dem Gebiete der
königlichen Freistadt Maros -Vüsürhelh unter Aufrechthaltnng der im Z 17 der
bestehenden Hansier -Vorschriften und in den diesen Paragraph ergänzenden Nach¬
trags -Verordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden gewährten Rechte ver¬
boten worden.

Hievon wird der Magistrat mit der Beziehung ans den Z 11 des Hausier¬
patentes in Kenntnis gesetzt.

22 .
(Erweiterung des Amtsbezirkes des kaiserl . deutschen

Consnlates in Triest .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 7 . Juli 1892,
Z . 4382/xrn68 . (M .-Z . 130385/XVl ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Nach einer im Wege des hohen k. k. Ministerraths -Prüsidinms an das
hohe k. k. Ministerium des Innern gelangten Eröffnung des hohen k. und k.
Ministeriums des Äußern vom 21 . v. Mts ., Z . 24542/10 , hat die hiesige kaiserlich
deutsche Botschaft die Mittheilnng gemacht , dass die kaiserlich deutschen Cousulate
von Wien und Triest dahin verständigt worden sind , dass die zu dem Wiener
Amtsbezirke bisher gehörigen Länder Görz , Gradiska , Istrien und Krain ans
demselben ausgeschlossen und demTr iesterAmtsbezirke  unterstellt worden sind.

Dies wird infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom
3 . Juli 1892 , Z . 2322/M . I ., bctanntgemacht.

23
(Kennzeichnnng der ans verseuchten Gegenden

kommenden Rinder .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 10 . Juli 1892,

Z . 42525 (M .-Z . I33263/XV ), Folgendes zur Kenntnis gebracht.
Laut Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 30 . Juni 1892,

Z . 13949 , hat oas königl . nng . Ackerbanmiuisterium im Hinblicke auf die bisher
vielfach mangelhaft durchgeführte Kennzeichnung jener Mastrinder , welche ans
den wegen des Bestandes der Lnngenseuche gesperrten ungarischen Comitaten
nach Maßgabe der vereinbarten strengen Vorkehrungen gegen die Einschleppung
dieser Seuche zum beschränkten Marktverkchre im diesseitigen Gebiete zngelaffeu
werden , die betreffenden königl . nng . Behörden und Organe nochmals strengstens
angewiesen , die dem Wiener Magistrate mit dem hierortigen Erlasse vom
6 . Mai l . I ., Z . 28050 , betanutgegebenen Bedingungen , unter welchen die
Einfuhr solcher Rinder nach den im Neichsrathe vertretenen Königreichen und
Ländern statthaft ist, unbedingt einzuhalten.

Insbesondere hat dasselbe angeordnet , dass die Haare der ganzen linken
Croupe mittelst einer Maschinschere vollkommen kurzgcschoren werden müssen
und das auf dieser Schnrslüche zu setzende ZI ' " von nun an mit einer kräftigen
Höllensteinlösnng ausgeführt werde.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit dem Aufträge in Kenntnis gesetzt,
dass in dem Falle , als ungeachtet der eben genannten Anordnung auch noch
fernerhin Außerachtlassungen der in Rede stehenden Vorsichten Unterlaufen
sollten , im Sinne der mit dem hierortigen Erlasse vom 26 . Juni l . I . ,
Z . 38184 , gegebenen Weisung vorzugehen sein wird.
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24

(Pflicht zur Anzeige konstatierter Fälle von Lungen-
senche . )

Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 11. Juli 1898,
Z . 42523 (M .-Z . 132442/XV ), dem Wiener Magistrate unter
anderem Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Der Magistrat wird im Grunde des Erlasses des k. k. Ministeriums des
Innern vom '3 . Juli 1892 , Z . 14223 , beauftragt , die Verfügung zn treffen,
dass constatierte Fälle von Lnngenseuche jederzeit der Statthalterei ohne Auf¬
schub zur Kenntnis gebracht werden , damit dieselbe in die Lage komme , die
diesbezüglichen weiters nöthigen Veranlassungen auch sofort treffen zu können.

, Mit Rücksicht ans die große Zufuhr von Schlachtriudern der verschiedensten
Provenienzen nach den Wiener Schlachthäusern wird der Magistrat weiters
strenge angewiesen , dafür zn sorgen , dass über derlei Wahrnehmungen ein
zweites Exemplar der bezüglichen an den Magistrat erstatteten Anzeigen der
Schlachthausvcrwaltungen , von welchen Anzeigen übrigens jedesmal gleichzeitig
eine Abschrift der Statthalterei in Vorlage zn bringen ist, spätestens am nächst¬
folgenden Tage dem Veterinär -Referenten des Ministeriums des Innern zu¬
verlässig im kürzesten Wege zugemittelt werde.

25.

(Stempelfreiheit der Eingaben und Erhebnngs-
prvtokolle bezüglich Schulhausbanten und Friedhof-

Errichtungen . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 12 . Juli 1892,
Z . 41591 (M .-Z . 134005 ), dem Wiener Magistrate Folgendes
zur Kenntnis gebracht:

Laut Zuschrift der k. k. Finanz -Landesdirection vom 17 . Juni 1892,
Z . 25133 , hat das hohe k. k. Finanzministerium mit dem Erlasse vom
17 . Mai 1892 , Z . 13568 , Folgendes eröffnet:

Den Eingaben der Ortsschulräthe , dann der Patronatsämter an die
politischen Behörden um die Genehmigung der für den Ban einer öffentlichen
Volksschule , beziehungsweise für die Errichtung eines Friedhofes in Vorschlag
gebrachten Bauplätze , dann den ans diesem Anlasse aufgenommenen amtlichen
Erhebungsprotokollen kommt die Stempelfreiheit nach Tarif -Post 75 b und
Tarif -Post 9 des Gesetzes vom 9 . Februar 1850 , R .- G .-Bl . Nr . 50 , unter
Ledachtnahme ans Punkt 5 der Borerinnerungen zum Tarife dieses Gesetzes zu.

Die aus diesem Anlasse anfgenommenen Collandiernngsprotokolle sind
als stempelpflichtig nach Tarif -Post 79 e . b . b . des Gesetzes vom 13 . De-
cember 1862 , R .-G .-Bl . Nr . 89 , zn behandeln.

Hievon wird der Magistrat zur Daruachachtnug in Kenntnis gesetzt.

2 «».

(Nothwendigkeit einer Antriebsvorrichtnng bei Gas¬
motoren . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 13 . Juli
1892 , Z . 43535 (M .-Z . 134001/XVIII ), dein Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Die Gasmotoren - Fabrikanten L. L W . in Wien haben in einer an
das hohe k. k. Handelsministerium gerichteten Eingabe vom 4 . November 1891
gegenüber der von einem Gewerbe -Jnspector bei Aufstellung von Gasmotoren
ans ihrer Fabrik angeblich seit einiger Zeit ausgestellten Anforderung , dass
auch bei solchen Gasmotoren geringerer Stärke jederzeit eine Anrriebsvorrich-
tung beigestellt werde , welche die Ingangsetzung ohne directes Anlassen des
Schwungrades ermöglichen soll , die Bitte gestellt , über die Frage der Noth-
wendigkeit einer Antriebsvorrichtung für solche Gasmotoren bis inclusive acht
Pferdekräfte nach gepflogener Untersuchung eine Entscheidung zn treffen.

Das hohe k. k. Handelsministerium hat sich laut Erlasses vom 5 . Juli
1892 , Z . 29007 , bestimmt gefunden , nach Einholung eines Gutachtens der
technischen Hochschule zu erkennen , dass zur principiellen Aufstellung der
gedachten Anforderung ausreichende Gründe nicht vorliegen.

Da es jedoch in concreten Füllen im Hinblicke ans die Beschränktheit der
Localitütni , wo solche Gasmotoren ausgestellt sind und ans andere Verhältnisse
nothwendig sein kann , dergleichen Antriebsvorrichtungcn anznordnen und that-
sächlich Uuglücksfälle bei der Ingangsetzung solcher Gasmotoren , deren Ingang¬
setzung durch directes Anfassen des Schwungrades erfolgte , vorgekommen sind,
so wird es von Fall zu Fall Sache der ' instanzmäßigen Entscheidung sein
müssen , ob für die Aufstellung der gedachten Anforderung ausreichende Gründe
vorliegen.

Hievon wird der Magistrat zur Daruachachtnug mit der Aufforderung
verständigt , von vorstehender Entscheidung auch die Firma L. W . , deren
bezügliche Eingabe mitfolgt , in Kenntnis zn setzen.

Die Verständigung der magistratischen Bezirksämter erfolgt von hier ans.

27.

(Maßregeln gegen Lebensmittelverfälschnngen nnd
Gewichtsverknrznngen . )

Die k. k. Staatsanwaltschaft in Wien hat mit Note vom
15. Juli 1892 , Z . 10356 (M .-Z . 134014 ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Anlässlich der seitens der k. k. n .-ö. Statthalterei angeordneten Er¬
hebungen über die Ursache der in Wien herrschenden Theuerung ist hcrvorge-
kommen , dass das Publicum nicht nnr durch ungerechtfertigte Preisaufschläge
sondern auch durch Lebensmittelverfälschnngen , Gcwichtsverkürzungen , durch ab¬
sichtliche Verschlechterung der Qualität von Genussmitteln , durch Verkauf ver¬
dorbener nnd gesundheitsschädlicher Nahrungsmittel nnd Getränke , sowie durch
strafbare Verabredungen von Gewerbslenten im Sinne der HF 3 nnd 4 des
Coalitionsgesetzes vom 7 . April 1870 , R .-G .-Bl . Nr . 43 , benachtheiligt werde,
und wurde die k. k. Staatsanwaltschaft mit oberstaatsanwaltschastlichem Erlasse
vom 13 . Juli 1892 , Z . 4070 , angewiesen , derlei Delicte mit größter
Strenge  zu verfolgen.

Ich beehre mich in Ausführung des citierten Erlasses den löblichen
Magistrat ergebenst zn ersuchen , allen zur wohldortigen oder zur Kenntnis der

^ dortigen Unterbehörden kommenden strafbaren Handlungen der erwähnten Art
besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden nnd dieselben ungesäumt bei den Qrganen
der k. k. Staatsanwaltschaft zur Anzeige bringen zu lassen.

Unter einem ergehen von hieramtlich die nöthigen Weisungen an diese
Organe , in solchen Fällen mit jeder gesetzlich zulässigen Schärfe vorzngehen.

28.

(Behandlung der Gesuche von Weinhauern nur ein
Darlehen im Sinne des Gesetzes vom 28 . März

18 «.>2 , R .-G .-Bl . Nr . <»1 )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 31 . Juli
1892 , Z . 42876 (M .-Z . 144 .637/XV ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Dem Magistrate sind durch den n .- ö. Landesansschuss die Drucksorten zur
Durchführung der Gesetze vom 3 . Dccember 1891 , R .- G .-Bl . Nr . 150 , und
vom 28 . März 1892 , R .- G .-Bl . Nr . 61 , betreffend Darlehen zur Herstellung
von durch die Reblaus zerstörten Weingärten zugestellt worden.

Der Magistrat wolle veranlassen , dass durch jene Bezirksämter , in deren
Gebiet durch die Reblaus zerstörte Weingärten sich befinden , diese Gesetze kund¬
gemacht und dass die sich meldenden Parteien belehrt werden , und ihnen bei
Einbringung der Gesuche an die Hand gegangen werde.

Reicht der dorthin gesendete Drncksortenverlag nicht aus , so ist der Mehr¬
bedarf direct bei dem n .- ö. Landesansschusse anzusprechen . Das Gesnchs-
formnlare  hat die Partei anszufüllen nnd demselben den Erhebnngsbogen,
Arbeitsplan , ferner den Besitzstaudbogen auzuschließen.

Die Rubriken 1 bis 4 des Erh ebnngsb og ens  sind durch die Partei,
die anderen nach Einreichung des Gesuches durch (den Gemeindevorsteher be¬
ziehungsweise ) das magistratische Bezirksamt auszufüllen.

Bezüglich des Arbeitsplanes (gleichzeitig Kostenvoranschlag ) hat das
hohe k. k. Äckerbaumiuisterinm bestimmt , dass für jeden magistratischen Bezirk
(beziehungsweise jede Gemeinde ) ein für den Durchschnitt eines Joches Wein¬
garten berechneter Arbeitsplan nebst Kostenvorauschlag ausgearbeitet werde , der
dann von jedem Darlehenswerber zu unterfertigen , beziehungsweise ans der
Rückseite mit den erforderlichen Bemerkungen über etwa eiutretende concrete
Abweichungen im Arbeitspläne und Kostenvoranschlage zu versehen und dem
Gesuche beiznlegen ist . Der Arbeitsplan nnd Kostenvorauschlag ist daher für je
einen magistratischen Bezirk (beziehungsweise Gemeinde ) gleichlautend , derselbe
ist von diesen auszufüllen , die Bemerkungen sind von der Partei anszuferligen.

Nach Eiulangcn des so verfassten nnd belegwn Gesuches hat das magi¬
stratische Bezirksamt gleichzeitig die Daten der Steuerabschreibung und der
Cnlturändernng im kurzen Wege zu constatieren und von dem betreffenden
Bezirksgerichte den dem Vorlageberichte anznschließendcn ox oti 'u -Grnndbnchs-
auszug ' bezüglich der Weingarten parcelle zn requirieren . Sodann ist das Gesuch
mit dem Anträge der politischen Bezirksbehörde im Sinne des H 3 der Ver¬
ordnung vom 29 . März 1892 , R .-G .-Bl . Nr . 62 , direct an den n .-ö. Landes-
ansschn 'ss zn senden.

Die Gesuche sind nicht zn sammeln , sondern einzeln zu behandeln und
vorzulegen.

lieber den Vorgang bezüglich Anweisung der Gelder und der grund-
bücherlichen Vormerkung werden die Weisungen Nachfolgen.

Im allgemeinen ist darauf zn achten , dass die betreffenden Geschäftsstückc
rasch erledigt werden und dass den Parteien alle Kosten erspart bleiben.

Die übersendeten Drucksorten sind vorzugsweise für die Bezirkshaupt
Mannschaften bestimmt nnd daher von den magistratischen Bezirksämtern sinn¬
gemäß zn ändern.
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2V.

(Verzeichnis der Schätzmänuer zur Durchführung des
Gesetzes vom LI . April L891 , betreffend die Bildung

eines Thierfenchenfonds . )

I . Für Rinder.

3,) Aus dem Staude der Fleischhauer:

Nag et sch mied Ludwig , III -, Hauptstraße 1,
Wicselthaler Karl , III -, Rcunweg 81,
Fischer Mathias , k. k. Arsenal,
Heller  Karl , V ., Matzleinsdorferstraße 7.

d) Aus dem Stande der Viehhändler:
Mattis  Heinrich , XVII ., Hernals , Dornerplatz 3,
Titz Franz , XVII ., Hernals , Mitterberggasse 37.

e) Ans dem Stande der Milchmeier:
Spitaler  Paul , III ., Hauptstraße 90,
Koller  Michael , X ., Quellengasse 68,
Händler  Johann , IX ., Rossanerländc 21,
Kietr eiber  Johann , XIV ., Rndolfsheim , Nengasse 18,
Schicrsbüchl  Josef , II ., Kleine Pfarrgasse 31.

II . Für Einhufer.
a) Aus dem Stande der Einspänner - Eigenthümer:

Sehr ab au er Leopold, X ., Mnhrengasse 20,
Schlager  Franz , XI ., Simmering , Rimböckstraßc 15.

I>) Aus dem Stande der Hufschmiede:
DUrb  eck Johann , IX ., Nnssdorferstraße 45,
Wenn an n Anton , IX ., Garnisongasse 1,
Stiaßnh  Heinrich , II ., Frauzensbrückenstraße 15,
Müller  Karl Anton , II ., Große Spcrlgasse 1,
Öhler  Johann , IX ., Nnssdorferstraße 40,
Fiegl  Michael , IX ., Schnbertgasse 8,
Schefczik  Anton , II ., Stephaniestraße 5.

Von den Mitgliedern der k. k. Landwirtschafts - Gesellschaft in
Wien , VI . Section für Pferdezucht:

Giersig  Albert , Großfnhrmanu , II ., Praterstraße 76,
Kreipl  Ludwig , Lohnwagennnternehmer , XV ., Fünfhaus , Hackengasse 16,
Straß  Moriz , k. u . k. Hof -Pferdelieferaut , III ., Neisnerstraße 31,
Schikell  Eduard , Reitschnlbesitzer, III ., Hengasse 1.
Manko  Alois , Großfnhrwerksbesitzer , XI ., Simmering , Hauptstraße 12,
Manko  Leopold , Thierarzt , III ., Nngargasse 16.

III . Für Rinder und Einhufer (Pferde , Efel uud Muulihiere .)
Ernst Johann , VI ., Windmühlgasse 4,
Deschaner  Anton , II ., Circnsgasse 28,
Dürbeck  Johann , IX ., Nnssdorferstraße 45.

II. NmmMibestimmnngr».
Slndtralli:

(Ginrechnnng der Quinquennien bei Gehalts¬
vorschüssen .)

Vom Wiener Stadtrathe wurde um 21 . Juni 1891 , ad

St .-N .-Z . 3481 (M .-Z . 102477/1892 ), beschlossen,
bei Beamten , welche im Bezüge von Qnmgnennalznlagen stehen, die

Qningnennien bei Berechnung von Gehaltsvorschüssen einzurechncn.

81 .

(Beiziehnng von Gemeindevertretern zn den im Sinne
des K L99 der Bauordnung abznhaltenden Com¬

missionen .)
Vom Wiener Stndtrathe wurde am 30 . Juni 1892 , ad

St . -R .-Z 3611 (M .-Z . 116912/IX ), beschlossen,
den Magistrat zu beauftragen , in Hinkunft dafür zn sorgen , dass zu den

commissionellen Verhandlungen im Sinne des 8 106 B .-O . auch Vertreter der
Gemeinde Wien beigezogen werden.

82 .

(Heimatsberechtignng definitiv angestellter
Lehrerinnen .)

Vom Wiener Stadtrathe wurde am 20 . Juli 1892 , ad
St .-R .-Z . 4217 (M .-Z . 130419/XVI ) , beschlossen,

dass der Gemeinderaths -Beschluss vom 25 . October 1864 , Z . 3439,
wonach sämmtliche in Wien definitiv eingestellten Lehrer nach § 10 des Heimats-
gesetzes vom 3 . December 1863 als nach Wien zuständig zu betrachten sind,
auch auf alle definitiv angestellten Lehrerinnen — mit Ausnahme jener , welche
durch ihre Verehelichung der Zuständigkeit ihres Mannes zn folgen haben - -
Anwendung zu finden hat.

88

(Abschreibung von Licenzgebüren . )
Vom Wiener Stadtrathe wurde am 20 . Juli 1892 , ad

St .-R .-Z . 3117 , anlässlich eines besonderen Falles unter Bezug¬
nahme ans seinen am 29 . September 1891 gefassten , als Normale
zn geltenden Beschluss (siehe magistratisches Verordnungsblatt vom
Jahre 1891 , Seite 272 ) beschlossen,

den Magistrat zu beauftragen:
n) in Hinkunft in der Regel nur dann Anträge ans Abschreibung von

Licenzgebüren zu stellen, wenn das Gewerbe bereits znrückgelegt wurde ; solange
das Gewerbe noch betrieben wird , sind die Rückstände in Evidenz zn halten,
um bei einer Licenzumschreibnng diese Rückstände eindringlich zn machen;

b) bei Abschreibungs -Anträgen genau zu berichten , welcher Gattung von
Fuhrwerk (Einspänner , Fiaker , Lohnfnhrwerker , Omnibusinhaber , Groß - oder
Kleinfnhrwerker ) der Restant angehort und für welche Licenznummer und
Zeitperiode der Rückstand anshaftet und wann das Gewerbe zurückgelegt
wurde . _

ZlimMnü:
84

(Vereinfachung des Vorganges bei der Eil,Hebung,
Abfuhr oder Anssolgnng von Taxen , Gebären und
sogenannten fremden Geldern im wechselseitigen
Verkehre des Magistrates und der magistratischen

Bezirksämter .)
Magistratsdireetor Krenn  hat mit Currende vom 7 . Juni

1892 , M .- D .-Z . 440 , Folgendes angeordnet:
Um den Vorgang bei der Einhebung , Abfuhr oder Anssolgnng von

Taxen und Gebüren  und sogenannten fremden Geldern  im wechsel¬
seitigen Verkehre des Magistrates und der magistratischen Bezirksämter zn ver¬
einfachen, wird Folgendes verfügt:

1. Jede Hauptcassa -Abtheilnng , die für die städtische Hauptcassa oder eine
andere Haupteassa -Abtheilnng einen Betrag an Taxen oder Gebüren cinhebt oder
bei der derartige für eine ' andere städtische Cassa bestimmte Beträge per Post
einlangen , hat diese Beträge in ihrem betreffenden Journale mit genauer
Textierun 'g mit Angabe derjenigen Cassa - Abtheilnng , für
welche die Einzahlung erfolgt  ist , definitiv  in Empfang zn stellen
und die requirierende Cassa ungesäumt  mittelst Aviso (nach beiliegendem
Muster ) zn verständigen ; diese hat bei ihrer Vorschreibung die Vormerkung zn
machen : laut Aviso vom . bei der Cassa-Abtheilnng des.
Bezirkes bezahlt.

2 . Will die städtische Hauptcassa oder eine Hauptcassa -Abtheilung durch
eine andere Hauptcassa -Abtheilnng Beträge au Taxen oder Gebüren (Rück¬
vergütungen rc.) ansbezahleu lassen oder sind Geldbeträge , welche bei der
Hauptcafia oder einer Hauptcassa -Abtheilnng einbezahlt und daselbst in Empfang
verrechnet wurden (Punkt 1) an Parteien eines fremden Bezirkes auszufolgen,
so :st der auszahlendcn Cassa der mit der Empfangs - und Verrechnnngsclansel
der pcrcipierenden Cassa versehene Act im Wege des Bezirksamtes zuzumitteln.

Die auszahleude Cassa hat die über Anweisung des Bezirksamtes erfolgte
Verausgabung mit Datum und Journal -Artikel auf dem Acte anzumerken und
die Empfangscassa von der erfolgten Auszahlung mittelst Aviso zn verständigen,
welche bei ihrer Vorschreibnng die Vormerkung der erfolgten Auszahlung zn
machen hat.

Dieser Vorgang kann selbstverständlich nur daun eingehakten werden,
wenn es sich um Beträge in österreichischer Währung handelt . Goldmünzen,
fremde Valuten , Obligationen , Lose rc. sind von der Empfangscassa an die
Ansgabscassa nach erfolgter Verständigung zur cassenmäßigen Behandlung zn
erfolgen und es hat die letztere Cassa den mitfolgenden Act dem zuständigen
magistratischen Bezirksamte zur weiteren Verfügung vorznlegen.

Auch hat diese Verordnung nur auf taxbare Erledigungen oder solche
Gebüren , welche von Fall zn Fall über eine besondere Verfügung des Magistrates
oder eines magistratischen Bezirksamtes zur Einhebnng oder Auszahlung
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gelangen , dann ans sogenannte fremde Gelder , nicht aber  ans vertragsmäßig
zn leistende Zahlungen (Bestandzinse re .) oder auf die Auszahlung von Verdienst-
betreigen städtischer Contrahenten Anwendung zn finden.

Hievon werden die Herren Magistratsreferenten , die Herren Leiter der
magistratischen Bezirksämter und die städtische Hanpteassa zur entsprechenden
^rarnachachtnng verständigt . Auch wird hievon der städtischen Buchhaltung zur
gefälligen Kenntnisnahme die Mittheilnng gemacht.

Formular des Aviso.

An die städtische Hanpteassa

Abtheiliiilg für den Bezirk.

Ä v i so.
Die städtische Hauptcassa -Abtheilung für den . Bezirk

hat die bei ihr zur M .-Z . einbezahlten (per Post
eingelangten ) . fl . kr.
schreibe.
als . '.
Iw " . . von .
am heutigen Tage im Journale für.
. s » b Journ . An . . .

definitiv in Empfang verrechnet , wovon zur Anmerkung der
Verrechnung bei der betreffenden Borschreibnng die Mittheilnng
geschieht.

Wien,  am 189 ..

3 »

(Abstandnahme von der Enthebung einer Commis-
sionsgebür anlässlich der Zählung des Hausbewohner

standes behnss Bemessung des Wasserbezuges . )
Über die von der städtischen Buchhaltung gemachte Anregung hat der

Magistrat >n seiner Rathssitznng vom 18 . Juni 1892 beschlossen , dass ans An¬
lass dcr Zählung des Hausbewohnerstandes behufs Bemessung des Wasser-
beznges zum normalen Hanshaltsbedarfe und der diesfälligen Wasserbezngs-
gcbür , gleichviel , ob das Ergebnis dieser Zählung eine Erhöhung , Anfrccht-
haltung oder Redncierung des Wasserbezuges zum normalen Hanshaltsbedarfe
und der betreffenden Wasserbczngsgebür zur Folge hat , und gleichviel , ob der
betreffende Beamte des Conscriptionsamtes für diese Zählung eine Wagengebür
bezieht oder nicht , und endlich gleichviel , ob der betreffende Wasserabnehmer um
die Bestimmung , respective Änderung des Wasserbezuges angesncht hat oder ob
diese Bestimmung von amtswegen eingeleitet wurde , die Partei zur Zahlung

( 'n " b ^ 114 ^ 1 ^ 11 j ' "' '" ehrerwähilte Zählung nicht zn verhalteil sei.
36

(Bevorzugung der in Wien Heimatsberechtigten bei
Ausnahme in den Gemeindedienst .)

Viee-Bürgermeister Dr . B orschke hat mit Präsidial -Erlass
llom 19. Juli 1892, Z . 4409 , dem Magistrats -Vice-Director
Tachau Folqclldes zur Kenntnis gebracht:

Der Stadtrath hat in seiner Sitzung vom 15 . l . M . anlässlich der Be-
rathnng des Gesuches eines städtischen Diurnisten um Zusicherung der Aufnahme
in den Wiener Gemeindeverband ausgesprochen , dass bei der Aufnahme von
Diurnisten für den städtischen Dienst in erster Linie auf jene Bewerber , welche
die Zuständigkeit nach Wien , in zweiter Linie auf jene , welche mindestens die
österreichische Staatsbürgerschaft besitzen , Bedacht zu nehmen sei.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes-
gesetzblatte sür Österreich nnter der Enns im Jahre

1892 tznblieierten Gesetze und Verordnungen.
Neichsgesetzlüntt.

Nr . 79 : Kundmachung dcr Ministerien der Finanzen
nnd des Handels vom 25 . Mai 1892, womit das der
Dnrchführnngsvorschrift zum allgemeinen Zolltarife des österreichisch -ungarischen
Zollgebietes vom 25 . Mai 1882 (R .-G .-Bl . Nr . 49 ) beigefügte Verzeichnis der
meistbegünstigten Staaten richtiggestellt wird.

Nr . 89 : Kundmachung des Ministeriums des'
nnein vom 24 . Mai 1892 , mittelst deren die ans Grund des

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Redactenr:

Papier ans der k. k. priv . Pittener Papierfabrik . — I

Punktes 5 des Schlnssprotokolles zum Viehseuchenübereinkommen mit dem
Deutschen Reiche mit der Negierung desselben für den Fall des Bestandes der
Lungensenche der Rinder vereinbarten engeren Sperrgebiete zur allgemeinen
Kenntnis gebracht werden.

Nr . 81 : Verordnung des Justizministeriums vom
9 . Mai 1892,  betreffend die Änderung im Gebietsnmfange und den
Beginn der Amtswirksamkeit des Bezirksgerichtes Groß -Bittesch in Mähren.

Nr . 82 : Verordnung des Justizministeriums vom
22 . Mai 1892,  womit die Verordnungen des Justizministeriums vom
25 . Juni 1890 (R .-G .-Bl . Nr . 129 ) und vom 27 . Juli 1891 (R .-G .-Bl.
Nr . 116) auf Dalmatien ausgedehnt und für die Entlohnung der im Gesetze
vom 26 . März 1890 (R .-G .-Bl . Nr . 58) bezcichneten Leistungen der Advocatcn
in Dalmatien und ihrer Kanzleien ein Tarif erlassen wird.

Nr . 83 : Verordnung des Finanzministeriums vom
24 . Äeai 1892,  betreffend die Errichtung eines Steuer - und gerichtlichen
Depositenamts in Groß -Bittesch in Mähren.

Nr . 84 : Erlass des Finanzministeriums vom
40 . Mai 1892,  betreffend die Verlängerung der Frist für die Nach¬
weisung des Eintreffens der ans einer Brantweinerzeugungsstätte oder aus
einem Brantweinfrcilager unter dem Bande der Consnmabgabe hinweggebrachten
Brantweinsendungen im Bestimmungsorte.

Nr . 83 : Kundmachung des Finanzministeriums vom
4 . Juni 1892,  betreffend die Errichtung der Steueradministration fin¬
den VI . nnd VII . Bezirk der Haupt - nnd Residenzstadt Wien.

Nr . 89 : Verordnung des Justizministeriums vom
I . Juni 1892,  betreffend die Zuweisung der Ortsgemeinde Sauet Peter
im Sulmthale zn dem Sprengel des Bezirksgerichtes Dentsch-Landsberg in
Steiermark.

Nr . 87 : Kundmachung des Finanzministeriums
vom Juni 1892, betreffend die Feststellung der Farbe für die
im Stickcreiveredlnngsverkehre an den Geweben anzubringenden Jdeutitäts-
bezeichunngen.

Nr . 88 : Verordnung des Justizministeriums vom
8 . Juni 1892 , betreffend die Zuweisung der Ortsgemeinden Vhr und
Poloin mit Korovie nnd Chnm zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Bystritz,
beziehungsweise des Kreisgerichtcs Jglan in Mähren.

Nr . 89 : Verordnung des Ministeriums des Innern
vom 12 . Juni 1892 , mit welcher die Mittisterialverordnnng vom 12. Mai
1889 (R .-G .-Bl . dir . 76 ), betreffend die Gefahrenclassen -Eintheilnng der nn-
fallversichernngspflichtigen Betriebe , ergänzt wird.

Nr . 99 : Concessionsnrkunde vom 14. Mai 1892
für die Localbahn von Pöltschach nach Gonobitz.

II) Lnudesgelelchlatt.
Nr . 29 : Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthume Österreich nnter der Enns vom 27 . Mai
1 ^ 92 , I . 262/  45 ' . , betreffend die Ausscheidung der Ortsgemeinden
Japans und Goslarn mit Zettenreith aus dem Gebiete dcr k. k. Bezirks-
hanptmannschaft Waidhofen a . d. Thaya und Zuweisung dieser Gemeidcn znr
k. k. Bezirkshauptmannschaft Horn.

Nr . 39 : Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 18 . Mai
1892 , Z . 25946,  betreffend die Abänderung der Gebiete des Wiener
Apotheker -Hanpt -Gremiums einerseits nnd des Apotheker-Filial -Greminms unter
dem Wieneiwalde anderseits.

Nr . 31 : Gesetz vom 3. Juni 1892,  wirksam für das
Erzherzogthnm Österreich nnter der Enns , womit die ZZ 20 und 21 der Ge-
mcindeordnnng vom 31 . Mürz 1864 , L.-G .-Bl . Nr . 5 , für das Erzherzogthnm
Österreich unter der Enns nnd der Z 41 der dazu gehörigen Gemeindewahl-
ordnung abgeändert werden.

Nr . 32 : Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich nnter der Enns vom 7 . Juni
1892 , Z . 34619,  betreffend die Übertragung der Handhabung des
Wasserrechtsgesetzes im Stadtgebiete von Wiener -Neustadt an die Bezirkshanpt-
mannschaft Wiener -Neustadt.

Dr . Friedrich Edlerv. Radler , Secretür des Wiener Magistrates.
. B . Wallishausser 's k. und k. Hof-Buchdrnckerei, Wien.
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1>er,»,»»»u>e» uni, EnWridiNM»,
sowie

NorimtivbestimiimMil des Gemeinderathes, Stadtrathcs und des Magistrates
ili IüjsilPichkitei! der Oe!iiei»ttlieiA»i!t>»!Aund pulitirchen ÄmtLbÜpimg.

Inhakt:

k. Verordnungen und Entscheidungen : 1. Errichtung von Flussbädern. — 2. Feststellung der Cmnpetenz zur Ausstellung von Gewerbscheinen zur Ausübung
des Musikergewerbes . — 3 . Behandlung der Stencrzufristnngs -, Raten - und Executionssistiernngs - Gesuche . — 4 . Portofreiheit der Dienstcorrespondenzen . — 5 . Vor¬
schriften zur gewerbe - und steuerrechttichen Behandlnng des Geschäftsbetriebes mit automatischen Wagen nnd Berkanfsapparaten . — 6 . Revision des Grundstener-
catasters . — 7. Rechtzeitige Verständigung des Gewerbe -Jnspectors von der Abhaltung von Localcommissioneu . — 8 . Feststellung der Cmnpetenz der Steueradministra¬
tionen zur Bemessung der Erwerbstener für Stadtträger , Stiefelputzer rc ., sowie für Hausierer mit Bictualien , Neibsand und für andere im Umherziehen ansgeübte
Gewerbe im Wiener Gemeindegebiete . — 9 . Herabsetzung der Lehrzeit für Lehrlinge . — 10 . Zuweisung der handelsgerichtlich protokollierten Fleisch - nnd Vieh-
Commissionshändler nnd der ebensolchen sogenannten Bevollmächtigten znm Gremium der Wiener Kaufmannschaft . — 11 . Vorschriften für die Prüfung von Dampf¬
maschinenwärtern bei den Specialmaschinen der Papierfabrication . — 12 . Pulverwerksanlagen . — 13 . Behandlung der Fälle von Auswanderungen österreichischer
Staatsangehöriger nach Ungarn . — 14 . Vorschriften , betreffend die Einsichtnahme von Acten durch Parteien . — 15 . Verbot des Hausierhandels in Mödling . —
16 . Sichcrheitsvorkehrnngen für mit Benzingasmotoren bewegte Schiffe . — 17 . Vereinfachung der Kundmachungen über die bei concessionierten Pfandleihanstalten
stattfindenden Licitationen . — i » . Normativbestimmungen : Stadtrath:  18 . Vorschüsse auf Adjuten . — Magistrat:  19 . Zuweisung der Agenden,
betreffend die städtischen Volksbäder an das Magistrats -Departement VII . — 20 . Behandlung der Conten über Arbeiten oder Lieferungen für Gemeindezwecke . —
21 . Evidcnthaltnng der Erwerbs - und Wirtschafts -Genossenschaften . — Verzeichnis der im Jahre  1892 pnblicierten Reichs - und Laudesgesetze.

I. 1Ienirk»>»ttiieil n»ä Entscheidungen.
1.

(Errichtung von Flussbädern . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate

mit Erlass vom 28 . Mai 1892 , Z . 32938 ( M .-Z . 106030/XV ),
mitgetheilt,

dass die mit dem Statthalterei -Erlasse vom 6 . Februar 1887 , Z . 4108,
M .-Z . 53084 , ertheilte Weisung , wornach alle Bewilligungen zur Errichtung
von Flossbädern im Donanstrome oder Donancauale in das Wasserbuch nicht
einzntragen sind , durch die entgegenstehenden allgemeinen Weisungen des Statt-
Halterei - Erlasses vom 12 . Februar 1891 , Z . 62380 sx 1890 (M .-Z . 58934
ox 1891 ), außer Kraft gesetzt ist.

2 .
(Feststellung der Competenz zur Ausstellung von
Gewerbscheinen zur Ausübung des Mnsitergewerbes .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 8 . Juli
1892 , Z . 40807 (M .-Z . 130387/XV1II ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Aus den über das Ansuchen des Vorstehers der Genossenschaft der
Musiker in Wien um Einstellung der Licenzen für Musiker gepflogenen und
mit dem diesümtlichen Berichte vom 25 . Juni 1892 , Z . 118944 , vorgelegten
Erhebungen geht hervor , dass bisher vielfach den Bewerbern um Geiverb¬
scheine  zur Ausübung der Instrumentalmusik (Musikkapellen ) von der k. k.
Polizeidirectiou deshalb Licenzen ausgefertigt wurden , weil seitens des Wiener
Magistrates in nicht richtiger Auslegung und Handhabung der hierämtlicheu
Weisungen vom 17 . April 1887 , Z . 2066/ ? r ., und vom 27 . Februar 1888,
Z . 4883/1 ' r . ox 1887 , als Standort bei Anmeldung des Musikergewerbes nur
jene Orte anfgefasst wurden , wo dieses Gewerbe ausgeübt wird (bestimmter
Eoncertsaal , bestimmte Gasthauslocalität n . dgl .) , »nährend beim Mnsikergewerbe
der Natur dieses Gewerbes gemäß als Standort nur jener Ort angesehen
werden kann , wo die Vorbereitungen (Proben u . dgl .) vorgeuommen werden,
wo Bestellungen entgegengenommen nnd die Verträge über die Veranstaltung
von Mnfikproductionen oder über die Anstellung von Musik entgegeugenommen
werden und wo sich das Musikalienarchiv befindet . In der Regel dürfte dieser
Standort mit der Wohnung des Unternehmers zusammenfallen.

Bei Festhaltung dieses Grundsatzes im Vereine mit den bezüglich der
Ausfertigung von Musiklicenzen und von Gewerbscheinen für das Musiker¬
gewerbe in den oberwähnten hierämtlichen Erlässen gegebenen Weisungen
dürfte wohl in Hinkunft ein Zweifel betreffs der Cmnpetenz zur Ausstellung
von Musiklicenzen oder von Gewerbscheinen für das Mnsikergewerbe aus¬
geschlossen fein und die Ausfertigung von Musiklicenzen seitens der k. k. Polizei-
direction nur auf einzelne Fälle eingeschränkt bleiben.

Hieinit findet auch das eingangs erwähnte Ansuchen des Vorstehers der
Genossenschaft der Musiker in Wien seine Erledigung.

Das Ansuchen dieser Genossenschaftsvorstehung um Einreihung des
Gewerbes der Musiker unter die concessionierten Gewerbe wird unter einem
dem hohen k. k. Handelsministerium zur compelenten Schlussfassnng vorgelegt
und werden daher die Beilagen des eingangs erwähnten diesämtlichen Berichtes
nachträglich znrückgestellt werden.

3 .

(Behandlung der Stenerznfristnngs -, Raten - und
Exeentionssistiernngs -Gesuche .)

Die k. k. Finanz -Land esdirection in Wien hat mit Erlass vom
9 . Juli 1892 , Z . 31450 (M .-Z . 14498/XVI1 ) , dem Wiener Ma¬
gistrate Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Zum Zwecke einer raschen , richtigen nnd gleichmäßigen Behandlung der
Steuer - (Gebüren -) Zufristungs - , Raten - und Executionssistiernngs - Gesuche
werden die Bestimmungen des Erlasses des hohen k. k. Finanzministeriums vom
25 . November 1881 , Z . 13096 (siehe magistratisches Verordnungsblatt ex 1882,
Seite 52 ), von dem eine Abschrift zur Gebrauchuahme mitfolgt , zur genauesten
Daruachachtung in Erinnerung gebracht.

Zur Vermeidung weiterer Correspondenzen und Verhütung von Jrr-
thümern werden im Anschlüsse an diesen Erlass folgende Bestimmungen getroffen:

1 . In den Rubriken b bis ä der vorgeschriebenen Fristtabelle sind alle
Rückstände des Gesuchstellers auszuweisen , welche am Tage der Überreichung
des Gesuches aushaften.

Zur Nachweisung der Ansstände ist auch (u . zw . in der Rubrik e) die
Ersichtlichmachnng der Termine erforderlich , an welchen die betreffenden Stenern
(Gebüren ) sammt Zuschlägen zur Fälligkeit gelangt find , z. B.
Erwerbsteuer 1890 , II . Semester Rest . 20 fl. 40 kr.

„ 1891 , I . und II . Semester . 56 „ 80 „
^ 1892 , I . 28 90 „

Einkommensteuer 1890 , III . Quartal Rest nnd IV . Quartal . . 16 „ 20 „
„ 1891 , I . bis I V. Quartal . 22 50
„ 1892 , I . bis II . Quartal . 10 „ 20 „

2 . Zu diesem Ausweise , jedoch intra Martins  in ist anzumerken.
a ) wann und welche letztere Zahlung zu dem betreffenden Conto vor

Überreichung des Gesuches geleistet wurde ; dann
b) wann und welche Zahlungen zugleich mit der Überreichung des

Gesuches oder im Laufe der Erhebungen über dasselbe entrichtet
worden find.

In der Schlttsssnmme der Rückstände wird demnach die nach a auszu¬
weisende Zahlung bereits berücksichtigt sein , während die nach b zu bemerkenden
Anzahlungen in der Rückstandssnmme nicht berücksichtigt sind nnd nur Anhalts¬
punkte zur Entscheidung über das Gesuch liefern werden.

3 . Zur Vermeidung von Jrrthümern erscheint es weiters empfehlens¬
wert , in der Rubrik nnd i stets die Summe des Rückstandes zu bemerken,
bezüglich dessen auf Bewilligung oder Abweisung des Gesuches angetragen wird.

In den Anträgen wird auf die bei Überreichung des Gesuches geleisteten
Anzahlungen entsprechend Bedacht zu nehmen sein.

4 . Gleichfalls Intra ing .rZ'inom ist anznerkennen , ob bei dem betreffenden
Conto oder Rückständner schon in früherer Zeit Verhandlungen wegen Znfristung
oder Nachsicht vorgekommen sind nnd ob die bisher zngestandenen Zahlnngs-
modalitäten eingehalten wurden.
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5 . Anlässlich wahrgcnommeuer Übelstände wird bemerkt , dass die Rubriken 6
bis i der Tabelle mit der größten Genauigkeit und möglichster Detaillierung
ansznfüllen sind . Die Nichta 'usfüllnng einer Rubrik ist zu begründen.

Die Finanz -Landesdirection will ans diesen Rubriken entnehmen , ob und
welche Deckung für den Ansstand vorhanden ist . Zur Erzielung eines genauen
Bildes ist daher Ms zu bemerken , wenn aus den Mobilarpfandobjecten Eigen-
thnmsansprüche oder Vorpfandrechte dritter Personen geltend gemacht werden.

Die Sicherheit eines Rückstandes in Folge der Realhaftnng oder der
vollzogenen grnndbücherlichen Einverleibung ist ohne Berücksichtigung des Vor¬
zugsrechtes nach dem Werte und der Belastung des Reales zu benrtheilen.

6 . Handelt cs sich um Rückstände , die durch nachträgliche Bemessung oder
Reassumierung der Bemessung entstanden sind , so ist zur Beurtheilnng der
Competenz zur Entscheidung des Gesuches stets der Tag der Zustellung des
Stenerscheines (Zahlungsauftrages ) anzumerken.

7 . Bei Gesuchen um Zufristnng von mehr als dreijährigen Steuer-
rückständeu , sowie bei Ansgleichsofserten sind der Tabelle stets sümmtliche Exe-
entionsacten der Einhebnngsbehörden und die Bemessnngsacten der Bemessnngs-
behörden anznschließen . ^

Bei Unterlassung ist die Ursache in den Anträgen (Rubrik k und i)
bekanntzugeben.

Wenn bezüglich der gegenständlichen Steuer (Gebüren ) Verhandlungen über
Recnrse , Ermäßignngs - und Gnadengesuche , Abschreibungen , Löschungen rc . rc.
im Zuge sind , so ist ' in den Anträgen (Rubrik st und i) stets zu bemerken , bis
zu welchem Stadium die betreffenden Verhandlungen vorgeschritten sind , be¬
ziehungsweise welches Hindernis der Finalisiernng der Angelegenheit entgegensteht.

8 . Den Bemessnngsbehörden wird zur Pflicht gemacht , die einlangenden
Fristtabellen ohne allen Verzug an der Hand des ihnen zu Gebote flehenden
Bcmessungmateriales zu prüfen und mit ihren eigenen motivierten  Anträgen
vorzulegcn. 4 .

(Portofreiyeit der Dienfteorrespondeirzen .)
Die k. k. Post - und Trlegrciphen -Direction Österreich u . d.

Enns hat mit Note vom 9 . Juli 1892 , Nr . 38823 M .-D .-
Z . 899 ) , dem Wiener Magistrate Folgendes zur Kenntnis gebracht:

In Erwiderung der geschätzten Note ckckto. 24 . Mai 1892 , M .-D .- Z . 074,
beehrt man sich, dem löblichen Magistrate die vollinhaltliche Abschrift der ans
Grund des hohen Handelsministerial -Erlasscs äckto . 6 . August 1891 , Z . 31119,
in Betreff der Portofreiheit der Dienstcorrespondenzen der mit der Besorgung
der Agenden der politischen Verwaltung betrauten Gemeindeämter der mit
eigenem Statut versehenen Städte an die hierbezirkigen Postämter erlassenen
Crrcular -Verordnnng vom 25 . August 1891 , Z . 60037 , zur gesälligen Kenntnis¬
nahme -höflichst zu übersenden.

Hiernach sind die vom löblichen Magistrate m ferner Eigenschaft als
politische Behörde I . Instanz anfgegcbenen dienstlichen Correspondenzen , ans
welchen diese Eigenschaft des Magistrates als politische Behörde I . Instanz
ausdrücklich angegeben ist, in gleicher Weise zu behandeln , wie die bezüglichen
Correspondcnzen der im Artikel II , Punkt 1 des Portofreiheitsgesetzes vom
2 . October 1865 angeführten Behörden n . s. w.

Ebenso genießt der löbliche Magistrat rücksichtlich dieser Correspondenzen
im Sinne des Artikels IV des bezogenen Gesetzes auch die Befreiung von der
Entrichtung der Recommandalionsgebür und im Sinne des Artikels VIII die
unentgeltlichen Versendung der in diesem Artikel erwähnten Fahrpostgegenstünde.

Die ersterwähnten Dienstcorrespondenzen des löblichen Magistrates in
seiner Eigenschaft als politische Behörde I . Instanz sind gemäß der Bestimmung
des Artikels V des Portofreiheitsgesetzes mit der Bezeichnung „ Dienstsache " , >
beziehungsweise , wenn eine Amtscorrespondenz au portopflichtige Adressaten
gerichtet ist, welche nach der Bestimmung des Artikels II , Absatz 3 , die Porto¬
freiheit genießt , mit der Bezeichnung „ portofreie Dienstsache " zu versehen.

Was jedoch die Corrcspondenzen des löblichen Magistrates und seiner >
Ämter nicht in der Eigenschaft als politische Behörde I . Instanz , sondern als
Gemeindeamt im selbständigen und übertragenen Wirkungskreise betrifft , so
gelten rücksichtlich dieser Correspondenzen nach wie vor die Bestimmungen des
Artikels II , Punkt 6 , des mehrbezogenen Gesetzes und kommt diesen letzteren
Corrcspondenzen die Befreiung von der Recommandationsgebür nicht zu.

Hiebei muss noch bemerkt werden , dass die portofreien Corrcspondenzen
der Gemeindeämter ohne Unterschied , ob dieselben den übertragenen oder den
selbständigen Wirkungskreis betreffen , im Sinne der Verordnung des hohen
k. k. Handelsministeriums vom 17 . Juli 1881 , Z . 21600 (P .-V .-Bl . Nr . 41
ox 1881 ), auf der Adressseite mit der Bezeichnung „ portofreie Gemeinde-
Dienstsache " zu versehen sind.

-i- *

Xä Nr . 60037 ox 1891.
Circul  n r e.

Portofreiheit der mit eigenem Statute versehenen Städte.
Infolge Erlasses des hohen k. k. Handelsministeriums äckto . 6 . August 1891,

Z . 31119 ex 1891 , werden die mit der Besorgung der Agenden der politischen
Verwaltung betrauten Gemeindeämter der mit eigenen Statuten versehenen
Städte (Magistrat ), welchen rücksichtlich ihrer gesammten Dienstcorrespondenz
bisher die Portofreiheit nur nach Artikel II , Punkt 6 des Gesetzes vom
2 . October 1865 (R .-G .-Bl . Nr . 108 ) gewährt wurde , in der Eigenschaft als
politische Behörden I . Instanz unter die im Artikel II , Punkt 1 des citierten
Gesetzes erwähnten , den k. k. Behörden nnd Ämtern gesetzlich gleichgestellten

Organe eingereiht und wird daher denselben , wenn auf den von ihnen auf¬
gegebenen nnd an sie einlangenden Postsendungen ihre Eigenschaft als politische
Behörde I . Instanz ausdrücklich angegeben ist, im Sinne der bezogenen Gesetzes¬
stelle die unbedingte , zufolge der Artikel IV nnd VIII dieses Gesetzes ans die
Befreiung von der Entrichtung der Recommandationsgebür nnd auf die unent¬
geltliche Versendung der im letztbezogenen Artikel erwähnten Fahrpostgegenstände
sich erstreckende Portofreiheit zngestanden.

Hievon werden die k. k. Ämter unter Hinweis ans die im Verzeichnisse
der k. k. Post - und Telegraphenämter in Österreich -Ungarn , verfasst vom Post-
Coursbnrean im k. k. Handelsministerium Wien 1890 , auf Seite VIII und IX
verzeichnten Städte mit eigenem Statut unter besonderem Hinweis auf die
auf Seite IX verzeichnte » nied .- österr . Städte : Wien , Wiener -Nenstadt , Waid¬
hofen a . d. Mbs in Kenntnis gesetzt.

Wien,  am 25 . August 1891.
Tnrneretscher  m . x.

(Vorschriften zur gewerbe - und ftenerrechtlichen Be¬
handlung des Geschäftsbetriebes mit automatischen

Wagen nnd Berkaussapparaten .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 20 . Juli
1892 , Z . 42483 (M .-Z . 140666/XVIII ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes znr Kenntnis gebracht:

Ans Anlass einer die Besteuerung des Geschäftsbetriebes mittelst auto¬
matischer Wagen und automatischer Verkaufsapparate betreffenden Verhandlung
hat sich ergeben , dass nicht bloß in Absicht auf deren Besteuerung , sondern auch
in gewerberechtlicher Beziehung diese technisch völlig neue Erscheinung des Ver¬
kehrs seitens der Behörden in ungleichmäßiger und zum Thcile den Gesetzen
nnd Verordnungen , sowie den thatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechender
Weise behandelt werden . So ist insbesondere der Verkauf von Waren gleich
dem Abwiegen von Personen mittelst automatischer Apparate , das sind nämlich
solcher Vorrichtungen , welche ohne unmittelbare oder mittelbare Einwirkung
einer anderen Person , also selbstthätig , nach Einwerfen eines gewissen Geld¬
stückes in eine hiezu bestimmte Öffnung den betreffenden Gegenstand darbieten,
beziehungsweise das Gewicht des abzuwiegenden Individuums anzeigen , mehrfach
als Hausierhandel , beziehungsweise als eine im Herumziehen ausgeübte Be¬
schäftigung erklärt und sind ' hiefür Hansierpässe , beziehungsweise Licenzscheine,
in einzelnen Fällen auch nach Art der Licenzen für die Veranstaltung öffentlicher
Prodnctionen in einzelnen Verwaltnngsgebieten oder Theilen derselben aus¬
gefolgt werden.

Nun aber fehlt beim automatischen Warenverkäufe das im Grunde des
kaiserlichen Patentes vom 4 . September 1652 (Nr . 252 N .- G .-Bl .) § 1 ss- sin .'
den Begriff des Hausierhandels charakteristische Merkmal des Umherziehens von
Ort zu Ort nnd von Haus zu Haus ohne bestimmte Betriebsstätte . Ebensowenig
lässt sich der Betrieb von automatischen Personenwagen unter den Begriff eines
im Herumwandern ausgeübten Erwerbszweiges einreihen , da sich dieser letztere
durch die zeitllche Folge der einzelnen Betriebshandluugen charakterisiert,
während der in Rede stehende Betrieb von einem und demselben Unternehmer
vielmehr gleichzeitig an den verschiedensten Orten ausgeübt werden kann . Die
Möglichkeit aber , dass eine Person zahlreiche automatische Wagen in Stand
hält , aus jeder den etiva eingeworfenen Geldbetrag eincassiert rc ., indem sie
dieselben , eine nach der anderen , anfsncht , darf gewiss nicht dazu verleiten , die
eventuelle Methode der Bedienung mit der gewerberechtlichen Form zu ver¬
wechseln . Die Subsumtion endlich des Betriebes automatischer Wagen unter
öffentliche Schaustellungen widerspricht den thatsächlichen Voraussetzungen.

Die Ausfertigung von Hausierpässen und Licenzen im Sinne des kaiser¬
lichen Patentes vom 4 . September 1852 (Nr . 252 R .-G .-Bl .) und der Ministerial-
Verordnnng vom 28 . December 1881 (Z . 2049 h . ä . Intim , vom 3 . Februar
1882 , Z . 494 ) für die gegenständlichen Beschäftigungen ist sohin unstatthaft
und wird vielmehr bis zu einer eventuellen Regelung der einschlägigen Ver¬
hältnisse durch eine Reform der Gesetzgebung davon auszugehen sein , dass
sowohl der Warenverkauf mittelst automatischer Apparate als der Betrieb
automatischer Personenwagen vom Boden der Gewerbeordnung betrachtet werden
müssen und dass es sich um einen Verkauf , beziehungsweise um die entgeltliche
Verrichtung von Dienstleistungen von fester Betriebsstätte  handelt.

Was nun zuvörderst die automatischen Wagen betrifft , so ist es nicht zweifel¬
haft , dass der Betrieb einer solchen oder deren mehrerer im Rahmen eines
anderen , diesen Geschäftszweig in sich schließenden Gewerbes (z. B . eines
physikalisch -mechanischen Cabine 'ts ) gewerberechtlich gar nicht in Frage kommt,
da jenen ja lediglich der Charakter von im Geschäfte verwendeten Gebranchs-
gegcnständen zu'kommt . Hingegen stellt sich die Beschäftigung , welche darin
besteht , die geeigneten Plätze für die Aufstellung der gemeinten Wagen zu
eruieren , die ' privat - und öffentlichen Bedingungen für die Aufstellung in jedem
besonderen Falle zu erfüllen , diese letzteren vorzunehmen , beziehungsweise vor¬
nehmen zu lassen , weiters die Einkassierungen zu besorgen und zu controlieren,
kurz , die commercielle und administrative Leitung des ganzen Unternehmens
als ein stabiles , nach den allgemeinen Grundsätzen der Gewerbeordnung zu
behandelndes , übrigens an eine Concession nicht gebundenes Gewerbe dar . —
Was aber den gewerblichen Charakter der einzelnen automatischen Wagapparate
angeht , so ist wegen der Bestimmungen des Z 39 ff. Gewerbeordnung zn unter¬
scheiden , ob diese in derselben Gemeinde ausgestellt sind , in welcher sich der Sitz
der Unternehmung befindet , oder nicht ; im ersteren Falle bilden schon nach dem
citierten Paragraph die Wagen , welche ihre Plätze in der Gemeinde des Stand-
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ortcs der Unternehmung haben , mit dieser zusammen eine gewerbliche Einheit.
Aber auch die außerhalb der beregten Gemeinde aufgestellten automatischen
Wagen sind nicht etwa als selbständige „Zweig -Etablissements " im Sinne des
8 40 Gewerbeordnung , sondern vielmehr als nothwendige Glieder , Betriebs¬
mittel , nach der älteren österreichischen Terminologie als „ Vehikel " der vor¬
bedachten gewerberechtlichen Einheit anfzufassen.

Hinsichtlich des Warcnverschleißes mittelst automatischer Verkaufsapparatc
muss vorausgeschickt werden , dass von solchen Verkaufsautomaten , die von be¬
fugten Geschäftsleuten innerhalb der Gemeinde , in welcher sie ihr Gewerbe
betreiben , und überhaupt im Nahmen ihrer Gcwerbsberechtignng benützt werden,
zu abstrahieren ist, da in diesen Fällen der aufgestellte Automat nichts anderes
bewirkt , als eine eigenartige Eincassiernng des Kaufpreises für die ohnehin
feilgebotenen Waren . Ebensowenig kann von einem selbständigen gewerberecht¬
lichen Charakter bei jenen Verkaufsautomaten die Rede sein , mittelst derer in
den im Neichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern gelegenen Fabriken
oder sonstige Productionsgewerbe , wenn auch außerhalb der Gemeinde ihres
Standortes , lediglich eigene Erzeugnisse verschleißen.

Denn eine Niederlage oder Vcrschleißstütte hört dadurch , dass sie „ auto¬
matisch " betrieben wird , nicht auf , nach den Worten des Ministerial -Erlasses
vom 16 . September 1883 , Nr . 26701 (h. ä . Intim , vom 23 . September 1883,
Z . 42641 ) als ein Ausfluss des den gewerblichen Prodncenten Anstehenden
Rechtes , mit ihren Erzeugnissen und Waren Handel zu treiben , einen bloßen
Bestandtheil des betreffenden Erzeugnngsgewerbes zu bilden.

Hingegen constitniert der wirklich selbständige , d. i . nicht im Rahmen
eines Handelsgeschäftes oder Erzeugnngsgewerbes gelegene Betrieb auch bloß
eines einzelnen automatischen Verkanfsapparates , insoferne dieser Betrieb durch
die erforderliche Beschaffung der zu verschleißenden Ware , die unerlässliche Beob¬
achtung des Apparates behufs rechtzeitiger Nachfüllnng , durch diese Bevor
räthignng selbst , ferners durch dessen Instandhaltung u . s. w . eine regelmäßige
snbjective Bethätigung des Jnhahers oder eines dritten erheischt , thatsächlich
ein selbständiges Handelsgewerbe.

Umso gewisser wird der letzterwähnte Charakter einem Unternehmen An¬
erkannt werden müssen , welches darin besteht , den Verschleiß , sei es einer Art,
sei es mehrerer Gattungen von Waren , durch dislocierte Automaten zu bewirke » .
Diese letzteren aber , die von der commerciellen Centrale ausgestellt , verwaltet,
mit Verlag versehen , in Stand gehalten werden , tonnen weder als selbständige
Gewerbe , noch als Filialen , oder als Zweig -Etablissements , sondern analog
wie die automatischen Wagen nur als Betriebsmittel des einigen , am Sitze
dieser Centrale befindlichen Unternehmens angesehen werden.

Um nun die Gewerbebehörden in den Stand zu setzen, sich nach Maß¬
gabe der allgemeinen Bestimmungen der Gewerbegesetze und nach den vorstehend
angedenteten Grundsätzen zu benehmen und insbesondere zu entscheiden , ob in
jedem einzelnen Falle mit der Ausstellung eines Gewerbescheines für die in
Rede stehenden automatischen Betriebe vorzugehen sei, oder ob es sich lediglich
um den Ausfluss der einem Gewerbetreibenden bereits zustehenden Handels¬
oder Erzeugnugsbefugnis , oder auch um ein bloßes neues Betriebsmittel einer,
die automatische Personenabwägnng oder den automatischen Warenverschleiß
ohnehin betreibende Unternehmung handle , ist es erforderlich , dass diese Be¬
hörden sich in der genauen und vollständigen Kenntnis sämmtlicher , ihre Com-
petcnz unmittelbar und mittelbar berührenden automatischen Wagen und Ver-
kaufsapparate und der zur Benrtheilnng des gewerberechtlicheu Charakters der¬
selben dienlichen Momente befinden.

Zu diesem Zwecke werden die Behörden nicht bloß von den ihnen zu
Gebote stehenden Mitteln der Erhebung , sondern hauptsächlich von den Anzeigen
Gebrauch zu machen haben , welche ihnen in Gemäßheit der Ministerial -Ver-
ordnung vom 23 . Juni 1892 , R .-G .-Bl . Nr . 98 , werden erstattet werden.

Sobald nun auf Grund der erwähnten Anzeigen und anderer Informa¬
tionen eine politische Behörde in die Kenntnis von Thatsachen gelangt , die sich
auf solche in ihrem Bezirke aufgestellte automatische Wagen oder ' Verkanfs-
apparate beziehen , die keine selbständigen Gewerbe ansmachen , sondern die nur
als Bcstandtheile oder als Betriebsmittel von Gewerbe -Unternehmungen anzn - !
sehen sind , welche außerhalb dieses Bezirkes ihren Sitz haben , so ' hat diele
Behörde der Gewerbebehörde erster Instanz , in deren Bezirk sich der Standort
der gegenständlichen Gewerbs -Unternehmnng befindet , hievon Mitthcilung zu
machen , damit die letztere Behörde in den Stand gesetzt werde , die Voll¬
ständigkeit und Richtigkeit der Gewerbeanmelduug dieser Unternehmung zu
prüfen , sowie den Umfang des Geschäftsbetriebes derselben zu erkennen.

Hievon wird der Magistrat zufolge des im Einvernehmen mit dem hohen
k. k. Ministerium des Innern ergangenen Erlasses des hohen k. k. Handels¬
ministeriums vom 23 . Juni 1892 , Z . 16299 , zur Darnachachtung mit dem
Bemerken in Kenntnis gesetzt, dass unter einem die Verständigung der magst
stratischen Bezirksämter von hieraus erfolgt.

Die k. k. n .-ö. Finanz -Landesdirection hat unterm 25 . Juli
1892 , Z . 31258 (M .-Z . 147645/XV1II ) , au sammtliche k. k.
Bezirkshauptmauuschaften in Niederösterreich und k. l . Steuer - ,
adlninistrationen in Wien folgenden Erlass gerichtet:

> Erlasses des hohen k. k. Finanzministeriums vom 1 . Februar
kH92 , Z . 40709 ox 1890 , ist hinsichtlich der Besteuerung der entgeltlichen Ab-
ivägnng von Personen mittelst ausgestellter automatischer Wagen und des Waren¬
verkaufes mittelst automatischer Verkanssapparate im allgemeinen und der sich
mit dem elfteren Geschäftsbetriebe befassenden Gesellschaft ZI 'Iw Automatic
VVoißliin ^ Llrisbine Company ' limited « in London , rcspective des hierländigcn

Vertreters und Geschäftsnachfolgers derselben , Heinrich Leo in Wien , im
besonderen , vorbehaltlich einer anderen hochortigen Weisung in der nachfolgend
bezeichneten Weise vorzugehen:

Der Betrieb einer automatischen Wage im Rahmen eines anderen , diesen
Geschäftszweig in sich schließenden Gewerbes (z. B . eines sogenannten physikalisch-
mechanischen Cabinetes ) ist einer besonderen Besteuerung nicht zu unterziehen,
weil in einem solchen Falle die automatische Vorrichtung sich nur als ein im
Geschäfte verwendeter Gebranchsgegenstand darstellt . In allen anderen Fällen
erscheint die entgeltliche Abwägung von Personen mittelst zu diesem Zwecke auf-
gestellter , automatischer Wagen ' als ein eigenes selbständig zu besteuerndes Unter¬
nehmen , als dessen Standort der Wohnort des Unternehmers , beziehungsweise
des hierlündigen Vertreters desselben anzuseheu ist . Es ist daher sowohl die
Erwerb - als auch die Einkommensteuer an diesem Orte für das ganze Unter¬
nehmen einheitlich vorzuschreiben , während andererseits eine besondere Steuer-
vorschreibnng an den verschiedenen Standorten der einzelnen Wagen , welche sich
ihrer Natur nach nicht als Filialen oder Hilfs -Etablissements , sondern als
Betriebsmittel der Unternehmung darstellen , nicht stattznfinden hat.

Was den Warenverkauf mittelst automatischer Verkaufsapparatc betrifft,
so gelten hinsichtlich der Besteuerung desselben folgende Grundsätze:

Der Warenverkauf mittelst automatischer Verkaufsapparatc ist dann , wenn
er von bereits besteuerten Geschäftsleuten innerhalb der Ortschaft , in welcher
dieselben ihr Gewerbe betreiben mit Artikeln , deren Verkauf in den Rahmen
ihrer Gcwerbsberechtignng fällt , ansgeübt wird , einer besonderen Besteuerung
nicht zu unterziehen . Ebenso hat eine selbständige Besteuerung dieses Waren¬
verkaufes dann nicht einzntreten , wenn derselbe ausschließlich mit Erzeugnissen
einer , sei es auch außerhalb des Ausstellungsortes des Verkaufsapparates be¬
findlichen Unternehmung stattfindet , deren Besteuerung nach dem Gesetze vom
29 . Juli 1871 , R .-G .-Bl . Nr . 91 zu erfolgen hat , weil in solchen Fällen die
Verkanssapparate mit dem Hanptnnternehmen in dem in Alinea 2 des tz. 1 des
erwähnten Gesetzes bezeichneten nothwendige » Zusammenhänge stehen . Andern¬
falls stellt sich der Warenverkauf mittelst automatischer Verkanssapparate als
eine selbständige erwerbstcuerpflichtige Unternehmung dar und constitniert der
wirklich selbständige Betrieb auch nur eines einzigen Verkanfsapparates , insoferne
dieser Betrieb durch die erforderliche Beschaffung der zu verkaufenden Waren,
durch die nothwendige Beobachtung des Apparates behufs rechtzeitiger Nach-
füllung , dann durch die Nachfüllung selbst eine regelmäßige snbjective Be-
thätigüng des Inhabers oder eines dritten erheischt , ein selbständig zu
besteuerndes Handelsgewerbe . — Wenn jedoch ein Unternehmer an verschiedenen
Orten solche Verkanssapparate anfstellt , welche von der commerciellen Centrale
verwaltet , mit Vorräthen versehen und in Stand gehalten werden , so tonnen
die einzelnen Verkaufsapparate weder als selbständige Gewerbe noch als Filialen
oder Zweig -Etablissements , sondern analog wie bei den automatischen Wagen
nur als Betriebsmittel eines einzigen Unternehmens angesehen werden , kür
welche eine besondere Erwerbsteuer nicht vorzuschreiben ist . — Um ein solches
Unternehmen ausreichend besteuern zu können , muss die zur Stcuervor-
schreibnng competente Steuerbemessungs -Behörde , d. i . jene Steuerbehörde , in
deren Sprengel sich der Wohnort des Unternehmers oder des Vertreters
desselben befindet , in die Lage gesetzt werden , von allen an den verschiedenen
Orten ausgestellten Wagen Kenntnis zu erlangen.

Zn diesem Zwecke wird daher die k. k. Steueradministration angewiesen,
auf die in ihrem Bezirke ausgestellten Wagen ihr Augenmerk zu richten , den
Wohnort des betreffenden Unternehmers zu eruieren und von dem Vorhandensein
solcher Wagen oder Verkaufsapparate und den bei der Steuervorschreibnng in
Betracht kommenden Verhältnissen derselben der zur Steuervorschreibnng com-
petenten Behörde Mittheilung zu machen.

Hievon wird unter einem der k. k. n .-ö. Statthalterei die Mittheilnng
gemacht und der Magistrat der k. k. Neichshanpt - und Residenzstadt Wien in
Kenntnis gesetzt.

6
(Revision des Grundstenereatasters . )

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 21 . Juli 1892,
Z . 43923 (M .-Z . 141291/XV ), unter anderem Folgendes mit-
getheilt:

Gemäß ß 41 des . Gesetzes vom 24 . Mai 1869 , R .- G .-Bl . Nr . 88 , ist von
15 zu 15 Jahren eine Revision des Grundstenereatasters in allen Ländern
gleichzeitig vorznnehmen.

Als einer der wichtigsten Behelfe für diese Revision erscheinen die Daten
über die Preise sämmtlicher in jedem Schätzungsbezirk vorkommenden Boden-
producte , der Aufwands -Materialien , dann der Zug - und Handarbeit.

Gemäß tz 24 des citierten Gesetzes sind rücksichtlich der Hauptkörncr-
gattnngen die Preise an den Einfluss nehmenden Marktorten , rücksichtlich der
ökonomischen Nebenprodncte , der Aufwands -Materialien , dann des Zug - und
Taglohnes die Localpreise im Classificationsdistricte maßgebend.

Laut Erlasses des hohen k. k. Finanzministeriums vom 2 . Juli 1892,
Z . 15225 , erhalten hinsichtlich der Preise der Hauptkörnergattungen die Finanz-
Landesbehörden die Weisung , die Marktpreistabellen von allen Marktorten des
Landes einzuholcn und dem hohen Finanzministerium vorzulegen.

Hinsichtlich der übrigen Preisdaten kann , da dieselben in den Marktpreis-
tabcllen in der Regel nicht enthalten sind , und es sich auch um die Localpreise
in den einzelnen Gemeinden handelt , die Ermittlung nur im Wege der Ge¬
meindevorsteher erfolgen uud es erscheint hiernach die thätige Mitwirkung der
politischen Bezirksbehörden unbedingt nothwendig.

Der Magistrat wird daher beauftragt , bei den bezüglichen
Erhebungen kräftigst mitznwirken.
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Die Nachweisung hat sämmtliche in der Gemeinde gewöhnlich
vorlominende Badeuproduct e (mit Ausnahme der vier Hauptkörner-
qattnngen , deren Preise von den Marktortcn durch die Finanz -Landesbehörden
gesammelt werden ), dann die Anfwandsgegenstände und die Zug - und Taglöhuc
zu umfassen.

Die von den Gemeinden einlangenden Nachweisungen sind durch die Po¬
litischen Bezirksbehörden einer eingehenden Prüfung in der Richtung zu unter¬
ziehen , ob bei deren Verfassung die Anleitung beachtet wurde , andererseits aber
die Preisangaben selbst den thatsüchlichen Verhältnissen entsprechen.

In letzterer Beziehung ist insbesondere der Tendenz entgegeuzutreten , die
Preise der Bodcnerzeugnisse willkürlich herabzudrücken , dagegen jene der Anf-
waudsgegenstände , namentlich der Zug - und Taglöhne über das Blaß der Wirk¬
lichkeit zu erhöhen . „ . < ^ ^

Die gesammelten Preisnachweisnngeu sind der Fiuauz -Landesbehorde zu

übersenden . ^

(Rechtzeitige Verständigung des Gewerbe -Jnspeetors
von der Abhaltung von Loealeommissionen .)
Der k. k. Gewerbe -Jllspector für den Polizeirayon Wien hat

unterm 23 . Juli 1802 (M .-Z . 139767/XVIH ) folgendes Ersuchen
gestellt:

Die Einladungen zu Localcommissioneu wegen Errichtung oder Erweiterung
gewerblicher Anlagen werden mir seitens der magistratischen Bezirksämter
zumeist ein bis zwei Tage vor Abhaltung der Commission zugemittelt.

Dieser kurze Termin zwischen Verständigung und Abhaltung der Com¬
missionen macht es mir unmöglich , über die Zeit entsprechend zu disponieren,
und kommt es auch nicht selten vor , dass überhaupt die Theilnahme an wichtigen
Commissionen unterbleiben muss , weil ich meine Assistenten nicht mehr recht¬
zeitig verständigen kann.

Ich erlaube mir deshalb das diensthöfliche Ersuchen zu stellen , die magi¬
stratischen Bezirksämter in geeigeter Weise zu veranlassen , dass die Verständigung
von der Abhaltung von Localcommissionen thnnlichst frühzeitig unter genauer
Angabe des Gegenstandes der Commission erfolge.

8 .

(Feststellung der Competenz der Steueradministra-
tionen zur Bemessung der Erwerbsteuer für Stadt¬
träger , Stiefelputzer re., sowie für Hausierer mit Vie
tnalieu , Reibsand und für andere im Nmherziehen
ausgeubte Gewerbe im Wiener Gemeindegebiete . )

Die k. k. n .-ö. Finauz -Landesdirection hat mit Erlass vom
25 . Juli 1892 , Z . 29553 ( M .-Z . 149138/XVIII ) , folgende Be¬
stimmungen getroffen:

Im Nachhange zu dem h . o. Erlasse vom 26 . März 1892 , Z . 2142 , be¬
treffend die Competenz der Steneradministrationen zur Bemessung der Erwerb-
stener für die Lohnfnhrwerksbesitzer in Wien wird weiter verordnet , dass zur
Erwerbsteuervorschreibnng für die Stadtträger , Stiefelputzer rc ., deren Erwerb¬
steuer seit der Deeentralisation der bestandenen Steueradministration für Wien
von jener Administration vorgcnommen wurde , in deren Amtsbereich sich der
Standort befand , sowie für die Hausierer mit Victualien , Neibsand und andere
im Hernmzichen ausgeübte Gewerbe , deren Besteuerung , weil die Coneession
sich auf das ganze Gemcindegebiet erstreckte , ohne Rücksicht ans den Wohnort
von der Steueradministration für den I . Bezirk vorgenommen wurde , im Hin¬
blicke ans die stattgefnndene Errichtung von magistratischen Bezirksämtern jene
Steueradministration competent sei, in deren Amtsbereich die Coneession er-
theilt wurde , beziehungsweise in deren Bezirk sich der Wohnort der bezeichnet « !
Art von Gewerbetreibenden befindet.

Hienach ist auch wegen der Abtretung der Catasterblätter im Sinne des
h . o. Erlasses vom 1. Februar 1892 , Z . 4059 entsprechend amtsznhandeln.

L>.
(Herabsetzung der Lehrzeit sür Lehrlinge .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 27 . J ^ li
1892 , Z . 45447 (M .-Z . 146630/XV11I ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Mit der Ministerial -Verordnnug vom 5 . Juli 1892 , R .-G .-Bl . Nr . 106,
wird die Herabsetzung der Lehrzeit für Lehrlinge , welche eine dreiclassige allge¬
meine Handwerkerschule absolviert haben , unter das zweijährige Minimum bis
zur Mindestdaner der Lehrzeit von einem und einem halben Jahre als zulässig
erklärt.

Es kann nämlich nicht in Abrede gestellt werden , dass jene Knaben,
welche eine allgemeine Haudwerkerschule mit gutem Fortgang absolviert und
daselbst den Handfertigkeitsunterricht genossen haben , beim Eintritte in die

Lehre vermöge ihrer theoretischen und praktischen Vorbildung das betreffende

Gewerbe im allgemeinen rascher erlernen und sich auch dem Meister als
Arbeitskräfte nützlicher erweisen als jene Lehrlinge , welche ohne jede gewerbliche
Vorbildung in die Lehre treten.

Wenn man weiters berücksichtigt , dass der Besuch des dritten Jahrganges
der allgemeinen Handwerkerschule schon außerhalb des schulpflichtigen Alters
fallt und daher der Absolvent einer solchen Schule , welcher sich einem Hand¬
werke widmet , die Lehrzeit um ein Jahr später vollendet als ein Lehrling,
welcher unmittelbar , nachdem er seiner Schnipflicht Genüge geleistet hat , in die
Lehre eingetreteu ist, so erscheint es gerecht und billig , dass für Absolventen
dreiclassiger Handwerkerschulen , wenn sie sich einem Gewerbe znwenden , für
welches sie sich in der Handwerkerschule vorbereitet haben , die sonst bei dem
Gewerbe übliche Lehrzeit entsprechend herabgesetzt werde.

Für die Absolventen einer bloß zweiclassigen oder des zweiten Jahrganges
einer dreielassigen Handwerkerschule kann dagegen die Einräumung der erwähnten
Begünstigung nicht mit gleichem Rechte in Anspruch genommen werden , da der
Besuch des zweiten Jahrganges noch in die Grenzen der Schnlpflichtigkeit fällt,
für den betreffenden Lehrling somit rücksichtlich des Zeitpunktes des Gewcrbs-
antrittes nicht in Betracht kommt , demselben vielmehr vermöge der gewonnenen
Ausbildung seiner gewerblichen Thätigkeit zugute kommt.

Wenn sonach die Begünstigung einer Herabsetzung der Lehrzeit nur für
die Absolventen des dritten Jahrganges einer allgemeinen Haudwerkerschule in
Aussicht genommen ist , so wird anderseits dem Unterschiede , ob die praktische
Unterweisung in der Schulwerkstätte oder in einer Privatwerkstätte erfolgt,
keine ausschlaggebende Bedeutung beizumessen sein , da nach der Organisation
der allgemeinen Handwerkerschnlen der praktische Unterricht in einer Privat-
werkstütte den Handfertigkeitsunterricht in der Schnlwerkstätte ersetzen soll.

Was nun den Weg betrifft , auf welchem den Absolventen der Handiverker-
schnle die erwähnte Begünstigung znerkaunt werden soll , so ist es im Grunde
des Z 119 b , Punkt 1 der Gewerbe -Ordnung Sache der gewerblichen Genossen¬
schaften , und zwar der Genossenschafts -Versammlung , über die Dauer der
Lehrzeit bei dem betreffenden Gewerbe Beschluss zu fassen.

Mit der Ministerial -Verorduung vom 17 . September 1883 (R .-G .-Bl.
Nr . 149 ), ist nur sür die handwerksmäßigen Gewerbe ein Maximum und ein
Minimum der Lehrzeit mit vier , beziehungsweise zwei Jahren aufgestellt worden,
innerhalb dessen sich jene Beschlussfassung der Genossenschaften und in Er¬
manglung , respective im Rahmen derselben die freie Vereinbarung der den
Lehrvertrag abschließenden Parteien bewegen kann.

Die Zuerkennnng der Begünstigung einer herabgesetzten Lehrzeit für die
Absolventen von Handwerkerschulen wird sonach zunächst den gewerblichen
Genossenschaften obliegen.

Nur insoferne die Herabsetzung der Lehrzeit auch unter das laut der
citierten Verordnung mit zwei Jahren bestimmte Minimum der Lehrzeit bei
handwerksmäßigen Gewerben als zulässig erklärt werden sollte , war eine allge¬
meine Verfügung nothwendig , welche eben mit der eingangs citierten Ver¬
ordnung erfolgt ist . Mit derselben wird ausgesprochen , dass die Lehrzeit bei
handwerksmäßigen Gewerben für die Absolventen dreiclassiger Handwerkerschnlen
unter das zweijährige Minimum bis zur Blindeftdauer der Lehrzeit von
I Y2 Jahren herabgesetzt werden , dass daher bei einer üblichen Lehrzeit von zwei
Jahren diese Abkürzung bis zu einem halben Jahre betragen und in jenen
Fällen , in welchen die übliche Lehrzeit für das betreffende Gewerbe mehr als
zwei Jahre — beispielsweise drei oder vier Jahre — beträgt , die Abkürzung
der Lehrzeit auch mehr als ein halbes Jahr , jedoch auch hier nur soviel um¬
fassen kann , dass die Mindestdauer der Lehrzeit von einem und einem halben
Jahre nicht verkürzt wird.

Infolge Erlasses des hohen k. k. Handelsministeriums vom 5 . Juli 1892,
Z . 18728 , wird der Magistrat auf vorstehende Ausführungen und auf den
Inhalt der erwähnten hohen Ministerial -Verordnung mit der Aufforderung
aufmerksam gemacht , hievon auch die magistratischen Bezirksämter und die in
Wien bestehenden gewerblichen Genossenschaften zu verständigen und den letzteren
zugleich nahezulegen , den Absolventen von Handwerkerschulen hinsichtlich der
Dauer der Lehrzeit entsprechende Begünstigungen im Wege der den Genossenschafts-
Versammlungen diesfalls zustehenden Beschlussfassung znznwenden , wobei jedoch
darauf Bedacht zu nehmen sein wird , dass diese Begünstigung dann nicht ein-
geränmt wird , wenn sie im einzelnen Falle dem Lehrvertrage cntgegenstnnde.

Der letztgedachte Vorbehalt ist deshalb erforderlich , um den beim Abschlüsse
von Lehrverträgen in Betracht kommenden besonderen Verhältnissen , insbesondere
dem Umstande Rechnung zu tragen , dass häufig unbemittelte Eltern nicht in
der Lage sind , dem Meister für die Unterweisung ihres Sohnes ein Lehrgeld
zu entrichten , in welchem Falle der Meister berechtigt ist, sich für seine Mühe,
eventuell für den Aufwand an Wohnungsbcistellnng , Beköstigung und Be¬
kleidung des Lehrlings durch die von diesem in der letzten Zeit des Lehrver¬
hältnisses geleistete Arbeit , demnach durch Vereinbarung einer längeren Lehrdaner
zu entschädigen.

(Zuweisung der handelsgerichtlich protokollierten
Fleisch - und Vieh Commissionshändler und der eben¬
solchen sogenannten Bevollmächtigten znm Gremium

der Wiener Kausmannschast .)
Dcr Wiener Magistrat hat unterm 28 . Juli 1892 , M .-

Z . 47044/XV , folgende Entscheidung getroffen:
In Erledigung einer Anfrage der Genossenschaft der Wiener Fleischhauer,

ob die Fleisch - und Vieh -Commissionshändler dcr Wiener Fleischhauer - Ge¬
nossenschaft oder dem Gremium der Wiener Kaufleute angehören , beziehnngs-
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weise die Genossenschaftsgebüren an diese oder jene Genossenschaft zn ent¬
richten haben , findet der Wiener Magistrat nach Anhörung der Handels - und
Gewerbekannner und der betheiligten Genossenschaften im Sinne des 8 112
der Gewerbeordnung zn erkennen:

Während die Fleischhändler und Viehhändler nach 8 2 der mft dem hohen
Statthalterei -Erlasse vom 3 . Juni 1888 , Z . 29555 , genehmigten Statuten der
Wiener Fleischhauer -Genossenschaft dieser Genossenschaft zngehören , sind die
Fleisch -Eommissionäre und die nach 8 14 der Marktordnung für den Wiener
Central -Viehmarkt und nach dem hohen Ministcrial -Erlasse vom 13 . Jänner
1888 , R .-G .- Bl . Nr . 6 , ans dem Central -Viehmarkt zngelassenen Bevollmächtigten,
insoferne sie überhaupt nach 8 59 , Alinea 3 der Gewerbeordnung einen selbst¬
ständigen Erwerbszweig nach 8 N der Gewerbeordnung anzumelden haben und
zwar sowohl die Fleisch -Eommissionäre als auch die bezeichnten Bevollmächtigten,
wenn sie handelsgerichtlich protokolliert sind , dein Gremium der Wiener Kauf¬
mannschaft znzuweisen , und soferne sic es nicht sind , außer jedem Geuossenschafts-
verbande zu belassen.

LI

(Vorschriften für die Prüfung von Dampfmafchinen-
wnrtern bei den Speeialmaschitten der Papierfnbri-

eation . )
Die k. k. n .-ö. Statthalters hat mit Erlass vom 29 . Juli

1892 , Z . 41521 (M .-Z . 146115/VIII ) , dem Wiener Magistrate
folgende Abschrift ihres an den Verein der öst.-ung . Papierfabri¬
kanten in Wien gerichteten Erlasses vom 28 . Juli 1892 , Z . 41521,
mit dem Beifügen intimiert , dass es nach § 17 der Verordnung
vom 15 . Juli 1891 , R .-G .-Bl . Nr . 108 , dem Magistrate obliegen
wird , im gegebenen Falle unter Anhörung des Prüfungs -Com-
missürs für Wärter stationärer und loeomobiler Dampfmaschinen
darüber zu wachen , dass durch die im Gegenstände getroffenen
Verfügungen den Interessen der Betriebssicherheit entsprechend
Rechnung getragen werde:

Über die an das hohe k. k. Handelsministerium gerichtete Eingabe vom
5 . Mürz 1892 , Z . 1916 , um Erleichterung der mit der Ministcrial -Verordnung
vom 15 . Juli 1891 , R .- G .- Bl . Nr . 108 , vorgcschriebenen Prüfung für jene
Dampfmaschinenwärter , welche bei der Spccialmaschine der Papierfabrication
verwendet werden , in dem Sinne , dass

1 . die mündliche Prüfung der Tampfmaschinenwärter bei den Special¬
maschinen der Papierfabrication sich auf diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten
zn beschränken hätte , welche für die Hintanhaltnng von Unfallgefahren im Tampf-
maschinenbetriebe erforderlich sind , wogegen die genaue Kenntnis der Cou-
strnctionsart dieser stationären und locomobilen Dampfmaschinen nicht gefordert
werden solle;

2 . dass die zur Prüfung der Dampfkesselwärter berechtigten Dampfkessel-
prüfnngs -Commissäre auch zur Prüfung sämmtlicher Dampfmaschinenwärtcr
der Papierfabrication autorisiert werden , wird dem geehrten Vereine zufolge
Erlasses des hohen k. k. Handelsministeriums vom 13 . Juni 1892 , Z . 10967,
Nachstehendes eröffnet:

Zur Begründung des all 1 gestellten Ansuchens wurde die Aufmerksam¬
keit des hohen k. k. Handelsministeriums zunächst ans die besondere Art der
Thätigkcit der zur Bedienung der Papier -Spccialmaschinen verwendeten Personen,
welche cs sowohl aus Gründen der Ökonomie wie mit Rücksicht ans die Füh¬
rung der Gesammtmaschinc unzulässig erscheinen lasse, dass die Wartung der
letzteren und die Beaufsichtigung der dazu gehörigen Dampfmotoren verschiedenen
Personen übergeben werde.

Wenn nun auch die bezüglichen Ausführungen der Eingabe als fachgemäße
bezeichnet werden müssen , so beruht doch die von dem Vereine ausgesprochene
Befürchtung , dass sich keine Maschinenwärter finden werden , welche die für die
Verwendung bei den Dampfmaschinen der Papierfabrication unerlässliche
Eignung zur gleichzeitigen Bedienung der Papier -Specialmaschincn besitzen und
anderseits in der Lage sein würden , den Anforderungen der mit der Verord¬
nung vom 15 . Juli 1891 , R .-G .-Bl . Nr . 108 , vorgeschriebenen Prüfung für
Wärter stationärer und loeomobiler Dampfmaschinen zn entsprechen , ans einer
irrthümlichen Auslegung der einschlägigen Bestimmungen.

Nach Z 14 der citiertcn Verordnung haben die Caudidateu der Prüfung
für Dampfmaschincnwärter bei dieser Prüfung allerdings die vollkommene
Kenntnis der Constructionsart der betreffenden Dampfmaschine , zn deren Be¬
dienung (Führung , Wartung ) sie befähigt erklärt werden wollen , sowie die
Folgen , die eine Vernachlässigung des Dienstes nach sich ziehen könnte , nach-
znweisen . Diese Bestimmung ist jedoch hinsichtlich der zur Bedienung der bei
der Papierfabrication im Gebrauch stehenden Dampfmaschinen zuzulasseuden
Personen nicht wie in der Eingabe angenommen wird , in dem Sinne aufzn-
fassen , dass diese Personen die genaue Kenntnis der Constructionsart aller
stationären und locomobilen Dampfmaschinen nachzuweisen hätten.

Es wird sich vielmehr auch hier nur darum handeln , festznstellcn , ob der
Candidat jene unerlässlichen Kenntnisse bezüglich der Einrichtung und Con-
strnction von Dcinpftnaschinen besitze, welche für die Führung derselben im
allgemeinen , sewie im Hinblicke auf die spccielle Consiruction der bei der Prüfung
vorliegenden Maschine erforderlich erscheinen.

Zur Erbringung eines solchen Nachweises werden aber die beim Maschinen-
dicnste der Papierfabrication bereits aushilfsweise in Verwendung gestan¬
denen Personen umso eher in der Lage sein , als die fachgemäße Wartung der
Papiermaschine eine längere Übung und ein höheres Maß von Intelligenz
voraussetzt , weshalb zn erwarten ist, dass das betreffende Wartepersonale sich
während der Zeit der Hilfsweisen Verwendung auch eine genügende Kenntnis
der Einrichtung der Antriebs -Dampfmaschinen verschafft haben werde.

Mit Rücksicht hierauf liegt somit kein Anlass vor , in Bezug auf die von
den Dampfmaschinenwärtern der Papierfabrication nachznweisende Qualification
eine von den allgemeinen Prüfnngsvorschriften abweichende Bestimmung zn treffen.

Dem uä 2 gestellten Ansuchen , betreffend die Antorisiernng der zur Prü¬
fung der Dampfkesselwürter berechtigten Dampfkesselprüfungs -Commissärc auch
zur Prüfung sämmtlichen Dampfmaschinenwärtcr der Papierfabrication findet
das hohe Handelsministerium unter Hinweis darauf keine Folge zn geben , dass
bei der ausreichenden Anzahl der für Wärter stationärer und loeomobiler
Dampfmaschinen bestellten Prüfungs -Commissäre ein thatsächliches Bedürfnis
nach einer derartigen Maßregel , auch falls sie sich als im Sinne der citierten
Prüfnngsverordnnng durchführbar erweisen sollte , nicht vorliegt.

Bei diesem Anlasse wird übrigens bemerkt , dass es , sowie dies durch die
besonderen Verhältnisse der Papierfabrication geboten erscheint , auch vom Stand¬
punkte der Verordnung vom 15 . Juli 1891 keinem Anstande unterliegt , dass
die Wartung ganzer Maschinengruppen in Papierfabriken einem geprüften
Maschinenwärter übertragen werde , wenn demselben die erforderliche Anzahl
von Hilsspersonen zn Seite steht , und dass bezüglich dieser auch bei dem Be¬
triebe der kleinen Antriebs -Dampfmaschine verwendeten Hilsspersonen , soferne
sie nur thatsächlich unter der verantwortlichen Leitung eines geprüften Maschinen¬
wärters stehen , der Zwang zur Ablegung einer Prüfung nicht besteht.

Die Anzahl der geprüften Maschinenwärter , welche mit der verantwort¬
lichen Leitung des gesammten Maschinenbetriebes in einer Papierfabrik betraut
werden können , wird von Fall zu Fall je nach dem System und den Dimen¬
sionen der bezüglichen Maschincnanlage von der Fabriksleitnng festznstellen sein.

L2

(Pttlverwerksanlagen .)
Die k. k. n .-ö. Statthalters hat mit Erlass vom 31 . Juli 1892,

Z . 36664 (M .-Z . 159635/XVII1 ), mit Beziehung auf die Erlasse
vom 5 . Jänner 1884 , Z . 54813 6x 1883 und vom 1. Juni 1891,
Z . 30981 , folgende Abschrift eines an die k. k. Bezirkshanpt-
mannschaft Neunkirchen unter demselben Datum und Zahl ge¬
richteten Erlasses dem Wiener Magistrate zur Darnachachtnng
übermittelt:

Die k. k. Statthalterei hat in dem allen Bezirkshauptmannschaftcn mit-
getheilten Erlasse vom 5 . Jänner 1884 , Z . 55813 ex 1883 , ausgesprochen,
dass die Pulverwerksanlagen zn den im ß 27 , Punkt 2 der Gewerbegesetz¬
novelle vom 15 . März 1883 , R .- G .-Bl . Nr . 39 , anfgezähltcn Anlagen gehören
und dass daher für die Errichtung solcher Anlagen die Bestimmungen der
88 28 bis 30 des bezogenen Gesetzes maßgebend sind.

Auch ans Anlass der Herstellung der Fabrik der Actiengesellschaft Dynamit
Nobel zur Erzeugung rauchlosen Pulvers in Sanbersdorf wurde die k. k. Be-
zirkshanptmaunschaft über deren Anfrage mit dem Erlasse vom 22 . No¬
vember 1890 , Z . 70460 , auf den erstangeführten Erlass als Directive verwiesen
und hat die k. k. Bezirkshauptmannschaft demgemäß die Verhandlung über die
Zulässigkeit der in Rede stehenden Anlage in Gemäßheit der oben angeführten
Bestimmungen der Gewerbegesetznovelle gepflogen und schließlich mit dem Decrete
vom 7 . Februar 1891 , Z . 2378 , ausgesprochen , dass die mehrerwähnte Fabriks¬
anlage in gewerbepolizeilicher Beziehung zulässig erscheint.

Hierüber hat das hohe k. k. Ministerium des Innern laut Erlasses vom
4 . Juni 1892 , Z . 13262 , unter Bezugnahme auf den hohen Erlass vom
30 . Juli 1889 , Z . 14633 (intimiert der Bezirkshauptmannschast Neunkirchen mit
Statthalterei -Erlass vom 12 . August 1889 , Z . 46370 ox 1889 ) , zn bemerken
gefunden , dass auf Anlagen , welche zur Erzeugung von Schwarzpnler oder
solchen Sprengmitteln dienen , welche dem Staatsmonopole unterliegen , die Be¬
stimmungen der Gewerbegesetznovelle vom 15 . März 1883 , betreffend die Geneh¬
migung von gewerblichen Betriebsanlagen , gemäß Artikel VIII des Knnd-
machungspatentes zur Gewerbe -Ordnung vom 20 . Deccmber 1859 keine
Anwendung finden.

Bei der Errichtung solcher Pnlverwerksanlagen wird sich die Jngerenz
der politischen Behörden im Sinne des 8 0 der Ministerial -Verordnnng vom
21 . März 1853 , R .-G .-Bl . Nr . 91 darauf zn beschränken haben , im Einver¬
nehmen mit der kompetenten Militärbehörde unter Zuziehung von Vertretern
der Gemeinden und Interessenten die commissionelle Verhandlung , mit welcher
die nach der Bauordnung und eventuell auch die nach dem Wasserrechtsgesetze
erforderlichen Amtshandlungen thnnlichst zu vereinigen sind , zu Pflegen und
hieuach anszusprcchen , ob gegen die Errichtung und den Betrieb einer solchen
Anlage aus öffentlichen Sicherheitsrücksichten ein Anstand obwaltet oder nicht
und welche Bestimmungen ans diesen Rücksichten geboten sind.

Hierbei wird , falls auch die Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes in
Frage kommen , nach diesem Gesetze , und falls die in Rede stehenden Anlagen
und dazugehörigen Bauten seitens des Staates zur Ausführung gelangen,
gemäß 8 29 der n .- ö. Bauordnung vom 17 . Jänner 1883 vorzngehen sein.

In Beziehung auf die in der obcitierten Entscheidung der Bezirkshaupt¬
mannschaft cnthaltene Anordnung , dass bei der bezeichnten Pulverfabrik die
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in der Sprengmittel -Verordnung vom 2. Juli 1877 , R .-G .-Bl . Nr . 68, vor¬
gesehenen Herstellungen znm Schutze der Sicherheit anszuführen sind, wird die
k. k. Bezirkshauptmannschaft zufolge Auftrages des genannten hohen Ministeriums
ans den h. Ministerial -Erlass vom 17 . Mai 1891 , Z . 4436 (intimiert mit
Statthalterei -Erlass vom 1. Juni 1891 , Z . 30981 ), betreffend die Anwendung
und Handhabung der letztgedachten Sprengmittel -Verordnung sowie die Nach¬
trags -Verordnung vom 22 . September 1883 , R .-G .-Bl . Nr . 156 , verwiesen.

13
(Behandlung der Fälle von Auswanderungen öster¬

reichischer Staatsangehöriger nach Ungarn . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 17 . August

1892 , Z . 51779 (M .-Z . 155150 ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Unter Bezugnahme auf den Erlass des hohen k. k. Ministeriums für
Landesvertheidignng vom 5 . Mai 1891 , Z . 981 , ? ra68 ./I1 a , intimiert mit dem
hierortigen Erlasse vom 25 . Mai 1891 , Z . 28413 , betreffend die Behand¬
lung der Fälle von Auswanderungen österreichischer Staats¬
angehöriger nach Ungarn,  hat das hohe k. k. Ministerium für Landes¬
vertheidignng mit dem Erlasse vom 29 . Juli 1892 , Z . 12596/3208 II a zu ver¬
fügen gefunden , dass es in den Fällen der Punkte,2 und 3 in Hinkunft ans
die Einleitung von Untersuchungen bezüglich eventueller Kriegsdienst-
tanglichkeit  von Auswanderungswerbern nach Ungarn nicht anznkommen
hat , und die Gesuche solcher, welche nach obiger Verordnung nicht schon von den
Unterbehörden zu bewilligen wären , dem Ministerium für Landesvertheidignng
im Wege der k. k. Statthalterei zur Entscheidung vorzulegen kommen.

Hievon wird der Magistrat zur Darnachachtung , soweit dadurch die dies-
amtliche Competenz berührt wird , in die Kenntnis gesetzt.

14
(Vorschriften , betreffend die Einsichtnahme von Aeten

durch Parteien .)
Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 17 . August

1892 , Z . 48839 (M .-Z . 148446/XV1 ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Über eine Anfrage hinsichtlich der Zulassung der Einsichtnahme von Acten
durch Parteien hat das hohe k. k. Ministerium des Innern mit dem Erlasse
vom 10 . August 1892 , Z . 9975 , darauf hingewiesen , dass mit dem Hofkauzlei-
Decrete vom 31 . December 1810 , Pol . Gesetzessammlung , 35 . Band Nr . 50,
sowie mit dem Hofkanzlei -Decrete vom 30 . Jänner 1823 , Pol . Gesetzessammlung
51 . Band Nr . 14 und n .-ö. Prov . Gesetzessammlung 5. Band Nr . 21 , aller¬
dings den bei den Behörden angestellten Conceptsbeamten , gleichwie dem Hilfs¬
personale jede Mittheilnng von Actenstücken an Parteien , sowohl in Abschrift
als mündlich oder durch Einsicht in dieselben, die Fälle ausgenommen , wo
diese durch Gesetze und Verordnungen vorgeschrieben ist, wiederholt und auf
das strengste verboten , mit dem erstbezogenen Erlasse aber zugleich ausgesprochen
wurde , dass die Parteien , welche ein oder anderes Aktenstück in Abschrift zu
bekommen oder einzusehen brauchen , die Mittheilung oder Bewilligung bei der
Behörde , die es betrifft , anzusuchen haben , welche sodann ordentlich zu entscheiden
hat , ob das Ansuchen zu gestatten sei oder nicht.

Mit dieser Vorschrift stimmt auch die Bestimmung des 8 125 der Bezirks¬
amts -Instruction vom 17 . Mürz 1855 , R .-G .-Bl . dir . 52 , überein , wonach
Parteien zur Einsicht in die Acten der schriftlichen Bewilligung des Amts¬
vorstehers bedürfen.

15
(Verbot des Hausierhandels in Mödling .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 19 . August
1892 , Z . 51802 (M .-Z . 156255/XIX ), Folgendes dem Wiener-
Magistrate zur Kenntnis gebracht:

Der Herr Handelsminister hat sich im Einvernehmen mit dem hohen
Ministerium des Innern und der Finanzen bestimmt gefunden , mittelst der
im XI .II . Stücke des R .-G .-Bl . unter Nr . 122 erschienenen Verordnung das
Verbot des Hausierhandels im Gebiete der Stadtgemeinde Mödling vom 1. Mai
bis zum 15 . October jedes Jahres anszusprechen.

Hievon wird der Magistrat infolge Erlasses des hohen k. k. Handels¬
ministeriums vom 5. August 1892 , Z . 34115 , in die Kenntnis gesetzt.

16
(Sicherheitsvorkehriitigen für mit Benzingasmotoren

bewegte Schiffe .)
Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 24 . August

1892 , Z . 51793 (M .-Z . 159413/XIV ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Handelsministerium hat über eine Anfrage , ob die mit
seinem Erlasse vom 18 . Juli 1890 , Z . 28077 (hierortige Intonation vom
14 . August 1890 , Z . 46961 ), gegebenen Directiven für Naphthaboote auch auf

Benzinboote Anwendung zu finden haben , nach Einvernahme von Fachmännern
auf dem Gebiete des Dampfkesselwesens Nachstehendes eröffnet:

Für mit Benzingasmotoren bewegte Schiffe  haben folgende
Sicherheitsvorkehruugen in Anwendung zu kommen:

Das zur Aufnahme des Benzins bestimmte Gefäß muss nach außen dicht
abgeschlossen sein.

Allen Rohrverbinduugen ist die größte Aufmerksamkeit zuzuwenden und
jede Nndichtheit derselben hintanznhalten . Das Ansaugerohr für die in das
Benzingefüß eintretende Luft ist mit einem feinen Drahtsieb zu versehen, zwischen
dem Arbeitschlinder und dem Benzingefäße ein Nückschlagsventil anzubringen.

Das Einbringen der Benzinvorräthe hat stets bei Tage und zu einer
Zeit , wo das Schiff außer Dienst steht, niemals aber bei offenem Licht zn erfolgen.

Befindet sich auf dem Schiffe selbst noch ein zweites größeres Vorraths,
gefäß für Benzin , so hat während der Fahrt zur Vermeidung des Öffnens des
Deckels des Benzinarbeitsgefäßes die Umfüllung durch eine gut functionierende
Ölpnmpe zn erfolgen.

Für die sicherheitsgemäße Aufbewahrung der Benzinvorräthe am Lande
ist im Sinne der bestehenden diesbezüglichen Vorschriften Sorge zn tragen.

Der Verwendung von Benzinbooten im öffentlichen Verkehre hat eine
Probefahrt vorherzugehen , bei welcher sowohl die Tüchtigkeit des Fahrzeuges,
als jene der Maschine zu erproben und insbesondere darauf zu sehen ist, dass
letztere nach dem L -tillstande leicht und rasch in Gang gebracht werden kann.

Zur Wartung der Maschine dürfen nur im Sinne der Ministerial-
verordnnng vom 15 . Juli 1891 , R .-G .-Bl . Nr . 108 , geprüfte Personen zu¬
gelassen werden.

Die Führung des Schiffes und die Bedienung der Maschine kann einer
und derselben Person anvertrant werden.

Im übrigen haben bezüglich der Concessiouierung des Schiffahrtsbetriebes
mit Benzinmotoren dieselben Bestimmungen wie für den Dampfschiffahrtsbetrieb
überhaupt in Anwendung zu kommen.

Dies wird dem Magistrate unter Bezugnahme auf die hierortigen Erlässe
vom 14. August 1890 , Z . 46961 (siehe Magistrats -Verordnungsblatt sx 1890,
Seite 23 ), und vom 13 . April 1891 , Z. 20260 (siehe den folgenden Erlass ), be¬
kanntgegeben.

*

K. k. n .-ö. Statthalterei
Z . 20260 ( LN -Z ) 14741 Dex 1891 ) .

Das hohe k. k. Handelsministerium hat über eine Anfrage der k. k. Landes¬
regierung in Klagenfnrt nach Einvernahme der Commission von Fachmännern
auf dem Gebiete des Dampfkesselwesens mit dem Erlasse vom 23 . März 1891,
Z . 9780 , eröffnet , dass von jenen Bedingungen , welche mit dem Erlasse dieser
hohen Stelle vom 18 . Juli 1890 , intimiert mit dem Statthalterei -Erlasse vom
14 . August 1890 , Z . 46961 , für den Schiffahrtsbetrieb mit Naphtha -Lonnches
vorgeschrieben wurden , nur die unter Punkt 5 angeführte auch als Coucessions-
bedingung für einen D ampfb o o t Verkehr mit Petroleum - Motoren
aufrecht zn erhalten ist, wonach also der Verwendung solcher Fahrzeuge im
öffentlichen Verkehr eine Probefahrt vorherzngehcn hat/bei welcher sowohl die
Tüchtigkeit des Fahrzeuges und der Maschine, als auch die specielle Eignung
des Schiffsführers , welcher die allgemeine Qualifikation als Dampfkessel- und
Maschinenwärter besitzen muss , zur Führung dieser Art von Fahrzeugen zn
erproben ist.

Die Führung des Schiffes und die Bedienung des Motors kann einer
und derselben Person anvertraut werden.

Gleichzeitig hat das genannte hohe Ministerium bestimmt , dass im übrigen
bezüglich der Concessionierung des Schiffahrtsbetriebes mit Petroleum -Motolen
dieselben Bestimmungen wie für den Dampfschiffahrtsbetrieb überhaupt in An¬
wendung zu kommen haben.

Hievon wird der Magistrat unter Bezugnahme auf den eingangs citierten
hierortigen Erlass vom 14 . August 1890 , Z . 46961 , zur Wissenschaft und
Darnachachtung bei sich ergebenden Fällen verständigt.

Wien,  am 13 . April 1891.
In Vertretung:

Pflügt  m . p.

17
(Vereinfachung der Kundmachungen über die bei
eoneeffionierten Pfandleihanstalten stattfindenden

Licitationen .)
Der Wiener Magistrat hat in seiner Senatssitznng vom 3 . September

1892 (ack M .-Z . 151635/XVIII ) über Ansuchen der Genossenschaft der Inhaber
von concessionierten Psandleihgewerben in Wien , es möge an die einzelnen
magistratischen Bezirksämter die Weisung ertheilt werden , dass es bei den im
Punkte Nr . 13 der Verordnung des Ministeriums des Handels , des Innern,
der Finanzen und der Justiz vom 24 . April 1885 , R .-G .-Bl . Nr . 49 , zu
erlassenden Licitations -Knndmachungen über die bei den einzelnen concessionierten
Pfandleihanstalten stattfindenden öffentlichen Versteigerungen verfallener Pfänder
genüge , dass die Nummern der Pfandgegenstände , welche zur Feilbietung
gelangen , in der Weise angegeben werden , dass einfach bezeichnet werde , inner¬
halb welcher Nummergrenzen die Gegenstände zur Versteigerung gelangen,
beschlossen, diesem Ansuchen Folge zn geben und die magistratischen Bezirks¬
ämter behufs einheitlicher Handhabung zu verständigen.
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II. RmmtttnibkjlinttimiuM.
KtMrath:

18
(Vorschüsse auf Adjuten .)

Vom Wiener Stadtrathe wurde am 1. September 1802 , nä
St .-R .-Z . 5283 (M .-Z . 154633/III ), beschlossen,

den Magistrat anzuweisen , in Hinkunft Gesuche um Vorschüsse auf Ad
jnten nicht mehr in Vorlage zu bringen.

ZllmMrnt:
io.

(Zuweisung der Agenden betreffend die städtischen
Volksbäder an das Magiftrats -Departement H IN . )

Der Bürgermeister Dr . Joh . N . Prix  hat mit dem an den
Magistratsdirector Krenn  gerichteten Präsidial - Erlass voin
30 . August 1892 , P .-Z . 527 Folgendes verfügt:

Gemäß Z 15 , Punkt 55 der Geschäftsordnung für den Wiener Magistrat
und die magistratischen Bezirksämter fällt der Betrieb der städtischen Volksbäder
und die Bestellung des gegen Taglohn beschäftigten Personales innerhalb des
systemisierten Personalstandes in die Competenz der magistratischen Bezirksämter.

Im Interesse einer einheitlichen Behandlung dieses Dienstzweiges finde
ich mich nunmehr bestimmt , diese Agenden ans den von den magistratischen
Bezirksämtern zu besorgenden Angelegenheiten ansznscheiden und dem Magi¬
strats -Departement VII für Wasserleitnngs - und Bäder -Angelegenheiten des
Herrn Magistratsrathes Stadler  zuzuweisen.

20

(Behandlung der Conten über Arbeiten oder Lie¬
ferungen für Gemeindezwecke .)

Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 20 . August
1892 , M .-D .-Z . 351 , Folgendes angeordnet:

In Ergänzung der unterm 5 . December 1891 , M .-D .-Z . 1022 . bezüglich
der Behandlung der Conten über Arbeiten oder Lieferungen für Gemeinde¬
zwecke erlassenen Verfügungen werden folgende Nachtragsbestimmnngen getroffen :

1 . Die gegenseitige Verständigung der städtischen Hauptcassa und Hanptcaffa-
Abtheilungen bei den magistratischen Bezirksämtern bezüglich der mit gericht¬
lichem Verbote belegten Forderungen eines städtischen Contrahenten hat nicht
nur in diesem Falle , sondern auch dann zu erfolgen , wenn diese Forderungen
cediert oder wegen Steuer - und anderen Rückständen von den politischen oder
Steuerbehörden in Beschlag genommen werden.

2 . Alle die Durchführung der Pfändungen , Verbote und Sessionen be¬
treffenden eassaämtlichen Agenden sind ausschließlich nur von der städtischen
Hauptcassa zu besorgen. 21 »

(Evidenthaltnng der Erwerbs - und Wirtschaft
Genossenschaften .)

Magistratsdirector Krenn  hat mit dem an den Leiter des
Steuer - und Wahlcatasters gerichteten Erlasse vom 7. September
1892 , M .-Z . 57584/XVIII Folgendes angeordnet:

Mit dem Erlasse der hohen k. k. n - ö. Statthalterei vom 8 . März 1892,
Z . 72740 , wurde der Magistrat unter Anschluss eines bereits dem Stener-
cataster zur Einsichtnahme zugekommenen Verzeichnisses der in Wien bestehen¬
den Erwerbs - und Wirtschafts - Genossenschaften beauftragt , einen Cataster über
die Vereinigungen der genannten Art anzulegen und stets in Evidenz zn halten,
so dass nicht nur die neuen Vereine , sondern auch die Statutenänderungen
mit Datum und Zahl der erfolgten handelsgerichtlichen Registrierung eingetragen
werden . Auf Grund dieser Vormerkungen hat der Magistrat darüber zn
wachen , dass von jeder derartigen Genossenschaft im Sinne des Z 35 des
Gesetzes vom 9 . April 1873 , R .-G .- Bl . Nr . 70 , eine Abschrift der genehmigten
Rechnungsabschlüsse und Bilanzen alljährlich binnen acht Tagen nach erfolgter
Genehmigung zur Einsicht an die hohe k. k. Statthalterei vorgclegt werden;
diese Rechnungsabschlüsse find , nach Thunlichkeit gesammelt , der hohen Landes¬
stelle vorznlegen . Auch ist mit einem neuen , eventuell geänderten Genossen¬
schaftsvertrage immer auch der Nachweis über die erfolgte Registrierung
(Bescheid des Handelsgerichtes ) der hohen Statthalterei vorznlegen und es ist
bei Vorlage der Statuten , beziehungsweise der Statutenänderungen , jedesmal
der Vollzug der Vormerkung im hierämtlichen Cataster auf dem Äcte ersichtlich
zn machen.

Der Herr Leiter des Steuer - und Wahlcatasters werden demnach ange¬
wiesen , den ans Grund des erwähnten Verzeichnisses bereits angelegten und
nach den Vorschreibnngen des k. k. Handelsgerichtes ergänzten Cataster der
Erwerbs - und Wirtschafts - Genossenschaften zn führen und m Evldenz zu halten.
Hiebei ist die erfolgte Eintragung einer neuconstitnierten Genossenschaft , sowie
die Registrierung einer Statutenänderung sofort an der Hand der jeweilig ein¬
langenden Firmen - Verzeichnisse des k. k. Handelsgerichtes im Cataster vor-
zumerken und über diese Vormerkung anher zu berichten , damit die Erfüllung
der dem Vorstande der registrierten Genossenschaft nach der citierten Gesetzes¬
stelle obliegenden Verpflichtung , eine Abschrift des Genossenschaftsvertrages und
jede Änderung desselben binnen acht Tagen nach erfolgter Registrierung der
Landesstelle im Wege der politischen Bezirksbehörde vorzulegen , überwacht
werden könne.

Die alljährlich einlangenden Rechnungsabschlüsse und Bilanzen der
registrierten Genossenschaften werden dem Steuercataster im kurzen Wege zur
Vormerkung des Einlangens im Genossenschaftscataster zngefertigt werden , und
es hat der Stenercataster vom Jahre 1893 an alljährlich zn Beginn des
Monates Juli ein Verzeichnis der bis dahin mit der Vorlage des Rechnungs¬
abschlusses und der Bilanz im Rückstände verbliebenen Genossenschaften an das
Magistratsdepartement XVIII vorzulegen , damit die Vorstände dieser Genossen¬
schaften zur Vorlage jener Rechnnngsansweise nach der mehrerwähnten Gesetzes¬
bestimmung verhalten werden.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1802 pnblieierten Gesetze und Verordnungen.
X) Reichsgeschiüatt.

Nr . 01 : Concessionsurkunde vom 14 . Mai 1892.
für die Localbahn von - Wieselsdorf nach Stainz.

Nr . 02 : Gesetz vom 8 . Juni 1892 , betreffend die Be¬
stellung von Bezirksschnlinspectoren.

Nr . 03 : Erlass des Ministers für Cnltns und
Unterricht vom 10 . Juni 1892 , betreffend eine Änderung des
Statutes für die k. k. Central -Commission zur Erforschung und Erhaltung der
Kunst - und historischen Denkmale.

Nr . 04 : Kundmachung des Finanzministeriums
vom 19 . Juni 1892 , betreffend die Befugniserweiternng des königlich
ungarischen Hauptzollamtcs II . Classe zn Orsova.

Nr . 05 : Erlass des Finanzministeriums vom
21 . Juni 1892,  betreffend das Maß der Sicherstellung für die richtige
Einzahlung des allfälligen Bonificationsrückersatzes bei der Znckeransfnhr in
der Betriebsperiode 1892/93.

Nr . 00 : Gesetz vom 23 . Juni 1892 , betreffend die Ab¬
änderung der Staatsgarantie für die Süd -Norddeutsche Verbindungsbahn und
die eventuelle Einlösung dieser Bahn durch den Staat.

Nr . 07 : Weltpostvertrag vom 4 . Juni 1891.
Nr . 08 : Verordnung der Ministerien des Handels,

des Innern und der Finanzen vom 23 . Juni 1892,
betreffend die Evidenthaltnng der automatischen Wagen und Verkanssapparate.

Nr . 00 : Verordnung des Justizministeriums vom
24 . Juni 1892 , betreffend die Zuweisung der Ortsgemeinde Skrejchow
zn dem Bezirksgerichtssprengel Mühlhausen in Böhmen.

Nr . 100 : Verordnung des Finanzministeriums
vom 25 . Juni 1892 , betreffend die Aufstellung einer Rechnnngs-
stempelmaschine in Lemberg.

Nr . 101 : Verordnung des Gesammtministeriums
vom 30 . Juni 1892,  betreffend die Behandlung spanischer Pro¬
venienzen bei der Einfuhr in das österreich -ungarische Zollgebiet.

Nr . 102 : Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 21 . Juni 1892 , betreffend die Zoll¬
behandlung von gebrannter Magnesia zur industriellen Verwendung.

Nr . 103 : Kundmachung des Handelsministeriums
vom 21 . Juni 1892,  womit nachträgliche Bestimmungen zn der Aich-
ordnnng vom 19 . December 1872 (R .-G .-Bl . Nr . 171 ) veröffentlicht werden.

Nr . 104 : Verordnung des Ministers für Cultns
und Unterricht und des Finanzministers vom 27 . Juni
>892 , womit die Bestimmungen der Ministerialverordnnngvom 19. Juni
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1886 (R .-G .-Bl . Nr . 107 ), betreffend die für die Führung des Decanatsamtes
(Bezirksvicariates ) in den nach dem Gesetze vom 19 . April 1885 (R .-G .-Bl.
Nr . 47) einzubringenden Einbekenntnissen über das Localeinkommen der con-
grnaergänznugsberechtigten Seelsorgegeistlichkeit anrechenbaren Auslagen hin¬
sichtlich der Diöcese Linz theilweise abgeändert werden.

Nr . LOS : Gesetz vorn I . Juli 1892 , betreffend den
Bau der Eisenbahn Stanislau -Woronienka.

Nr . 106 : Verordnung des Hnudelsmiuisters im
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und
dem Ministerium für Cultns und Unterricht vom
5 . Juli 1892 , womit die Verordnung vom 17. September 1883(R.-
G .-Bl . 9tr . 149 ), betreffend die Bestimmung der Zahl der Jahre , welche ein
Bewerber um ein handwerksmäßiges Gewerbe sich als Lehrling und als Gehilfe
in demselben Gewerbe oder einem dem betreffenden Gewerbe analogen Fabriks¬
betriebe verwendet haben muss , ergänzt und theilweise abgeändert wird.

Nr . 107 : Kundmachung des Finanzministeriums
vom 8 . Juli 1892,  betreffend die Errichtung der Steueradministration
für den IV ., V . und X . Bezirk der Haupt - und Residenzstadt Wien.

Nr . 108 : Verordnung der Ministerien desJnnern,
des Handels und der Finanzen von; 15 . Juli 1892,
betreffend das Verbot der Ein - und Durchfuhr von Hadern , alten Kleidern,
altem Tauwerke , gebrauchter Leibwäsche und gebrauchtem Bettzenge ans Russland.

Nr . 100 : Gesetz vom 18 . Juli 1892,  betreffend die
Ausführung öffentlicher Verkehrsanlagen in Wien.

Nr . 110 : Verordnung des Ministers für Cultns
und Unterricht und des Finanzministers vom 21 . Juni
1892,  zur Durchführung des Gesetzes vom 7. Mai 1874 (R .-G .-Bl . Nr . 51)
über die Religionsfondsbeiträge für das Decennium 1891 bis 1900 .)

Nr . 111 : Verordnung des Justizministeriums im
Einvernehmen mit den Ministerien der Finanzen nnd
des Cnltus und Unterrichts vom 2. Juli 1892 , womit
im Nachtrage zn der Ministerialverordmmg vom 13 . Juni 1876 (R .-G .-Bl.
Nr . 90), betreffend die Bemessung des Schulbeitrages von Verlassenschaften,
besondere Bestimmungen für jene städrisch-delegiertcn Bezirksgerichte in Wien
getroffen werden , in deren Amtsbereiche sich eine Finanz - nnd gerichtliche
Depositencassa befindet.

Nr . 112 : Verordnung der Ministerien des Acker¬
baues , des Innern , des Handels und der Finanzen
vom 7 . Juli 1892 , betreffend die Einbeziehung des k. k. Grenzzoll¬
amtes Snczawa -Jtzkany unter die im Anhänge zn der Verordnung vom 15 . Juli
1882 (R .-G .-Bl . Nr . 107 ) bezeichneten Zolleingangsämter.

Nr . 114 Verordnung des Justizministeriums vom
11 . Juli 1892 , betreffend die Zuweisung der Ortgemeinde Oenowitz
(Öoüovioo ) zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Beneschau in Böhmen.

Nr . 114 : Kundmachung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 13 . Juli 1892,  betreffend die Trennung
des Hafen - und Seesanitätsdienstes von dem Zolldienste in Comisa in Dalmatien
und Errichtung einer selbständigen Hafen - und Seesanitätsexpositnr daselbst.

Nr . 115 : Kundmachung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 13 . Juli 1892 , betreffend die Aus¬
dehnung der in der Ministerialverordnung vom 23 . Juni 1891/VI R .-G .-Bl.
Nr . 78 ) zngestandenen Verkehrserleichternugen für die zwischen nahe gelegenen
inländischen Häfen des adriatischen Meeres regelmäßige periodische Fahrten
unternehmenden Dampfschiffe auf die gestimmte Küste des österreichisch-nnga
rischen Zollgebietes.

Nr . 110 : Gesetz vom 14 . Juli 1892 , womit die Re¬
gierung ermächtigt wird , die Handelsbeziehungen mit Serbien bis längstens
30 . Juni 1893 provisorisch zn regeln und die Anmerkung 2 nach Nr . 24 zur
Elaste VI des allgemeinen Zolltarifs für das österreichisch-ungarische Zollgebiet
außer Kraft zu setzen.

Nr . 117 : Gesetz der Ministerien der Finanzen nnd
des Handels vom 23 . Juli 1892,  betreffend die Behandlung
von Waren in der Durchfuhr nach dem baierischen Thale Balderschwang.

Nr . 118 : Verordnung des Handelsministeriums
vorn 24 . Juli 1892 , mit welcher im Nachhange zur Polizeiordnnng für

die Seehäfen vom 24 . März 1884 (R .-G .-Bl . Nr . 33) und zur Handels-
ministerialverordnnng vom 18 . April 1887 (R .-G .-Bl . Nr . 42) weitere Be¬
stimmungen für den Hafen von Pola erlassen werden.

Nr . 110 : Gesetz vom 28 . Juli 1892 , betreffend die
Garantieerhöhnng für die Eisenbahn Eisenerz -Vordernberg und die eventuelle
Einlösung dieser Bahn durch den Staat.

Nr . 120 : Gesetz vom 28 . Juli 1892 , betreffend die
Zugeständnisse nnd Bedingungen für den Ban der Murthalbahn.

Nr . 121 : Kundmachung des Handelsministeriums
vom 29 . Juli 1892 , betreffend die Ausführung und den Betrieb der
in der Allerhöchsten Concessionsurknnde vom 13 . Jänner 1890 (R .-G .-Bl . Nr . 15)
für die Localbahn Ischl — Salzburg vorgesehene Zahnradbahn auf den Schafberg.

Nr . 122 : Verordnung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern nnd
der Finanzen vom 5 . August 1892 , betreffend das Verbot des
Hausierhandels im Gebiete der Stadtgemeinde Mödling.

11) Lnndesgefehvinit.
Nr . 44 Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogth umc Österreich unter der Enns vom
1l . Juni 1892 , I . 35160 , laut welcher den kleinen Flößen
(Welfern , Vierzwingern nnd Wachauern ) die unmittelbare Einfahrt in den
Wiener Donaucanal bis auf weiteres gegen Widerruf gestattet wird.

Nr . A4 : Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
13. Juni 1892 , Z . 35128 , betreffend das von der Staatsver¬
waltung mit der Wastergenostenschaft Mailberg und mit dem n .-ö. Landes-
ansschnsse abgeschlossene Übereinkommen wegen Canalisation des Marktes
Mailberg und Entwässerung nasser Grundstücke im Gebiete dieser Gemeinde.

Nr . 45 Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
15. Juni 1892 , Z . 2663/4Ü'., betreffend die Auflassung der

Oberverwaltung der Wiener k. k. Krankenanstalten , sowie der im k. k. allge¬
meinen Krankenhanse in Wien bestehenden Materialverwaltung nnd die Über¬
nahme der Geschäfte der Oberverwaltung durch die k. k. u.-ö. Stallhalterei.

Nr . 40 : Gesetz vom 11 . April 1891,  wirksam für das
Erzherzogthum Österreich unter der Enns , betreffend die Gründung von Thier¬
seuchenfonds behufs rascherer Tilgung der Rotz-Wnrmkrankheit nnd des Milz¬
brandes der Einhufer (Pferde , Maulthiere , Esel), dann der Lungensenche, des
Milzbrandes , des Nanschbrandes nnd der Perlsncht (Tuberculose ) der Rinder.

Nr . 4F : Gesetz vom 8 . Juni 1892 , womit der Stadt¬
gemeinde Mödling die Bewilligung zur Einhebung einer Musik- nnd Ver-
schönernngstaxe ertheilt wird.

Nr . 48 : Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
26 . Juni 1892 , Z . 39990,  betreffend die Änderung des Namens
der Gemeinde Brand im Bezirke Hietzing-Umgebung in „Brand -Laaben " .

Nr . 40 : Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
28 . Juni 1892 , Z . 40441 , betreffend die der Gemeinde Wien
ertheilte Bewilligung zum Verkaufe einer Grundfläche.

Nr . 40 : Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
28 . Juni 1892 , I . 40443 , betreffend die Änderung des Namens
der Gemeinde „Kroatisch-Wagram " im Bezirke Groß -Enzersdorf . in „Wagram
a. d. Donau ".

Nr . 41 : Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
19 . Juli 1892 , Z . 45237,  betreffend die vom hohen k. k. Mini¬

sterium des Innern genehmigte Cholera -Jnstrnction.
Nr . 42 : Gesetz vom 18 . Juli 1892 , betreffend die

Ausführung von öffentlichen Berkehrsanlagen in Wien.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Redacteur : Dr . Friedrich Edler v. Nadler , Secretär des Wiener Magistrates.

Papier ans der k. k. priv . Pittener Papierfabrik . — I . B . Wallishausser ' s k. und k. Hof-Bnchdrnckerei , Wien.



Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 85 , 28 . October 1892.

W >liri>»»»,M, »,i> Entscheid»»«;«!,
sowie

Noriillltivhestiniiilimgeil des Gcmciildcrathcs, Stadtrathes»»r>des Nragistriltes
inI »ge!egt»Iikite>i der OemeinKiiesmllltmip und politischen Jinlstichriing.

Inhalt:
I . Verordiittttgen und Entscheidungen : 1 . Verhältnis der Handelsgesellschafter znm Greiniuin der Wiener Kaufmannschaft . — 2 . Verhältnis der Inhaber
der in Wien protokollierten Zweigniederlassungen von Fabriksnuternchmnngen znm Gremium der Wiener Kaufmannschaft . — 3 . Beschau und Stempelung der
Handfeuerwaffen . — 4 . Behandlung der Canal - Einmündnngsgebüren als öffentliche Abgaben . — 5 . Abänderung der Bestimmungen über Dörranlagen für
landwirtschaftliche Producte . — 6 . Bestellung von Sachverständigen behufs Ermittlung der Dnrchschnittskosten für die Wiederherstellung verseuchter Weingärten . —
7 . Verbot des Hausierhandels in dem Gebiete der Stadt Dees . — 8 . Behandlung von Fällen der Gewerbeznrücklegung bei Fortbetrieb eines zweiten das znrück-
gelegte Gewerbe in sich schließenden Gewerbebefngnisses . — 9 . Anordnungen , betreffend die Beibringung von Viehpüssen bei dem Transporte von Schweinen
auf Eisenbahnen und Schiffen . — 10 . Maßregeln , betreffend die Behebung von Übelständen im Blnmenhandel zwischen Italien und Wien . — 11 . Jncompetenz
der politischen Behörden 1 . und II . Instanz bezüglich der Arbeitsordnungen für Privat -Pulverwerke . — 12 . Un -mläMake it der Pbkstrzn n y der Lehrzeit Tür
Apotheker lehrlinge . — 13 . Gestattung der nachträglichen Beibringung der Haftungserklärnngen bei Übergabe von ans dem XI . bis XIX . Bezirke in der n .- ö.
i'andes -'Irreiiänstalt einlangenden Geisteskranken . — 11 . Durchführungsbestimmungen zum Pfcrdcstellnngs -Gesetze . — 15 . Berechtigung der Gewerbe -Jnspectoren,
öffentliche Lagerhäuser als gewerbliche Unternehmungen zu beaufsichtigen . — 16 . Vorschriften , betreffend die Abgabe von gemahlenem Kaiuit ans der Kalnszer
Grube als Düngmittel . — 17 . Erklärung der Waffennnfähigkeit rücksick̂tüchJer niit Leiftenbrnch behafteten Wehrpflichtigen . — 18 . Behandlung von Gesuchen
um Verlängerung des Hansierbefngnisses . — II . Normativbestimmunaen : Gemeinderath:  19 . Regelung des Wasserbeznges von Privaten und
Geschäftsleuten bei den öffentlichen Anslanfbrnnnen in den Bezirken XI bis XIX . — St adtrath:  20 . Nichtgestattung des Geschirrhandels in Detail - Markt¬
hallen . — 21 . Controle des Wasserbezuges . — 22 . Instruction für jene städtischen Feuerwehrmänner , rcsp . Telegraphisten und Maschinisten , welche den Feuer-
wehrvereincn zur Dienstleistung zugewicsen sind . — Magistrat:  23 . Behandlung der Anträge auf Bewilligung von Znschnsscrediten . — 24 . Verbot der
Verladung von Strohsäcken auf Milchwägen . — 25 . Verständigung des k. k. Gewerbe -Jnspectors bei Verleihungen von Befugnissen zur Führung von Cantinen . —
26 . Controlierung der Geschäftsbücher der Inhaber von Trödlergewerben . — 27 . Licitationsordnungsmäßige Behandlung jener Pfandobjecte , für welche sich kein

Käufer findet . — Verzeichnis der im Jahre  1892 publicicrten Reichs - und Landesgesetze.

I. NeniriminuM und EnIIcheiciunge».
i

(Verhältnis der Handelsgesellschafter znm Gremium
der Wiener Kaufmannschaft .)

Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat mit dem Erkenntnisse vom 23 . April
l . I ., Nr . 1316 , über die Beschwerde der Firma I . F . L Comp , in
Wien und deren öffentlicher Gesellschafter gegen die Entscheidung des hohen
k. k. Handelsministeriums vom 23 . Jänner 1891 , Z . 25763 ex 1890 , betreffend
die Mitgliedschaft zum Gremium der Wiener Kaufmannschaft und Entrichtung
der Jncorporationsgebür die angefochtene Entscheidung aufgehoben und hiebei
ausznsprechen gefunden , dass die recurrierenden Gesellschafter für ihre
Person  zur Entrichtung der erwähnten Einverleibnngsgcbür nicht verhalten
werden können , weil bei Handelsgewerben , welche von offenen Gesellschaften
betrieben werden , die Anmeldung derselben bei der Gewerbebehörde nur unter
der Firma dieser Gesellschaft stattfindet , der Gewerbeschein nur auf den Namen
dieser Firma ansgestellt wird , sonach als Inhaber eines solchen Handels¬
gewerbes im Sinne der HZ 106 und 107 G . O . nur die unter der
registrierten Firma das Handelsgewerbe betreibende offene
Handelsgesellschaft betrachtet werden kann  und daher auch als Mit¬
glieder der Genossenschaft (des Gremiums ) immer nur die Handelsgesellschaft
als solche, nicht aber die einzelnen Gesellschafter derselben angesehen werden
können . — (M .-Z . 150268, XIX ex 1892 .)

2 .

(Verhältnis der Inhaber der in Wien protokollierten
Zweigniederlassungen von Fabriksnnternehmnngen

znm Gremium der Wiener Kaufmannschaft .)

Der k. k. Verwaltnngsgerichtshof hat mit dem Erkenntnisse vom 23 . April
l . I ., Nr . 1317 , über die Beschwerde des Gremiums der Wiener Kaufmann¬
schaft gegen die Entscheidung des k. k. Handelsministeriums vom 23 . Jänner 1891,
Z . 25083 sx 1890 , betreffend eine ihm anfgetragene Änderung der Gremial-
Statnten , als unbegründet abgewiesen und hiebei auszusprechen gefunden , dass
die Inhaber der in Wien protokollierten Zweigniederlassungen von Fabriks¬
nnternehmnngen , insoferne sie mit diesen nicht in örtlichem Zusammenhänge
stehen und als bloße Berkaufsstätten derselben erscheinen , nicht Mitglieder des
Gremiums der Wiener Kaufmannschaft seien.

3 .

(Beschatt nnd Stempelung der .Handfeuerwaffen .)
Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass dom 10 . Mai

1892 , Z . 28026 (M . -Z . 96388/XV1II ) , Folgendes zur Kennt¬
nis gebracht:

Zufolge 8 8 des Gesetzes vom 23 . Juni 1891 (N .- G .-Bl . Nr . 89 ) steht
den Waffen -Erzeugern und - Händlern allerdings für die Veranlassung der
Beschau und Stempelung ihrer Vorräthe an Handfeuerwaffen das ganze
laufende Jahr zur Verfügung ; die Entsendung der Probiermeister in die
Geschäftslocale behufs Vornahme dieser Amtshandlung kann jedoch aus Dienstes-
rncksichten nnd im Hinblicke auf den hiermit verbundenen Aufwand nur je
einmal stattsindcn ; die Waffen - Erzenger und -Händler , welche cs unterlassen,
von dieser Erleichterung Gebrauch zu machen , werden daher , falls ihre Vor¬
räthe bis gegen Ende l. I . unverkauft bleiben , dieselben bei sonstiger Straf¬
fälligkeit vor Ablauf des Jahres behufs der Beschau und Stempelung an die
Probieranstalt einsenden müssen. * *

Die Anstalt zur Erprobung der Handfeuerwaffen befindet sich in Wien,
XVI . Bezirk , Ottakring , Hütteldorfcrstraße.

4 .

(Behandlung der Ganaleimttnttdnngsgebnrett als
öffentliche Abgaben . )

Das k. k. stüdü -deleg . Bezirksgericht Meidling hat mit Be¬
scheid vom 19 . Juli 1892 , Z . 15013/V , dem Stadtanwalte
Dr . Schmitt  Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Der k. k. oberste Gerichtshof hat in der Rechtssache der M . S . durch
Dr . St . gegen M . S . puncto 2100 fl . sammt Nebengebüren über den Revi-
sionsrecurs der k. k. n .-ö . Finanz -Procnratnr namens der Commune Wien
wider die oberlandesgerichtliche Verordnung vom 3 . Mai 1892 , Z . 4912 , womit
über Recurs des M . K . durch Dr . St . in theilweiscr Abänderung des Bescheides
des k. k. Bezirksgerichtes Unter -Meidling vom 26 . Februar 1892 , Z . 2411,
das von der k. k. n .- ö. Finanz -Procnratnr im Einvernehmen mit der Commune
Wien gestellte Begehren um Liqnidhaltnng der angemeldeten Canaleinmündungs-
gebür pro 1889 bis 1890 per 197 fl. 49 kr, sammt 5 Percent Zinsen vom
26 . Februar 1892 als Vorzngspost und um Berichtigung derselben ans dem
Meistbote des Hauses Consc .-Nr . . . . in Unter -Meidling Einl .-Z . . . . abge¬
wiesen worden ist, dem Revisionsrecnrse  stattzngeben nnd in Abänderung
der angefochtenen oberlandesgerichtlichen Verordnung den Bescheid des k. k.
Bezirksgerichtes Unter -Meidling vom 26 . Februar 1892 , Z . 2411 , im Punkte Ib
womit ans dem Meistbote der vorbezeichneten Realität der k. k. n .- ö. Finanz-
Procnratnr ums . der Commune Wien unmittelbar nach den Vorzngsposten
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per 4 fl . 62 kr . und per 421 fl . 90 kr . sammt Nebengebür , die Canaleinmün-
dungsgebür pro 1889 — 1890 mit 197 fl . 49 kr. sammt 5 Percent Zinsen vom
26 . Februar 1892 als Vorzngspost zugewiesen wurde , wieder herzustellcn be¬
funden ; — dies in Erwägung , dass die gedachte Gebür sich als eine öffentliche
Abgabe darstellt , dass diese Abgabe im Sinne des Z 31 Concnrs -Ordnnng ein
Vorzugsrecht znsteht , und dass die Art der Umlegung dieser Abgabe ans die
Lösung der Frage , ob der Abgabe ein Vorzugsrecht zustehe , keinen Einfluss zu
üben geeignet erscheint.

Hievon werden Sie zufolge Decretes des k. k. Oberlandesgerichtes Wien,
am 13 . Juli 1892 , Z . 9252 , verständigt.

5 .
(Abänderung der Bestimmungen über Dörranlagen

für landwirtschaftliche Prodnete .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 2 . August

1892 , Z . 41966 ( M -Z . 148019/XV ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Aus Anlass von Einschreiten mehrerer Besitzer von Dörranlagen für
landwirtschaftliche Prodnete , in welchen dieselben namens des Vereines der
Dörranlagenbesitzer in Böhmen und Mähren das Begehren um eine Modifi-
eation , eventuell Rücknahme des Normal -Erlasses des hohen k. k. Ministeriums
des Innern vom 22 . Mai 1890 , Z . 22818 (hierämtliche Jntimatiou vom
4 . Juni 1890 , Z . 33379 ), betreffend die Beschaffenheit von solchen Betriebs-
anlagcn , gestellt haben , und im Hinblicke auf ein vom k. k. Statthalter in
Böhmen dem hohen k. k. Ministerium des Innern vorgelegtes , den genannten
Gegenstand betreffendes Gutachten des böhmischen Laudescultnrrathcs hat sich
das genannte hohe k. k. Ministerium bestimmt gefunden , die Frage wegen einer
allfälligen Modifikation der Bestimmungen des gedachten Normal -Erlasses in
Erwägung zu ziehen und diesfalls eine Äußerung des technischen Departements
für Hochbau dieses Ministeriums einzuholen.

Indem dem magistratischen Bezirksamte anverwahrt eine Abschrift des
obcitierten .,hierämtlichen Erlasses vom 4 . Juni 1890 , Z . 33379 , sowie der er¬
wähnten Äußerung übermittelt wird , findet die k. k. Statthalterei dem magi¬
stratischen Bezirksamte zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des
Innern vom 28 . Juni 1892 , Z . 1982 , Nachstehendes zu eröffnen:

Mit dem Gutachten des Obersten Sauitätsrathes , welches dem Ministerial-
Normal -Erlasse vom 23 . Mai 1890 , Z . 22818 , zur Grundlage diente , wurde
beabsichtigt , den gesundheitsschädlichen Einflüssen der Rauchgasse offener Feue¬
rungen ans die Gesundheit der Arbeiter in mit solchen erfüllten Dörränmen zu
begegnen.

Die diesfälligen Anforderungen in sanitätspolizeilicher Beziehung sind in
der Voraussetzung gestellt , dass bei der gewöhnlichen Gebarung in den Dörr¬
anlagen ein Verweilen der Arbeiter in der gesundheitsschädlichen Ätmosphüre der¬
selben nicht zu umgehen sei.

Durch eine längere und energische Lüftung vor und während der Zeit
der Arbeit könnte wohl eine entsprechende Lnftbeschafsenheit hergestellt werden.
Dies setzt jedoch eine Constrnction voraus , die eine derartige Lüftung ermöglicht
und überdies zulässt , dass die Handhabung der Lüftung selbst gegen das mate¬
rielle Interesse der Unternehmer gesichert werden könne.

Da nach dem vorliegenden technischen Gutachten bei neuen Fabriksanlagen
von der direkten Feuerung recht wohl Umgang genommen werden kann und
eine andere Heizvorrichtung sogar technisch und ökonomisch vollkommener er¬
scheinen müsste , so ist kein Anlass vorhanden , bei neuen Gewerbeanlagcn von
den strengere und absolute Garantie bietenden Forderungen des in Rede stehenden
Normal - Erlasses abzugehen.

Jnsoferne jedoch bereits bestehende Anlagen ohne schwere Schädigung des
ganzen Industriezweiges nicht nmgeändert werden können , wäre das k. k. Mini¬
sterium des Innern im Einvernehmen mit dem k. k. Handelsministerium nicht
abgeneigt , Ausnahmen von dem mehrerwähnten Normal - Erlasse zuzulasscn,
soferne den öffentlichen sanitären Interessen ans dem Wege einer Bctriebs-
ändernng in der Weise , dass die Heizung znm Zwecke der Arbeitsleistung ans
hinlängliche zur kräftigeren Lüftung zu benützende Zeit eingestellt würde , ent¬
sprochen werden könnte.

In letzterer Beziehung fällt insbesondere in die Wagschale , dass die
betreffenden Anlagen eine solche scharfe Lüftung ermöglichen , oder dass derartige
Ventilationsvorrichtungen durch entsprechende Adaptierungen hergestellt und
Garantien für die ordnungsmäßige Benützung der Ventilationsanlage geboten
werden.

Mit Rücksicht auf diese speciellen Erfordernisse kann daher auch hinsichtlich
dieser eventuellen Ausnahme von den Bestimmungen des Normal -Erlasses gene¬
ralisiert , sondern muss von Fall zu Fall beurtheilt werden , ob die Bedingungen
zur Gestaltung des Fortbetriebes schon bestehender Dörranlagen mit direkter
Feuerung vorhanden sind.

Zu diesem Behnfe wird das magistratische Bezirksamt anfgefordert , hin¬
sichtlich der im dortigen Bezirke bestehenden derlei Dörranlagen für jede einzeln
eine commissionelle Erhebung unter Zuziehung des Gewerbe -Inspektors darüber
einznleiten , ob dieselbe hinsichtlich des vollkommenen Abschlusses der offenen
Feuerstelle , dann nach erfolgtem Abschlüsse hinsichtlich der scharfen Ventilation
des Dörranmcs eine solche Constrnction besitze, beziehungsweise eine Vervoll¬
kommnung derselben in der Weise zulasse , dass durch eine energische Lüftung
bei unterbrochenem Dörrproccsse ein vollkommen unschädlicher Luftraum herge¬
stellt wird , in welchem die Arbeiter sich beschäftigen können.

Desgleichen wird in jedem Falle zu erheben sein , welche Lüftungszeit
hiezu erforderlich ist, und ob eine mechanische Vorrichtung angebracht werden

kann , durch welche die Inbetriebsetzung der Ventilation durch die vorgeschriebene
Zeit bei Absperrung der Feuerung in einer allgemein controlierbaren Weise,
z. B . mittelst eines elektrischen Läutewerkes oder in anderer Weise angezeigt
würde.

Die Erhebungs - Commissionen haben nach Maßgabe des Erhebungsresnl-
tatcs die Bedingungen , unter welchen von der gänzlichen Umgestaltung der
Dörranlage abgesehen werden könnte , festzustellen und sind hienach die Er-
hebnngsacten unter motivierter Antragstellung anher zu dem Zwecke vorzulegen,
um nach entsprechender Prüfung und Begutachtung der Erhcbnngsresultatc mit
der Entscheidung unter Freilassung des Ministerialrecnrses Vorgehen zu können,
bis dahin hat das hohe k. k. Ministerium des Innern einvernchmlich mit dem
k. k. Handelsministerium den Fortbetrieb der im hierortigen Verwaltnngsgebicte
bestehenden derlei Dörranlagen provisorisch unter der Bedingung zu gestatten
gefunden , dass während der Erhaltung der offenen Feuerung kein Arbeiter den
Dörranm betreten darf , dass vor Aufnahme der Arbeit diese Feuerung abge¬
sperrt oder eingestellt , und dass der Dörranm solange gelüftet werde , bis die
Luft in demselben sowohl bezüglich des Gehaltes an Fenerungsgasen , als be¬
züglich der Temperatur eine unschädliche Beschaffenheit erhalten hat , und dass
die Übertretung dieser durch nnvermuthete Revision zu überwachenden Bestim¬
mung strengstens nach den Vorschriften der Gewerbeordnung geahndet werde.

Behufs Ermöglichung einer thatkräftigen und nützlichen Mitwirkung der
Organe der Gewerbe - Inspektion sowohl bei den abzuhaltcnden commissioncllen
Erhebungen , als auch bei den bis zum Abschlüsse der bezüglichen Verhandlungen
vorznnehmenden unvermuthcten Revisionen werden die k. k. Gewerbe -Inspektoren
unter einem von diesem Erlasse verständigt und wird das magistratische
Bezirksamt angewiesen , denselben ein Verzeichnis der in Rede stehenden im
dortigen Bezirke bestehenden Anlagen sofort zu übersenden.

6

(Bestellung von Sachverständigen behufs Ermittlung
der Durchschnittskosten für die Wiederherstellung

versenchter Weingärten.
Die k. k. n .-v. Statthalters hat mit Erlass vom 2 . August

1892 , Z . 46698 (M .-Z . 146634/XV ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Mit Beziehung auf den Bericht vom 19 . Juli l . I ., Z . 99575 , mit
welchem dahin angefragt wurde , ob in Ansehung der im Sinne des h. ä . Er¬
lasses vom 18 . April 1892 , Z . 24443 zur Durchführung des Gesetzes vom
28 . März 1892 , R .- G .-Bl . Nr . 61 , zn bestellenden Sachverständigen die Be¬
eidigung erforderlich ist, beziehungsweise ob die Vernehmung von Sachverstän¬
digen auch in jenen Bezirken erforderlich ist, in welchen sich offene Weingärten
nicht befinden und ob diese Vernehmung unter allen Umständen , oder nur im
Falle des Einlangens von Gesuchen von Weinhancrn um Darlehen stattzufinden
hat , wird dem Magistrat eröffnet , dass eine Beeidigung dieser Sachver¬
ständigen nicht erforderlich  ist , dass jedoch die Vernehmung von Sach
verständigen darüber , wie hoch sich der übliche Taglohn stellt , was das Rigolen
eines mittelschweren Grundes auf 60 cm Tiefe , sowie das einmalige Hanen
per Hektar kostet, in Ansehung aller jener Bezirke , in welchen sich Weingärten,
welche sich als eigentliche Weinbananlagcn , also nicht bloß als Theile von Zier¬
oder Obst - und Gemüsegärten darstellen , sofort zn veranlassen , demnach nicht
bloß bis zum Zeitpunkte des Einlangens von Darlehensgesnchen zuzuwarten ist.

7 .

(Verbot des Hausierhandels in dem Gebiete der
Stadt Dees .)

Die k. k. n .- v. Statthalterei hat mit Erlass vom 4 . August
1892 , Z . 48376 (M .-Z . 148032/XIX ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 24 . Juli
1892 , Z . 14814 , ist die Ausübung des Hausierhandels auf dem Gebiete der
Stadt Dees (Comitat Szolnok -Daboka ) unter Anfrechthaltung der im ß 17 der
bestehenden Hansiervorschriften und in den diesen Paragraph ergänzenden Nach-
tragsverordnnngen den Bewohnern gewisser Gegenden gewährten Rechte ver¬
boten worden.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung ans den ß 10 des Hausier-
patentes vom Jahre 1852 in die Kenntnis gesetzt.

8 .

(Behandlung von Fällen der Gewerbeznrncklegnng
bei Fortbetrieb eines zweiten das zurnckgelegte Ge¬

werbe in sich schließenden Gewerbebefngnisfes .)
Die k. k. Steuer -Administration sür den I . Bezirk hat mit

Note vom 12 . August 1892 , Z . 12640 ( M .-Z . 172173/XVlII ),
an den Magistrat das Ersuchen gestellt,

zu veranlassen , dass seitens des Marktcommissariates in jenen Fällen , in
welchen ein bisher separat besteuertes Gewerbe (z. B . Weinhandel ) anheim-
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gesagt und auf Grund eines zweiten , das znrückgelegte Gewerbe in sich schließenden
Gcwerbebefngnisses (z. B . Weinschank ) fortbetrieben wird , dieser Umstand in
der bezüglichen Äußerung zum Behnfe der Einleitung der Erwerbstencr Erhöhung
ausdrücklich hertwrgehobcn , nicht aber schlechthin die Betriebseinstellung bestätigt
werde.

L>.

(Anordnungen , betreffend die Beibringung von Vieh-
Pässen bei dem Transporte von Schweinen anf Cifen

bahnen nnd Schiffen .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Kundmachung vom

16 . August 1892 , Z . 28678 , Folgendes ungeordnet:
Da bei dem Transporte non Schweinen (mit Einschluss der sogenannten

Ferkeln ) auf Eisenbahnen (Schiffen ) hinsichtlich der Beibringung von Vieh¬
pässen mehrfach ein ungleichartiger Vorgang beobachtet wird , wodurch wieder¬
holt Anstände entstanden sind , findet die k. k. Statthalterei , unter Behebung
des hierortigen Erlasses vom 18 . November 1882 , Z . 51047 , auf Grund des
H 8 des allgemeinen Thiersenchengesetzcs vom 29 . Februar 1880 , R .- G .-Bl.
Nr . 35 , im Interesse einer ordnungsmäßigen Anwendung der bezüglichen
Bestimmungen des genannten Gesetzes , sowie znm Zwecke der Verhütung der
Verbreitung ansteckender Thierkrankheiten durch Schweine (Ferkel ) Nachstehendes
anznordnen:

1 . Die im Z 8 des allgemeinen Thiersenchengesctzes für gewisse Fälle
vorgeschriebene Beibringung von Viehpässen für Schweine , hat auch für die
auf Viehmärkte gebrachten oder mittelst Eisenbahnen (Schiffen ) transportierten
Schweine Anwendung zu finden , nnd zwar ohne Unterschied des Alters dieser
Thiere und ohne Rücksicht ans die eventuelle Unterbringung derselben in
Körben rc.

2 . Hinsichtlich der Ausstellung der betreffenden Viehpässe nnd ihrer Form
gelten die Dnrchführnngsvorschriften zu ß 8 des allgemeinen Thierseuchen¬
gesetzes (R .-G .-Bl . Nr . 36 ax 1880 ), während rücksichtlich des Treibens der
Schweine und der Beschau derselben auf Eisenbahnstationen die bezüglichen
Bestimmungen der hierortigen Kundmachung vom 5 . Mai 1892 , Z . 27818,
bis ans weiteres in Wirksamkeit bleiben.

3 . Übertretungen dieser Anordnungen , welche am 1 . September l . I . in
Kraft treten , werden nach dem Gesetze vom 24 . Mai 1882 , R .-G .-Bl . Nr . 51,
geahndet.

1V
(Maftregeln , betreffend die Behebung vonÜbelftänden

im Blnmenhandel zwischen Italien und Wien .)
Die k. k. n .-ö. Stattholterei hat unterm 16 . August 1892,

Z . 5)0090 (M .-Z . 153657/XV ) , dem Wiener Magistrate folgenden
Erlass intimiert:

Die Genossenschaft der Natnrblumenbinder nnd -Händler in Wien stellte
in einer Eingabe an das hohe k. k. Handelsministerium die Bitte um Ab¬
stellung des von ihr beklagten Übelstandes , dass unter angeblich fingierten
Adressen einlangende Blumensendungen , deren Besteller nicht ermittelt werden
können , znm Schaden des Wiener Blumenmarktes am Wiener Südbahnhofe
versteigert werden.

Das Petitum geht dahin , es möge die Südbahndirection angewiesen
werden , dass alle Blnmensendnngen , für welche ein Besteller , resp . Abnehmer
nicht ermittelt werden kann , anstatt öffentlich versteigert zu werden , an den
Aufgeber zurückgesendet oder aber vernichtet werden.

Der Magistrat wird zufolge Erlasses des hohen k. k. Handelsministeriums
vom 1 . August 1892 , Z . 52858 ox 1891 , und unter Bezugnahme ans den aus
Anlass einer analogen Eingabe der Genossenschaft der Ziergärtner ergangenen
Erlass dieses hohen Ministeriums vom 29 . Jänner 1890 , Z . 48481 ox 1888
(intimiert mit dem h. o. Erlasse vom 11 . Februar 1890 , Z . 7645 ) , anfgefordert,
die eingangs ermähnte Genossenschaft mit Beziehung ans ihre Eingabe in nach¬
folgendem Sinne zu bescheiden.

Zunächst wird vorausgeschickt , dass laut dem mit 1 . Juni 1890 in Wirk¬
samkeit getretenen Nachtrag II znm Tarife für den österreichisch - ungarisch¬
italienischen Güterverkehr Z 5 , fünftes Alinea „Sendungen von dem schnellen
Verderben ausgesetzten Gegenständen für die gesammte österreichisch -ungarische
und italienische Strecke nur frankiert (Francatnrsnote ) znm Transport ange¬
nommen werden sollen ."

Weiters erhält der § 22 des Theiles I für den österreichisch -nngarisch-
italienischen Güterverkehr vom 1 . October 1887 die Bestimmung , dass Güter,
deren An - oder Abnahme verweigert wird , oder deren Abgabe nicht thnnlich
ist , insoferne dieselben einem schnellen Verderben ansgesetzt sind , sofort zu Gunsten
der Berechtigten verkauft werden müssen . Bei diesen Veräußerungen ist in Ge¬
mäßheit der bei der betreffenden Bahn geltenden Bestimmungen vorzugehen.

Was nun die Angaben der Genossenschaft betrifft , so geht aus einem Berichte
der Südbahn -Gesellschaft hervor , dass die Blnmensendnngen aus Italien nicht
an fingierte Adressen , sondern durchgängig an bestehende Blnmenfirmen aufge¬
geben werden , welche dann als Grund der Nichtannahme den Umstand bezeichnen,
dass die zngesendete Quantität größer sei als die bestellte , oder dass die Art
nnd Qnaiität der Blumen der Bestellung nicht entsprechen , oder dass die Sen¬
dung nicht zur vereinbarten Zeit erfolgt sei. In Betreff des von der Genossen¬
schaft vorgeschlagenen Mittels zur Abhilfe wird bemerkt , dass nach dem Wort¬

laute des Z 61 , Alinea 4 des Eisenbahnbetriebs -Reglements den Bahnen der
Verkauf nnanbringlicher Naturblumensendungen nicht verwehrt werden kann,
nnd dass die Bahnverwaltnngen zur Rücksendung oder Vernichtung derartiger
Sendungen keineswegs berechtigt erscheinen.

Aber auch für den Fall einer Rücksendung erscheint es zweifelhaft , ob der
Aufgeber sich bereit finden würde , eine derartige Sendung gegen Entrichtung
der darauf haftenden Spesen zurückzunehmen , da derartige Blätter , beziehungs¬
weise Blumen in dem Ausgabsorte keinen oder einen nur sehr geringen Wert
haben könnten.

Es liegt vielmehr nahe , dass der Aufgeber in einem solchen Falle an die
Bahnverwaltung wegen Unterlassung des bestmöglichen Verkaufes mit Schaden
ersatzansprüchcn herantreten würde.

Schließlich wird noch erwähnt , dass die Wiener Stationen der Südbahn
angewiesen wurden , von jeder vorznnehmenden Veräußerung nicht bezogener
Blnmensendnngen die Genossenschaft der Wiener Natnrblninenhändlcr schleunigst
in die Kenntnis zu setzen, wodurch wohl der Hintangabe der Sendungen zu
Schleuderpreisen vorgebeugt werden dürfte.

Da übrigens trotz der erwähnten Bestimmung des österreichisch -ungarisch-
italienischen Tarifes Blnmensendnngen noch immer unfrankiert zur Beförderung
angenommen werden , so ist die Südbahngesellschaft angewiesen worden , neuer¬
dings an die Verwaltung der italienischen Bahnen mit dem Ersuchen heranzn-
treten , dass die Blnmensendnngen für Wiener Adressaten nicht mehr unfrankiert
oder nur bis zn österreichischen Grenzstationen frankiert zum Transporte über¬
nommen werden.

11 .
(Incompetenz der politischen Behörden N. nnd
HI . Instanz bezüglich der Arbeitsordnungen für

Privat -Pttlverwerke .)
Die k. k. n .-ö. Statthalters hat anlässlich eines speciellen

Falles mit Erlass vom 17 . Angnst 1892 , Z . 50734 (M .-
Z . 155 159/XVII1 ) dem Wiener Magistrate Folgendes bekannt-
gegeben :

Unter Bezugnahme auf den Bericht vom 19 . Deccmber 1890 , Z . 23590,
betreffend die Frage der Competcnz der Gewerbebehörden 1. Instanz zur
Vidierung der Arbeitsordnungen für Privat - Pulv er werke  hat
das hohe k. k. Ministerium des Innern mit dem Erlasse vom 6 . Angnst 1882,
Z . 21470 ax 1891 , noch mit dem hohen k. k. Handelsministerium und dem
hohen k. n . k. Reichs -Kriegsministerinm gepflogenen Einvernehmen eröffnet,
dass diese Vidierung seitens der genannten Behörden nicht platzzngreifen hat
und hiezu Nachstehendes bemerkt:

Im Art . VIII des Einführnngspatentes zur Gewerbeordnung vom
20 . December 1859 sind bezüglich der Monopole die bisherigen Vorschriften
als maßgebend erklärt worden nnd ist nach Art . XV des kais. Patentes vom
31 . Mürz 1853 , R .- G . -Bl . Nr . 90 , in Beziehung auf die Ergänzung von
Schießpulver die Verwaltung von den dazu bestellten Militärbehörden zn
besorgen.

Seither wurde mittelst eines zwischen dem k. k. Handelsminister , dem
k, k. Minister des Innern und dem k. n . k. Reichs -Kriegsminister abgeschlossenen
Übereinkommens vom 7 . April 1888 vereinbart , dass die zum Schutze der
gelverblichen Arbeiter erlassenen Bestimmungen der Gewerbegesetznovelle vom
8 . März 1885 , R .-G .-Bl . Nr . 22 , sowie die künftig zum gleichen Zwecke zn
erlassenden Vorschriften , soweit sie mit dem Wesen des Pulvermonopols ver¬
einbar sind , auch in den Privat -Pulverwerken zur Anwendung zu kommen
haben und dass die k. k. Ge werb e- Jnspecto reu  berufen sind , ihre Thätig-
keit innerhalb der in diesem Übereinkommen gezogenen Grenzen auch auf die
in ihrem Anfsichtsbezirke gelegenen Privat - Pnlverwerke anszudehuen.

Eine Jngerenz der politischen Behörden der I . und II . Instanz
auf die Handhabung der znm Schutze der Arbeiter erlassenen Vorschriften in
Privat -Pulverwerken ist in diesem Übereinkommen nicht vorgesehen.

Demgemäß wird die k. k. Bezirks Haupt Mannschaft  angewiesen , die
vorliegende Eingabe der Pulverfabrik M . «d R . in Felixdorf nebst der Äußerung
des Gewerbe -Jnspectors dem coinpetenten Artillerie - Zeugsd epot-
Commando  zur Erledigung abzutreten.

12 .

(Unzulässigkeit der Abkürzung der Lehrzeit für
Apothekerlehrlinge .)

Die k. k. n .-ö. Statthnlterei hat mit Erlass vom 2 . Sep¬
tember 1892 , Z . 54201 (M .-Z . 163977/VIII ), dem Wiener-
Magistrate Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Im Verlaufe der letzten Jahre wurde wahrgenommen , dass Eingaben der
Apothekerlehrlinge um Nachsicht eines Theiles ihrer gesetzlichen Lehrlingszeit
immer häufiger zur Vorlage gelangen und in der Mehrzahl der Fälle mit
persönlichen Verhältnissen der Bittsteller begründet werden.

In Anbetracht dieses Umstandes wird zufolge des Erlasses des hohen
k. k. Ministeriums des Innern vom 22 . Angnst 1892 , Z . 19082

aufmerksam gemacht , dass die Zurncklegnng der vollendeten dreijährigen,
beziehungsweise für Maturanten der zweijährigen Apothekerlehrzeit im Sinne

*
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der gegenwärtig bestehenden , auf die Ausbildung der Tironen gerichteten Vor¬
schriften ein unerlässliches Erfordernis zur Qnalification für das pbarmaceutische
Uuiversitütsstudium und die pbarmacentische Praxis bildet und dass daher jede
Nachsicht eines Theiles dieser Lehrzeit im Principe unzulässig ist.

Derartige Gesuche sind daher von nun an nur in besonders berück¬
sichtigungswürdig eu Ansnahmsfällen vorzulegen.

Insbesondere kann die derzeit ohnehin erst im 21 . Lebensjahre eintrctende
Stellungspflicht und der hiebei in Frage kommende Anspruch ans den einjährigen
Freiwilligendienst , sowie das Streben , den etwa verspäteten Eintritt in die
pharmacentische Praxis durch Abkürzung der Lehrlingspraxis auszugleichen , eine
Herabsetzung der gesetzlichen Anforderungen in keiner Weise begründen.

Sollten die bei dem Apotheker -Gremium derzeit ^ bestehenden Prüfungs-
termine ein Hindernis für die rechtzeitige Ablegung der Tirociualprüfung seitens
jener Lehrlinge sein , welche die normale dreijährige , beziehungsweise zweijährige
Lehrzeit vollstreckt haben und in das pharmacentische Universitätsstndinm ein-
treten sollen , so wird es Sache der Apothekergremien sein , mit Genehmigung
der hohen k. k. Statthalterei die erforderliche Abhilfe zu treffen.

13 .

(Gestattung der nachträglichen Beibringung der
Haftnngserklärungen bei Übergabe von aus dem ^ 1.
bis Bezirke in der n .-ö . Landes Irrenanstalt

einlangeuden Geisteskranken .)

Der n .-ö. Landesausschuss hat mit Note vom 14 . September
1892 , Z . 31825 (M .-Z . 174473/VIII ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zu Kenntnis gebracht:

Der n .- ö. Landesausschnss hat im Sinne der bei der commis,schnellen
Berathuug vom 17 . August 1892 in Angelegenheit der Regelung der Übergabe
von Geisteskranken in die n .-ö. Landes -Jrrenanstalt zwischen den Abgeordneten
der k. k. n .- ö. Statthalterei , der k. k. Polizeidirection , des löbl . Magistrates und seinem
Vertreter getroffenen vorläufigen Vereinbarung die Direction und Verwaltung der
n .-ö. Landes - Jrrenanstalt in Wien ermächtigt , in Hinkunft bei Aufnahme von
nicht nach Niederösterreich zuständigen , ans den Wiener Gemeindebezirken XI bis
XIX kommenden Geisteskranken die nachträgliche Beibringung der vorgeschrie¬
benen , vom magistratischen Bezirksamte ansznfertigcnden Haftuugserklärung in
solchen Füllen 'zuzugestehcn , in welchen die Unmöglichkeit der sofortigen Be¬
schaffung des bezeichnten Documentes seitens des die Aufnahme begehrenden
k. k. Polizei -Commissariates schriftlich bestätigt und die nachträgliche Einholung
der Haftnngserklärnng ausdrücklich zugesagt wird.

Für dieses Zugeständnis war insbesondere die Erwägung maßgebend,
dass die Beschaffung der vorgeschriebeneu Haftnngserklärnng nach Schluss der
Amtsstnnden beim magistratischen Bezirksamte , insbesondere des nachts erheb¬
lichen Schwierigkeiten begegnet und die der Aufnahme bedürftigen Geisteskranken
bis zur Erlangung der Haftungserklürung in einer ihrem Zustande nicht ent¬
sprechenden , zumeist sogar abträglichen Weise in Polizei -Wachstuben und der¬
gleichen verwahrt werden müssen.

Der löbliche Magistrat wird diensthöflich ersucht , hievon den Leitern der
betroffenen magistratischen Bezirksämter Mitcheilung machen und denselben
die nothwendigen Weisungen wegen jeweiliger nachträglicher Ausfertigung der
Hastungserklärungen ertheilen zu wollen.

14

(Durchführungsbeftimmnttgen zum Pfcrdeftellnngs-
Gesetze .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 22 . Sep¬
tember 1892 , Z . 59844 (M .-Z . i76366/XVI ) , dem Wiener-
Magistrate Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Aus den von den einzelnen politischen Landesstellen nach Formulare d
der Durchführungsbestimmungen zum Pferdestellungs -Gesetze vorgelegtcn Aus¬
weisen über die in den Verwaltungsaebieten im Jahre 1891 angezeigten und
classificierten Pferde hat das k. k. Ministerium für Landesvertheidignug ersehen,
dass die Rubrik „ Sonstige Anzahl der Pferde , welche im Mobilisierungsfalle am
Affeutplatze zu erscheinen haben " , entweder gar nicht oder vielfach unrichtig
ausgefüllt wurde.

In der Rubrik „ Sonstige " , welche durch tz 29 , Absatz 5 Ut I> obiger
Durchführungsbestimmungen bereits die entsprechende Erläuterung findet , sind
alle Pferde nachzuweisen , welche außer den als tauglich classificierten Pferden
im Mobilisierungsfalle auf dem Affeutplatze vorzuführen sind . Nachdem bei der
Classification sämmtliche Pferde einer Gemeinde zur Vorführung zu gelangen
haben und entweder als tauglich oder als untauglich classisiciert werden , so
wird die Rubrik „ Sonstige " im Qnalificatiousjahre nur solche Pferde zu erhalten
haben , welche der Classification vorzuführen waren , krankheitshalber oder aus
anderen Gründen aber zur Vorführung nicht gelangt sind.

Diese Ziffer wird sodann in den folgenden Jahren bis zur nächsten
Classification durch die inzwischen vierjährig gewordenen , sowie durch die in der
Gemeinde infolge Besitzwechsels zugewachsenen Pferde eine mitunter nicht
unbedeutende Steigerung erfahren.

Hievon wird der Wiener Magistrat infolge Erlasses des hohen k. k. Mini¬
steriums für Landesvertheidignug vom 16 . September 1892 , Z . 11391/2928 II u
zur eigenen Wissenschaft in die Kenntnis gesetzt.

Weiters wird dem Magistrate infolge des bezogenen hohen Ministerial-
Erlasses eröffnet , dass infolge erhobener Anstände , welche sich bei der Classifi¬
cation der in Bergwerksbetrieben verwendeten Grubenpferde ergeben haben,
hinsichtlich der Classification und Abstellung derselben das genannte hohe k. k.
Ministerium im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Ackerbauministerinm und
hohen k. u . k. Reichs -Kriegsministerium nachstehende Ausnahmsbestimmungen
verfügt hat:

1 . Bei dem geringen Tauglichkeitsverhältnisse der Grubenpferde und der
Schwierigkeit des Beibringens eines ordnungsmäßigen Zeugnisses nach Z 7,
Alinea 3 der Durchführungsbestimmungen ist sich für die Befreiung dieser
Pferde von der Vorführung zur commissionellen Besichtigung mit einem dies¬
bezüglich vom Bezirksthierarzte ausgestellten Zeugnisse zu begnügen.

2 . Die Classification der von der Vorführung nicht befreiten Pferde hat,
insoferne der Reiseplau der Classifications - Commission hiedurch keine Störung
erleidet , an Sonn - und Feiertagen zu erfolgen , und wird die k. k. Statt¬
halterei ermächtigt , in dem Falle , wo dies nicht möglich sein sollte , die Gruben¬
pferde fallweise von der Vorführung zu befreien.

3 . Grubenpferde , welche in tiefen Schachteinbauen in Verwendung stehen,
aus welchen ihre Förderung gefährlich und für die Thiere qualvoll ist , welche
überdies erfahrungsgemäß vielfach „ offenkundig untauglich " sind , können von
der Vorführung zur commissionellen Besichtigung seitens der k. k. Statthalterei
befreit werden.

4 . Im Mobilisierungsfalle bleiben die nach ß 1 und 3 von der
Classification befreiten Grubcnpserde gleich den nach H 29 , Absatz 7 , Iit . c der
Durchführungsbestimmungen als „untauglich " erklärten Pferde von der Vor¬
führung auf den Assentplatz ausgenommen.

15

(Berechtigung der Gewerbe Jrrspeetorerr , öffentliche
Lagerhäuser als gewerbliche Unternehmungen zn

beaufsichtigen . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 23 . Sep¬

tember 1892 , Z . 58776 , dem Wiener Magistrate Folgendes zur
Kenntnis gebracht:

In Erledigung des Berichtes vom 31 . Mai 1892 , Z . 1884 , wird dem
Magistrate zufolge Erlasses des hohen k. k. Handelsministeriums vom 11 . Sep¬
tember 1892 , Z . 32362 , eröffnet , dass es im Hinblicke auf die Bestimmung des
Artikels IV des Kundmachungspatentes zur G .-O . vom 20 . Decembcr 1859
(R .-G .-Bl . Nr . 227 ) und auf den Inhalt des Gesetzes vom 28 . April 1889
(R .-G .-Bl . Nr . 64 ) keinem Zweifel unterliegt , dass die auf Grund des letzteren
Gesetzes concessionierten öffentlichen Lagerhäuser , sowie die als öffentliche Lager¬
häuser im Sinne dieses Gesetzes anerkannten älteren öffentlichen Lagerhäuser als
gewerbliche Unternehmungen zu betrachten sind.

Vom Standpunkte des zweitcitierten Gesetzes spricht hiefür sowohl die im
H 1, 6 . o. gebotene Definition der öffentlichen Lagerhäuser als Unteriirhmiingen,
welche die Äufbewahrnng von Waren für fremde Rechnung geschäftsmäßig be¬
treiben , als 8 6 des Gesetzes , welcher die zum Geschäftsbetrieb gehörenden Geschäfte
der öffentlichen Lagerhäuser als Handelsgeschäfte im Sinne des Handelsgesetz¬
buches , die Lagerhausuuternehmuugeu aber als Kaufleute qualisiciert.

Au dieser rechtlichen Natur des Lagerhausbetriebes vermag der Umstand,
dass selber zum großen Theile in den Händen öffentlicher Corporationen liegt,
ja demselben durch ß 5 , Absatz 2 des Gesetzes ein gewisses Vorzugsrecht zuge-
standeu ist, sowie die Thatsache , dass einzelne dieser öffentlichen Corporationen
hiebei weniger ans unmittelbaren Gewinn , als auf die Förderung des Handels¬
verkehres überhaupt bedacht sind , nichts zu ändern.

Demgemäß , sowie im Hinblicke auf den Wortlaut des ß 2 , Absatz 1 , des
Gesetzes vom 17 . Juni 1883 (R .-G .-Bl . Nr . 117 ) , betreffend die Bestellung
von Gewerbe -Jnspectoren , wonach die Thätigkeit der letzteren in der Regel alle
gewerblichen Unternehmungen innerhalb des ihnen Angewiesenen Amtsbezirkes
umfasst , unterstehen daher auch die öffentlichen Lagerhäuser im Sinne des
Gesetzes vom 28 . April 1889 (R .-G .-Bl . Nr . 64 ) der Beaufsichtigung durch
die Gewerbe -Jnspectoren.

Wien,  am 23 . September 1892.
In Vertretung

Pflügl m . p.

i «;

(Vorschriften , betreffend die Abgabe von gemahlenem
Kainit ans der Kalnszer Grube als Dungmittel .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei Hot mit Erlass vom 26 . Sep¬
tember 1892 , Z . 59853 ( M .-Z . 178762/XV ), dem Wiener Ma¬
gistrate Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ackerbauministcrium hat mit dem Erlasse vom 6 . Sep¬
tember 1892 , Z . 14942 , anher eröffnet , dass laut der Mittheilungen des hohen
k. k. Finanzministeriums vom 15 . September 1892 angefaugen gemahlener
Kaimt aus der Kaluszer Grube mit einem garantierten Gehalte von 10 Percent
reinem Kali , beziehungsweise 18 ' ch Percent Kaliumsulphat unverpackt , loco
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Magazin der k. k. Salinenverwaltung Kalnsz , um den Preis von einem
Gulden per Metercentner an die bezugsberechtigten Landwirte abgegeben
werden wird.

Den Nachweis über die Bezugsberechtignng hat jeder österreichische Land¬
wirt , welcher Kainit zu beziehen wünscht , durch ein seitens der zuständigen
k. k. Bezirkshauptmannschast ansgestelltes Certificat des Inhaltes , dass erstens
derselbe wirklich ein Landwirt sei, zweitens einen dem angesprochenen Kainit-
quantnm entsprechend großen Kulturboden besitze und drittens den Kainit
wirklich zur Düngung desselben benöthige , zu erbringen.

Der betreffende Landwirt muss sich andererseits in seiner Eingabe ver¬
pflichten , den bezogenen Kainit nur zu Düngnngszwecken im eigenen Wirt¬
schaftsbetriebe zu verwenden und denselben weder entgeltlich noch unentgeltlich
an dritte Personen abzugeben.

Die k. k. Salinenverwaltung in Kalnsz hat über die diesfalls einlangen¬
den Eingaben , welche stempelfrei sind , bei Vorhandensein der vorgeschriebenen
Bedingungen den Kainit sowohl an Einzelbesteller als auch an landwirtschaft¬
liche Vereine nach Maßgabe der vorhandenen Vorräthe und der Priorität der
eingelaufenen Bestellungen um den festgesetzten Preis abzugeben.

(Erklärung der Waffenunfähi gleit rücksichtlich der
mit Leiftenbrnch behafteten Wehrpflichtigen . )
Die k. k. n .-ö. Statthnlterei hat mit Erlass vom 26 . Sep¬

tember 1892 , Z . 60893 (M .-Z . 181084/XVI ), dem Wiener-
Magistrate Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium für Landesvertheidignng hat mit dem Erlasse
vom 20 . September 1892 , Z . 17809 4125 II u im Einvernehmen mit dem
hohen k. n . k. Neichs -Kriegs -Ministerinm angeordnet , dass die mit Leistenbruch
behafteten Wehrpflichtigen — wenn dieses Gebrechen nicht sehr auffallend oder
hochgradig und jeden Zweifel ansschließend auftritt — in der Regel nur in
der III . Altersclasse für waffenunfähig erklärt werden sollen.

Diese Verfügung ist bis zum Erscheinen des bezüglichen Nachtrages beim
H 94 und in der Beilage III (Z 7) der Wehr -Vorschriften , I . Theil , vorzn-
merken.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur Wissenschaft und Darnachachtung
in die Kenntnis gesetzt.

18 .

(Behandlung von Gesuchen nm Verlängerung des
Hanfierbefngnisfes .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate ihren
nachstehenden an die k. k. Bezirkshauptmannschast Wiener -Neustadt
gerichteten Erlass vom 27 . September 1892 , Z . .99406 , in Ab¬
schrift intoniert (M .-Z . 179394 XX ) :

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom
16 . September 1892 , Z . 19236 , das Inliegende hochdort eingebrachte Gesuch
des M . K . in Weikersdorf am Steinfelde um Ertheilung eines Hausierbefug-
nisies nebst einem ohne Bezeichnung herabgelangten Majestätsgesuche , in welchem
der Genannte die gleiche Bitte stellt , mit dem Aufträge anher übermittelt , über
diese Ansuchen die neuerliche instanzmäßige Amtshandlung zu veranlassen.

Hiebei hat das h. k. k. Ministerium des Innern bemerkt , dass , wenn
auch die Bestimmung des Z 7, Alinea 2 des Hausierpatentes dahin abzielt , eine
Unterbrechung im Himsierhandel der betreffenden Person , sowie eventuell ein
unbefugtes Hausieren in der Zeit nach Ablauf der bewilligten Frist bis zur
Fristverlängerung hinauzuhalten , doch die Abweisung eines Gesuches um Ver¬
längerung der Hansierzeit lediglich  aus dem Grunde , weil es , wie im vor¬
liegenden Falle , ein paar Tage später als drei Monate vor Ablauf der be¬
willigten Frist überreicht worden ist , — sonach die Behandlung dieser drei¬
monatlichen Frist als Fallfrist — nicht im Geiste des Gesetzes als begründet
angesehen werden kann , zumal nach Z 7, Alinea 1 des Hausierpateutes solchen
Ansuchen willfahrt werden soll , wenn nicht besondere Gründe für die Abweisung
vorhanden sind.

Die Beilagen des Berichtes vom 1 . August 1892 , Z . 18957 , folgen sonach
nebst dem erwähnten Gesuche zur neuerlichen instanzmäßigen Amtshandlung
im vorstehenden Sinne zurück.

II. Nlmnativtlkstimmunlfen.

19 .
(Regelung des Wafferbezuges von Privaten und
Geschäftsleuten bei den öffentlichen Vuslanfbrnnnen

in den Bezirken ^ 8 bis A >A .)
Der Gemeinderath der k. k. Reichshaupt - uud Residenzstadt Wien hat

zufolge Plenarbeschlusses vom 4 . October 1892 , Z . 3727 , in Betreff des Wasser-
beznges von Privaten und Geschäftsleuten bei den öffentlichen Nuslaufbrunwm

in den Bezirken XI bis XIX principiell die Bewilligung zum Bezüge von
Wasser in den neueinverleibten Bezirken von den öffentlichen Auslanfbrunnen
mittelst Butten auf Widerruf , und zwar mit Ausnahme der Tagesstunden von
7 bis 8 Uhr früh , 11 bis 1 Uhr mittags und 6 bis 8 Uhr abends und auch
iu der übrigen Zeit mit Vermeidung einer Behinderung des Wasserbeznges zum
Zwecke des Trinkens und der Haushaltung ertheilt.

8tMi all) :
29 .

(Richtgestattttttg des Gefchirrhandels in Detail-
Markthallen .)

Vom Wiener Stndtrathe wurde am 12 . Oetober 1892 ad
St .-N .-Z . 6145 (B .-A .-Z . VII . 20955 ) beschlossen,

dem gegen die abweisliche Entscheidung des magistratischen Bezirks¬
amtes für den VI . und VII . Bezirke gerichteten Necnrse der Victoria P ., be¬
treffend ihr Ansuchen um Gestattung des Geschirrhandels in der Detail -Markt¬
halle im VII Bezirke , keine Folge  zu geben.

21 .

(Controle des Wafferbeznges .)
Vom Wiener Stadtrathe wurde am 7 . October 1892 ad

St .-R .-Z . 6088 (M .-Z . 96163/V .) beschlossen,
den Magistrat zu beauftragen , bei Dotierung von Häusern mit Hoch-

qnellenwasser für die sofortige  Controle des Wasserbezuges Sorge zu tragen.

22 .

(Instruction für jene städtischen Feuerwehrmänner,
refp . Telegraphisten und Maschinisten , welche den
FenertoehrvereinenznrDienstleistnngzttgewiefett sind .)

Der Wiener Stndtrath hat am 12 . October 1892 ad
St .-R .-Z . 1435 (M .-Z . 175084/XIV ) folgende Instruction für
jene städtischen Feuerwehrmänner , respective Telegraphisten und
Maschinisten , welche den Feuerwehrvereinen zur Dienstleistung
zugewiesen sind , genehmigt:

Instruction:
1 . Die den Feuerwehrvereinen als Feuerwehrmänner , Telegraphisten und

Maschinisten zur Dienstleistung zugewiesenen städtischen Bediensteten haben den
an sie ergehenden Weisungen des Commandos der städtischen Bernfsfenerwehr
unweigerlich nachzukommen ; ebenso müssen dieselben die dienstlichen Anord¬
nungen des Hanptmannes jenes Vereines vollziehen , dem sie zur Dienstleistung
zngewiesen sind , vorausgesetzt , dass diese Anordnungen nicht mit jenen des
Magistrates , Stadtrathes oder Gemeinderathes im Widerspruche stehen.

Im Falle die Anordnungen des Kommandanten der städtischen Berufs-
seuerwehr mit denen des Hanptmannes der freiwilligen Feuerwehr im Wider¬
spruche stehen , entscheidet der Magistrat . Auf dem Brandplatze ist , insolange
als nicht ein Osficier der Bernfsfenerwehr auf demselben erschienen ist , den
dienstlichen Anordnungen des Hanptmannes der für den betreffenden Ge-
meindegebietstheil (Feuerlöschrevier ) bestehenden freiwilligen Feuerwehr Folge
zu leisten.

2 . Zu den Obliegenheiten der genannten städtischen Bediensteten gehören:
a) die Besorgung der telegraphischen und telephonischen Korrespondenz;
b ) die Alarmierung der Mitglieder des betreffenden Feuerwehrvereines

im Falle eines Brandes , wenn nach der „ Ausrückungs -Ordnung"
znm Brande ausznrücken ist;

o) die Instandhaltung der im eigenen Rayon befindlichen Telegraphen-
lcitungen und der elektrischen Apparate;

ä ) die Behebung von Störungen in den Leitungen und Apparaten,
die Vornahme von Leitungsumlegungen , soweck dies mit Rücksicht
auf die Eignung für diese Arbeiten und die verfügbare Zeit
möglich ist;

o) die Reinigung und Reinhaltung der dem betreffenden Feuerwehr-
Vereine zugewiescnen Wach -, Depot - und Stallränme;

I) die Reinigung und Reinhaltung aller Requisiten und Geräthe und
deren Instandhaltung und Instandsetzung , sofern dieselben nicht
durch Prosessionisten besorgt werden muss;

§ ) die Reinigung und Instandhaltung der eigenen  Montur und
Rüstung , sowie die Aufbewahrung und Beaufsichtigung der im
Wachlocale deponierten Montur und Rüstung der Mitglieder des
Fenerwehrvereines;

ü ) die Besorgung der ersten Hilfeleistung bei plötzlichen Erkrankungen
auf der Straße oder bei linglücksfätlen;

i) die Besorgung des Maschinendienstes bei städtischen Schöpfwerken,
Ivo solche im eigenen Rayon bestehen.
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3 . Bezüglich der Besorgung der telegraphischen und telephonischen Cor-
respondenz wird speciell angeordnet , dass:

n) jede amtliche und dienstliche Depesche oder Mittheilungen hiezn
berechtigter Personen unweigerlich angenommen und unverzüglich
auf dem kürzesten Wege weitergegeben werden.

Zur Abgabe von Depeschen berechtigte Personen sind Mit¬
glieder des Gcmeinderathes und des Bezirksausschusses , Beamte
der k. k. Polizei und der Commune , ferner städtische Diener und
k. k. Sicherheitswachleute , wenn dieselben dringende dienstliche
Meldungen zu erstatten haben.

b) Meldungen über Brände sind unverzüglich an die Centrale der
Berufsfenerwehr und an die Wachlocale aller jener Feuerwehr¬
vereine weitcrzugeben , welche nach der Ausrückungsordnnng zum
Brande auszurücken haben.

4 . Meldungen bezüglich in Verlust gerathener , beschädigt.r und reparaturs¬
bedürftiger Regmsiten , Geräthe , Monturs - und Ausrüstungsstücke sind, wenn
selbe städtisches Eigenthum sind, an das Commando der Berufsfenerwehr und
an den Hanptmann des Vereines zu richten.

5 . Nachdem derzeit die Ansrückungsordnung für die Feuerwehrvereine
noch nicht genehmigt ist, sind Meldungen über Brände nur an die im be¬
treffenden Gemeindebezirke und in den unmittelbar angrenzenden Bezirken
bestehenden Feuerwehrvereine , an die Centrale der städtischen Feuerwehr und
an die k. k. Polizei zu richten.

ZIUiMrat:
2 ».

(Behandlung der Anträge ans Bewilligung von
Znschnsserediten .)

Der Vice -Bürgermeister Dr . Albert Richter  hat mit dem
an den Magistrats -Vice Director Tachau gerichteten Präsidial-
Erlasse vom 4 . Angnst 1892 , Z . 4781 , Folgendes angeordnet:

Da der Stadtrath zur Bewilligung von Znschnsscrediten zu einzelnen
Bndgetpositionen nur bis zur Höhe von 5000 fl. competent ist, ist es noth-
wendig , in jedem einzelnen Falle , in welchem seitens des Magistrates der
Antrag ans Bewilligung eines Zuschusscredites gestellt wird , zu wissen, ob zur
betreffenden Rubrik bereits ein Zuschnsscredit bewilligt wurde , eventuell in
welcher Höhe.

Ich ersuche Sie daher , die Veranlassung zu treffen , dass in den genannten
Fällen eine diesbezügliche Notiz ans den betreffenden Acten gemacht werde.

24

(Verbot der Verladung von Strohsäcken auf Milch
wägen . )

Der Wiener Magistrat hat unterm 12 . Oetober 1892,
Z . 182568/VIll , Folgendes angeordnet:

Zufolge Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 3. October 1892,
Z. 61150 , findet der Magistrat in Handhabung der Sanitätspolizei anznordneu,
dass die Milchmeier , beziehungsweise Milchhändler ans den Wagen , mit welchen
sie die Milch ans die hierortigen Märkte bringen oder sonst im hiesigen Amts¬
bezirke,.verführen , keine Strohsäcke  mitnchmen dürfen.

Übertretungen dieses Verbotes werden nach 8 93 des Gesetzes vom 19 . De-
cember 1890 , L.'-G .-Bl . Nr . 45 strafweise geahndet werden.

25.

(Verständigung des k. k. Gewerbe -Jnspeetors bei Ver¬
leihungen vonBefugnissettzurFtthrnng vonCantinen . )

Der Wiener Magistrat hat unterm 7 . September 1892,
M .-Z . 164056/XV1II , nachstehende Zuschrift des k. k. Gewerbe-
Jnspectors für den Polizeirahon Wien vom 3 . September 1892,
Z . 2092 , den magistratischen Bezirksämtern znr Darnachachtnng
intimiert:

Bei den diesseits vorgenommenen Jnspectionen auf Bauten war cs meist
schwer zu ermitteln , ob die dort angetrosfenen Cantinen auf Grund behördlicher
Genehmigung betrieben werden oder nicht . Die Cantinenre sind in der Regel
nicht in der Lage, die Genehmigung vorznweisen und werden dann von mir
verhalten , die Genehmigung einznsenden , wodurch oft eine Behelligung der
wirklichen Gewerbe -Inhaber eintritt.

Ich stelle demnach das diensthöfliche Ersuchen , der löbliche Magistrat wolle
die magistratischen Bezirksämter anweisen , bei Verleihung von Befugnissen znr
Führung von Cantinen auch mir Mittheilung hievon zukommen zu lassen, was
umso leichter ohne nennenswerte Arbeitsvermehrung geschehen kann, weil die
betreffenden Schriftstücke antographisch vervielfältigt werden.

2 «
( « ontroliernng der Geschäftsbücher der Inhaber von

Trödlergewerben .)
Der Wiener Magistrat hat den magistratischen Bezirksämtern

unterm 24 . September 1892 , Z . 168494/XV1I1 , Folgendes znr
Darnachachtnng und Kenntnis gebracht:

Anlässlich der über I . E ., Inhaberin einer Trödlerconcession , wohnhaft
XIV . Bezirk, Grenzgasse 13 , zufolge Senatsbeschlnsscs vom 24 . September 1892
im Grunde des 8 138 iit . a der Gewerbeordnung verhängten Entziehung der
Gewerbeberechtigung für immer,  wurde die Bemerkung gemacht, dass
das bei der Obgenannten anlässlich der von Seite des k. k. Landesgerichtes
vorgcnommenen Hausdurchsuchung mit Beschlag belegten Geschäftsbuche den
Bestimmungen der Ministerial -Verordnung vom 2. Mai 1884 , N .-G .-Bl . Nr . 69,
betreffend die Art und Weise, in welcher die Inhaber von Trödlergewerben
ihre Bücher zu führen haben , dann betreffend die polizeiliche Controle,
welcher sie hinsichtlich ihres Geschäftsbetriebes unterworfen sind, in keiner Weise
entsprach.

Anlässlich dieses Falles hat der Magistrat in der eingangs erwähnten
Scnatssitznng auch beschlossen, die magistratischen Bezirksämter anznweisen , die
im ß 3 der obigen Verordnung angeordneten periodischen Revisionen der
Trödlergewerbe nicht außer Acht zu lassen und die ansführenden Organe zu
beauftragen , hiebei auch die ordnungsmäßige Führung der Geschäftsbücher zu
controlieren , wobei ihnen die am Lager gehaltenen Verkaussgegenstände hin¬
länglich Anhaltspunkte in dieser Beziehung bieten wenden.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt zur gefälligen Kenntnisnahme
und Darnachachtnng verständigt.

27.
(Lieitationsordurlttgsmätzige Behandlung jener

Pfandvbjeete , für welche sich kein Käufer findet .)
Magistrats -Director Krenn  hat mit Erlass vom 22 . October

1892 , M .-D .-Z . 1119 , Folgendes nngeordnet:
Es ist zu meiner Kenntnis gekommen, dass bei den von Pfandleihanstalts-

Jnhabern veranstalteten öffentlichen Versteigerungen verfallener Pfandobjecte
die Gepflogenheit bestehe, dass jene Pfandgegenstände , für welche sich kein Käufer
findet , nach den Worten des Ausrufers „Geht zurück" ohne ausdrücklichen
Zuschlag als an den Pfandleiher um den Schätznngsprcis verkauft angesehen
und auch in das Licitationsprotokoll als verkauft eingetragen werden.

Im Sinne der bestehenden Gesetze und der Licitationsvorschriften muss
ein solcher formloser Verkauf als unstatthaft bezeichnet werden . Pfandobjecte,
für welche sich kein Käufer findet , sind entweder im Sinne des 8 5 der Liest
tationsordnung vom 3 . Juli 1786 am nämlichen Tage beim Schluffe der Ver¬
steigerung oder bei der folgenden Licitation gleich anfangs noch einmal auszu¬
rufen oder es darf , falls der Pfandleiher selbst solche Objecte um den
Schätzungspreis erwerben will , ein solcher Kauf nur auf Grund eines förm¬
lichen Anbotes und unter Beobachtung der für Versteigerungen vargeschriebeneu
Förmlichkeiten (dreimaliges Ausrufen , Zuschlag rc.) zngelassen werden.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblattr und im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1892 pnblieierten Gesetze und Verordnungen.
X) Reichsgesehblall.

Nr . 123 : Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 8 . August 1892,
betreffend das Verbot der Ein - und Durchfuhr von Obst und Gemüse , dann
von Caviar und Fischen, sowie von thierischen Häuten und sonstigen thierischen
Producten ans Russland.

Nr . 124 : Verordnung des Finanzministeriums
vom 8 . August 1892 , betreffend die Einberufung der nach dem Con-
ventious -Münzfnße ausgeprägten inländischen Silüermünzen.

Nr . 125 : Verordnung der Ministerien der Finanzen,
desHandels und des Ackerbaues vom 10 . August 1892,
zur Durchführung der Vereinbarung im Punkte 5 des Schlnssprotokolles III
zum Tarif K des Handels - und Schiffahrtsvertrages zwischen Österreich -Ungarn
und Italien vom 6. December 1891 (N .-G .-Bl . Nr . 17 ex 1892 ).

Nr . 129 : Gesetz vom 2. August 1892 , womit die
Kronenwährnng festgestellt wird.

Nr . 127 : Gesetz vom 2 . August 1892 , wodurch das
Ministerium der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder zum Ab
schlnsse eines Münz - und Währnngsvertrages mit dem Ministerium der Länder
der ungarischen Krone ermächtigt wird.
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Nr . 128 : Gesetz vom 2 . August 1892 , betreffend die
Erfüllung von ans Goldguldcu lautenden Verpflichtungen in Landesgoldmünzen
der Kronenwährnng.

Nr . 120 : Gesetz vom 2 . August 1892 , betreffend einen
Zusatz zu Artikel 87 der Statuten der Österreichisch-ungarischen Bank.

Nr . 130 : Gesetz vom 2 . August 1892,  durch welches
der Finanzminister ermächtigt wird , ein Anlehen zur Beschaffung von effectivem
Gold behufs der Ausprägung von Landesgoldmünzen der Kronenwährnng für
Rechnung des Staates anfzunehmcn , und womit Bestimmungen über die Ge¬
barung und Controle hinsichtlich dieser neugeprägten Laudesgoldmünzen erlassen
werden.

Nr . 131 : Gesetz vom 2 . August 1892,  betreffend die
Convertierung der Obligationen der fünfpercentigen steuerfreien Notenrente,
der fünfpercentigen Eisenbahn -Staatsschuldverschreibnngen der Vorarlberger
Bahn und der Ph^ percentigen Eisenbahu -Staatsschnldverschreibungen der Kron¬
prinz Rudolf -Bahn.

Nr . 132 : Kundmachuug des k. k. Minister -Präsi¬
den teu vom 11 . August 1892 , womit der zwischen dem Mini¬
sterium der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länbl-r und dem
Ministerium der Länder der ungarischen Krone erfolgte Abschluss des Münz-
und Wührungsvertrages bekanntgegeben wird.

Nr . 133 : Beiordnung des Finanzministeriums
vom 11 . AUgUst 1892 , wegen Durchführung des Artikels VIII des
Gesetzes vom 2. August 1892 (N .-G .-Bl . Nr . 126 ), womit die Kronenwährnng
festgcstellt wird und wegen Vollzuges des Gesetzes vom 2. August 1892
(R .-G .-Bl . Nr . 129 ), betreffend einen Zusatz zu Artikel 87 der Statuten der
Österreichisch-ungarischen Bank.

Nr . 134 : Verordnung der Ministerien des Innern,
der Finanzen , des Handels und des Ackerbaues vom
10 . A n g nst 1892,  betreffend das Verbot der Einfuhr von mit Theer-
farbstoffen gefärbten Weinen.

Nr . 135 : Gesetz vom 28 . Juli 1892,  betreffend den
Ban der schmalspurigen Bahn von Janjici bis Bngojno sammt der Flügelbahn
von Dolnji Bakus nach Jajce.

Nr . 130 : Kundmachung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 4 . August 1892 , betreffend Befugnis-
erweiternng des k. k. Hanptzollamtes Wels.

Nr . 137 : Verordnung des Gcsammtministcriums
vom 20 . August 1892 , betreffend die provisorische Regelung der
Handelsbeziehungen mit Serbien.

Nr . 138:  Verordnuug der M inistericn derFi nanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 13 . August 1892,
betreffend die Einfuhr von Dungsalzen (Abranmsalzen und Abfallsalzen der
Fabriken und Salzsndwerke und von künstlichen Düngnngsmilteln aus Salz-
gemengen ), sowie von Duplicatsalz ans dem Auslande.

Nr . 130 : Gesetz vom 9 . August 1892,  betreffend die
zeitweilige Sistierung der progressiven Erhöhung der Hauszinssteuer und der
fünfpercentigen Reinertragsstener von den Gebäuden im Territorium von Triest.

Nr . 140 : Gesetz vom 13 . August 1892 , betreffend die
Verwendbarkeit der Theilschuldverschreibungen des von der Acliengesellschaft
„Uuterkrainer Bahnen " zur Bedeckung der Aulagekosten für den Bau und
Betrieb dieser Bahnen anfgenommenen vierpercentigen Prioritätsanlehens im
Nominalbeträge von sieben Millionen Gulden österreichischer Währung in Noten
zur fruchtbringenden Anlegung von Stiftungs -, Pnpillar - und ähnlichen
Capitalien.

Nr . 141 : Kaiserliches Patent vom 24 . August 1892,
betreffend die Einberufung der Landtage von Böhmen , Dalmatien , Galizien
und Lodomerien mit Krakau , Österreich unter und ob der Enns , Salzburg,
Steiermark , Kärnten , Kram , Bukowina , Mähren , Schlesien , Tirol , Vorarlberg,
Istrien , Görz und Gradisca , dann des Landtages von Triest mit seinem
Gebiete.

Nr . 142 : Gesetz vom 17 . August 1892 , betreffend die
Abwehr und Tilgung der Lungensenche der Rinder.

Nr . 143 : Verordnung des Ministeriums für Landes'
vcrtheidigung im Einvernehmen mit dem Finanz¬
ministerium und dem k. u . k. Reichs -Kriegs Ministerium
vom 21 . Juli 1892,  wegen Festsetzung der Bedingungen, unter
welchen in Hinkunft die Lotloamts -Nssistenlcnstellen an die nach dem Gesetze
vom 19 . April 1872 (N .-G .-Bl . Nr . 60) ansprnchsberechtigten Unterofficiere
verliehen werden sollen.

Nr . 1 -14 : Gesetz vom 1. August 1892 , betreffend die
Eröffnung eines Nachtragscredites zum Staatsvoranschlage des Jahres 1892
zum Zwecke der Gewährung von einmaligen Aushilfen an Staatsbedienstete.

Nr . 145 : Gesetz vom 15 . August 1892 , betreffend die
Beschaffung der Geldmittel zur Herstellung von Instituten und anderen für
Bedürfnisse des Unterrichtes an Hochschulen erforderlichen Räumen.

Nr . 140 : Verordnung des Finanzministeriums
vom 19 . AUgUst 1892,  betreffend die Gestattung der cumnlativen
Anmeldung der gegen Entrichtung der Verbrauchsabgabe beabsichtigten Hinweg-
bringnng von mehreren für verschiedene Empfänger bestimmten Zuckersendnngcn.

Nr . 147 : Kundmachung des Handelsministeriums
vom 20 . August 1892 , betreffend Abänderungen der A. h. Con-
cessionsnrknndc vom 11. Juni 1880 (R .-G .-Bl . Nr . 88 ) für die Eisenbahn
von Bozen nach Meran.

Nr . 148 : Kundmachung des Finanzministeriums
vom 23 . August 1892 , betreffend die Verlegung der Expositnr des
k. k. Nebenzollamtes Täufers von Trafoi nach Franzenshöhe.

Nr . 140 : Kundmachuug des Ministeriums für
Laudcsverthcidigung vom 23 . August 1892 , womit die
nachträgliche Eintragung der dreiclassigen städtischen höheren Handelsschule in
Reichcnberg in das ' Verzeichnis der den Oberghmnasicn und Oberrealschnlen in
Bezug auf den Einjährig -Freiwiltigendienst gleichgestellten Lehranstalten des
Inlandes verlantbart wird.

Nr . 150 : Kuudmachuug des Finanzministeriums
vom 24 . A u g ust 1892 , betreffend die Ermächtigung des k. k. Hanpt¬
zollamtes in Komotan zur Creditiernng fälliger Einfuhrszollbeträge.

Nr . 151 : Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 27 . August 1892,
betreffend das Verbot der Ein - und Durchfuhr von Hadern , alten Kleidern,
altem Tauwerke , gebrauchter Leibwäsche, gebrauchtem Bettzenge , dann von
frischem Obst und ' Gemüse , sowie von nicht in Blechbüchsen conservierten
Fischen und rohen thierischen Producten aus Hamburg und Altona.

Nr . 152 : Verordnung der Ministerien des Handels,
des Innern , für Cultus und Unterricht und der Finanzen
vom 18 . August 1892 , betreffend die Anerkennung der Stempel
der königlich ungarischen Probieranstalt für Handfeuerwaffen in Budapest im
Sinne des Gesetzes vom 23 . Juni 1891 (R .-G .-Bl . Nr . 89).

Nr . 1511 : Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 31 . August 1892,
betreffend die Ausdehnung des Verbotes der Ein - und Durchfuhr von Hadern,
alten Kleidern , altem Tanwerke , gebrauchter Leibwäsche, gebrauchtem Bettzenge,
dann von frischem Obst und Gemüsen , sowie von nicht in Blechbüchsen con
servierten Fischen und rohen thierischen Producten ans Hamburg und Altona
auf alle deutschen Häsen der Nordsee und auf Antwerpen und Havre.

Nr . 154 : Verordnung des Ministeriums des Innern
und des Handels vom 2 . September 1892 , betreffend sanitäre
Vorkehrungen für den Fall des Ausbruches der Cholera -Epidemie im Jnlande.

Nr . 155 : Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 3 . September 1892,
betreffend das Verbot der Ein - und Durchfuhr von Hadern , alten Kleidern,
altem Tauwerke , gebrauchter Leibwäsche, gebrauchtem Bettzeuge , dann von
frischem Obst und Gemüse , sowie von nicht in Blechbüchsen conservierten Fischen
und von rohen thierischen Producten ans dem Deutschen Reiche.

Nr . 150 : Kundmachung des Ministeriums für
Landesvertheidigung und des Finanzministeriums vom
5 . August 1892 , womit die nachträgliche Einreihung der Gemeinde
Kranichsfeld in die sechste Classe des Militär -Zinstarifes (R .-G . -Bl . Nr . 225
ex 1890 ) verlantbart wird.

Nr . 157 : Gesetz vom 20 . August 1892 , betreffend die
Abtretung des in den Gemeinden Transagua , Mezzano , Jmer und S . Bovo
in Tirol gelegenen ärarischen Besitzes, mit Ausnahme der Alpe Ncva di Mezzo,
an die Gemeinde Jmer.

Nr . 158 : Gesetz vom 27 . August 1892 , betreffend die
Bestellung eines Gewerbe -Jnspectors ans Anlass der Ausführung der öffentlichen
Verkehrsanlagen in Wien.

Nr . 150 : Coueessionsurkunde vom 29 . Juli 1892,
für die Localbahn mit elektrischem Betriebe von Baden nach Vöslan.
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Nr . 166 : Gesetz vom 13 . August 1892 , betreffend die
Nachtragsvoranschlägc des Ackerbamninisteriums für die Jahre 1891 und 1892
anlässlich der Erwerbung der Herrschaft Nadwürna für den Staat.

Nr . 161 : Gesetz vom 23 . August 1892 , über die
Veräußerung der Realität Eiulagezahl 38 der Catastralgemeiude Srnichow.

Nr . 162 : Kundmachung der Ministerien des Acker¬
baues und der Finanzen vom 5 . September 1892,
betreffend das Nachtragspräliniinare des Mclioratiousfoudes für das Jahr 1892.

Nr . 163 : Verordnung des Finanzministeriums
vom 8 . September 1892 , wegen Verbot des Vertriebes von NM
den Preis von 9 fl. 50 kr. per 100 KZ- bei der Saline Aussee bezogenem
Speisesalze außerhalb Steiermark , Kärnten , Krain , Görz und Gradisea , Istrien,
Triest und Dalmatien.

Nr . 164 : Verordnung des Finanzministeriums
vom 8 . September 1892,  betreffend die theilweise Abänderung der
Anleitung zur Vorausberechnung der Alkoholansbente aus der Brantwcin-
maische nach der Menge , Concentration und Attenuation der letzteren.

Nr . 163 : Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 9 . September 1892,  betreffend die
Nichtannahme von inländischen Silbermünzen der Conventiouswährnng bei
Zollzahlnnge » nach dem 31 . December 1892.

Nr . 166 : Verordnung der Ministerien des Innern,
der Justiz , des Handels und des Ackerbaues , vom
22 . September 1892,  mit welcher Durchführungsbestimmungen zu
dem Gesetze vom 17 . August 1892 (R .-G .-Bl . Nr . 142 ), betreffend die Abwehr
und Tilgung der Lnngenseuche der Rinder erlassen werden.

Nr . 167 : Verordnung des Ministeriums sür Cultus
und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ackerbau¬
milli stcrin m und dem Ministerium des Innern vom
4 . September 1892,  betreffend die Einführung theoretischer Staats¬
prüfungen für das cnltnrtechnische Studium an der k. k. böhmischen technischen
Hochschule in Prag.

II) Lnn- esgesehblntt.

Nr . 43 : Gesetz vom 22 . Juni 1892 . betreffend das Jagd¬
recht und dessen Ausübung im Gcmeindegebiete der Reichshaupt - und Residenz¬
stadt Wien.

Nr . 44 : Gesetz vom 19 . Juni 1892,  über die Ein¬
beziehung mehrerer Seitenbäche in die Zaya -Coneurrenz . (Wirksam für das
Erzherzogthnm Österreich unter der Enns .)

Nr . 43 : Gesetz vom 7. Juli 1892 , giltig für das Erz¬
herzogthnm Österreich unter der Enns mit Ausschluss des Gebietes der Reichs-
banpt - und Residenzstadt Wien , wodurch einige gesetzliche Bestimmungen , be¬
treffend die Ausübung des Jagdrechtes abgeändert werden.

Nr . 46 : Gesetz vom 9 . Juli 1892.  wirksam für das Erz¬
herzogthum Österreich unter der Enns , betreffend die Regelung der Pcrsonal-
nnd Dienstesverbältnisse der der bewaffneten Macht angehörigen Lehrpersonen an
öffentlichen Volksschulenmit Bezug auf deren Verpflichtung zur activen Militär¬
oder Landsturmdienstleistnng.

Nr . 47 : Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enus vom 18 . Juli
1892 , Z . 44871,  betreffend die den Gemeinden Jnzersdorf am Wiencr-
berge , Mauer und Groß -Jedlersdorf ertheilte Bewilligung zur Einhebnug von
Mietzinsauflagen.

Nr . 48 : Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 23 . Juli
1892 , Z . 45802,  betreffend die den Gemeinden Grafendorf , Kloster¬
neuburg und Donanfeld ertheilte Bewilligung zur Einhebnug von Bieranflagen.

Nr . 46 : Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 1. August
1 ^ 82 , Z . 39482,  betreffend die bis auf weiteres gestattete unmittelbare
Einfahrt der großen Baumflöße in den Wiener Donancanal und deren Zufahrt
zu den bezüglichen Länden.

Nr . 36 : Gesetz vom I. Juli 1892,  wirksam für das Erz-
j herzogthnm Österreich unter der Enns , womit die Bestimmung des Z 11 des

Gesetzes vom 14 . December 1888 , L.-G .-Bl . 58 , mit welchem ans Grund des
Gesetzes vom 17. Juni 1888 , N .-G .-Bl . Nr . 99 , Bestimmungen über die Ent¬
lohnung des Religionsunterrichtes an den öffentlichen Volksschulen getroffen
werden , abgeändert wird.

Nr . 3S : Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Euns vom 28 Juli
1892 , Z . 46901,  betreffend die der Stadtgemeinde St . Pölten ertheilte
Bewilligung zur Einhebnng von Canaleinmündnngsgebüren.

Nr . 32 : Kundmachung,  betreffend die Bestellung eines amt¬
lichen Dampfkessel-Prüfnngscommissärs für die politischen Bezirke Krems und
Zwettl und von je zwei Substituten für die politischen Bezirke Hictzing-llmgebnng,
Tulln und Bruck an der Leitha, beziehungsweise Baden , Wiener -Neustadt und
Neunkirchen.

Nr . 33 : Kundmachung dcs k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Euns vom 27 . Juni
io92, I. 4o <35,  betreffend die Landes - und Grundentlastungssonds-
Znschläge im Jahre 1892.

Nr . 31 : Gesetz vom 31 . Juli 1892 , betreffend die Be¬
freiung von Neubauten mit Arbeiterwohnungen von den Zuschlägen zur Hans-
zinssteuer und zur fünfpcrcentigen Steuer vom reinen Zinserträge.

Nr . 33 : Gesetz vom 4 . August 1892 , betreffend die
Ausführung von Ergänznngsarbeiten an der Verbauung der Wildbäche im
Gebiete des Pittenflusses.

Nr . 36 : Gesetz vom 4 . August 1892,  betreffend die
Verbauung der Kirchschläger Wildbäche im Gebiete des Zöbernbaches in den
Gemeinden Kirchschlag, Stang und Aigen.

Nr . 37 : Kundmachung dcs k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
12 . August 1892 , I . 49691,  betreffend die Einhebnng von
100 Percent übersteigenden Gemeindeznschlägen in den Gemeinden Dürnbach,
Griesbach , Aalfang , Naundorf dei Grünau , Weißenbach a. d. Triesting , Ostra,

I Schmidbach , Tanbitz , Münnichreith , Els , Scnfteubergeramt und Rafings.
Nr . 38 : Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
24 . August 1892 , Z . 53321 , betreffend die den Gemeinden Albrechts-
berg , Amt Aspang , Gschwendt , St . Leonhard am Hornerwalde , Lichtenegg,
Maires , Marbach , Maria - Laach am Janerling , Mollmannsdorf , Tannenbruck,
Ullrichs und Wimbcrg bei Pisching für das Jahr 1892 ertheilte Bewilligung
zur Einhebung von 100 Percent der direkten L -tenern übersteigenden Umlagen.

Nr . 36 : Kundmachung dcs k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
24 . August 1892 , Z . 52680 , betreffend die Bewilligung zum Tausche
der dem Wiener k. k. Krankenanstaltenfonde gehörigen Realität des ehemaligen
Bezirkskrankenhanses Sechshaus gegen den der Gemeinde Wien gehörigen Grund
nächst dem k. k. Kaiserin Elisabeth -Spitale im XIV . Wiener Gemeindebezirke.

Nr . 66 : Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Euns vom
28 . August 1892 , I . 29378,  betreffend die Verwendung der Lan¬
dungsplätze am Donauhanptstromc zwischen Kuchelan und Nussdorf.

Nr . 61 : Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
4 . September 1892 , I . 51075 , betreffend das Heranrücken
der Choleragefahr und die Maßnahmen gegen die Cholera -Epidemie.

Nr . 62 : Verordnung des Justizministeriums vom
20 . >L>eptcmber 1892 , betreffend die Übertragung der Gerichtsbarkeit
in Strafsachen an das städtisch-delegierte Bezirksgericht Simmering in Wien.

Nr . 63 : Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
12 . Sctober 1892 , Z . 64702,  betreffend das von den Ortsge¬
meinden Niederleis , Ernstbrunn , Herrcnlcis und Grafensnlz mit dem n . - ö.
Landesansschusse und mit der Staatsverwaltung abgeschlossene Übereinkommen
über die Regulierung des Taschelbaches im Gebiete dieser Gemeinden.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Redactenr : Dr . Friedrich Edler v. Radler , Secretär des Wiener Magistrates.
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>. titllni »»»ust!i n»k> Enklcheibnnge».
1.

(Verrechnung der Gebnren für Dienstreisen amtlicher
Annetivnäre , anlässlich Dhiersenchen - Angelegen¬

heiten .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 6 . August

1892 , Z . 46949 (M .-Z . 149218/XV ) Folgeudes angeordnet:
Nach dem Reichsgesetze vom 29 . Februar 1880 , R .-G .- Bl . Nr . 30 , be¬

ziehungsweise der Verordnung der Ministerien des Innern , der Justiz , des
Handels und des Ackerbaues vom 10 . April 1885 , N .- G .- Bl . Nr . 54 , betreffend
die Abwehr und Tilgung ansteckender Thierkrankheiten , fallen die Reisekosten
der k. k. Bezirks -Thierärzte ans Anlass der ämtlichen Intervention auf die
Dauer derselben dem Staatsschätze zur Last , dagegen sind die auf Grund des
Thiersenchen - Gesetzes vom 11 . April 1891 erwachsenden Reisekosten der k. k.
politischen Commissäre jederzeit und der k. k. Bezirks - Thierärzte in jenen
Fällen , wo es sich um Perlsncht (Tnbercnlose ) handelt , ans den Thiersenchen-
fanden zu bestreiten.

Seit Wirksamkeit des erwähnten Thierseuchenfonds - Gesetzes sind bereits
mehrere Schadenfälle bei dem n .- ö . Landesansschnsse angemeldet worden , wobei
in einzelnen Fällen den diesbezüglichen Erhebnngsprotokolleu gleichzeitig auch
die Neiserechnnngen des k. k. politischen Commissärs und des k. k. Bezirks-
Thierarztes , in einzelnen Fällen jedoch nur die des Commissionsleiters beige¬
schlossen waren.

Nachdem es nun Vorkommen kann , dass , wenn die Particnlarien der bei
einer Commission intervenierenden Fnnctionäre nicht gleichzeitig eingesendet
werden , sich Zweifel darüber ergeben , ob die verrechnet, ' » Cowmissionsgebüren
unter Berücksichtigung jener Bestimmungen in Aufrechnung gebracht wurden,
welche bezüglich commissioncller Amtshandlungen , welche von mehreren staat¬
lichen Fuuctiouären zugleich vorgenommen werden , bestehen , so erhält der
Magistrat über Ersuchen des n .- ö. Landesausschusses den Auftrag , in Hinkunft ^
bei in Angelegenheit des Thiersenchenfonds -Gesetzes sich ergebenden Verrechnungen
von Gebüren für Dienstreisen jederzeit die Particnlarien beider genannten
Fnnctionäre an den n .-ö. Landesansschuss gelangen zu lassen , beziehungsweise
die Particnlarien den an den Landesansschuss einznsendenden Erhebnngsproto - !
kollen beizuschließen.

2 .
(Fahrordmmg für Radfahrer .)

Nach gepflogenem Einvernehmen mit dem Wiener Magistrate
hat die k k. Polizei -Direetion lant Note vom 27 . Augnst 1892,
Z . 63400 ( M .-Z . 159916/XIV ), folgende Fahrordmmg für Rad¬
fahrer erlassen:

MI Zahl 57371 , I.
6716 . L. W . n . V . A.

Fnhrordimttg siir Radfahrer im Wiener Polizei Rayon.
i.

Das Befahren der öffentlichen Straßen und Plätze mit Fahrrädern ist
nur solchen Personen gestattet , welche mit einem ans ihren Namen lautenden,

, von der k. k. Polizei -Direction ansgefertigten , mit der Photographie des In
Habers versehenen und mit einer eigenen Nummer bezeichnetcn Erlaubnisscheine
versehen sind.

Auf diesem Erlaubnisscheine sind auch die Straßen und Plätze , be¬
ziehungsweise die Zeitabschnitte bezeichnet , in welchen das Radfahren nicht
gestattet ist.

Der Erlaubnisschein wird auf Ein Jahr , vom Tage der Ausstellung an
! gerechnet , und in der Regel nur für Personen ansgefertigt , welche das

16 . Lebensjahr überschritten haben.
Einem Radfahrer unter 16 Jahren wird die Bewilligung znin Befahren

öffentlicher Straßen und Plätze nur über Ansuchen des Vaters oder Vormundes
und unter der Bedingung ertheilt , dass derselbe auf seinen Fahrten von einem
mit einem behördlichen Erlaubnisscheine versehenen Radfahrer begleitet werde,
welcher sich in einem , bei der Behörde aufznnehmenden Verpflichtungs -Protokolle
zur Übernahme der vollen Verantwortung für das Gebaren des jungen Rad¬
fahrers bereit zu erklären und den Erlaubnisschein des letzteren mitzn-
sertigen hat.

Die Mitglieder eines im Wiener Polizei -Rayon rechtlich bestehenden
Radfahrer -Vereines haben behufs Erlangung eines Erlaubnisscheines die Be¬
stätigung des Vorstandes ihres Vereines ', Einzelnfahrer dagegen die Bestätigung
der , von der k. k. Polizei -Direction zu bezeichnenden Anmeldestelle zur Vor¬
nahme von Fahrprüfungen für Einzelnfahrer beiznbringen , dass sie im Rad¬
fahren gehörig geschult ' sind und ihr Fahrrad , ^ welches in dieser Bestätigung
kennbar bezeichnet sein muss , zum Befahren öffentlicher Straßen geeignet ist.

III.
Der Erlaubnisschein , welchen der Radfahrer stets bei sich zu tragen und

auf Verlangen den Organen der k. k. Polizei - Behörde vorznzeigen hat , gilt
nur für jene Person , auf deren Namen er lautet , und darf an eine andere

nicht abgetreten werden . ^

Für den Erlaubnisschein , welcher einer Stempelgebnr von l st. ö. W.
(2 Kronen ) unterliegt , ist nebst den Drnckkosten und den Herstellungskosten des
Nnmmertäfelchens eine Gebür von 1 fl. ö. W . (6 Kronen ) zu Gunsten des

> Orts -Armenfonds zu entrichten . ^
Mit dem Drei - und Vierradc  ist , mit Ausnahme der Kärnthner-

nnd Notheuthurmstraße , der Wollzeile , des Grabens , der >L>piegel - , Bogner-
! und Schottengasse , des Platzes „Am Hof " , der Freinng , des k. k. Praters,

dann der dem k. und k. Hofärar gehörigen Straßen und des dein k. und k.
Militärärar gehörigen Exercierplatzes „ Schmelz " , das Befahren sä mm tlich er
übrigen Straßen und Plätze des Wiener Polizei - Rayons zu
jeder Tages - und Nachtzeit gestattet.

VI.
Das Fahren mit dem Zweirade ist von 7 Uhr früh bis 9 Uhr

abends nicht gestattet:
Zm I. Bezirke:

a) in dem , durch die Ringstraße und dem Franz Josefs -Qnai begrenzten
Theile der Inneren Stadt , mit Ausnahme der Dominikancrbastei , Stnbcn-
bastei , Seilerstätte , Wallfischgasse , Operngasse , Oppolzergasse , Helferstorfer-
straße , Rockhgasse , des Börseplatzes , der Börsegasse , Heinrichsgasse , des
Nndolfsplatzes , der Gonzagagasse , Salzthorgasse zur Stephaniebrücke,

ü ) auf der Ringstraße , mit Ausnahme der auf der Strecke von der Angarten¬
brücke bis zur Johannesgasse zwischen der Neitallee und dem Trottoir
gelegenen Zufahrtsstraße zu den Häusern mit ungeraden  Nummern
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und des von der Johannesgasse bis zur Aspernbrücke als Fortsetzung
dieser Zufahrtsstraße sich erstreckenden Gehweges.

Für den , längs des Stadtparkes gelegenen Theil dieses Gehweges
hat jedoch diese Ausnahme vom 1 . Mai bis 30 . September von
4 Uhr nachmittags bis 9 Uhr abends  keine Giltigkeit.

o) am Franz Josefs -Quai.

Im II. Bezirke:
а) in der Taborstraße von der Ferdinandsbrücke bis znm Tabor;
б ) in der Praterstraße , am Praterstern und im k. k. Prater;
o) ans den Treppelwegen längs der beiden Ufer des Wiener Donancanales.

Im III. Bezirke:
Auf dem Rennwege am Allerheiligen - und Allerseelentage.

Im IV. Bezirke:
In dem von der Elisabethbrücke bis zur Schleifmühlgasse sich erstreckenden

Theile der Wiedener Hauptstraße.

Im VI. Bezirke:
In dem engen Theile der Mariahilferstraße , zwischen der Babenberger¬

straße und Windmühlgasse.
Im IX. Bezirke:

a ) In der Alserstraße bis vor die Hernalserlinie;
b ) in der Währingerstraßc bis znr Linie.

Im XI. Bezirke:
In der Hauptstraße bis znm Hauptportale des Ceutral -Friedhofes am

Allerheiligen - und Allerseelentage.

Im XII. Bezirke:
a) In der Laxenburger Hofallee;
b ) in der Hetzendorfer Hofallec.

Im XIII. Bezirke:
a) In der Hofstraße außerhalb des k. k. Lustschlosses Schönbrunn von

Meidling nach Hietzing;
b ) in der Schönbrunner Hosallee in Penzing.

Im XV. Bezirke:
Auf dem Schmelzer Exercierplatze.

VII.
Während der Nacht , und zwar von 9 Uhr abends bis 7 Uhr früh,

ist das Radfahren im ganzen Wiener Polizei - Rayon,  mit Ausnahme
des k. k. Praters , der k. k. Hofstraßen und Hofalleen und des
Schmelzer Epe r cierfe ld es  unter Beobachtung der in den nachstehenden
Punkten enthaltenen , für das Radfahren sowohl bei Tag als zur Nachtzeit
geltenden Bestimmungen gestattet.

VIII.
Auf allen Straßen und Plätzen , wo Märkte abgehalteu werden , oder

auf denen sich die Marktfuhrwerke aufstellen , ist während der Dauer dieser
Benützung das Radfahren nicht gestattet.

IX.
Bei größeren Militärzügen , Leichenbegängnissen , kirchlichen oder sonstigen

feierlichen Umzügen , in der Nähe von Theatern vor Beginn und am Schlüsse
der Vorstellungen und überhaupt überall dort , wo ein größerer Zusammenfluss
von Menschen stattfindet , dürfen die hievon berührten Straßen und Plätze
nicht befahren oder gekreuzt werden.

X.
Die Radfahrer dürfen nur die Fahrbahn  benützen und cs ist denselben

das Befahren der Gehwege (mit Ausnahme des im Punkte VI bezeichnten
Gehweges von der Johauncsgasse bis zur Aspernbrücke ) , der Trottoirs , Reit¬
steige und Gartenanlagen verboten.

Im allgemeinen darf nur mit müßiger Geschwindigkeit gefahren werden
und ist vom Beginne der Straßenbeleuchtung an bis znr Morgendämmerung
die Fahrgeschwindigkeit noch weiters zu ermäßigen.

XII.
An jenen Stellen , au welchen das leichte Fuhrwerk nur im Schritte

fahren darf , haben auch die Radfahrer dieses langsame Tempo einznhalten.
Bei starkem Nebel und in stark abschüssigen Straßen ist das Radfahren

nickt gestattet.
XIII.

Es ist links zu fahren , links auszuweichen und rechts vorzufahren , wenn
das Vorfahren überhaupt ohne Verkehrsstörung möglich ist.

XIV.
Der Radfahrer hat auf die ihm entgegenkommenden Reit - und Wagen¬

pferde zu achten und falls diese stutzig werden oder deren Lenker wegen Gefahr
des Scheuwerdens derselben durch Zeichen zur Vorsicht mahnt , sofort abznsitzen
und sein Fahrzeug den Angen der Pferde möglichst zu entziehen.

XV.
Den Wägen des Allerhöchsten Hofes und den Fuhrwerken

der Feuerwehr muss ganz ausgewichen werden und es hat
nötigenfalls der Radfahrer abzusitzen.

XVI.
Bei gemeinsamen Fahrten dürfen die Radfahrer nicht

nebeneinander fahren , hintereinander aber nur in Distanzen
von mindestens 20 Nietern.

XVII.
Der Radfahrer hat erforderlichenfalls , insbesondere bei

Wendungen und Straßenkreuzungen zur Warnung der Pas
sauten vom Glockensignale ausgiebigen Gebrauch zu machen.

XV11I.
Das zu verwendende Fahrzeug darf nicht glänzend poliert und muss mit

einer Bremsevorrichtung sowie mit einer Laterne versehen sein , welche bei
Beginn der öffentlichen Straßenbeleuchtung bis zur Morgendämmerung und
bei Nebel beleuchtet zu erhalten ist.

XIX.
Die öffentlichen Straßen und Plätze als Tnmmet - oder

Übnngsplätze znm Radfahren zu benützen , ist untersagt.
XX.

Die Nichtbeachtung dieser Anordnungen wird nach der kaiserl . Verordnung
vom 20 . April 1851 , R .-G .-Bl . Nr . 96 , bestraft , und kann nach Umständen
auch der Erlaubnisschein ciugezogeu , beziehungsweise als nngiltig erklärt
werden.

XXI.
Für sogenannte Pack -Tricycles , welche mit einem zum Warentrausporte

geeigneten Behälter versehen sind , gelten die bezüglich des Wagenverkehres im
Wiener Polizei - Rayon überhaupt bestehenden Vorschriften , dann die Besinn
mungen des Landesgesetzes vom 17 . December 1884 , L.-G .-Bl . Nr . 36 , hin¬
sichtlich der Anbringung der Adresstafel des Eigenthümers.

Zur Benützung derselben ist eine behördliche Bewilligung nicht erforderlich.
Diese Fahrordnung tritt mit 1 . Jänner  1893 in Kraft.
Wien,  am 15 . August 1892.

Von der k. 1. Polizei -Direction.

3 .

(Belehrung über die Durchführung des Gesetzes,
betreffend die Abwehr und Tilgung der Lungeusenche

des Rindes . )
Die k. k. n .-v. Statlhcillerei hat mit dem an den Wiener

Magistrate gerichteten Erlasse vom September 1892 , Z . 48307
(M .-Z . I69460/XV ), Folgendes angeordnet:

Infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 27 . Juli
1892 , Z . I674I , erhält der Magistrat im Anschlüsse eine Anzahl von Druck-
cremplaren einer Belehrung über die Durchführung des Gesetzes vom 17 . August
1892 (R .-G .-Bl . Nr . 142 ), betreffend die Abwehr und Tilgung der Luugen-
seuche des Rindes sainmt beigefügteu Bemerkungen über das Wesen und die
Erscheinungen , unter welchen die Lnngenseuche aufzutreteu Pflegt , zur eigenen
Kenntnisnahme und unverzüglichen ausgedehnten Verlautbarung.

Um nun einerseits die Viehbesitzer , welche etwa verheimlichte Seuchen¬
bestände besitzen sollten , anzuleiten , dass und in welcher Weise die Gesetzgebung
ihnen die Mittel gewährt , um sich vor den Folgen der Verheimlichung zu be¬
wahren , dann damit andererseits die politischen Behörden baldmöglichst in die
Kenntnis der sümmtlichen Seuchcnbestände gelangen und umso erfolgreicher die
Tilgungsmaßregelu in Anwendung bringen können , wird es nothwendig sein,
sofort die vorstehenden Auseinandersetzungen  in möglichst ausge¬
dehnter Weise unter den Landwirten zur Verbreitung zu bringen und hiezu
nebst der dortigen Amtszeitung  auch die zugebote stehenden Tages-
blütter und Fachorgaue der landwirtschaftlichen Corporationen zu benützen,
insbesondere soll in jenen Bezirken , in welchen Nindviehbestände Vorkommen,
eine angemessene Anzahl von Exemplaren der Belehrung zur Verwendung , be¬
ziehungsweise znm Anschläge an Amtstafeln gebracht werden.

Außerdem sind die Beamten größerer Domänen , mit Mästung ver¬
bundenen Industrien n . s. w ., dann die Thierärzte des Marktcommissariates,
sowie die Privatthierürzte mit je einem Exemplar dieser Belehrung zu betheilen
und erstere auch auzueifern , dass sie bei jeder sich darbietenden Gelegenheit be¬
lehrend auf die Viehbesitzer einwirken und dieselben aufmerksam machen , dass
ibre verständnisvolle Mitwirkung bei Tilgung der Lnngenseuche in ihrem eigenen
Interesse gelegen ist.

Nachdem im 8 6 des in Rede stehenden Gesetzes der k. k. Statthalterei Vor¬
behalten ist , die ihr zur Verfügung stehenden Thierärzte (Laudesthierarzt,
Veterinär -Juspector , Veteriuär -Coucipist ) zu den fraglichen Sencheueommissionen
nbzuordneu , so erscheint es selbstverständlich , dass die vorgeschriebene Anzeige
über die Coustatierung der Leugcnsenche des Rindes unverzüglich hieher zu er¬
statten ist . Da übrigens eine ' solche Intervention nicht in jedem Falle statt-
fiuden , auch nicht immer schon bei der Vornahme der thierärztlichen Unter¬
suchung erfolgen kann , erscheint es geboten , dass behufs der eventuellen Con-
trole der diesfälligen Diagnose die betreffende erkrankte Lunge möglichst frisch
und auf eine die Verschleppung des Austeckungsstoffes ungefährliche Weise fünf
Tage lang an einem entsprechenden Orte anfbewahrt werde , wozu sich das
Übergießeu derselben mit Carbolwasser oder einer Thymollösnng und sodann
Bedeckung mit Sand oder trockener Erde empfiehlt.

* 4
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Vl Statth .-Z . 48807 ex 18 92.

Belelmmli
über die Durchführung des Gesetzes vom 17 . August 1892
(R .-G .-Bl . Nr . 142 ) , betreffend die Abwehr und Tilgung der

Lungensenche des Rindes.
Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat zn dem in dein am

28 . August t . I . ansgegebenen Neichsgesetzblatte Nr . 142 ex 1892 pnblieierten
Gesetze vom 17 . August 1892 , betreffend die Abwehr und Tilgung der Lnngcn-
senche des Nindcs , eine Belehrung erlassen , welche wegen ihrer Wichtigkeit und
Tragweite für alle Viehbesitzer im Nachstehenden bekanntgegeben wird.

Das in Rede stehende Gesetz enthält die Bestimmung , dass vom Beginne
der Wirksamkeit desselben , das ist vom 1. October l . I . angefangen , alle an
der Lungensenche erkrankten , sowie alle der Lungensenche verdächtigen und alle
der Ansteckung ansgesetzt gewesenen Rinder getödtet , und dass deren Besitzer
bei gewissenhafter Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Ver¬
hütung der Einschleppung und der rechtzeitigen Anzeige des Ansbruches der
Seuche in der Höhe von 95 Percent des ermittelten Tchätznugswertes ans
dem Staatsschätze entschädigt werden müssen . Außerdem werden die Kosten dev
Schätzung , der Commission und der Desinfection der Stallungen und Geräthe
vom Staatsschätze bestritten werden.

Auch in dem Falle , wenn ein Viehbesitzer die pflichtgemäße Anzeige des
Bestandes der Lungenseuche nach Z 15 des allgemeinen Thiersenchengesetzes,
Absatz 1 bis 5 , an die Behörde unterlassen , also die Venche verheimlicht hat,
werden , sobald die Verheimlichung entdeckt sein wird , alle in dem Senchen-
gehöfte vorhandenen Thiere getödtet werden . Jedoch wird in einem solchen
Falle eine weit ungünstigere Behandlung des Vichbesitzers eintreten , indem
derselbe nicht 95 Kreuzer vom Gulden des Schätzungswertes , sondern lediglich
den Erlös für die durch die Staatsorgane verwerteten Rinder oder verwert¬
baren Theile der krank befundenen Rinder erhalten wird , und indem von
diesem Erlöse die Kosten der Schätzung , der Commission und der Desinfection
werden in Abzug gebracht werden.

Außerdem wird ein solcher Viehbesitzer nach den Strafbestimmungen des
§ 44 des allgemeinen Thiersenchengesetzes bestraft werden.

Hieraus geht hervor , dass , so günstig die Bestimmungen des neuen Gesetzes
für die gewissenhaften Viehbesitzer sein werden , jene Viehbesitzer , welche die
Lungensenche verheimlicht haben oder verheimlichen werden , sehr bedauerliche
Folgen für ihren Viehbesitz und ihren Wirtschaftsbetrieb erleiden werden.

Um nun den Biehbesitzern , in deren Viehbeständen zur Zeit der Knud-
machung des Gesetzes die Lungensenche vorhanden , dieselbe aber bisher nicht
zur gesetzlich vorgeschriebenen Anzeige gebracht worden ist, noch die Gelegenheit
zn geben , sich vor den für sie schweren Folgen des neuen Gesetzes zn bewahren,
wurde in das letztere eine Übergangsbestimmung ausgenommen , welche feststellt,
dass , -wenn jemand die pflichtgemäße Anzeige des Bestandes der Lungensenche
nach Z 15 des allgemeinen Thiersenchengesetzes , Absatz 1 bis 5 , an die Behörden
bisher unterlassen hat , und diese Anzeige binnen sechs Wochen , nach dem Tage
der Kundmachung dieses Gesetzes durch das Reichsgesetzblatt , -erstattet , zum
Nachtheile des Schuldigen weder die Strafbestimmungen nach Z 44 des allge¬
meinen Thiersenchengesetzes , noch die obgedachte schwere Herabmindernng der
Entschädigung für seine durch Tödtnng beseitigten Thiere eintreten wird.

Damit die Viehbesitzer mit dem Wesen und den Erscheinungen , unter
welchen die Lungensenche aufzntreteu pflegt , sich vertrant zu machen in die Lage
kommen , wird dem Vorstehenden noch Folgendes beigefügt:

Die Lungensenche ist eine deni Rinde eigenthümliche und langsam ver¬
laufende Entzündung der Lungen , welche in hohem Grade ansteckend ist und
sehr bedeutend Verluste unter den Rindern veranlasst.

Die Krankheit entsteht nur durch Ansteckung und in keinem Falle infolge
ungünstiger Verhältnisse in der Haltung oder Fütterung . Der Anstecknngsstoff
haftet an der von den kranken Rindern ausgeathmeten Luft , an den erkrankten
Lungen , solvic auch an dem Blute und an allen Ab - und Aussonderungen der
erkrankten Rinder ; derselbe entwickelt sich gleich beim Beginne der Krankheit
und besteht selbst bei allscheinend genesenen Thieren noch tauge Zeit , namentlich
in den Fällen fort , in welchen gewisse Veränderungen in den Lungen zurück¬
geblieben sind.

Aus diesem Grunde muss insbesondere neu angetansten Rindern die
größte Aufmerksamkeit zugewendet werden und bleibt es unter allen Umständen
gefährlich , Rinder in solchen Gegenden oder Ländern allzukaufen , in welchen
die Lungensenche seit längerer Zeit und in größerer Verbreitung herrscht oder
eben erst geherrscht hat.

Als von der Lungensenche vollkommen freie Länder mit zugleich sehr
wertvollen Zucht - und Nntzviehrassen hinsichtlich aller Gebrauchszwecke können
mit voller Verlässlichkeit nur Salzburg , Steiermark , Kärnten und Tirol -Vor¬
arlberg bezeichnet und zum Bezüge von Rindvieh empfohlen werden.

Die von der Seuche nur anscheinend vollkommen genesenen Rinder ver¬
ursachen am häufigsten die weitere Verbreitung der Seuche.

Der Anstecknngsstoff kann durch die Luft , durch Kleider , Stallgeräthe,
Futterstoffe , Streumateriale , Dünger re . verschleppt werden,
vo Kommt die Lungensenche in einem Viehstandc znm Ausbruche , so erkranken
mrerst ein oder einige Rinder und später in immer kürzeren Zwischenräumen
erehrere andere , bis endlich der größte Theil der eingcstallten Thiere davon

griffen wird . Unter Weidehcrden beobachtet die Ausbreitung der Seuche einen
schleppenderen Verlauf.

Die erste Krankheitserscheinnng bildet ein kurzer schmerzhafter trockener
Husten , der anfangs selten ist, sich nur morgens beim Anfstehen , oder Öffnen
der Stallthüren , beim Trinken und während der Fütterung , während der Be¬
wegung , besonders im Freien und beim Beklopfen der Brust einstellt , später

aber häufiger , dumpf , heiser und schmerzhafter wird und die Thiere sichtlich
anstrengt . Dazu gesellt sich eine ungleich vertheilte Hanttemperatnr , die Ohren,
Hörner und Fußenden sind bald kalt , bald heiß ; das Flotzmanl wird trocken;
der Herzschlag beschleunigt , zuweilen nnfühlbar , häufiger pochend ; das Athmen
erfolgt in kurzen Zügen mit sichtlicher Anstrengung und oberflächlicher Be¬
wegung der Flanken , dabei wird der Kopf gesenkt und vorgestreckt gehalten,
die Nasenflügel werden auffallend weit geöffnet ; der Durst ist vermehrt , die
Fresslust vermindert ; bei melkenden Kühen versiegt die Milch.

Im weiteren Verlaufe der Krankheit nimmt die Mattigkeit der Thiere
zn , sie liegen jedoch selten und stets kurze Zeit mit unterschlagenen oder nach
vorwärts ' gestreckten Füßen ; während des Stehens werden die Vorderfüße
weit ansei 'nandergcstellt und die Ellenbogen stark nach außen gedreht . Beim
Drucke mit den Fingern an der erkrankten Brustseite , besonders in der unteren
Hälfte längs des Verlaufes der hinter der Schulter liegenden Rippen und am
Rücken hinter dein Widerriste , äußern die Thiere großen Schmerz.

Sobald der vorbeschriebeue Husten und ein beschleunigtes , angestrengtes
Athmen unter Äußerung von Mattigkeit , verminderter Fresslust und Milch¬
absonderung bei Kühen an Rindern wahrgenommen wird , ist der Verdacht auf
dem Bestände der Lungensenche begründet , und obliegt dem betreffenden Vieh-
besiller oder dessen Stellvertreter ' oder Bestellten nach Z 15 des allgemeinen
Thiersenchengesetzes vom 29 . Februar 1880 (R .-G .- Bl . Nr . 35 ) die unverzügliche
Erstattung der Anzeige an den Gemeindevorsteher oder die zuständige politische
Bezirksbchörde.

Wien,  am 5 . September 1892.
Von der k. k. niederösterreichischen Statthalterei.

4 .
j Verzeichnis der Gartenanlagen Wiens , welche den
Vorschriften der internationalen Reblanseonvention

entsprechend befunden wurden . )
Mit dem Statthalterei - Erlasse vom 27 . September 1892 , Z . 59184

(M .-Z . 180258 , XV ) , wurde das Verzeichnis der ämtlich untersuchten und den
Vorschriften der internationalen Reblanseonvention vom 3 . November Z881
entsprechend befundenen Gartenanlagen Österreichs , ans welchen im Sinne
der am 23 . Jänner 1890 , N - G .-Bl . Nr . 16 pnblieierten Zusatzerklärnug vom
15 . April 1889 zur internationalen Reblanseonvention nicht zur Kategorie der
Rebe gehörige Pflanzen nach Vertragsstaaten auch ohne die im Artikel 3,
Alinea 2 der Convention vorgesehene Bescheinigung der Behörde des Ursprungs¬
landes versendet werden dürfen , übermittelt . Dieses Verzeichnis führt folgende
Gartenanlagen Wiens an:

1 . Ludwig Baumgartner,  Zier - und Handelsgärtner , XIII . Bezirk,
Bahngasse 19.

2 . Hofgärtner Josef Wesely,  k . u . k. Hofgarten , Belvedere , III . Bezirk,
Heugasse.

3 . Ferdinand Stumpf,  Handelsgärtner , III . Bezirk , Dietrichgasse 48.

3 .
(Abgrenzung der Gewerbebefngnisfe der Zimmer-
nnd Deeorationsmaler sowie der Tapezierer gegenüber

jenen der verwandten Gewerbskategorien . )
Der Wiener Magistrat hat der Genossenschaft der Zimmer-

nnd Deeorationsmaler sowie jener der Tapezierer unterm 28 . Sep¬
tember 1892 , M .-Z . 173517/XVIII , folgende Entscheidung intoniert:

Mit dem Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 8 . Juli
1892 , Z . 2227 , wurde über die Beschwerde der Genossenschaft der Zimmer-
nnd Deeorationsmaler in Wien die von dem hohen k. k. Ministerium des
Innern im Einvernehmen mit dem Handelsministerium gefällte Entscheidung
vom 10 . Februar 1891 , Z . 23392 , betreffend die Abgrenzung der Gewerbs-
rechte der Zimmer - und Deeorationsmaler aufgehoben.

Infolge dieses Erkenntnisses hat sich das hohe k. k. Ministerium des
Innern im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Handelsministerium laut Erlasses
vom 4 . September 1892 , Z . 18239 , bestimmt gefunden , über die Recnrse der
Genossenschaften der Zimmer - und Deeorationsmaler in Wien und der
Tapezierer in Wien gegen Punkt 1 und 2 , beziehungsweise 4 , der Statthalterei-
Entscheidung vom 22 . Juli1890 , Z . 14609 , betreffend die Abgrenzung der Gewerbe-
befngnisse der Zimmer - und Deeorationsmaler und der Tapezierer gegenüber
jenen der verwandten Gewerbekategorien mit Rücksicht auf die in diesem
Erkenntnisse ausgesprochene Rechtsanschanung des k. k. Verwaltungsgerichts¬
hofes neuerlich zu entscheiden und ansznsprechen , dass den Zimmer - und
Decorationsmalern die Berechtigung znstehe , zur Ausführung ihrer Maler¬
arbeiten auch Ölfarbe zu benützen und auch den Olanstrich , insoweit er sich
nur als ein integrierender Bestandtheil , als eine Vorarbeit des Ansmalens
darstellt , selbst ausznführen und dass den Zimmer - und Decorationsmalern in
theilweiser Behebung des Punktes 4 der bezogenen Statthalterei -Entscheidnng
wohl die Anbringung und Befestigung fertiger Plastik , von Leisten und sonstiger
Verzierung aller Art an Wänden und Plafonds zustehe , dass hingegen die
Befestigung von Tapeten und anderen Wandbekleidnngcn (mit Stoffen , Gobelins,
Leder ü . s.' w .) eine ausschließliche Berechtigung der Tapezierer bilde.

Hievon wird die Genossenschaft der Zimmer - und Deeorationsmaler und
Tapezierer mit Beziehung ans die hicrortige Verständigung vom 5 . März 1891,
Z . 79150 (vgl . den folgenden Erlass ), in die Kenntnis gesetzt.

-i-
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K . k. n .- ö. Statthalterei.

Z . 9110 . (M .-Z7 79150 ex 1891 .)

Über die Recurse der Genossenschaften der Zimmer - und Dekorations¬
maler in Wien und der Tapezierer in Wien gegen Punkt 1 nnd 2, beziehungs¬
weise 4 , der Statthaltcrei - Enlschcidnng vom 22 . Juli v . I , Z . 14609 (siehe
Verordnungsblatt des Magistrates 234 ox l890 ), betreffend die Abgren¬
zung  der Gewerbebefngnisse der Zimmer - nnd Dekorationsmaler und der
Tapezierer gegenüber jenen der verwandten  Gewerbskategorien , hat das
hohe k. k, Ministerium des Innern laut Erlasses vom 10 . ' Februar 1891,
Z . 23393 , im Einvernehmen mit dem hohen k. 1 Handelsministerium sich
bestimmt gefunden ansznsprechen , dass den Zimmer - und Dekorations¬
malern  die Berechtigung zustehe , zur Ausführung ihrer Malarbeiten auch
Ölfarben zu benützen , jedoch mit der Beschränkung , dass , soferne es sich um
Malereien handelt , welche auf einem mit Ölfarben hergestellten Anstriche anzu¬
bringen sind , die Herstellung dieses Anstriches dem Anstreicher znsteht nnd dass
den Zimmer - und Dekorationsmalern in theilweiser Behebung des Punkt 4
der bezogenen Entscheidung wohl die Anbringung nnd Befestigung
fertiger Plastik,  von Leisten nnd sonstiger Verzierung  aller Art an
Wänden und Plafonds zustehe , dass hingegen die Befestigung von Tapeten
nnd anderen Wand bekleidnngen (mit Stoffen , Gobelins , Leder u . s. w .)
eine ausschließliche Berechtigung  der Tapezierer bilde.

Die Beilagen des Berichtes vom 5 . November 1890 , Z . 353581,
folgen zurück.

Wien,  am 24 . Februar 1891.
In Vertretung:
H'll'llgk' t». st.

6
(Bestätigung der erfolgten Veröffentlichung derWahl-
ansfchreibnngs - Kttttdinachnngen bei Neichsraths-

wahlen . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit dem an den Bürger¬

meister Dr . Prix  gerichteten Erlasse vom 28 . September 1892,
Z . 6336 , ? r . (M .-Z . 178996/XVII ) solgendes Ersuchen gestellt:

Über eine vom Abgeordnetenhanse des Reichsrathes in der Sitzung vom
8 . Jänner l . I . beschlossene Resolution , mit welcher die k. k. Negierung anf-
gefordert wurde , dafür Sorge zu tragen , dass bei allen künftigen Reichsraths¬
wahlen der Nachweis über die geschehene Verlautbarung der Wahlansschreibnng
in den einzelnen Gemeinden actenmäßig erbracht werde , hat das hohe k. k.
Ministerium des Innern mit dem Erlasse vom 16 . Jänner 1892 , Z . 122/M . I.
eröffnet , dass dieser Nachweis im Hinblicke ans Z 23 R .-W .-O . in der Weise
zu erbringen sei, dass rücksichtlich der Wählerclasse der Städte die mit der
Bestütignngsclausel des betreffenden Gemeindevorstehers über die erfolgte Ver¬
öffentlichung versehenen Wahlausschreibnngs -Placate den bezüglichen Wahlakten
stets beigeschlossen werden.

Um dieser Vorschrift rücksichtlich der im Zuge befindlichen Ergänznngs-
wahl eines Neichsraths -Abgeordneten im I . Wiener Wahlbezirke entsprechen zu
können , ersuche ich Euer Hochwohlgeborcn , mir bis längstens am Wahltage
selbst (10 . Oktober 1892 ) je ein mit einer entsprechenden Bestätignngsclausel
versehenes Exemplar der mit den hierortigen Erlässen vom 3 . L >eptembcr 1892,
Z . 1718,1 ' r ., nnd vom 21 . September 1892 , Z . 6166 Vr . übermittelten Kund¬
machungen vom 3 ., beziehungsweise 21 . September l . I . in Vorlage zu
bringen.

Gleichzeitig ersuche ich Euer Hochwohlgeboren , denselben Vorgang auch
bei allen künftigen in Wien stattfindenden Neichsrathswahlen einzuhalten , wobei
ich jedoch bemerke , dass bei allgemeinen oder doch mehr als einen Wiener
Wahlbezirk umfassenden Wahlen im Sinne der gedachten Anordnung der
erwähnte Nachweis für jeden einzelnen Wahlbezirk separat zu erbringen
sein wird.

7 .
(Nebelung des Todtenbefchandienftes in Cholera

Epidemiespitälern .)
Die k. k. n .-ö . Statthaltern hat mit Erlass vom 1 ! . Oetober 1892,

Z . 62783 (M .-Z . 188287/VIII ), dein Wiener Magistrate Folgendes
zur Kenntnis gebracht:

Bei der am 28 . September 1892 bei der k. k. n .- ö. Statlhalterei in
Anwesenheit von Vertretern der k. k. Polizei -Direction Wien nnd der Gemeinde,
beziehungsweise des Magistrates , Stadtphysikatcs nnd Stadtbauamtes in Wien
nnd im Beisein der Direktion der Wiener k. k. Krankenanstalten stattgefnndenen
Besprechung über die ans Anlass der bestehenden Choleragefahr vorznkehreuden
Maßnahmen wurde unter anderem hervorgchoben , dass die Todtenbeschan in
den Cholera - Epidemiespitälern , deren Vornahme durch die vorhandenen Beschau-
organe der Gemeinde Wien von Seite der Vertreter dieser Gemeinde abgelehnt
wurde , einer besonderen Regelung bedürfe.

Die k. k. Statthalterei findet sohin bezüglich der Todtenbeschan in diesen
Spitälern Folgendes anznordnen nnd gleichzeitig den Direktionen der k. k.
Krankenanstalten zur Darnachachtung zu eröffnen:

Mit dem Erlasse des hohen k. k. Ministennms desJnnern vom 14 . Juli 1877,
Z . 9615 , wurde zur möglichst gleichartigen nnd einheitlichen Regelung der Todten¬

beschan in Wien im allgemeinen der Grundsatz ausgesprochen , dass der gesammte
Leichenbeschandienst in Wien durch die von der Gemeinde hiefür bestellten nnd
beeideten Beschanärzte zu besorgen sei, jedoch bestimmt , dass bezüglich der
bestehenden k. k. Krankenanstalten der bisherige Vorgang bei der Todtenbeschan
sortzubestehen habe.

Es versehen daher in diesen k. k. Krankenanstalten auch seither die hiefür
speciell beeideten Prosectoren (und deren Assistenten ) die Functionen der Todten¬
beschan nach den Bestimmungen der mit dem Erlasse vom 18 . April 1870
Z . 37371 ex 1869 , hinausgegebeuen Leichenbeschanordnnng für die k. k. Kranken¬
anstalten.

Die Leichenbeschan in den zufolge Übereinkommens vom 1 . December 1891
von der Gemeinde Wien znm Wiener k. k. Krankenanstaltenfonde übernommenen
ehemaligen Vorortespitälern wird ebenfalls von hiefür speciell bestellten nnd
bezahlten Organen versehen nnd steht die Regelung des Prosektordienstes in
diesen k. k. Krankenanstalten unmittelbar bevor.

Nachdem die im Falle des Herrschens der Cholera in , Wien vom Wiener
k. k. Krankenanstaltenfonde in Gemäßheit des erwähnten Übereinkommens in
Verrieb zu setzenden von der Gemeinde Wien zur Verfügung gestellten Spitäler
als Filialen der k. k. Krankenanstalten nach denselben Grundsätzen und Normen
wie letztere werden betrieben werden , so wird auch die Leichenbeschan in diesen
Filialen (Choleraspitälern ) im Namen nnd in Vertretung der Prosectoren der
betreffenden k. k. Krankenanstalten , welchen diese ^ pitäter ass Filialen znge-
wiesen sind , von zu diesem Zwecke besonders zu beeidenden nnd in Pflicht zu
nehmenden je zwei Hilfsärzten nach der ihnen von der Direktion ansznfolgenden
giltigen Todtenbeschauordnnng der k. k. Krankenanstalt in der Weise zu versehen
sein , dass die Tobten immer nur von jenem Arzte beschaut werden , dessen Be¬
handlung der Verstorbene nicht unterstand.

Der Prosector der k. k. Krankenanstalt , dem ein Choleraspital als Filiale
zugewiesen ist, hat den Todtenbeschandienst in der Filialanstalt zu überwachen
und bleibt für die ordnungsmäßige Vollziehung desselben verantwortlich.

Die Bestellung der Beschanärzte , beziehungsweise die Beeidigung der
Choleraspitals -Hilfsärzte für die Beschau wird erst bei Eröffnung des Betriebes
des betreffenden Filialspitales erfolgen . Die diesbezüglichen hierämtlichen Ver¬
fügungen werden seinerzeit besonders dahin bekanntgegeben werden.

(Verschärfung der Vorschriften über das Vielipafs-
weseu . )

Die k. k. u .- ö. Statlhalterei hat mit Erlass vom 12 . Oktober
1892 , Z . 64 -115 (M .-Z . 189I14/XV ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes eröffnet:

Im ß 23 des Gesetzes vom 17 . August l. I . , R .-G .-Bl . Nr . 142 , be¬
treffend die Lnngensenche der Rinder , wird der Anspruch auf Entschädigung ans
dem Staatsschätze für die ans Grund desselben getödteten Rinder auch das Maß
der im H 24 ausgesprochenen Bestimmungen beschränkt , wenn

a) die rechtzeitige Anzeige über den Verdacht des Bestandes der Seuche
unterlassen worden ist, oder

tz) eine dem Gesetze znwiderlanfende Einstellung von Rindvieh statt-
gesunden hatte , oder

o) die Lnngensenche bei einem Rinde zuerst ansgebrochen ist, welches vor
weniger als 180 Tagen ans einem nicht znm Geltungsgebiete dieses Gesetzes
gehörigen Lande eingeführt worden war und für welches nicht der Nachweis
erbracht werden kann , dass dessen Ansteckung erst nach der Einfuhr in das
Geltungsgebiet dieses Gesetzes stattgefnnden habe.

Dementsprechend wird auch im tz 23 der zugehörigen Durchführungs-
Verordnung vom 22 . September l. I ., R .-G .- Bl . Nr . 166 , vorgeschricben , dass
gleich bei der amtlichen Constatiernng der Seuche mit aller Strenge zu erheben
nnd festzustellen ist, ob nicht einer der Fälle des 8 23 des Gesetzes , welche oben
8uk) a , 6 nnd o in Erinnerung gebracht wurden — vorliege , in welchem die
Entschädigung nur in beschränktem Maße nach der Bestimmung des Z 24 ein¬
zutreten habe , nnd ferner dem Viehpasse die vollgiltige Beweiskraft über die
Herkunft nnd Zeit der Einfuhr eines Rindes znerkannt , deshalb auch verlangt,
dass derselbe auch dann beigebracht werden müsse , wenn das betreffende Thier
ans einer Entfernung von weniger als zehn Kilometer eingebracht worden ist.

Nach demselben Paragraph muss vom 1. Oktober l . I . angefangen bei
Vermeidung der Nachtheile des 8 24 nnd eventuell auch der Straffolgen nach
Z 29 unter allen Umständen jedes ans einer anderen Gemeinde eingeführte
Rindviehstück innerhalb 24 Stunden bei der Gemeindevorstehung oder bei dem
für diese Obliegenheit behördlich besonders bestellten Gemeindeorgane angemeldet
und die Bestätigung über die erfolgte Anmeldung auf der Rückseite des Vieh-
Passes eingehakt werden.

Hieraus ergibt sich die Nothwendigkeit der Behebung des Viehpasses für
jedes aus einer anderen Gemeinde cinznführende Nindviehstück und die sorg¬
fältige Aufbewahrung desselben , damit die betreffenden Vichbesitzer gegebenen
Falles wegen des Mangels dieses Passes nicht empfindliche Nachtheile erdulden
müssen.

Vor Ablauf der Frist von 180 Tagen seit dem Beginne der Wirksamkeit
des Lnngenseucheugesetzes — d. i . dem 1 . Oktober 1892 — wird jedoch selbst¬
verständlich für die betreffenden Viehstücke ein Viehpass nicht immer erbracht
nnd auch nicht unbedingt gefordert werden können , weshalb bis dahin — d. i.
bis Ende März 1893 dieses Beweismittel auch durch Aussagen verlässlicher
Zeugen nnd die Bestätigung des Gemeindevorstehers (Bürgermeisters ) zu er¬
setzen zulässig ist.
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Nach der im 8 31 iit . b des gedachten Gesetzes enthaltenen Übergangs¬
bestimmung :

„Für die am Tage der Wirksamkeit dieses Gesetzes amtlich bekannten oder
„bis 1 . December 1892 bekannt werdenden Fälle von Lungenseuchc wird die im
„8 23 Iit . e bezüglich der ans Ländern , welche nicht zum Geltungsgebiete dieses
„Gesetzes gehören , eingeführten Rinder festgesetzte Frist von 180 Tagen auf
„90 Tage reduciert " ,

ergibt sich die Conseqnenz , dass vom 1. December l . I . angcfangen für
derlei ans dem Anslande eingesührten Rinder die Besitzdauer von 180 Tagen
unter allen Umständen in vollkommen verlässlicher Weise wird nachgewiesen
werden müssen , wenn die Folgen der vorbernfenen 88 24 und 29 des Gesetzes
vermieden werden sollen.

Es erscheint daher nothwcndig , dass die Interessentenkreise ans diese wich¬
tige Verschärfung der Vorschriften über das Viehpasswesen im 8 8 des allge¬
meinen Thiersenchengesetzes und der zugehörigen Durchführungsverordnung vom
29 . Febrnar , beziehungsweise 12 . April 1880 , N .-G .-Bl . Nr . 35 und 30 ins¬
besondere durch Belehrungen in den landwirtschaftlichen Zeitschriften und den
verschiedenen in bäuerlichen Kreisen gelesenen Tagesblättern , sowie in den Ver¬
sammlungen der landwirtschaftlichen Corporationen aufmerksam gemacht und
ausdrücklich vor unvorsichtigen Einkäufen von Rindvieh ausländischer Prove¬
nienzen gewarnt werden.

Der Magistrat wird sohin aufgefordert , in dieser Richtung das Erforder¬
liche zu veranlassen , und wird hiebei bemerkt , dass auch die ' k. k. Landwirt¬
schafts -Gesellschaft in Wien unter einem ersucht wird , auf den ihr zur Verfü¬
gung stehenden Wegen in der angedeuteten Richtung belehrend zu wirken.

Beider Abfassung einschlägiger Publicationen wird hinsichtlich der Form
und des Stiles dem Charakter und Auffassungsvermögen der Interessentenkreise
selbstverständlich möglichst entgegenznkommen sein.

G.

§Übersetzung der Mannschaft der Militär -Verpflegs-
Anstalten in die Reserve .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 25) . Oetober
1892 , Z . 07232 (M .-Z . 198483/XVI ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes Znr Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium für Landesvertheidignng hat mit dein Erlasse
vom 14 . Oetober d. I ., Nr . 18040,4274 II a im Einvernehmen mit dem hohen
k. n . k. Neichs -Kriegsministerinm angeordnet , dass im Sinne des Punktes 5,
ersten Absatzes des 8 90 der Wehr -Vorschriften II . Theil auch die nicht im
Ergänzungsbereiche eines Evidenz -Berpflegs -Magazins heimatberechtigte Mann¬
schaft der Militär -Verpflegs -Anstalten in die Reserve jener Anstalt zu übersetzen
ist, in deren Stand sie sich znr Zeit der Übersetzung befindet , wonach die unter
iit . 1 des zweiten Absatzes statuierte Ausnahme entfällt.

Hievon wird der Wiener Magistrat znr Vormerkung bei dem bezogenen
Paragraph der Wehr -Vorschriften in die Kenntnis gesetzt.

IG.

(Znstellnng der Hbibrnnngskarten an ungarische
Land ft»irinpslichtig e.)

Die k. k. n . ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 25 . Oeto¬
ber 1892 , Z . 68452 ( M .-Z . 198482 XVI ) , dem Wiener Magi¬
strate Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Das königlich ungarische Landesverthcidignugs -Miuisterium hat die unter¬
stehenden Laudsturmbezirks - Commanden angewiesen , dieZustellnng derWidmungs-
karleu für Laudsturmpflichtige , welche sich in den im Neichsrathc vertretenen
Königreichen und Ländern aufhallen , im Wege der k. k. Landsturm -Bezirks-
Commanden zu bewirken.

Ans Anlass eines diesfalls vorgckommencn Anstandes wird zufolge
Erlasses des hohen k. k. Ministeriums für Landesvertheidignng vom 17 . Oct 'o-
bcr 1892 , Z . 19519/1310 IV bekauntgegeben , dass den Ansuchen der königl.
ungar . Landsturm -Bezirks - Commanden um Zustellung von Widmungskarlen an
landsturmpflichtige Personen zu entsprechen und die Zustellung im Wege der
politischen Bezirksbehörden der Aufenthalts -Bereiche — ohne Mitfertignng der
Widinungskarteu durch diese Behörden — zu vermitteln ist.

Diese Anordnung ist bei den Punkten 103 und 128 der Vorschriften,
betreffend die Organisation des Landsturmes anzumerken.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur Darnachachtung in die Kenntnis
gesetzt.

? I.

iVerfahren gegen Nahrnngsmittelversälscher . )
Die k. k. n . ö. Stntthalterei hat dem Wiener Magistrate

8uü M .-Z . 200916/XV , eine Abschrift des nachstehenden an die
k. k. Bezirkshanptmannschast Nennkirchen gerichteten Erlasses vom
30 . Oetober 1*92 , Z . 60296 , intoniert:

Über die im Berichte vom 20 . Jänner 1892 , Z . 10180 , gestellte Anfrage,
betreffend den cinznhaltendeu Vorgang bei Nahrungsmittelver 'fälschnngen wird
der k. k. Bezirkshanptmannschaft Folgendes eröffnet:

Das gesetzliche Material für die Frage der Ahndung von Nahrnngsmittelver-
fälschnngen besteht derzeit nur ans den 88 403 bis 408 St .-G ., welche gesund¬
heitsschädliche  Verfälschungen von Geiränken und von Zinngeschirr , sowie ge¬
sundheitsschädliche Zubereitungen und Aufbewahrungen von Nahrungsmittel mit
Strafe belegen und auch die Cognition über den Verfall der beanständeten
Waren dem Strafrichter überweisen , ferner aus dem sogenannten Knnstwein-
gesetze vom 21 . Juni 1880 , Nr . 120 R .- G .-Bl . , welches die Verwendung von
Slärkezncker zur Erzeugung , sowie eine für Wein übliche Bezeichnung im
Handel mit nur weinähnlichen oder weinhältigen Producten unter Strafe stellt
und die Bestrafung , sofern nicht die strasrichterliche Ahndung eintritt , den Gewerbs-
behörden znweist.

Für die zahlreichen und mit den : gesteigerten Verkehre immer mannig¬
facher werdenden Fälle an Nahrnngsmittelverfälschnngen jedoch , wo ohne oder
wenigstens ohne unmittelbare Gesundheitsschädlichkeit vornehmlich das Gewicht
oder Maß znm Zwecke der Täuschung  gesteigert oder die geringe Dualität
des Lebensmittels verdeckt werden soll , ist eine ausdrückliche Vorschrift dermalen
noch nicht vorhanden.

Nichtsdestoweniger ist den politischen , beziehungsweise Gemeindebehörden
durch das Sanitätsgesetz vom 30 . April 1870 , R .- G .-Bl . Nr . 08 (pu »-. 3 , kit . a.)
die allgemeine Handhabe geboten , auch gegen Verfälschungen dieser Art wirksam
vorzugchen und wäre demnach bei Verfälschungen gesundheitsschädlicher Natur
die Angelegenheit dem kompetenten Strafrichter zuzuführcn , gleichzeitig aber
als vorläufige Maßregel die sohin vom Strafgerichte Ai: bestätigende Beschlag¬
nahme der bezüglichen Waren zu verfügen , ebenso bei Übertretungen des Kunst-
weingesctzes im eigenen Wirklingskreise amtznhandeln , bei vornehmlich auf die
Täuschung des Consnmenten berechneten Verfälschungen ohne wesentliche Ge-
sundhcitsschädlichkeit sowie auch , wenn diese vom Strafgerichte nicht anerkannt,
das Vorgehen im politischen Wege jedoch im öffentlichen Interesse gelegen er¬
achtet wird — wäre nach dem Gesetze vom 30 . April 1870 , Nr . 08 R .- G .-Bl .,
vorzugehen und die Beschlagnahme der beanständeten Waren , wenn nöthig,
durch politisches Straferkenntnis anszusprechen.

12 .
(Maßregeln gegen dnrch Kaninchen hervorgernfene

Schäden Z
Die k. k. u .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 1. November

1892 , Z . 69640 (M . Z . 201766/XV ), Folgendes angeordnet:
Über mehrfache Klagen , dass Schntzdämme durch Kauiuchenbane ge¬

schädigt oder gefährdet werden , erhält der Wiener Magistrat den Auftrag , die
betreffenden Äufsichtsorgane auf diesen Übelstaud aufmerksam zu machen und
sie anznweisen , sofort dorthin die Anzeige zu erstatten , sobald die Ansiedlnng
von Kaninchen in solchen Dämmen wahrgenommen wird.

Über jede derartige Anzeige hat der Wiener Magistrat mit größter Be¬
schleunigung die im Sinne des 8 10 der Ministerial -Verordnung vom 15 . De-
eember 1852 , L.-G .-Bl . Nr . 473 , erforderlichen Verfügungen zu treffen und darauf
zu bestehen , dass die Kaninchen durch Fangen oder Abschuss (insbesondere
während der Vermehrnngszeit ) oder durch Frottieren , eventuell dnrch Vergiften,
vertilgt werden , nachdem diese Thiere eminent cnlturschädlich sind und bei
deren großer Vermehrungsfähigkeit die durch das Gesetz verlangte angemessene
Verminderung nur dnrch deren Ausrottung erzielt werden kann.

13

(Nichteinreihnng des Mnsikergewerbes nnter die
eo neessioniorten (Hewerbe .)

Die k. k. n .-ö. Stntthalterei hat mit Erlass vom 19 . "No¬
vember 1892 , Z . 72962 ( M .-Z . 213942/XVIII ), dem Wiener-
Magistrate Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Handelsministerium hat laut Erlasses vom 17 . Ok¬
tober 1892 , Z . 33572 , im Einvernehmen mit dem hohen Ministerium des
Innern dem Ansuchen des Vorstehers der Genossenschaft der Musiker in Wien
um Einreihung des Mnsikergewerbes nnter die concessionierten Gewerbe keine
Folge zu geben gefunden , weil die Hebung der Volksmusik , welche als Zweck
der erwähnten Maßregel geltend gemacht worden ist, durch die Einreihung des
Musikergewerbes unter die eoncessionierten Gewerbe bei den sonstigen , auf dem
Gebiete des Mnsikergewerbes obwaltenden Verhältnissen nicht erreicht werden
würde , andere Rücksichten öffentlicher Art aber , wie sie zufolge der Bestimmung
des 8 24 der Gewerbeordnung für die Bindung eines Gewerbes an eine
Concession vorausgesetzt werden , nicht bestehen.

II. Nm'mMMliimmumieil.

(Maßregeln zur Beseitigung vvn Nbelständen beim
Kantinen betri ebe.)

Der Wiener Magistrat hat der Genossenschaft der Ban - und
Steinmetzmeister , sowie der Gehilsenversammlnng dieser Genossen-
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schaft unterm 30 . September 1892 , Z . 178359/XVIII , folgenden
Erlass intimiert:

Mit dem Erlasse der hochlöblichen k. k. n .- ö. Stalthalterei vom 27 . Sep¬
tember d. I ., Z . 6233/ ? r , wurde der Magistrat in Anbetracht der unter den
Bauarbeitern herrschenden , ans die Beseitigung der Kantinenivirtschaft abzielen¬
den Bewegung anfgefordert , dieser Angelegenheit die vollste Aufmerksamkeit
zuzuwenden und gegen unbefugte Gewcrbsbetriebe , sowie gegen jede gesetz¬
widrige Ausbeutung der Arbeiter mit aller Strenge vorzngeheu.

Es kann den Mitgliedern der Genossenschaft der Ban - und Steiumetz-
meister , sowie deren Hilfsarbeitern nicht unbekannt geblieben sein , dass der
Magistrat und seine Organe seit Jahren bestrebt sind , dem unbefugten Kantinen¬
betriebe , der Ausgabe der sogenannten Blechmarken und den anderen that-
sächlich bestehenden , die Ausbeutung der Arbeiter bezweckenden Missbrauchen
bei der Verpflegung der Ballarbeiter zu steuern ; es wird jedoch auch der Wahr¬
nehmung der betheiligten Kreise nicht entgangen sein , dass jene Bemühungen
der Behörde ohne thatkräftige Mitwirkung seitens der Herren Bauführer und
der Arbeiterschaft von einem nachhaltigen Erfolge nicht begleitet sein können.

Die der Genossenschaft der Ban - und Steiumetzmeister ungehörigen
Herren Gelverbsinhaber haben sicherlich ein lebhaftes Interesse an der Beseiti¬
gung der erwähnten Übelstände . Es kann ihnen nicht gleichgiltig sein , dass
diese Unzukömmlichkeiten den Gegenstand fortwährender und begründeter Be¬
schwerden ans Seite der Arbeiterschaft bilden und ein gedeihliches Zusammen¬
wirken der Vertretung der Genossenschaft und jener der Gehilfen verhindern.

Die derzeit übliche Art und Weise der Verpflegung der Bauarbeiter,
insbesondere das gesetzlich unstatthafte Creditieren auf Rechnung des Arbeits¬
lohnes (Marken - oder Zettelsystem ) übt notorisch einen höchst nachtheiligen Ein¬
fluss auf die wirtschaftliche Lage der Arbeiter ; die in zahlreichen Fällen amtlich
eonstatierte Betheiligung der Poliere an dem Ertrage der Kantinenwirtschaft
führt zur Bevorzugung der die Kantine mehr in Anspruch nehmenden und zur
Hintansetzung oder Verfolgung jener Arbeiter , welche sich von diesen Wirt¬
schaften ferne halten ; die Folge davon ist die Verdrängung der nüchternen,
verlässlichen und an geordnete Verhältnisse gewöhnten Arbeiter , was den
gewerblichen Interessen und Bedürfnissen der Bauführer nicht entsprechen kann;
eine weitere Folge davon ist aber auch die Verabreichung minderwertiger oder
selbst gesundheitsschädlicher Nahrungs - und Genussmitteln an die Arbeiter.

Nach ß 78 des Gewerbegesetzes vom 8 . März 1885 , R .- G .-Bl . Nr . 22,
sind die Gewerbsinhaber verpflichtet , die Löhne der Hilfsarbeiter in barem
Gelde auszuzahlen ; damit ist die Gewährung von Lohnvorschüssen in Blech¬
marken , welche nur bei dem Kantineur oder einem anderen bestimmten Lie¬
feranten an Zahlnngsstatt angenommen werden , sowie der jetzt größtcntheils
übliche Abzug der ans Zetteln notierten Kantinen - oder Wirtshausschuld vom
Arbeitslöhne gesetzlich unvereinbar , und cs steht den Arbeitern ohne Zweifel
das Recht zu , die Auszahlung des vollen Lohnes in barem Gelde , ohne Rück¬
sicht ans die in anderen Wertzeichen genommenen Vorschüsse oder auf die
einem dritten gegenüber eingegangenen Verbindlichkeiten zu verlangen . Die
Herren Gewerbsinhaber wollen aber auch nicht übersehen , dass sie für die
Geldstrafen , welche den Polieren als ihren Stellvertretern am Baue wegen
Bedrückung oder gesetzwidriger Behandlung der Arbeiter nach der Gewerbe¬
ordnung auferlegt werden , im Sinne des Z 139 dieses Gesetzes zu haften
haben und dass sogar die Entziehung der Gewerbeberechtigung einzntrcten hat,
wenn die gesetzwidrigen Ausschreitungen der Stellvertreter mit dem Vorwissen
des Gewerbcinhabers begangen wurden und dieser in der Lage war , die Über¬
tretung hintanzuhaltcn.

Die Genossenschaft der Ban - und Steiumetzmeister wird unter Hin¬
weisung ans vorstehende Erwägungen aufgefordert , auf die Genossenschafts¬
mitglieder eindringlich einzuwirken , dass sie der Duldung oder Errichtung
unbefugter Kantinen ans den von ihnen geführten Bauten , der Beeinflussung
der Arbeiter durch die Poliere hinsichtlich des Bezuges ihrer Verpflegung , den
Missbränchcn bei der Lohnanszahlnng energisch steuern , und dass insbesondere
die höchst verwerfliche , auch von socialen Gefahren begleitete und selbst vom
geschäftlichen Standpunkte nachthcilige Proscribierung jener Arbeiter , welche
sich Bedrückungen in dieser Beziehung nicht gefallen lassen , abgestellt werde.

Aber auch in der Hand der Bauarbeiter ist es gelegen , die Behörde und
ihre Organe bei der Abstellung jener Übelstände zu unterstützen.

Es muss constatiert werden , dass den hierortigen Organen bei den zur
Abstellung unbefugter Kantincnbetriebe vorgenommenen Revisionen häufig von
Seite der Bauarbeiter selbst , sei cs ans Connivenz gegen den Kantineur oder
gegen den am Kantinenbetriebe betheiligten Polier , sei es in Verkennung ihrer
eigenen Interessen , die größten Schwierigkeiten und Hindernisse in den Weg
gelegt werden.

Die Arbeiter sollten aber zu ihrem eigenen Nutzen und Frommen diese
übelwollende Haltung gegen die Anfsichtsbeamten ablegen ; ihnen kommt es zu,
diesen Organen hilfreich und fördernd an die Hand zu gehen , von vorfallendcn
Unzukömmlichkeiten in einer die Abstellung des Unfuges und die Verfolgung
der schuldigen Personen ermöglichenden Weise an die competente Gewerbe¬
behörde die Anzeige zu erstatten , vorkommenden Falles nngescheut Zeugnis im
Strafverfahren abzulegen , und der Obmann der Gehilfenversammlung der
Genossenschaft der Ban - und Steiumetzmeister wird anfgefordert , in dieser
Richtung belehrend und ermunternd ans die Gehilfenschaft Einfluss zu nehmen.

Ir

§Instruction für Trottoir -Nespieieruttgeu .)
Der Wiener Magistrat hat unterm 15 . Oktober 1892 , M .-

Z . 188069/XIV , für jene Magistratsbeamten , welche bei Schnee-

fall oder Glatteis zur Vornahme der Trottoir - Nespieiernngen
bestimmt werden , folgende Instruction erlassen :

Instruction.
8 i.

Bei Schneefall oder Glatteis werden die Trottoirs oder Gehwege längs der
Häuser im ganzen Gemeindcbezirk von gemeinschaftlichen Commissionen , bestehend
aus Beamten der k. k. Polizeibehörde und des Magistrates (bei welchen auch
ein Bezirksausschuss intervenieren wird ) , zu dem Ende respiriert , damit die auf
die Reinhaltung nud Bestreunng des Trottoirs bezügliche Magistratsvcrorduung
allenthalben genau befolgt werde . Der Bezirksamtsleiter bestimmt , ob und
wann eine solche Nespicierung vorznnehmen ist.

8 2.
Der zu diesen Respicierungen designierte Magistratsbeamte hat sich daher,

sobald eine Respicieruug angeordnet wurde , unverweilt auf das k. k. Polizei-
I Commissariat des ihm zugewiesenen Bezirkstheiles zu begeben und sich mit dem

von Seite der k. k. Polizeibehörde zu demselben Zwecke delegierten Beamten
in das Einvernehmen zu setzen und den vom Herrn Bezirksvorsteher namhaft
gemachten Bezirksausschuss von der Nespicierung zu verständigen.

8 3.
Jede dieser Commissionen hat hierauf sämmtliche Trottoirs oder Geh¬

wege des ihr Angewiesenen Bezirkstheiles zu begehen und zu dem Ende in
Augenschein zn nehmen , ob dieselben vorschriftsmäßig vom Schnee und Eise
gereinigt und bestreut worden sind.

8
Findet diese Commission , dass vor einer Realität das Trottoir oder der

! Gehweg nicht vorschriftsmäßig gereinigt oder bestreut ist, so hat sie den Hans-
eigcnthümer , Administrator , Pächter oder Hausbesorger aus die Gasse zu rufen,
ihn auf das unterlaufene Saumsal aufmerksam zn machen und zur Abhilfe zu
ermahnen.

8 5.
In dem Falle , als der Schuldtragende nicht zur Hand wäre , ist eine

andere , in der Nachbarschaft wohnhafte , vertrauenswürdige Person auf die
Unterlassung aufmerksam zu machen.

8 6.
Wird der Ermahnung  zur Reinigung und Bestreunng des Trottoirs kein e

Folge geleistet,  so ist dieselbe ans Kosten der Säumigen  von amtswegen zn
veranlassen . In diesem Falle hat der Magistratsbeamte einen oder zwei Tag-
löhncr der Sänbcrungsanstalt zn requirieren nud durch sie die Reinigung und
Bestreunng zn bewerkstelligen.

8 7.
Nach beendeter Nespicierung sind die Nummern und Gassen jener Häuser,

vor welchen die Trottoirs nicht vorschriftsmäßig gereinigt und bestreut befunden
wurden , genau in ein Verzeichnis zn bringen.

8 8.
In dieses Verzeichnis sind jene Beträge , welche für die Reinigung und

Bestreunng von amtswegen ausgelaufen sind , aufznnehmen , dasselbe ist von
den Commissions -Mitgliedern zn unterfertigen , und hat am Schlüsse jedesmal
die Clausel zn enthalten , dass die Sänmigen auf die Unterlassung aufmerksam
gemacht und zur Abhilfe ermahnt wurden . Ferner ist der Name , Stand und
Wohnort der im F 5 erwähnten Person in diesem Verzeichnisse ersichtlich zn
machen , die Stunde der vorgenommenen Revision anzngcben und beizusetzen,
ob mit der Reinigung des Trottoirs oder Gehweges bei dem Erscheinen der
Commission bereits begonnen , und ob die Nespicierung nach stattgefnndenem
Schneefall vorgenommen wurde.

Dieses Verzeichnis ist noch am Tage der vorgenommencn Nespicierung
im Bezirksamte abzugeben.

8 3.
Der Magistratsbeamte hat sich bei dieser Function mit Anstand und Ge¬

lassenheit zn benehmen , und sich in keinem Falle mit den Parteien in ein
Gezäwke oder einen Wortstreit cinznlassen.

16

(Beisetzung der Kostenzisfer bei Vorlage von
Projeetskizzen für Schulbauten .)

Vice -Bürgermeister Dr . Albert Richter  Hut mit dem an
den Magistrats -Direetor Alexan er Krenu  gerichteten Präsidial-
Erlasse vom 26 . Oetober 1892 , Z . 6675 , Folgendes angeordnet:

Anlässlich des Falles , dass trotz der vom Gemeiuderathe erfolgten
Genehmigung der Projectskizze für den Tchulhausball im XVIII . Bezirke,
Anastasins -Grüngasse auch das Detailproject für diesen Schulbau wegen der
Kostenbewilligung der Berathuug durch den Gemeinderath unterzogen werden
musste , ersuche ich, dahin zu wirken , dass in Hinkunft zugleich mit der Vorlage
der Projectskizze für einen Schulbau die zur Ausführung des Baues nebst
Beistellung der inneren Einrichtung im Mapimum erforderliche Kosteuziffer dem
Stadtrathe bekanntgegeben werde.
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17 .

(Abänderullg der Behandlung der (^inbnrgernngs-
gesnche. )

Magistrats -Dirertor Krenn  hat mit dem an die Leiter der
magistratischen Bezirksämter gerichteten Erlasse vom 9 . November
1892 , M .-Z . 205787/XVI , Folgendes angeordnet:

Nach A 15 , Punkt 89 des Statutes und der Geschäftsordnung für den
Magistrat und die magistratischen Bezirksämter gehören die Verhandlungen
wegen Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an in Wien wohnhafte
Personen zu den Agenden der magistratischen Bezirksämter . Herr Bezirksamls-
leiter erhalten demnach im Anschlüsse ./' eine Abschrift des Erlasses der k. k. n .- ö.
Statthalterei vom 6 . November 1892 , Z . 6630t , zur Kenntnisnahme mit der
Weisung zugestellt , bei der Behandlung von Gesuchen um Verleihung der
österreichischen Staatsbürgerschaft genau im «sinne dieses Erlasses vorzngehen.

In Beachtung desselben hat in dem Concept des Decretes , womit der
Partei die Entlassnngsnrknnde zugestellt wird , der Passus „ bei der k. k. n .-ö.
Statthalterei " zu entfallen »nd sind anstatt der Worte „ unmittelbar bei der
k. k. n .- ö. Statthalterei " die Worte „ bei dein gefertigten magistratischen Bezirks¬
amte " oder „ Hieramts " einznschalten.

Nach diesem Erlasse sind auch anlässlich der Gesuche um Verlängerung
der Frist zur Beibringung der Entlassung keine Berichte mehr an die k. k. n . ö.
Statthalterei zu erstatten , sondern ist bei Verleihung der Staatsbürgerschaft,
soferne nicht sonst Bedenken obwalten , die Nachsicht der Überschreitung der Frist
zugleich auszusprechen.

In dem Decrete an die Partei , mittelst dessen dieselbe von der definitiven
Verleihung der Staatsbürgerschaft verständigt wird , ist als Erlass der k. k. n .- ö.
Statthaltern jene Entscheidung anznführen , mit welcher der Partei die Auf¬
nahme in den österreichischen Staatsverband zngesichert wurde und sind nach
den Namen der Gattin und der Kinder und vor den Worten „ die österreichische
Staatsbürgerschaft " die Worte „ nach erfolgter Beibringung der heimatlichen
Entlassnngsnrknnde " einznsetzen.
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Zum Zwecke einer im Interesse der Behörden , wie in jenem der Parteien
gelegenen Vereinfachung und Beschleunigung des Geschäftsganges bei der Be¬
handlung von Gesuchen um die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft
findet die k. k. n .- ö. Statthalterei Folgendes zu bestimmen:

In jenen Fällen , in welchen infolge eines mit dem Staate , welchem der
betreffende Gesnchsteller bisher angehört , bestehenden Staatsvertrages , oder ans
anderen in dem eingetretenen Falle etwa begründeten Ursachen die angesnchte
Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft seitens der Statthalterei an
Bedingungen geknüpft werden muss , wird dem Gesnchsteller die österreichische
Staatsbürgerschaft mit dem Vorbehalte zugesichert , dass die (definitive ) Ver¬
leihung dann erfolgen wird , wenn der Einbürgerungswerber die Erfüllung der
in dem Znsichernngsdecrete genau bezeichnten Bedingungen nachgewiesen
haben wird.

Für diesen Nachweis , welcher von der Partei bei der betreffenden poli¬
tischen Behörde erster Instanz einzubringen ist, wird derselben zugleich eine
angemessene Frist gesetzt.

Für diese Fälle wird der Magistrat hiemit ermächtigt , jenen Parteien,
welche auf Grund des vorerwähnten hierortigen Znsichernngsdecretes unter
Beibringung des Nachweises über die Erfüllung der gesetzten Bedingung um
die (definitive ) Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft entschreiten,
dann wenn auf Grund einer genauen mit Rücksicht ans das hierortige Zn-
sichernngsdecret vorznnehmenden Prüfung die gesetzte Bedingung erfüllt erscheint,
auch der Gesuchsteller nicht etwa seither der Verleihung unwürdig geworden ist,
im hierortigen Namen die österreichische Staatsbürgerschaft (definitiv ) zu ver¬
leihen und dem Gesnchsteller in der vorgeschricbenen Weise den Staatsbürgcreid
abzunchmen.

Die erfolgte Eidesablegung ist der Partei auf dem Verleihnngsdecrete zu
bestätigen , das Eidesprotokoll aber hieher vorzulegen.

Sollten gegen eine solche definitive Verleihung der österreichischen Staats¬
bürgerschaft Bedenken oder Zweifel bezüglich der Erfüllung der Bedingung
dortamtlich obwalten , so ist die Partei in einem solchen Falle niemals von dem
Magistrat abznweisen , sondern die Acten zur hierortigen Entscheidung vorznlegen.

Wird seitens der Partei der Nachweis über die Erfüllung der im hier¬
artigen Znsichernngsdecrete gesetzten Bedingungen erst nach Ablauf der gesetzten
Frist beigebracht , so wird der Magistrat ermächtigt , soferne nicht sonst Bedenken
obwalten , bei Verleihung der Staatsbürgerschaft zugleich die Nachsicht der
Überschreitung der Frist ansznsprechen ; ebenso wird der Magistrat ermächtigt,
über begründetes Ansuchen den Parteien eine angemessene Verlängerung der
erwähnten Frist zu gewähren.

Der hierortige Erlass vom 16 . Juni 1885 , Z . 28701 , tritt hiedurch außer
Wirksamkeit.

Wien,  am 6 . November 1892.

In Vertretung:
Aourguiginnl ni. >>.
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(Attsführttttgsbeftimmttngen zur Feuerpolizei-
Ordnung .)

Der Wiener Magistrat hat unterm 14 . November 1892,
M .-Z . 184991/X1V , auf Grnnb der FK 3 und 4 der Fenerpolizei-
Ordnnnst für die k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien vom
19 . Marz 1892 , L.-G .-Bl . Nr . 18 , folgende Vorschriften erlassen:

4 . Kür Hevänbe überhaupt.
1 . Öffnungen in den Dächern der Wohnhäuser , sowie Öffnungen in den

Außenseiten von Räumen , in welchen leicht fenerfangende Gegenstände unge¬
sichert ansbewahrt werden , müssen mit Verschlüssen versehen sein , welche das
Eindringen von Funken zu hindern geeignet sind.

2 . Dachböden müssen unter Sperre gehalten werden . Das Betreten des
Dachbodens zur Nachtzeit ohne Controle des Hausbesitzers oder der zur Hans-
anfsicht berufenen Person , ferner das Betreten des Dachbodens mit offenem
Lichte und das Tabakranchen daselbst ist verboten.

Ebenso ist das Betreten der Keller , Magazine und anderen Depotränme,
wenn in denselben leicht brennbare Gegenstände hinterlegt sind , mit offenem
Lichte und bas Tabakranchen daselbst verboten.

3 . Die Hinterlegung von leicht entzündlichen Gegenständen in ungesicherter
Verwahrung kann in Dachböden mit Ausnahme jener Fälle , wo es im Straf¬
gesetze oder in besonderen Vorschriften untersagt ist , gestattet werden , wenn die
Dachböden gegen Flugfener genügend gesichert sind , in denselben sich keine
Nanchfangpntzthürchen befinden , das Manerwcrk der Nanchfänge dicht verputzt
oder verbrämt ist, die Nanchfänge und die nothwendigen Commnnicationen von
jeder Lagerung freigelassen werden und die betreffenden Lagerräume von anderen
Dachböden feuersicher abgetrennt sind.

Erleichterungen oder Ausnahmen von diesen Bestimmungen können mit
Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse bei geringfügigen Mengen von feuer¬
gefährlichen Gegenständen , bei unbewohnten , bei niedrigen oder mit Rücksicht
ans die Ümgebnng genügend freistehenden Gebäuden und in Gebieten mit
ländlichem Charakter zngelassen werden.

4 . Die Aufbewahrung von Asche und angebrannten Kohlen ans Dach¬
böden oder in Räumen , in welchen sich leicht fenerfangende Gegenstände be¬
finden , ist verboten ; in Arbeits - und Magazinslocalitäten , sowie in Wohnungen
darf die Aufbewahrung von Asche oder angebrannten Kohlen nur in feuer¬
sicheren Behältern geschehen . Sclbstentzündliche Körper , wie fettgetränkte Putz¬
lappen n . dgl ., sind in feuersicheren Behältern anfzubewahren.

5 . Das Verstellen oder das Überkleben der Nanchfangpntzthürchen , die
Lagerung von feuergefährlichen Gegenständen in unmittelbarer Nähe von Feuer¬
stätten , Pntzöffunngen derselben und bei ungesicherten Nanchfängen , Nanchröhren
u » d Heizschlänchciü ist verboten.

I». Aür Werkstätten.
6 . In Räumen , in welchen leicht brennbare oder schwer löschbare Stoffe

oder Gegenstände in größerer Menge erzeugt oder verarbeitet werden , dürfen
hievon keine größeren Vorräthe , als für den halben Tagesbedarf erforderlich
sind , anfbewahrt werden.

Das Tabakranchen ist in solchen Räumen verboten und ist dieses Verbot
an passender Stelle ersichtlich zu machen.

7 . Die Erwärmung von Leim , Firniß und sonstigen leicht entzündlichen
Stoffen darf nur in eigens zu diesem Zwecke constrnierten Wärmevorrichtnngen
erfolgen . Die Erwärmung größerer Mengen derartiger Stoffe darf nur in
besonderen , feuersicheren , leicht zugänglichen  und von den Werkstätten
isolierten Räumen vorgenommen werden.

8 . Nach Schluß der Arbeit sind täglich die bestehenden Feuerungen und
die zur Beleuchtung dienenden Flammen zu verlöschen.

9 . In Räumen , in welchen leicht fenerfangende oder schwer löschbare
Gegenstände erzeugt oder verarbeitet werden , dürfen keine offenen Feuerstätten,
offene Flammen oder unversicherte Beleuchtungskörper bestehen , und kann nach
den örtlichen Verhältnissen die Verwendung von Petroleum , Ligroin u . s. w.
zur Beleuchtung ausgeschlossen werden.

Alle Feuerstätten und Rohrlenitngen , welche im hohen Grade erhitzt
werden können , ferner jene Feuerstätten , welche vom Locale ans beheizt werden,
sind mit feststehenden Ummantelungen zu versehen , welche die Annäherung der
feuergefährlichen Gegenstände an die gefährlichen Stellen der Heizung zu ver¬
hindert : geeignet sind.

10 . Leicht entzündliche Abfälle sind täglich nach Schluss der Arbeit zn
sammeln und an feuersicheren Orten aufzubewahren.

0. Aür Wagazinsränme und Werkanfstacale.
11 . Ätherische Flüssigkeiten , Spiritus , Petroleum , Ligroin und andere

leicht entzündliche Stoffe , durch deren Verdunstung explodierbare Gase entstehen,
ferner leicht entzündliche und schwer löschbare Körper , wie Celluloid n . dgl .,
dürfen nur in leicht zugänglichen  Keller - und feuersicheren Ebenerd -Loca-
litätcn gelagert werden , deren Fenster - und Thüröffnungen von außen feuer¬
sicher abschließbar und welche mit einer beständig und entsprechend wirksamen
Ventilationseinrichtung versehen sind.

Gelangen flüssige Stoffe zur Einlagerung oder werden die Stoffe durch
Erwärmung flüssig , so muss der Fußboden der Magazinsränme derart vertieft
angelegt werden , dass ein Ausflüßen der Stoffe ans dem Magazinsranme nicht
möglich ist.
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12 . In derartigen Magazinsränmeu , wenn sie sich innerhalb eines
bewohnten Geblindes  befinden , dürfen gelagert werden:

u) Rohpetrolenm , Ligroin , Benzin , Äther , Schwefelkohlenstoff n . dgl. in
einer Gesammtqnantität bis zn 350 1. Das Umfüllen dieser Stoffe darf
nnr bei Tageslicht oder bei Verwendung von elektrischem Glühlicht
und nnr an luftigen Orten stattfindcn , wenn nicht hiezu besondere, die
Verdunstung der Flüssigkeit vollständig verhindernde Füllapparate ver¬
wendet werden . Ist beim Betreten dieser Räume künstliche Jnnen-
belenchtnng erforderlich , so darf hiezu nnr eine außerhalb des Locales in
Stand gesetzte Davy 'schc oder eine andere von der Behörde als zulässig
erklärte Sicherheitslampe oder elektrisches Glühlicht benützt werden.

b) Gereinigtes Petroleum bis zu einer Quantität von 400 1; Holzgeist,
Terpentinöl n . dgl . bis zn 600 1; Spiritus bis zn 1000 I.

Das Umfüllen derartiger Körper darf nicht in der Nähe einer Flamme
oder eines ungeschützten glühenden Körpers stattfinden . Ist znm Betreten
derartiger Lagerräume künstliche Jnnenbelenchtnng nothwendig , so müssen
vollkommen geschlossene Laternen verwendet werden , vorausgesetzt , dass
nicht auch zugleich die unter a) genannten Körper lagern , welche Sicher - j
heitslampen oder Glühlicht erfordern.

e) Celluloid n . dgl . Stoffe , sonne Chemikalien , welche unter besonderer ;
Wärme -, Gas - oder Rauchentwicklung brennen , bis höchstens 50 und !
abgesondert von anderen Waren.
Die Lagerung größerer Quantitäten der gesummten vorgenannten Stoffe

darf nnr in unbewohnten , entsprechend isolierten Gebäuden erfolgen und ist
an eine besondere Genehmigung gebunden.

13 . In Verkaufsgewölben dürfen von den vorgenannten Stoffen im
Maximum nnr folgende Quantitäten vorräthig gehalten werden:

n) Spiritus 500 l.
h) Petroleum 10 1, und bei Verwendung besonderer Gefäße ans Eisen oder

Blech 200 l.
o) Terpentinöl n . dgl . Stoffe 50 1.
«1) Benzin , Ligroin , Pinolin , Äther , Schwefelkohlenstoff , Solaröl und

dergleichen je 5 l.
Die Gefäße für diese Stoffe müssen luftdicht schließen, vor Beschädigungen j

oder besonderer Erwärmung entsprechend geschützt sein und müssen über der !
Flüssigkeit einen leeren Raum enthalten , um letzterer die Ausdehnung zn
ermöglichen.

'14 . Sowohl in Magazinen , als auch in Verkaufsräumen , in welchen
flüssige, feuergefährliche Stoffe gelagert werden , ist an einer jederzeit leicht ^
zugänglichen Stelle eine Wnrfschaufel und ein der eingelagerten Menge ent¬
sprechender Vorrath an Sand zum Ersticken eines Brandes und zur Bedeckung '
ansgeflosscner Stoffe bereit zu halten.

15. In Magazinsränmen , in welchen größere Mengen leicht brennbarer oder !
schwer löschbarer Körper gelagert werden , sind nnr vollkommen geschlossene,
von außen zn bedienende Fenerstellen zulässig ; Reinignngsöfsnnngcn der letzteren
oder der Nauchfänge dürsten in solchen Räumen nicht angebracht sein.

Fenerstellen , 'Nanchleitnngcn und Heizschläuche müssen mit Ummantelungen
versehen sein, welche die Berührung der leicht brennbaren Körper mit den
genannten Objecten zn verhindern geeignet sind.

Flammen oder Bogenlicht , wenn diese überhaupt zulässig sind, müssen
gegen die Berührung mit den festen, leicht entzündlichen Körpern geschützt,
letzteres auch mit Schalen znm Schutze gegen herabfallende glühende Kohleu-
stücke versehen sein.

Fenerstellen und Beleuchtung in solchen Räumen müssen während ihrer ;
Function verlässlich beaufsichtigt werden.

I) . Kür Kofrnnme oder freie Blähe.
16 . Der Gebrauch von offenen Feuern znm Ausbrennen der Fässer , zn i

gewerblichen oder sonstigen Zwecken, bei starkein Winde und an anderen als ^
von der Behörde als geeignet erkannten Orten ist untersagt.

17 . Das Verbrennen von Gegenständen größeren Umfanges oder in ^
größerer Menge , ferner die Lagerung von Holz . Heu , Stroh und anderer leicht
brennbarer oder schwer löschbarer Körper in Höfen oder im Freien ; dann

18 . die Verwendung von Fackeln oder anderer Beleuchtungskörper mit
großen Flammen ans Straßen , Gassen und Plätzen bedürfen der behördlichen
Genehmigung.

19 . Die Anwendung gewöhnlicher , nicht besonders versicherter Petroleum¬
lampen im Innern von Stallungen , sowie znm Beleuchten von Schaufenstern,
Geschäfts - und Hauseingängen , ist verboten.

L . Kür die Verwendung von IPtrol 'enm , Ligroin , Spiritus u . dergk. ^
zur Beleuchtung , beziehungsweise zur Beheizung.

20 . Die zur Beleuchtung oder Beheizung verwendeten flüssigen Körper,
Petroleum , Ligroin , Spiritus u. s. w., sind in Eisen - oder Blcchgefäßen mit
dichtem Verschlüsse und an kühlen Orten anfznbewahren.

Das Um- und Einfüllen darf nicht in der Nähe von offenem Feuer oder
Licht und niemals bei brennendem Dochte der Lampe oder des Heizkörpers
vorgenommen werden.

21 . Das Eingießen von Spiritus , Petroleum n . s. w . in gewöhnlichen
Öfen znm Zwecke des lebhaften Anbrennens oder zur Reinigung der Öfen ist
verboten.

Diese Bestimmungen werden zur Darnachachtnng mit dem Bemerken vcr-
lautbart , dass deren Übertretung ans Grund des 8 48 der Feuerpolizei -Ordnung

für die k. k. Neichshanpt - und Residenzstadt Wien mit Geldstrafen bis
znm Betrage von 200 fl. oder mit Arrest bis zn 14 Tagen  geahndet
wird . Bei Uneinbringlichkeit der erkannten Geldstrafen sind dieselben in eine
Arreststrafe umznwandeln , welche jedoch die Dauer von vierzehn Tagen nicht
überschreiten darf.

Der Mißbrauch der Fenermeldnng , die Beschädigung oder Störung von
Apparaten , Requisiten oder Anlagen zn Feuerwehr -, Nettungs - oder Sicherungs¬
zwecken, die eigenmächtige Beseitigung von Sicherungsvorkehrnngen , sowie die
Nichtbeachtung der von der Feuerwehr oder den behördlichen Organen in Aus¬
übung des Lösch- und Rettungsdienstes getroffenen Maßnahmen werden , inso-
ferne ' hierin nicht eine strafgesetzlich zn ahndende Handlung gelegen ist, nach
denselben Strafbestimmungen geahndet.

Die Strafen entheben jedoch nicht von der Verpflichtung zur Herstellung
eines Objectes in den vorschriftsmäßigen Zustand.

Vom Magistrate der k. k. Neichshanpt - und Residenzstadt Wien
im selbständigen Wirkungskreise

am 14 . November 1892.

Verzeichnis der in» Neichsgesetzblatte und in » Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Cnns in » Jahre

1892 pnblieierten Gesetze nnd Verordnungen.

F.) Neichsgeschblatl.

Nr . 88»N : Kundmachung des Finanzministeriums
vom 17 . September 1892 , betreffend die Errichtung der Stener-
administration für den VIII . nnd IX . Bezirk der Haupt - und Residenzstadt Wien.

Nr . Verordnung des Justizministeriums vom
20 . September 1892,  betreffend die Übertragung der Gerichtsbarkeit
in Strafsachen an das städtisch-delegierte Bezirksgericht in Simmering in Wien.

Nr . 8 : Gesetz vom 23 . August 1892 , betreffend die
Gewährung eines unverzinslichen Darlehens ans Staatsmitteln an die Stadt¬
gemeinde Brody.

Nr . 8 ^ 8 : Gesetz vom 18 . September 1892 , betreffend
die Entrichtung der Stempelgebüren von ausländischen Actien , Renten und
Schuldverschreibungen.

Nr . Z72 : Gesetz vom 18 . September 1892 . betreffend
die Besteuerung des Umsatzes von Effecten (Effectenmnsatzstencr ) .

Nr . HH'.'Z:  Kundmachung des Handelsministeriums
vom 5 . September 1892 , womit nachträgliche Bestimmungen zn
der Aichordnung vom 19 . Dccembcr 1872 (N .-G .-Bl . dir . 171 ) veröffentlicht
werden.

Nr . 8 5 8: Kundmachung des Handelsministeriums
vom 5 . September 1882,  betreffend die Zulassung einer automa¬
tischen Getreidewage (System Wenzel Wondraöek ) zur Aichnng nnd Stempelung-

Nr . 8 /7 » : Knndmachnug des Handelsministeriums
vom 5t. September 1892 , betreffend die aichämtliche Beglaubigung
von Wasserverbranchsmessern.

Nr . 878 »: Verordnung der Ministerien des Handels,
des Innern , der Finanzen nnd der Justiz vom 1 . Oc-
tober 1892 , womit die Ministerialverordnnng vom 24. April 1885 (R.-
G .-Bl . Nr . 49 ), betreffend den Betrieb des Pfandleihergewerbes , im 8 13,
Punkt 6 abgeändert wird.

11) Laudesgefichblall.

Nr . 884. Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
22 . October 1892 , aä Z . 81688 sx 1891 , betreffend die
Übernahme der von den bestandenen Wiener Vorortegemeinden errichteten Spitäler
durch den Wiener k. k. Krankenanstaltcufond.

Nr . 8» > Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
22 . Oetobcr 1892 , Z . 63090 , mit welcher die Instruction für
die Amtsärzte der k. k. Polizeidirection in Wien verlautbart wird.

Herausgeber : Die Gemeinde 2Vien . — Verantwortlicher Redacteur : Dr > Friedrich Edler v. Nadler , Secretär des Wiener Magistrates.
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XI.
Verordnungen>„>d Entscheidungen,

sowie

Normativsestiiillimilgeil des Gemeindmithes, Stadtenthcs ,»,d des Magistrates
in Jimelegrichkite» der Lcmeindrumlui!tn»g und Dlitinchen Amtskiiliiuiig.

Insiatt:
I . Verordnungen und Entscheidungen : 1. Borschriften für zum Verschleiße von Gold- und Silberwaren berechtigte Gewerbslente in Ansehung des
Punzierungsgesetzes . — 2 . Behandlung der Reisegebüren -Rcchnnngeu des k. k. Donancanal -Jnspectors . — 3 . Berechtigung der Geinischtwaren -Verschleißer zum
Berkaufe von Presserzeugnissen , welche lediglich den Bedürfnissen des Gewerbes und Verkehres oder des häuslichen und gesellige » Lebens zu dienen bestimmt
sind , ohne besondere Anmeldepflicht bei der Gewerbebehörde . — 4 . Bestellung des Leiters der Schätzungscommission im Sinne des Gesetzes vom 11 . April 1891,
L.-G .-Bl . Nr . 36 ex 1892 , betreffend die Gründung von Thierseuchenfonds . — 5 . Gestattung der Bezeichnung „ Witwe des . . bei gewerblichen Betriebsstätten . —
6 . Nichteinreihung des . Gewerbes der Strohhnt - Erzeuger , Strohhnt -Appreteure , Rosshaar - und Strohbordurenmacher unter die handwerksmäßigen Gewerbe . —
7 . Einführung verschärfter Maßnahmen seitens amerikanischer Behörden , rücksichtlich des Warenimports und der Einwanderungen . — 8 . Eheschließungen mit
bairischen Unterthanen . — 9 : Verschleiß von Giften . — II . Normativbestinnnungen : Magistrat:  10 . Commissionsgebüren . - 11 . Beschleunigung

der Erwerbstener -Bemessungen . — Verzeichnis der im Jahre  1892 publicierten Reichs - und Landesgesetze.

I. berarkmiingr» mW Eiillcheikmiige».
1.

(Vorschriften für zum Verschleiße von Gold - und
Silbe,waren berechtigte Gewerbslente in Ansehung

des Punzierungsgesetzes . )
Mit Erlass des k. k. Finanz -Ministeriums vom 15 . Juli

1892 , Z . 23598 (M .-Z . 185284/XVII ), wurde dem Wiener
Magistrate behufs Verlautbarung Folgendes intimiert:

Mel'elirung.
Alle jene Gewerbetreibenden , welche zum Verschleiße von Gold - und

Silberwaren berechtigt sind , also außer den eigentlichen Gold - und Silber¬
arbeitern und -Händlern auch Uhrmacher , Optiker , Trödler , Galanterie -Gemischt¬
waren -, Commissionshändler , Posamentierer, *) Sticker re . haben , im Falle sie
von dieser Berechtigung Gebrauch machen , hievon sowie von jedem Wechsel der
Gewerbestätte (8 47 des Punzierungsgesetzes vom 26 . Mai 1866 , R .- G .-Bl.
Nr . 75 ) und ebenso von der eventuellen Auflassung des Gewerbes (8 51 ) dem
zuständigen Punziernngsamte , beziehungsweise der zuständigen Punziernngsstätte,
die Anzeige zu erstatten , das Pnnziernugsgesetz in den Verkaufsstätten anzn-
heften (ßß 48 , 66 ), die echten Waren von den unechten getrennt zu halten,
und zu deren Unterscheidung deutliche Aufschriften über den betreffenden Ver¬
wahrungsräumen anzubriugen (88 50 , 71 ) .

Gegen Zuwiderhandelnde wird in Gemäßheit des Punzierungsgesetzes
vorgegangen.

2 .
(Behandlung der Reisegebüren Rechnungen des k. k.

Donaneanal -Jnspeetors .)
Die k. k. n .-ö. Slallhalterei hat mit dem Erlasse vom

12 . October 1892 , Z . 58029 (M .-Z . 190022/XV ) , dem Wiener
Magistrate bekanntgegeben,

dass die Neisegebüren - Nechnuugeu des Donaueaual -Juspectors einer
Prüfung und Adjustierung durch das Rechnungsdepartement der Statthalterei
nicht bedürfen.

Dagegen wurde der genannte Amtsvorstand angewiesen , in Hinkunft in
seinen Ausweisen die einzelnen Posten anznführen , aus welchen sich seine
Gebürenforderung znsammensetzt.

3.
(Berechtigung der Gemischtwaren - Verschleißer znm
Verkaufe von Presserzengnissen , welche lediglich den
Bedürfnissen des Gewerbes und Verkehres oder des
häuslichen und geselligen Lebens zu dienen bestimmt
sind , ohne besondere Anmeldepflicht bei der Gewerbe¬

behörde .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 12 . Oc¬

tober 1892 , Z . 62856 (B .-A .-Z . 43102/1 ), dem magistratischen

Bezirksamte für den I ., VIII . nnd IX . Bezirk Folgendes zur
Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom
29 . September 1892 , Z . 17217 , dem Necnrse dts I . L. in Wien gegen die
Statthalterei -Entscheiduug vom 9 . Jänner 1892 , Z . 81475 , mit welcher dem
Genannten die Coucession zum Verschleiße von Gratulationskarten in artistischer
Ausführung , Briefmarkenalbums , Bilderbüchern , Öldruckbildern und chromo¬
lithographischen Erzeugnissen in Wien , I ., Wollzeile 19 , verweigert wurde , aus
dem Grunde der angefochtenen Entscheidung keine Folge zu geben gefunden.

Gleichzeitig hat das genannte Ministerium im Hinblicke auf deu Schluss¬
passus der obcitierten h . o. Entscheidung nud die im Jntimationsdecrete des
magistratischen Bezirksamtes für den 1., VIII . und IX . Bezirk in Wien vom
24 . Mai 1892 , Z . 3380 , znm Schlüsse enthaltene Bemerkung nach mit dem
k. k. Handelsministerium gepflogenem Einvernehmen anher eröffnet , dass auf
die Gemischtwaaren -Verschleißer , welche die in der Ministerial -Verordnung vom
3 . August 1890 , R .-G .-Bl . Nr . 160 , aufgeführten Presserzeugnisse zu führen
beabsichtigen , der im Einvernehmen mit den betheisigten Ministerien hinaus¬
gegebene Erlass des k. k. Handelsministeriums vom 6 . Juli 1891 , Z . 19443
(h . o. Jntimation au den Wiener Magistrat vom 11 . August 1891 , Z . 44747.

! (Siehe : Magistratisches Verordnungsblatt S . 229 ex 1891 ), Anwendung zu
finden hat , dass demnach auch Geinischtwaren -Verschleißer gleich den Gemischt¬
warenhändlern zur besonderen Anmeiduug des Handels mit den erwähnten
Presserzeugnissen nicht zu verhalten sind.

Die Beilagen des Berichtes vom 25 . Juli 1892 , Z . 33202 , folgen im
Anschlüsse zurück.

(Beftellnng des Leiters der Schätz « ,rgseommission im
Sinne des Gesetzes von , IS . April L .-G .-Bl.
Nr . 3tt ^ 1892 , betreffend die Gründling von Thier-

senchenfonds . )
Der n .-ö. Landescmsschllss hat mit Note vom 13 . October 1892,

Z . 36269 (M .-Z . 194452/XV ), dem Wiener Magistrate Folgendes
zur Kenntnis gebracht:

Der hohe Landtag hat in seiner Sitzung am 24 . September 1892 nach¬
stehende Resolution gefasst:

„Die k. k. Regierung wird aufgefordert , die im Sinne des 8 5 des
Gesetzes vom 11 . April 1891 vorgeschriebene Schätzung auch unter Leitung
eines von der politischen Bezirksbehörde hiezu bestimmten Vertrauensmannes
vornehmen zu lassen " .

Nachdem cs sonach in der Intention des hohen Landtages gelegen ist,
die Leitung der commissionellen Erhebungen auf Grund des Gesetzes vom
11 . April 1891 nicht immer durch einen politischen Beamten vornehmen zu
lassen und nach der von der k. k. n .- ö. Statthalterei mit Note vom 24 . Sep¬
tember l . I ., Nr . 59818 , anher mitgctheilten Ansicht das Auslangen vollständig
gefunden werden kann , wenn ein Thierarzt , eventuell ein Vertrauensmann mit
der Commissionsleitung betraut wird , ferner in Erwägung des Umstandes , dass
durch die bevorstehende Choleragesahr die Beamten der politischen Behörden
l.  Instanz ohnehin vollauf in Anspruch genommen sind , findet sich der n .- ö.
Landes -Ausschuss veranlasst , dem löblichen Magistrate zu eröffnen , dass zu den
commissionellen Erhebungen auf Grund des Gesetzes vom 11 . April 1891 von
nun an jederzeit  der städtische Thierarzt , eventuell auch ein von dem löb¬
lichen Magistrate in Eid und Pflicht genommener Vertrauensmann als Com¬
missionsleiter entsendet werden kann.*) Uniformsortenhändler.
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5
(Gestattung der Bezeichnung „Witwe des . . bei

gewerblichen Betriebsstätte »,.)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 25 . Oe-

tober 1892 , Z . 67321 (B .-A .-Z . 44801/1 ) , dein magistratischen
Bezirksamte für den l ., VlII . und IX . Bezirk Folgendes zur
Kenntnis gebracht:

Über Anzeige des F . St ., Geschäftsführers für die Berlassenschaftsmasse
nach dem verstorbenen Parfnmeriewaren - und Tintenerzenger F . F . in Wien,
I ., . straße 20 , hat der Wiener Magistrat der M . F ., Parfumeriewaren-
nnd Tintenerzeugerin in Wien , I ., . . straße 14 , mit dem Decrete vom
25 . September 1891 , Z . 95484 , den Gebrauch der Bezeichnung „ Witwe des
F . F ." und „Fabrik " bei ihrem Gewerbsbetriebe untersagt und die sofortige
Entfernung dieser Bezeichnungen von der Betriebsstätte , eventuell auch von der
Wohnung und die Anßergebrauchsetzung aller mit diesen Bezeichnungen ver¬
sehenen geschäftlichen Drucksorteu angeordnet.

Dem Recnrse der M . F . gegen diese Entscheidung , insoweit sich dieselbe
auf das Verbot des Gebrauches der Bezeichnung „ Witwe des F . F ." bezog,
hat die k. k. Statthalterei laut Erlass vom 6 . Februar 1892 , Z . 78123 , Folge
gegeben , diesen angefochtenen Theil der Entscheidung des Wiener Magistrates
aufgehoben und zugleich ansgesprochen , daß dem F . St . ein Recursrecht gegen
die Entscheidung der k. k. Statthalterei nicht znsteht.

Über den gegen die letztere Entscheidung vou F . St . eingebrachten Reenrs
hat das hohe k. k. Ministerium des Innern laut Erlasses vom 14 . October 1892,
Z . 16635 , im Einvernehmen mit dem k. k. Handelsministerium die Start¬
halterei - Entscheidung , insoweit mit derselben das vorangeführte Verbot des
Wiener Magistrates aufgehoben wurde , zu bestätigen und anszusprechen ge¬
funden , daß M . F . sich durch den Gebrauch der von ihr erwiesenermaßen
geführten Bezeichnung „ M . F ., Witwe des F . F ." bei ihrem Geschäftsbetriebe
einen Eingriff in die Rechte der Verlassenschaftsmasse nach F . F . ans die
Fortführung der Gewerbe desselben unter dessen Namen im Sinne des Z 46
der Gewerbegesetz - Novelle vom 15 . März 1883 nicht hat zu Schulden
kommen lassen.

Diese Entscheidung gründet sich ans nachstehende Erwägungen:
Nachdem die Entscheidung der k. k. Statthalterei auch einen Ausspruch

über den von F . St . behaupteten Eingriff der M . F . in die Rechte der Ber¬
lassenschaftsmasse nach F . F . im Sinne des Z. 46 der oberwähnten Gewerbe¬
gesetz-Novelle enthält , so stand dem F . St . als Geschäftsführer der bezeichnten
Berlassenschaftsmasse auch ein Recursrecht gegen die Statthalterei - Entscheidung
zu , daher in die meritorische Entscheidung über den Ministerial -Recurs des
Genannten eingegangeu werden musste.

Der von F . St . behauptete Eingriff der M F . in die Rechte der mehr-
erwähnten Verlassenschaftsmaffe konnte aber nicht als vorhanden angesehen
werden , weil M . F . sich bei ihrem Geschäftsbetriebe nicht den Namen „ F . F ."
widerrechtlich angeeignet hat , die von derselben gebrauchte Bezeichnung „ M . F .,
Witwe des F . F ., vielmehr den thatsächlichen Verhältnissen entspricht , daher dieselbe
an dem Gebrauche dieser wahrheitsgemäßen und gegen keine gesetzliche Vor¬
schrift verstoßenden Bezeichnung bei ihrem Geschäftsbetriebe nicht gehindert
werden kann.

Die Beilagen des Berichtes vom 20 . Juli 1892 , Z . 31582 , folgen zur
weiteren Verfügung zurück.

«.
(Richteiureihring des Gewerbes der Ltrohhilterzeriger,
«trohhutnppreteure , Rosshaar - und Strohbordureu-

inacher unter die handwerksmäßiger » Gewerbe .)
Die k. k. n .-ö. Süttthalterei hat mir Erlass vom 29 . Oktober

1892 , Z . 67766 (M .-Z . 201762/XVM ), dem Wiener Magistrate
Folgendes eröffnet:

Mit Beziehung ans den Bericht vom 27 . März 1892 , Z . 50538 , wird
dem Magistrate eröffnet , dass das hohe k. k. Handelsministerium laut des im
Einvernehmen mit dem hohen k. k. Ministerium des Innern erflossenen Erlasses
vom 15 October 1892 , Z . 19179 , nicht in der Lage ist , dem Ansuchen der
Genossenschaft der Strohhuterzengcr , Strohhntappreteure , Rosshaar - und Stroh-
bordnrenmacher um Einreihung ihres Gewerbes unter die handwerksmäßigen
Gewerbe Folge zu geben , da bei demselben die Voraussetzungen , unter welchen
ein Gewerbe nach 8 1 , Absatz 2 , der Gewerbeordnung als ein handwerks¬
mäßiges anzusehen ist, nicht zutreffen . Denn zur Erlernung der Lttrohhuterzeugung,
bei welcher das zur Herstellung der Strohhüte dienende Material fertig gekauft
und von meist weiblichen Hilfspcrsoneu ans der Nähmaschine zusammengenäht
wird , während der Hut die eigentliche Modeform durch Pressung in ein Modell
erhält , ist keineswegs eine mehrjährige Lehr - und darauffolgende Gehilfenzeit
erforderlich , vielmehr eine mehrwöchentliche Übung vollkommen ausreichend.

Hieraus erklärt es sich auch , dass das erwähnte Gewerbe in Wien nur
eine verhältnismäßig ganz geringe Zahl von Lehrlingen ausweist.

Übrigens wird die Strohhnterzeugung in bedeutendem Maße einerseits
als Hausindustrie , andererseits fabriksmäßig betrieben , aus welchen beiden
Betriebsformen auch der Übergang zur selbständigen Ausübung der kleingewerb-
lichen Strohhuterzengnng erfolgt , so dass die gesetzliche Voraussetzung , dass die
Ausbildung in dem Gewerbe erforderlich sei, vollends nicht zutrifft , und daher

die Einreihung der Strohhnterzeugung unter die handwerksmäßigen Gewerbe
einen in den Verhältnissen nicht begründeten Zwang und eine thatsächlich nicht
gerechtfertigte Beschränkung im Antritte des mehrgenannten Gewerbes bedeuten
würde.

7 .
(Einführung verschärfter Maßnahmen seitens ame¬
rikanischer Behörden , rükksichtlich des Warenimports

und der Einwanderungen . )
Die k. k. n .-ö. Süttthalterei hat mit Erlass vom 31 . Oktober

1892 , Z . 69424 (M .-Z . 206543/XV4II ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom
24 . October d. I ., Z . 23074 , anher eröffnet , dass sich nach einem Berichte
des k. u . k. General -Consulates in New -Aort vom 14 . September l . I ., Z . 1192
(OXXI ) , durch die Maßnahmen der Vereinigten Staaten und der New -Aorker
Staatsbehörden gegen die Choleragefahr Zustände heransgebildet haben , welche
nicht nur den regelmäßigen Schiffsverkehr zwischen Europa und Amerika theil-
weise unterbrochen uno das Schiffs - und Speditionsgeschäft geschädigt haben,
sondern sich auch in ihren Folgen für das Importgeschäft , das ohnehin durch
die Mac Kinley - Bill so sehr reduciert worden ist , als verhängnisvoll erweisen.

Die meisten österreichischen Güter werden via Hamburg spediert , und da
alle Provenienzen ans diesem Hafen eine Qnarautaine durchzumachen haben,

I können ihre Waren erst nach ihrer Freigabe aus der Qnarautaine gelöscht
werden , wobei noch die wichtige Frage entsteht , ob und in welcher Weise die
Waaren , um etwaigen Ansteckungsgefahren vorzubeugen , seitens der Sanitäts¬
behörde behandelt werden.

Abgesehen demnach von der längeren Zurückhaltung der Waren , deren
Dauer durch die Vornahme ihrer Desinfecrion nur noch verlängert wird , muss

j auch die Schädigung derselben durch den Desinfectionsprocess umso schwerer
ins Gewicht fallen , als bisher von den Sanitätsbehörden kein besonderes
Desinfectionsverfahren bezüglich der einzelnen Handelsartikel in Anwendung
gebracht wurde und die Frage , wer den Verlust zu tragen hat , wenn tue in
Quarantaine liegenden Waren einer schadenbringenden Desinseclion uuter-

^ worfen wurden , bisher nicht gelöst wurde.
Hiebei wird auf den Umstand aufmerksam gemacht , dass sich die Trans¬

portversicherungs - Gesellschaften weigern dürften , den durch die Desinfection ver-
! ursachien Schaden zu ersetzen , wenn derselbe auch vor dem Ausladen des

Schiffes entstanden wäre.
In der Regel werden Waren auf infieierteu Schiffen , um den Zoll,

beziehungsweise die Kosten der Rückfahrt zu ersparen , in eben derselben Weise,
wie es der Art . 23 der Mae Kinlep - Administrativ - Bill für durch den
Transport beschädigte Waren vorschreibt , dem Staate preisgegeben , der dieselben
für seine Rechnung veranctioniert.

Ferner haben sich die New -Aorker Vertretungen von Dampfer - Compagnien
in Übereinstimmung mit der Bundesregierung mit dem Schatzamte in Washington,
dem die Einwanderung untersteht , dahin verständigt , dass von europäischen
Häfen keine Zwischendecks -Auswanderer mehr nach New -Uork verschifft werden
und dass Auswanderer , welche , um die zwanzigtägige Qnarautaine zu um¬
gehen , ehre Zuflucht zur zweiten Kajüte nehmen sollten , nicht als solche classi-
fieiert werden , durch welches Übereinkommen der Einwanderung nach den Ver¬
einigten Staaten vorläufig ein Ziel gesetzt wurde.

Hievon wird der Magistrat behufs entsprechender Verlautbarung in
Kenntnis gesetzt.

Gleichzeitig wird der Magistrat angewiesen , die Auswanderung nach den
Vereinigten Staaten mit allen zulässigen Mitteln  hintanzuhallen.

8 .
(Eheschließungen mit bairischen Unterthanen .)

Die k. k. u .-ö. Süttthalterei hat mit Erlass vom 17 . November
1892 , Z . 72688 (M .-Z . 212829/XVI ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Mit dem im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Justizministerium und
dem hohen k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht ergangenen Erlasse des
hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 9 . März 1882 , Z . 17461 ox 1881
(uttimiert mit dem hohen Erlasse vom 18 . März 1882 , Z . 12462 ) ist darauf
aufmerksam gemacht worden , dass bairische Staatsangehörige behufs ihrer
Verehelichung eines von der competeuten Distrielsverwaltungsbehörde ausge¬
fertigten Verehelichungszeugnisses bedürfen und dass daher auch bei einer im
diesseitigen Staatsgebiete vorzunehmeuden Eheschließung eines bairischen
Staatsangehörigen diese so lange nicht zuznlaffen sei, bis derselbe das erwähnte
legal ansgefertigte und vorschriftsmäßig legalisierte Berehelichungszeugnis bei¬
gebracht hat.

Zugleich ist darauf hingewiesen worden , dass nach dem bairischen Gesetze
vom 16 . April 1868 über Heimat , Verehelichung und Aufenthalt und der zu
diesem erflossenen Gesetzes -Novelle vom 23 . Februar 1872 eine ohne die erfolgte
Ausstellung des gedachten Zeugnisses eingegangene Ehe eines bairischen Staats¬
angehörigen ungiltig ist, und dass somit im Falle der Verehelichung eines
Baiern mit einer Ausländerin (z. B . einer österreichischen Staatsbürgerin ) eine
solche Ehe auch in Bezug auf die Staatsangehörigkeit der Gattin und der
Kinder ohne Wirkung ist.
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Mit dem in Baiern jüngst erlassenen Gesetze vom 17 . März 1892 sind
nnn einige Bestiminnngen der oben erwähnten bairischen Gesetze vom 16 . April
1868 und 23 . Febrnar 1872 abgeändert , beziehungsweise aufgehoben worden
und sind in Absicht ans die Verehelichung an Stelle der bisherigen die nach¬
stehenden Vorschriften getreten:

„Auf die Rechtsgiltigkeit der geschlossenen Ehe ist der Mangel dieses
Zeugnisses (das ist des oben erwähnten Verchelichnngszengnisses ) ohne Ein¬
fluss ; die Ehe hat aber so lange , als die Ausstellung des Zeugnisses nicht
nachträglich erwirkt wurde , für die Ehefrau nnd die ans der Ehe entsprossenen
oder durch dieselbe legitimierten Kinder in Bezug ans die Heimat nicht die
Wirkungen einer gütigen Ehe . Die Ehefrau behält ihre bisherige Heimat und
die Kinder folgen der Heimat der Mutter . Erlangt die Ehefrau erst durch die
Verheiratung die bairische Staatsangehörigkeit , so besitzt sie mit ihren ans
dieser Ehe entsprossenen oder durch dieselbe legitimierten Kindern die vorläufige
Heimat in der Heimatgemeinde des Mannes ."

„Vorstehende Bestimmungen sind unbeschadet erworbener Rechte Dritter,
auch ans diejenigen Ehen anzuwenden , welche nach dem Gesetze vom l 6 . April
1868 , respective vom 23 . Februar 1872 , oder nach den entsprechenden älteren
Vorschriften als ungiltig zu behandeln waren ."

Ans den erwähnten nunmehr in Baiern ins Leben getretenen gesetzlichen
Bestimmungen ergibt sich, dass die Vorschriften , betreffend die Nothwendigkeit
der Beibringung des erwähnten Verehelichnngszengnisses , zwar unberührt
bleiben , dass jedoch der Mangel dieses Zeugnisses nicht mehr die Rechtsnn-
giltigkcit der Ehe bewirkt . Es wird daher auch eine von einem bairischen
Staatsangehörigen mir einer österreichischen Staatsbürgerin abgeschlossene Ehe
ungeachtet des Mangels des erwähnten Zeugnisses , wenn nicht etwa ein anderes
trennendes Ehehindernis obwaltet — sich als rechtsgiltig darstellen nnd werden
sonnt auch im Falle einer solchen Ehe die Ehefrau , sowie die ans der Ehe
entsprossenen oder durch dieselbe legitimierten Kinder die bairische Staatsange¬
hörigkeit erlangen.

Da , wie ans den oben angeführten Bestimmungen des bairischen Gesetzes
vom 17 . März 1892 hervorgeht , der Bestimmung desselben , welche sich auf
die Wirkung des Mangels des mehrerwähnten Verehelichnngszengnisses bezieht,
rückwirkende Kraft zuerkannt wurde , werden — unbeschadet erworbener Rechte
Dritter — die gleichen Grundsätze auch ans jene zwischen bairischen Staatsan¬
gehörigen und österreichischen Staatsbürgerinnen geschlossene Ehen anznwendeu
sein , welche nach den bisher in Baiern in Geltung gestandenen Vorschriften
oder nach den bezüglichen älteren Normen wegen des Mangels des erwähnten
Zeugnisses als ungiltig zu behandeln waren.

Zufolge des im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Justizministerium
und dem hohen k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht ergangenen
Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 2 . November 1892,
Z . 9576 , wird der Magistrat hievon zur Wissenschaft nnd Darnachachtnng mit
der Weisung verständigt , dass in Bezug ans die Verpflichtung der bairischen
Staatsangehörigen zur Beibringung eines legalen von der competenten Districts-
verwaltungsbehörde ausgefertigtcn Verehelichnngszengnisses nichts geändert
erscheint , dass daher auch fortan eine Eheschließung eines bairischen Staats¬
angehörigen in dem im Reichsrathe vertretenen Ländergebiete nicht eher znzu-
lassen ist , bevor das gedachte vorschriftsmäßig legalisierte Verehelichnngs-
zeuguis beigebracht wurde , und dass somit sämmlliche Weisungen und Eröffnungen
des erwähnten Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 9 . März 1882,
Z . 17461 ex 1881 , soweit sie nicht die Frage hinsichtlich der Wirkung des
Mangels des gedachten Verehelichnngszengnisses in Absicht auf die Rechts¬
giltigkeit der Ehe betreffen , aufrecht nnd unberührt bleiben.

r>.
(Verschleiß von Giften .)

Seitens des magistratischen Bezirksamtes für den I ., VIII.
und IX . Bezirk wurde die Coneession zum Verschleiße von Giften
folgenden Personen verliehen:

Leo Eh mann , öffentlicher Gesellschafter der Firma W . I . Rohrbeck ' s
Nachfolger. (G .-Z . 103 ox 1892/1 .)

Josef Rodek,  öffentlicher Gesellschafter der Firma W . Mandelblüh ' s
Nachfolger Niklas L Rodek. (G .-Z . 21600 ox 1892/1 .)

Ernst Anton Scheller,  öffentlicher Gesellschafter der Firma H . W . Adler
L Cie . (G .-Z . 12729 ox 1892/1 .)

Emil Eisenstädter von Buzias,  öffentlicher Gesellschafter der Firma
Gebrüder Eisenstädter.  Dieser Firma wurde überdies die Coneession zum
Verschleiße von zu arzneilicher Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten,
insoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist und zum Ver¬
schleiße von künstlichen Mineralwässern verliehen . (G .-Z . 38684 ox 1892/1 ) .)

>1. Ulirmiltttilnstiiiuiunnn» .
ZIIlMstrat:

io
^Commissionsgebüren .)

Bürgermeister Dr . Joh . N . Prix  hat mit Präsidial -Erlass
vom 28 . November 1892 , Z . 746 , folgende Verfügung getroffen:

Ich habe mich bestimmt gefunden , vom 1 . Deeember l . I . an bis zur
Erlassung eines neuen 'Normales über die Commissionsgebüren der städtischen

Beamten für Localcommissiouen , welche von den im Centrale des Magistrates
in Verwendung stehenden Beamten in ehemaligen Voronegemeinden abgehalten
werden , die nicht unmittelbar  an das alte Wiener Gemeindegebiet grenzen,
ohne Rücksicht ans die Dauer dieser Commissionen , den bisher üblich gewesenen
Bezug von Diäten gänzlich einznstellen  nnd die Wagengebür für Local-
eommissionen , welche vom Centrale aus in einer unmittelbar  an das alte
Gemeindegebiet angrenzenden einverleibten Vorortegemeinde vorgenommen
werden , mit 3 fl . nnd für Loealeommissionen in den übrigen entlegeneren ehe¬
maligen Vorortegemeiuden mit 4 fl . zu normieren.

Diese Bestimmung findet ans Örtlichkeiten , für welche ausnahmsweise
besondere Commissionsgebüren festgesetzt wurden (wie z. B . für den Central-
Friedhof per 5 fl.) , keine Anwendung.

Von dieser Verfügung sind die städtischen Beamten entsprechend zu ver¬
ständigen.

LI.
(Beschleunigung der Erwerbsteuer -Bemessungen .)

Magistrats -Tnreelor Krenn  hol unterm 12 . November 1892,
Z . 1180 , an die Vorstehnngen sämmtlicher Genossenschaften und
Handelsgrcmicn folgendes Ersuchsschreiben erlassen:

Es ist nicht mir für das Steuerärar , sondern auch für die städtischen
Finanzen von Wichtigkeit , dass dem Antritte eines Gewerbes die Bemessung
der Erwerbstener auf dem Fuße folge , weit durch eine verspätete Bewegung
nicht selten die Eindringlichkeit der Staats - sowie der Gemeinde -Abgaben ge¬
fährdet wird . Anderseits liegt eine baldige Erwerbstenerbemessung auch un
Interesse des Contribuenten , weil derselbe sonst in die unangenehme Lage
kommt , die Erwerbstener statt zn den gesetzlichen Zahlungsterminen für einen
längeren Zeitraum ans einmal entrichten zu müssen.

Es ist zn meiner Kenntnis gekommen , dass sich die Erwerbsteuer-
bemessnng sehr häufig dadurch verzögert , dass seitens der Vorstehnngen der
Gewerbegenossenschaften nnd der Handelsgremien die vom Magistrate und den
magistratischen Bezirksämtern abverlangten gntüchtlichen Äußerungen in Betreff
der Erwerbstenerquote oft sehr verspüret und erst nach wiederholten Aufforde¬
rungen abgegeben werden.

Ich (ehe mich daher genöthigt , an die Vorstehnngen der sümmtlichen im
Wiener Gemeindegebiele befindlichen Genossenschaften nnd Handelsgremien
das Ersuchen zn richten , zn veranlassen , dass die vom Magistrate nnd den
magistratischen Bezirksämtern in Gewerbe - nnd Stenerangelegenheiten abver-
langten Gutachten ohne Verzug abgegeben werden.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte uud im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

L8ÄÄ publieierteu Gesetze und Verordnungen.

X) Reichsgelctzblatt.

Nr . L77 : Erlass des Finanzministeriums vorn
3 . Serobcr 1892 , betreffend die vereinte Anmeldung der gegen Ent¬
richtung der Consnmabgabe beabsichtigten Wegbriugnng von mehreren , für ver¬
schiedene Empfänger bestimmten Alkoholmengen.

Nr . ! ? 8 : Gesetz vom 17 . September 1892,  womit
einige Bestimmungen der Gesetze vom 28 . Juli 1889 (R .- G .-Bl . Nr . 127 ) und
vom 30 . Deeember 1891 ZR .- G .-Bl . 'Nr . 3 ex 1892 ), betreffend die Regelung
der Verhältnisse der nach dem allgemeinen Berggesetze errichteten oder noch zu er¬
richtenden Brnderladen , abgeändert nnd ergänzende Bestimmungen getroffen
werden.

Nr . Verordnung der Ministerien des Innern,
der Finanzen nnd des Handels vom 29 . September 1892,
betreffend das Verbot der Herstellung , der Einfuhr nnd des Vertriebes des
„Weißmannffchen Schlagwaffers " , der Einfuhr nnd des Vertriebes des „ olsnin
Lnunseüöiäti " und des unter dem Namen „ Lebenswecker " in den Verkehr
gebrachten Searifications -Jnstrnmentes.

Nr . L80 : Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels nnd der Finanzen vom 10 . Ocrober 1892,
betreffend das Verbot der Ein - nnd Durchfuhr bestimmter Waren aus Russ¬
land , dem Deutschen Reiche , den Niederlanden , Belgien , Frankreich und Rumänien.

Nr . L8I : Coneessionsnrknnde vom 4 . September
1892 , ftn- die Localbahn von Öastolowitz über Reichenau nach Sollnitz
(Kwasnei ).

Nr . 18Ä : Coneessionsnrknnde vom 15. September
1892 , für die Localbahn von Kapfenberg nach Seebach -Au.

Nr . L83 : Erlass des Finanzministeriums vom
16 . Sc tob er  1892 , betreffend die Führung der Consnmabgabercchnnng
in Brennereien , welche mit einer als Freilager erklärten Brantweinraffinerie
örtlich verbunden sind.
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Nr . 184 : Verordnung des Handelsministers vom
20 . Octobcr  1892 , womit in Ergänzung der provisorischen Schiffahrts-
und Strompolizei -Ordnnng für die Donau vom 31 . August 1874 (R .-G .-Bl.
Nr . 122 ) Bestimmungen für die Anlände in Nussdorf , oberhalb der Abzwei¬
gung des Wiener Donaucanales vom Donau -Hanptstrome getroffen werden.

Nr . 183 : Verordnung des Ministeriums des Innern
und des Handelsministeriums vom 28 . October 1892,
betreffend das Verbot der Ein - und Durchfuhr von Hadern , von alten Be-
kleidnngsgegenständen mit Einschluss von altem Schuhwerke , dann von Leib¬
und Bettwäsche in gebrauchtem Zustande ans den Ländern der ungarischen
Krone.

Nr . 186 : Internationales Übereinkommen über
den Eisenbahn - Frachtverkchr vom 14. October 1890
zwischen Österreich -Ungarn , Belgien , dem Deutschen Reiche, Frankreich , Italien,
Luxemburg , den Niederlanden , Russland und der Schweiz.

Nr . 187 : Gesetz vom 27 . October 1892, betreffend die
Durchführung des internationalen Übereinkommens vom 14 . October 1890
und einige Bestimmungen über den Eisenbahn -Frachtverkehr.

Nr . 188 : Verordnung des Handelsministerinms
im Einvernehmen mit dein  Ministerium des Innern
vom 29 . October 1892, womit für den Bodensee Vorschriften zum
Zwecke der Sicherheit der Schiffahrt erlassen werden.

Nr . 186 : Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 6 . November 1892,
betreffend die theilweise Aufhebung des mit der Verordnung vom 10 . October
1892 (R .-G .-Bl . Nr . 180 ) ausgesprochenen Verbotes der Ein - und Durchfuhr
bestimmter Waren aus dem Deutschen Reiche.

Nr . 166 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 10 . November l892,
betreffend die theilweise Aufhebung des mit der Verordnung vom 10 . October
1992 (R .-G .-Bl . Nr . 180 ) ausgesprochenen Verbotes der Ein - und Durchfuhr
bestimmter Waren aus den Niederlanden , aus Belgien und Frankreich.

Nr . 161 . Gesetz vom 7 . September 1892,  betreffend
die Veräußerung des entbehrlichen unbeweglichen Staatseigenthums im Rayon
der ausgelassenen Festung Olmütz.

Nr . 162 . Concessionsnrknnde vom 15 . October
1 892,  für die Localbahn(Dampftramway) von Salzburg nach Parsch.

Nr . 163 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 24 . October 1892 , betreffend die Ermächtigung desk. k. Neben¬
zollamtes in St . Pietro in Dalmatien zur zollfreien Behandlung von leeren
Retourfässern.

Nr . 164 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 2 . November 1 892 , betreffend die Ermächtigung des königlich
ungarischen Hauptzollamtes II . Elaste in Nagyszeben (Hermannstadt ) zur zoll¬
freien Behandlung von voraus - und nachgesendeten Reiseeffecten.

Nr . 163 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 8 . November 1892 , betreffend die Änderung der Benennung
der Expositur des königlich ungarischen Hauptzollamtes am Centralbahnhofe in
Budapest in die Benennung königlich ungarische Zollexpositur am Ostbahnhofe
in Budapest.

Nr . 166 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 12 . November 1892 , betreffend die Errichtung einer Expositur
des k. k. Nebenzollamtes I . Elaste in Nowosielica.

Nr . 167 . Verordnung des Finanzministers vom
10 . November 1892, betreffend die Durchführung des Gesetzes vom
18 . September 1892 (R .-G .-Bl . Nr . 172 ) über die Besteuerung des Umsatzes
von Effecten (Effectenumsatzsteuer ).

Nr . 168 . Concessionsnrknnde vom 21 . October
1892 , für die Localbahn von der Station Tlumacz- Palahicze nach
Tlumacz.

Nr . 166 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 20 . Novc IN ber 1892 , betreffend die Errichtung je eines Steuer-

nnd Gerichts -Depositenamtes in Küty , Lopatyu , Andrychöw , Zablotüw , Miko-
tajow , Makow , Czarny -Duuajec , Pruchnik , Sudowa -Wisznia , Komarno und
^abuo in Galizien.

Nr . 266 . Kundmachung der Ministerien der Fi¬
nanzen und des Handels vom 26 . November 1892,
betreffend Abänderung der Einfuhrs -Verzollungsbefugnisse der Zollämter bei
Waren der T . Nr . 124 e) und ä) im vertragsmäßigen Verkehre.

Nr . 261 . Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 1 . Decem ber I 892.
womit die zur Durchführung der Vereinbarung im Punkte 5 des Schluss-
protokolles III znm Tarif 11 des Handels - und Schiffahrtsvertrages zwischen
Oesterreich -Ungarn und Italien vom 6 . December 1891 erlassene Verordnung
vom 10 . August 1892 (R .-G .-Bl . Nr . 125) erläutert , beziehungsweise
ergänzt wird.

Nr . 262 . Gesetz vom 16 . Juli 1892,  betreffend die
registrierten Hilfscasten.

Nr . 263 . Verordnung der Ministerien des Innern,
der Justiz , der Finanzen und des Handels vom 1 . De¬
cember 1892 , mit welcher Bestimmungen zur Vollziehung des Gesetzes
vom 16 . Juli 1892 (R .-G .-Bl - Nr . 202 ), betreffend die registrierten Hilfscasten.
getrosten werden.

Nr . 264 . Verordnung des Justizministeriums vom
17 . November 1892 , betreffend die Errichtung des Bezirksgerichtes
ballte in Galizien.

Nr . 263 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 23 . November 1892,  betreffend die Ermächtigung des k. k.
Nebenzollamtes in Perasto zur zollfreien Abfertigung von gebrauchten signierten
Retourfästern.

Nr . 266 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 24 . November 1892,  betreffend die Feststellung der Farbe für
die im Stickereiveredlungsverkehre an den Geweben anzubringendcn Jdentitäts-
bezeichnungen.

11) Laudcsgesctchlatt.
Nr . 66 . Gesetz vom 11 . October 1892 , wirksam

sür das Erzherzogthnm Österreich unter der Enns,
womit einige Bestimmungen des Gesetzes vom 11 . April 1891 , L.-G .-Bl-
Nr . 36 , betreffend die Gründung von Thierseuchenfonds abgeändert werden.

Nr . 67 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 1 . No¬
vember 1 892 , F . 55864 , betreffend die Regulierung des Personal¬
status der Ärzte , Beamten und Diener in den zum Wiener k. k. Kranten-
anstaltenfonde übernommenen , in den früheren Vororten von Wien befindlichen
öffentlichen Krankenanstalten , die Systemisierung von Stellen für „ordinierende
Ärzte " im Status der Abtheilungsvorstände der k. k. Krankenanstalten in Wien
und die Führung des Titels „Abtheilungsassistent " statt „Secundararzt I . Elaste"
seitens des ersten Hilfsarztes der Krankenabthcilungcn dieser Anstalten.

Nr . 68 . Kundmachung des k. k. Statthalters von
Österreich unter der Enns vom 4 . November 1892,
Z . 69170 , betreffend die Ergänzung der provisorischen Donau-Schiffahrts-
und Strompolizeiordnnng durch Bestimmungen hinsichtlich der Anlände in
Nussdorf.

Nr . 66 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 15 . No¬
vember 1892, Z . 73722 , betreffend die Verlautbarung des zwischen
der Staatsverwaltung und dem niederösterreichischen Landesausschusse abge¬
schlossenen Übereinkommens über die Ausführung von Ergänzungsarbeiten an
der Verbauung der Wildbäche im Gebiete des Pittenflusses.

Nr . 76 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 15 . No¬
vember 1892, I . t3832 , betreffend die Verlautbarung des zwischen der
Staatsverwaltung und dem niederösterreichischen Landesausschusse abgeschlossenen
Übereinkommens über die Ausführung der Verbauung der Kirchschläger
Wildbäche.
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sowie

Nm-MtilchcstimMllM des GcMmderMes, Stadtrathes nus des Magistrates
in Ingelcgliihküen der Kcmeindkllerwliitnn^ und vaii-iLiinn ZüitIkiichluqx

I n 6 alt:

8 . Verordnnngen und Entscheidungen : 1. Eintragungen in das Wasserbnch . — 2. Unterbringung von Geisteskranken in ungarische Irrenanstalten . —
3. Maßregeln gegen die Theater -Agiotage . — 4. Begünstigung der Hilfsvereine vom Nöthen Kreuze in Ansehung des Rechtes zu öffentlichen Sammlungen . —
5i. Untersuchung und Bestrafung der Wasserfrevel . — 6 . Heranziehung der ans der Armee strafweise ansgestoßenen Individuen zur Militärtappflicht . —
V. Post -Portopjlicht für Verpflegskostensendungen . — 8. Directiven zur Beurtheilung der sogenannten Buschenschankrechte. — 9. Ertheilnng des Rechtes zu öffent¬
lichen Sammlungen . — 8S . Normativbestimmmrgktt : Stadtrath:  10 . Einstellung der Vergütung für Natnralgenüsse . — 11 . Vorlage aller Gesuche um
Znständigkcitsverleihung an den Stadtrath . — Magistrat:  12 . Abänderung der Geschäftseintheilung d^ Magistrates . — Verzeichnis der im Jahre  1892

pnblicierten Reichs - und Landesgesetze.

l. Vl'nu'diliiiUM und EntschridmuM.
!.

(Cmtragttttgen Ln das Wasserbnch .)
Die k. k. ni - ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 20 . Oc-

tober 1892 , Z . 65637 (M .-Z . 195449/XV ), dem Wiener Magistrale
eröffnet,

dass Anlagen , welche unter ausdrücklicher Berufung auf den Z 72 des
n .-ö. Wasserrechtsgesetzes vom 28 . August 1870 , L.-G .-Bl . Nr . 56 , bewilligt
wurden , in das Wasserbnch einzutragen sind.

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom
28 . Oetober 1892 , Z . 61398 (M .-Z . 200915/XX ), dem Wiener
Magistrate eröffnet,

dass zwar nicht die Eintragung der der Ersten k. k. Priv . Donau-
Dampfschiffahrts -Gesellschaft von der k. k. n .-ö. Statthalterei ertheilten Concession
zum Betriebe der Dampfschiffahrt für den Localverkehr im Wiener Donan-
canale im Wasserbuche erfolgen muss , dass aber dem Statthalterci -Erlasse vom
12 . Februar 1891 , Z . 62380 6x 1890 , entsprechend jedenfalls dieLandnngs-
anlagen,  welche die genannte Gesellschaft auf Grund der erwähnten Concession
am Donancanale errichtet hat , im Wasserbuche zu verzeichnen  sind.

2 .
§Unterbringung von Geisteskranken in ungarische

Irrenanstalten .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 27 . Oetober

1892 , Z . 64689 (M .-Z . 200906 Vlll ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Über einen in Budapest vorgekommenen Fall , dass ein in einer öster¬
reichischen Irrenanstalt nntergebrachter Geisteskranker in eine ungarische Irren¬
anstalt , ohne dass eine Anfrage oder Anzeige an die letztere erfolgt wäre,
überführt worden ist, hat das königliche ungarische Ministerium das Ersuchen
gestellt, die Directionen der öffentlichen Irrenanstalten in den im Neichsrathe
vertretenen Königreichen und Ländern anzuweisen , dass die Transportierung
solcher in österreichischen Irrenanstalten verpflegter Geisteskranker zum Behnfe
ihrer Aufnahme in eine ungarische Irrenanstalt von der Zustimmung dieser
Anstalt abhängig zu machen sei.

Weiters hat das genannte königliche ungarische Ministerium mit Note
vom 13 . April l. I . das weitere Ersuchen gestellt, dass mit Rücksicht auf die
in Niederösterreich in einigen Landesirrenanstalten constatierten Trachom¬
epidemien  die Directionen inländischer Irrenanstalten angewiesen werden
mögen , dass bei Abgabe Geisteskranker in ungarische Irrenanstalten von der
Anstalt amtlich bestätigt sein solle, dass dieselben von Trachom vollständig
frei sind.

Infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 3 . Oetober
1892 , Z . 16540 , wird der Wiener Magistrat anfgefordert , hievon die Directionen
der im dortigen Gebiete gelegenen Privat -Jrrenanstalten zu verständigen und
die Befolgung dieser Anordnungen in geeigneter Weise zu überwachen.

Die n .-ö. Landes -Jrrenanstalten werden hievon unter einem im Wege
des n .-ö. Landesansschnsses verständigt.

:k.

(Maßregeln gegen die Theater -Agiotage . )
Dev Wiener Magistrat hat an die k. k. Polizei -Direction in

Wien mit Note vom 25 . November 1892 , Z . 216667/XVII1,

j folgendes Ersuchen gestellt:
Zufolge einer Notiz in der Rubrik „Tagesneuigkeiten " des „Wiener

Tagblatt " vom 13 . November 1892 soll mit Sitzen für die Nachmittagsvor¬
stellungen des k. k. Hof -Bnrgtheaters , trotzdem diese Einführung erst der jüngsten

> Zeit ihre Entstehung verdankt , bereits eine schwungvolle Agiotage getrieben
! werden . Schon zu wiederholtenmalen ist die Agiotage , welche nicht nur vom

rechtlichen  Standpunkte als unbefugter Betrieb eines concessionierten Ge¬
werbes , nämlich eines Zweiges der Privatgeschäfts -Vermittlung (viäs Statt-
Haltcrei-Erlass vom 18 . Februar 1881 , Z . 6542 ), sondern auch vom Gesichts-

j punkte der öffentlichen  Moral als Ursache einer gänzlich ungerechtfertigten
! Vertheucrnng eines ohnedies kostspieligen Bildnugs - und Vergnügnngsmittels
! schärfstens verurtheilt werden muss , ist dieser strafbare Vorgang Gegenstand
i lebhafter Klagen seitens des Pnblicums gewesen, ohne dass es bisher gelungen
! wäre , denselben zu beseitigen oder wenigstens merkbar einznschränken. Insbesondere

schienen auch Dienstmänner in hervorragender Weise als Agioteure thälig zu
! sein und doch bei ihrer Thätigkeit nur höchst selten ertappt zu werden.

Bewogen durch die obcitierte Zeitungsnotiz beehrt sich der Magistrat an
i die löbliche k. k. Polizei -Direction das höfliche und dringende Ersuchen zu stellen, '

dieselbe möge zur energischen Abschaffung dieses Unfuges durch ihre Organe
die möglichst strenge Überwachung der Theateragiotenre , ganz besonders auch
der nächst den Theatern ihren Standplatz habenden Dienstmänner veranlassen
und von jedem einzelnen Falle von Agiotage die entsprechende Mittheilung,
falls es sich um Dienstmänner  handelt , an den Magistrat , falls es sich
um andere Personen  handelt , an jenes magistratische Bezirksamt,
in dessen Sprenge ! das betreffende Theater gelegen ist, gelangen lassen zu wollen,
woselbst die weitere Amtshandlung im Sinne der Gewerbe -Ordnung und des
hohen Statthalterei -Erlasses vom ' l8 . Februar 1881 , Z . 6542 (siehe den nach¬
stehenden Erlass ), gepflogen werden wird.

-I- -i-
K. k. n .-ö. Statthalterei.

Z . 6542.
In Erledigung des Berichtes vom 14. Februar 188k , Z . 24863 , dessen

i Beilagen znrückfolgen, wird dem Magistrate eröffnet , dass es rücksichtlich des
Handels mit Eintrittskarten zu Theatern und Concerten , Bällen n. dgl . fortan
bei der bisherigen Praxis zu verbleiben hat , wornach dieser Handel nicht als
freies Gewerbe gegen bloße Anmeldung gestattet werden kann , sondern als
Vermittlungsgeschäft an eine Concession der k. k. Statthalter ei
gebunden  ist . Selbstverständlich werden hievon jene Verschleißstellen nicht
getroffen , welche von den Theater -, Concert - oder Ballnnternehmnngen zur Be¬
quemlichkeit des Pnblicnms selbst errichtet werden , wie dies hierorts häufig in
Tabaktrafiken startsiudet , und wo die Eintrittskarten zu den fixen Preisen und
auch billiger als an der Theatercassa für Rechnung des Unternehmers verkauft
werden.

Nachdem Franz B . den ihm erfolgten Gewerbeschein bereits wieder znrück-
gelegt hat , entfällt diesfalls eine weitere Verfügung , dagegen wird die noch im
Zuge befindliche Verhandlung bezüglich des zweiten Bewerbers F . der hier¬
örtlichen Entscheidung zu unterziehen sein.

Wien , am 18 . Februar 1881.
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4

(Begünstigung derHilfsvereine vom Rothell Kreuze in
Ansehung des Rechtes zu öffentlichen Sammlungen .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat unterm 28 . November 1892,

Z . 73006 , an die Bundesleitung der österreichischen Gesellschaft
vom Rothen Kreuze in Wien folgenden Erlass gerichtet:

Über die mit der Eingabe der geehrten Bundesleitung vom 8 . September
1892 , Z . 867/B .-L., an das hohe k. k. Ministerium des Innern gestellte Bitte
um Erlassung der erforderlichen Weisungen , damit im Falle einer allgemeinen
oder auch theilweisen Mobilisierung der k. u . k. Armee das Recht zu öffent¬
lichen Sammlungen für Zwecke der freiwilligen Sanitätspflege ausschließlich
nur den bestehenden Hilfsvereinen vom Rothen Kreuze als den zur Ergänzung
der pflichtmäßigen staatlichen Fürsorge für die verwundeten und im Felde
erkrankten Krieger statutarisch berufenen und staatlich anerkannten Organen
gewahrt werde , hat das genannte hohe Ministerium mit Erlass vom 5 . No¬
vember 1892 , Z . 3451/M .-Z . , anher eröffnet , dass dasselbe zwar nicht in der
Lage ist, den bestehenden Hilfsvereinen vom Rothen Kreuze für den Fall einer
allgemeinen oder auch theilweisen Mobilisierung der k. u . k. Armee ein aus¬
schließliches Recht zu öffentlichen Sammlungen für Zwecke der freiwilligen
Sanitätspflege einzuräninen ; jedoch die Landeschefs der im Neichsrathe ver¬
tretenen Königreiche nud Länder angewiesen wurden , dew seitens der genannten
Vereine für die gedachten Zwecke zu veranstaltenden Sammlungen die thunlichste
Unterstützung nnd Förderung zutheil werden zn lassen , und insbesondere in den
bezeichnten Fällen , sobald ein Landeshilfsverein vom Rothen Kreuze oder ein
Zweigverein eines solchen in einen « bestimnnen Berwaltungsgebiete , Bezirke oder-
einzelnen Orte eine öffentliche Sammlung für Zwecke der freiwilligen Sanitäts-
Pflege veranstaltet , anderen Vereinen , Corporationen oder Einzelpersonen die
gleichzeitige Einleitung von Sammlungen zu demselben Zwecke nicht zu bewilligen.

Hievon wird die geehrte Bnndesleitnng in Gemäßheit des citierten hohen
Erlasses in die Kenntnis gesetzt . (M .-Z . 220539/III .)

5 .

(Untersuch »;»lg nnd Bestrafung der Wnsferfrevel .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom

2 . December 1892 , St .-R .-Z . 77726 ( M .-Z . 225262/XV ) , dem
Wiener Magistrate Folgendes bekanntgegeben:

Über eine h . o. Anfrage , betreffend die Untersuchung nud Bestrafung der
Wasserfrevel , hat das hohe k. k. Ministerium des Jnneru im Einvernehmen
mit dem h . k. k. Ackerbauministerium mit dem Erlasse vom 25 . November 1892,
Z . 9976 , Nachstehendes eröffnet:

Nach Z 64 des n . - ö. Wasferrechts - Gesetzes vom 28 . August 1870,
L.-G .-Bl . Nr 56 sind die Wasserfrevel , insoweit dieses Gesetz keine Abänderung
enthält , nach der infolge Allerhöchster Entschließung erflossenen Verordnung
vom 30 . Jänner 1860 , R .- G .-Bl . Nr . 28 zn behandeln.

Demgemäß hat die Anordnung des Z 23 dieser letzteren Verordnung,
dass über alle wie immer gearteten Verletzungen oder Beschädigungen des Feld¬
gutes , welche , insoweit sie nicht unter die Bestimmungen des allgemeinen
Strafgesetzes fallen , als Feldfrevel erklärt werden , von der competenten
Behörde das Verfahren nur auf Verlangen des Beschädigten oder auf die
unmittelbare Anzeige eines - ans den Feldschutz beeideten Individuums einzn-
leiten ist , auch auf die Wasserfrevel sinngemäß Anwendung zu finden.

Hieraus ergibt sich, dass Wasserfrevel nicht zur Kategorie jener Über¬
tretungen , welche bloß auf Begehren des Beschädigten , sondern zur Kategorie
jener Übertretungen , welche von amtswegen zn verfolgen  sind,
gehören.

Es werden daher die politischen Behörden , wenn ihnen Wasserfrevel
zur Kenntnis kommen , von amtswegen  das Strafverfahren einznleiteu und
dnrchzuführen haben.

(Heranziehung der ans der Armee strafweise ans¬
gestoßenen Individuen zur Militärtaxpflicht .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 9 . De¬

cember 1892 , Z . 79503 (M .- Z . 227579/XVI ) , dem Wiener-
Magistrate Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Anlässlich einer Anfrage , ob ein ans der Armee strafweise ausgestoßenes
Individuum zur Militärtaxpflicht heranzuziehen sei oder nicht , hat das hohe
k. k. Ministerium für Landesvertheidigung mit Erlass vom 2 . December 1892,
Z . 22141 , entschieden , dass , nachdem sich die Ausstoßung als eine auf mora¬
lische Gebrechen begründete , vor vollstreckter Dienstpflicht aus eigeuem Ver¬
schulden eingetretene Dienstuntauglichkcit darstellt , nach Z 1, Punkt 3 des
Gesetzes voin 8 . Juni 1880 , R .- G .'-Bl . Nr . 70 die Heranziehung des betreffenden
Individuums zur Erfüllung der Militärtaxpflicht stattznfinden hat.

7 .
(Post -Portopflicht für Berpflegskostensendnngen .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 10 . De¬
cember 1892 , Z . 79327 , dem Wiener Magistrate Folgendes zur
Kenntnis gebracht:

Mit dem Erlasse vom 1 . December 1892 , Z . 23029 , hat das hohe k. k.
Ministerium des Innern nach mit dem hohen k. k. Handelsministerium gepflo¬
genen Einvernehmen in Betreff der Frage der Entrichtung der Portogebüreu
für Verpflegskostensendnngen Nachstehendes eröffnet:

In dem Gesetze vom 2 . October 1865 , R .-G .-Bl . Nr . 108 ist eine
Portobefreiung für Geldsendungen (Kranken -Verpflegsgebüren ) an öffentliche
Krankenanstalten nicht vorgesehen.

Die Postverwaltung hat hiernach dafür zn sorgen , dass das Porto bezahlt
wird , ohne Rücksicht darauf , ob diese Bezahlung gleich bei der Aufgabe oder
erst bei der Abgabe der Geldsendung erfolgt und ist die Portogebür für eine
nicht frankierte derartige Sendung demgemäß von der betreffenden Kranken¬
anstalt als Adressaten zn entrichten.

Unabhängig hievon ist selbstverständlich die weitere Frage zu beurtheilen,
ob diese Portoauslage als Negieanslage von der betreffenden Krankenanstalt,
oder von den zur Zahlung der Krankenhanskosten verpflichteten Parteien zn
tragen ist.

In dieser Beziehung hat es bei der mit dem Erlasse des hohen k. k.
Ministeriums des Innern vom 7 . Juni 1859 , Z . 10536 , intimiert mit Statt-
Haltcrei - Erlasse vom 4 . Juli 1859 , Z . 26391 , getroffenen Anordnung zn ver¬
bleiben , wonach bei der unmittelbaren Einhebung von Verpflegsposten von den
zur Zahlung derselben verpflichteten physischen oder moralischen Personen auch
zugleich die Auslage des Portos für die Versendung derselben cinzuheben nnd
die Geldsendung dann gleich im vorhinein frankiert an die betreffende Kranken¬
anstalt abznführen ist.

Weiters wird bemerkt , dass dagegen bei directen Sendungen von aus
den Landesfonden refundierten Kranken -Verpflegsgeldern an Krankenanstalten
im Sinne der mit dem vorangeführten Erlasse bekanntgegebcnen Direktiven das
Porto für derartige Sendungen von den Krankenanstalten als Rcgieauslagen
zn bestreiten ist.

Hievon wird der Magistrat unter Rückschluss der Beilagen vom 20 . Mai
1892 , Z . 97843 , zur eigenen Wissenschaft nnd entsprechenden weiteren Veranlassung,
beziehungsweise Verständigung der magistratischen Bezirksämter in Kenntnis
gesetzt.

8 .
(Direktiven zurBeurtheilnng der sogenanntenBnschen-

schankrechte .)
Seitens der Centrale des Wiener Magistrates wurde anlässlich

eines speciellen Falles dem magistratischen Bezirksamte für den
XV11I . Bezirk unterm 17 . December 1892 , M .-Z . 209758/XV111,
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

In Entsprechung des dortigen zu den ZZ . 195 nnd 13201/XVII1 ge¬
stellten Ersuchens um Bekanntgabe von Direktiven zur Beurtheilung der sogen.
Buschcnschankrechte wird dem magistratischen Bezirksamte Folgendes unt-
getheilt : . ^

Mit dem Circulare vom 17 . August 1784 (Josefin . Ges .-Sammlg . 11,
Nr . 482 ) wurde „ jedem die Freiheit gegeben , die von ihm selbst erzeugten
Lebensmittel , Wein und Obstmost , zn allen Zeiten des Jahres , wre , wann
und in welchem Preise  er will , zu verkaufen oder auszuschenkeu ."

Mit Hofkanzlei -Decret vom 28 . November 1845 (Kropatschek Gesetzsamml.
Nr . 160 ) wurde eine Bestimmung der a . h . Entschl . vom 5 . November 1833
erneuert , wonach es „jedem Producenten . . . . . freigegeben sei, die Weine
eigener Erzeugung zn allen Zeiten des Jahres frei auch an sitzende Gäste,
ohne eines ' eigenen förmlichen Ansschankbefugnisses zn bedürfen,
auszuschenken " , nnd bezüglich des Ortes  der Ausübung dieses Rechtes
insbesondere betont , dass „ auch die hie und da bestehende Einschränkung des
Ausschankes auf die inner der Grenzen  der Gemeinde oder Herrschaft
befindlichen Weingärten als mit der erwähnten a . h . Entschließung nicht über¬
einstimmend zur Aufrechthaltung nicht geeignet  sei ."

Durch diese gesetzliche Bestimmung war der Ausschank für jedermann , der
irgendivo  Weinberge besaß , für sein gesammtes Product in seinem Wohnorte frei-
gegeben . Das Unhaltbare dieser gesetzlichen Bestimmung speciell für die Umge¬
bung von Wien , >vo die Nähe zahlreicher Consumenten zum ansgiebrgsten
Gebrauche der erwähnten Freiheit einladen musste , bot jedenfalls die ^Ver¬
anlassung zu dem bereits vier Jahre später , ain 19 . August 1849 erlassenen
Decret der n .- ö. Landesregierung Z . 36510 (L.-G .-Bl . Nr . 83 ), welches lautet:

„Das Ministerium des Innern hat dem Gesuche mehrerer Wirthe aus
der nächsten Hingebung Wiens um Beschränkung des Lentgebens nnd des
Ausschankes eigenen Braugntes , unterm 16 . August 1849 , Z . 13029 , in der Art
Folge zu geben gefunden , dass nämlich bis zum Erscheinen eines neuen Ge¬
werbegesetzes der Buschenschank in dem laut Reg .- Circ . voin 17 . Mai l . I.
provisorisch errichteten sechs stadthanptmannschastlichen Commissariats -Bezirken
in der Umgebung Wiens nur von dem wirklichen Weingarten - Eigenthümer
und in dem Orte der Erzeugung  ausgeübt werden dürfe ."

Jene sechs Commissariate waren laut obcit . Reg . - Circulare (L.-G .- Bl.
Nr . 60 ex 1849 ) : 1 . Simmering , 2 . Sechshaus (umfassend acht Ortschaften ),
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3 . Hietzing (umfassend fünf Ortschaften ), 4 . Ottakring (umfassend sechs Ort¬
schaften^ 5. Weinhaus (umfassend sechs Ortschaften ), 6. Nussdorf (umfassend
sieben Ortschaften ) .

In obiger Form wurde das Buschenschankrecht auch durch die Kund¬
machung der Statthalterei vom 15 . Februar 1850 , Z . 7399 , L.-G .-Bl . dir . 14,
betreffend die Durchführung der Grnndentlastung , aufrechterhalten , welche im
§ 6 anschließend an die Aufhebung des Leutgebrechtes betont:

„Das herkömmliche Schank - oder Leutgebrecht ist nicht mit dem, durch
die höchste Entschließung vom 10. August 1784 jedem Erzeuger freigegebenen
Rechte sowohl des Verschleißes seiner Naturproducte als auch der Wahl der
Verschleißart zu verwechseln."

Die Gewerbeordnung vom 20 . December 1859 , N . - G . - Bl . Nr . 227
endlich sagt in Knndmachungs -Pat . Art . V:

Auf folgende Beschäftigungen findet das gegenwärtige Gesetz keine
Anwendung;  dieselben werden fortan nach den dafür bestehenden Vor-
schrif t cn b ehandelt:

,,a ) Die land - und forstwirtschaftliche Production und ihre Nebengewerbe . . . .
dann der in einigen Landesth eilen durch ältere Einrichtungen den
Besitzern von Wein - und Obstgärten gestattete Ausschank des
eigenen Erzeugnisses ."

Es gilt also ununterbrochen die Bestimmung des obcit . Reg .- Decr . vom
19. August 1819 , wonach das Buschenschankrecht nur von dem Weingarten-
Eigenthümer und nur in dem Orte der Erzeugung ausgeübt
werden darf.  Als „Ort der Erzeugung " war ohne Zweifel jene Orts¬
gemeinde  zu verstehen, in deren Gebiet  die betreffenden Weinberge gelegen waren.

Der Ausschank in einer anderen  Gemeinde ohne besondere gewerbliche
Berechtigung wurde durch die citierte Ministerial -Verordunng vom 16. März
1849 ausgeschlossen.

Durch die Vereinigung der Vororte -Gemeinden mit Wien zu einer  Ge¬
meinde ist nach h. 8. Anschauung keineswegs  die Einschränkung vielmehr
nach der zur Zeit ihrer Erlassung bestandenen territorialen Eintheilung zu
beurtheilen , und in diesem Sinne als derzeit noch bestehend anzusehen.

Der Magistrat wird also das Bnschenschankrecht nur in demjenigen
Umfange anzuerkennen in der Lage sein, in welchem dasselbe durch das Reg .-
Decr . vom 19 . August 1849 für die damaligen  Ortsgemeinden festgesetzt
worden ist; d. h. die Ausübung dieses Rechtes wird nur dann zu dulden sein,
wenn der Ausschank  des Productes innerhalb der Grenzen derselben
ehemaligen  Ortsgemeinde stattfindet , innerhalb deren der betreffende Wein¬
berg  gelegen war,  und wenn der Ausschank sich ausschließlich auf das aus
diesen Weingärten erzielte Bangut beschränkt.

Uber die sammt Beilage rückfolgenden Gesuche des Josef St . und Karl R.
wird das magistratische Bezirksamt im eigeneuWirknugskreise zu entscheiden haben.

9 .
(Ertheilungdes Nechtes zn öffentlichen Sammlungen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 11 . December 1892,
Z . 79634 , der Centralleitung des „katholischen Schnlvereines für Öster¬
reich"  in Wien ; mit Erlass vom 16 . December 1892 , Z . 80621 , dem „katho¬
lischen Frauen - Wohlthätigkeitsvereine Wieden"  in Wien ; mit Erlass
vom 22 . December 1892 , Z . 82813 , dem „Nakor aclmirabilis - Vereine"
in Wien und mit Erlass vom 22 . December 1892 , Z . 82831 , dem „Hetzen-
dorfer Kreuzervereine zur Erhaltung des Marianeums"  die Bewilli¬
gung ertheilt , bis 31 . December 1893 in Niederösterreich eine Sammlung milder
Spenden zu Vereinszweckeu bei bekannten Wohlthätern , sonach nicht von Hans
zu Haus , veranstalten zu dürfen.

Ferner wurde mit Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 22 . December
1892 , Z . 81320 , der „Congrcgation der Schwestern vom armen Kinde
Jesus"  in Döbling die Bewilligung ertheilt , bis 31 . December 1893 in Nieder¬
österreich eine Sammlung milder Gaben zu Gunsten der von dieser Congrcgation
erhaltenen achtclassigen mit dem Öffentlichkeitsrechte versehenen Müdchenvolks-
schule, sowie einer weiblichen Lehr- und Erziehungsanstalt veranstalten zu dürfen.

II. Nvri»ti1ull>eIU>il»nnigeii.
8fadtta1h:

19 .

(Einstellung der Vergütung für Natnralgenttffe .)
Vom Wiener Stadtrathe wurde am 16 . December 1892 aä

St .-R .-Z . 7713 (M .-Z . 189643/XII ) beschlossen,
dass den Waisenhausvätern Vergütungen des Wertes der infolge der

Nichttheilnahme an der gemeinsamen Verköstigung im Waisenhause in Ersparung
gelangten Quantitäten an Lebensmitteln nicht mehr gewährt werden.

11 .
(Vorlage aller Gefache nur Zuständigkeitsverleihung

an den Stadtrath .)
Vom Wiener Stadtrath wurde am 19 . December 1892 aä

St .-R .-Z . 7093 (B .-A .-Z . 2379 XIX . Bezirk ) beschlossen:
Es seien in Hinkunft alle  Gesuche um Aufnahme in den Gemeinde¬

verband , falls dieselben keine formellen Gebrechen aufweisen , dem Stadtrathe
vorzulegeu.

ZllniMmt:
12 .

(Abänderung der Geschästseintheilung des Magi¬
strates . )

Bürgermeister Dr . Joh . Nep . Prix  hat mit Erlass vom
28 . December 1892 , M .-D .-Z . 1325 , folgende Verfügungen ge¬
troffen :

Aus Anlass der mit dem 1. Jänner 1893 eintretenden Auflassung des
Magistrats -Departements XVII verfüge ich, dass von diesem Zeitpunkte an das
jetzige Magistrats -Departement XVIII die Nummer XVII mit der Bezeichnung
„Departement XVII für Steuer - und Wahl -Angelegenheiten , Gcschwornenlisten,
für allgemeine Gewerbe - und für Privilegien -Ängelegenheiten " und das jetzige
Magistrats -Departement XIX die Nummer XVIII mit der Bezeichnung
„Departement XVIII für Gewerbe -Angelegenheiten , für Genossenschafts - und
Hausierwesen und Betriebs -Krankencassen " zu führen hat.

Weiters weise ich vom 1. Jänner 1893 dem neuen Departement XVII
nachstehende Agenden zu:

Allgemeine und principielle Verhandlungen  bezüglich der Vorschreibung
und Einhebnng der directen Stenern und der städtischen Umlagen;

Wahl - Angelegenheiten (Reichsraths -, Landtags -, Gemeinderaths-
nnd Bezirks -Ausschusswahlen ) ;

Kundmachung der Gesetze und Verordnungen in Steuer-
Angelegenheiten;

Organisation , Aufsicht und Oberleitung  des städtischen Stener-
amtes , Steuer -Execntionsamtes , Steuer - und Wahlcatasters , sowie sämmtliche
Organisierungs - und Personal -Angelegenheiten in Bezug auf diese Ämter;

Geschwornenlisten;
Wahlen für die Handels - und Gewerbekammer , sowie für das Gewerbe¬

gericht für die Maschinen - und Metallwaren -Jndustrie;
Verhandlungen,  welche im allgemeinen den Handel und das Gewerbe

berühren;
Verhandlungen  in Privilegiums -Angelegenheiten mit Einschluss der

Besteuerung;
sämmtliche Verhandlungen  in Muster - und Markenschutz-

Angelegenheiten.
Die Verhandlungen  über die Bewilligung zur Übertragung von

Gewerben , bei deren Ausübung der Localbedarf in Betracht zu ziehen ist
(Gast - und Schankgewerbe , Buchdrucker , Stein - und Kupferdrucker , litho¬
graphische Anstalten , Buch -, Kuust - und Musikalienhändler , Leihbibliotheken,
Mnsikalien - Leihanstalten , Jnformationsbnreaux , Privat - Pfandleihanstalten,
Trödler , Privat -Geschäftsvermittlungeu , als : Dienstvermittlungsanstalten , Ver¬
mittler von Realitäten , Gewerbsetablissements , Darlehen -, Annoncen -Bermitt-
lungsanstalten n .,.s. w.), von einem Bezirke in einen anderen , wenn hierüber
widersprechende Äußerungen oder Einwendungen vorliegen , ferner alle Ver¬
handlungen , bei welchen es sich um die Entziehung von Gewerbeberechtigungen
handelt.

Evi d en th altnn  g der Consularfunctionäre und der gerichtlichen Schätz¬
meister.

Börse - Angelegenheiten  mit Ausnahme von solchen, welche die für
Approvisioniernngszwecke bestimmten Börsen , als Frucht - und Mehlbörsen,
betreffen.

Firma - Angelegenheiten.
Gewerbliche Angelegenheiten  und Besteuerung der Versicherungs¬

anstalten , Banken , sowie der Actiengcsellschaften, Erwerbs - und Wirtschafts¬
genossenschaften und sonstigen, zur öffentlichen Rechnungslegung verpflichteten
Unternehmungen (mit Ausnahme der Eisenbahnen ).

Verhandlung  in gewerblicher Hinsicht (jedoch mit Ausnahme der
Steuer -Angelegenheiten ) bezüglich der:

a) Unternehmungen periodischer Personentransporte.
5 ) Stellfnhrinhaber , Fiaker , Einspänner und Linienzeuge.
e) Sesselträger , Dienstmannsinstitute , Lohndiener , Stadtträger.
ä ) Rauchfangkehrer.
Alle principiellen Verhandlungen bezüglich der Lohnwagengefälle.
General - Evidenz  über Abstrafungen von Gewerbetreibenden lind

über Gewerbsentziehungen.
In Genossenschafts - Angelegenheiten:
Die Errichtung und vollständige Organisierung der Gewerbegenossen¬

schaften;
Vereinigung bereits bestehender derlei Corporationen mit anderen

Gewerben , rücksichtlich Genossenschaften;
Ausscheidung einzelner Gewerbskategorien aus verschiedene Gewerbe

umfassenden genossenschaftlichen Verbänden;
alle Amtshandlungen über die Genossenschafts - (Gehilfenversammlnngs -,

Schiedsgerichts - und Gehilfen -, Lehrlings - und Meister -Kraukcncassen -)Statuten,
sowie über deren Abänderung.

Die Amtshandlung über die Rechnungs -Abschlüsse der Genossenschaften,
Prüfung der Rechnungs -Abschlüsse und der übrigen , nach dem Gesetze zu
liefernden Nachwcisnngen der Genossenschafts - und Lehrlings -Krankencassen;

Amtshandlungen über Wahlproteste , Bestätigung der Wahlen der Ge¬
nossenschaftsvorsteher und der Obmänner der Gehilfenversammlungen;

Amtshandlung hinsichtlich der Anzeigen über genossenschaftliche Ver¬
sammlungen;
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Begutachtung der Statuten , daun Constituieruug der gemäß ß 114 letzter
Absatz G . 'O . errichteten Verbände von Genossenschaften und Genossenschasts-
Krankencasstn , die Überwachung derselben, beziehungsweise Veranlassung der
behördlichen Intervention bei deren Versammlungen.

Dem neuen Departement XVIII weise ich zu:
Verhandlungen  über die Anerkennung der Verkäuflichkeit von Gewerben,

Bestimmungen des Normalpreises und Einlösung verkäuflicher (cessionarischer,
kammergütischer ) Gewerbe , sowie alle Erledigungen , betreffend die Führung der
Vormerkprotokolle zur Evidenthaltnng solcher Gewerbe , dann die Verhandlungen,
welche die Anerkennung radicierter Gewerbe , deren Umgestaltung in verkäufliche
Gewerbe und deren grundbücherliche Löschung zum Zwecke haben.

Allgemeine,  auf die freiwilligen Feilbietungen , Bestimmung der Lici-
tationscommissäre , Bestellung der Schätzmeister und Ausrufer , Bemessung
der Licitatiousgebüren und andere auf derlei Feilbietungen bezughabende Ange¬
legenheiten (mit Ausnahme der Bewilligung und Abhaltung freiwilliger Feil¬
bietungen beweglicher Sachen und der Gebüreneinhebung ).

'Amtshandlungen bezüglich des Vermögens aufgelöster Genossenschaften,
dann bezüglich der Vermögensauseiuandersetzung bei der Fusion oder Theilung
von Genossenschaften;

endlich alle anderen , durch die Gewerbeordnung oder kraft besonderer
Vorschrift der Gewerbebehörde in Bezug auf die Gewerbegenossenschaften zu¬
gewiesenen Agenden , insoweit dieselben nicht nach dem Statute und der Geschäfts¬
ordnung für den Magistrat und die magistratischen Bezirksämter in den
Wirkungskreis der letzteren gehören.

In Angelegenheit derBetriebskrankencassen:
Begutachtung der Statuten , sowie der Abänderungen derselben, Eonstitme-

ruug dieser Eassen und eventuelle Veranlassung der behördlichen Intervention
bei deren Generalversammlungen , Prüfung und Vorlage der Rechnungs¬
abschlüsse und der sonstigen , nach gesetzlicher Vorschrift alljährlich zu liefernden
Nachweisnngen an die politische Laudcsbehörde.

In Angelegenheit des Hausierwesens:
Im allgemeinen , insbesondere die Abfassung des Jahresberichtes über

den Stand des Hausierwesens und der Ausweise für die Handels - und Ge¬
werbekammer und die Steuerbehörden.

Führung der Generalevideuz über Abstrafung von Hausierern und Aus¬
schließungen vom Hausierhandel.

Das Lehrlingsstellen -Nachweiseamt.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte nnd im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1802 hnblieierten Gesetze nnd Verordnungen.
X) Reichsgeschblalt.

Nr. 207 . Verordnung des Handelsministers im
Einvernehmen mit dem Instizminister vom 10. Decem¬
ber 1802 , betreffend das Betriebsreglement für die Eisenbahnen der im
Neichsrathe vertretenen Königreiche und Länder.

Nr . 208 . Verordnung des Finanzministeriums vom
21. November 1892 , betreffend die Durchführung der Tarifpost 75 x
des Gesetzes vom 9. Februar 1850 (R .-G .-Bl . Nr . 50 ) über die persönliche
Gebürenbefreinng von unter Vormundschaft oder Curatel stehenden armen
Personen.

Nr. 200 . Kundmachung des Handelsministeriums
vorn 26 . November 1892 , womit nachträgliche Bestimmungen zu
der Anordnung vom 19 . December 1872 (N .-G .-Bl . Nr . 171 ) veröffentlicht
werden.

Nr. 210 . Verordnung des Justizministeriums vom
3 . December 1892 , betreffend die Errichtung des Bezirksgerichtes
Zirknitz in Krain.

Nr . 211 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 3 . December 1892 , betreffend die
Errichtung einer Zollexpositnr mit Hasen - und Seesanitätsdienst in Drace auf
der Halbinsel Sabioncello.

Nr. 212 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 4 . December 1892 , betreffend die
Zollbehandlnng von geschältem Reis nnd Bruchreis.

Nr . 213 . Verordnung der Ministerien des Handels
und der Finanzen im Einvernehmen mit dem Justiz¬
ministerium vorn 11 . December 1892 , betreffend die Ver¬
wendung von Eisenbahnfrachtbriefen mit aufgedrncktem Stempelzeichen.

Nr. 214 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 8 . NoVember  1 89 2,  betreffend die Durchführung der Artikel 3
und 4 des Übereinkommens vom 6. December 1891 (N .-G .-Bl . Nr . 23 ox 1892)
mit dem Deutschen Reiche zum gegenseitigen Schutze der Erfindungen , Marken
und Muster.

Nr. 213 . Verordnung der Ministerien der Justiz
und der Finanzen vom 17 . November 1892,  in Betreff
der Competenz der Steuerämter bei Durchführung der Mobilarexecution zur
Einbringung von Steuerrückstünden.

Nr. 210 . Verordnung des Finanzministeriums vom
13 . December 1892,  betreffend die Ausprägung von Zwanzig-
Kronen -Stückeu für Privatrechuung.

Nr. 217 . Kundmachung des Handels Ministerin ins
vom 3 . December 1892,  womit nachträgliche Bestimmungen zu der
Aichordnung vom 19 . December 1872 (R .-G .-Bl . Nr . 171 ) veröffentlicht
werden.

Nr. 218 . Verordnung des Justizministeriums vom
10 . December 1892 , betreffend die Zuweisung der Ortsgemeinde
Ledetz zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes in Opoeno in Böhmen.

Nr. 210 . Verordnung des Finanzministeriums vom
I I . December 1892 , wegen Verbotes des Vertriebes von, um den
Preis von 9 fl. Per 100 bei den k. k. ostgalizischen Salzverschleißämtern

! bezogenem Sudsalze außerhalb Galiziens und der Bukowina.
Nr. 220 . Kundmachung des Finanzministeriums

vom 12 . December 1892 , betreffend die Befugnisse der Zollamts¬
exposituren des königlich ungarischen Hauptzollamtes in Fiume.

Nr . 221 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 13 . December 1892,  womit Z 23 , Absatz 2 des II . Ab¬
schnittes 8 IV der provisorischen Schiffahrts - nnd Strompolizeiordnung für
die Donau vom 31 . August 1874 (R .-G .-Bl . Nr . 122 ) abgeändert wird.

Nr. 222 . Verordnung des Ministeriums des Innern
vom 14 . December 1892 , betreffend die Arzneitaxe für das
Jahr 1893.

Nr . 223 . Verordnung des Finanzministeriums vom
14 . December 1892 , enthaltend die Ergänzung, beziehungsweise
Richtigstellung der Anlage X zur Verordnung vom 10 . November 1892

' (R .-G .-Bl . Nr . 197), betreffend die Durchführung des Gesetzes vom 18 . Sep¬
tember 1892 (R .-G .-Bl . Nr . 172 ) über die Besteuerung des Umsatzes von
Effecten (Effectennmsatzsteuer ) .

Nr. 224 . Verordnung des Finanzministeriums vom
17.  November 1892,  betreffend die Durchführung des Gesetzes vom
18 . September 1892 (N .-G .-Bl . Nr . 171 ) über die Entrichtung der Stempel-
gebüren von ausländischen Actien , Renten nnd Schuldverschreibungen.

Nr. 223 . Verordnung des Justizministeriums vom
19 . December 1892 , womit Competenzbestimmungen über die
Führung der Grundbücher nnd die Ausübung der Realgerichtsbarkeit infolge
der Vereinigung mehrerer Gemeinden nnd Gemeindetherle mit der Reichshaupt-
und Residenzstadt Wien getroffen werden.

L ) Landcsgeschblatt.
Nr. 71 . Kundmachung des Präsidiums der k. k.

niederösterreichischen Finnnz -Landesdirection vom 8 . De¬
cember 1892 , Z . 1455 ? rüs., betreffend das Verzeichnis der
ürarischen Mautstationeu in Niederösterreich.

Nr. 72 . Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 7 . De¬
cember 1892 , Z . 77679,  betreffend den zur Bedeckung der Kosten
für die niederösterreichische Handels - und Gewerbekammer im Jahre 1893 ein-
zuhebeuden Zuschlag zur Erwerb - und Einkommensteuer.

Nr. 73 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 19 . De¬
cember 1892 , Z . 81843,  betreffend die vom Militärärar und aus
Landesmittelu im Jahre 1893 zu leistende Vergütung für die der Mannschaft
auf dem Durchznge vom Quartierträger gebürende Mittagskost.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Redacteur : Dr . Friedrich Edler v. Nadler , Secretär des Wiener Magistrates.
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sowie

Worin ativöestimmungen des Keineinderathes,
Stadtrathes und des Magistrates.

Jahrgang 1893.

(Die  römischen  Ziffern bedenten die Nummern der betreffenden Blätter der „Bcrordmmgen u . s. w." , die arabischen  Ziffern die in diese
fortlaufenden Seitenzahlen .)

n Blättern



Korrekturen und Wachträge in dem magistratischen Werordnungsvkatt tV vom Jahre 1893.
(Beilage zum Amtsblatt der Stadt Wien 1893, Nr . 34.)

In dem unter Punkt 4 veröffentlichten Gesetze über die Erweiterung der Steuerfreiheit für  U m b a u t c n ^sind folgende Druckfehler
richtigzustellcn:

1. Das Reichsgesetzblatt, welches dieses Gesetz enthält, hat nicht die Nr . 45, sondern richtig Nr . 54.
2. In dem Verzeichnis jener Häuser, deren Umbau durch die Interessen des öffentlichen Verkehres geboten erscheint, und für welche somit im Falle des

Umbaues eine 18jährige Steuerfreiheit gilt, sind folgende Richtigstellungen vorzunehmen:
VII . Bezirk. N e u st i f t g a ss e sollen die drei letzten Nummern richtig lauten : 33, 35, 37.

XIII . Bezirk. Penzing , Hauptstraße  hat die Nr . 28 zu entfallen.
XIV. Bezirk. Sechshanser Hanptstraße (Nndolfsheim ) ist die Nr . 60 einzuschalten.

A.

Abfuhren , siehe  G el d ab fuhren.
Abkürzungen , siehe Krone.
Ablieferung einer Ware, siehe  Feilbietungen.
Abstandnahme , siehe Baulinientaxen.
Abteilungen , siehe Eröffnung.
Alpine Montan -Gesellschaft, siehe  Schlackensteine.
Auflassung , siehe Eröffnung.
Accessisten, siehe Landsturm v er pfle gs - Acces-

si st en.
Acten , auf gerichtlich deponierte Pfandüberschüsse bezug¬

nehmende >— deren Zuweisung . IX , 56
— siehe  Zustellung.
Actcnanshebnng , siehe  Aushebung.
Adressierung der Correspondenzen . VI , 38
Advocateu , siehe  Cassa.
Ärarifche Magazine , siehe  PnIoe r- und Munitions-

Magazine.
— Realitäten , siehe  B a u l in ie n t a xen.
Ärzte , deren Unterschrift . I , 1
Ärztliche Hilfe und Transportmittel — Inanspruchnahme

der Sicherheitswache und des Polizeitelegraphen —
zur Herbeischasfnng derselben bei allen Infektions¬
krankheiten . XI , 62

Ätzung von Stahl und Metallplatten — ein freies
Gewerbe . VIII , 48

Äußere Bezeichnung , siehe Bezeichnung.
Agenten , siehe Erbschafts - Agenten.
Akademie , siehe Zuschneide - Akademie.
H ln miuuto -Prcfse, siehe Trittpresse.
Amerika , siehe Auswanderungen.
Ammonium , siehe Rhodan.
Amtsarzt für Niederösterreich — inspicierender . . . . VIII , 50
Amtssitz , siehe S t e ue r ad min i str n t i o n.
Amtssprengel der rumänischen Consnlate — Festsetzung

derselben . VIII , 46
Amtsverschwiegenheit der Wiener städt . Beamten . . . IX , 53
Amtszwecke, siehe Papier.
Anlagen , öffentliche, siehe G e b ür e n b e h an d lu n g en.

Anmeldung des Austrittes aus einer Kirche oder
Religionsgenossenschast, siehe Austritt.

Anpreisung , siehe Arzneifabrikate.
Anweisungen , siehe Magistrats - Co m m issä  r e.
— siehe Quinquennalzulag  en.
Apotheker — deren Enthebung vom Landstnrmdienst . . III , 18
Apparate , siehe B i er d ruck - A pp ar a te.
Arbeitszeit , siehe Mälzer.
Armcnrathswahlen , Bestimmungen über dieselben . . . III , 10
Arsen , siehe Schwefelarsen.
Artikel — kosmetische, gesundheitsschädliche . IV , 25
Arzneisabrikate — ausländische — Maßregeln gegen den

unbefugten Vertrieb . V, 31
— Druckschriften zu deren Anpreisung — Verschärfung

der Überwachung . V, 30
Ausnahme , unentgeltliche — in Kindergärten . . . . VI , 30
Ausbildung , siehe Land sturm verp flegs - Acces-

siste  n.
Ausfertigung , siehe Vorladungen.
Ausgabe , siehe Wehrvorschriften.
— siehe Nickelmünzen.
Aushebung von Acten aus der Registraturs -Centrale . IV , 28
Ausland , siehe Vollmachten.
Ausländische Arzneifabrikate , siehe A rz n e i f a b r i ka te.

Ausstellungs -Auszeichnungen — Berechtigung zur Fort¬
führung derselben . VIII , 50

Austritt ans einer Kirche oder Religionsgenossenschast
— Competenz für eine solche Anmeldung . . . XI, 61

Auswanderer — Aufhebung von Maßregeln gegen die¬
selben . VIII , 48

Auswanderungen nach Amerika — Maßregeln dagegen II , 6
— österreichischer Staatsbürger — Verständigung des

Steuer - und Wahlcatasters hievon . VII , 44
— siehe Placierungs - Institute.
Ausweise , siehe Hausiersteuer - Ausw eis  e.
— siehe B ez i r kskr an  ke n ca sse  n.
Auszahlung , siehe Kanzleipanschalien.
Auszeichnungen , siehe Ausstellung s - Anszei ch-

n unge n.



III

B.
Bäcker, siehe Zuckerbäcker.
— siehe Mehl.
Balancewagen, siehe  Tafelwagen.
Banliuientazen — Abstandnahme davon für ärarische

Realitäten . I, 3

Baumateriale, siehe Schlackensteine.
Baumaterialien, siehe Materiallagerplatz.
Bauten, städtische— siehe Collaudierungen.
Bau Verbots rat)ou bei fortifieatorischen Objecterl (Muni¬

tions -Magazinen ) . V, 31
— siehe Pulver.
Beamte, siehe Am ts v c r schw i eg en h e i t.
Beamtenstellen, siehe Gesundheitsznstand.
Beantwortung, siehe ll r g re r un g s schr ei ben.
Bedachnngsmaterial — feuersicheres. I, 2
Beförderung von Civil-Jnquisiten, Deserteuren und

Stellnngspflichtigen. VII, 41
Befreiung, siehe Militärpferde.
Beglaubigung, siehe Civilstandsurkunde.
Behörden, auswärtige, sieheU r g i eru n gs schr ei b en.
— siehe  Hausier bücher.
Beizichuug, siehe Quantitäts -Collaudiernngen.
Berechtigung, siehe Kleider  alte.
— siehe Magistrats - C ommissä  r e.
Beschleunigung, siehe Kr a n ken h an s - V er p f l egs-

koste  n.
Beschwerden, siehe Gast - und Schankgewerbe.
Bestimmung, siehe Goldmünzen.
Betricbskrankencassen— Ausweise über deren Errichtung IV, 22
Betriebsstätten, siehe Bezeichnung.
Beurlaubung, siehe Einjährig - Freiwillige.
— vorzeitige, dauernde von Wehrpflichtigen. XI, 62
— Wehrpflichtiger— deren vorzeitige, dauernde . . . III , 16
Bezeichnung, äußere, der Betriebsstätten von Gewerbe¬

treibenden — Missbräuche . III , 16
— äußere, von Gewerbsetablissements und insbesonders

Pfandleihanstalten . XI , 62
Bezirksämter, siehem a g r str a t r i che B ez rr ks ä m t er.
Bezirksgericht, städt.-del. — Errichtung eines solchen in

Döbling . XI , 63
Bezug, siehe Kainit.
Bielitz, siehe Spital.
Bierbrauereien, siehe Mälzer.
Bierdrnckapparate . I, 2
Brennereien, siehe Feigenkaffeebrennereien.
üi 'tzvl iiinnn-Anweisungen, siehe Magistrats - Co m-

m issüre.
Brückenpfeiler, siehe Minen anla  ge.
Brnnnenmacher, sieheZ i m m er m eiste  r.
Bürgerrecht — Gesuche um Verleihung desselben . . . III , 19
Bürgerrechts -Gesuche, siehe Marktco m in issariat.
Butter , siehe Milch.

1L.
Canalrännmugsarbeiten — deren Controle . V, 35
Cassa — eiserne, eines Advocaten kein Psandobject . . VA, 38
Cassenwert, siehe Goldmünzen.
Cantioncn -- deren Deporriernng in der städtischen

Hanptcassa . V, 35
Certisicat, siehe Kainit.
Chilenischer Viceconsnl— Bestellung eines solchen in

Wien . VIII , 46
Civil-Jttgttisiten, siehe Befördernn  g.
Civilpersonen, siehe Landsturm - Verpflegs-

a cc e ss  i st err.
Civilstands-Urknnden— Beglaubigung der für Deutsch¬

land bestimmten . VIII , 50
Collaudierungen, siehe Quantitäts - Collandiernngen.
— Vorschriften darüber bei städtischen Bauten und

Lieferungen . IV, 2o
Commissäre, sieheM agistrats - Co  mm i ssä r e.
Commissionen, sieheLoca l - C om m is si on en.
Commissious-Geüürcn, siehe Wagengebüren.
Competenz, siehe Stadtphysikat.
— siehe Strafamtshandlungen.
Concessionsertheilnng, siehe El ek tr o m o t or en bo ote.
Consectionsgeschäst— dessen Umfang und gewerblicher

Charakter . I, 2
Confiscation , siehe Wildbret.
Consul, siehe Ecuador.
— siehe Ott omanisch er.
Consnlate, siehe Amtssprengel.
Contrahcnten, siehe Qnantitäts -Coll au di erungen.
Controle, siehe Canalräumungsarbeiten.
Corrcspondenzen— deren genaue Adressierung. . . . III , 20
— siehe Frankierung.

D.
Dach, sieheB ed a ch un gs  m a t er  i a l.
Dampfwagcn, sieheS tr aß en - D am pfw a g en.
Deckenconstruction— Anton Honus 'sche .XII , 67
Delegierungs-Stellungen, unbegründete— deren Zurück¬

weisung . IX, 55
Dcmvlicrnngsrcvcrsc — deren Formulierung . . . . XI, 64
Deponierung, siehe Canti on.
Deserteure, siehe Beförderung.
Dctailverkans, siehe Schnellwagen.
Döbling, siehe Bezirksgericht.
Dörranlagen, siehe Feigenkaffeebrennerei  en.
Drnckapparate, siehe Bie r dr u ck -Apparate.
Druckpapier, siehe Papier.
Druckschriften, siehe Arzneifabrikate.

C.
Ecuador (Republik) — Bestellung eines General Consuls

für Ecuador . XI , 61
Edel- und Stcinkrebs — deren Unterscheidungsmerkmale XII, 66
Eigenthnm-Nachweis bei Schadlosverhnndlungen für

Grnndabtretnngen . IX, 5i)



IV

Einbringung , siehe Krankenhaus - Verpflcgs-
koste n.

Einfuhr , siehe Pferde - Einfuhr.
Einjährig -Freiwillige — deren vorzeitige dauernde Be¬

urlaubung . XI, 63
Einschränkung , siehe  Hausierhandel.
Eintragung , siehe  Kinder.
Einwanderungen nach Nordamerika . VII , 42
Einziehung , siehe  Nickelmünzen.
Elektromotorenboote — Bedingungen für die Concessions-

ertheilung zu deren Betrieb . V, 30
Empfangnahme einer Ware , siehe Feilbietungen.
Enthebung , siehe Apotheker.
Erbschaftsagenten — Maßregeln gegen dieselben . . . Vlll , 45
Erhebungen , siehe Marktco m missaria  t.
Erkenntnisse , siehe Vergütung.
Eröffnung , respective Auflassung von Abteilungen in

den Wiener k. k. Krankenanstalten . XII , 65
Errichtung , siehe Betriebs - Krankencasseu.
Etablissement , siehe Bezeichnung.
Ebidenthaltnng , siehe M i li t ärp ü ss e.
Exscindierung , siehe Vormerkbücher.
Execntion , politische — in Collision mit der gerichtlichen

Mobiliarexecution . I, l
— siehe S t en e r - M o b i li a r exe cu t i o n.
Exccntionsführnng , siehe Militürtaxe.
Executive Feilbietungen , siehe Feilbietungen.

F-

Feigenkaffeebrennercieu und Kaffeeröstereien — Aus¬
dehnung der Dörranlagen -Vorschristen für diese . II , 7

Feilbietungen — execntive, — deren Verlautbarung . . IX , 56
— nach Artikel 343 des Handelsgesetzbuches(Verhältnis

zwischen Käufer und Verkäufer rücksichtlich der
Ablieferung oder Empfangnahme einer Ware) . V, 32

Feuersicher , siehe B edachuugsmateria  l.
Fenersignalapparatc , siehe Lö sch re qni fiten.
Fischereitaxbeträge — deren Abfuhr . VI , 38
— Verrechnung derselben . IX, 55
Forstdienst im Hvllenthal und Nasswald — Instruction

hiefür . II , 8
Fortführung , siehe Ans ste ll nngs -Anszei  chn ungen.
Fortificatorische Objecte , siehe Bauverbotsrayon.
Frankierung der Correspondenzen an die k. k. Vertretnngs-

körper im Auslande . VI, 38
Freizügige Märsche , siehe V orsp annsleistung.

G.
Gast - und Schankgewcrbe — Jncompetenz des Ver-

waltnngsgerichtshoses bei Beschwerden gegen die
Verweigerung der Übertragung derselben . . . II , 6

Gebären , siehe Ma t e r iallage r platz - Geb ü ren.
Gebürenbehandlnug bei Grnnderwerbnngen ssür öffent¬

liche Anlagen.

Geflügel , siehe Wildbret.
Gefrornes , siehe Hausierhandel.
Gehilfen , welche eine gewerbliche Arbeit ansführen . . XI , 63
Geldabfuhren seitens der magistratischen Bezirksämter . II , II
Geldmittel , siehe Mehrarbeiten.
Gcldwertzeichen , siehe Zahlmarken.
Gerichtliche Exemtion , siehe Execntion.
Gerüst , siehe Häng egerüst.
Geschäftsdiencr — deren Krankenversicherung bei der

Bezirkskrankencassa . V, 29
Gesundheitsschädlich , siehe Artikel.
Gesundheitszustand — dessen Untersuchung bei Be¬

werbern um Beamtenstellen . VII , 44
Gewerbeordnung , siehe Übertretungen.
Gewerberecht , siehe S o d a w a s s er - Erz en g e r.
Gifthandel .IV , 24
Gistberkans — Verzeichnis der hiezu berechtigten Ge>

werbslente . IV, 21
Glasweise Verabreichung , siehe Milch.
Goldmünzen Verrechnung und Bestimmung des

Cassenwertes derselben . III , 17
Graberhaltungswidmnngs -Ansuchen — rücksichtlich dieser

ist der Magistrat competent . XII , 67
Granit , siehe T r o t t o i r h erst  e l l n n g en.
Grieß , siehe Mehl.
Grundabtretungen , siehe Eigenthnm - Na chwei  s.
Grnudbücherlich , siehe Vor m e rku n g.
Grnnderwerbnngen , siehe Gebürenbehandlnug.

H
Hättgegerüft , Verbot der Hoffmann -Ütlchter' schen . . . VII , 42
Hauser -Pölzungen . VIII , 50
Halbwein . IX , 55
Handel mit Thiercn , siehe Thiere.
Handel , siehe Gift Handel.
Handschuhmacher und Wirkwarenerzenger — Abgrenzung

der Gewerbebesngnisse derselben . VIII , 45
Hansierbcwillignng für ungarische Staatsbürger . . . V, 34
Hansierbücher für Artikeln des täglichen Verbrauches —

deren Vidiernng durch die ungarischen Behörden III , 15
Hausierhandel — im Gebiete der Stadt Losoncz ver¬

boten . . - - - V, 34
Hausierhandel mit Gefrornem — Einschränkung desselben VII , 43
Hausiersteucr -Attswcisc . V, 30
Hausmeisterwohnungen — deren Situierung . . . . IV , 28
Heller , siehe Krön  e.
Hilfe , siehe ärztliche Hilfe.
Hilfsarbeiter »! — beim Damenkleidermachergewerbe . . IV , 28
Hilfscafsen — registrierte . HI , 16
Hilfspersonale , gewerbliches — Verbot der Beschäftigung

solcher, die mit Krankheiten behaftet sind . . . XI , 62
Hintanhaltung , siehe Placierungs - Institute.
Höllenthal , siehe Forstdienst.
Honorar -Consnl , siehe Ottomanische  r.
Honnsffche Deckenconstrnction , siehe D ecken con-

strnctio  n.
Hundesteuer — deren Bemessung für Wachhunde . . . IV , 25X, 57



V

Jagdrccht im Wiener Gemeindegebiet . VIII , 49
Infektionskrankheiten , siehe ärztliche Hilfe.
Jngnisiten , siehe Beförderung.
Jilstaiizenzilg , siehe S tr a ferke nn tn i s s e.
Institute , siehe Pla cierungs - Institnte.
Instruction , siehe  Forstdienst.
Jttstrniernng , siehe Pen s i o nsg e s u ch e.
Interessen , siehe Waisenfond.
Impfstofs -Gewittttungsanstalten — Jnstrnction für die¬

selben . . ' . VIII , 47

Lcichcntransportc .IX , 54
Lieferungen , siehe  Collandiernngen.
Lithographische Paricn , siehe Vergütung.
Local -Eommisstonen — Beiziehung oon Schriftführern

zu denselben . XI , 64
Localpolizci , siehe Strafamtshan dlangen.
Löschrcguisitcn und Fenersigualappnrate — deren Repa¬

raturen . IV , 27
Losoncz , siehe Hausierhandel.

M.

5r.
Kabcllcgunli . vm , -' >i
Käufer oder Verkäufer , siehe Feilbietungen.
Kaffee , siehe Rum.
Kaffcebrcnncreien , siehe Feigenkaffeebrennereien.
Kaimt — Gesuche zum Beznge desselben sind stempel¬

pflichtig . IV , 22
Kalnszer Grube , siehe Kainit.
Kanzlcipanschalicn— deren Auszahlung . III, 20
Kinder — todtgeborne oder bald nach der Geburt ver¬

storbene — deren Eintragung . II , 6
Kindergärten , siehe Aufnahme.
Kleider , alte — Berechtigung der Kleidermacher zu

deren Verkauf . V , 30
Kosmetik , siehe Artikel.
Kosten , siehe Krankenhaus.
Krankenanstalten , siehe Eröffn  n n g.
Krankenanstalt , siehe Object  e.
Krankenhans -Verpflegskosten — Beschleunigung der Ein¬

bringung derselben . II , o

— deren Einbringung von Krankencassen . VI , 37
Krankenkassen , genossenschaftliche — deren Statuten¬

änderungen . VIII , 51
— siehe B e tr i e b s kr a n ke n c a s s e n.
— siehe Krankenhau s.
Krankenversicherung , siehe Gesch äft s d ie n e r.
Krankheiten , siehe Hilfspersonale.
Krone , Heller , — Abkürzungen dafür . V, 33
Kuchenbäcker , siehe Zuckerbäcker.
Kutscher für schweres Fuhrwerk bei Gewerbetreibenden

— sind nicht Dienstboten , sondern gewerbliche
Hilfsarbeiter . IX , 53

L.
Lagerplatz , siehe Materiallager platz.
Landsturm , siehe Apotheker.
Landstnrmverpflegs - Accessisten — Ansbildnngsbedim

gungen bei Civilpersonen . II , 7
Landwehr -Stabs -Officierscnrs .XII , 66
Landwehr , siehe Militürpässe.
Laternen , siehe Steckschilder.
Legalisierungen bei russischen Consnlaten . VIII , .50

Mälzer — deren Arbeitszeit in Malzfabriken und Bier¬
brauereien . III , 18

Märkte , siehe Schnell wagen.
Märsche , siehe Vo r spannsleistun g.
Magazine , siehe Bauv erbotsray on.
— siehe Pulver.
Magistratische Bezirksämter — deren Trennung . . . I , 3
Magistrats -Eommissäre — deren Berechtigung zur Aus¬

stellung von brsvi inann - Anweisnngen . . . . I , 3
Mahlprodnctc — deren Verführung an Sonntagen nicht

gestattet . III , 16
Malzfabriken , siehe Mälzer.
Marktcommissariat — enthoben von der Vornahme der

Erhebungen über Bürgerrechtsgesuche . V , 35
Markthelfer — das Verhalten derselben ans den Vietnalien-

mürkten . VI , 39

Marmaros -Szigct — Verpflegskosten für das dortige
öffentliche Krankenhaus . VII , 42

Maßregeln , siehe Arznei fabri kate.
Materiallagerplatz -Gcbiiren . V , 35
Mehl und Grieß — Handel mit diesen Artikeln durch

Bäcker . VI , 37

Mehrarbeiten — Bewilligung der Geldmittel hiezu . . VIII , 51
Meldung , siehe Anmeldung.
Mctallplatten , siehe Ätzung.
Milch — glasweise Verabreichung derselben , sowie Ver¬

kauf von Milchprodncten (Butter , Topfen , Rahm)
durch Milchmeier und Milchhändler . I , 1

Milchmeier und -Händler , siehe Milch.
Milchprodukte — deren Verkauf , siehe Milch.
Militär -Capcllmeister — gehören nicht in die Competenz

der Gewerbeordnung . VIII , 46

Militärpässe — deren Vorlage an die Landwehr -Evident¬
haltung . III , k7

Militärpfcrde , in Privatbenütznng gegebene — deren Be¬
freiung von der Vorspannpflicht und -Gcbür im

Frieden . III , 13
Militärtapriickstände — Epecntionsführnng wegen derselben V , 34
Mittenanlage in : BrnckenPseilern . V , 34
Missbrättche, siehe  Bezeichnung.
Mobiliar -Ezecution,fsiehe Epecution.
— siehe  Steuer - M obiliar - Epeeution.
— siehe S t e u e r - Epe c u t i o n.
Munition, siehe Pulver.
Mnnitionsmagazine, siehe Banverbotsrayo n.



VI

N.

Namensäudernngsgesnche - deren Stempelpflicht . . III , 13
Nasswald , siehe Forstdienst.
Nichtbefngte Gewerbetreibende , siehe Übertretungen.
Nickelmiinzeu — deren Ausgabe und Einziehung der

Silberscheidemünzen zu 20 kr. VI , 38
Niederlassung , siehe Ordensschwestern.
Nordamerika , siehe Einwaude r unge n.

Q.
Qnantitäts -Collandierungen — Beiziehung der Con-

trahenten hiezu . II , 8
Quartalansweise der polit . Sequester — deren Vorlage III , 19
Quartiergeld , siehe Pensionen.
Qninqnenual - und Triennalznlagcn — deren Anweisung IV , 28

R.

O.
Obsecte in der Nähe einer k. k. Krankenanstalt . . . . XI , 63
Obstmost , siehe Wein.
Öffentliche Sammlungen , siehe Sammlungen.
Offcrtausschreibungcn , siehe Vadien.
Ossertvcrgebnngen, siehe Vorlage.
Ossertvcrhandlnngs-Ergebnisse, siehe Vorlage.
Ordensschwestern , deutsche — Consensertheilung an die¬

selben zur Errichtung einer Niederlassung . . . VI, 37
Ottomanischer Honorar -Consnl , Bestellung eines solchen

in Brünn . VIII , 49

P.
Pässe , siehe Militürpässe.
Papier — dessen Verbrauch zu Amtszwecken . I , 4
Parieu , siehe Vergütung.
Parcelliernngsconsense , siehe Risalite.
Passvorschriften , russische — Verschärfung derselben . . XI , 63
Patronats -Commissärs -Stellen — deren Wiederbesetzung . IX , 54
Pauschalien , siehe K a n z l eip aus ch a l i e n.
Pensionen — der um den halben Betrag des Qnartier-

geldes erhöhten — Anweisung derselben . . . . VII , 44
Peusionsgesuche der städt . Beamten und Diener — deren

Jnstruierung . III , 19
Pfandlcih -Anstalteu , siehe Bezeich  n u n g.
— deren äußere Bezeichnung . IX , 54
Pfandobject , siehe Cassa.
Pfandüberschüsse , siehe Acten.
Pserdeeinsuhr nach Deutschland . V , 33
Pflasterungen , siehe Tr o tt o i rher  ste l ln  n g e n.
Photographische Zwecke , siehe Rhodan.
Physikat , siehe Stad tp h y sikat.
Physikatsprüfnng , thierärztliche — Zulassung zu derselben V , 34
Placiernngs -Jnstitttte — deren Überwachung zur Hint-

nnhaltnng der Auswanderungen . II , 8
Pölzungen , siehe H äns er - P ö lzun  g e n.
Politische Exemtion , siehe Execution.
— Sequestration , siehe Vormerkung.
Polizei , siehe ärztliche Hilfe.
Portierloge , siehe H ausmeisterw ohn  u n g.
Präsenzdienstzeit , siehe Zuständigkeitstaxe.
Presse , siehe Trittpresse.
Privatbeniitzung , siehe Militärpferd  e.
Privilegien , siehe Vollmachten.
Pulver - und Mnnitions -Magazine , ärarische — Be¬

stimmung des Baiwerbotsrayon. Hst 17

Rahm , siehe Milch.
Rayon , siehe Bauoerb ot s - Nayo  n.
Realitäten , siehe Bau linken tax  cn.
Registratur , siehe Aushebung.
Regulativ , siehe Wasserleitungen.
Religionsgcnossenschast , siehe Austritt.
Reparatur , siehe L öschreqnisi ten.
Rhodan -Ammonium — dessen Bezug zu photographischen

Zwecken . Hst Io
Risalite — sind in den Parcelliernngs -Consensen nicht

zu bestimmen . IV, 27
Röstereien , siehe Kasfeebrennerei  en.
Rohstoffe , siehe Ursprungszeugnisse.
Rückstände , siehe M i l i t ä r t ax - N ück st ä n d e.
Nnm — als Beigabe zum Thee oder Kaffee . V , 33
Rumänische Consnlate , siehe Amtsspren  g el.
Russische Passvorschriften , siehe Passoorschriften.

S.
Sammlungen milder Spenden zum Ban eines Franciscaner-

Seminars in Serajevo — Bewilligung hiezu .
— für mehrere humanitäre Zwecke.
— für den katholischen Waisenhilssverein und für den

Verein zur Heranbildung katholischer Lehrer in Wien
Sanitätspolizeiliche Maßnahmen in Gewerbenngelegen-

heiten . ? . .
Schadlosvcrhandlnugen , siehe Eigenthumsnachweis.
Schankgewerbe , siehe Gastgewerbe.
Schiffahrt , siehe E lek tr o m o t o r e n b o o t e.
Schissmühlen — strompolizeiliche Bewilligung zu deren

Aufstellung und Verlegung.
Schlackensteine der Österreichisch -alpinen Montan -Gesell-

schaft als Baumateriale.
Schnellwagen — Verbot derselben im Detnilverknnf bei

festen Betriebsstätten und aus Märkten . . . .
Schreibpapier , siehe Papier.
Schriftführer , siehe Local - Commission  e n.
Schnllocalitäten — Bestimmungen für deren Überlassung
Schweselarsen — Verwendung desselben in gewerblichen

Betrieben.

Sequester , siehe Quartalausweise.
Sequestration , siehe Vor m erku  n g.
Serpollet , siehe S tr aß e n d a mp f w a g e n.
Sicherheitswache , siehe ärztliche Hilfe.
Signalapparate , siehe Löschreqnisiten.
Silberscheidemünzen , siehe Nickel m ü n z e n.
SitttierNttg , siehe Hansmei st e r w o h n ung.
Sonnenplacheu , siehe Steckschilder.

XI , 62
III , 18

V, 30

Vst 40

VI , 37

XII , 67

V, 31

III , 19

V, 33



VII

Sodawasser -Erzeuger Umfang des GewerbercchtcS
derselben . III , 17

Sonntagsarbeit , siehe Verk ehrsanlagen.
Sonntag , siehe M a h lp r o d u c t e.
Sovereign — Bewertung und Berechnung desselben . XI , 61
Spenden , siehe Sammlungen.
Spital (Kaiser Franz Joses -Spital ) in Bielitz . . . . IX , 55
Spitäler , siehe Eröffnung.
Stadtphysikat — dessen Competenz . I , 3
Stahl , siehe Ätzung.
Statuten , siehe Vereinssta tuten.
Stcckschilder, Sonnenplachcn , Laternen re. — deren An¬

bringung . XII , 66
Steinkrebs , siehe Edelkrebs.
Stellungen , siehe Delegierungs - Stellungen.
Stcllnngspflichtigc , siehe Beförderung.
Stempelbcmessnng , siehe Wass erbezugs - An  m e l-

düngen.
Stempclpflicht, sieheN amensänderungsge  s n ch e.
— siehe V e r e i n s sta t u t e n.
Stcncradministration — II . Bezirk, Verlegung des Amts¬

sitzes derselben . V, 34
Stencrerecntion — deren Zusammentreffen mit der

gerichtlichen Mobiliarexecntion . X, 57
Steuerfreiheit für Umbauten . IV , 23
Steucr -Mobiliarcxccution — Vorschriften hierüber fin¬

den Fall als Betriebs - und Wohnort in ver¬
schiedenen Bezirken liegen . II , 11

Stenerznsristnngsgesnche — beschleunigte Behandlung
derselben . II , 7

Stencrznfristnngs -Tabellen . X , 57
Stockwerk — Bewilligung eines sechsten . VIII , 50
Strafamtshandlnngen — Competenz derselben in local-

polizeilichen Angelegenheiten . VII , 43
Straserkenntuisse nach den Wehrvorschriften — deren

Jnstanzenzug . III , 18
Straßendampfwagen , System „Serpollet " — Bedin¬

gungen für deren Benützung . V, 29
Strompolizeiliche Bewilligung , siehe Schiffmühlen.

T.
Tafelwagen oder Balaneewageu — deren Zulassung . III , 18
Titten , siehe B a n l i n i en t a x en
Telegraph , siehe ärztliche Hilfe.
Termin , siehe Vorlage.
Thee, siehe Rum.
Thierärztliche Physikatsprüfung , siehe PHysikats¬

prüf  u ng.
Thiere — Handel mit denselben ist auch den Gemischt-

waren-Verschleißern gestattet . V, 34
Thierischc Rohstoffe , siehe Ursprungszeugnisse.
Todtgeborcne , siehe Kinder.
Topfen , siehe Milch.
Transportmittel , siehe ärztliche Hilfe.
Trennung , siehe Mag istratische BezirksäINte r.

Triennal , siehe Quinqnennalzulagen.
Trittpresse als Bezeichnung für ä In minnle -Presse . . II , 7
Trottoirherstellttttgen— Zulassung von anderem Material,

als Granit . I , 6

u.
Überlassung , siehe Sch nl - Lo calitäten.
Überstundenarbeit — deren Bewilligung . VI , 38
Übertretungen von Personen , die nicht befugte Gewerbe¬

treibende sind, werden nicht nach der Gewerbe¬
ordnung geahndet . V, 31

Überwachung , siehe Arzneifabrikate.
— siehe Placi erungsinstitute.
Umbauten , siehe Steuerfreiheit.
Umfang , siehe Sodawasser - Erzeuger.
Ungarische Behörden , siehe H ausi erblicher.
Ungarische Staatsbürger , siehe Hansierbewilligung.
Ungarische Staatsbürgerschaft — provisorische Normen

wegen Verlust derselben . IX, 54
Unterschrift , siehe Ärzte.
Untersuchung , siehe G es undh eitsznst  a n d.
Urgiernngsschrciben von auswärtigen Behörden — deren

Beantwortung . IV, 28
Ursprungszeugnisse für ans Österreich - Ungarn nach

Deutschland gelangende thierische Rohstoffe werden
gegenwärtig nicht gefordert . V, 32

V.
Vadien bei Osfertansschreibnngen — Bestimmung der¬

selben . VIII , 51
— Bestimmung derselben mit 5 Percent der Kosten-

auschlagssnmme . XI , 63
Verbot , siehe Hilfspersonale.
Verbrauch , siehe Papier.
Vereinsstatnten -Exemplare sind stempelpflichtig . . . . VIII , 47
Vergütung , siehe V o r s p a n n s l e i stun g.
— für lithographische Pnrien der Erkenntnisse des k. k.

Verwaltnngsgerichtshofes . II , 6
Verkehrsanlageu — Sonntagsarbeit bei denselben —

zugewiesen dem Magistrats -Departement XVII . XII , 67
Verlautbarungen , siehe Feilbietungen.
Verleihung , siehe Bürgerrecht.
Vermischung , siehe Wein.
Verpflegsaccessisten , siehe Landsturm - Verpflegs-

a c c e ss  i st en.
Verpstegskosten , siehe Krankenhan  s.
— siehe Marmaros - Sziget.
Verpflcgskosten -Angelegcnheiten — Competenz der magi¬

stratischen Bezirksämter rücksichtlich dieser . . . . XI , 64
Verkauf , siehe Kleider alte.
Verrechnung , siehe Goldmünzen.
Verschwiegenheit , siehe Amtsverschwiegenheit.
Versicherung , siehe Ges chäftsdiener.
Vertrieb unbefugter , siehe Arzneifabrikate.



VIII

Verwaltnngsgerichtshos , siehe Gast - und Schank¬
gewerbe.

— siehe Vergütung.
Verweigerung , siehe Gast - und S ch an kg e w c r b e.
Verzeichnis , siehe Gift verkauf.
Vice-Consul, siehe  chilenischer Bice - Cousul.
Victnalienmärkte, siehe  Markthelfer.
Viehtricbordnnug für Wien . VII , 40
Vidiernng , siehe Hausi er büch er.
Vogclschntzgcsetz— Interpretation des Z 8 . X, 57
Vollmachten für Privilegien -Angelegenheiten — im Ans¬

lande ausgestellte . . . VIII , 45
Vollmachtsdoenmente sind den Acten anznschließen . . XII , 67
Vorladungen — deren Ausfertigung . IX, 56
Vorlage der Osfertoerhandlungs - Ergebnisse an den

Stadtrath — Feststellung des Termines . . . I , 3
— siehe M i l i t är p ä ss e.
— der betreffenden Acten bei Ofsertvergebungen . . . XI , 64
Vormerkbücher für Exscindierungs- Verhandlungen aus

Anlass politischer Executionssührungen . . . . IX , 53
Vormerkung , grundbücherliche — der politischen Se¬

questration . V, 32
Vorschriften, siche F e i g e n ka ff e e - B re n n er e i e n.
Vorspannpflicht , siehe M ilitärpferde.
Vorspannsleistnng — Vergütung derselben bei freizügigen

Märschen . VI, 39
Vorzeitige Beurlaubung , siehe Beurlaubung.

W.
Wachhunde , siehe Hundesteuer.
Wagen -Commissionsgebüren und Zehrungsbeitrüge . . X , 58
Wagen , siehe Tafelwagen.
Wagcnschlofser - und Wagenschmiede — Abgrenzung der

Gewerbsbefugnisse derselben . XII , 66

Wagenschmiede , siehe Wagenschlosser.
Wahlen , siehe Armenrathswahlen.
Waisenfond — Verwendung der Interessen desselben . IV , 28
Wasserleitungen — Regulativ für deren Ausführungen X , 58
Wasserbezngsanmeldungen zum außergewöhnlichen und

industriellen Bedarf — deren Stempelbemessnng VII , 43
Wehrpflichtige , siehe Beurlaubung.
Wchrvorschristen — Ausgabe des IV . Theiles . . . . II , 8
— siehe Straferkenntnisse.
Weinschenkcn — deren äußere Bezeichnung . XI , 63
Wein — dessen Vermischung mit Obstmost . III , 13
Wiedcrbesetznng , siehe Patronats - Commis  s ü r.
Wildbret oder Geflügel — deren Confiscation . . . VI , 40
Wirkwarcn -Erzeuger , siehe Handsch u h m a ch e r.

Z
Zahlmarken als Geldwertzeichen — Maßregeln gegen

deren Gebrauch . I, 2
Zchrnngsbciträge .XI , 64
— siehe W a g en g e b ü r en.
Ziegeldecker , siehe Zimmermeister.
Zimmermcistcr und Ziegeldecker — Abgrenzung der Ge-

werbebefngnisse derselben . XII , 65
— und Brnnnenmacher — Abgrenzung deren Gewerbe¬

befugnisse . VII , 41
Zuckerbäcker , Kuchenbäcker und Bäcker . VI , 38
ZnflistttNg, siehe  Steuerzusristungs - Gesnche.
Zulassung , siehe Physikatsprüfnng.
Zurückweisung , siehe Delegierungs - Stellungen.
Znschneidc -Akadcmie — als Titel nicht gestattet . . . V, 31
Znschnsscl cditc — Ansuchen um diese . VIII , 51
Zuständigkcitstazen — Einzühlnng der im Präsenzdienst

zngebrachten Zeit bei der Berechnung derselben VI, 39
Zustellung von Acten an die stüdt . Buchhaltung . . . IX , 55

(Jede der in diesem Jahre ansgegebcneu XII Nummern der „Verordnungen  u . s. w." enthält ein Verzeichnis der im Reichs - und Landesgesetzblatte für
Österreich unter der Enns jeweilig erschienenen Gesetze und Verordnungen .)

»
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VenirdniiiM» »,,i> E »tlcheH»»u<r»,
i.

sowie

NorilmtiMstlilllimMil des Gememderathes, Stlldtrathes und des Magistrates
i» Ztinielcgcnlil'itcn Ar OmriiidMrumitmig miil Dlitischen Iiiitsklihiium.

I n kia kL:

I . Verordnungen nnd Entscheidungen : 1. Unterschrift der Ärzte . — 2. Berechtigung der Milchmeier und Milchhäudler zur glasweiscn Verabreichung von
Milch nnd zur Erzeugung und zum Verkauf von Milchprodncten . — 3. Vorschrift , betreffend die Durchführung der politischen Execntion beim Zusammentreffen
derselben mit der gerichtlichen Mobilarexecution . — 4 . Bierdruckapparate . — 5. Maßregeln gegen den Gebrauch der „Zahlmarken " als Geldwertzeichen . —
6. Feuersicheres Bedachnngsmateriale . — 7. Umfang und gewerblicher Charakter des Confectionsgeschäftes . — L > Normativbestimmungen : Stadtrath:
8 . Abstandnahme von derAnsrechnnng von Banlinientaxen für ärarische Realitäten . — M a gistr at : 9 . Competenz des Stadtphysikates . — 10 . Trennung von bisher
vereinigten Bezirksämtern . — 11 . Feststellung eines Termines zur Vorlage der Offertverhandlnngs -Ergebnisse an den Stadtrath . — 12 . Behandlung von
Ansuchen um Zulassung anderen Materiales als Granit für Trottoirherstellnngen . — 13 . Berechtigung der Magistrats -Commissäre , brovi manu -Anweisnngen
ansznstellen . — 11. Verbrauch von Schreib - und Druckpapier zu Amtszwecken . — Verzeichnis der im Jahre  1892/3 pnblicierten Reichs - nnd Landes-

gcsetze.

1. ürrmkmimge» nnk> Elltlcheiiiiiiule».
1.

(Nnterschrift der Ärzte .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 24 . No¬

vember 1892 , Z . 9699 (M . - Z . 218328/VIII ), dem Wiener
9Nagistrate Folgendes zur Kenntnis gebracht:

In Erledigung des Berichtes vom 11. Juli 1890 , Z . 100281 , wird
dem Wiener Magistrate eröffnet , dass die k. k. Statthalterei von weiteren
Maßregeln bezüglich des Zugänglichmachens von Faesimiles der Unterschriften
der in Wien domicilierenden Ärzte an die Wiener Apotheker absieht, jedoch
den derzeit vom Wiener Magistrat gehandhabten Vorgang vollkommen billigt,
nach welchem das Facsimile der Unterschrift jeder zur Ausübung der Praxis
neu angemeldeten Arztes dem Vorstande des Wiener Apotheker-Hanpt -Greminms
zugemittelt wird und dortselbst zur Einsicht für die Apotheker anfliegen muss.

Tie Beilagen des Berichtes vom 31 . Jänner 1891 , Z . 350042 , folgen
unter Einem zurück.

2 .
(Berechtigung der Milchmeier und Milchhäirdler zur
glasweisen Berabreichnng von Milch nnd zur Er¬

zeugung und zum Verkauf von Milchprodueten .)
Die k, k. nied .- vsterr . Statthalters hat mit Erlass vom

28 . November 1892 , Z . 76540 (M .-Z . 220544 XVIII ) , dem
Wiener Magistrate Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Über das am 17 . Oetober 1890 beim hohen k. k. Ministerium des Innern
Angebrachte Gesuch der Genossenschafts -Vorstehnng der Milchmcier nnd Milch¬
händler Wiens nnd Umgebung um administrative Maßnahinen nnd Veran¬
lassung der Abänderung von Bestimmungen der Gewerbeordnung im Interesse
ihres Gewerbes hat das genannte hohe Ministerium laut Erlasses vom 19 . No¬
vember 1892 , Z . 26310 , im Einvernehmen mit dem k. k. Handelsministerium
anszusprechen gefunden , dass den Milchmeiern und Milchhändlern die Berech¬
tigung zur glasweisen Berabreichnng von Milch in nicht gewärmtem Zustande
in ihren Verkanfslocalen nnd ersteren auch die Berechtigung zur Erzeugung
nnd znm Verkaufe der Milchproducte (Butter , Topfen , Nahm ), jedoch nur beim
Vorhandensein hiezu geeigneter , sanitär unbedenklicher Räume nnd eines ordnungs¬
mäßigen Betriebes znsteht.

Bezüglich der übrigen Petite des erwähnten Gesuches finden sich die ge¬
nannten Ministerien zu einer Verfügung nicht veranlasst.

Bei diesem Anläße wird der Magistrat anfgefordcrt zu veranlassen , dass
seitens der mit dem Verkaufe von Milch sich beschäftigenden Gewerbslente die
znm Verkaufe bestimmte Milch womöglich in einem anderen Locale als dem
Verkanfsladen , jedoch mit Ausschluss der als Wohn - oder Schlasranm benützten
Localitäten anfbewahrt nnd wo dies nicht thnnlich sein sollte und daher die
Milch in dem allgemeinen Verkanfsladen feilgehalten wird , dieselbe in einer
solchen Weise verwahrt werde , dass sie sowohl gegen den Einfluss riechender
Artikel , als auch gegen jegliche Verunreinigung geschützt erscheine.

3.

(Vorschrift , betreffend die Durchführung der Potiti
scheu Exeeution beim Zusammentreffen derselben mit

der gerichtlichen Mvbilarexeention . )
Die k. k. Finaiiz -Lcmdes -Direction in Wien hat folgenden,

au die k. k. Finanz -Vezirks -Directionen und k. k. (Hanpt -) Steuer-
antter in Niedcrösterreich , ferner k. k. Steneradministrationen , k. k.
Finanz - und gerichtlichen Depositeueasfen , den Magistrat der k. k.
Ncichshaupt - unk Residenzstadt Wien , die magistratischen Bezirks¬
ämter , die k. k. n .-ö. Finanzproenrntur und das k. k. Central-
Tnpamt , dann den Stadtrath in Wiener -Neustadt gerichteten Erlass
ciäto . 15 . Deeember 1892 , Z . 54971 (M .-Z . 238899/XVII ), dem
Wiener Magistrate intimiert:

Das hohe k. k. Finanzministerium hat mit dem Erlasse vom 17 . No¬
vember 1892 , Z . 19512 , über die Durchführung der politischen Execntion beim
Zusammentreffen derselben mit der gerichtlichen Mobilarexecution im Einver¬
nehmen mit dem hohen k. k. Justizministerium Folgendes eröffnet:

Die im Z 30 , Absatz 5 und 6 der „Zusammenstellung der Vorschriften in
Bezug ans die zwangwcise Eintreibung der directen Steuern " (Auflage ox 1891)
enthaltenen Bestimmungen , betreffend die Execntion auf Fahrnisse , auf welche
andere Gläubiger Pfandrechte erworben haben , gelten nur für den Fall , als
dem administrativen Pfandrechte kein gerichtliches Pfandrecht voran geht.

Würde dagegen an den im administrativen Wege gepfändeten Fahrnissen
schon früher von einem dritten ein gerichtliches Pfandrecht erwirkt , so ist die
Execntion zur Einbringung der Steuerrückstände im administrativen Wege nicht
fortzusetzen.

Sobald das Steneramt (Magistrat ) von dem Bestände eines dem admini¬
strativen Pfandrechte vorangehenden gerichtlichen Pfandrechtes Kenntnis erhalten,
hat dasselbe jenes Gericht , welches die Pfändung vollzogen hat , in Kenntnis
zu setzen, dass an den Fahrnissen des betreffenden Schuldners auch ein admini¬
stratives Pfandrecht erwirkt wurde nnd gleichzeitig um seinerzeitige Verständigung
von der Feilbietnngs - und Meistbotsvertheilnngstagfahrt zu ersuchen. Wird sohin
über Ansuchen eines Privatpfandglänbigers die gerichtliche Feilbietung durch¬
geführt , so ist bei der Tagsatznng zur Bertheilnng des Meistbotcs die Forderung
des Ärars auf Grund des erworbenen administrativen Pfandrechtes geltend zu
machen.

Ist jedoch das Ärar selbst nach eingehender Erwägung des speciellen
Falles genöthigt , die Feilbietung solcher administrativ gepfändeter Mobilien zu
veranlassen , so ist vorerst um die gerichtliche executive Pfändung und Schätzung
der Mobilien des Schuldners , unter ausdrücklicher Geltendmachung
des durch die administrative Pfändung erworbenen Pfandrechts¬
ranges,  anzusnchen nnd sohin die Execntion im gerichtlichen Wege fort¬
zusetzen.

Der Bestand von gerichtlichen Pfandrechten , welche dem administrativen
Pfandrechte im Range nachstehen, bildet kein Hindernis , dass das Ärar den bei
der administrativen Feilbietung erzielten Erlös nach Maßgabe seiner Pfand-
bedeckten Forderung ohne gerichtliche Dazwischenkunft  zu seiner Be¬
friedigung verwende.
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Tie im Absätze 7 des obcitierten ß 30 der Execntionsvorschriften ent¬
haltene Bestimmung , dass der Verkaufserlös zu Gericht erlegt werde , hat also
nur betreffs des Überschusses des Feilbietungserlöses über die Forderung des
Ärars zu gelten.

Auch die im Z 18 der Dieustinstruction für Stenerexecntoren vorgesehene
Transferierung  hat im Falle des Bestandes eines dem administrativen
Pfandrechte vorangehenden gerichtlichen Pfandrechtes zu unterbleiben ; in einem
solchen Falle kann die Transferierung nur im gerichtlichen Wege erwirkt werden.

Zn diesem Zwecke ist die gerichtliche Pfändung und Schätzung anzusnchcn
und hiemit das Begehren um Transferierung zu verknüpfen.

Erlangen die Stenerexecntoren bei Vornahme der administrativen Pfändung
Kenntnis von dem Bestände eines gerichtlichen Pfandrechtes an den wegen der
Stenerrückstände gepfändeten Fahrnissen , so haben sie diesen Umstand stets in
den von ihnen angenommenen Pfändnngsprotokollen , welche gemäß ß 30,1 . Abs.
der Zusammenstellung der Execntionsvorschriften der Bezirkshauptmannschaft
vorzulegen sind, anzumerken.

Wenn zufolge vorstehender Anordnungen die Mobilarcxccution behufs
Einbringung von Steuerrückständen im gerichtlichen Wege durchgeführt werden
muss , so sind zur Erwirkung aller  Excentionsschritte bei Gerichten , an deren
Sitze sich eine Finanzprocnratur nicht befindet , lie Stenerümtcr in Vertretung
der Finanzprocuratur , und zwar ohne Nachweisung  eines besonderen  Auf¬
trages ihrer Vorgesetzten Behörde , ermächtigt

Die gerichtliche Execntion ist jedoch nur über Auftrag der Bezirks-
hanptmannschaft durchzuführen.

Ergeben sich erhebliche Schmierigkeiten , so haben die Finanzprocuraturcn
die Mobilarexecntion auch bei Gerichten , welche sich nicht am Amtssitze der
Finanzprocuratur befinden , dnrchznführen.

Die Ermächtigung der Steucrämter zur Durchführung der gerichtlichen
Execntion wird im Reichsgesetzblatte knndgemacht werden.

4 .

(Bierdrnckapparate .)
Seitens der Centrale des Wiener Magistrates wurde mit

Erlass vom 16 . December 1892 , M .-Z . 230568/XV1H , den
magistratischen Bezirksämtern Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Mit der Verordnung der Ministerien des Innern und des Handels vom
1. März 1882 , N .-R .-Bl . Nr . 29, wurde die Benützung von Bierdruckapparaten
von der Bewilligung der Gewerbebehörde abhängig gemacht.

Da nun nach den gemachten Wahrnehmungen solche Apparate in vielen
Gasthäusern in Benützung stehen, ohne dass die behördliche Bewilligung zur
Aufstellung erwirkt wurde , so wird das magistratische Bezirksamt angewiesen,
bei den von den Markt -Commissariatsoraancn vorzunehmendcn Revisionen in
Gasthäusern auch der Verwendung von Bierdrnckapparaten das Augenmerk zu
widmen , sich von der erlangten Genehmigung der Gewerbebehörde die Über¬
zeugung zu verschaffen und eventuell die entsprechende Amtshandlung einzuleiten.

5 .

(Maßregeln gegen den Gebrauch der „ Zahlmarken"
als Geldwertzeichen .)

Der Wiener Magistrat hat an die Genossenschaft der Gast¬
wirte in Wien unterm 22 . December 1892 , M .-Z . 230413/XVII1,
folgenden Erlass gerichtet:

Zufolge einer Mittheilnng des k. k. Gewerbe -Jnspectors für den Polizei¬
rayon Wien wurde erhoben , dass eine große Anzahl von Gastwirten , nament¬
lich im X . Bezirke , Geldwcrtzeichen , sogenannte Marken an Arbeiter ausgibt,
und dass mit diesen Marken häufig ein die Arbeiter wirtschaftlich schädigender
Unfug getrieben wird.

Die Genossenschaft wird daher anfgefordert , ihre Mitglieder nachdrücklichst
zu belehren , dass durch die Kundmachung des n.-ö. Landeschefs vom 1. Mai
1849 (L.-G . n . V .-Bl . Nr . 55 ) die Emittierung von die Münze vertretenden
Geldanweisungen durch Private als eine gesetzwidrige Handlung  erklärt
worden ist, welche nicht geduldet werden kann , und dass Dawiderhandelnde die
strenge B estrafnn  g im Sinne der Ministerial -Verordnnng vom 30 . September
1857 , R .-G .-Bl . Nr . 198 , und nach wiederholter fruchtloser Bestrafung even¬
tuell auch die Gewerbsentziehnng  im Sinne des Z 138 der Gewerbe¬
ordnung zu gewärtigen haben.

6

(Feuersicheres Bedachnugsrnateriale . )
Die k. k. n .- ö. Statthalters hat mit Erlass vom 9 . Jänner

1893 , Z . 83527 (M .-Z . 5202/IX ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Otto Grases  Nachfolger , Dachpappenfabrikant in Wien , II ., Tabor¬
straße Nr . 64 , ist bei der k. k. Statthalterei um Anerkennung der von ihm
erzeugten Dachpappe als feuersicheres Bedachnngsmatcrial auf Grund der mit
diesem Fabrikate von dem k. k. technologischen Gewerbemnscnm in Wien vor-
genommenen Vcrbrennungsprobe eingeschritten.

Mit Rücksicht auf das günstige Ergebnis dieser Vcrbrennungsprobe findet
die k. k. Statthaltern nach mit dem n .-ö. Landesausschusse gepflogener Ein¬
vernahme die von dem Genannten erzeugte Dachpappe als ein feuersicheres
Dachmateriale im Sinne des Z 44 lit . b der Bauordnung für Niederösterreich
mit Ansschluss von Wien vom 17. Jänner 1883 (L.-G . n. V .-Bl . Nr . 36)
und des Z 50 , Absatz 1 der Bauordnung für Wien vom 17 . Jänner 1883
(L.-G . n. V .-Bl . Nr . 35) für insolauge anznerkennen , als das erzeugte Mate¬
riale die Eigenschaften des geprüften besitzt, die Zulassung desselben jedoch ans
jene Fälle zu beschränken, in welchen die Nachbarschaft durch den allfülligen
Theergeruch nicht belästigt wird und eine solche Dacheindeckung auf naheliegende
mit Gährungsprocessen arbeitende industrielle Etablissements , wie Bierbrauereien rc.
nicht nachtheilig einwirkt , worüber die Baubehörde in jedem einzelnen Fall zu
entscheiden hat.

Hievon wird der Magistrat mit dem Beifügen in die Kenntnis gesetzt,
dass gleichzeitig die Kundmachung dieser Anerkennung durch das L.-G . u . V .-Bl.
für Niederösterrcich erfolgt.

7 .

(Umfang und gewerblicher Charakter des Confeetions-
geschäftes . )

Seitens der Centrale des Wiener Magistrates wurde mit
einem an sämmtliche Bezirksamtsleiter gerichteten Erlasse vom
19 . Jänner 1893 , M . - Z.  3847/XVII , Folgendes angeordnet:

Mit dem Erlasse des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 1. Juli 1889,
Z . 13251 (Jntimation der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 5. August 1889 , Z . 39898 ),
wurden anlässlich einer gestellten Anfrage die leitenden Gesichtspunkte erörtert,
von welchen bei der Beurtheilnng der gewerblichen Befugnisse des sogenannten
Confectionsgeschäftes auszugehen ist.

Hiebei wurde auf Grund der Gewerbegesetz-Novelle vom 15 . März 1883,
R .-G .-Bl . Nr . 39 , die Unterschiede in den Befugnissen der Confeclionäre , je
nachdem sie ihr Gewerbe als Handels - oder Prodnctionsgcwerbe betrieben , ge¬
kennzeichnet und die Weisung an die Gewerbsbehörden erlheilt , für die Zukunft
die Anmeldung von solchen Gewerbsbetrieben unter Benennungen , welche das
Wesen, sowie den Umfang des Gewerbes nicht erkennen lassen, einznstcllen und
gleichzeitig Klarheit in die in Ausübung befindlichen gewerblichen Unter¬
nehmungen der bezeichneten Art zu bringen.

Da das hohe k. k. Ministerium des Innern die Wahrnehmung gemacht
hat , dass die Bestimmungen und Weisungen dieses Erlasses seitens der Gewerbe¬
behörden nicht überall genau eingehalten werden , so werden die magistratischen
Bezirksämter infolge Auftrages der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 3. Jänner
1893 , Z . 85682 , unter Anschluss je einer Abschrift des Statthalterei -Erlasses
vom 5. August 1889 , Z . 39898 , mit dem Bemerken in die Kenntnis gesetzt,
dass die Bestimmungen und Weisungen dieses Erlasses seitens der Gewerbe¬
behörden in Hinkunft genau einznhalteu sind.

* ^ *
K. k. n .-ö. Statthalterei

Z . 39898.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat im Einvernehmen mit dem
hohen k. k. Handelsministerium mit dem Erlasse vom 1. Juli 1889 , Z . 13251,
anlässlich des von einer politischen Laudesbehörde gestellten Ansuchens um Ent¬
scheidung über den Umfang und den gewerberechtlichen Charakter des Con¬
fectionsgeschäftes Nachstehendes anher eröffnet.

Wie die gepflogenen Erhebungen dargethan haben , sind die Ausdrücke
„Confection ", „ Consectionär " und „ Confcctionsgeschäst " dermaßen unklar und
vieldeutig , dass nicht nur die Handels - und Gewerbekammern untereinander
und ebenso die Behörden , sondern selbst die „Confectionäre " untereinander sich
in der Auffassung dieser Ausdrücke in vollkommenem Widerspruche befinden,
indem die einen darunter die Erzeugung  von Confectionswaren , die anderen
den Handel  mit derlei Waren , die dritten wieder ein mixtum compositum
von beiden verstehen.

Ebenso unsicher sind die Anschauungen über die Gegenstände , mit welchen
sich die Confection befasst.

Während von der einen Seite zu den Consectionsartikeln bloß Be-
kleidnngsgegenstände im engeren Sinne gezählt werden , werden von anderer
Seite hiezu Bekleidungsgegenstände im weiteren und selbst weitesten Sinne
gerechnet.

In einigen sehr beachtenswerten Gutachten wird bemerkt, dass sich die
Confection bereits auf die Papier - und ans die Lederwaren -Jndustrie n. s. w.
geworfen habe, dass sie voraussichtlich noch immer neue Gegenstände in ihren
Kreis ziehen werde und dass es heute bereits nicht mehr möglich sei, alle
Artikel anfznzühlen , mit denen sie sich befasse.

Unter solchen Umständen erscheint es dringend geboten , nicht nur für die
Zukunft die Anmeldung von solchen Gewerbebetrieben unter Benennungen,
welche das Wesen sowie den Umfang des Gewerbes nicht erkennen lassen,
gänzlich einzustellen , sondern auch gleichzeitig Klarheit in die in der Ausübung
befindlichen gewerblichen Unternehmungen der bezeichneten Art zu bringen.

Der Wiener w agistrat wird daher infolge des obencitierten Erlasses anf¬
gefordert :

1. In Hinkunft Anmeldungen auf die „ Erzeugung von Confections¬
waren ", auf die „ Confection " und auf das „Confectionsgeschäst " in dieser
allgemeinen Fassung nicht weiter mehr entgegenzunehmen und die Anmelden¬
den zu verhalten , das Wesen des in Aussicht genommenen Gewerbebetriebes
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(ob Erzeugungs - oder Handelsgewerbe ) and die Artikel , welche derselbe um¬
fassen soll , in bestimmter Weise znm Ansdrucke zu bringen.

2 . Hinsichtlich jener Gewerbsinhaber , welche bloß die „ Consection " oder
das „ Consectionsgeschäft " angemeldet haben und ans deren Gewerbescheinen
nicht zn entnehmen ist, ob sie die Erzeugung oder bloß den Handel mit den
Confectionswaren angemeldet haben , rücksichtlich jeden einzelnen Falles die
maßgebenden Verhältnisse zn erheben und über das Ergebnis derselben und
zwar für jeden einzelnen Fall abgesondert nach Anhörung der betheiligten
Genossenschaften und unter Stellung eines bestimmten und motivierten An¬
trages über die Frage , ob dem betreffenden Gewerbsinhaber in der h. o. im
Sinne des Z 1, Alinea 4 des Gewerbegesetzes nach Anhörung der n .- ö. Handels¬
und Gewerbekammcr zu treffenden Entscheidung das Erzeugungsrecht  oder
bloß das Recht zum Handel  mit den im speciellen Falle in Frage kommenden
bestimmt zn bezeichnenden Artikeln zuznerkennen sei, Bericht zn erstatten.

Hiebei wird zur eigenen Kenntnisnahme des Magistrates bemerkt , dass
jenen Gewerbetreibenden , welche noch vor der Wirksamkeit des Gesetzes vom
15 . März 1883 , R .-G .-Bl . Nr . 39 , die „ Consection " oder das „ Confections-
geschäft " ohne näheren Beisatz angemeldet haben , das Erzeugungsrecht , sofern?
es von ihnen angesprochen wird , zuerkannt werden wird.

Da es übrigens anlässlich der auf Gruud der vorstehenden Weisung der
amtlich eingeleitcten Erhebungen ohne Zweifel Vorkommen wird , dass manche
Gewerbsinhaber , welche die „ Consection " oder das „ Consectionsgeschüst " ohne
näheren Beisatz augemeldet haben , behaupten werden , dass sie das Gewerbe
fabriksmüßig betreiben,  so wird der Magistrat auf die zur Prüfung der
Richtigkeit einer solchen Behauptung erforderlichen Erhebungen unter Bedacht-
nahme auf den h. Handelsministerial -Erlass vom 18 . Juli 1883 , Z . 22037
(intimiert mit Statthalterei -Erlass vom 2 . August 1883 , Z . 34085 ), insbesondere
aber in der Richtung zu pflegen haben , ob die von solchen Geiverbsiuhabern
beschäftigten Personen auch wirklich zn den gewerblichen Hilfsarbeitern
gehören , daun ob diese Personen nicht etwa sämmtlich oder in der Mehrzahl
außerhalb der Betriebsstütten  verwendet werden.

Weiters wird dem Magistrate bemerkt , dass die genannten Ministerien
denjenigen Coufectionären (Confectionsgeschäftsinhabern ) , welche ein bloßes
Handelsgcwerbe angemeldct haben oder hinsichtlich deren die h . o. Entscheidung
dahin ausfallen wird , dass sie nur zum Handel berechtigt sind , die Berechtigung
zuzuerkennen gefunden haben , Bestellungen entgegenzunehmen , für bestellte
Waren Maß zu nehmen , die Confectionsartikel durch befugte Gewerbetreibende
oder unter Zuhilfenahme der Hausindustrie unter Mitgabe der Stoffe und des
Zubehörs Herstellen zu lassen und die fertigen Artikel in Handel zu bringen;
endlich die von der Kundschaft begehrten Abänderungen der auf Lager gehaltenen
Ware durch hiezu befugte Gewerbetreibende zu übernehmen.

Hingegen steht ihnen nicht zu das Zuschneiden und überhaupt die
Waren für die Arbeit vorzurichten und haben sie sich überhaupt aller zur Her¬
stellung oder Abänderung gehörigen Handlungen zu enthalten.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur weiteren Veranlassung mit dem
Beisatze verständigt , dass bezüglich der Hausindustrie , bereu Juanfprnchnahme
auch dem bloß Handel treibenden Confcctionär gestattet ist, in den einzelnen
Füllen unter Bedachtnahme auf den h. Handelsministerial -Erlass vom 16 . Sep¬
tember 1883 , Z . 26701 (intimiert mit dem Statthalterei -Erlasse vom 23 . Sep¬
tember 1883 , Z . 42641 ), die außerhalb der Betriebsstätten durch unbefugte
Gewerbetreibende oder durch Hilfsarbeiter (Stückmeister , Sitzgeselleu ) erfolgende
gewerbliche Thätigkeit nicht durch den Vorwand des Betriebes der Hausindustrie
gedeckt werden dürfe.

Die dorthin gehörigen Beilagen des Berichtes vom 25 . April 1888,
Z . 362336 , folgen zurück.

Wien , 5 . August 1889.

II. UliriittttiulirstitmimiiiM.
51Mralh:

8 .

(Abstandnahme von der Aufrechnung von Baulittieu-
taxen für ärarifche Realitäten . )

Vom Wiener Stadtrathe wurde am 31 . Jänner 1893 aä

St .-R .-Z . 476 (M .-Z . 12246/IX ) beschlossen:
Dass im Sinne des Taxgesetzes vom 13 . Februar 1866 , Nr . 3 L.-G .-Bl .,

von einer Taxaufrcchnung anlässlich der Bekanntgabe der Baulinien an das
Ärar für ärarifche Realitäten Umgang zn nehmen sei.

Zllagiskat:
r>.

(Competeuz des Stadtphysikates .)
Bürgermeister Dr . Joh . Nep . Prix  hat mit Erlass vom

2 . Jänner 1893 , P .-Z . 2, Folgendes angeordnet:
Ich habe wiederholt die Wahrnehmung gemacht , dass das Stadtphysikat

mit Behörden correspondiert , Berichte versendet n . s. w ., so dass es den An¬

schein gewinnt , als wäre das Physikat ein selbständiges , dem Magistrate coor-
diniertes Amt ; dies ist aber keineswegs der Fall.

Nach Z 6 des Gesetzes vom 30 . April 1870 , Nr . 68 N .-G .-Bl ., sind die
Ärzte des Stadtphysikates von der Gemeinde Wien angestellte Sanitätsorgane,
welche als Sachverständige in Sanitätsangelegenheiten der politischen Behörde,
d. i . des Magistrates , zu fungieren haben.

Weiter bestimmt der ß 31 des Landesgesetzes vom 19 . December 1890,
Nr . 45 L.- G .-Bl . : , ,Der Magistrat besteht , nur dem Bürgermeister an der Spitze,
aus dem Magistrats -Direclor und aus der entsprechenden Anzahl von rechts¬
kundigen Beamten , dann ans dem erforderlichen Sachverständigen - und Hilfs¬
personale ."

Es ergibt sich demnach , dass das Stadtphysikat seine Gutachten , Anträge,
Äußerungen , Correspondenzen , Berichte rc . nur im Wege des Magistrates,
rücksichtlich der Magistrats -Direction erstatten und veröffentlichen lassen kann,
und dass in diesem Sinne der Geschäftsgang des Physikates zu regeln sein wird.

Ich ersuche Sie , Herr Magistrars -Director , hievon das Rathsgreminm und
das Stadtphysikat zn verständigen und darauf achtznhaben , dass die Compe-
tenz oes Stadtphysikates sich strenge innerhalb der Vorschriften des Gesetzes
bewegt.

I4>

(Trennnng von bisher vereinigten Bezirksämtern .)
Bürgermeister Dr . Joh . Nep . Prix  hat mit Erlass vom

5 . Jänner 1893 , M .-D .-Z . 15 , folgende Verfügung getroffen:
Ich habe mich bestimmt gefunden , die magistratischen Bezirksämter für

den IV . und V., VI . und VII ., XIV . und XV . Bezirk zu trennen und unter
einem zum Leiter des magistratischen Bezirksamtes un V. Bezirke den Magi¬
stratsrath Friedrich Bayer,  im VI . Bezirke den Magistratsrath Dr . Moriz
Waas  und im XI V. Bezirke den Magistrats -Secretär Josef Hnlek  zn bestellen.

Die räumliche Trennung dieser Bezirksämter , welche bis auf weiters noch
in den bisherigen Amtssitzen fungieren werden , wird erst nach erfolgter Bei¬
stellung der erforderlichen Amtslocalitäten erfolgen.

11.
(Feststellung eines Termines zur Vorlage der Offert

Verhandlnngs -Ergebnisfe an den Stadtrath .)
Vice -Bürgermeister Dr . Albert Richter  hat mit einem an

den Magistrats -Direetor Krenn  gerichteten Präsidial -Erlasse vom
25 . Jänner 1893 , Pr . -Z . 328 , Folgendes angeordnet:

Zufolge Stadtraths -Beschlusses vom 24 . d. M . ersuche ich Sie , Herr
Magistrars -Director , bei regelmäßig wiederkehrenden Vergebungen die Veran¬
lassung zu treffen , dass Osferiverhaudlungs - Ergebnisse drei Monate vor dem
entsprechenden Termine dem «stadtrathe zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

12 .
(Behandlung von Ansuchen um Zulassung anderen
Materiales als Granit für Trottoirherstellungen . )

Magistratsdirertor Krenn  hat mit Erlass vom 4 . Jänner
1893 , M .-Z . 172513/IX , Folgendes ungeordnet:

Der Wiener Stadtrath hat mit Beschluss vom 3 . December 1892 , Z . 7353,
anlässlich eines speciellen Falles , in welchem es sich um Herstellung eines
Trottoirs aus Klinkerpflaster handelte , nachstehende Verfügung getroffen:

In Hinkunft ist im Falle von Ansuchen um Zulassung eines anderen
Materiales als Granit für Trottoirherstellung den Parteien bekanntzugeben,
dass im Sinne des H IC B .-O . als Normaltrotcoir das Granitpflaster bezeichnet
wird , und dass dort , wo um Zulassung ' eines anderen Materiales angesucht
wird , dieses nur ausnahmsweise und unter gewissen Bedingungen zngestanden
werden könne.

In Gemäßheit dieser Verfügung wird sonach bei den Anträgen und
Erledigungen wegen Herstellung von Trottoirs aus anderem Materiale als
Granit die Bestimmung aufzunehmen sein , dass , im Falle der Gesuchsteller die
vom Stadtrathe aufgestellten besonderen Bedingungen für die Trottoirherstellung
nicht annehmen wollte , das im Sinne des Z 61 B .-O - als Normaltrottoir
bezeichnet ? Granitpflaster herzustellen ist.

13.

lBerechtigung der Magistrats - Com,nissäre , S,» vvi
s»»rLi»i >- Attweiftt,tge,r auszustelleu .)

Magistratsdirector Krenu  hat mit Erlass vom 10 . Jänner
1892 , M .-D .-Z . 28 , Folgendes ungeordnet:

Anlässlich der durch die Nenregnlicrung des Conceptsstatus erfolgten
Verminderung der Secretärstellen und Schaffung der Magistrats -Commissär-
stellen finde ich es für uothwcndig , die mit der Verordnung der Magistrats-
Direction vom 24 . April 1889 , M .-D .-Z . 218 , bloß den Magistratsräthen und
Secretären eingeräumte Berechtigung , brsvi mauu -Auweisungen au die städt.
Hauptcassa zur Ausfolgung von Geld oder Geldeswert ausznfertigen , auch
auf die Magistrats - Commissäre - auszudehuen.

Hievon werden die Herren Magistrats -Referenten und die städt . Hauptcassa
zur weiteren Verlautbarung und Darnachachtuug verständigt.
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14
(Verbrauch von Schreib - und Druckpapier zu Amts¬

zwecken .)
Magistrats -Director Krenn  hat mit einem an sämmtliche

Bureau - und Amtsvorstünde gerichteten Erlasse vom 17. Jänner
1893 , M .-Z . 6968/IV , Folgendes ungeordnet:

Nach dem Ergebnisse des I . Semesters 1892 baben die städtische Buch¬
haltung und der Magistrat ein Erfordernis von 54 .700 fl. für den Verbrauch
von Schreib - und Druckpapier zur Rubrik IV 7 im Budget -Entwurf pro 1893
in Antrag gebracht.

Da nun der -Stadtratst bei dieser Post den Betrag von 14.700 fl. in
Abstrich gebracht und nur 40 .000 fl. angesetzt hat , so ergibt sich, damit mit
letzterem Betrage das Auskommen gefunden werde , für sammtliche Gemeinde-
organe die Nothwcndigkeit , im Verbrauche von Papier sich der größtmöglichen
Sparsamkeit zu befleißigen.

Euer Wohlgeboren werden daher anfgefordcrt , in diesem Sinne das
Ihnen unterstehende Personale anweisen und darauf achten zu wollen , dass jede
unnütze Papiervergeudnng strengstens vermieden werde.

Hiebei wird insbesondere ' darauf aufmerksam gemacht , dass die Papier¬
sorte XII , deren Verwendung für untergeordnete Zwecke bisher wegen deren
allzugeringen Qualität nicht immer zu erreichen war , ab 1. Jänner 1893 von
der Neusiedler Aktiengesellschaft in einer bedeutend stärkeren und haltbareren
Qualität geliefert wird , so dass diese Sorte nunmehr zwar thenerer ist, dafür
aber zu Registratnrs -Recepissen , Cassa-Anweisnngen , Vorladungen , Couverts
und anderen , nicht eine längere Anfbewahrungsdaner erfordernden Zwecken aus¬
schließlich zu verwenden sein wird.

Verzeichnis der im Reichsgesehblatte und im Landes-
gesehblntte für Österreich unter der Cnns im Jahre

1862 3 pnblieierten Gesetze und Verordnungen.

3.) Reichsgeschblatt.
Nr . 22 « . Kundmachung des Handelsministeriums

vom 20 . December 1892 , betreffend die Vereinbarung erleichternder
Vorschriften für den wechselseitigen Verkehr zwischen den Eisenbahnen Österreich-
Ungarns einerseits und Deutschlands anderseits rücksichtlich der bedingungsweise
zur Beförderung zngelassenen Gegenstände , in Gemäßheit des Hl letzter Absatz
der Ansführnngsbestimmungcn zum internationalen Übereinkommen über den
Eisenb ahn -Frach tv erkeh r.

Nr . 227 . Gesetz vom 21 . Dcccmbcr !892.  betreffend
die Forterstebnng der Stenern und Abgaben , dann die Bestreitung des Staats-
anfwandes in der Zeit vom 1. Jänner bis Ende Februar 1898.

Nr . 228 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 26 . Decem ber 1892,  womit die Zeichnungen sämmtlicher nach
dem Gesetze vom 2 . August 1892 (R .-G .-Bl . Nr . 126 ) ansznprägendcn Münzen
der Kronenwährung , sowie der sämmtlichen Münzen der Kroncnwährung
ungarischen Gepräges veröffentlicht werden.

Nr . 22 « . Kundmachung des Ministeriums für
Landcsvertheidignng vom 2 . November 1892,  womit die
Einreihung der Landes -Forstlehranstalt in Lemberg unter die achtclassigen
öffentlichen oder mit dem Rechte der Öffentlichkeit ansgcstatteten Mittelschulen
in Bezug ans die Nachweise der wissenschaftlichen Befähigung für den Einjährig-
Freiwilligendienst verlautbart wird.

Nr . 23 « . Concessionsnrknnde vom 18 . December
1892  für die Hauptbastnlinien der Wiener Stadtbahn.

Nr . 23 H. Gesetz vom 26 . December 1892,  betreffend
die Aushebung der ärarischen Wassermantgebüren.

Nr . 232 . Verordnung des Finanzministers vom
27 . December 1892,  betreffend die nach H 3 des Gesetzes vom
18 . September 1892 (R .-G .-Bl . Nr . 172 ) dem geringeren Satze der Effecten -
nmsatzstener unterliegenden Staatsschnldverschreibnngen.

Nr . 283 . Gesetz vom 28 . December 1892,  womit die
Regierung zur provisorischen Regelung der Handelsbeziehungen mit Spanien
ermächtigt wird . ' ,

Nr . 234 . Gesetz vom 29 . December 1892,  betreffend
die Verstaatlichung städtischer Telcphonnetze.

Nr . 233 . Verordnung des Gesammtministerinms
vom oO . December 1Z92,  betreffend die Behandlung spanischer
Provenienzen bei der Einfuhr in das österreichisch-ungarische Zollgebiet.

Nr . 236 . Verordnung des Gesammtministerinms
30 . Dc - emb - r I8S2 . di- der

Handelsbeziehungen mit Serbien.

Nr . 237 . Verordnung der Ministerien der Justiz
und der Finanzen im Einvernehmen mit dem obersten
Rechnungshöfe vom 22 . December 1892,  betreffend die
Durchführung der in A 4 des Gesetzes vom 18. September 1892 (R .-G .-Bl
Nr . 171) vorgesehenen Überstempelung von ausländischen Wertpapieren , soferne
dieselben in gerichtsdepositenämtlicher Verwahrung erliegen.

Nr . 238 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 28 . December 1892.  zur Dnrch-
führung des Gesetzes vom 2. August 1892 (R .-G .-Bl . Nr . 128), betreffend
die Erfüllung von ans Goldgulden lautenden Verpflichtungen in Landesaold-
münzen der Kronenwährnng . ^

Nr . 23 « . Gesetz vom 28 . December 1892 , womit das
auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31 . December 1890 zur
Erhaltung des Heeres und der Kriegsmarine auf die im Neichsrathe vertretenen
Königreiche und Länder entfallenden Recrntencontingent festgestellt und die
Aushebung desselben , dann des ständigen Recrntencontingcnts der Landwehr
und der Ersatzreservc für das Jahr 1893 bewilligt wird.

Nr . 246 . Kundmachung der Minister  des Handels
und der Finanzen vom 25 . December 1892 , betreffend die theil-
weise Abänderung des statistischen Warenverzeichnisses für den auswärtigen Handel.

*

Nr . k . Gesetz vom 29 . December 1892,  betreffend die
! Gewährung von Unterstützungen ans Staatsmitteln zur Linderung des Noth-
> standes.

Nr . 2 . Verordnung der Ministerien des Innern
und für Cnltns und Unterricht vom 31 . December 1892,
betreffend das Übereinkommen zwischen Österreich -Ungarn und Frankreich wegen
Mittheilnngen der Civilstandesnrknnden der beiderseitigen Staatsangehörigen.

Nr . 3 . Verordnung des Finanzministers vom
3 . Jänner 1893 , enthaltend die Ergänzung der AnlageX zur Ver¬
ordnung vom 10 . November 1892 (R .-G .-Bl . Nr . 197 ), betreffend die Durch¬
führung des Gesetzes vom 18 . September 1892 (R .-G .-Bl . Nr . 172 ) über die
Besteuerung des Ümsatzes von Effecten (Effectennmsatzstener)

Nr . 4 . Gesetz vom 4 . Jänner 1893 , womit die Be¬
stimmungen des Anhanges zur Reichsrathswahlordnnng in Betreff der Wahl¬
bezirke in Galizien , 6) Landgemeinden , Nr . 3, abgeändert werden.

Nr . 3 . Gesetz vom 4 . Jänner 1893 , womit die Be¬
stimmungen des Anhanges zur Reichsrathswahlordnnng in Betreff der Wahl¬
bezirke in Galizien , ck) Landgemeinden , Nr . 13, abgeändert werden.

Nr . 6 . Gesetz vom 4 . Jänner 1893 , betreffend Ver¬
fügungen anlässlich der Convertiernng der galizischen Grnndentlastnngsschnld.

Nr . 7 . Verordnung des Handelsministeriums vom
18 . Jänner 1893 , betreffend Abänderung des H 17 der mit den Ver¬
ordnungen vom 23 . Juni 1884 (R .-G .-Bl . 'Nr . 103 ) und vom 15. December
1891 (R .-G .-Bl . Nr . 138) knndgemachlen Organisation der Staatseisenbahn-
verwaltnng in den im Neichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern.

Nr . 8 . Verordnung des Finanzministers vom
1 0 . Jänner 1 893,  betreffend die Festsetzung der Schlusseinheiten einiger
an der Triester Börse notierten Effecten als Grundlage für die Bemessung der
Effectennmsatzstener.

Nr . 6 . Verordnung des Ministeriums des Innern
und des Handelsministeriums vom 25 . Jänner 1893,
betreffend die Aufhebung des Verbotes der Ein - und Durchfuhr von Hadern,
von alten Bekleidungsgegenständen mit Einschluss von altem Schnhwerke , dann
von Leib- und Bettwäsche in gebrauchtem Zustande , ans den Ländern der unga¬
rischen Krone.

11) Landesgeützblaü.
Nr . 74 . Gesetz vom 5 . December 1892 , mittels welchem

die Zeitdauer der Bestimmung für die Bestreitung der Herstellnngs - und Er-
haltnngskosten in der Leithastrecke von Trautmannsdorf abwärts erweitert wird.

Nr . 73 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 13 . December 1892 , Z . 62209,  womit H23, Absatz2
des II . Abschnittes L IV der provisorischen Schiffahrts - und Stronipolizeiordnung
für die Donau vom 31 . August 1874 (R .-G .-Bl . 'Nr . 122 ) abgeändert wird.
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Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 22 , 17 . März 1893.

1>l»mt»il»i,i«» u»i> Entscheid»»»«!,
sowie

NmiuitiMslinliililllM des Gmtiildmithcs, Stndtlllthcö nnd des Magistrates
in Zliljselejseiilttiteii dn' Gkiiikiiiüliil'l'llniitiuiij imL DlüiSllM Aiiiföfiiiiiiuig.

I n si alt:
S . Verordttungelt und Etttscheiduilgen : 1 . Beschleunigung des Vorganges bei Einbringung von Krankenhans -Vcrpflegskosten . — 2 . Eintragung der
todtgcborcnen oder bald nach der Geburt gestorbenen Kinder in die Geburtsregister . — 3 . Vergütung für lithographische Parieu der Erkenntnisse des k. k. Ber-
waltnngsgerichtshofes . — 4 . Jneompetenz des Verwaltungsgerichtshofes bei Beschwerden gegen die Verweigerung der Übertragung von Gast - nnd Schank¬
gewerben innerhalb desselben Ortes . — 5 . Maßregeln gegen die Auswanderungen nach Amerika . — 6 . Beschleunigung der Behandlung von Stcnerznfristnngs-
gesnchen n . dgl . — 7 . Einführung der Bezeichnung „Trittpresse " für sogenannte „ st In minuts -Pressen " . — 8 . Bedingungen für die Ausbildung von Civilpersonen
zu Landstnrm -Verpslegsaccessisten . — 9 . Ausdehnung der für Dörrunlagen für landwirtschaftliche Producte geltenden Vorschriften auf Feigenkaffeebrennereien
und Kaffeeröstereien . — 10 . Herausgabe des IV . Lheiles der Wehrvorschriften . — 11 . Hintanhaltnng der Auswanderung durch Überwachung der Placierungs-
Institute . — I r Normativbestimmuttgen : Stadtrath:  12 . Beziehung der Contrahenten zu Onantitäts -Collandiernngen . —Magistrat:  13 . Instruction
für den Forstverwaltuugs - nnd Forstschntzdienst in den städtischen Forstgebieten „Höllenthal , Nasswald sawint Nebenthälern " . — 14 . Vorschriften , betreffend die
Stener - Mobiliar -Epecntion in senen Fällen , in welchen Betriebs - nnd Wohnort des Besteuerten in verschiedenen Bezirken Wiens liegen . — 15 . Zur Regelung
der Geldabfnhren der Hanptcassa -Abtheilungen der magistratischen Bezirksämter . — Verzeichnis der im Jahre  1893 publicierten Reichs - und Landes¬

gesetze.

I. Verordn»»gen und Entlcheidungen.
i.

(Beschlenmtirllig des Vorganges bei Einbrittgung
vor» Liraukettbatts -Verpflegskvftett .)

Die k. k. u .- ö. Stntthalterei hat dem Wiener Magistrate solgeude
Erlässe intoniert:

I.
Erlass vom 21 . März 1802 , Z . 8741 (M .-Z . 60171/X1I1 ) .
Mit Beginn d. I . wurden die von den vormaligen Vorortegemeinden

errichteten Krankenanstalten in die staatliche Verwaltung übernommen nnd mit
den bereits bestandenen k. k- Krankenanstalten in Wien vereinigt der Ober¬
leitung der k. k. Statthalterei unterstellt . Bei der vorläufigen Prüfung der
Rechnnngsgebarung dieser derart vereinigten k. k. Krankenanstalten haben sich
ganz außerordentlich große -Lummen an Verpflegskosten -Nückständen ergeben,
deren Einbringung , wie es scheint , von den Verwaltungsbehörden nicht der
genügenden Aufmerksamkeit nnd Sorgfalt gewürdigt wird . So sind beim k. k.
allgemeinen Krankcnhanse die rückständigen Verpflegskosten mit 350 .645 fl.
7 ' ., kr ., beim k. k. Krankenhanse Wieden mit 76 .858 fl. 20 kr., beim Rudolfs-
spitale 107 .315 fl . 30 kr., beim Kaiser Franz Josef -Spitale mit 19 .358 fl. 31 kr.,
beim Kronprinzessin Stephanie - Spitale mit 29 .817 fl. 96 kr., beim k. k.
Elisabethenspitale mit 71 .176 fl . 24 kr., beim St . Rochusspitale mit 17 .064 fl.
8 kr ., beim Wilhelminen -Spitale mit 9 .640 fl. ansgewiesen , nnd cs ergibt sich
sonach bei den nunmehr vereinigten k. k. Krankenanstalten in Wien die Ge-
sammtsnmme von 681 .875 fl . 16h ., kr. an rückständigen Verpflegskosten mit
Abschluss des Juhres 1691 , deren Einbringung überwiegend bei der : pnlilischen
Behörden in Verhandlung steht nnd sich bei denselben in den meisten Fällen
nicht mit der gebotenen Sorgfalt nnd Beschleunigung abwickelt.

Die ungebürliche Verschleppung dieser Verhandlungen wirkt , wie sich
schon aus den Zusammenstellungen obiger Summen von selbst ergibt , störend
auf die Gebarung der k. k. Krankenanstalten und hat auch theilweise Verluste,
zum mindesten aber in vielen Fällen die ungerechtfertigte Belastung des Landes¬
fonds zur Folge.

Der Wiener Magistrat wird demnach anfgefordert , allen Verhandlungen,
welche sich auf die Einbringung von Verpflegsgebüren der k. k. Kranken¬
anstalten in Wien beziehen , vollste Beachtung zu widmen , die bezüglichen Ein¬
gaben der Krankenhaus -Verwaltungen jedesmal einer schleunigen Erledigung
znzuführen , der Verschleppung der etwa damit im Zusammenhänge stehenden
Znständigkeitsverhandlnngen nachdrücklichst entgegenznwirken , so auch die noth-
wendige Vorsorge zu treffen , dass bezüglich der bereits anhängigen derartigen
Verhandlungen die Hereinbringnng der betreffenden Kosten ohne weiteren Auf¬
schub mit aller Energie veranlasst , in Hinkunft aber einem solchen Anwachsen
der Berpflegskosten - Nückstäude vorgebengt werde , wozu es sich vor allem auch
empfehlen wird , eine Evidenz der bezüglichen Verhandlungen einznführen , um
das baldige Rücklangen der etwa an andere Behörden und Ämter abgesendeten
Acten im Auge behalten zu können.

II.

Erlass vom 21 . Juni 1892 , Z . 32976 (M . Z . 120389/XI II ) .
Unter Bezugnahme ans den h , o. Erlass vom 21 . März 1892 , Z . 8741,

betreffend die Beschleunigung des Vorganges bei Einbringung von Krankenhans-

verpflegskosten werden die sämmtlichen politischen Bezirksbehörden zufolge hohen
Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 19 . Mai 1892 , Z . 6272 , an
gewiesen , dass sic auch die von Krankenanstalten und Behörden aus den Ländern
der ungarischen Krone einlangenden Requisitionen in Angelegenheit der Herein-
briugnng von Krankcnhansverpflegskosten mit der gebotenen Beschleunigung der
Erledigung znführen , nnd wird bei diesem Anlasse auch der Ministerial -Erlass
vom 12 . Jänner 1883 , Z . 6813 , in Erinnerung gebracht , welcher mit dem h. o.
Erlasse vom 20 . Jänner 1883 , Z . 2583 , intimiert wurde und die beschleunigte
nnd sorgfältige Behandlung von Znständigkeitsverhandlnngen zum Gegen¬
stände hatte.

III.

Erlass vom 14 . December 1892 , Z . 77968 (M .-Z . 231073/XIII ) .
Bon Seite der nach dem Kranken - Bersicheruugsgesetze eingerichteten

Krankencassen wird nicht selten darüber geklagt nnd ist auch anlässlich hier¬
amtlich anhängig gewordener Verhandlungen über Ersatzansprüche von Spitals-
verpflegskosten hervorgekommen , dass die öffentlichen Krankenhäuser , in welchen
erkrankte Mitglieder der vorbezeichneten Krankencassen verpflegt werden , häufig
verabsäumen , von der Aufnahme solcher Mitglieder in die Krankenhanspflege
die betreffenden Krankencassen zu verständigen.

Es ist nun sicherlich einerseits im Interesse der Krankencassen gelegen,
von der Krankenhansverpflegung ihrer Mitglieder , wofür sie aufzukommen
haben , mit Rücksicht auf die Erhaltung einer geordneten Gebarung möglichst
bald Kenntnis zu bekommen , anderseits gereicht den Krankenhäusern die möglichst
rasche Verständigung der Zahlungspflichtigen Krankencassen zum eigenen Vor-
thcile , da sie hiedurch jedenfalls mit größerer Raschheit und Sicherheit zu den
beanspruchten Verpflegskostenersätzen gelangen als bei der bisher vielfach
üblichen Gepflogenheit , die Krankencassen von einem eingetretenen Verpflegs-
falte nnd dem hiefür erhobenen Kostenersatzansprnche erst nach Entlassung
des verpflegten Arbeiters aus der Spitalspflege , demnach in einem Zeitpunkte
zu verständigen , in welchem die zur Constatierung der Zahluugspflichtigkeit der
Casse allenfalls erforderliche persönliche Einvernahme des betreffenden Arbeiters
langwierige und nicht selten resnltatlose Erhebungen über den Aufenthalt des¬
selben erforderlich macht.

Infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 25 . No¬
vember 1892 , Z . 27706 , wird die Verwaltung der k. k. Krankenhäuser an¬
gewiesen , die Spitalspflege suchenden Personen des Arbeiterstandes sogleich
bei der Spitalsanfnahme über ihr letztes , die Krankenversichernngspflicht be¬
gründendes Arbeitsverhältnis sowie über ihre Versicherung bei einer nach dem
Kranken -Versichernngsgesetze eingereihten Krankencasse einznvernehmen nnd bei
constatierter Zugehörigkeit zu einer solchen Casse diese letztere sofort  von der
erfolgten Spitalsanfnahme zu verständigen ; dagegen für den Fall , als eine
solche Zugehörigkeit wegen unterlassener Anmeldung des Kranken seitens des
Arbeitgebers zur Krankenversicherung oder ans einem anderen Grunde nicht
fichergestellt werden kann , unverzüglich jener politischen Bezirksbehörde , in deren
Sprengel das letzte versichernngspflichtige Arbeitsverhältnis bestanden hat , zum
Zwecke der Ermittlung der zuständigen Casse , von der Spitalsanfnahme Mit-
theilnng zu machen.

Der mit dieser Verfügung verfolgte Zweck der möglichsten Vereinfachung
nnd Beschleunigung der Verhandlungen über Spitalskosten -Ersatzansprüchc er¬
fordert selbstverständlich , dass die direct oder im Wege der politischen Bezirks¬
behörden zwischen Krankenhäusern nnd Krankencassen gepflogenen Correspondenzen
insbesondere die Requisitionen der Krankenanstalten in dem letzterwähnten Falle
von den politischen Bezirksbehörden mit der größten Dringlichkeit behandelt
werden.
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2 .
(Eintragung der todtgeborenen oder bald nach der
Geburt gestorbenen Kinder in die Geburtsregister . )

Der Wiener Magistrat gibt mit Erlass vom 5 . December
1892 , M .-Z . 201632/XVI , Folgendes bekannt:

Über die vom Matrikelamte einer Religionsgenossenschaft gestellte Anfrage,
ob todtgeborene  oder bald nach der Geburt gestorbene Kinder,
deren Eintragung bisher nur im Sterberegister geschah , auch im Gebnrtsbuche
cinzntragen sind — hat die k. k. n .- ö. Statthalterei mit den Erlässen vom
26 . Mai 1891 , Z . 29643 , nnd vom 29 . October 1892 , Z . 38036 , Nachstehendes
anher eröffnet : „Todtgeborene sowie bald nach der Geburt gestorbene Kinder
sind sowohl im Geburtsregister als auch im Sterberegister ordnungsmäßig
dnrchznführen ; hiebei sind jedoch im Sinne des Normal - Erlasses des hohen
t . k. Ministeriums des Innern vom 1 . April 1870 , Z . 3731 , betreffend die
Nachweisung der Todtgeborenen in den Tabellen über die Bewegung der Be¬
völkerung — als todtgeboren nur jene Kinder aufzufasteu , welche zwar bis
zur Lebensfähigkeit  entwickelt , aber todt ans die Welt kommen und somit
alle nicht lebensfähigen Früh - und Fehlgeburten ans dem Begriffe der Todt-
geborencn ausgeschlossen und von einer Eintragung in die Gebnrts - nnd Sterbe-
matrik ausgenommen , wobei bemerkt wird , dass menschliche Früchte im Alter
von beiläufig sechs Monaten , wenn sie zur Welt gebracht sind , leben , daher an
und für sich lebensfähig sein können.

Die Eintragung im Geburtsbuche ersolgt ans Grund der Bestimmung
des Z 4 des kaiserlichen Patentes vom 20 . Februar 1784 , Jos . G .-S . IV,
Theil stlr . 113 , wonach die Geburtsregister so anznlegen sind , dass sowohl die
Zahl der Geborenen überhaupt , als die Zahl der Kinder von jedem Geschlechte,
dann ob sie in oder außer der Ehe erzeugt worden , daraus ersehen werden
kann , es sind demnach sämmtliche Gebnrtsfalle einzntragen , ohne Rücksicht ob
das betreffende Kind todt geboren oder bald nach der Geburt gestorben oder
weiter am Leben geblieben ist.

Derselbe Grundsatz findet sich auch in sämmtlichen späteren Vorschriften,
betreffend die Matrikenführnng einzelner Religionsgenossenschaften , welche aus¬
drücklich normieren , dass jeder Geburtsfall (ohne weitere Unterscheidung ) zur
Eintragung in das betreffende Register anzuzeigen ist (z. B . Ministerial -Ver-
ordnuug vom 8 . November 1877 , N .- G .-Bl . Nr . 100 , Ministerial -Verordnung
vom 26 . November 1882 , N .-G .-Bl . Nr . 167 ) . Die Nothwendigkeit einer Ein¬
tragung solcher Gebnrtsfülle im Geburtsbuche erhellt übrigens schon aus den
im kaiserlichen Patente vom 20 . Februar 1784 angegebenen Zwecken der Matriken
für die öffentliche Verwaltung , und wären insbesondere eine verlässliche admini¬
strative Statistik sowie richtige Volksbewegungstabellen ohne diese Eintragungen
im Gebnrtsbuche gar nicht möglich . Es bedarf hiebei keiner besonderen Aus¬
führung , welche große privatrechtliche Wichtigkeit diese Eintragung im Geburts-
bnche insbesondere rücksichtlich der lebend geborenen , wenn auch bald nach der
Geburt gestorbenen Kinder außerdem besitzt.

3 .
Vergütung für lithographische Parien der Erkennt¬

nisse des k. k. Verwaltnngsgerichtshoses .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 18 . De-

eember 1892 , Pr .-Z . 7078 , dem Wiener Magistrate Folgendes
zur Kenntnis gebracht:

Laut einer Mittheilnng des Präsidiums des k. k. Verwaltnngsgerichtshofes
haben sich im Laufe des letzten Jahres die Fälle , in denen einzelne Ver¬
waltungsbehörden von den lithographierten Erkenntnissen des k. k. Verwaltungs-
gcrichtshofes , insofern die betreffenden Verwaltungsbehörden hiebei interessiert
waren , außer der amtlichen Ausfertigung des Erkenntnisses noch die Zusendung
lithographischer Parien (Überexemplare ) in Anspruch nahmen , derart vermehrt,
dass hiedurch dem Kanzleipanschale des k. k. Verwaltnngsgerichtshofes nam¬
hafte Kosten erwachsen.

Infolge dessen wurde , seitens des k. k. Verwaltnngsgerichtshofes die
kostenfreie Zusendung von Nberepemplaren , an die Verwaltungsbehörden ein¬
gestellt , und wird in Hinkunst für solche Überexemplare der mit Jahresschluss
zu liquidierende Betrag von 3 kr. per Exemplar und Seite berechnet werden.

Dies wird zur entsprechenden Beachtung mitgetheilt.

4 .
(Jneompetenz des Verwaltnngsgerichtshoses bei
Beschwerden gegen die Verweigerung der Über¬
tragung von Gast - nnd Schankgewerben innerhalb

desselben Ortes .)
Die k. k. n .-ö. Stattholterei hat mit Erlass vom 20 . De¬

cember 1892 , Z . 81940 (B .-Z . 70316/11 . Bezirk ) , dem magi¬
stratischen Bezirksamte für den II . Bezirk Folgendes zur Kenntnis
gebracht:

Mit Zuschrift vom 5 . December 1892 , Z . 3651 , hat der k. k. Ver-
wattnngsgerichtshof anher milgetheilt , dass die 8utz praos . 1. December 1892
dortgcrichts eingebrachte Beschwerde des Johann Swoboda  gegen die Statt-

Halterei -Eutscheidnng , ääto . 16 . September 1892 , Z . 56534 , betreffend die
Verweigerung der Übertragung seines Kaffeeschankgewerbes unter einem nach
den 88 3 e und 21 des Gesetzes vom 22 . October 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 36
ex 1876 , ohne weiteres Verfahren zurückgewiesen wird , weil die politischen
Behörden bei der ihnen im § 20 des Gesetzes vom 15 . März 1883 , R .- G .-Bl.
Nr . 39 , in Absicht auf die Übertragung von Gast - und Schankgewerben in
ein anderes Locale desselben Ortes aufgetragenen Rücksichtnahme auf die
Localverhältuissc und auf die Thunlichkeit der polizeilichen Überwachung durch
positive Bestimmungen des Gesetzes nicht beschränkt sind , daher diesfalls nach
freiem Ermessen vorzugehen haben , weshalb bei solchen Entscheidungen die
Zuständigkeit des Verwaltnngsgerichtshofes ausgeschlossen ist.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt unter Bezugnahme auf den
h . o. Erlass vom 16 . September 1892 , Z . 56536 , zur eigenen Kenntnis ver¬
ständigt.

(Maßregeln gegen die Auswanderungen nach
Amerika . )

I.
Erlass der k. k. n .- ö. Statthalterei vom 3 . Jänner 1893,

Z . 86079 (M .-Z . 2713/XVI ) :
Laut einer vom hohen k. u . k. Ministerium des Äußern unter dem

23 . December v . I ., Z . 51075/11 , an das hohe k. k. Ministerium des Innern
zur Einsicht geleiteten Note des königl . sächsischen auswärtigen Amtes hat die
königl . sächsische Regierung im Einverständnisse mit der königl . preußischen und
der Neichsregierung , behufs Vermeidung einer Cholera -Einschleppung aus
Österreich -Ungarn , die Anordnung getroffen , dass künftighin alle österr .- nngar.
Auswanderer , insbesondere jene aus Galizien nnd aus Ungarn , welche ihre
Reise nach Amerika über die deutschen Nordseehäsen auszuführen beabsichtigen,
vom deutschen Staatsgebiete fernzuhalten sind , sofern dieselben nur Zwischcn-
deckskarten oder überhaupt keine Seefahrkarten besitzen.

Hievon wird der Magistrat zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums
des Innern vom 27 . December v . I ., Z . 81182 , behufs nnverweilter
Verständigung „der magistratischen Bezirksämter  zum
Zwecke entsprechender Überwachung der Answanderungsbewegnng verständigt.

II .
Erlass der k. k. n .- ö. Statthalterei vom 9 . Jänner 1893 , Z . 455

(M .-Z . 5761/XVI1I ) .
Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlass vom 30 . De¬

cember 1892 , Z . 31385 , anher eröffnet , dass nach einer „Hochdemselben zuge¬
kommenen Mittheilnng des k. n . k. Ministeriums des Äußeren die Dampf¬
schiffahrtsgesellschaft „Üeä - Ltar - Inne ^ in Antwerpen seit ungefähr Mitte De¬
cember 1892 nur nachstehende Kategorien von Personen zur Beförderung nach
Nord -Amerika in der III . Elaste zulüsst:

1 . Amerikanische Bürger und deren Familie (Frau , Kinder , Geschwister
und Eltern , die zu ihrem Haushalte gehören ),

2 . Personen , welche ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten haben,
nnd deren Familie und

3 . Touristen , d. h . solche Personen , welche in Geschäften , zum Vergnügen
oder zum Besuche behufs eines zeitweiligen Aufenthaltes nach Amerika reiscn
und nicht die Absicht hegen , sich dort dauernd niedcrznlassen.

Die betreffenden Passagiere müssen Nachweisen können , dass sie einer
dieser drei Cassen angehören.

Vollständig ausgeschlossen von der Beförderung (sowohl im Zwischendeck
als auch in Kajüteu ) bleiben Passagiere aus Rußland , Galizien und Ungarn.
Infolge der von der Regierung der Vereinigten Staaten von Nord -Amerika
getroffenen strengen Maßregeln gegen die Einwanderung hat die Dampfschiff¬
fahrts -Gesellschaft , «Reä - ütar -Iüncck endlich beschlossen , die Beförderung von
Passagieren in der dritten Elaste (sogenannten Zwischendeckpastagieren ) für alle
Dampfer vom 1 . Jänner 1893 angefangen bis auf weiteres gauz einzustelleu.

Der Wiener Magistrat wird augewiesen , die von der genannten Dampf-
schiffahrts -Gesellschaft getroffenen Verfügungen hinsichtlich der Beförderung von
Zwischendeckpassagieren nach Nord -Amerika , zu welcher Kategorie die Aus¬
wanderungslustigen fast ausnahmslos gehören , entsprechend zu verlantbaren
und dafür Sorge zu tragen , dass die Answaudernngslustigen selbst in geeigneter
Weise diesbezüglich belehrt werden.

Über besondere Wahrnehmungen im Gegenstände ist anher zu berichten.
— Die sämmtlichen magistratischen Bezirksämter erhalten unter einem die
gleiche Weisung.

III.

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 25 . Jänner 1893,
Z . 3553 (M .-Z . 13982/XVI ) :

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Nordamerika hat mittelst
Circulares vom 16 . November 1892 die Zollbehörden beauftragt , behufs Ver¬
hütung der Einschleppung der Cholera jene Passagiere , welche — insoferne sie
nicht Bürger der Vereinigten Staaten oder in denselben bereits ansässig sind,
— im Zwischendeck der ankommendeu Schiffe nntergebracht waren , nicht aus-
schiffen zu lasten , Reisende I . und II . Elaste (Kajüteu -Passagiere ) dagegen vor
der Landung einer entsprechenden Revision und Desinfection zu unterziehen.

Infolge dieses zunächst wohl zur Beschränkung der Einwanderung in
die Vereinigten Staaten erlassenen Verbotes der Ausschiffung von Zwischendeck-
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Passagieren in nordamerikanischen Häfen haben die in Berlin versammelten
Vertreter des nordatlandischen Dampferlinien -Verbandes , zu welchem außer dem
Norddeutschen Lloyd und der Hamburg -Amerikanischen Paketfahrts -Actien-
gesellschaft auch einige belgische und holländische Dampferlinien gehören , am
12 . December 1892 beschlossen , vom 1. Jänner 1893 angefangen die Beför¬
derung von Zwischendeck -Passagieren ganz einznstellen und nur noch Passagiere
1. und II . Classe (Kajüte ) zu befördern.

Ferner soll die Zahl der Expeditionen im Jahre 1893 wesentlich ein¬
geschränkt und durch eine erhebliche Erhöhung der Kajütenpreise Ersatz für den
Ausfall der Zwischendecksbefördernng geschaffen werden.

Desgleichen wurde die Ausgabe von Excursionsbillets für die Welt - i
nusstellung in Chicago zu ermäßigten Preisen eingestellt.

Hievon wird der Magistrat infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums
des Innern vom 11 . Jänner l . I -, Z . 924 , und mit Beziehung ans die h . o.
Erlässe vom 3 . und 9 . Jänner l , I ., ZZ . 86079 ox 1892 und 455 , behufs
der sofortigen entsprechenden weiteren Verlautbarung des von dem nord¬
atlandischen Dampferlinien -Verbandes gefassten Beschlusses ans Einstellung der
Beförderung von Zwischendeck -Passagieren mit dem Beifügen in Kenntnis
gesetzt, dass die gleiche Weisung unter einem an die sämmtlichen magistratischen
Bezirksämter ergeht.

IV.

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 3 . Februar 1893,
Z . 7621 (M .-Z . 18948/XVI ) :

Im Nachhange zu dem h. o. Erlasse vom 3 . Jänner l . I ., Z . 86097
ox 1892 , wird dem Wiener Magistrat auf Grund des Erlasses des hohen
k. k. Ministeriums des Innern vom 30 . Jänner l, J, , Z . 2550 , eröffnet , dass
laut einer vom hohen k. u . k. Ministerium des Äußern an das hohe k. k.
Ministerinin des Innern gerichteten Note vom 23 . Jänner , Z . 2731 , neuer - i
dings in Bodenbach Auswanderer eingetroffen sind , welche Schiffskarten nach I
New -Pork führten , bei denen die Bezeichnung „ Zwischendeck " in II . Kajüte l
nmgeändert war und die mit einem Stempel „ Alles bezahlt " versehen waren.

Die Wahrnehmung , dass die Leute diese Karten , ans denen der bezahlte
Fahrpreis nicht ersichtlich gemacht war , stets in geschlossenen Couverts mit¬
brachten , was zu der Annahme berechtigte , dass jene Änderung von berufener
Stelle vorgenommen wurde , ferner , dass auch aus der äußeren Erscheinung
dieser Auswanderer geschlossen werden konnte , dass man es nicht mit Kajüten-
Passagieren zu thnn habe , führte zu Erörterungen des königl . sächsischen mit
der deutschen Neichsregiernng , um zu verhindern , dass der durch die sächsischen
Absperrungsmaßregeln verfolgte Zweck durch Umgehung beeinträchtigt werde.

Auf Grund dieser Wahrnehmung sind die sächsischen Grenzbehörden mit
Weisung dahin versehen worden , die bestehenden Sperrvorschriften auch gegen¬
über solchen Auswanderern österr .-nngarischer und russischer Herkunft in 'An¬
wendung zu bringen , deren Fahrkarten , insbesondere durch Verschleierung des
gezahlten Fahrpreises , oder deren äußere Erscheinung den Verdacht erwecken,
dass lediglich eine Umgehung der gegen Zwischendeck - Reisende gerichteten Be¬
stimmungen bezweckt wird.

Hievon wird der Magistrat zum Zwecke der entsprechenden Überwachung
der Answandernngsbewegung und Hintanhaltnng mißbräuchlicher Vorgänge in
Bezug auf dieselbe sowie zur ungesäumten entsprechenden Verlautbarung in die
Kenntnis gesetzt.

V.

Erlass der k. k. u .-ö. Statthalterei vom 27 . Februar 1893,
Z . 12849 (M .-Z . 34021/XVI ) :

Laut einer mit Note des k. u . k. Ministeriums des Äußern vom
2 . Februar 1893 , Z . 4360/11 , an das hohe k. k. Ministerium des Innern
gelangten Mittheilung ist gleichwie von der sächsischen auch von der königl.
preußischen und bayerischen Regierung die Anordnung getroffen worden , dass
alle österr .-ungar . Auswanderer von dem betreffenden Staatsgebiete fernzu-
hülleu und au dec Grenze zurückznweisen sind.

Hievon wird der Magistrat infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums
des Innern vom 19 . Februar 1893 , Z . 2944 , im Nachhange zu den h . o.
Erlässen vom 3 . Jänner 1893 , Z . 86079 , und vom 3 . Februar 1893 , Z . 7621,
zur entsprechenden Verlautbarung und Überwachung der Auswandernngs-
bewegung in Kenntnis gesetzt.

«
(Beschleunigung der Behandlung von Stener-

Zttfristrlngsgesilchen n . dgl . )
Die k. k. Finanz - Landesdirection in Wien hat unterm

19 . Jänner 1893 , Z . 3343 (M .-Z . I5561/XVI1 ), dem Wiener
Magistrate und den magistratischen Bezirksämtern folgenden Erlass
intimiert:

An den Magistrat der k. k. Reichshanpt - und Residenzstadt und die magistrati¬
schen Bezirksämter in Wien.

Anlässlich der Wahrnehmung , dass die Behandlung der Gesuche um Be¬
willigung von Fristen , Raten und Executionssistierung wegen Rückständen an
directen Steuern häufig nicht im Sinne der vom hohen k. k. Finanzministerium
mit dem Erlasse vom 25 . November 188l , Z . 1396 , getroffenen Verfügungen
erfolgt oder mitunter bedeutend verzögert wird , werden die Bestimmungen des hier-
ortigen Erlasses vom 9 . Juli 1892 , Z . 31450 (vi .Io Amtsblatt Nr . 77 ex 1892

des Wiener Magistrates ), dem eine Abschrift des erwähnten hohen Erlasses bei¬
gegeben war , zur genauen Darnachachtung mit dem Bemerken in Erinnerung
gebracht , dass derartige Gesuche im Verlaufe einer Maximalsrist von drei Wochen
(vom Tage nach der Überreichung an gerechnet ) der competenten Steueradmini-
stration zur weiteren Amtshandlung 'zu übermitteln sind.

Die Herren Leiter der magistratischen Bezirksämter werden sonach ein¬
geladen , die correcte und unverzögerte Behandlung derartiger Ansuchen zu über¬
wachen und allfällige Überschreitungen der Vorla ^efrist zu begründen.

7 .

(Cinftthrung der Bezeichnung „Trittpresse " für so¬
genannte „rr Irr « »>i»» t « - Pressen ". )

Die k. k. n .-v. Statthalterei hat mit Erlass vom 20 . Jänner
1893 , Z . 3148 (M .-Z . 11578/XV11I ) , Folgendes angeordnet:

In Erledigung des Berichtes vom 19 . December 1892 , Z . 229940 , be¬
treffend die Eingabe des Gremiums der Buchdrucker in Wien vom 19 . November
1892 , in welcher beantragt wird , bei Concesstonsertheilnngen für beschränkte
Buchdrnckereien die Bezeichnung „ ä 1a minuto -Presse " zu eliminiren , wird dem
Wiener Magistrate eröffnet , dass auch laut eingeholter Äußerung der n .- ö.
Handels - und Gewerbekammer vom 13 . Jänner 1893 , Z . 212 , sich die Be¬
zeichnung „Trittpresse " anstatt „st la minute - Presse " bei derartigen Concessions-
ertheilnngen empfiehlt . Der Magistrat wird demnach anfgefordet , die unterstehenden
magistratischen Bezirksämter anzuweisen , bei Antragstellung wegen Verleihung
von beschränkten Buchdruckerconcessionen , auch wenn das Ansuchen der Parteien
ausdrücklich auf die Haltung und den Betrieb einer st 1a minnto -Presse lauten
sollte , sich des Ausdruckes „Trittpresse"  im Vorlageberichte zn bedienen,
eventuell die Bittsteller zu verlassen , ihre Petition in diesem Sinne zn ändern.

Die Beilagen des obigen Berichtes folgen im Anschlüsse zurück.

8 .

(Bedingungen für die Ausbildung von Civilperfonen
zu Landstnrm -Verpflegsaeeesfisten . )

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat seit Erlass vom 21 . Jänner
1893 , Z . 84799 (M .-Z . 12620/XVI ), dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Das k. k. Landwehr - Commando in Wien hat laut Zuschrift vom 21 . De-
cembcr 1892 , Z . 5482 , die nachstehenden Bedingungen bekanntgegeben , unter
welchen Civilpersonen zur Ausbildung zn Landstnrm -Verpfleqsaccessisten zuqe-
lassen werden können:

1 . Die Bewerber um Designierung zn Landstnrm -Verpflegsaccessistcn müssen
eine den Bestimmungen des Z. 75 , 3 . Art . der Wehrvorschriften I . Theil , ent¬
sprechende Vorbildung sowie eine dem Militär -Beamtencharakter angemessene
Lebensstellung besitzen und im Vollgennsse der bürgerlichen Ehre stehen — ferner
sich einer ununterbrochenen dreimonatlichen Probcdienstleistung ans eigene
Kosten,  bei einem von ihnen zn wählenden Militär -Verpflegsmagazine mit
Regiebetrieb (im hierortigen Territorialberciche Wien und Brünn ), unterziehen.

2 . Die stempclfreien Gesuche um Zulassung zur Ausbildung im Verpflegs-
dienste sind im Wege der zuständigen politischen Behörde einznbringen und
müssen behufs Vorlage an das k. k. Ministerium für Landesvertheidigung
längstens bis 20 . Jänner jeden Jahres beim k. k. Landwehr -Commando in Wien
einlangen.

3 . An Beilagen (stempelfrei ) sind dem Gesuche beizuschließen:
a) Zeugnisse oder andere Bestätigungen über die im Gesuche enthaltenen

Angaben (Taufschein , Heimatschein , Ernennungs - oder Anstellungs-
decret rc . rc .) ;

5 ) militärische Austritts - oder Eutlassungsdocnmente und andere einschlägige
schriftstücke;

c) ein Revers , mit welchem der Bewerber sich verpflichtet , auf die Dauer der
Probedienstleistnng bei einem Militär -Verpflegsmagazine sich den militäri¬
schen Befehlen nnterzuordnen.

Hierunter ist keineswegs die Unterwerfung unter die Disciplinarstrafgewalt,
sondern nur die Verpflichtung verstanden , allen im Interesse der Ausbildung an
ihn gestellten Anforderungen unbedingt und in geziemender Art Folge zn leisten.

Hievon wird der Wiener Magistrat in Kenntnis gesetzt.

S

(Ausdehnung der für Dörraulagen für landwirtschaft¬
liche Prodnete geltende »! Vorschriften auf Feigen-

kaffeebrennereien und Kaffeeröstereien .)
Die k. k. n .-ö. Stathalterei hat unterm 25 . Jänner 1893,

Z . 5231 (M .-Z . 13974/XV ) , dem Wiener Magistrate mit Bezug¬
nahme auf die Erlässe vom 2 . August 1892 , Z . 41966 (siehe
Amtsblatt Nr . 85 ox 1892 , „Berordnungen rc." IX , .5), und vom
14 . Jänner 1893 , Z . 1195 (siche unten ) , eine Abschrift nach¬
stehenden Erlasses intimiert:
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Abschrift
eines Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 25 . Jänner 1893 , Z . 5231 , an

das magistratische Bezirksamt im XV . Bezirke , Funfhans.
Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 18 . Jän¬

ner 1893 , Z . 21370 ox 1892 , über die mit dem diesämtlichen Berichte vom
8 . September §1892 , Z . 15724/XV , anher gestellte und von hier aus dem be-
zeichneten hohen Ministerium zur Schlnssfassnng vorgelegte Anfrage , ob der
Erlass des hohen Ministeriums des Innern vom 28 . Juni 1892 , all Z . 1982
(intimiert mit dem Statthalterei -Erlasse vom 2 . August 1892 , Z . 41966 , betref¬
fend die Betriebsanlagen zum Dörren landwirtschaftlicher Prodncte , auch ans Feigen-
kaffeebrennereftn und Kaffeeröstereien Anwendung zu finden haben , Nachstehen¬
des anher eröffnet:

Auch beim Rösten von Kaffee und beim Brennen von Feigenkaffee ent¬
wickeln sich ans den Rohprodukten ähnliche Röstgase und entweichen von der
Feuerung dieselben Brenngase wie bei Dörren für Obst , Cichorien re.

Jnsofcrne bei derartigen theilweise größeren Betrieben Feuerungen mit
Coaks angewendet werden , erscheinen auch bei solchen Betriebsanlagen in dem
Falle , als die Manipulation in geschlossenen Räumen mit offener Feuerung
stattfindet , Vorkehrungen zum Schutze der Arbeiter und unter Umständen auch
zur Verhütung von Belästigungen der Nachbarschaft erforderlich.

Es sind demnach die Feigenkaffeebrennereien und Kaffeeröstereien sowie
ähnliche geschlossene Röstanstalten ' mit offener Feuerung analog den Dörren für
landwirtschaftliche Prodncte zu behandeln , und ist zur Verhütung von gesund¬
heitsschädlichen Einflüssen und von Belästigungen für die zweckentsprechende Ab¬
leitung der Röst - und Brenngase (sorge zu tragen.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt in Erledigung des eingangs
bezogenen diesämtlichen Berichtes behufs Kenntnisnahine und Darnachachtung
mit der Aufforderung verständigt , die bezüglichen Protokolle über die von diesem
Amte , gemäß dem hohen Erlasse vom 2 . August 1892 , Z . 41966 , dnrchge-
führten Erhebungen nunmehr rhethnnlichst anher vorzulegen.

-e -e

K . k. n .-ö. Statthalterei.
' Z . H95.
In der Anlage erhält der Wiener Magistrat eine Abschrift eines seitens

des hohen k. k. Ministeriums des Innern an die k. k. Statthalters in Prag
gerichteten Erlasses vom 26 . December 1892 , Z . 24692 , betreffend die commis-
sionelle Besichtigung von geiverblichen Betriel ' saulagen znm Dörren von land¬
wirtschaftlichen Produkten unter Bezugnahme auf den hohen Erlass vom
2. August 1892 , Z . 41966 , zur Kenntnisnahme und Darnachachtung.

Wien , am 14 . Jänner 1893.
In Vertretung:
Pflüg  l, m . p.4- *

Zur St .-Z - 1195.
Älftchrikt

eines Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern an die Statthalterei in Prag
ckckto. 26 . December 1892 , Z . 24692.

Über die mit dem Berichte vom 6. Oktober 1892 , Z . 117541 , gestellte
Anfrage , ob die gewöhnlichen landwirtschaftlichen Flachsdörren der mit dem
hierämtlichen Erlasse vom 18 . Juni 1892 , Z . 1982 , angeordneten eommissionellen
Besichtigung zu unterziehen sind, findet das Ministerium des Innern , einver-
uehmlich mit dem Handelsministerium , der k. k. Statthalterei zu eröffnen , dass
die hierämtlichen Erlässe vom 22 . Mai 1890 , Z . 22818 , und vom 18 . Juni
1892 , Z . 1982 , sich schon nach ihrem Wortlaute nur ans solche Betriebsanlagen
znm Dörren von landwirtschaftlichen Produkten beziehen, welche sich als ge¬
werbliche Betriebsaulagen darstellen und als solche den Bestimmungen der
Gewerbe -Ordnung unterliegen.

Die Beilagen der eingangs bezogenen sowie des Berichtes vom 13 . Okto¬
ber 1892 , Z . 120516 , folgen zurück.

Wien , am 26 . December 1892.
Für die richtige Abschrift:

Schüller  m . p.
kais. Rath.

I «>

(Herausgabe des . Theiles der Wehrvorschrifteu .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 9 . Februar

1893 , Z . 79504 (M .-Z . 23655/XVI ) , bem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom
1. December 1892 , Z . 21963/4924 II a, erfolgte am 1. December 1892 die
Hinausgabe der zur Durchführung des Wehrgcsetzes vom 11 . April 1889,
Nr . 41 R .-G .-Bl . mit dem k. und k. Reichs -Kriegsministerium vereinbarten
Wehrvorschriften IV . Theil , enthaltend die Evidenzvorschrist , betreffend die in
eine Nangclasse eingetheilten , in der Reserve (Seewehr ) befindlichen Personen
des Heeres und der Kriegsmarine , durch welche die bisherige mit dem h. o.
Erlasse vom 31 . Oktober 1881 , Z 40277 , übermittelte und im L.-G .-Bl . unter
Nr . 36 kundgemachte Evidenzvorschrift II . Theil „Gagisten in der Reserve " vom
Jahre 1881 nebst allen einschlägigen Verordnungen vollständig außer Kraft
gesetzt wird.

Die Ausdehnung der Wehrvorschrifteu IV . Theil ans die k. k. Landwehr
erfolgt nachträglich durch einen speciellen Anhang.

Hievon wird der Wiener Magistrat unter Anschluss von zwei Exemplaren
dieser Wehrvorschriften IV . Theil mit dem Beifügen verständigt , dass die Wehr¬
vorschriften IV . Theil , deren Kundmachung im Reichs -Gesetzblatte nicht erfolgt,
mit dem Tage der Hinausgabe in Wirksamkeit getreten sind.

II

( .Hiirtanhaltmtg der Auswanderung durch Über¬
wachung der Placierungs -Institute .-

Die k. k. n .-ö. Statthalterin hat mit Erlass vom II . Fe¬
bruar 1893 , Z . 4444 (M .-Z . 24779/XV1 ), Folgendes ange¬
ordnet :

Mit Beziehung ans den Bericht vom 18 . Jänner 1893 , Z . 6974 , dessen
Beilagen im Anschlüsse znrnckfolgen, wird der Wiener Magistrat anfgefordert,
den Inhaberinnen der Placierungs -Institute im I . Bezirke A. 9t . und E . I.
zu bedeuten , dass jede weitere ans die Vermittlung von Stellen nach Amerika
gerichtete und überhaupt die Auswanderung fördernde Thätigkeit unnachsichtlich
den Verlust ihrer Concessionen zur Folge haben würde.

Die genannten Institute sind nach dieser Richtung auf das schärfste zu
überwachen und etwaige Wahrnehmungen über Fortsetzung der untersagten
Thätigkeit behufs Behandlung der Frage wegen Concessionsentziehung sofort
anher mitzutheilen.

>1. Rmmntivlustimmnnge ».

12.

(Beiziehnng der Contrahenten zu Qnantitäts-
Collaudieruttgeu .)

Vom Wiener Sladtrakhe wurde am 15 . Februar 1893 oft
St .-R .-'Z . 640 (M .-Z . 219621 ) beschlossen:

11m den Coutrahenteu es möglich zu machen, rechtzeitig ihre Einwen¬
dungen gegen die Feststellungen bei den Quautitäts -Collaudierungen vor-
znbringen , wird die Buchhaltung und das Banamt beauftragt , derartige
Collandierungen nur in Anwesenheit des Coutrahenteu selbst, nicht aber ein¬
zelner Arbeiter derselben, vorznnehmen.

I r.
(Instruction für der» Aorftverwaltnugs - und Forst-
fchlltzdicnst in den städtischen Aorstgebicten „ .Höllen-

thal , Nasswald sam nt Nebenthälern " . )
Der Wiener Magistrat hat im Februar 1893 mi !> M .-

Z . 40254/V1I folgende Instructionen erlassen:
I. Znsttuctftul für den Aorlt Verwalter.

8 r.
Der städtische Forstwirtschafts - und Forstschutzdienst in den städtischen

Forstgebieten im Höllenthale , Nasswald nebst Nebenthälern (Gemeinde Reichenau
und Schwarzau i . Geb . in Niederösterreich ) wird , wie die übrigen ökonomischen
Angelegenheiten der Gemeinde Wien , vom Magistrate als Executivorgan der
letzteren nach Maßgabe des dem Gemeinderathe , Stadtrathe und Magistrate
Anstehenden Wirkungskreises verwaltet.

8 2.
Mit Rücksicht ans die Wichtigkeit des Waldbestandes für die Sicherung

und Ergiebigkeit der Quellen besteht die Ausgabe dieser Forstverwaltung haupt¬
sächlich in der Vorsorge , dass die Quellen , Wasserleitnugsanlageu und jungen
Anpflanzungen ausreichend geschützt, die Wnldculturen thuulichst auf alle
Flächen des städtischen Grundbesitzes ausgedehnt und die Nutzungen nur inso
weit betrieben werden , als dies nach den Grundsätzen einer rationellen Volks¬
wirtschaft für die Erhaltung und das Gedeihen der Waldung nothwendig
erscheint.

8 3.
Zur Besorgung des Forstwirtschasts - und Forstschutzdienstes in diesen

städtischen Forstgebieten wurde mit dem Gemeinderaths -Beschlusse vom 5. Juli
1892 , Z . 3413, ' M .-Z . 328042 , vorläufig bestellt:

Ein Forstverwaltcr,
ein Forstadjunct,
ein Forstwart und
ein Waldheger.

8 1-
Der Forstberwalter mit dem ihm untergeordneten Personale ist das

Hilfsorgan des Magistrates in diesem Verwaltnngszweige.
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Der amtliche Verkehr zwischen dem Magistrate und dem Forstverwalter
wird durch das Magistrats -Departement für städtische Wasserleitungen vermittelt.

8 0.
Der Forstverwalter untersteht in Bezug ans seine Rechte und Pflichten

den Bestimmungen der Dienstpragmatik für die Gemeindebeamten und Diener
der Stadt Wien.

Es sind ihm alle Nebenbeschäftigungen untersagt , welche zu Unzukömm¬
lichkeiten oder Collisionen in Bezug auf die genaue Erfüllung seiner Dienstes-
obliegenheiteu führen können.

Der Forstverwalter hat die ihm Angewiesenen Depntatgründe „ in ordent¬
lichem Stande zu erhalten und darf nicht eigenmächtig Wiesen in Acker nmge-
staltcn.

Im Falle einer länger als drei Doge dauernden Erkcankung oder
sonstigen Dienstesverhindernng des Forstverwalters ist derselbe verflichtet , die
Erstattung der Anzeige an den Magistrat zu veranlassen.

8 6.
Dem Forstverwalter , welcher innerhalb seines Forstbezirkes ständig zu

wohnen hat , obliegt die Mitwirkung in der Leitung der Forstverwaltnng , die
Verfassung , Vorlage und Einhaltung des Forstwirtschaftsplanes im Sinne des
Statthalterei -Erlasses vom 4 . Juni 189k , Z . 1345)2 , die unmittelbare Be¬
sorgung des Forstbetriebes nach Maßgabe der vom Stadtrathe genehmigten
Voranschläge , die Aufnahme und Vermessung der in den Besitz der Gemeinde
gelangenden Grundcomplexe sowie die Bearbeitung der diesfalls etwa noth-
wendigen Grnndabtheilnngspläne nach Maßgabe der in diesen Beziehungen
erfolgenden speciellen Weisungen , ferners die Einbringung von Anträgen und
die Erstattung von Gutachten in Bezug auf die wirtschaftlichen Maßnahmen
aller Art , wie auf die Aufforstung und Cnltnr , auf die Verwertung der Forst-
prodnete und auf die Ve >Pachtung der städtischen Grundstücke und Gebäude.

Ferner obliegt ihm die Leitung des Forstschutz - und Anssichtsdienstes
sowie die Überwachung des ihm unterstehenden Forstpersonales.

Der Forstverwalter hat sich zu diesem Behnfe i» der genauesten Kenntnis
der seiner Obhut anvertranten Forste , Pachtgründe , Gebäude und sonstigen
Objecte zu erhalten.

In Angelegenheiten des Wn sser l citnn gs  b e tri eb es  hat der Forst¬
verwalter das Stadtbauamt nach Kräften zu unterstützen und bei außerordent¬
lichen Vorkommnissen in dieser Beziehung dem Stadtbanamte über dessen
Ersuchen das Forstpersonale , insoferne dasselbe nicht gleichzeitig für den Forst - ^
verwaltnngs - oder Forstschntzdienst unentbehrlich erscheint , auf die Dauer des
Bedarfes zur Verfügung zu stellen.

8 7.
Allsälligen forstbehördlichen Aufträgen , falls deren Ausführung unauf¬

schiebbar erscheint , hat der Forstverwalter unter gleichzeitiger Anzeige an den
Magistrat zu entsprechen , wahrend über jene behördlichen Aufträge , welche keine
Gefahr am Verzüge involvieren , an den Magistrat Bericht zu erstatten ist.

8 8.
Zn den Obliegenheiten des Forstverwalters gehört die Instandhaltung

der Grenzen des städtischen Grundbesitzes sowie der innerhalb desselben
liegenden Grundstücke und die Hintanhaltnng von Besitzstörnngen seitens dritter
Personen.

Er hat demnach Mängel an den Vermarkungen und Grenzzeichen sofort
zu beseitigen.

Bedeutendere Mängel , vorkommende Einwendungen seitens dritter
Personen und Besitzstörnngsfälle sind sofort nach erfolgter Wahrnehmung unter
Vorlage sämmtlicher zur Wahrung der Rechte der Gemeinde geeigneten Behelfe
dem Magistrate anznzeigen.

8 9.
Der Forstverwalter hat persönlich und durch das ihm untergeordnete

Forstpersonale auch alle jene Vorgänge in der Behandlung der Privatwaldnngen
im Qnellengebiete wahrznnehmen , welche etwa für den Bestand der städtischen
Waldungen oder für den Bestand und die Ergiebigkeit von Quellen von nach¬
theiligem Einflüsse sein könnten . Über derlei Vorkommnisse ist eintretenden
Falles sofort die Anzeige an den Magistrat zu erstatten.

8 10.
Der Forstverwalter ist berechtigt , kleinere , das Erfordernis von dreißig

Gulden nicht übersteigende Herstellungen selbständig vorznnehmen und hat die
zu solchen Herstellungen nöthigen Arbeiter anfznuchmen und zu überwachen.

8 N-
Zur Bestreitung kleinerer , vermöge ihrer Wesenheit oder besonderen

Dringlichkeit sofort zu bewirkender , jedoch budgetmäßig bedeckter Auslagen wird
dem Forstverwalter ein Verlaggeld von fünfhundert Gulden gegen Führung
eines Verlagscontobuches und gegen vierteljährige Rechnungslegung über dessen
Verwendung angewiesen.

Zur Bestreitung der Auslagen für größere periodische oder besonders
genehmigte Ausführungen erhält derselbe ans Grund der Voranschläge und
einer besonderen Anträge entsprechende Vorschüsse gegen cassamäßige Vor¬

merkung und specielle Verrechnung.
Die Arbeitslisten hat der Forstwart anznfertigen , wonach der Forst-

Verwalter nach Überprüfung dieser Listen die Auszahlung vorzunehmen hat.
Über die Utensilien , Werkzeuge , Materialien , Einrichtnngsgegenständc re.

ist vom Forstverwalter ein genaues Inventar zu führen.
8 12.

Der Forstverwalter hat den ordentlichen Zustand der Gebäude in feinem
Bezirke sowie der Wege , Stege , Brücken und sonstigen städtischen Objecte zu
überwachen und im Einvernehmen niit dem Stadtbanamte für die ordentliche
Instandhaltung derselben zu sorgen.

Jnsbesonders hat er die Hausadministration und die Überwachung der
Hausordnung in der sogenannten Schlieferingkascrne zu besorgen , in welchem
Gebäude ans Grund des Gemeinderaths -Beschlnsses vom 18 . September 1883,
Z . 5,417 , die derzeitigen Inwohner gegen monatliche Kündigung unentgeltlich
Unterstand genießen.

Eine neue Partei darf in dieses Hans nur mit Bewilligung des Magi¬
strates aufgenommen werden.

Wegen Vermietung von sonstigen Wohn - und Wirtschaftsgebäuden hat
er die geeigneten Anträge rechtzeitig an den Magistrat zn stellen.

8 13-
Der Forstverwalter hat die Grnndverpachtnngen in gehöriger Evidenz zn

halten.
Derselbe hat wegen Verpachtung , Pachtverlängernng re . die Anträge

rechtzeitig an den Magistrat zn leiten und darf — abgesehen von bestehenden
besonderen Ausnahmen — die Pachtobjecte den Pächtern nicht früher überweisen,
als bis die ordnungsmäßig ausgefertigten Pachtverträge oder Protokolle ge¬
nehmigt und die stipulierten Cautionen erlegt sind , welch letztere der Forst
Verwalter in Empfang zn nehmen und sofort an die städtische Hanptcassa ab-
znführen hat.

Er hat ferner die richtige und rechtzeitige Einzahlung der Pachtschillinge
zn veranlassen , säumige Zahler dem Magistrate anznzeigen und alljährlich zn
Ende October die eingehobenen Pachtgelder an die städtische Hanptcassa unter
gleichzeitiger Anzeige an den Magistrat einzusenden.

Er hat ferner strenge darüber zn wachen , dass die Pachtgründe von den
Pächtern nicht verschlechtert und überhaupt von den letzteren die Pachtbedingnisse
genau eingehalten werden.

Der Forstverwalter darf eigenmächtig Grnndverpachtnngen nicht vor¬
nehmen . Afterverpachtnngen ohne Genehmigung des Magistrates sind unstatthaft.

8 14.
Günstige Gelegenheiten zur Arrondierung des städtischen Wald - und

Grundbesitzes hat der Forstverwalter wahrznnehmen und vorkommenden Falles
einen motivierten Antrag an den Magistrat zu erstatten.

8 10-
Der Forstverwalter hat bis längstens 15,. Jänner jeden Jahres im Ein

vernehmen mit dem Stadtbanamte den Plan und Kostenanschlag über die ans-
zuführenden Forstcnlturen und Verbesserungen an den Magistrat zn übermitteln.

Bon dem genehmigten Forstcnlturplane darf ohne vorher erwirkte Zu¬
stimmung des Magistrates , eventuell Stadtrathes , nicht abgegangen werden.

Die erforderlichen Waldsämereien hat der Forstverwalter , soweit dies im
ökonomischen Interesse der Gemeinde gelegen ist, in den Waldungen seines
Forstbezirkes sammeln zn lassen.

Im Bedarfsfälle sind die Sämereien bei renommierten Firmen anznkaufen.
Die zur Ausführung der Cnlturcn nothwendigen Pflanzen sind ans den

für diesen Zweck bestehenden , beziehungsweise anzulegenden Pflanzenfchnlen,
auf deren Erhaltung und Pflege die größte Sorgfalt zu verwenden ist , zu
entnehmen.

8 16.
Der Forstverwalter hat alljährlich bis Ende Juli den Antrag für die im

nächstfolgendem Jahre vorznnehmcnden Durchforstungen , Aufarbeitung von
Dürrlingen re . unter Darlegung des Umfanges dieser Arbeiten , dann mit An ¬
gabe der ortsüblichen , der Veräußerung zugrunde zn legenden Preise für die
einzelnen zn gewinnenden Holzsorten und endlich mit dem Vorschläge , ob mit
Rücksicht auf den Umfang und auf die Örtlichkeit derselben die Verwertung des
Holzes im Wege einer öffentlichen Licitation oder im Handverkaufe zn erfolgen
hätte , dem Magistrate zur Genehmigung vorzulegen.

Dem Forstwart sind vor Beginn der Arbeiten in Bezug ans die geneh¬
migten Anträge die sachgemäßen Weisungen zu crtheilen.

*Bei Ausführung der Arbeiten hat der Forstverwalter die Holzarbeiter
durch öftere persönliche Nachschau zn eontrolieren und die Aufarbeitung und
Schlichtung des Materials besonders in Bezug auf die Ausscheidung des Nutz¬
holzes zu überwachen.

8 17.
Nach vollendeter Aufarbeitung hat der Forstverwalter das von dem Forst¬

warte aufgenommene numerierte und in das in äupko zu führende Nnmmer-
bnch eingetragene Materiale zn prüfen und zn überwachen , das Nnmmerbnch
abznschließen und zn bescheinigen und dessen Inhalt in seine dem Nnmmerbnch
eonform eingerichteten Verzeichnisse , in welchem keine Radierung oder Correctnr
vorgenommen werden darf , zn übertragen.

Für jede Örtlichkeit ist ein abgesondertes Verzeichnis anzulegen und sind
in demselben die anfgearbeitcten Hölzer nach Sortimenten zn verzeichnen.

. 8 18 -
Wenn die Veräußerung des Holzes im Wege der Versteigerung zu erfolgen

hat , so hat der Forstverwalter für die ausgedehnteste Verlautbarung der Liei-
tation , deren Tag von ihm mit Rücksichtnahme auf die Trift - , Local - und
sonstigen Verhältnisse zn bestimmen ist, zn sorgen.

Die im Voranschläge angegebenen ortsüblichen Preise haben als Ausruf-
preise zn gelten.

Werden dieselben bei der Licitation erzielt oder überboten , so ist der Ver¬
kauf als abgeschlossen zn erklären ; werden sie nicht erzielt , so ist das Licitations-
ergebnis mit dem entsprechenden Anträge dem Magistrate zur Entscheidung
vorznlegen.

Der Forstverwalter hat ans die rechtzeitige Holzabfuhr seitens der Erstehcr
zu dringen.
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8 19.
Wenn die Veräußerung des Holzes im Wege des Handverkaufes zu er¬

folgen hat , so sind folgende ' mit Gemeinderaths - Beschluss vom 2 . September
1887 , Z . 5552 , zur M -Z . 160708 normierte Bestimmungen einzuhalten:

n) Über das betreffende ansgearbeitete , sortierte und geschlichtete Holz hat
der Forstwart ein Verzeichnis mit den Bewertnngspreisen der einzelnen Partien
imd Sorten zu verfassen und in änplo dem Forstverwalter vorzulegen , welcher
die Nichtigkeit des Verzeichnisses zn controlieren , durch seine Unterschrift zu be¬
stätigen und hievon ein Exemplar zum weiteren Amtsgebranche zurückzubehalten
hat, ' während das andere Exemplar dem Magistrate vorzulegen ist.

5 ) Nach erfolgter Constatierung der Richtigkeit des Verzeichnisses durch den
Forstverwalter ist derselbe ermächtigt , das betreffende Holz bei sich bietender
Gelegenheit in einzelnen Stößen oder größeren Partien im Handverkäufe zn
veräußern , wobei dahin zn trachten ist , mindestens den Bewertungspreis zu
erzielen , widrigcns der Aet mit dem betreffenden Anträge dem Magistrate vor-
znlegen ist.

Die Begleichung hat mittelst Gegenscheines zn erfolgen , welcher von der
Partei zu fertigen und dem Forstverwalter zn übergeben ist und als Beleg
für den erzielten Erlös zn dienen hat.

Über allfälliges Verlangen der Partei ist derselben vom Forstverwalter
eine ordnungsmäßige Quittung über den bezahlten Betrag ansznstellen.

o) Der Erlös für das verkaufte Holz ist quartalweise vom Forstverwalter
an die städtische Hanptcassa dirert abzufuhren , während gleichzeitig ein ent¬
sprechender Ausweis über den Holzverkanf unter Vorlage der Gegenscheine an
den Magistrat einzusenden ist.

Wegen schleuniger Abfuhr des verkauften Holzes durch den Ersteher hat
der Forstvcrwaltcr das Geeignete anznordnen.

8 20.
Der Forstverwalter hat sich die Ausnützung und bestmögliche Verwertung

der zulässigen forstlichen Nebennntzungen in geeigneter Weise angelegen sein
zn lassen 'und hat den erzielten Erlös an die städtische Hanptcassa abznführen,

beziehungsweise zu verrechnen . ^

Im Falle vorgekommener Windwürfe , Schnecdrückcn , Jnsectenschäden rc.
hat der Forstverwalter bei Gefahr am Verzüge sofort wegen der rechtzeitigen
Aufarbeitung und Verwertung des Holzes unter gleichzeitiger Anzeige an den
Magistrat das Geeignete zn verfügen , wenn nicht Gefahr am Verzüge vor¬
handen ist , die Anordnung des Magistrates za erwirken und in Bezug ans die
Aufarbeitung , Veräußerung und Wegschaffnng im Sinne der §8 - 16 bis 19
vorzngehen.

8 22.
Über die Klaubholz - , Streu - und Futterbezüge der Bewohner des Forst¬

bezirkes hat der Forstverwalter ans Grund eines von : Forstwarte zn verfassenden
Ausweises jährlich eine tabellarische Zusammenstellung ^ mit Angabe der für die
erwähnten Bezüge zu leistenden Geldbeträge oder Schichten dem Magistrate
zur Genehmigung vorznlegen und sohin die Verrechnung und Überwachung
der Durchführung der Bezüge zn besorgen.

Viehaustrieb ist unbedingt untersagt.
8 23.

Der Forstverwalter hat für die geordnete Führung der Kanzlei - und
Schreibgeschäfte zn sorgen und über die einlangenden Geschäftsstücke ein vor-
schriftmäßiges Protokoll sammt Index sowie ein Normalienbnch zu führen.

8 24.
Der Forstverwalter hat auch für die regelmäßige Vornahme der Beobach¬

tungen an der meteorologischen Station im Nasswalde Sorge zn tragen und
die Tabellen über die Be 'obachtungsergebnisse allmonatlich dem Stadtbauamte
zu übergeben.

8 25.
Es ist Pflicht des Forstverwalters , das untergebene Forst - und Anfstchts-

personale stets angemessen zu beschäftigen , bei der Vertheilung der Arbeit mit
Umsicht und Gerechtigkeit vorzugehen und jede Dienstesverletznng dem Magistrate
zur Kenntnis zu bringen.

Ansuchen des Forstadjnncten oder Forstwartes um einen mehr als drei¬
tägigen Urlaub hat der Forstverwalter dem Magistrate zur Genehmigung
vorznlegen . ,

Der dienstliche Verkehr zwischen dem Forstverwalter und dem übrigen
Forstpersonale hat in der Regel mündlich zn geschehen . Nur in wichtigeren
Fällen sind die Anordnungen schriftlich zn ertheilen oder vom Forstverwalter
in das Dienstbuch des Forstwartes einzntragen.

8 26.
Bei dem Umstande , als das Jagdrecht auf einem Theile der der Obhut

des Forstverwalters anvertrauten städtischen Forstgebiete dem allerhöchsten Hofe
znsteht , wird dem Forstverwalter ein gutes Einvernehmen mit dem k. und k.
Jagdpersonale empfohlen ; hiebei hat er jedoch die Rechte der Gemeinde Wien
mit Entschiedenheit zn wahren , und über Eingriffe seitens diesev Personales
nöthiqenfalls sofort die Anzeige an den Magistrat zu erstatten.

' Er hat demnach die Herstellung neuer Wege , die Aufstellung von Weg-
Verbotstafeln , die Errichtung von Gebäuden oder Fntterstellen , die Beseitigung
von Bäumen und Gesträuchen für Jagdzwecke ohne vorherige Genehmigung
des Magistrates nicht zuzulassen . ^

Der Wildschaden ist vom Forstverwalter allstihrüch nach Ablauf des
Winters zn erheben und abzuschätzen und sind die diessälligen Ergebnis -Aus-
weise dein Magistrate zur Prüfung und weiteren Verfügung vorznlegen.

Der Forstverwalter hat für die Anwendung zweckdienlicher Mittel zum
Schutze der jungen Aufforstungen gegen den Wildschaden zn sorgen.

8 27.
In dem Falle , als die Gemeinde Wien ans einen Theil des städtischen

Forstgebietes das Jagdrecht erwerben sollte , hat der Forstverwalter für die
Hintanhaltuug jedes Jagdfrevels zu sorgen , betretene Jagdfrevler der k. k.
Gendarmerie , resp . der k. k. Strafbehörde anzuzeigen , resp . zu übergeben , all¬
jährlich rechtzeitig die Jagd - und Abschussanträge sowie die vom Forstwarte
verfassten monatlichen Verzeichnisse über das eingclieferte schädliche und nützliche
Wild , über die hiefür entfallenden Schnsslöhne und eiugegangenen Erlösgclder,
dann über Treiber - und sonstige Löhnungen dem Magistrate zu überreichen und
die gehörig docnmentierte Rechnung vorzulegen.

8 28.
Der Forstverwalter ist ohne vorher erwirkte specielle Genehmigung des

Magistrates nicht berechtigt , einer etwa an ihn im Sinne des Erlasses des
hohen k. k. Ackerbau -Ministeriums vom 16 . März 1872 , Z . 6266 , ergehenden
Aufforderung zur Erstattung von Gutachten oder Rathschlägen oder zur sonstigen
Einflussnahme in Bezug auf die Bewirtschaftung von fremden Waldungen zu
entsprechen . Er hat daher im Falle eines derartigen Ansinnens an den Magistrat
Bericht zn erstatten.

8 29.
Dem Forstverwalter obliegt es , darüber zn wachen , dass das ihm beige¬

gebene Personale den Forstschutz - und Anfsichtsdicnst innerhalb der Grenzen
der auf den Forst - und Jagddicnst bezugnehmenden Gesetze ansübc und sich
jeder Eigenmächtigkeit und Überschreitung enthalte.

Er hat sich die Überzeugung zu verschaffen , dass das Schutzpersonal seinen
dienstlichen Verpflichtungen gewachsen und mit der Anwendung der in seine
Dienste einschlägigen Gesetze gehörig vertrant sei.

Der Forstverwalter hat die vorgekommenen Frcvelfälle in Evidenz zu
halten , und ist derselbe für die richtige Einbringung nnd Verrechnung der von
den competenten Behörden zuerkannten Schadenersätze verantwortlich.

Der Forstverwalter hat weiters dahin zn sorgen , dass jedes Forstschutz¬
organ beeidet und mit dem vorgeschriebenen Dienstzeichen versehen sei.

II . Instruction für den Aorstndjnncten.
8 i.

Der Forstadjnnct untersteht in Bezug ans seine Rechte nnd Pflichten den
Bestimmungen der Dienstpragmatik für die Gemeindebeamten und Diener der
Stadt Wien.

8 2.
Dem Forstadjnncten , welcher in unmittelbarer Nähe des Amtssitzes des

Forstverwalters zn wohnen hat , obliegt die Pflicht , den ihm unmittelbar Vor¬
gesetzten Forstverwaltcr in den Verwaltnugsgeschäften sowie in der Controlie-
rnng des untergeordneten Forstpersonales und in der Besorgung der Kanzlei¬
geschäfte zn unterstützen und dessen Anordnungen Folge zn leisten.

Im Falle der Dienstesverhinderung des Forstverwalters ist der Forst-
adjuuct berufen , denselben zu vertreten und hat sich daher auch genaue Kenntnis
von der Instruction für den Forstverwalter zn verschaffen.

Ansuchen des Forstadjuncten um einen mehr als dreitägigen Urlaub sind
durch den Forstverwalter dem Magistrate vorznlegen.

Forstverwalter und Forstadjunet dürfen nie zugleich längere Zeit von
dem Berwaltungsamtssitzc abwesend sein.

Dem Forstadjnncten sind alle Nebenbeschäftigungen untersagt , welche zn
Unzukömmlichkeiten oder Collisionen in Bezug auf die genaue Erfüllung seiner
Dienstesobliegenheiten führen können.

8 4.
Der Forstadjnnct ist verpflichtet , über Anordnung des Magistrates per¬

sönlich in dem ihm zugewieseneu Forstbezirke den Forstschntz - nnd Anfsichts-
dieust zu versehen nnd demnach die dem Forstwarte vorgezeichuetcn Dienstes¬
pflichten nach der für den Forstwart aufgestellten Instruction zn erfüllen.

Der Forstadjunet hat die ihm zugewiesenen Deputatgründc in ordent¬
lichem Stande zu erhalten nnd darf nicht eigenmächtig Wiesen in Acker
nmgestalten.

8 6-
Der Forstadjnnct hat dem Forstverwalter mit Achtung , dem Forstschntz-

nnd Aufsichtspersonale mit Freundlichkeit zn begegnen.

III. Instruction für die Jorstwarte.

Der Forstwart untersteht in Bezug auf seine Rechte nnd Pflichten den
Bestimmungen der Dienstpraqmatik für die Gemeindebeamten nnd Diener der
Stadt Wien.

8 2.
Dem Forstwarte obliegt der Forstschutz - und Anfsichtsdienst in dem seiner

Obhut anvertrauten Schntzbezirke , in welchem er ständig zu wohnen hat , nach
Maßgabe der bestehenden Gesetze nnd Verordnungen , unter der Leitung des
ihm Vorgesetzten Forstverwalters , beziehungsweise dessen Stellvertreters.

Der Forstwart hat den Anordnungen des Forstverwalters oder dessen
Stellvertreters pünktlich Folge zn leisten , seinen Vorgesetzten mit Achtung zn
begegnen und in und außer dein Dienste ein bescheidenes und nüchternes
Betragen an den Tag zn legen.

Es sind demselben alle Nebenbeschäftigungen untersagt , welche zn Unzu
kömmlichkeiten in Bezug auf die genaue Erfüllung seiner Dchnstesobliegenheiten
führen können.
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Dem Forstwarte ist es untersagt , sich ohne Bewilligung des Forst¬
verwalters in außerdienstlichen Angelegenheiten , den Fall zwingender Noth-
wendigkeit ausgenommen , ans seinem Schlitzbezirke zu entfernen.

Ertrankt der Forstwart oder ist derselbe ans sonst einem Grunde an der
Ausübung seiner Dienstpflicht gehindert , so hat er hievon ohne Berzug dem
Forstverwalter behufs geeigneter Veranlassung die Anzeige zu erstatten.

Ansuchen des Forstwartes um einen mehr als dreitägigen Urlaub sind
durch den Forstvcrwalter dem Magistrate vorzulegen.

8 4.
Über Anordnung des Forstverwalters oder dessen Stellvertreters hat sich

der Forstwart auch in einem anderen als dem ihm speciell zugewiesenen
Schntzbezirke des städtischen Forstgebietes sowie auch im Bedarfsfälle in
Angelegenheiten des Wasserleitnngsbetriebcs verwenden zu lassen.

Die Forstwarte haben überhaupt erforderlichen Falles sich gegenseitig zu
unterstützen.

8 5 . ,
Der Forstwart hat nach Anordnung des Forstvcrwalters die Grenzen

seines Schntzbezirkes und die inliegenden Grundstücke zu begehen , ans die
Erhaltung der städtischen Eigeuthnmsgreuzen in unverrücktem Stande , ans die
Beschaffenheit der Wege , Stege , Brücken und sonstigen Objecte sowie ans die
ordnungsmäßige Benützung der verpachteten Grundstücke und vermieteten
Gebäude ein scharfes Augenmerk zu richten und jede Beschädigung oder Ver¬
rückung der Grcnzzeichen sowie jede Eigcnthnmsverletznng uuverweilt den:
Forstverwalter anzuzeigen.

Das Klaubholz - , Streu - und Futtersammeln ist nur jenen Personen zu
gestatten , welche hiezu die Bewilligung erhalten haben.

8 6.
Die durch Elementarereignissc oder Jnsecten vorkommcnden Beschädigungen

sind ohne Verzug zur Kenntnis des Forstverwalters zu bringen und im Falle
der Gefahr am Verzüge sofort die erforderlichen Vorkehrungen aus eigenem
Antriebe zu treffen.

Der Forstwart hat weiters zur Verhütung von Waldbränden darüber zu
wachen , dass die im städtischen Forstgebiete wohnenden oder daselbst verkehrenden
Personen mit dem Feuer sorgfältig gebaren.

Von dem Entstehen eines Waldbrandes hat der Forstwart den Forst¬
verwalter mittelst Eilboten zu verständigen , sich selbst aber uuverweilt an die
Brandstelle zu begeben und zur Löschung des Feuers alle ihm zu Gebote stehen¬
den Mittel anznwenden , die Bewohner der nächsten Liegenschaften zur Hilfe¬
leistung anzurufen und die Intervention der k. k. Gendarmerie , eventuell der
Gemeindevorstehungen oder k. k. Bezirksbehörden anznsnchen.

8 7.
Der Forstwart hat sich bei allen in seinem Schntzbezirke vorkommenden

Betriebsoperationen verwenden zu lassen.
Er hat demnach bei Fällungen , bei der Ausführung der Forstcnllnrcn,

der Weg - und Brückenbanten , beim Holztransporte und bei den Holzverkäufen
mitznwirken , sowie die Aufsicht über die Holzhauer - , Cultnr - und sonstigen
Waldarbeiten zu führen.

Ihm obliegt auf Grund der ihm vom Forstverwalter übergebenen ein¬
schlägigen Behelfe die Führung der Lohnverzeichnisse über diese Arbeiten (Arbcits-
listcn ) .

Er hat die von ihm gefertigten Verzeichnisse in den vom Forstverwalter
angeordneten Terminen dem letzteren zu übergeben.

Er hat nach Maßgabe der Anordnung des Forstvcrwalters die Aufnahme
und Nnmeriernng der anfgearbeiteten , sortierten und geschlichteten Hölzer sowie
die Eintragung in das in äu ^ Io zu führende und in einem Exemplare dem
Forstverwalter zu übergebende Nnmmerbnch , beziehungsweise zu Zwecken des
Handverkaufes in änpko zu führende und in einem Exemplare dem " Forstver¬
walter zu übergebende Verzeichnis zu besorgen , bei der Veräußerung des Holzes
mitzuwirken und die Abfuhrscheine zu überwachen.

Für jeden Verlust , der der Gemeinde bei der Ablieferung von Forst-
prodncten durch die lässige Aufsicht des Forstwartes erwächst , ist der letztere per¬
sönlich verantwortlich und haftbar.

8 8.
Der dienstliche Verkehr des Forstwartes mit seinem Vorgesetzten hat in der

Regel mündlich zu geschehen.
Der Forstwart ist jedoch zur Führung eines Dienstbuches verpflichtet , in

welches derselbe wichtigere , an den Forstverwalter erstattete Meldungen einzu¬
tragen hat.

In dieses Dienstbuch trägt auch der Forstverwalter nach seinem Ermessen
eigenhändig dienstliche Anordnungen ein.

Alle schriftlichen Vormerkungen und Aufträge hat der Forstwart sorgfältig
anfznbewahren und bei einem allfälligen Dienstwechsel seinem Nachfolger zu
übergeben.

Der dienstliche Verkehr mit den k. k. Behörden und den Nachbargemeinden
(den Fall nach Z 6 ausgenommen ) hat nur im Wege des Forstverwalters zu
geschehen.

8 o.
Die Einhebnng und Auszahlung von Geldern ohne spccielleu Auftrag des

Forstverwalters ist dem Forstwarte untersagt.
8 10.

Die ihm übergebenen Cnltnrwerkzenge , Instrumente und sonstigen Geräth-
schaften hat der Forstwart zu verzeichnen , sorfültig anfznbewahren und nie zum
Privatgebrauch zu verwenden.

Ebenso hat derselbe die ihm Angewiesenen Depntatgründe in ordentlichem
Stande zu erhalten nnd darf nicht eigenmächtig Wiesen in Äcker nmgestalten.

8- 11- .
Bei dem Umstande , als das Jagdrecht ans einem Theile des städtischen

Forstgebietes dem Allerhöchsten Hose znsteht , hat der Forstwart auf die Er¬
haltung eines freundlichen Einvernehmens mit dem k. nnd k. Jagdpersonale zu
sehen , hiebei aber nie die Interessen der Gemeinde Wien außcracht zu lassen
und deren Rechte entschieden zu wahren.

Er hat demnach die Herstellung neuer Wege , die Aufstellung von Weg¬
verbotstafeln , die Errichtung von Gebäuden oder Fntterstellen , die Beseitigung
von Bäumen nnd Gesträuchen für Jagdzwecke ohne diesfallige Zustimmung der
Gemeinde Wien nicht zu gestatten nnd vorkommenden Falles ohne Verzug dem
Forstverwalter anznzeigen.

In Bezug auf die Wahrnehmung nnd Erhebung von Wildschäden ist nach
den speciellen Anordnungen des Forstverwalters vorzngehen.

8 12-
In dem Falle , als die Gemeinde Wien ans einem Theile des städtischen

Forstgebietes das Jagdrecht erwerben sollte , hat der Forstwart für die Hint
anhaltnng jedes Jagdfrevels zu sorgen , betretene Jagdfrevler , eventuell unter
Abgabe der denselben abgenommenen Pfandstücke dem Forstverwalter zu über¬
stellen oder bei Nichthabhaftwerdnng anznzeigen , Wild nur zur Zeit lind soweit
abznschießeu , als dies vom Forstverwatter nach Maßgabe der demselben dies¬
falls eingeränmten Competenz bestimmt wird , die monatlichen Verzeichnisse über
das eingelieserte schädliche und nützliche Wild , über diê hiefür entfallenden
Schnßlöhne und eingegangenen Erlösgelder , dann über Treiber - und sonstige
Löhnungen zu verfassen nnd dem Forstverwalter vorznlegen.

Jagden im eigenen Namen zu pachten und die Aufsicht über dritten
Personen Anstehende Jagden zu führen , ist dem Forstwarte nicht gestattet.

14.

(Vorschriften , betreffend die Eteuer -Mobiliar -Exe-
ention in jenen Fällen , in welchen Betriebs - nnd
Wohnort des Besteuerten in verschiedenen Bezirken

Wiens liegen .)
Magistrats -Dirertor Krenn  hat mit Erlass vom 4 . Februar

1893 , M .-D .-Z . 121 , Folgendes angeordnet:
Für jene Fälle , in welchen die Stener -Mobiliar - Execution in einem

anderen Bezirke Wiens geführt werden muss als in demjenigen , wo sich der
Steuerconto befindet , also z. B . wenn Betriebs - nnd Wohnort eines Gewerbe¬
treibenden in verschiedenen Bezirken Wiens liegen , wird znm Zwecke der
Geschäftsvereinfachnng , insbesondere der Vermeidung einer überflüssigen Inan¬
spruchnahme des Concepts - nnd Kanlzeipersonales der magistratischen Bezirks¬
ämter und behufs Beschleunigung des Geschäftsganges Folgendes angeordnet:

1. Die Pfändnngsanfträge sind seitens der steueramtsabthcilnng , bei
welcher sich der Conto befindet , direct an die Steuerexecntionsamts -Abtheilnng
des anderen Bezirkes im Wege der Znstellnngsämtcr zu leiten.

2 . Sollte ein solcher Pfändnngsanftrag deswegen , weil der Rückständner
im angegebenen Wohnorte nicht zu eruieren ist, nicht vollstreckbar sein , so ist
derselbe an jene Stcueramtsabtheilung , welche ihn ansgefertigt hat , durch das
Znstellnngsamt direct znrückzusenden.

3 . Relationen der Steuerexecntions -Abtheilnng über das Resultat fremder
Pfändnngs - oder Transferiernngs -Anfträge sind nicht an das Vorgesetzte magi¬
stratische Bezirksamt , sondern an jenes direct zu richten , bei welchem sich der
Steuerconto befindet . Dieses trifft dann die weitere Verfügung nnd hat insbe¬
sondere bei vollzogener Pfändung den Transferiernngsanftrag direct an die
fremde Stenerexecntionsamts -Abtheilnng zu richten.

4 . Sistierungen der angeordneten Transferierung werden nur von dem
Bezirksamte , wo sich der Steuerconto befindet , bewilligt , weil dieses allein in
der Lage ist, nach ven ans dem Steuerconto ersichtlichen Borschreibnngcn über
derartige Ansuchen zu entscheiden.

5 . Raten - oder Execntionssistiernngs - sowie außergerichtliche Exscindierungs-
gesuchc können in allen Fällen auch bei dem Bezirksamts des Wohnortes
protokollarisch angebracht werden nnd sind , wenn sie eben nicht bei dem Bezirks¬
amte des Contobezirkes einlangen , dem zuständigen Bezirksamte , und wenn die
Contozahl ans einem schriftlich überreichten Gesuche nicht ersichtlich ist , dem
Centralstenercataster abzutreten , welcher dieselben dem nach dem Contobezirke
zuständigen Bezirksamte übermittelt.

6 . Über die ans fremden Bezirken einlangenden Execntions -Aufträgc hat
die requirierte Executions -Abtheilnng eine separate Vormerkung zu führen.

15.

(Zur Regelung der Geldabfuhreu der Hanpteaffa-
Abtheiluugeu der magistratischen Bezirksämter .)

Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom Erlass vom
6 . März 1893 , M .-D .-Z . 204 , Folgendes angeordnet:

Die Stadtbnchhaltnng hat das Ersuchen gestellt , es möge im Interesse
des Dienstes die Verfügung getroffen werden , dass alle bei den städtischen
Hanptcassa -Abtheilnngen in den Bezirken bis zum Letzten eines jeden Monates
vorgefallenen Empfänge und Ausgaben in der gleichen Periode auch in den
Hanptcassa -Journalen verrechnet erscheinen.

Dies ist nur dann möglich , wenn die städtische Hauptcassa (Centrale ) den
Cassaschluss am Letzten jeden ' Monates von 1 ans 3 Uhr verlegt und die Hanpt¬
cassa -Abtheilnngen in den Bezirken ihre am Letzten jeden Monates abznschließen-
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den Coutocorreut -Journale noch an demselben Tage mit den bezüglichen Cassa-
resten mich an die städtische Hanpteassa abführen , in welchem Sinne bereits
van der Hanpteassa an die Hanpteassa -Abtheilnngen in den Bezirken eine Weisung
ergicng.

Indem ich den diesbezüglichen Vorschlag des Herrn Vorstandes der
städtischen Hanpteassa genehmige , Weise ich die Herren Leiter der magistratischen
Bezirksämter an , die Veranlassung zu treffen , dass seitens der städtischen Haupt-
eassa-Abtheilungen die letzte Geldabfnhr im Monate immer am Letzten eines
jeden Monates gleichzeitig mit der Vorlage des Contocorrent -Journales erfolge.

Die mit dem hieramtlicheu Normale vom 15 . December l891 , M .-D .-Z . 1097
(siehe „Verordnungen rc." III , 26 ox 1892 ) , erlassene Verfügung , wonach die
Hanpteassa -Abtheilnngen in den Bezirken XI bis XIX die Geldabfuhrcn jeden
Mittwoch zu bewerkstelligen haben , wird nunmehr auch ans die Hanpteassa-
Abtheilnngen in den Bezirken I bis X ausgedehnt.

Hiebei unterliegt es jedoch keinem Anstande , bei geringen Cassabeständen
in den Hanpteassa -Abtheilnngen die Geldabfuhr vom letzten Mittwoch des
Monates ans den Letzten des betreffenden Monates zu verschieben.

Wien,  am 6. März 1893.
Der Magistratsdireetor:

Kreml.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich nirter der Enns im Jahre

1863 pnblieierten Gesetze and Verordnungen.

X) Ucichsgesttzblatl.
Nr . 16 Gesetz vom 12 . Jänner 1893 , womit einige

Bestimmungen der Mast - und Gewichtsordnnng vom 23 . Juli 1871 (R .-G .-
Bl . Nr . 16 ex 1872 ) abgeändert werden.

Nr . II . Erlass des Finanzministeriums vom
23 . Jänner 1893 , betreffend eine Ergänzung der Bestimmungen über
die Bezeichnung der versteuerten Zuckererzengnisse mit amtlichen Verschlüss¬
ln arken.

Nr . 12 . Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 1. Februar 1893,
betreffend die zollbegüustigte Behandlung von Marsalawein.

Nr . 13 . Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern vom
13 . Jänner 1 893,  betreffend das Verbot des Gebrauches färbiger
Signallichter beim Radfahren zur Nachtzeit im Bereiche der Eisenbahnanlageip

Nr . 14 . Gesetz vom 22 . Jänner 1893 , betreffend die
Stempel - und Gebürenfreiheit für das zufolge Beschlusses des böhmischen Land¬
tages vom 17 - November 1890 anfznnehmende Landesdarlehen zur Unterstützung
der hilfsbedürftigen Bevölkerung im Königreiche Böhmen in den durch die Über¬
schwemmungen des Jahres 1890 heimgesnchten Gegenden bis znm Betrage von
einer Million Gulden sammt Nebenverbindlichkeiten.

Nr . 15 . Gesetz vom 12 . Jänner 1893 , betreffend die
Genehmigung des fürstlich Liechtenstcin'schen Familienvertrages vom 1. August
1842.

Nr . 16 . Verordnung des Finanzministeriums vom !
29 . December 1892 , wegen Abänderung der laut der Post 4 des '
Salzverschleißtarifes vom 21 . December 1875 (R .-G .-Bl . Nr . 155) und der
Verordnung des Finanzministeriums vom 14. Jänner 1888 (R .-G .-Bl . Nr . 9)
bei den k. k. Salzverschleißniederlageu zu Wieliczka und Bochnia in Vertrieb
kommenden Salzsorten.

Nr . 17 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 26 . Jänner 1893 , betreffend die Erweiterung der Verzollungs-
befngnisse des k. k. Nebenzollamtcs in Pressnitz.

Nr . 18 . Verordnung des Ministerinms des Innern
v oM 2 . F ebr Nar 1893,  betreffend die Einführung neuer Präcisious-
gewichte von Unterabtheilnngen Eines Grammes in öffentlichen Apotheken und
Hausapotheken.

Nr . 16 . Verordnung des Finanzministeriums vom j
5 . Februar 1893 , betreffend die Ermächtigung des k. k. Hanptstcner-
amtes in Feldkirch zur Überstempelnng der Stempclmarken auf ausländischen >
Actien , Renten und Schuldverschreibungen.

Nr . 26 . Kaiserliches Patent vom 8 . Februar 1893,
betreffend die Einberufung des Landtages des Erzherzogthumes Österreich unter
der Enns.

Nr . 21 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 8 . Februar 1893 , betreffend das anlässlich der Convertiernug
der galizischen Grundentlastnngsschnld im Sinne des Gesetzes vom 4 . Jänner
1893 (R .-G .-Bl . Nr . 6) mit dem galizischen Landesausschusse abgeschlossene
Übereinkommen.

Nr . 22 . Gesetz vom 11 . Februar 1893 , betreffend
die Enteignung znm Zwecke der Regulierung des Assaniernngsrahons der könig¬
lichen Hauptstadt Prag.

Nr . 23 . Gesetz vom 11 . Februar 1893 , betreffend
die Befreiung von Neu - und Umbauten im Assauiernngsrayon der königlichen
Hauptstadt Prag von der Hansziusstener.

Nr . 24 . Verordnung des Finanzministeriums vom
13 . Februar 1893 , betreffend den amtlichen Aufdruck des Stempel¬
zeichens zu 5 kr. und zu 1 kr. auf Eisenbahnfrachtbriefen.

Nr . 25 . Verordnung des Finanzministeriums vom
18 . F ebrua r 1893 , betreffend die nach H3 des Gesetzes vom 18.September

1892 (R .-G .-Bl . Nr . 172) dem geringeren Satze der Effectennmsatzsteuer unter
liegenden Staatsschnldverschreibnngen.

Nr . 26 . Gesetz vom 27 . Februar 1893,  betreffend
die Forterhebnng der Stenern und Abgaben , dann die Bestreitung des Staats-
answaudeS im Atonale März 1893.

Nr . 27 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 10 . Februar 1893 , betreffend die
Ergänzung des Bestimmungen des alphabetischen Warenverzeichnisses zum Zoll¬
tarife beim Schlagworte „ Kürschnerwaren " .

Nr . 28 . Verordnung des Justizministeriums vom
I . März 1893,  betreffend die Errichtung des Bezirksgerichtes Jaworzno

in Galizien.
Nr . 26 . Concessionsnrknnde vom 2. Febrnar 1893,

für die Localbahn mit elektrischem Betriebe von der Belvedere -Anhöhe in Prag
bis zum Lnstschlosse in Bnbenc.

11) Luudcsgel'chbiait.
Nr . I . Verordnung des k. k. Ackerbanministerinms

vom 2 Jänner 1 893 , betreffend die Vorbildung und Prüfung der
im Localcommistarmtsdienste bei den agrarischen Operationen zu verwendenden
Landwirte.

Nr . 2 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnmc Österreich unter der Enns vom 6 . Jänner
>893 . Z . 727 . betreffend die Landes- und Grnndentlastnngsfonds-Znschläge

im Jahre 1893.
Nr . 3 . Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthnmc Österreich unter der Enns vom 9 . Jänner
1893 . Z 83627 6X 1892 , betreffend die Zulassung der von Otto
Gräfes Nachfolger , Dachpappenfabrikanten in Wien , II ., Taborstraße Nr . 64,
erzeugten Dachpappe zu Dacheindecknngen.

Nr . 4 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzo .gthnme Österreich unter der Enns vom 19 . Jänner
1893 , Z . 1818 , betreffend die Aushebung der Necruteu-, Landwehr-
nnd Ersatzreserve Contingente für die regelmäßige Stellung im Jahre 1893.

Nr . 5 . Gesetz vom 22 . Jänner 1893 , betreffend die
Bewässerung von Grundstücken zu Hof am Leilhaberge.

Nr . 6 . Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern vom
13 Jänner 1893 , betreffend das Verbot des Gebrauches färbiger
Signallichter beim Radfahren zur Nachtzeit im Bereiche der Eisenbahnanlagen.

Nr . 7 . Kundmachung der k. k. nieder-österreichischen
Finanz -Lau desdircction , betreffend die Termine zur Einzahlung der
directen Stenern im Jahre 1893.

Nr . 8 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 7 . Fe¬
bruar 1893 , Z . 5837 , betreffend die Abänderung des Namens der
Ortsgemeinde Jnzersdorf am Wienerberge in Jnzersdorf bei Wien.
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I. vrriustiuingri, und Entscheidung,» .
1.

(Vermischung von Wein mit Obstmost .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 6 . December

1892 , Z . 78658 ( M .-Z . 235761 XVIII ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes znr Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 27 . No¬
vember 1892 , Z . 19984 , ist es in jüngster Zeit mehrfach vorgekommen , dass
Wein , d. i . Traubenwein , mit Obstmost oder Obstwein (meist mit Apfelmost
oder Apfelwein ) vermischt und dieses Getränke unter der Bezeichnung von
Wein zum Verkaufe oder Ausschanke gebracht wurde . Von einzelnen Er¬
zeugern solcher Getränke ist sogar ein schwunghafter Handel mit denselben be¬
trieben worden , was mit Rücksicht auf den sehr niedrigen Preis dieser Getränke
erklärlich erscheint.

Es kann laut obigen hohen Erlasses keinem Zweifel unterliegen , dass durch
einen solchen Vorgang ebensowohl die Interessen der Consumenten wie jene der
Wein -Producenten , nicht minder aber auch der reelle Weinhaudel geschädigt
werden , wie es auch unzweifelhaft erscheint , dass der erwähnte Vorgang unter
die Bestimmungen des Gesetzes vom 21 . Juni 1880 , N .-G .-Bl . Nr . 120 , und
insbesondere unter jene des 8 1, Punkt 2 , der Durchführungs -Verordnung zu
demselben vom 16 . September 1880 , R .-G .-Bl . Nr . 121 , fällt.

Hiebei wird noch insbesondere daraus aufmerksam gemacht , dass es als
ausgeschlossen betrachtet werden muss , dass die Beimischung von Obstmost oder
Obstwein zum Naturweiu lediglich dazu dienen soll , um die Beschaffenheit des
Natnrwemes zu verbessern oder ihn dauerhafter zu machen , und stellt sich daher
ein mit Obstmost oder Obstwein vermischter Traubenwein (Naturwein ) als ein
weinhältiges Erzeugnis , d. i . als Halbwein im Sinne des 8 1, Punkt 2 , der
erwähnten Durchführungs -Verordnung dar.

Ein solches Erzeugnis kann somit als „ Wein " weder augekündigt , noch
feilgeboten , noch verkauft oder ausgeschenkt werden , sowie auch die gewerbe¬
mäßige Erzeugung eines solchen Gemisches den Besitz einer Concession gemäß
8 2 der gebuchten Durchführungs -Verordnung voraussetzt.

Der Magistrat wird demnach auf den bezeichnetcn missbräuchlichen Vor¬
gang aufmerksam gemacht und angewiesen , durch eine stricte Anwendung der
Bestimmungen des Gesetzes vom 21 . Juni 1880 , betreffend die Erzeugung und
den Verkauf weinähnlicher Getränke , und der erwähnten Durchführungs -Ver¬
ordnung der gedachten Weinfälschung in wirksamer Weise zu steuern.

2 .

(Stempelpflicht der Gesuche um Namensänderung .)
Das k. k. Central -Tap - und Gebürenbemesfnngs -Amt hat mit

Note vom 22 . December 1892 , Nr . 70610/VI (M .-Z . 37273/XVI ) ,
dem Wiener Magistrate Folgendes znr Kenntnis gebracht:

Die hohe k. k. n .- ö. Finanz -Landesdirection Wien hat mit Erlass vom
17. November 1892, Z. 44616, aus Anlass eines Stempelgebüren-Recurses

des N . K . hinsichtlich des wohldort am 1 . December 1891 aufgenommenen
diesbezüglichen Befundes , betreffend den ungestempelten Recurs des Genannten
gegen den Erlass der hohen k. k. n - ö. Statthalterei wegen Namensänderung
— nachdem auch das dortamtliche , am 4 . Juni 1891 , Z . 155554/1891 , unge¬
stempelt aufgenommcne Protokoll , ferner auch das ursprüngliche , statt mit 5 fl.
bloß mit 50 kr. gestempelte Gesuch des Genannten um Namensänderung nicht
notioniert wurde — bemerkt , dass bei sonstiger Haftbarwerdung des betreffenden
Amtsorgaues der Befund über die zu gering oder nicht gestempelten Eingaben,
respective über die Nichtbeibringnng des Protokollstempels anfzunehmen ist , da
selbst bei Vorliegeu eines legalen Armutszeugnisses eine Stempelfreiheit für-
derartige Gesuche , respective Protokolle gesetzlich nicht begründet erscheint.

Hievon beehrt man sich, dem löblichen Magistrate zufolge obigen Erlassts
der hohen k. k. Finanz -Landesdirection die Mittheilung mit dem Beifügen zu
machen , dass die gedachten Befunde hierorts bereits aufgenommen wurden.
Die diesbezüglichen Verhandlungsacten werden unter einem mittelst Note an
das magistratische Bezirksamt für den II . Bezirk rückgesendet.

(Befreiung der in die Privatbenntznng gegebenen
Militärpferde von der Verpflichtung znr Vvrspanns-
leiftttng fowie von der Vorspannsgebnr im Frieden .)

Der Wiener Magistrat hat nachstehenden Erlass der k. k.
n .-ö. Statthalterei ciclto . 28 . December 1892 , Z . 85111 , unterm
1. Jänner 1893 , M .-Z . 239262/XVI , den magistratischen Be¬
zirksämtern mit dem Bemerken intimiert , dass infolge Befreiung
der in die Privatbenntzung hinausgegebenen Pferde des k. und k.
Heeres und der k. k. Landwehr von der Verpflichtung znr Vor-
spannsleistnng im Frieden die mit Io kr. per Pferd pro 1893
bestimmte Vorspannsgebnr für diese Pferde nicht eingehoben
werden kann:

Um allsälligen Zweifeln zu begegnen , wird infolge Erlasses des hohen
k. k. Ministeriums für Landesverthcidigungvom23 . December 1892,Z . 16643/3917
IIL , zur Tarnachachtung eröffnet , dass die in die Privatbenützung hinausgegebenen
abgcrichteten Dienstpferde des k. und k. Heeres und der k. k. Landwehr von
der Verpflichtung zur Vorspannsleistung im Frieden befreit sind.

4

(Registrierte Hilfseaffen .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 30 . De¬

cember 1892 , Z . 81133 (M .-Z . 2718/XIII ) , dem Wiener Magi¬
strate Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Das am 10 . December 1892 ausgegebene TXXI1 . Stück des Reichs-
gcsetzblattes enthält sutz Nr . 202 das Gesetz vom 16 . Juli 1892 , betreffend
die registrierten Hilfseaffen.
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Gleichzeitig wurden in diesem Reichsgesetzblatte die Verordnungen der
Ministerien des Innern , der Justiz , der Finanzen und des Handels vom
1 . December 1892 , R .-G .-Bl . 203 , pnbliciert , mit welcher Detailbestimmungcn
Uber die Vollziehung des erwähnten Gesetzes erlassen werden.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat bezüglich dieses Gesetzes
mit dem Erlasse vom 11 . l . M ., Z . nä 2592 M .-J ., Folgendes anher eröffnet.

Das in Rede stehende Gesetz bezweckt die Regelung des auf Gegen¬
seitigkeit beruhenden Versicherungswesens durch specielle Normen , welche ins¬
besondere den concreten Verhältnissen kleinerer gesellschaftlicher Verbindungen
von Mitgliedern des Gewerbestandcs und der Arbeiterkreise entsprechen.

Da die volkswirtschaftliche Bedeutung der durch das Gesetz gewährten
Erleichterungen rücksichtlich der Bildung solcher den Interessen und Bedürfnissen
breiter Schichten der bürgerlichen Gesellschaft Rechnung tragender Institute
nicht verkannt werden kann , gewärtigt das hohe k. k. Ministerium des Innern
seitens der mit der Durchführung des Gesetzes beauftragten Behörden , dass
dieselben innerhalb des ihnen durch das Gesetz Angewiesenen Wirkungskreises
in zielbewusster Weise an der erfolgreichen Realisierung der Humanitären
Intentionen des Gesetzes Mitwirken werden.

Zur Darnachachtung hinsichtlich der Anwendung der Bestimmungen des
Gesetzes hat das gedachte hohe Ministerium unter anderem folgende Be¬
merkungen beigefügt:

Zunächst wird die genaue Einhaltung der in dem Gesetze und der Voll¬
zugsverordnung festgesetzten Fristen zur strengen Pflicht gemacht , und wurde
die k. k. n .- ö. Statthalterei ersucht , durch entsprechende Weisungen an die
unterstehenden Behörden für die genaue Einhaltung der bezüglichen Termine
Sorge zu tragen.

Zn Z 27 , Absatz 1 , des Gesetzes wurde Folgendes bemerkt:
Die ^Versichernngszwecke , welche die nach dem Hilfscassen -Gesetze zu

registrierenden Hilsscassen verfolgen können , sind nach ß 1 dieses Gesetzes die
folgenden:

Die Versicherung
1 . von Krankenunterstütznngen,
2 . eines Begräbnisgeldes,
3 . von Jnvaliditäts - und Altersrenten,
4 . von Witwen - und Waisenunterstütznngen,
5 . einer Summe Geldes von Seite eines Mitgliedes zu Gunsten eines

Dritten , zahlbar zu einem bestimmten Termine.
Der Z 27 des Gesetzes bestimmt , dass die statutenmäßigen Cassenbeiträge

zu den von den Cassen zu gewährenden Unterstützungen in einem solchen Ver¬
hältnisse zu stehen haben , dass die letzteren nach versichernngstechnischen Grund¬
sätzen in den ersteren ihre wahrscheinliche Bedeckung finden.

Da für die oben snb 3 , 4 und 5 angeführten Versichernngszweige gemäß
der Bestimmungen des ß 19 , beziehungsweise 25 und 26 des Gesetzes die
Vorlage des Versicherungsplanes  an das Ministerium des Innern vor¬
geschrieben ist, welchem dessen Prüfung und Genehmigung obliegt , und in dem
Versicherungsplane die zur Deckung der versicherten Leistungen in Aussicht
genommenen Beitrüge (Tarife,  siehe § 19 , 2 . Absatz ) enthalten sind , so
erscheint die Jngerenz der politischen Landesbehörden in der oben bezeichnten
Richtung (tz 27 , Absatz 1) lediglich ans die sub 1 und 2 angeführten Ver¬
sichernngszweige , d. i. auf die Versicherung von Krankennnterstütznugen und
von Begräbnisgeldern beschränkt.

Es ist nun zu gewärtigen , dass in den voraussichtlich meisten Füllen bei
Verfassung der Statuten der zu registrierenden Hilsscassen seitens der Parteien
die Statuten von bereits bestehenden Krankencassen zum Borbilde genommen
werden , und ist den Cassen diese Anlehnng bei sich darbietcuder Gelegenheit
als besonders zweckmäßig zu empfehlen.

Da nun die Statuten der bestehenden Krankencassen bezüglich der ver¬
sicherungstechnischen Bestimmungen (Versicherung von Kraukeunuterstützungeu
und Begräbnisgeldern ) in der überwiegenden Anzahl nach dem Muster der auf
versicheruugstechuischen Grundsätzen basierenden , und daher den Erfordernissen
des tz 27 , Abs . 1, des Hilsscaffengesetzcs Genüge leistenden Bestimmungen der
hinausgcgebenen Musterstatuten für Bezirks - , Betriebs - und Genossenschafts-
Krankencassen verfasst sind , so werden diese Musterstatuten in vielen Fällen
geeignet sein , den Landesbehörden bei der vorzunehmenden Prüfung der ver¬
sicherungstechnischen Zulänglichkeit der Cassenbeiträge als Grundlage zu dienen.
Hiebei wird jedoch aufmerksam gemacht , dass die erwähnten Musterstatuten
keineswegs auch in den übrigen Bestimmungen als Vorbild bei Verfassung der
Statuten von Hilsscassen zu benützen sein werden , da hinsichtlich der Hilsscassen
im Gesetze weder ein Beitritts - , beziehungsweise Angehörigkeitszwang noch die
Verpflichtung der Arbeitgeber zur Beitragsleistnng normiert ist und daher die
Hilsscassen in ihrer Organisation sich wesentlich von den Krankencassen mit
gesetzlichem Beitrittszwange und obligatorischer Beitragsleistnng der Arbeitgeber
unterscheiden.

In einzelnen Fällen wird auch das für Meister -Kraukencassen hinaus¬
gegebene Musterstatut bei der versicherungstechnischen Prüfung von Hilfscasscn-
Statnten zur Grundlage genommen werden können.

In jenen Füllen dagegen , in welchen die aus die Ein - und Auszahlungen
sich beziehenden Bestimmungen des Hilfscassenstatntes von den bezüglichen Be¬
stimmungen eines der erwähnten Musterstatute vollständig abweichen , wird es
sich empfehlen , sich bei Beurtheiluug der Zulänglichkeit der Beiträge an die
folgenden , übrigens nicht bloß für diese specieüen Fälle , sondern auch ganz
allgemein anwendbaren Grundsätze zu halten:

Versicherung von Krankenunterstützungen:
n) Krankengeld.

Sind zur Versicherung von Krankengeld ohne Unterscheidung von Alters¬
stufen für alle Alter einheitliche Beiträge festgesetzt , und übersteigt die gesammte

Uuterstützuugsdauer , für welche vau der ersten Krankheitswoche ab überhaupt
Krankengeld gewährt wird , und zwar entweder volles  Krankengeld oder ab¬
gestuftes,  d . h . Krankengeld , das für eine bestimmte Dauer der Krankheit im
vollen , für eine weitere Dauer im verminderten Betrage ausbezahlt wird,
13 Wochen , jedoch nicht 26 Wochen , so ist für je 1 fl . des wöchentlichen
vollen  Krankengeldes eine jährliche Beitragsleistung von 1 fl . erforderlich.

Die erforderliche Beitragsleistung erhöht sich bei einer längsten Unter-
stützungsdancr von 26 Wochen bis zu 1 Jahr ans 1 fl. 20 kr. und bei einer 1 Jahr
übersteigenden längsten Unterstützungsdauer (siehe ß 16 , letzter Absatz des Gesetzes)
ans 1 fl. 40 kr. für je 1 ft. des wöchentlichen vollen Krankengeldes.

Wird volles oder abgestnftes Krankengeld im ganzen nur für eine Dauer
von unter  13 Wochen gewährt , so kann der erforderliche jährliche Beitrag
ans dem nachstehenden Schema ermittelt werden.

In diesem Schema bedeuten die Zahlen der zweiten Colonne den jährlich
erforderlichen Beitrag zur Lasse für das in der daneben stehenden Krankheits¬
woche fällige Krankengeld von 1 fl.

1. Krankheitswoche . 25 kr.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.

10 .
11 .
12.
13.

19
13

9
7
6
5
4
3
8
2
2
2

Um daher nach diesem Schema den jährlich erforderlichen Beitrag zu
berechnen , wenn durch n Wochen der Krankheitsdauer ein Krankengeld von

fl . wöchentlich , durch b weitere Wochen L fl . gewährt werden soll , ist die
Summe der n ersten Zahlen der zweiten Colonne mit F zn mnltiplicieren , dann
die Summe der b nächsten Zahlen mit ö zu mnltiplicieren ; die so gewonnenen
beiden Zahlen addiert , geben den jährlich  erforderlichen Beitrag zur Lasse
in Kreuzern.

Beispiele:
1 . Das Krankengeld beträgt 5 fl. wöchentlich in den ersten 13 Wochen,

3 ft . in den folgenden 13 Wochen ; da die längste Unterstütznngsdaner 13 Wochen,
jedoch nicht 26 Wochen übersteigt , berechnet sich nach der betreffenden Regel der
erforderliche jährliche  Beitrag mit 5 X 1 fl - " 5 fl.

2 . Das Krankengeld beträgt in den ersten 13 Wochen — 7 fl., in den
folgenden 13 Wochen - -- 5 fl-, endlich in den weiteren 26 Wochen ^ 3 st.

Die Gesammtnnterstütznngsdaner übersteigt 26 Wochen , jedoch nicht ein
Jahr , daher nach der betreffenden obigen Regel der jährliche Mitgliedsbeitrag
sich mit 7 X 1 fl - 20 kr. ^ 8 fl . 40 kr. ermittelt.

3 . Das Krankengeld wird mit 5 fl. wöchentlich durch das erste Jahr der
Krankheitsdauer , mit 3 fl. wöchentlich durch das folgende Jahr gewährt.

Nach der betreffenden Regel berechnet sich der Jahresbeitrag mit 5 X
1 st. 40 kr. — 7 fl.

4 . Krankengeld wird durch sieben Wochen der Krankheitsdaner im Betrage
von wöchentlich 4 ft. gewährt , weiterhin nichts mehr.

Es sind die sieben ersten Zahlen der 2 . Colonne des obigen Schemas zn
addieren und mit 4 zn mnltiplieren:

(25 X 19 X 13 X 3 -ff 7 -ff 6 ff- 5) X 4 ^ 84 X 4 ^ 336.
Es ist 3 fl . 36 kr. jährlicher Beitrag erforderlich.
5 . Krankengeld wird durch vier Wochen im Betrage von 7 st. wöchent¬

lich gewährt , durch weitere sechs Wochen im halben Betrage (3 fl. 50 kr.) . Mit
Anwendung derselben Regel wie Beispiel 4:

(25 -ff 19 ff- 13 ff- 9) X 7 ff- (7 ff- 6 -ff 5 -ff 4 -ff 3 -ff 3)
X 3 5 ^ 66 X 7 ff- 28 X 3 5 ^ 560 , daher 5 fl. 60 kr. jährlich  er¬
forderlicher Beitrag.

6 . Wird das Krankengeld erst von der 5 . Woche ab gewährt , und zwar
durch höchstens sechs Wochen im Betrage von 3 fl. 50 kr., so ergibt sich unter
Anwendung derselben Regel wie in dem vorigen Beispiele:

(25 X 19 ff- 13 ff - 9) X 0 -ff (7 -ff 6 -ff 5 -ff 4 ff- 3 ff- 3)
X 3 5 — 0 X 28 X 3 5 — 98.

Es ist daher 98 kr. als Jahresbeitrag  erforderlich.
7 . Das Krankengeld wird im wöchentlichen Betrage von 5 fl . von der

5 . Krankheitsw  oche ab  bis zum Ende der 52 . Krankheitswoche gewährt.
In Anwendung , beziehungsweise Combination der betreffenden obigen

Regel ergibt sich Folgendes : , ^ ^ «
Zur Versicherung eines wöchentlich mit 5 sl. bis znm Ende der 52 . Krank¬

heitswoche , jedoch bereits von der ersten  Woche ab zahlbaren Krankengeldes
wäre erforderlich : 5 X 1 fl - 20 kr.

Davon ist der zur Versicherung des Krankengeldes für die ersten Vier-
Wochen erforderliche Beitrag in Abschlag zn bringen , demnach:

(25 ff- 19 ff- 13 ff- 9) X 5 fl., so dass man schließlich erhält;
1 fl . 20 kr. — 25 kr. — 19 kr. — 13 kr. — 9 kr.) X 5 ^ (1 fl- 20 kr. — 66 kr.)
X 5 ---- 54 kr . X 5 kr. -- - 2 st. 70 kr. als den zur Versicherung erforder¬
lichen Jahresbeitrag.

b ) Freie ärztliche Hilfe und Heilmittel.
Der hiefür erforderliche Jahresbeitrag  richtet sich nach den besonderen

örtlichen Verhältnissen und dürfte im allgemeinen mit 2 st. für jede hierauf
versicherte Person als vollkommen ausreichend bemessen erscheinen.
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8 ) Versicherung von Begräbnisgeldern:
Zur Versicherung von je 10 fl . Begräbnisgeld ist ein jährlicher Beitrag

von 30 kr., und zwar rücksichtlich jeder  einzelnen Person (Mitglied oder
Familienangehöriger ), in deren Todesfälle die Casse dieses Begräbnisgeld ans¬
bezahlt , als mindeflerforderlich zn bezeichnen , wobei wie 8nl >a) angenommen ist,
dass die Beitrüge im Statute einheitlich , ohne Unterscheidung nach Altersstufen
festgesetzt werden.

Ist das letztere nicht der Fall , enthalten also die Statuten Festsetzungen
nach Altersstufen , so ist darauf zu sehen , dass sie nach den obigen Regeln für
Krankengeld (X lit a) und Begräbnisgeld als erforderlich ermittelten Beiträge
den Altersstufen zwischen dem 30 . und 50 . Lebensjahre entsprechen , dagegen in
den Altersstufen über dem 50 . Lebensjahre mindestens um 30 Pereeiit höher,
in jenen unter dem 30 . Lebensjahre höchstens um 30 Perccnt niedriger be¬
messen werden.

Die sämmtlichen vorstehenden Regeln für die Beurtheilnng der Znläng-
lichkeit der Cassenbeiträge gelten hauptsächlich für jene Fälle , in ' denen es sich
um die Nenerrichtnng  von Cassen handelt . Bei bereits früher bestandenen
Lassen werden für die Beurtheilnng der Frage , ob die bisherigen Beiträge der
Mitglieder auch weiter hinreichen oder nicht , beziehungsweise ob ' dieselben herab¬
gesetzt werden können , die Gcbarungsergebnisse der varangegangenen Jahre
sichere Anhaltspunkte bieten.

Zum Schluffe ist noch zn bemerken , dass für die Hilfscassen der in Rede
stehenden Art hinsichtlich der Bildung und Höhe des Reservefondes die Be¬
stimmungen des 8 17 des Hilfscassengesetzes Anwendung finden.

ll . Vom Standpunkte des Krankenversicherungs -Gesetzes:
Nach Z 7 des Hilfscassengesetzes kann von der politischen Landesbehörde

die Bescheinigung begehrt werden , dass das Statut der Hilfscasse den im 8 60
des Arbeiter -Kranken -Versichernngs -Gesetzes hinsichtlich der Vereins -Kranken-
cassen enthaltenen Bestimmungen genügt . Für die Mitglieder einer registrierten
Hilfscasse , deren Statut in diesem Sinne bescheinigt wurde , tritt die Ver¬
pflichtung , einer nach Maßgabe der Vorschriften des Arbeiter -Kranken -Versiche-
rnngs -Gesetzes errichteten Krankencasse anzugehören , nicht ein.

Hiernach obliegt den politischen Landesbehörden in jenen Fällen , in
welchen eine solche Bescheinigung begehrt wird , die Prüfung der betreffenden
Statute vom Standpunkte des 8 60 Arbeiter - Krankcn -Versichernngs -Gesetz.

In dieser Richtung ist Folgendes zn bemerken:
In Gemäßheit der Bestimmungen des 8 60 sollen die statutenmäßigen

Leistungen das in den 88 6 bis 8 des Arbeiter -Kranken -Versichernngs -Gesetzes
festgesetzte Ausmaß erreichen . In dieser Beziehung ist sich nun nicht damit zn be¬
gnügen , dass die Casseleistnngen im allgemeinen insbesondere durch die bezüg¬
lichen ziffermäßigen Ansätze des zn gewährenden Krankengeldes dieser Bedingung
entsprechen , sondern es ist auch strengstens darauf zu achten , dass die Gewährung
dieser Leistungen in den einzelnen Fällen nicht in einer mit dem Kranken-
Versichernngs -Gesetze unvereinbaren Weise wieder eingeschränkt wird.

Ferner wurde bemerkt , dass in dem Falle , wenn eine Hilfscasse auf Grund
ihrer Statuten ihre Thätigkeit auch auf die im Schlussabsatze des 8 1 des
Gesetzes bezeichneten Nebenzwecke anszudehnen berechtigt ist, die Aufsichts¬
behörde  ihre besondere Aufmerksamkeit  ans die genaue Einhaltung der
in dem gegenständlichen Gesetze und in den Statuten der Casse für die 'Aus¬
übung dieser Geschäftsthätigkeit gezogenen Grenzen zn richten und insbesondere
die strenge Beobachtung der gemäß 8 27 des Gesetzes in die Statuten der
Hilfscasse anfznnehmen 'den genauen Bestimmungen über die Einhebnng nnd
Verwendung der für diese Nebenzwecke getrennt von den Versicherungsbeiträgen
zu veranschlagenden , einzuhebenden und zn verwaltenden Beiträge zn überwachen
haben wird.

Es wird sonach der Landesbehörde obliegen , gegen eine Casse , welche
von ihrem Befugnisse hinsichtlich der Nebenzwecke einen dem mehrerwähnten
Gesetze oder den Bestimmungen ihrer Statuten znwiderlanfenden Gebrauch
macht , sofort nach Maßgabe des 8 36 des Gesetzes das Aml zu handeln nnd
eventuell in Anwendung der Bestimmungen des 8 38 Punkt 3 des Gesetzes
die Auflösung der Casse zu verfügen.

Die k. k. n .-ö . Statthalterei findet bezüglich dieses Gesetzes
noch Folgendes zu bemerken und anzuordnen:

Der Entwurf der Statuten ist bei der Politischen Bezirksbehörde zn über¬
reichen ; das Statut muss in fünf Parien ansgefertigt sein (8 16 ), das bezüg¬
liche Gesuch nnd dessen Beilagen sind stempelsrei (Z 6 Gesetz v. 2l . Mai 1873,
R .-G .-Bl . Nr . 87 ) ; demselben ist der Betrag von 3 st. anzuschließeu (8 7 D . V .) ;
im Gesuche ist auch die österreichische Staatsbürgerschaft der Proponenten (be¬
ziehungsweise bei der Umbildung eines Vereines der Nachweis der österreichischen
Staatsbürgerschaft der Vorstandsmitglieder dieses Vereines ) nachznweisen ; handelt
eS sich um die Umbildung eines Vereines , so sind dem Gesuche ttu authentisches
Exemplar der geltenden Statuten sowie die Rechnungsabschlüsse der letzten drei
Jahre , ferner eine Nachweisnng der statutenmäßigen Beschlussfassung bcsznlegen.

Derartige Gesuche , ferner die ebenfalls stempelfreien Gesuche wegen Statuten¬
änderung oder Anzeigen bezüglich des Vorstandes , sind längstens  binnen drei
Tagen nach Überreichung der L -tatthalterei vorznlegen (8 6 der Durchführungs-
Vorschrift ) .

Wenn mich eines dieser Gesuche nicht im Sinne des obigen belegt wäre,
so ist dasselbe dennoch binnen längstens drei Tagen anher vorznlegen , gleich¬
zeitig aber die Einholung des Fehlenden und Vorlage desselben binnen acht
Tagen zn veranlassen nnd im Vorlageberichte ausdrücklich anzngeben , dass die
Einleitung zur Einholung des Fehlenden getroffen wurde.

Vor jeder Registrierung einer Hilfscasse wird die Bezirksbehörde des
Sches der Casse , unter Anschluss eines Statntenexemplares , in Kenntnis gesetzt.

Die Hilfscassen eines jeden magistratischen Bezirksamtes sind bei dem
betreffenden Bezirksamte m einem Cataster zu verzeichnen und in Evidenz zn
halten.

Die Mitglieder des Vorstandes müssen stets genau nach Namen und
Wohnort verzeichnet sein.

Die Vorlage der jährlichen Vereinsausweise (Z 34 ) hat im Wege der
politischen Bezirksbehörde zu geschehen , wovon  die Hilfscassen im Registriernngs-
bescheide werden verständigt werden.

Die Bezirksbehörde hat zn prüfen , ob die geforderten vier Behelfe vor¬
liegen , ob die Angaben bezüglich der Vorstandsmitglieder in Ordnung sind , ob
die Daten der Ausweise mit den Erfahrungen , die bei der Aufsicht gemacht
wurden , übereinstimmen ; Verneinendenfalls ist die Ergänzung , beziehungsweise
Richtigstellung sofort anzuordnen , eventuell nach Z 35 e Gesetz im Strafwege
vorzugehen ; die ansständigen Berichte sind durch Betreibung einznholen.

Früher einlangende Berichte sind nach sogleich vorzunehmender Prüfung
auszubehalten.

Die Berichte sind dann gesammelt längstens bis 6 . April  eines jeden
Jahres anher , mit Verzeichnis oder Angabe der Namen der Hilfscassen , im
Rubrum vorzulegen.

Dieser Termin ist im dortigen Terminvormerke einzntragen.
In diesem Vorlageberichte ist anzngeben , welche Bemerkungen diesamtlich

über die Geschäftsthätigkeit dieser Casse und die statutarischen Nebenzwecke sowohl
ans Anlass der Revisionen als anderweitig gemacht wurden , und wie oft jede
derselben von der Bezirksbehörde im abgelanfcnen Jahre revidiert wurde.

Bezüglich der Ausübung der Strafanfsicht wird besonders ans die
88 27 , 28 , 20 , 30 und 36 ansmerksam gemacht.

Jede Casse ist mindestens  einmal jährlich von der politischen Bezirks¬
behörde zn inspirieren nnd zu revidieren.

Das Ergebnis der Revision ist in einem Amtsberichte festznhalten.
Zur Erleichterung der Übersicht der Gebarung hat die politische Bezirks¬

behörde darauf zn bestehen , dass die Beschlüsse der ausübenden Casseorgane
gehörig protokolliert nnd dass diese Protokolle gesammelt werden.

Ein besonderes Augenmerk hat die politische Bezirksbehörde den im
Schlussabsatze des 8 1 erwähnten Nebenzwecken znznwenden.

Über etwaiges Ansuchen der Parteien ist denselben bei Verfassung der
Statuten nnd Einbringung des Registriernngsgesnches im Sinne der obigen
Ausführungen des hohen k. k. Ministeriums des Innern und der hierämtlichen
Bemerkungen an die Hand zn gehen.

--- §

(Erlass der k. k. n .- ö. Statthaltern vom 6 . Februar 1893,
Z . 3294 ( M .-Z . 21946 XIII ) :

Mit Bezug ans den Bericht vom 13 . v. M ., Z . 2718 , wird dem Magi¬
strat eröffnet , dass die sämmtlichen im Gesetze vom 16 . Jali 1802,
R .- G .-Bl . Nr . 202 , den politischen Behörden übertragenen Functionen bezüglich
der registrierten Hilfscassen im Gemeindegebiet Wien im Sinne dieses Gesetzes
von den betreffenden Bezirksämtern zn besorgen sein werden.

5

(Bezug von Rhodan -Ammonium zn photographischen
Zwecken .)

Die k. k. u .-ö. Statthalters hat mit Erlass vom 31 . Jänner
1893 , Z . 6894 (B .-A .-Z . 3178 , IX . Bezirk ) , folgende Entscheidung
getroffen:

Die k. k. Statthalterei findet dem Necnrse des L. v . H . gegen die Ent¬
scheidung des magistratischen Bezirksamtes für den I ., VIII . und IX . Bezirk
vom 27 . December 1892 , Z . 31634 , mit welcher dem Genannten die Bewil¬
ligung zum Bezüge von Rhodan -Ammonium zn photographischen Zwecken ver¬
weigert wurde , Folge zn geben nnd dem Genannten die erbetene Bewilligung
zn ertheilen , weil der vom magistratischen Bezirksamte für die Abweisung des
Gesuchslellers geltend gemachte Grund der bei der großen Anzahl von Amateur-
Photographen erschwerten Controle in der den Giftverkehr regelnden Verordnung
der hohen k. k. Ministerien des Innern nnd des Handels vom 21 . April 1876,
R .- G .-Bl . Nr . 60 , für sich allein nicht begründet ist, in Bezug ans die Person des
Rezngswerbers aber keinerlei Bedenken vorliegen.

6
(Bidierung der seitens der ungarischen Behörden für
Feilhaltnng von Artikeln des täglichen Verbrauches

ausgestellten Hansierbricher .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 1. Februar

1893 , Z . 5509 (M .-Z . 18949/XVIII ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Seitens einer Gewerbebehörde I . Instanz wurde das einem sicheren
M . K . von dem königlich -ungarischen Vicegespansamte in Oldenburg ansge¬
stellte und auf den Handel mit Obst , Grünzeug und Geflügel lautende Hausicr-
bnch anlässlich dessen Ansuchens um Ertheilnng der bestätigenden Bidierung
abgenommen und den bestehenden Vorschriften gemäß behufs Vorlage an das
hohe k. k. Handelsministerium der k. k. Statthalterei vorgelegt , weil der Handel
zum Hernmziehen mit den obigen im Hausierbnche anfgezühlten Artikeln zufolge
der Bestimmungen des 8 60 , Alinea 2 , des Gewerbegesetzes nicht unter die
Bestimmungen des Hausierpatentes fällt.
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Das h . k. k. Handelsministerium hat laut Erlasses vom 22 . August 1892,
Z . 37901 , eröffnet , dass dieser Fall nicht geeignet war , den Gegenstand der
Reclamation beim königl .-nngar . Handelsministerium zu bilden . Es handelte sich
hier nämlich nicht um eine der Bestimmungen des in beiden Ländergebieten der
österreichisch - ungarischen Monarchie bestehenden Hansierpatentes znwiderlanfende
Amtshandlung einer königl . nngar . Behörde , sondern um einen Fall , hinsichtlich
dessen Regelung die Bestimmungen in den beiden Lündergebieten von einander
abweichm , indem die Feilbietung der in Rede stehenden Artikel zwar in dem
diesseitigen Ländcrgebiete derzeit zufolge der Bestimmungen des H 60 , Alinea 2,
des Gesetzes vom 15 . März 1883 , R .- G .-Bl . Nr . 39 , nicht mehr nach den
Bestimmungen des Hansierpatentes behandelt wird , in Ungarn aber eine ein¬
schlägige Abänderung des Hansierpatentes nicht erfolgt ist und in Gemäßheit
des letzteren die in Rede stehenden Waren nicht zu den vom Hausierhandel
ausgeschlossenen gehören.

Über eine weitere Anfrage , ob die Vidiernng der seitens der ungarischen
Behörden ans den Handel mit Artikeln des täglichen Verbrauches rechtsgiltig
ausgestellten Hansierbücher angesichts der Bestimmungen des Artikels XV des
Gesetzes vom 27 . Juni 1878 , N .-G .-Bl . Nr . 62 , beziehungsweise des Gesetzes
vom 21 . Mai 1887 , R .-G .-Bl . Nr . 48 , und im Hinblicke auf die Bestimmungen
des 8 60 des Gesetzes vom 15 . März 1883 , R .-G .-Bl . Nr . 39 in dem dies¬
seitigen Staatsgebiete zulässig erscheine , hat das h . k. k. Handetsmincherium
nach gepflogenem Einvernehmen mit dem h . k. k. Ministerium des Innern,
laut Erlasses vom 9 . Jänner 1893 , Z . 47666/92 Nachstehendes zu eröffnen
gefunden:

Durch die Bestimmungen des 8 52 der Gewerbeordnung vom 20 . De-
cember 1859 , R .-G .-Bl . Nr . 227 , beziehungsweise des 8 60 , Alinea 2 , des
Gesetzes vom 15 . März 1883 , R . -G .-Bl . Nr . 39 , wonach das Gesetz Uber den
Hausierhandel ans die Feilbietung von Artikeln des täglichen Verbrauches von
Hans zu Hans oder auf der Straße keine Anwendung findet , wurde der
Handel mit diesen Artikeln nicht beschränkt , sondern im Gegentheil , von der
Beschränkung nach dein Hansiergesetze behandelt zu werden , befreit , so dass
nunmehr die erwerbsmäßige Feilbietung von Artikeln des täglichen Verbrauches
von Hans zu Haus oder ' ans der Straße in dem diesseitigen Staatsgebiete
günstiger als der Hausierhandel behandelt wird.

Bei dieser Sachlage obwaltet gegen die Vidiernng der seitens der unga¬
rischen Behörden noch derzeit für Feilbietung von Artikeln des täglichen Ver¬
brauches vorschriftsmäßig ausgestellten Hansierbnches kein Anstand , vielmehr
würde die Verweigerung der Vidiernng solcher Hansierbücher den Bestimmungen
des Artikels XV des Gesetzes vom 27 . Juni 1878 , R .-G .-Bl . Nr . 62 , zn-
widerlanfen . . .

Hievon wird der Wiener Magistrat zur Darnachachtung in dre Kenntnis
gesetzt.

7 .

(Nichtgestattmig des Berftthrens der Mahlprodnete
an Sonntagen . )

Die k. k. n .- ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 4 . Fe¬
bruar 1893 , Z . 9232 (M .-Z . 20617/XV ), dem Wiener Magi¬
strate Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Das h . k. k. Handelsministerium hat laut des im Einvernehmen mit dem
hohen k. k. Ministerium des Innern erflossenen Erlasses vom 29 . December 1892,
Z . 58093 , über das Ansuchen der Müllergenossenschaft in Wr .-Neustadt um
eine principielle Entscheidung des Inhaltes , dass cs den Mühlengewerbs-
inhabern gestattet sei, auch an Sonntagen ihre Prodncte verführen zu lassen,
anher eröffnet , dass die genannten Ministerien nicht in der Lage sind , dem
erwähnten Ansuchen Folge zu geben.

Beim Mühlengewerbe ist nämlich , um die Anfrechthaltung ^ des conti-
nuierlichen Betriebes zu ermöglichen , mit der ans Grund des 8 75 der Ge¬
werbeordnung erlassenen Ministerial -Verordnnng vom 27 . Mai 1885 (R .- G .-Bl.
Nr . 83 ) 8 2 , X 16 die Sonntagsarbeit mit der Beschränkung ans das bei der
Überwachung der Maschinen und Mühlenapparate beschäftigte Personale gestattet
worden.

Alle anderen Manipulationen , welche mit dem eigentlichen conti-
nnierlichen  Betriebe nicht unmittelbar Zusammenhängen , wie insbesondere
das Zuführen und Abladen des Getreides , das Füllen der Mchlsäcke , das Aus¬
laden und Verführen der Mahlprodnete n . s. w . sind an Sonntagen nicht
zulässig , wie schon aus der allgemeinen Bestimmung des drittletzten Absatzes
des 8 2 der citierten Verordnung hervorgeht , überdies aber anlässlich einzelner
Fälle von den betheiligten Ministerien wiederholt ausgesprochen worden ist.

Die Berufung der Genossenschaft ans die Bestimmung des 8 2 , L 10,
dieser Verordnung , womit den Mehlhändlern , beziehungsweise ihren Hilfs¬
arbeitern die Sonntagsarbeit für den Verschleiß gestattet wurde , ist nicht
zutreffend , da diese Ausnahmsgestattnng nur den Händlern mit Lebensmitteln,
welche unmittelbar mit den Consumenten in Berührung stehen , mit Rücksicht
auf das Bedürfnis der Consumenten eingeränmt wurde , ein Gesichtspunkt,
welcher bei Transport von Mehl vom Müller zum Bäcker nicht in Betracht
kommt.

Diese Verrichtung kann vielmehr in vollkommen ausreichender Weise an
Wochentagen vor sich gehen , und ist gar kein stichhältiger Grund dafür vor¬
handen , dass zur Vornahme derselben der Sonntag verwendet werde.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur Darnachachtung in ähnlichen
Fällen in die Kenntnis gesetzt.

8 .

(Borzeitige dauernde Beurlaubung Wehrpflichtiger . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 13 . Februar

1893 , Z . 7800 (M .-Z . 24775/XVI ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes znr Kenntnis gebracht:

Über eine gestellte Anfrage hat das hohe k. k. Ministerium für Landes-
vertheidignng mit dem Erlasse vom 30 . Jänner d. I ., Z . 953/218 II u, eröffnet,
dass der Erlass des hohen k. n . k. Kriegs -Ministeriums an das 2 . k. n . k.
Corps -Commando vom 15 . April 1892 , Abth . 2, Nr . 1868 , betreffend der
Anwendung des 8 60 : 2 der W .-V . I . Theil , welcher der Magistrat mit dem
h . o . Erlasse vom 8 . Mai 1892 , Z . 27082 , zur Kenntnisnahme mitgetheilt
wurde (Siehe Amtsblatt Nr . 47 ex 1892 , „ Verordnungen re ." V 3) , aus
Anlass bestimmter Fälle erflossen ist, in welchen die Begehren um dauernde
Beurlaubung abgewiesen , beziehungsweise die bereits Anerkannte dauernde Be¬
urlaubung wegen irriger Anwendung des Gesetzes im Aberkennnngswege rück¬
gängig gemacht werden mussten.

Nachdem cs sich in allen diesen Fällen erwies , dass die Beurtheilung
des in Bezng ans die Familienverhältnisse maßgebenden Criteriums der besonderen
Berücksichtignngswürdigkeit , mit Rücksicht auf die dem Vorhandensein eines zur
Wirtschaftsleitung befähigten Vaters innewohnende Bedeutung , der nöthigen
Genauigkeit und Strenge entbehrte , so wollte durch die dem fraglichen Erlasse
um Schlüsse beigegebene Bemerkung lediglich einer zu weitgehenden Inter¬
pretation des 8 34 , vorletzter Absatz , des Wehrgesetzes den betreffenden
militärischen Ergänznngsbehörden  gegenüber vorgebengt werden.
Keineswegs war jedoch beabsichtigt , den exemplicativen Charakter des zur Durch¬
führung der fraglichen Gesetzbestimmung berufenen Punktes 2 des 8 60 der
W .-V . I . Theil irgendwie in Frage zu stellen , die beispielsweisen Aufzählungen
dieses Punktes werden vielmehr auch künftighin die Richtschnur zu bieten haben,
dass die dauernde Beurlaubung nach 8 34 , vorletzter Absatz W .- G ., nur in
ganz besonders rücksichtswürdigen Fällen möglich sei.

Hievon wird der Magistrat im Nachhange zu dem bezogenen h . o. Erlasse
zur Darnachachtung mit der Aufforderung in die Kenntnis gesetzt, im Hinblicke
auf den Umstand , dass die ans Familienrücksichten erfolgende dauernde Be¬
urlaubung eines dienenden Soldaten ohne Ersatz für das bezügliche Contingent
erfolgt , gleichfalls mit einer rigorosen Auslegung der Bestimmung des 8 34,
vorletzter Absatz des Wehrgesetzes, ' insoferne dies nothwendig erscheint , vorzngehen.

9 .

(Missbrauche bei der äußeren Bezeichnung der Be¬
triebsstätte re. der Gewerbetreibenden .)

Die k. k. n .- ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 17 . Fe¬
bruar 1893 , Z . 9033 (M .- Z . 29347/XVII ), dem Wiener Magi¬
strate Folgendes znr Kenntnis gebracht:

Der Ausschuss der n .- ö. Advokatenkammer hat dem h. k. k. Ministerium
des Innern eine Eingabe überreicht , worin derselbe auf den Umstand hinwcisr,
dass nicht protokollierte Kaufleute ihre Geschäfte häufig widerrechtlich nicht unter
ihrem vollen Namen , sondern theils mit abgekürztem Vornamen , theils unter
Phantasienamen oder von ihrem Geschäftsnnternehmen herrührenden Namen
betreiben , woraus Schwierigkeiten bei der Geltendmachung von Rechtsansprüchen
gegen diese Personen entstehen.

Behufs Abhilfe stellt der genannte Ausschuss das Ersuchen , dass durch
eine Ausführungs -Verordnung zum 8 145 der Gewerbeordnung die daselbst
vorgeschricbenen Gewerberegister als öffentlich erklärt und eine dem Artikel 12
des Handelsgesetzbuches über die Handelsregister entsprechende Vorschrift über
das Recht , Einsicht in dieselben zu nehmen und Abschriften derselben zu erhalten,
erlassen werde.

Mit Erlass vom 27 . Jänner 1893 , Z . 1187 , hat das hohe k. k. Handels¬
ministerium im Einvernehmen mit dem hohen Ministerium des Innern der
k. k. Statlhalterei zu eröffnen gefunden , dass auf das erwähnte Begehren nicht
eingegangen werden kann.

Nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung und insbesondere nach
jenen des 8 145 derselben kann es nämlich keinem Zweifel unterliegen , dass
die bei den Gewerbebehörden I . Instanz zu führenden Gewerberegister lediglich
ämtlichen Zwecken zu dienen haben , und dass die Eintragungen in dieselben für
dritte Personen vollkommen belanglos sind.

Die Gewerberegister bieten daher keinerlei Berührungs - oder Ver¬
gleichungsmomente gegenüber der Institution der Handelsregister (Theil 2 des
Handelsgesetzbuches ), da wohl eine Reihe wichtiger , ebensowohl für die Regi¬
strierten wie für dritte Personen relevante Daten kraft gesetzlicher Vorschrift
und mit den daselbst statuierten Rechtswirkungen in die Handelsregister einzu¬
tragen ist, ein ähnliches aber bezüglich der Gewerberegister durchaus nicht der
Fall ist.

Überdies entspricht auch die ganze Anlage und Führung der Gewerbe-
register keineswegs jenen Voraussetzungen , welche erfüllt werden müssen , wenn
denselben der Charakter der Öffentlichkeit gegeben werden sollte.

Schließlich wird bemerkt , dass es , — insoweit es sich um jene Fälle
handelt , wo die äußere Bezeichnung nicht mit dem richtigen oder nicht mit dem
vollen Vor - und Zunamen des Gewerbetreibenden erfolgt , lediglich der Er¬
stattung der Anzeige an die Gewerbebehörde bedarf , welche berufen erscheint,
die erforderliche Amtshandlung wegen nicht entsprechender äußerer Bezeichnung
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der Betriebsstätte rc . gemäß H 49 , Punkt 4 , des Gesetzes vom 15 . März 1883,
N .- G .-Bl . Nr . 39 , zu veranlassen.

Hieran ist der Ausschuss der n .- ö. Advakatenkammer unter Bezugnahme
auf seine „ Eingabe mit dem Bedeuten zu verständigen , dass dem von ihm
beklagten Übelstande durch die eben erwähnten Anzeigen in wirksamer Weise
abgeholfen werden würde.

Mit Rücksicht auf die Angaben des Einschreitens der Advokatenkammer
wird übrigens der Magistrat unter Hinweis auf den mit dem hieramtlichen Erlasse
vom 23 . September 1887 , Z . 49333 , intimierten Erlass des hohen k. k.
Handelsministeriums vom 1. September 1887 , Z . 27615 ex 1885 (siehe
Magistrats -Verordnungsblatt Seite 184 , Nr . 8 ex 1887 ), angewiesen , den
geschilderten Vorkommnissen eine verschärfte Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Die magistratischen Bezirksämter werden hievon gleichzeitig zur Darnach-

achtung verständigt . ^

(Verrechnung und Bestimmung des Cassenwertes
der Goldmünzen .)

Die k. k. n .-ö. Stntthalterei hat mit Erlass vom 18 . Februar
1893 , Z . 1581 (M . Z . 31626/111 ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Anliegend erhält der Wiener Magistrat zufolge Erlasses des hohen k. k.
Ministeriums des Innern vom 4 . Jänner 1893 , Z . 75 , eine Abschrift des
Erlasses , welcher von Seite des hohen k. k. Finanzministeriums in Bezug auf
die Verrechnung der Laudesgoldmüuzen der Kroneuwühruug und der anderen
Goldmünzen , die Bestimmung des Cassenwertes der Goldmünzen , die Verrechnung
der Differenzen zwischen dem zolltarifmäßigen und dem cassamäßigen Werke
der zu Zollzahluugen verwendeten Goldmünzen unterm 29 . December 1892,
Z . 7001 F .-M ., an die Präsidien der sämmtlichen k. k. Finanz -Landesbehörden
ergangen ist, zur Kenntnisnahme und Darnachachtung mit dem Beifügen , dass
der wesentliche Inhalt dieses Erlasses bereits im Verordnungsblatte für den
Dienstbereich des k. k. Finanzministeriums Nr , 70 ex 1892 verlantbart worden ist.

Die sämmtlichen magistratischen Bezirksämter erhalten die gleiche Mit-
iheiluvg von hier ans.

-i«

44 Statth .-Z . 1581 ex 1893.

Abschrift

eines Erlasses des k. k. Finanzministeriums vom 29 . December
1892 , Z . 7004 F .-M . (an sämmtliche Finanz -Landesbehörden ) .

Laut hierortiger Kundmachung vom 1 . November l . I ., Z . 5845/F .- M.
(Wiener Zeitung vom 4 . November 1892 ), ist mit der Ausgabe der Zwanzig-
Kronenstücke österreichisches Gepräge am 7 . November d . I . begonnen worden.
Ebenso werden zufolge Kundmachung des königl . ungarischen Finanzministeriums
vom 20 . October 1892 Zwanzig -Kronenstücke ungarischen Gepräges ausgegeben.

Nach Artikel XVIII des Gesetzes vom 2 . August 1892 , R .-G .-Bl . Nr . 127,
können alle Zahlungen bei Staats - und den übrigen öffentlichen Cassen und
im Privatverkehre , welche gesetzlich in österr . Währung — sei es in klingender
Münze oder nicht — zu leisten sind , in beiden Staatsgebieten nach Wahl des
Schuldners in Landesgoldmünzcn der Kronenwährnng beiderlei Gepräges der¬
gestalt geleistet werden , dass das Zwanzig -Kronenstück zum Werte von 10 fl.
ö. W - lind das Zehn -Kronenstück zum Werte von 5 fl. ö. W . gerechnet wird.

Alle Empfänge und Zahlungen in Landesgoldmünzen sind daher zu diesen
Werten in österr . Währung zur Verrechnung zu bringen.

In Ausführung dieses Grundsatzes wird im Einvernehmen mit dem k. k.
obersten Rechnungshöfe für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und
Länder bestimmt , dass vom 1 . Jänner 1893 angefangen in der zufolge Finanz-
ministerial -Erlasses vom 13 . Juli 1877 , Z . 3739 , B .-Bl . Nr . 14, eröffneten
Colonne für die Goldgebarnng die Gebarung mit Landesgoldmünzen zu den
gesetzlichen Werten in österr . Währung durchzuführen ist . Von diesem Tage an¬
gefangen ist auch der Cassawert aller sonstigen zur Gebarung gelangenden
Goldmünzen mit dem Wertverhältnisse in Übereinstimmung zu bringen,
nach welchem das Zwanzig -Kronenstück gleich 10 fl. ö. W . und das Zehn-
Kronenstück gleich 5 fl. ö. W . gerechnet wird . Es sind daher in Abänderung
dcS Finanzministerial -Erlasses vom 23 . November 1870 , Z . 3449 , V -Bl Nr 43,
die auf Grund des Gesetzes vom 9 . März 1870 , R .- G .-Bl . Nr . 22 , ausgeprägten
Goldmünzen zu 8 fl . (^ 20 Francs ) mit 9 fl . 52 kr., jene zu 4 fl. (--- 10 Francs)
mit 4 fl 76 kr. zu bewerten . Ferner wird in Abänderung des Finanzministerial-
Erlasses vom 18 . Jänner 1879 , Z . 398 , V .-Bl . Nr . 9 , der Cassawert der
Ducaten mit 5 fl. 641/2  kr ., jener der Zwanzig -Francsstücke mit 9 fl . 52 kr ,
jener der Zehn - Francsstücke mit 4 fl . 76 kr., jener der Fünf -Fraucsstücke mit
2 fl. 38 kr., der Cassawert der Zwanzig -Markstücke mit 11 fl. 76 kr., der Zehn-
Markstücke mit 5 fl . 88 kr. und der Fünf -Markstücke mit 2 fl . 94 kr. festgesetzt.
Die Berechnung eines Münzgewinnes und beziehungsweise eines Münzverlustes
findet weiterhin nur insoferne statt , als sich ein solcher ans einer Differenz des
gesetzlichen Wertes der Landesgoldmnnzen in österr . Währung und des Conrses
derselben an der Wiener Börse Herausstellen sollte.

Die Verrechnung von Zahlnngsverbindlichkeiten , welche in österreichischen
oder ungarischen Goldgnlden effectiv zu leisten sind , insbesondere der Zollzah¬
lungen , hat nach dem Gesetze vom 2 . August 1892 , R .- G .-Bl . Nr . 128 , auch
weiterhin in Goldgulden zu deren Nennwerte zn geschehen ; es können jedoch

diese Zahlnngsverbindlichkeiten auch in Landesgoldmünzen in der Kronenwährnng
erfüllt werden , wobei je 42 österreichische oder ungarische Goldgulden gleich
100 Kronen in Landesgoldmünzen zn rechnen sind . Die Differenzen , welche sich
infolge dieser Verrechnung zwischen dem dukch den Artikel XXIV des Gesetzes
vom 2 . August 1892 , R .-G .-Bl . Nr . 126 , festgesetzten Zahlwerte der Landes-
goldmünzen in österr . Währung (20 Kronen 10 fl ., 10 Kronen 5 fl . ö. W .)
und dem durch den Artikel II des Gesetzes vom 2 . August 1892 , R . G .- Bl.
Nr . 128 , festgesetzten Zahlwerte denselben bei Erfüllung von auf Goldgnlden
lautenden Verpflichtungen (20 Kronen 8 fl . 40 kr., 10 Kronen — 4 fl.
20 kr. in Gold ) ergeben , sind als Einnahmen und beziehungsweise Ausgaben
aus dem Grunde der Differenz der gesetzlichen Bewertung der Landesgoldmünzen
nach Artikel XXIV des Gesetzes vom 2 . August 1892 , R .-G .-Bl . Nr . 128,
unter einem besonderen Titel etatmäßig zn verrechnen . Die Differenzen , welche
sich Mischen dem mit der Verordnung der Ministerien der Finanzen und des
Handels vom 27 . December 1878 , Z . 6295 , V -Bl . Nr . 45 , festgesetzten Werte
der zn Zollzahluugen verwendbaren Goldmünzen und dem obbezeichneten Werte
bei dei? Abfuhren in die Ländcrcassen , beziehungsweise an die Staats -Central-
cassa Herausstellen , sind wie bisher im Finanzetat als außerordentliche Bedeckung
sab Capitel „Zoll " unter einem besonderen Titel als „ Einnahmen ans der
Tarifierung der zn Zollzahluugen verwendbaren Goldmünzen " zu verrechnen.

Pergl 'eichttngs -^ abellc.
1 Ducaten.
Achtgnldenstück (— 20 Francs)
Viergnldenstück (— 10 Francs)
Fünf -Francsstnck.
Zwanzig -Markstück . . . . .
Zehn -Markstück.
Fünf - Markstück.

bei Zoll 4 fl . 74 kr.,
„ „ 8 fl . - kr.,
„ „ 4 fl . - kr-,
„ „ 2 fl . — kr .,

„ 9 fl. 88 kr.,
„ „ 4 fl . 94 kr ,
„ „ 2 fl . 47 kr.,

bei Cassa
,, "
,, ,,

,, „
,, "

5 fl. 641/2  kr.
9 fl. 52 kr.
4 fl. 76 kr.
2 fl . 38 kr.

11 fl . 76 kr.
5 fl . 88 kr.
2 fl . 94 kr.

II

(Bestimmung des Banverbotsrayons bei ärarischen
Pulver - und Munitions -Magazinen .)

Die k. u . k. Geniedirection hat mit Note vom 22 . Februar 1893,
Nr . 814 , dem magistratischen Bezirksamte für den XI . Bezirk
anlässlich eines speciellen Falles mitgetheilt,

dass das k. n . k. Reichskriegsministerinm mit dem Erlasse , Abth . 8
Nr . 5127 ex 1892 vom 3 . Februar 1893 angeordnet hat , dass innerhalb de?
Rayons von 760 in um Pulver - und Munitions -Magazine keinerlei Bauten
mehr ansgeführt werden dürfen . (M .-B .-Z . 175 ex 1893,XI .)

12 .

(Umfang des Geworberechtes der Lodawasser-
Erzenger .)

Die Statthalterei hat mit bereits rechtskräftiger Entscheidung aus¬
gesprochen , dass den befugten Sodawasser - Erzeugern als solchen auch die
Berechtigung znkommt , die für ihren eigenen Geschäfisbedarf erforderlichen
Siphonverschlüsse herzustellen , die nöthigen Reparaturen an diesen im eigenen
Geschäfte verwendeten Verschlüssen selbst vorznnehmen und die für diese Her¬
stellungen und Reparaturen erforderlichen Hilfsarbeiter der einschlägigen
Metallbearbeitnngsgewerbe mit Ausschluss der Lehrlinge zn halten.

Auch sind die betreffenden Gewerbslente hiebei in Ansehung dieses emen
Theiles ihres gesammten Gewerbebetriebes bildenden Geschäftszweiges an die
Bestimmungen ' des dritten Hanptstückes des Gewerbegesetzes (hinsichllich der
Genebmiaung der Betriebsanlagen ) gebunden . Hiebei wird die Bestimmung
der Ministerstal -Verordnnng voin 11 . Juli 1888 (N .- G -Bl . Nr . 120 ) in
Erinnerung gebracht , wonach die Verantwortung hinsichtlich des Bleigehaltes
der Siphonverschlüsse den Sodawasser -Erzenger trifft . (Statthalterei -Erlass
vom 24 . Februar 1893 , Z . 12008 , Amisblatt der Bezirkshauptmannschaft
Hietzing — Umgebung Nr . 9 .)

IS.

(Vorlage von Militärpässen an die Landwehr-
Evidenthaltnng .)

Die k. k. n .-ö. Stattholterei hat mit Erlass vom 25 . Februar

1893 , Z . 12895 (32030 , XVI ) , dem Wiener Magistrate Folgendes
zur Kenntnis gebracht:

Ans Anlass vorgekommener Meinungsverschiedenheiten hat das hohe
k. k. Ministerium für Landesvertheidigung mit dem Erlasse vom 18 . Februar
1893 , Z . 3466 821 II a , eröffnet , dass die gemäß des 8 33 , Punkt 9 , IN . x)
der Wehrvorschriften III . Theil von den in die Landwehr übersetzten Personen
des Heeres im Wege des Gemeindevorstehers an die Bezirksbehörde des Auf¬
enthaltsortes vorznlegenden Militärpäffe von der letzteren durch Vermittlung
der politischen Bezirksbehörde der Heimatsgemeinde des Mannes an dessen zu¬
ständige Landwehr -Evidenthaltnng zu übersenden sind.

Hievon wird der Magistrat behufs entsprechender Vormerkung in die
Kenntnis gesetzt.
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14

(Arbeitszeit der Mälzer in Malzfabriken und
Bierbrauereien .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 4 . Mürz
1893 , Z . 13817 (M .-Z . 38589/XVII ) , dem Wiener Magistrate
folgenden an die k. k. Statthalterei in Brünn gerichteten Erlass
des k. k. Handelsministeriums äclto . 17 . Februar 1893 , Z . 8760
ex 1892 , intimiert:

Mit Bezug auf den über die Eingabe des Vereines österr . Malzfabrikanten
in Olmütz vom 19 . November 1891 , betreffend die Arbeitszeit der Mälzer in
den Malzfabriken nnd Bierbrauereien , erstatteten Bericht vom 16 . Februar 1892,
Z . 4458 , findet das Handelsministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium
des Innern der k. k. Statthalterei Nachstehendes zu eröffnen:

Im Hinblicke auf die in den Malzfabriken und Bierbrauereien bestehende
Arbeitseintheilnng und auf die speciell den Mälzern obliegenden Arbeitsver-
richtnngen ist die Einführung einer Doppclschicht für die eben erwähnte Arbeiter¬
kategorie nur in jenen fabriksmäßig betriebenen Mälzereien und Bierbrauereien
geboten , in welchen diese Arbeiter außer zu ihrer Hanptthätigkeit , dem Um¬
schaufeln der keimenden Gerste nnd den damit in Verbindung stehenden Arbeiten,
als dem Einweichen der Gerste , der Beförderung des Grünmalzes zu den
Aufzügen und der Reinigung der Tonnen , während der ans dem Keimungs-
processe sich ergebenden Ruhepausen auch noch zn anderen , namentlich Trans¬
portarbeiten Verwendung finden , so zwar , dass dann ihre effectwe Arbeitszeit
das Ausmaß von 11 Stunden innerhalb 24 Stunden überschreiten würde.

Wo hingegen die den Mälzern zngewiesenen Arbeitsleistungen die gesetz¬
liche Maximalgrenze von 11 innerhalb 24 Stunden nicht übersteigen , kann von
der Einführung der doppelten Schicht für diese Arbeiterkategorie Umgang ge¬
nommen werden.

In den betreffenden Fabriken muss jedoch durch Zuweisung geeigneter
Localitäten (Schlaf - , Speise - , Warteräume ) dafür gesorgt sein , dass die Mälzer
diese Ruhepausen auch im Fabriksgebände selbst znbringen können.

Bezüglich kleinerer Mälzereien , beziehungsweise Bierbrauereien , in welchen
die Arbeitstheilung noch nicht vollständig durchgeführt ist, wird , sofern die Vor¬
schrift des § 88 n der Gewerbeordnung ans die betreffenden Unternehmungen
Anwendung findet , darauf zu sehen sein , dass die seitens der einzelnen Arbeiter¬
kategorien zu leistenden Arbeiten in der Arbeitsordnung genau präcisiert werden.

Hievon sind die unterstehenden Gewerbebehörden nnd die Gewerbe¬
inspectoren des dortigen Verwaltnngsgebietes , dann der eingangs genannte Ver¬
ein , letzterer mit dem Bedeuten zn verständigen , dass auf die weitergehenden
Petita seiner oben erwähnten Eingabe nicht eingegangen werden kann.

Die Beilagen des citierten Berichtes , mit Ausschluss der eben erwähnten,
hierorts zurückbehaltenen Eingabe , folgen nebst den Allegaten der denselben
Gegenstand betreffenden weiteren Berichte vom 14 . October 1892 , Z . 34372,
und vom 12 . November 1892 , Z . 39680 , anruhend zur entsprechenden Ver¬
anlassung zurück.

15 .
(Zulassung der sogenannten Tafel - oder Balance

wagen .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 6 . März

1893 , Z . 11783 (M .-Z . 39326/XV ), dem Wiener Magistrate
mitgetheilt,

dass gegen die Zulassung der sogenannten Tafel - und Balancewagen,
insoferne dieselben nur vorschriftsmäßig geaicht sind , weder ein gesetzliches
Hindernis noch sonstige Bedenken obwalten.

16

(Enthebung der Apotheker vom Landstnrmdienste .)
Die k. k. n .-ö . Statthalterei hat mit Erlass vom 9 . Mürz 1893,

Z . 13966 ( M .-Z . 41119/XVI ) , dem Wiener Magistrate Folgendes
zur Kenntnis gebracht:

Aus Anlass von Klagen über ungleichmäßiges Vorgehen der Behörden
in Angelegenheiten der Enthebung landstnrmpflichtiger Apotheker vom Landstnrm¬
dienste hat das h. k. k. Ministerium des Innern mit dem Erlasse vom 19 . Februar
1893 , Z . 21428 ex 1892 , im Einvernehmen mit dem h . k. k. Ministerium für
Landesvertheidigung eröffnet , dass die landsturmpflichtigen Apotheker , deren Ent¬
hebung vom Landsturmdienste als im öffentlichen Interesse gelegen im Sinne
des h . Erlasses vom 8 . Juni 1887 , Z . 9471 , intimiert mit dem h. o. Erlasse
vom 14 . Juni 1887 , Z . 31905 (siehe nachstehenden Erlass ) , begründet erscheint,
in Gemäßheit der Bestimmungen des 8 15 , Punkt 62 der Verordnung des
h . k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom 20 . December 1889
(R .-G .-Bl . Nr . 193 ) nicht über Ansuchen der Landstnrmpslichtigen selbst, sondern
von amtswegen  eben selbstverständlich nach Maßgabe der unabweislichen
Nothwendigkeit in die seitens der politischen Bezirksbehörden an die Landes¬
behörde alljährlich vorzulegenden , nach dem Muster , Beilage 12 zum 8 15 bel¬
obigen Verordnung zu verfassenden Verzeichnisse anfznnehmen sind.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur genauen Darnachachtnnq in die
Kenntnis gesetzt.

Hievon ist auch das Directorinm des allgemeinen österreichischen Apotheker-
Vereines über das mitfolgende an das h . k. k. Ministerinin des Innern unterm
17 . September v . I . eingcbrachte Einschreiten zn verständigen.

-i- -I-
-I-

K . k. n . - ö. Statthalterei,

Z . 31905.

Ans Anlass vorgekommener Anfragen über die Zulässigkeit und die
Voraussetzungen der Enthebung der Apotheker nnd ihres Hilfspersonales vom
Landstnrmdienste haben sich das h . k. k. Ministerium des Innern und das
h. k. k. Ministerium für Landesvertheidigung in der Anschauung geeinigt , dass
die Enthebung der Apotheker vom Landstnrmdienste als im öffentlichen Inter¬
esse gelegen zwar im 8 2 des Landstnrmgesetzes begründet , jedoch ans die
Apotheker - Chefs (Eigenthümer oder Pächter)  zu beschränken , das
Hilfspersonale im allgemeinen  von der Enthebung ansznschließen und diese
ausnahmsweise Provisoren  in dem Falle , wenn der Apotheker - Chef zur
Leitung der Apotheke unfähig und der Provisor verantwortlicher Leiter der
Apotheke ist, zuzngestehen ist.

Hievon wird der Magistrat infolge Erlasses des h. k. k. Ministeriums des
Innern vom 8 . Juni 1877 , Z . 947k , mit dem Beifügen verständigt , dass nach
diesen Grundsätzen vorkommenden Falles vorzugehen ist.

Wenn außerdem in einzelnen besonders wichtigen Fällen wegen Unent¬
behrlichkeit und Unersetzlichkeit sonstiger Apothekerhilfspersonen (Assistenten ) ans
deren Enthebung vom Landstnrmdienste angetragerr werden müsste und bezüglich
dieser — übrigens nur in den äußersten Fällen zulässigen Anträge das Ein¬
vernehmen mit dem Landwehr - (Landesvertheidigungs ) -Commando nicht erzielt
werden sollte , so ist in Gemäßheit des 8 15 , R . 64 , Abs . 4 der Verordnung
des Ministeriums für Landesvertheidigung vom 19 . Jänner 1887 , R . G .-Bl.
Nr . 5 , vorzngehen.

Wien , 14 . Juni 1887.
Pos sing er  m . v.rr . ' ^

(Jnstanzenzng bei Straferkenntniffen nach den Wehr¬
vorschriften .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 14 . März
1893 , Z . 16804 (M .-Z . 44496/XVI ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Um einerseits wahrgenommenen Ungleichheiten in der Auslegung des
8 84 , Post 2 der Wehrvorschriften , I . Theil , zu begegnen nnd anderseits die
daselbst über das Strafverfahren enthaltenen Bestimmungen näher zn präcisieren,
hat das hohe k. k. Ministerium für Landesvertheidigung mit dem Erlasse vom
5 . Mürz d. I ., Z . 1773/409 II a , zn verfügen gefunden , dass in allen nach
den Wehrvorschriften I . bis IV . Theil seitens der politischen Behörden zn
ahndenden Strassüllen gegen ein in zweiter Instanz bestätigtes oder gemildertes
Straferkenntnis ein weiterer Recnrs nicht stattfindet.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur Wissenschaft und entsprechenden
Darnachachtung in die Kenntnis gesetzt.

18 .

(Strafcompetenz in Fällen nnterlassener Meldung
nichtaetiver Soldaten .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 17 . März
1893 , Z . 13331 (M .-Z . 44987/XVI ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Ans Anlass vorgekommener Meinungsverschiedenheiten hat das hohe
k. k. Ministerium für Landesvertheidigung mit dem Erlasse vom 21 . Februar
1893 , Z . 3217/760 II b , eröffnet , dass zur Bestrafung der unterlassenen
Meldung eines nicht activen Soldaten (Landwehrmannes ) nach 8 7 der W .-V .,
III . Th ., die politische Bezirksbehörde des jeweiligen Aufenthaltes, in welchem
sich der Schuldige zur Zeit der Einleitung der Untersuchung befindet,
berufen ist.

Hievon wird der Magistrat zur Darnachachtung in die Kenntnis gesetzt.

IS.

(Ertheilung des Rechtes zu öffentlichen Sammlungen . )
Die k. k. Statthalterei hat mit Erlass vom 2 . Jänner 1892 , Z , 82480,

dem Ausschüsse des Asylvereines der Wiener Universität;  mit
Erlass vom 3 . Jänner 1892 , Z . 84575 , dem L i n i e n k a p e l l e n - B a u-
vereine  in Wien ; mit Erlass vom 5 . Jänner 1892 , Z . 84089 , dem
St . Leopolds - Votiv- nnd  K i r ch e n b a n v e r e i n in Gersthof ; mit
Erlass vom 20 . December 1892 , Z . 81360 , dem Kinderasyl St . Josef
in Wien ; mit Erlass vom 20 . December 1892 , Z . 81139 , der Congregation
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der  Dienerin vom heil . Herzen Jesu in Wien , zu Gunsten des
St . I o s e s G r e i s e n a s y l e s in Wien , XIII ., Unter -St . Veit ; nut dem
Erlass vom 28 . December 1892 , Z . 84520 , der Gräfin Sarolta von Keilern
mid Aspaug , geb . Gräfin v . Wenlheim als Protector .n des unter bec Leitung
der barmherzigen Schwestern aus der Congregaüon des Herl . Karl Borro-
m ä » s stehenden G r e i s e u a s h l e s in Wien ; mit Erlass vom 28 . December
1892 , Z . 83466 , dem Asylvereiu für arme kranke Kinder  m
Ischl ; mit Erlass vom 29 . December 1892 , Z . 83864 , dem Wiener
W ä r m e st u b e n - und W o h l t h ü t i g k e i t s v e r e r n;  mit Erlass vom
4 . Jänner 1893 , Z . 86162 ex 1892 , der Vorstehuug des St . Antonius-
Asvlvereines  in Wien ; mit Erlass vom 11 . Jauner 1893 , Z - 86163,
dem Vereine der  K i n d e r s r e u n d e zur Erhaltung des Elisabethmums
in Wien , XIII ., Breitensee ; mit Erlass vom 28 . Jänner 1893 , Z . 5697 , dein
Franen - Wohlthütigkeitsvereine  für Wien und Umgebung ; mit
Erlass vom 30 . Jänner 1898 , Z . 6496 , dem Vereine „Kinderbeivahr¬
anstalt in Simmering"  mit Erlass vom 18 . Februar 1893 , Z . 10829,
dem Maria E l i s a b e t h e n v e r e i n e in Wien und mit Erlass vom
28 . Februar 1893 , Z . 12729 , dem T h e r e s i e n v e r e i n e zur Erhaltung
einer Lehr - und Beschäftigungsanstalt für junge verwaiste Mädchen m Wien
die Bewilligung ertheilt , bis 31 . December 1893 in Niederösterreich eine
Sammlung milder Spenden zu Vereinszwecken bei bekannten Wohlthätern,
sonach nicht von Haus zu Haus , veranstalten zu dürfen . „ . ,

Ferner wurden mit Erlass der k. k. n .- ö. Statthaltern vom December
1892 , I . 78680 , der Congregaüon der Töchter  d e r g ö tt  l i ch e n L i e b e
in Wien ; mit Erlass vom 6 . Jänner 1893 , Z . 34574 , dem allgemeinen
Vereine für Krankenunterstützungen , Pensionen und
B e g r ä b n is  k o st e n b e i t r ä g e zu den heil . Schutzengeln m Wien die
Bewilligung ertheilt , und zwar ersterer vom 1. Jänner bis 31 . December
1893 , letzterem bis 30 . November 1893 , eine Sammlung milder Spenden nn
Bereiche der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien veranstalten zu dürfen.

Schließlich wurde mit Erlass vom 11 . März 1893 , Z . 16501 , die dem
Curatorium der Stiftung „Haus der Barmherzigkeit,  gestiftet vou
der Bruderschaft der allerheiligsteu Dreifaltigkeit zur Pflege armer Unheilbarer"
mit Erlass vom 8 . Februar 1893 , Z . 6497 , ertheilte Bewilligung , bis
31 . December 1893 zu Gunsten der von dem genannten Curatorium erhaltenen
Pflegeanstalt einer Sammlung milder Spenden bei bekannten Wohlthätern
einleiten zu dürfen , über die vorgebrachte neuerliche Bitte mit Rücksicht auf
den hervorragend wohlthätigen Charakter der von ihr verwalteten Anstalten
auf die Bewilligung zur Veranstaltung einer Sammlung von Haus zu Haus
ausgedehnt.

II. Normativdestimmungen.
tzlMmtt ) :

2 «.

(Änderung der Bestimmungen für die Überlassung
von Schulloealitäten.

Vom Wiener Stadtrathe wurden am 3 . Jänner 1893 , aä

St .-R .-Z . 7208 (M .-Z . 476087/X 6L 1891 ), beschlossen,
dass Punkt 4 der obbezcichneten Bestimmungen folgendermaßen zu lauten

habe : Fecht - und Turnvereinen kann die Aufbewahrung der Garderobe im
Schulhause , iufoferue durch die localen Verhältnisse und Vorkehrungen die sonst
obwaltenden sanitären Bedenken behoben erscheinen , ausnahmsweise gestattet
werden.

21 .

(Bestimmungen , betressend Armenrathswahlen .)

Vom Wiener Stadtrathe wurde am 10 . Jänner 1893 nä

St .-N .- Z . 41 (M .-Z . 226981/XI ) beschlossen,
dass der Magistrat beauftragt werde , die Bezirksvorsteher anzuweisen , bei

Vorlage des Actes über die Wahl von Armenräthen jederzeit auch das Sitzungs¬
protokoll über die vorgenommene Wahl vorzulegen , weiters immer anzugeben,
wie viel Bezirksausschüsse in Function sind , und endlich auch die Bestimmung
des § 7 der Vorschrift über die Armenpflege , betreffend die Einladung zu den
Sitzungen , genau cinzuhalten

22 »

(Behandlung der Gesuche nm Bürgerrechts¬
verleihungen . )

Vom Wiener Stadtrathe wurde am 17 . Jänner 1893 nä
St .-R .-Z . 212 (M .-B . -Z . 68017/11 . Bezirk ) beschlossen,

an den Magistrat die Weisung zu erlassen , dass die in einem einver¬
leibten Vororte bereits erworbene Zuständigkeit bei Gesuchen nm Bürgerrechts¬
verleihungen gebürcnd zu berücksichtigen ist.

ZllmMrat:
23 .

(Jnstrniernng der Pensionsgesuche der städtischen
Beamten und Diener .)

Mit Currende vom 3 . Februar 1893 , M . - Z.  16187/111,

wurde den städtischen Beamten und Dienern Folgendes zur
Kenntnis gebracht:

Der 8 3 der Pensionsvorschrift für die Gemeindebeamten und Diener
der Stadt Wien normiert ausdrücklich Folgendes:

Wenn ein Beamter oder Diener um die Versetzung in den Ruhestand
onsucht so Hot ei ) selbst  die dos Ansuchen überhaupt und den Anspruch ous
den von ihm begehrten Betrag des Ruhegehaltes insbesondere rechtfertigenden
Behelfe mit dem Gesuche beizubringen ."

Nach dem Wortlaute dieses Paragraphen ist also jeder Pensionsbewerber
verpflichtet , seinem diesbezüglichen Gesuche folgende Documente im Originale
oder in beglaubigten Abschriften beizuschließen , und zwar:

1 . Den Nachweis , wann derselbe den städtischen Dienst überhaupt uuge-
treten , eventuell wann er die Angelobung,

2 . wann er den Diensteid geleistet,
3 . das Decret über seine letzte Diensteseigenschaft , welches zugleich die

damit verbundenen Bezüge enthält,
4 . falls die Anrechnung einer provisorischen oder nicht communaleu

Dienstzeit beansprucht wird , 'den Nachweis in Betreff der Dauer derselben
sowie darüber , dass dieselbe keine Unterbrechung erfahren und nach dem Prin¬
cipe der Reciprocität thatsächlich als anrechenbar auzusehen ist.

In gleicher Weise sind , im Falle die Witwe nach einem verstorbenen
städtischen Beamten oder Diener um Anweisung der Pension und Erziehungs¬
beiträge für sich und ihre Kinder einschreitet , zur Constaüerrmg der diesfalls
erhobenen Ansprüche im Sinne des 8 12 der oberwähnten Pensionsvorschrlft
von derselben folgende Documente gleichfalls im Originale oder m beglaubigter
Abschrift dem Gesuche anzuschließeu , und zwar:

1 . Der Todtenschein des verstorbenen Gatten ; . .
2 . der Nachweis , wann derselbe in den Dienst der Gemeinde Wien

getreten ist und wann er die Angelobung und den Diensteid geleistet hat;
3 . das Decret über seine letzte Diensteseigenschaft , welches zugleich die

damit verbundenen Bezüge enthält;
4 . falls derselbe auch eine provisorische oder Nicht communale Dienstzeit

vollstreckt hat und deren Anrechenbarkeit beansprucht wird , die sämmtlichen
hierauf bezughabenden Documeute;

5 . der Traunngsschein ; ,
6 . die Taufscheine der Kinder , welche das Mannesalter noch nicht über¬

schritten haben;
7 . die Bestätigung seitens des competenten Seelsorgeamtes (Pfarre oder

Cultusqemeinde ) , dass die Pensionswerberiu zur Zeit des Todes ihres Mannes
mit demselben in ungetrenuter ehelicher Gemeinschaft gelebt hat oder von
diesem nicht aus ihrem Verschulden geschieden war;

8 ist in sinngemäßer Anwendung des vorstehend Gesagten , wenn Hinter¬
bliebene eines städtischen Bediensteten , welche keinen Anspruch auf den Bezug
einer Pension haben , um Gewährung einer Provision oder Gnadcngabe em-
schrciten , außer den vorbezeichneten Nachweisen auch der legale Nachweis Uber
die Mittellosigkeit beizubringen.

24 .

(Vorlage der Quartalsausweise seitens der polit.
Sequester . )

Magistrats -Director Krenn  hat unterm 28 . Februar 1893,
Z . 33177/XV11 , Folgendes angeordnet:

Zum Zwecke eines gleichmäßigen Vorganges in Ansehung der von den
Leitern der Bezirkskauzleien als Sequester gemäß 8 ^0 der Instruction mr die
ils politische Sequester verwendeten städtischen Beamten zu liefernden periodischen
Itachweisungen wird Folgendes angeordnet:

Die von den Sequestern zu verfassenden Quartalsansweise  sind dem
betreffenden Bezirksamte , von welchem die Bestellung des Sequesters erfolgt,
oorzulegen . Letzteres hat die Quartalsausweise zu sammeln und erst nach Ab¬
lauf des betreffenden Verwaltungsjahres sammt der gleichfalls vom Sequester
tu verfassenden Jahresübersicht mittelst Berichtes dem Magistrate behufs
Verfassung der Gesammtübersicht Uber die im abgelaufenen Jahre zur Durch¬
führung gelangten Sequestrationen und sohin Bemessung der Remuneration sur
die als Sequester bestellten städtischen Beamten vorzulegen.

Die in Gemäßheit dieser Anordnung pro 1802 zu liefernden Nachlveisnngen
sind , insoferne deren Vorlage noch nicht erfolgte , mit thunlichster Beschleunigung
von den magistratischen Bezirksämtern au den Magistrat (Dep . X vll ) zu uber-

Hievon werden sämmtliche magistratischen Bezirksämter und die Leiter
der Beürkskanüeieu zur Kenntnisnahme und Darnachachtung verständigt.
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2 ».

(Genaue Adressierung der Correspoudenzen .)
Mngistratsdirertor Krenn  hat unterm 3 . Mürz 1893,

M .-D .-Z . 182 , die Kenntnisnahme und Darnachachtnng der nach¬
stehenden Note der k. k. Post - und Telegraphen -Direction in Wien
vom 25 . Februar 1893 , Z . 684 , angeordnet:

Die k. k. Post - und Telegraphen -Direction stellt an den löbl . Magistrat das
höfliche Ansuchen , geneigtest zu veranlassen , dass die von demselben anfgegebenen
Correspondenzen , welche nach solchen Orten adressiert sind, in welchen sich selbst
kein Postamt befindet , die letzte Post angegeben werden wolle , beziehungsweise,
dass der Ort durch Angabe des Landes , des Bezirkes genauer präcisiert werde,
wie dies durch den Z 7 der Briefpostordnung vorgeschrieben ist.

Die k. k. Post - und Telegraphen -Direction erlaubt sich hiebei, höslichst zu
bemerken , dass es dem löbl . Magistrat wohl kaum Schwierigkeiten bereiten dürfte,
eine genaue Adressierung der Correspondenzen zu bewerkstelligen , da dem löbl.
Magistrat doch immer ein bestimmter Adressort vor Augen schwebt.

In diesem Sinne wolle insbesondere an das wohldortige Steueramt und
Marktcommissariat eingewirkt werden.

26.
(Auszahlung der Kanzleipanschalieu .)

Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 31 . Mürz
1893 , M .-D .-Z . 302 , Folgendes angeordnet:

Die für die städtischen Beamten systemisierten Kanzleipanschalieu sind vom
1 . April l. I . an nicht mehr monatlich , sondern vierteljährig im vorhinein bei
der städtischen Hanptcassa zu beheben und an die Bezugsberechtigten anszuzahlen.

Der bisher üblich gewesene Modus der Behebung bleibt im übrigen
unverändert.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Laudes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1863 Publieierten Gesetze und Verordnungen.

3.) Reichsgcschlüatt.
Nr . 36 . Verordnung der Ministerien für Ackerbau,

Justiz und der Finanzen vom 6 . Februar 1893 , betreffend
die Einbringung der ansständigen Forderungen des k. k. Forstärars und der
in Verwaltung des Staates stehenden Fonde.

Nr . 31 . Erlass des Finanzministeriums vom
3 . März 1893,  betreffend die jährliche Alkoholmenge , welche den Apo¬
thekern zur abgabefreien Verwendung zu Heilzwecken im Falle der Pauschalierung
bewilligt werden darf , dann das Verbot der Bereitung gewisser Präparate ans
nicht denaturiertem , abgabefreicn Brantwein.

Nr . 32 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
4 . Mürz 1893,  betreffend die Ermächtigung des k. k. Nebcnzollamtes
Collaz zur zollfreien Behandlung von voraus - und nachgesendeten Reiseesfecten.

Nr . 33 . Erlass des Finanzministeriums vom
4 . Mürz 1893 , betreffend die Ergänzung, beziehungsweise theilweise
Abänderung der Beschreibung zum Dolainski 'schen Spiritus - Control - Mess¬
apparate.

Nr . 34 . Kundin ach nng des Handels Ministerin ins
vom 13 . Mürz 1893 , betreffend die Aichnng und Stempelung der
Wasserverbranchsmesser.

Nr . 33 . Verordnung des Ackerbau Ministeriums
vom 14 . Mürz 1893 , womit die Bestimmung unter Ziffer II der
Verordnung vom 20 . December 1885 (R .-G .-Bl . Nr . 5 sx 1886 ), betreffend
die von Seite der politischen Landesstellen und des Ackerbanministeriums als
fachliche Beirälhe in Reblaus - Angelegenheiten fungierenden Commissionen
abgeändert wird.

Nr . 36 . Verordnung des Finanzministeriums vom
14 . Mürz 1893 , in Betreff der Änderung der Stempelmarken.

Nr . 37 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 15 . März 1893  betreffend die Aichnng und Stempelung von
Wasserverbranchsmessern.

Nr . 38 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 20 . März 1 893,  betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen
der Telephonverordnnng vom 7 October 1887.

Nr . 36 . Gesetz vom 24 . März 1893,  betreffend die
Veremsthaler und Vereinsdoppelthaler österreichischen Gepräges und der?n
Anßerconrssetznng.

Nr . 46 . Gesetz vom 24 . Mürz 1893,  betreffend eine
Änderung des Gesetzes vom 14 . April 1885 (R .-G .-Bl . Nr . 43 ) beziehnnas-
weise des 1 des Gesetzes vom 27 . December 1880 (R .-G .-Bl . Nr . 151)
betreffend Abänderungen der Erwerb - und Einkommensteuergesetze und Vor-
schr,ften in ihrer Anwendung ans Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaften
und VorschiNscasten . ^ O ^ ^

Nr . 41 . Gesetz vom 24 . Mürz 1893 , womit die Be¬
stimmung des ß 8, lit . e, des Gesetzes vom 31 . März 1890 (R .-G .-Bl Nr 53)
m Betreff der Gebüren von Gewinsten im Zahlenlotto abgeändert wird.

die Landessilbermünzen zu zwei Gulden und zu Einviertel -Gnlden österreichischer
Währung außer gesetzlichen Umlauf gesetzt werden.

Nr . 43 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 25 . Mürz 1893,  betreffend die Hinausgabe des I. Nachtrages
zu der Vereinbarung erleichternder Vorschriften für den wechselseitigen Verkehr
zwischen den Eisenbahnen Österreich - Ungarns einerseits und Deutschland
andererseits rücksichtlich der bedingungsweise zur Beförderung znqelassenenGegenstände , in GemällbeN des 8 1 .Gegenstände , in Gemäßheit des ß 1, letzter Absatz, der Ansführungsbesiimmnngen
zum internationalen Übereinkommen überden Eisenbahnfrachtenverkehr (R -G -Bl
Nr . 186 ex 1892 ).

Nr . 44 . Finanzgesetz für das Jahr 1893 , vom
26 . März 1893.

Nr . 43 . Kaiserliches Patent vom 26 . Mürz 1893,
betreffend die Einberufung der Landtage von Böhmen , Galizien , Niederösterreich'
Oberosterreich , Steiermark , Krain , Bukowina , Tirol , Vorarlberg und Gör ; -Gradisca . "

Nr . 46 . Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern vom
22 . Mütz 1893,  womit die Anwendung von Schnellwagen beim Detail-
verkanfe in festen Betriebsstätten sowie ans Märkten untersagt wird.

Nr . 47 . Knndmachnng des Finanzministeriums
Vom 25 . Mülz 1893 , betreffend die Beschreibung und Zeichnung der
für Bosnien und Hercegowina eingeführten amtlichen Verschlnssmarken für
Zuckererzengnisse.

Nr . 48 . Verordnung des Finanzministeriums vom
1 . April 1893 , betreffend die Ausgabe von Bronzemünzen der Kronen-
währnng und die Einziehnng von Kupfermünzen zu vier Kreuzern österreichi¬
scher Währung . . ^

11) Landesgesrhblatt.
Nr . 6 . Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom

11 . 9Rülz 1893 , Z . 69993,  betreffend die Erklärung des öster-
reichisch-nngaiischen Kronprinz Rndols -Spitales in Cairo als eine allgemeine
öffentliche Krankenanstalt.

Nr . 16 . Knndmachnng des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
15 . Felnnat 1893 , I . 3581 , betreffend die Erhöhung der Ver-
Pflegstaxe im allgemeinen öffentlichen Krankenhanse in Klosterneuburg.

Nr . II . Knndmachnng des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
1. Mürz 1893 , Z , 12570, betreffend die Abänderung des Namens
der Orts - und Catastralgemcinde „Neustist " in „ Nenstist bei Altlengbach " .

Nr . 12 . Knndmachnng des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom

9 . Äeälz 1893 , Z . 16738 , betreffend die Bestellung eines amtlichen
Dampfkessel-Prüfnngscommissärs für die politischen Bezirke Hietzing -Umgebung,
Tulln und Bruck an der Leitha.
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NmimtlMtiilllilimgen des Gemciilderathes, StadtrathcsM des Magistrates
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I. Verordnungen nnd Entscheidungen.
i.

(Verzeichnis der zum Absätze von Giften berechtigten
Gewerbslente .)

Die k. k. ri .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 15 . Jauner
1893 , Z . 826 (M .-Z . 9313/VIII ) , dem Wiener Magistrate Fol¬
gendes zur Kenntnis gebracht:

Infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 2. Jänner
1893 , Z . 31467 ox 1892 , wird der Wiener Magistrat in Kenntnis gesetzt, dass
das in der hohen Ministerial -Verordnnng vom 2 . Jänner 1886 , R .-G .-Bl.
Nr . 10, erwähnte Verzeichnis der auf Grund der Gewerbeordnung zum Absätze
von Giften berechtigten Gewerbslente nach dem Staude vom 31 . October 1892
im Verlage der k. k. Hof - und Staatsdruckerei bereits erschienen ist.

Der Preis für den Bezug des Verzeichnisses ist der nämliche geblieben
wie für die Verzeichnisse der Vorjahre.

Mit Beziehung auf den hierortigen Erlass vom 15 . Jänner 1892,
Z . 1767 , wird dem Magistrat aufgetragen , auch weiterhin ans das genaueste
darüber zu wachen, dass jeder einzelne , znm Absätze von Giften berechtigte
Gewcrbsmann mit dem jeweiligen neuesten Verzeichnisse versehen sei.

Weiters wird der Magistrat anfgefordert , die Namen der in Wien eta¬
blierten , zum Giftverschleiße berechtigten Gewerbetreibenden und die Betriebsorte
im dortigen Amtsblatte zur öffentlichen Kenntnis zu bringen , eventuell darin
zu verlautbaren , dass im Bezirke keiner der Gewerbetreibenden znm Absätze
von Gift berechtigt sei.

Schließlich wird der Magistrat daran erinnert , dass der für das Jahr 1893
z n erstattende Bericht mit den bezüglichen Vorlagen zuverlässig bis 5. November
. I . vorzulegen ist.

H -i--ft

Verzeichnis
der zum Absätze von Giften berechtigten Gewerbslente in Wien.

Name des zum Giftverkaufe
concessionierten Gewerbs-

inanNes
Beschäftigung desselben

Standort
des

Gewerbes

Alder Victor

B aier Robert

Bauer Norbert

Berkowitsch Ernst
(Firma : M . Berkowitsch

L Comp.

Gemischtwarenhändler und
Erzeuger chem. Produete

Händler mit photographischen
Bedarfsartikeln

Materialwarenhändler

Materialwarenhändler

V. Bezirk
und X . Bezirk

I . Bezirk

VIII . Bezirk

I . Bezirk

Name des zum Giftverkaufe
concessionierten Gewerbs-

mannes
Beschäftigung desselben

<L>tandort
des

Gewerbes

Dum Ludwig
(Geschäftsnachfolger der

Theresia Purkholzer)

Chmann Leo
(Firma W . I . Rohrbecks

Nachfolger)

Elsenstädter von Bnzias
Emil

(Firma : Gebrüder
Eisenstädter)

Eysank von Marienfels
Moriz

Förster Carl,
Dr . der Chemie

(Firma : Lenoir L Förster)

Franke Carl

Fritz Victor
(Firma : Gebrüder Fritz)

Fritz Gustav und Richard
(Firma : G . L R . Fritz)

Gstöttner Johann

Gnnesch Gustav

Hanck Wilhelm Philipp

Heg nitz Carl

Heß Magdalena

Hollnber Franz
(Firma : Strubecker L

Hollnber)

Kratzer Franz

Lambrecht Wilhelm
Heinrich

Verschleißer von chemischen
Producten und Bedarfsartikeln

Händler mit physikalischen und
chemischen Geräthschafteu

Händler mit Arzueistoffen und
Mineralwasser

Verschleißer von Droguen und
Chemikalien

Verschleiß von Giften

Händler mit pharmaceutischen
Geräthschafteu

Materialwarenhäudler

Materialwarenhündler

Gemischtwarenhändler

Materialwarenhündler

Mechaniker

Verschleißer von Chemikalien

Erzeugerin chemischer Prodncte

Materialwarenhäudler

Spezerei -, Material - und Farb-
warenhändler

Verschleißer von Abzngbildern,
Vermischtwarenhändler nnd

Ölfarbenerzeuger

VII . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

V . Bezirk

IV . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

V. Bezirk

IX . Bezirk

IV . Bezirk

I . Bezirk

XV . Bezirk

I . Bezirk

VII. Bezirk

III . Bezirk
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Name des zum Giftverkause
concessionierten Gewerbs-

mannes

Lebert Anton

Lesch Karl

Lipka Joses Gabriel
(Firma : Lipka und Giuliani)

Maxein Johann

Mcdillger Emil
(Firma : Medinger & Söhne)

Miller von Aichholz
Binsen ; (Firma:

I . M . Miller L Comp .)

Moll August .sun.

Nägele August
(Firma : Nägele L Strnbell)

Nathanson Moriz,
Or . ollem.

Naumann Carl Balduin
(Firma : Ortlicb L

Naumann)

Nenbcr Wilhelm

Orator Franz

Ormczowski Sigmund

Pawlikowsky Ignaz
Heinrich

Pensens Walther
(Firma : Josef Huß

Nachfolger)

Pfanhanser Wilhelm

Pichler Franz

Pieniczka Josef

Pnntschart Georg
(Verantwort !. Geschäftsleiter

Andreas Scheibert)

Naabc Friedrich Bruno

Radivo Adolf

Nodek Josef
(Firma Mandelblüh 's

dtachfolger)

Nocder Philipp August

Schorm Joseph,
Dr . der Chemie

Beschäftigung desselben
Standort

des
Gewerbes

Materialwarenhändler

Erzenger von Gummikapseln

Verschleißer von Material - und
Parfnmerie -Waren und

Verbandstoffen

Erzeuger von Türkischroth und
Antimon -Präparaten

Spezereiwarenhändler

Material -, Colonial - und
L -pezereiwarenhändler

Materialwarenhändler und
Apotheker

Gemischtwarenverschleiß

Gemischtwarenhündler

Gemischtwarenhändler

Gemischtwarenhändler

Gemischtwarenhändler

Magister der Pharmacie

Materialwarenhändler

Materialwarenhändler

Erzeuger und Verschleißer von
Giften

Buchhändler und Verschleißer
von Lehr- und Unterrichts¬

mitteln

Verschleißer von Materialwaren
und Chemikalien

Verschleißer von Materialien,
Chem ., Drognen und Verband¬

stoffen

Materialwarenhändler

Händler mit Drognen,
Material - und Spezereiwaren

Giftverschleißer

Materialwarenhändler

Erzeuger chemischer Prodncte

V. Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

II . Bezirk

IV . Bezirk

III . Bezirk

1. Bezirk

I . Bezirk

II . Bezirk

VI . Bezirk

VI . Bezirk

VII . Bezirk

I . Bezirk

X. Bezirk

I . Bezirk

VII . Bezirk

V. Bezirk

IX . Bezirk

VI . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

V. Bezirk

V. Bezirk

Name des znm Giftverkause
concessionierten Gewerbs-

mannes
Beschäftigung desselben

iobcl Max

Süß Nicolaus
(Firma : Petzolt L Süß)

Voigt Carl son.
(Firma : Joseph Voigt

L Comp .)

Wachtel Bernhard

Commissionshündlermit techn.-
chcmischen und pharmacentischen

Präparaten

Materialwarenhändler

Material - und Farbwaren-
händler und Spiritnosenver-

schleißer

Verschleißer photographischer
Utensilien und Steindrucke :-

Wuchlrl David
(Firma : Eisenschimmel

L Wachtel)

Weber Carl
(Öffentl - Gesellschafter der
Firma G . Hell L Comp .)

Wibiral Ignaz
(Firina : A. Pfantzert 's

Nachfolger)

Wilhelm Franz

Witt Georg

Wiltin Franz

Händler mit photographischen
Artikeln

Erzeuger pharm , und chemischer
Präparate und Products

Material - und Farbwaren-
hündler

Material - und Farbwaren-
händler

Erzeuger chemischer Prodncte

Material -, Colonial - und Farb-
warenverschleiß

Standort
des

Gewerbes

I . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

VII . Bezirk

VII . Bezirk

1. Bezirk

I . Bezirk

III . Bezirk

VII . Bezirk

II . Bezirk

2 .

(Stempclpflicht der Gesuche um Ausstellung der zum
Bezüge von Kainit aus der Kaluszer Grube nöthigen

Certifieate .)
Zufolge Stotthalterei -Erlasses vom 25 . Februar 1893 , I . 8778 (M .-

Z . 32616/XV ), unterliegen nach Mittheilnngen des hohen Finanzministeriums
die bei den Politischen Bezirksbehörden überreichten Eingaben der Landwirte
um Ausstellung der znm Bezüge von Kainit ans der Kaluszer Grube zu
ermäßigten Preisen nöthigen Certificate nach Tarifpost 43 , lit . a , Z . 2 des
Gebürengesetzes vom 13 . December 1862 (R .-G .-Bl . Nr . 89) der Stempel-
gebür von 50 Kreuzern von jeden: Bogen.

Die besagten Bezugs -Ccrtificate selbst sind, weil sie von der Salinen-
Verwaltnng Kalnsz aus ämtlichen Rücksichten und zu einen: amtlichen Zwecke
(Controls ) gefordert werden , in Gemäßheit der Tarifpost 117 , lit . m des Ge¬
bürengesetzes von: 9. Februar 1850 (R .-G .-Bl . Nr . 50) für diesen Gebrauch
bedingt gebürenfrei.

3 .

(Ausweise über die Errichtuug von Betriebskranken-
easseu .)

Die k. k. n .-ö. Stntthalterei hat mit Erlass vom 31 . März
1893 , Z . 21695 ( M .-Z . 53505/XVII1 ) , Folgendes angeordnet:

Das k. k. Ministerium des Innern hat sich behufs weiterer Ergänzung
der die Errichtung und Thätigkeit der nach dem Krankenversicherungs -Gesetze
eingerichteten Krankencassen betreffenden Berichte , sowie der einschlägigen sta¬
tistischen Ausweise laut Erlasses vom 20 . März 1893 , Z . "064 , veranlasst
gesehen, die Beibringung besonderer Ausweise über die Errichtung von Betriebs-
krankencassen auf Grund des ß. 43 K.-V .-G . (wegen besonderer Krankheits¬
gefahr ) vorzuschreiben.

Diese Ausweise haben zu enthalten:
1. die genaue Bezeichnung der Firma (Namen , Betriebszweig und Ort ),

welche in: Grunde des 8 43 K.-V.-G . von der k. k. Statthalterei zur Errichtung
einer Betriebskrankencassa verpflichtet wurde;

2. die genaue Bezeichnung der betreffenden Statthalterei -Verfügung
(Datum und Zahl ) sowie der hierüber allfällig erflossenen Recnrs -Entscheidungen;

3 . den Zeitpunkt der Activierung der betreffenden Betriebskrankencassa;
4. besondere Bemerkungen über die spcciellen Umstände , welche zu der

Statthalterei -Verfügung (2) den Anstoß gegeben haben (namentlich Anführung
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der speciellen Krankheitsgefahren , Art nnd Weise der Erniernng der letzteren,
allenfalls ans statistischen Ausweisen n. ä .).

Die verstehenden Daten sind für die Zeit vom Beginne der Wirksamkeit
des Krankenversicherungs -Gesetzes bis Ende 1892 chronologisch geordnet nach
den snd 2 bezeichneten Statthalterei -Verfügnngen bis längstens 20 April d. I.
und in Hinkunft für jedes folgende Kalenderjahr nach Ablauf des letzteren
beiznbringen ; in dem Falle , als die k. k. Statthalterei in der betreffenden
Berichtsperiode nicht in die Lage gekommen ist, Verfügungen im Grunde des
Z 43 zu treffen , ist eine Fehlanzeige zu erstatten.

4.

(Steuerfreiheit für Umbauten .)
Gesetz vom 5 . April 1893 , betreffend die Ausdehnung der

zeitlichen Befreiung von der Hauszinsstener für Umbauten , welche
im Gebiete der k. k. Neichshaupt - nnd Residenzstadt Wien anlässlich
von Regulierungen nnd Erweiterungen der Hauptverkehrsstraßen
vorgenommen werden (N .-G .-Bl . Nr . 45 ) .

. Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anznordnen,
wie folgt:

8 1-
Für Gebäude im Gebiete der k k. Neichshaupt - nnd Residenzstadt Wien,

welche innerhalb jener Straßenregnliernngslinien (Baulinien ), die hinsichtlich
der in dem beiliegenden Verzeichnisse bezeichneten Häuser bereits bestimmt oder
noch zu bestimmen sind, an Stelle bestandener , jedoch bis an die Erdoberfläche
niedergerissener Gebäude neu ansgebant werden , wird die Dauer der auf Grund
des Gesetzes vom 29 . März 1880 , R .-G .-Bl . Nr . 39 , eintretenden Befreiung
von der Hauszinsstener für jenen Theil des Gebäudes , welcher sich innerhalb
25 m von der Straßenregnliernngslinie (Banlinie ) befindet , ans 18 Jahre
ausgedehnt.

8 2.
Die im tz 1 normierte Ausdehnung der Befreiung von der Hanszins-

stener kommt nur solch n Umbauten zu, welche innerhalb zehn Jahre , vom
Beginne der Wirksamke.t dieses Gesetzes an gerechnet, in Angriff genommen
und gänzlich vollendet nnd benützbar hergestellt werden , und welchen auf Grund
eines Landesgesetzes auch der Anspruch auf die gleichlang dauernde Befreiung
von den Landes - nnd Gemeindeznschlägen zu der Hauszinsstener zuerkannt wird.

8 3.
Im übrigen finden die Bestimmungen des Gesetzes vom 25 . März 1880,

N .-G .-Bl . Nr . 39 , auch auf die im gegenwärtigen Gesetze bezeichneten Ball¬
führungen Anwendung.

8 4-
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit.

8 5.
Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist Mein Finanzminister beauftragt.

Kranz 2oseph m. p.
Haaffe m. p . Steinkach m. p.

Verzeichnis
jener Müler, deren Umbau durch die Interessen des öffentlichen Verkehres

geboten erscheint.
(Straße und Orientiernngsnnmmer .)

I. Bezirk (Znnere Stadt ).
Am Gestade Nr . 4, 6, 1, 3.
Bäckerstraße Nr . 30 , 1, 13.
Bauernmarkt Nr . 8, 10, 9, 13, 15.
Bognergasse Nr . 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
Freisingergasse Nr . 1, 3, 5.
Goldschmiedgasse Nr . 14.
Johannesgasse Nr . 2, 6, 8.
Käenthnerstraße Nr . 20 , 22, 24 , 26, 28, 30 , 32 , 3, 11.
Kohlmarkt Nr . 26 , 1, 3, 5.
Krugerstraße Nr . 4, 6, 8, 10, 12.
Lanrenzerberg Nr . 2, 4.
Lichtensteg Nr . 4, 6.
Neuer Markt Nr . 10, 12, 18, 9, 11, 19.
Plankengasse Nr . 4, 6.
Postgasse Nr . 5, 7, 11.
Nenngasse Nr . 1, 3.
Riemergasse Nr . 6, 8, 10, 12, 11, 16, 1, 3, 5.
Rothenthurmstraße Nr . 2, 4, 6, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21 , 23 , 25 , 29, 31 , 33, 35.
Salvatorgasse Nr . 6, 8, 10, 12, 9, 11.
Salzgries Nr . 11, 13, 15, 17, 19, 21 , 23 , 25.
Schauslergasse Nr . 2, 4, 6.
Schönlaterngasse Nr . 10, 11, 15.
Schottengasse Nr . 2, 3.
Schnlerstraße Nr . 10, 12, 14, 16, 18, 20 , 5, 7.

Schulhof Nr . 2.
Schwertgasse Nr . 5.
Scilergassc Nr . 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.
Spiegelgasse Nr . 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 19, 21 , 23, 25.
Stallburggasse Nr . 2 , 4.
Stock -im-Eisenplatz Nr . 1.
Tiefer Graben Nr . 23 , 25 , 27 , 29 , 31 , 37.
Tuchlanben Nr . 4 , 6, 8, 12, 18, 22 , 24, 26, 1, 5, 17.
Universitätsplatz Nr . 1.
Wipplingerstraße Nr . 2, 12, 14, 16, 20, 22 , 26 , 28 , 27 , 29.
Wollzeile Nr . 30 , 32, 25 , 27 , 29 , 31, 33, 35 , 37.

Summe 178.
II. Bezirk (Leopaldstadt ).

Glockengüsse Nr . 3, 11.
Große Mohrengasse Nr . 2, 5.
Große Schiffgasse Nr . 16.
Große Sperlgasse Nr . 1.
Obere Augartenstraße Nr . 5.
Obere Donanstraße Nr . 85 , 91 , 93, 95.
Schmelzgasse Nr . 8 , 1, 3, 5.
Schreigasse Nr . 3.
Stephauieslraße Nr . 20.
Taborstraße Nr . 48 , 50, 52, 58, 60, 76 , 80 , 3, 5, 7, 9, 11.
Untere Augartenstraße Nr . 34.

Summe 30.
III.  Bezirk (Landstraße ) .

Beatripgasse Nr . 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21 , 23.
Erdbergstraße Nr . 2, 4 , 46 , 48 , 50 , 52 , 56, 58, 60 , 62 , 78, 104 , 106 , 108,

112 , 114 , 130 , 132 , 134, 186 , 138, 140 , 142 , 148 , 150, 65, 67 , 69,
73, 77.

Hauptstraße Nr . 10, 12, 14, 16, 18, 20, II , 21 , 25 , 27 , 29 , 31.
Keinergasse N . 4, 6, 28, 5, 7.
Marpergasse Nr . 7, 9, 11.
Obere Weißgärberstraße Nr . 6, 8 , 10.
Ungargasse Nr . 12, 14, 16, 18.

Summe 65.
IV. Bezirk (Wieden ).

Alleegasse Nr . 1, 3, 5, 17.
Hauptstraße Nr . 2, 16, 18, 20 , 22 , 24 , 26 , 28, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19 , 21,

23 , 25, 27 , 29.
Hengcisse Nr . 14.
Hnndsthurmerstraße Nr . 3.
Margarethenstraße Nr . 26 , 38 , 40 , 42 , 45 , 47 , 49.
Schlechmi'chlgasse Nr . 12, 14, 11, 13, 15, 17, 19, 21 (einschließlich Einl .-Z . 729 ),

Technikerstraße Nr . 1.
Summe 45.

V. Bezirk (Margarethen ).
Am Hundsthnrm Nr . 3, 5.
Griesgasse Nr . 6, 36 , 88 , 40 , 29 , 31.
Hnndsthurmerstraße Nr . 38 , 40 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52, 54 , 5, 7, 9, 11, 13, 15,

17, 19, 21 , 27 , 65 , 69 , 77, 81 , 83 , 85 , 87 , 93 , 99, 125.
Margarethenstraße Nr . 70, 51 , 53 , 55.
Matzleinsdorferstraße Nr . 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 , 22 , 28, 30 , 32 , 34,

1, 8, 17, 19, 21 , 23 , 29 , 31 , 33, 35, 37, 39, 41 , 43 , 45, 47.
Mittersteig Nr . 18.
Obere Brünhansgasse Nr . 1, 3, 5, 7, 9, 27.
Pilgramgasse Nr . 6, 8, 10.
NeinprechlSdorsel .sUuße Nr . 48 , 54, 56 , 50, 52, 29, 31.
Untere Bräuhansgasse Nr . 80 , 82 , 84, 85.
Wienstraße Einl .-Z . Nr . 1227 , 1228 , 1229 , 1280 , 1231 , 1232 , 1233 , 1234,

1236 , 1237 , 1288 , 1239 , 1240 , 1241 , 469 , 471 , 473 , 475 , 477 , 479 a,
479 b, 482 , 484 , 486 , 488 , 490 , 493 , 496 , 498 , 500 , 502 , 504 , 506,
508 , 510 , 848 , 512 , 514 , 516 , 518 , 520 , 522 , 524 , 526 , 527 , 529,
531 , 533 , 535.

Wildenmanngasse Nr . 2, 10.
Summe 141.

VI. Bezirk (Mariahiff ).

Gumpendorferstraße Nr . 2 o, 12, 14, 16, 18, 20 , 22 , 24 , 26 , 28 , 30 , 32 , 34,
40 , 42 , 44 , 90 , 92 , 94 , 96 , 98 , 100 , 102, 104, 106, 108 , 110 , 112,
120 , 122 , 124, 130 , 132 , 184, 136, 7, 15, 17, 19, 21 , 23, 25, 27 , 29,
31 , 33 , 35 , 75.

Magdalenenstraße Nr . 8, 10, 18, 30 , 82, 34 , 36, 38, 56, 58 , 60 , 70, 72 , 74
76, 78, 80 , 82 , 84 , 86, 88 ; Einl .-Z . 594 , 596 , 597 , 599 , 601 , 603 , 605.

Mariahilferstraße Nr . 15 , 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23 , 25, 27 , 29 , 31 , 33,
57 , 59 , 61 , 63 , 65, 67 , 111 , 113 , 115.

Mollardgasse Nr . 38 , 88.
Moritzqasse Nr . 1.
Ufergasse Einl .-Z . 1019 , 785 , 788 , 790 , 792 , 794 , 796 , 797 , 798 , 800 , 802,

804 , 806 , 1020 , 1021 , 810 , 20 , 59 , 824 , 827 , 829 , 185, 830 , 832
884 , 835.

Wallgasse Nr . 1, 3, 27.
Windmühlgasse Nr . 22 , 24.

Summe 134,
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VII. Bezirk (Neubau ).
Burggasse Nr . 30.
Kaiserstraße Nr . 17, 19, 21, 57, 59, 61, 95, 97, 99, 109, 111, 113, 121, 123.
Kirchengasse Nr . 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 47.
LerchcnfelderstraßeNr . 29, 31, 33, 35, 37, 39, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79,

81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 118, 115, 117, 119, 121,
123, 125, 127, 129, 181, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147.

Mariahilferstraße Nr . 8, 18, 20, 92.
Neiistiftgasse Nr . 22, 26, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 25, 37.
Siebensterngasse Nr . 33, 35 , 37, 39.
Zollergasse Nr . 19, 21.

Summe 90.
VIII. Bezirk (Zosefstadt ).

Blindengasse Nr . 11, 13, 15, 17.
Josefstädterstraße Nr . 10, 12, 18, 26, 26 a, 28, 30, 32, 34, 36, 44, 1, 3, 5,

27, 29, 31, 43, 65, 67, 69, 71, 73, 89.
Langegasse Nr . 23.
LercheufelderstraßeNr . 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,

30, 82, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66,
68, 74, 76, 78, 80, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108,
110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 180, 132, 134, 186,
138, 140, 142, 144, 146, 148.

Summe 96.
IX. Bezirk (Ätlergruud ).

Alserstraße Nr . 38, 40.
Liechtensteinstraße Nr . 26, 28, 32, 34, 36, 38, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68,

70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 90, 92, 94, 96, 98, 37, 39, 41, 43,
89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 123,
125, 127, 129, 131, 133, 185.

Nnssdorferstraße Nr . 4, 6, 16, 32, 34, 36.
Porzellangasse dir . 22, 24, 50, 54, 62, 27.
Spitalgasse Nr . 1.
Währingerstraße Nr . 29, 31, 33, 35.

Summe 70.
X». Bezirk (Meidling ).

Meidlinger Hauptstraße Nr . 8, 10, 12, 14, 16, 26, 82, 34, 13, 15, 17, 27.
Schönbrunner Hauptstraße Nr . 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 1, 3, 5,

7, 13, 51, 53, 55, 57, 59, 97, 99, 101, 103, 137.
Summe 36.

XIII. Bezirk (Kiehing ).
Altgasse Nr . 1, 2.
Auhofstraße Nr . 1.
Hetzendorferstraße Nr . 2, 4.
Penzing , Hanptgasse Nr . 26, 28, 38, 40 , 42, 44, 46, 64, 66, 68, 70, 78, 80,

82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
37, 39, 41, 43, 45, 55, 57.

Summe 41.
XIV. Bezirk (Rudotfslieim ).

Meidlingergasse Nr . 17.
Nengasse Nr . 25.
Schönbrnnnerstraße Nr . 70, 72 , 74.
Sechshanser Hauptstraße (Nndolfsheim) Nr . 40, 42, 44, 46, 70, 72, 74, 88,

92, 94, 96, 98, 100, 102.
Sechshanser Hauptstraße (Sechshaus ) Nr . 9, 11, 13, 15, 17, 31, 35, 57, 59,

61, 63, 65, 67. 69, 71, 73, 77, 79, 81, 85, 87.
Mlmannstraße Nr . 16, 42, 9, 11, 15, 83, 35, 37, 39, 41, 43,45,47,49,51,

53, 55, 57, 59, 65, 67, 69.
Summe 63.

XV.  Bezirk (Aüufhaus ).
Sechshanser Hauptstraße Nr . 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,

28, 30, 32, 84, 36, 38.
Summe 18.

XVI.  Bezirk (Httakring ).
Nenlerchenfelder GUrtelstraße Nr . 43, 45, 47, 49, 51.
Ottakringer Hauptstraße Nr . 190, 190 a, 194, 196, 206, 208, 210, 222, 224,

226, 228, 236 , 238, 240, 242, 244, 246, 248, 167, 169, 171, 173,
175, 177, 179, 185, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 215.

Summe 39.
XVII.  Bezirk (Hernals ).

Alsbachstraße Nr . 32, 34, 36, 38.
Dornbacher Hauptstraße Nr . 92, 94, 106, 108, 116, 118, 120, 122, 136, 140,

146, 148, 152, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 135, 139, 151, 153,
159, 161.

Elterleinplatz Nr . 6, 7.
Hernalser Hauptstraße Nr . 78, 80, 82, 9, 11. 13, 15, 17, 19, 21, 29, 39,41,

43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 63, 65, 67, 69, 73, 91.
Summe 58.

XVIII. Bezirk (Währing ).
Hauptstraße Nr . 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 66, 67, 69, 71, 73, 75.
Herreugasse Nr . 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 64, 66, 76, 78, 80,

82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110,
112, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33.

Summe 56.

XIX. Bezirk (Aövting ).
Hauptstraße Nr . 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 63, 67, 69, 71, 73, 75.
Herreugasse Nr . 6, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 28.
Herrengasse (Nnssdorf) Nr . 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9, 11.
Hirscheugasse Nr . 22, 24, 26, 38, 40, 58, 60, 62, 51, 59, 63, 65, 67, 69,

71, 73.
Nnssdorferstraße (Heiligenstadt) Nr . 64, 72, 74.
Ober-Sieveringer Hauptstraße Nr . 28, 30, 32, 34, 36, 35, 73, 77, 79, 83,

87, 89.
Silbergasse Nr . 7, 9, 11, 13, 15.
Nnter-Sieveringer Hauptstraße Nr . 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 , 92,

94, 96, 98, 100, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 119, 121, 123, 125,
127, 129, 131, 133, 135.

Wieuergasse (Heiligeustadt) Nr . 1, 3, 7, 9, 15.
Summe 103.

G esammtsumme 1263.
-i-

*

Erläuterungen hiezu:

I . Aus dem Berichte des  S t e u e r a u s s chu ss e s über obige
Gesetzes-Vorlage (629 der Beilagen) :

Da unter den in diesem Verzeichnisse aufgeführteu Häusern auch
Eckhäuser mit zwei Straßenfronten sowie solche sich befinden, welche
behufs des Durchbruches von neuen Gassen demoliert und umgebaut
werden sollen, so wird hier ausdrücklich und auf Grund
eines diesfalls vom S t e u e r a u s s chn s s e gefassten Be¬
sch l u ss e s b e m e r kt, dass für d i e B e r e chu u n g d e s d u r ch
die Gewährung der verlängerten Steuerfreiheit be¬
günstigte  n Raumes von 25 m „von der Straßenreg  u-
l i e r n n g s l i n i e" nicht bloß diejenige Reguliernngslinie maßgebend
zu sein hat, welche für die  Straße,  unter deren Namen das
betreffende Hans in dem Verzeichnisse  anfgezählt erscheint,
b e st i m m t oder noch zu bestimmen  i st, sondern dass die
Entfernung von 25 m eventuell auch von der Straßen¬
linie der bezüglichen Seitengasse oder der neu zu
eröffnenden D n r chb r u chg a s s e zu bere ch neu i st.

II.  Ans dem Vortrage des  B e r i cht e r st a t t e r s Abgeordneten
Dr . Freiherr von Somaruga  in der Sitzung des Abgeordnetenhauses
vom 22. März 1893 (stenographisches Protokoll der XI . Session, 229. Sitzung,
pa §. 10943) :

Das hohe Haus möge mir noch gestatten, ans eine Stelle des
Berichtes hinznweisen, in welcher mit Beziehung ans die letzte Zeile des
8 1 ausgeführt wird, dass der S t e n e r a u s s chn ss, und zwar mit
Z n st i m m n n g der hohen Regie  r n n g den Beschluss gefasst hat,
ansznsprechen, „dass für die Berechnung des durch die Gewährung der
verlängerten Steuerfreiheit begünstigten Raumes von 25 m von der
Straßenrcgnliernngslinie nicht bloß diejenige Reguliernngslinie maßgebend
zu sein hat, welche für die Straße , unter deren Namen das betreffende
Hans in dem Verzeichnisse anfgezählt erscheint, bestimmt oder noch zu be¬
stimmen ist, sondern dass die Entfernung von 25 m eventuell
auch von der Straßenlinie der bezüglichen Seiten¬
gasse oder der neu zu eröffnenden D n r chb r n chg a s s e
zu berechnen  ist ."

5 .
(Gifthandel .)

Die k. k. n.-ö. Statthalters hat mit Erlass vom 9. April
1893, Z. 23076 (M .-Z . 58021/VIIl ), dem Wiener Magistrate
Folgendes znr Kenntnis gebracht:

In wiederholten Fällen ist das hohe k. k. Ministerium des Innern in
die Kenntnis gelangt, dass Cnrpfnscher und thierärztliche Empiriker, unter
welche auch Curschmiede neuen Systems gehören, welche die Concesston zur
pferdcärztlichen Praxis nicht erlangt haben, sich in den Besitz von Giftstoffen,
welche sie dann in ihrer Praxis bei Menschen- oder Thierkrankheiten anwenden,
zu setzen wissen, obschon ans Apotheken solche Stoffe nur über ordnungs¬
mäßige Verschreibung eines praxisberechtigten Arztes, Wundarztes , diplomierten
Thierarztes , Cnrschmicdcs alten Systems , welche das Recht zur pferdeärztlichen
Praxis besitzen, und jener Curschmiede neuen Systems , welchen die Berechtigung
zur pferdeärztlichen Praxis vom hohen k. k. Ministerium des Innern verliehen
worden ist, seitens der zum Gifthandel berechtigten Gewerbetreibenden nur an
solche Personen verabfolgt werden dürfen, welche im Besitze einer giltigen
ämtlichen Bewilligung hiefür sind.

Zur Hintanhaltung dieses Unfuges und zur Vermeidung von Unglücks¬
fällen/welche umsomehr zu besorgen sind, da die bezeichneten Individuen von
der Wirksamkeit und von den gefährlichen Eigenschaften der von ihnen in der
Praxis angewendeten Giftstoffe keine richtige Kenntnis haben, werden in
Gemäßheit des Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom
25. März 1893, Z . 7506, die Vorschriften über die Abgabe heftig wirkender
Arzneikörper aus den Apotheken wie jene über den Giftverkehr neuerdings
nachdrücklichst in Erinnerung gebracht, und wird der Magistrat beauftragt , den
Apothekern strengstens znr Pflicht zu machen, sich genau an die hinsichtlich der
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Abgabe heftig wirkender Arzneistoffe bestehenden Vorschriften zn halten und
daher solche Stoffe nur über ordnungsmäßige Vorschreibnngen von praxis¬
berechtigten Ärzten , Wundärzten , diplomierten Thierär -zten , Curschmieden alten
Systems und jener Curschmiede neuen Systems , welchen die Berechtigung zur
pferdeürztlichen Praxis vom hohen k. k. Ministerium des Innern verliehen
worden ist, und nur in der verordneten Menge zn verabfolgen.

Zn diesem Zwecke hat jede politische Behörde I . Instanz den in ihrem
Amtsbereiche ansässigen öffentlichen Apotheken alljährlich ein Verzeichnis der praxis¬
berechtigten Ärzte , Wundärzte , diplomierten Thierärzte und zur pferdeärztlichen
Praxis berechtigten Curschmiede mitzutheilcn.

Den zn,n Absätze von Giften befugten Gewerbetreibenden sind die
Bestimmungen der hohen Ministerial -Verordnnng vom 21 . April 1876 , R .- G .-
Bl . 60 , mit dem Bemerken in Erinnerung zu bringen , dass sie Gifte außer
an wissenschaftliche Institute und öffentliche Lehranstalten nur an die zum
Absätze von Giften berechtigten Gewerbsleute und an solche Personen , welche
sich mit der amtlichen , noch giltigen Bewilligung znm Giftbezng answeisen,
abgeben dürfen , und dass im Falle von Übertretungen dieser Vorschriften mit
aller Strenge gegen sie vorgegangen wird . — Der Magistrat wird aber darauf
aufmerksam gemacht , dass es durchaus unstatthaft ist, Cnrpfuschern und thier¬
ärztlichen Empirikern mit Einschluss der zur pferdeärztlichen Praxis nicht aus¬
drücklich berechtigten Curschmiede neuen Systems Bewilligungen zum Bezüge
von Gist (Giflbezngsscheiuc oder Giftbezngslicenzen ) ansznstellen , und dass der
Magistrat in allen ' Fällen von Ansuchen um ÄnSfolgnng einer Giftbezngs-
bewillignng , wenn diese nicht notorisch zu technischen oder gewerblichen Zwecken
angestrebt wird , das Gutachten des Bezirksarztes , beziehungsweise Bezirks-
Thierarztes einzuholen haben wird.

er.

( (Gesundheitsschädliche kosmetische Artikel .)
Zum Zwecke entsprechender Überwachung des Verkehres wurde

der Magistrat seitens der k. k. n .- ä . Statthnlterei ans nachstehende
kosmetische Artikel aufmerksam gemacht , deren Vertrieb durch die
Bestimmungen der Ministerial -Verordnnng vom 1. Mai 1866,
R .-G .-Bl . Nr . 54 , verboten erscheint:

1 . Auf das von Robert L Comp,  in Paris (Uno cko In Unix 5) und
in London (76 idlo v̂ Loonck Ltreot ) erzeugte und unter der Bezeichnung
„Hai, - Imtion « in den Verkehr gebrachte Haarfärbemittel . (M .-Z . 48862,VIII .)

2 . Auf das aus England nach Wien eingesührte Haarfärbemittel
„8 . TUons "Uorlck ' 8 Hair IWsborer «. (M .- B .-Z . 14793/1 . Bez .)

3 . Ans das in Paris , ruo 8t . Denis , bereitete Haarfärbemittel „blau
Tröniolieros ^. (M .-Z . 62434,VIII .)

4 . Ans den kosmetischen Artikel „Nixturo vonotionno " von A . Bronx
in Paris . (M .-Z . 62434/V1II .)

II. UtN'»»>ltn'lu'stim»tti»>w».
KMtllllh:

(Collaudieruttgs -Vorschrist siir städtische Bauten und
Lieferungen . )

Vom Wiener Stadtrathe wurde am 8 . März >893 nä
St .-R .-Z . 2389 (M .-Z . 358680/IV ) folgende Vorschrift erlassen:

I. Abschnitt.
Colla u d iernngen im allgemeine  n.

8 1-
Herstellungen und Lieferungen , für welche mit Ausschluss der von der

Gemeinde beigestellten Materialien ohne Rücksicht uns baS Ergebnis der all-
fälligen Offertverhandlnng ein Gesammtbetrag von mehr als zweitausend Gulden
ö. W . iin Kostenanschläge eingestellt ist, unterliegen , insoferne die besonderen
Vorschriften und Anordnungen keine andere Bestimmung enthalten , der Collan-
diernng , d . i . der commissionellen Prüfung.

8 2.
Die Collandiernngen scheiden sich in quantitative und qualitative.

8 3.
Jeder Unternehmer , dessen Arbeitsleistung der Collandiernng unterzogen

wird , ist hievon rechtzeitig zn verständigen . Derselbe ist verpflichtet , der Collan-
dierung beizuwohnen oder sich durch einen Bevollmächtigten hiebei vertreten zu
lassen . Erscheint der Unternehmer nicht , so begibt er sich des Rechtes , gegen die bei
dieser Collandiernng gemachten Messungen oder Benrtheilnngen eine Einsprache
zn erheben . Er ist übrigens auch berechtigt , einen selbstgewählten Sachverstän¬
digen beizuziehen.

II. Abschnitt.

Collandiernngen oder  B a n h e r st e l l n n g e n.

8 1-
Bei Banherstellnngen finden Vorcollandiernngen , Haupt - oder Schlnss-

collandiernngen und commissionelle Besichtigungen statt.

H.. Vorcollandiernngen.

8 5.
Die Vorcollandiernngen haben hauptsächlich die quantitative Feststellung

der geleisteten Arbeiten znm Gegenstände und finden theils vor Beginn , theils
während des Baues , theils unmittelbar nach Vollendung desselben statt.

8 6.
Die Dimensionen und die Qualität aller jener Theile des Banobjectes

sowie alle jene Elemente , welche zur Abrechnung nothwendig und nach Voll¬
endung des Baues nicht mehr zugänglich sind , werden vor und während des
Baues durch Vorcollandiernngen festgestellt.

8
Solche Vorcollandiernngen sind demnach einzuleiten:
a ) Bei allen Bauten , mit welchen eine Veränderung des ursprünglichen

Terrains durch Abgrabnnq oder Anschüttung verbunden ist, vor Beginn des
Baues ; in solchen Fällen ist das ursprüngliche Niveau des Terrains in Bezug
ans bleibende Fixpnnkte anfznnehmen.

b) Bei Fundierungen zur Feststellung der Dimensionen der Fnndaments-
gruben vor deren Ausmauerung ; der Zahl und Dimensionen der Piloten und
Falzbürsten , der Dimensionen der Röste rc.

e) Bei allen Mauern , welche an das Terrain angebant oder hinterschüttet
werden (Landpfeiler , Fnttermanern , Qnaimanern ec.) zur Constatiernng der
Dimensionen ; bei verkleideten Mauern zur Constatiernng der Dimensionen des
Verkleidnngsmateriales ; bei bedeutenderen Einwölbungcn (namentlich Brücken¬
gewölben ) ' zur Feststellung der Gewölbdicke nnd der Dimensionen der Nach-
manernngen.

ä ) 'Bei Wasserbauten zur Feststellung der Dimensionen der Pilotagen,
Falzbürstenwände , Zangenhölzer , der Ausgrabungen oder Anschüttungen bei
den Talonds nach erfolgter Aufstellung der Lattenprofile , der Ausgrabungen
nnd Baggerungen für Steinwürfe , Pilotagen , Zangenhölzer ; der Stückzahl nnd
Dimensionen der Faschinen , des Flächenmaßes der Faschinen -Spreitlagen nnd
des Cnbikmaßes , respective des Gewichtes der Steinwürfe.

o) Bei Pilotagen nnd Falzbürstenwänden zur Feststellung der Länge der
einzelnen Hölzer vor deren Eintreibung : hiebei ist denselben in der Nähe des
Kopfes das städtische Wappen einznbrennen nnd der Abstand dieses Brand¬
zeichens von der Spitze zn constatieren , um seinerzeit ans der Lage dieser Marke
über dem Niveau ans die Tiefe der Einrammung schließen zn können.

I ) Bei Canalbanten vor Beginn der Erdanshebnngsarbeiten zur Auf¬
nahme des Niveaus der Straße in dem Falle , als Brechnngspnnkte des Terrains
an Stellen vorhanden sein sollten , an welchen keine Einsteigschachte angebracht
werden . Die Erdanshebungstiefen an diesen Stellen sind durch Vergleichung
der Coten des Niveauplanes mit der nach der Vollendung des Baues gelegent¬
lich der Schlnssvermessnng (8 9 ) vorznnehmenden und ans dieselben Fixpnnkte
zn beziehenden Aufnahme des Niveaus der Canalsahle zu berechnen.

Fundierungen unter der normalen Canalsohlenconstrnction sind nur dann
einer Vorcollaudiernng zn unterziehen , wenn die Tiefe derselben das Maß von
0 50 m überschreitet nnd gleichzeitig die Länge der Fundierung in dieser Mehr¬
tiefe größer als 5 in ist.

§ ) Bei Straßenregnliernngen nnd bei Pflasterungen früher nicht ge¬
pflasterter Straßen zur Aufnahme des alten Bestandes vor Beginn der Arbeit.

1>) Bei Wasserleitungen zur Constatiernng der Länge und des Durch¬
messers sowie der Anzahl der Mnffenbünde der Rohrleitung bei offenem
Nohrgraben.

'j ) Zur Feststellung des Gewichtes von Banbcstandtheilen , welche nach dem
Gewichte verrechnet werden , in dem Falle , als eine solche Controle in der dies-
fälligen Liefernngsvorschrift ausdrücklich bedungen ist.

le) Wassere 'inleitnnqen und die Einbanung von Wassermessern , welche ans
Kosten von Privatparte 'ien durch die Commune hergestellt werden , sind ohne
Rücksicht aus den Kostenbetrag der Collandiernng zn unterziehen ; dagegen ent¬
fällt bei solchen Herstellungen die Schlnsscollandiernng.

8 3.
Die während des Baues vorzunehmenden Vorcollandiernngen sind nach

Maßgabe der Zulässigkeit bezüglich des Baufortschrittes derart einzuleiten , dass
bei jeder derartigen Amtshandinng möglichst viele Arbeitsleistungen festgestellt
werden können , sonach die Zahl dieser Vorcollandiernngen ans ein Minimum
beschränkt werde.

Wenn die Arbeitsleistung jedoch so geringfügig ist, dass deren Verdicnst-
snmme zu den Kosten einer Collandiernng im Missverhältnisse stehen würde,
oder wenn ans Passagerücksichten oder wegen Gefahr am Verzage die betreffende
Stelle nicht offen gelassen werden kann , oder die Vornahme der Collandiernng
eine Verzögerung 'des Baufortschrittes in der Weise verursachen würde , dass
hiedurch die rechtzeitige Vollendung des Baues in Frage gestellt wird , so ist
von der Vorcollaudiernng Umgang zn nehmen , die betreffende Arbeit durch die
städtische Bauleitung zn vermessen , und sind die erhobenen Daten unter An¬
gabe des Grundes , warum die Borcoltandiernng nicht vorgenommen wurde,
in das Banjonrnal einzntragen.
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8 9.

Unmittelbar nach Vollendung des Baues findet die Schlnssvermessnng
aller jener Arbeiten statt , deren Quantität nicht schon durch die während des
Baues vorgenommenen Vorcollandiernngen constatiert worden ist. Bei umfang¬
reichen Bauten soll die Schlnssvermessnng einzelner Bauabschnitte übrigens
schon während des Baues nach Fertigstellung solcher Abschnitte veranlasst
werden.

War der Ban mit einer Änderung des ursprünglichen Terrain -Niveaus
verbunden , so bildet die Aufnahme des neuen Niveaus mit Bezug ans die bei
den Vorcollandiernngen bestimmten Fixpnnkte den Gegenstand dieser Schluss-
Vermessungen.

8 10.
Bei Hochbauten hat die städtische Bauleitung für die Vorcollandiernngen

die von den hiezu verpflichteten Unternehmern beiznstellenden erforderlichen
Pläne , Ausmaße rc . vorznbereiten , und es sind diese Docnmente nach geschehener
Prüfung und Richtigstellung mit der Collandiernngsclansel zu versehen und von
dem collaudierenden Bnchhaltnngsbeamten der städtischen Bauleitung und dem
betreffenden Unternehmer zu unterfertigen.

Bei der nach Beendigung des Baues vorznnehmenden Schlnssvermessnng
haben überdies auch die vorschriftsmäßig verfassten und belegten Conti der bei
dem Bau betheiligten Professionisten vorznliegen.

Die Collandiernngs ' Commission hat die sämmtlichen Conten hinsichtlich
der Ausmaße und der Einheitspreise am Banobjecte ans Grundlage der vorzn-
nchmenden Messungen , der vorliegenden Vorcollaudiernngsacten und der Rech-
nnngspläne technischerseits zu prüfen und eventuell richtigznstellen.

Diese Conten sind sodann vor der Schlnsscollandiernng von dem mit der
Collandiernng betrauten Beamten der Buchhaltung im Amte ziffernmäßig zu
revidieren.

Die einer solchen Amtshandlung unterzogenen Conten sind mit der Col-
laudiernngsclausel zu versehen , welche von dem collaudierenden Buchhaltungs-
Beamten , der städtischen Bauleitung und dem betreffenden Unternehmer zu
fertigen ist.

Liegt über irgend eine Arbeitsleistung ein Conto nicht vor , so ist dieselbe,
insoferne deren Quantität nicht ohnehin ans den Collaudiernngsplänen ent¬
nommen werden kann , zu vermessen und auf Grund der erhobenen Daten das
diesfüllige von der Bauleitung verfasste Ausmaß zu prüfen und richtigznstellen.
Die Durchführung der angeordneten Collandiernng wird hiedurch nicht ansgehalten,
und begibt sich der Unternehmer des Rechtes , gegen die Nichtigkeit der vor-
genommenen Messungen eine Einsprache zu erheben . Er ist vielmehr verpflichtet,
der Gemeinde für die durch sein Versäumnis verursachten Kosten Ersatz zu
leisten.

8 11-
Bei allen anderen Bauten werden die für die Verrechnung maßgebenden

Daten erhoben und ans Grund derselben die sodann von den Unternehmern
beiznstellenden Pläne und Ausmaße verfasst und von der Buchhaltung richtig¬
gestellt.

Liegen bei solchen Bauten Conten vor , welche ein detailliertes Ausmaß
enthalten , so können diese die Stelle des Collandiernngsansmaßes vertreten.

ö . Haupt - oder  S ch l u s s c o l l a n d i e r n n g e n.

8 12.
Bei Hochbauten ist von Seite des Bauamtes außer der in Z 13 fest¬

gesetzten quantitativen Schlnsscollandiernng unmittelbar nach Vollendung des
Banobjectes eine qualitative einznteiten . Zeigen sich hiebei in dieser Richtung
keine Anstände , so wird das Object in die Benützung der Gemeinde übernommen,
und es beginnt mit diesem Tage die in den betreffenden speciellen Vorschriften
festgesetzte Haftnngszeit der Unternehmer.

Bezüglich der nicht sichtbaren Banbestandtheile und Arbeitsherstellungen
ist, insoweit dies nicht schon durch die Vorcollandierung constatiert wurde , die
Erklärung der bauleitenden Beamten hinsichtlich der Güte des Materials und der
vertragsmäßigen Ausführung der Arbeit ausdrücklich abzngeben.

Werden Mängel oder Baugebrechen festgestellt , so sind dieselben genau zu
beschreiben und sowohl von der Bauleitung als von den Unternehmern zu
rechtfertigen.

Schließlich ist der Befund über das Object anszunehmen und anszusprechen , ob
dasselbe ganz oder theilweise in die Benützung der Gemeinde übernommen wird.

8 13-
Bei allen städtischen Bauten Prüft die städtische Bauleitung ans Grund der

bei den Vorcollandiernngen erhobenen Daten und der genehmigten Kosten¬
anschläge und Bedingnisse die Conten , stellt bei den Hochbauten (im Sinne des
Z 10 ) in Gemeinschaft mit der städtischen Buchhaltung die Schlussabrechnung
zusammen und veranlasst sodann die qnantitave Schluss -, beziehnngsw . Haupt-
Collaudiernng des Bauobjectes . Diese Commission stellt endgiltig die Überein¬
stimmung der vorliegenden Collandiernngspläne mit der wirklichen Ausführung
fest und kann zu diesem Behufe nach Ermessen Stichproben (Probemessnngen)
vornehmen.

Zeigen sich Abweichungen vom genehmigten Projecte oder Kostenüber¬
schreitungen , für die eine Genehmigung nicht erwirkt wurde , so sind dieselben
genau zu beschreiben und seitens des Bauleiters und des Unternehmers zu
rechtfertigen.

Ist eine Überschreitung der bestimmten Ansführnngstermine eingetreten,
ohne dass hiefür rechtzeitig um die Genehmigung angesncht worden wäre , so
ist der Unternehmer , insoferne er sich nicht im Sinne der Banvorschrift durch
die rechtzeitige Anzeige gedeckt hat , zur Rechtfertigung und die Bauleitung zur
Gegenäußernng aufzufordern.

Erhebt der Unternehmer gegen etwaige bei der Revision der Conten vor¬
genommene Abstriche Einwendungen , so sind dieselben gleichfalls bei dieser
Commission geltend zu machen und ist deren Stichhältigkeit festznstellen.

Bei städtischen Banherstellnngen mit Ausnahme von Hochbauten sind bei
der Schlnsscollandiernng auch die im § 12 dieser Vorschrift speciell für Hoch¬
bauten vorgeschriebenen Obliegenheiten zu erfüllen.

Schließlich ist anszusprechen , ob und inwieweit die betheiligten Unter¬
nehmer ihren vertragsmäßigen Verpflichtungen nachgekommen sind.

8 14-
Wird bei den in den M 12 und 13 bezeichnten Schlnsscollaudierungen

ein gegründeter Verdacht gegen die solide und vertragsmäßige Ausführung aus¬
gesprochen , so steht es der Collandiernngs -Commission in jedem Falle frei , sich
durch Aufdeckung der diesfälligen Banbestandtheile oder sonst geeignete Unter¬
suchungen von dem wahren Sachverhalte zu überzeugen.

8 15-

Bei den in den 12 und 13 bezeichnten Schlusscollandiernngen ist
ein Protokoll anszunehmen , welches von sämmtlichen Commissionsmitgliedern
und den Bauunternehmern zu fertigen ist. Die Collandiernngspläne hingegen
werden mit der Clausel:

„Der Schlusscollandiernngs .Commission Vorgelegen.
Wien , am . . . . 189 ."

versehen und von dem Commissionsleiter unterschrieben.

8 16-

Sollten sich bei der Schlnsscollandiernng vorschriftswidrige Bauausführungen,
wirklich eingetretene Gebrechen oder anderweitige Mängel ergeben , so ist die
unverzügliche Beseitigung derselben und ordnungsmäßige Wiederherstellung oder
nach Ümständen die bloße Ausbesserung und Ergänzung des fehlerhaft her¬
gestellten oder schadhaft gewordenen Objectes nach Maßgabe des Vertrages
innerhalb einer bestimmten Frist dem betreffenden Ünternehmer zur Pflicht zu
machen und die diesfüllige Aufforderung in dem Schlnsscollandiernngs -Protokolle
anszunehmen.

Nach Behebung dieser Gebrechen oder Mängel hat die Bauleitung unter
Angabe , ob hiebei der gegebene Termin eingehalten worden ist, in kurzem
Wege einen Bericht an den Magistrat zu erstatten und für den Fall , als die
Scklnsscottandicrnngs -Commission eine neuerliche Besichtigung angeordnet hat,
die Vornahme derselben zu beantragen.

6 . C o m m i s s i o n e l l e Besichtigungen und Übernahme n.
8 17.

Die commissionellen Besichtigungen und Übecnahinen befassen sich in der
Regel nicht mit der Quantität , sondern bezwecken die Beurtheilnng der Qualität
der zu dem Baue zu verwendenden Materialien , Constrnctionsbestandtheile rc.

Solche commissionelle Besichtigungen sind einzuleiten:
a ) Bei allen Bauten , wenn Meinungsverschiedenheiten zwischen der Bau¬

leitung lind den Unternehmern bezüglich der Qualität der gelieferten Materialien
oder der Arbeitsleistung eingetreten sein sollten.

b ) Bei allen bedeutenderen Bauten zur Besichtigung des Fnndamentgrnndes
bezüglich seiner Tragfähigkeit , wenn die Banleitang eine solche Besichtigung für
nothwendig erachtet , oder wenn es der Unternehmer verlangt.

c) Bei Hochbauten zur Besichtigung und Markierung der Dippelbänme
und Träme ; zur Besichtigung des zur Beschüttung derselben bestimmten Mate¬
riales bezüglich seiner Trockenheit und Beschaffenheit vor der Vornahme der
Beschüttung ; zur Besichtigung anderer Materialien und Banbestandtheile , wenn
dies von der Bauleitung für nothwendig befunden werden sollte ; zur Besichti¬
gung , eventuell Auswahl der allenfalls bedungenen Mnsterstücke von Thüren,
Fenstern , Fußböden , ornamentalen oder figuralen Gegenständen , Proben von
dekorativen Ausstattungen , Malereien rc . ; ferner , wenn besonders wichtige oder
schwierige Constructionen angeordnet werden sollen oder Belastungsproben vor¬
genommen werden.

ä ) Bei Brückeubauten zur Besichtigung dis Objectes in seinen wichtigsten
Theilen und behufs Vornahme der Belastungsprobe.

8 18.
Außer diesen hauptsächlich sich mit der Qualität der Leistungen der Unter¬

nehmer befassenden commissionellen Besichtigungen kommen auch solche vor,
welche die Feststellung von Ümständen bezwecken , die für den Ban von Wesen¬
heit sind.

Solche commissionelle Besichtigungen sind einzuleiten:
n) Wenn es sich um Abweichungen vom genehmigten Banprojecte

handelt , zur Feststellung der Nothwcndigkeit oder Zweckmäßigkeit dieser Ab¬
änderungen.

b ) Wenn sich die Nothwcndigkeit heransstellt , Arbeiten von größerer
Bedeutung ansznführen , die in dem genehmigten Projecte nicht vorgesehen sind,
zur Feststellung der Nothwcndigkeit dieser Mehrarbeiten.

e) Wenn durch Eleinentar -Ereignisse wesentliche Beschädigungen des
Banobjectes eingetreten sind , zur Feststellung des Umfanges und der Ursache
der Beschädigungen , jedoch nur dann , wenn nicht der betreffende Unternehmer,
sondern die Gemeinde Wien hiefür anfznkommen hat oder der Unternehmer
dies beansprucht.
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III. Abschnitt.

Kollaudierungen von Lieferungen.
8 19.

Die Kollaudierung der Lieferung vou Materialien , Artikeln und Bau-
bestandtheilen , welche für ein bestimmtes Banobject sichergestellt werden , hängt
von der Gesammt -Quantität und der Wichtigkeit des Gegenstandes der Liefe¬
rung ab , und wird von Fall zu Fall in den diesfälligen Bedingnissen die
Bestimmung ausgenommen werden , ob eine Kollaudierung stattznfinden habe.

8 20.
Bei Lieferungen allgemeiner Natur sind Kollaudierungen einzuleiten:
u) Bei der Lieferung von Schotter und Sand zur Straßenpflege , wobei

die einzelnen Theilliefernugen zu vermessen und gleichzeitig bezüglich der
Qualität zur beurtheilen und definitiv zu übernehmen sind.

5 ) Bei der Lieferung von Pflastersteinen , welche nach Maßgabe der ein¬
langenden Theilliefernugen commissionell nach ihrer Qualität und ihrer Größe
zu sortieren und partienweise ebenfalls commissionell in das Eigenthum der
Gemeinde zu übernehmen sind.

e) Bei der Lieferung von Eisen - und Bleiröhren , Maschinenbestand-
theilen und anderen Erfordernissen für die Wasserleitungen , wobei das Gewicht,
eventuell die Stückzahl und Dimensionen der cinzAueu Theillieserungeu fest-
zustellen , die Qualität zu prüfen , nach Erfordernis Drnckproben vorznnehmen
und die Lieferungen endgiltig zu übernehmen sind.

ä ) Bei der Lieferung von Artikeln für die Straßensänberung zur Fest¬
stellung der Quantität und vorschriftsmäßigen Qualität und sofortigen end-
giltigen Übernahme.

8 21.
Auch bei den commissionellen Besichtigungen nnd Übernahmen von

Lieferungsgegenständen soll , ebenso wie bei der Kollaudierung von Bauher-
stellnngen , dahin gewirkt werden , dass die diesfälligen Amtshandlungen ans
das möglichst geringe Maß herabgesetzt werden ; es ist daher , soweit es der
Zweck der Lieferung gestattet , Sorge zu tragen , dass die einzelnen zu über¬
nehmenden Theillieserungeu möglichst umfangreich werden.

8- 22.
Bei Übernahme von Schotter oder Sand zur Straßenpflege sind genaue,

die detaillierten Dimensionen der übernommenen Quantitäten , die Angabe des
Ortes ihrer Lagerung nnd die Feststellung der vorschriftsmäßigen Qualität
enthaltende Ausmaße zu verfassen und von den Commissionsmitgliedern zu
unterfertigen.

Bei der Übernahme anderer Materialien nnd Gegenstände ist ein Pro¬
tokoll zu verfassen , welches die Angabe der übernommenen Quantitäten und
den Befund der Besichtigung bezüglich der Qualität enthält , nnd ebenfalls von
sämmtlichen Commissionsmitgliedern zu fertigen ist.

Diese Protokolle und Ausmaße sind den bezüglichen Konten als Ligni-
dierungsbehelfe anzuschließen.

IV. Abschnitt.

Zur Intervention bei diesen Amtshandlungen berufene Ver¬
treter nnd Organe der Gemeinde.

8 23.
Bei der Kollaudierung von Banherstellungen haben in der Regel zu

intervenieren:

a ) Bei Feststellung und Vermessung von Fundierungen geringerer Aus¬
dehnung , sowie Versicherungsarbeitcn , als Sprengmanern , Sprenggurten,
Unterstützung von Wasserleitnngsröhren rc , und der zur Verschüttung bestimmten
Hölzer der Pölzung , endlich der Arbeiten zur Herstellung der Straßenwasser¬
läufe , insoweit letztere nach Vollendung des Baues nicht mehr sichtbar sind , die
technische Bauleitung allein . Desgleichen geschieht die Vermessung der bei
Straßenbauten erforderlichen Materialien (Bruchstein , Schotter , Sand n . dgl .),
die Feststellung der Dicke der Schotterdecke bei aufzubrechenden , macadamisierten
Straßen , der Schotternnterlage bei Neupflasternngen , der Stärke des Betons
bei Herstellung geräuschlosen Pflasters durch die technische Bauleitung allein;
die Abwage von Gegenständen , welche nach dem Gewichte verrechnet werden,
ist, falls eine Controle nicht vorgeschrieben ist , durch den Bau -Jnspicienten vor¬
zunehmen.

b) Bei Vorcollaudicrungen nnd Schlnssvermessungcn , insoscrnc crstcre
nicht von der technischen Bauleitung allein vorznnehmen sind , die städtische
Buchhaltung und das Stadtbauamt , letzteres durch den Bauleiter nnd den
Bau -Jnspicienten.

e) Bei Haupt - oder Schlusscollaudierungeu : der Magistrat , die städtische
Buchhaltung nnd das Stadtbauamt , letzteres durch jenen Banrath , in dessen
Ressort die Bauherstellnng fällt , den Bauleiter und den Bau -Jnspicienten;
ferner der Bezirksvorsteher , falls derselbe zur Mitüberwachung des Baues
berufen war.

ä ) Bei ^ commissionellen Besichtigungen und Übernahmen : der Magistrat,
ferner das Stadtbauamt durch den Bauleiter und den Bau -Jnspicienten , und
nach Maßgabe der Wichtigkeit des Gegenstandes auch der Baurath der betreffenden
Fachabtheilung.

Bei Besichtigung des Fnndamentgrundes oder wenn es sich bei Be¬
sichtigung eines Musters für eine Bauführung gleichzeitig um die Bestimmung
des Preises handelt , hat außer obigen Organen auch die städtische Buchhaltung
zu intervenieren.

8 24.

Bei der Kollaudierung von Lieferungen haben in der Regel zu intervenieren:
u) Bei Lieferungen für ein bestimmtes Banobject : die städtische Buch¬

haltung und das Stadtbanamt durch deu Bauleiter und den Bau -Jnspicienten.
b) Bei der Lieferung von Schotter und Sand für die Straßenpflege:

das Stadtbauamt und der Bezirksvorsteher.
o) Bei der Lieferung von Pflastersteinen , nnd zwar bei der Sortierung

das Stadtbauamt ; bei der endlichen Übernahme : der Magistrat , die Buchhaltung
nnd das Stadtbauamt.

ü) Bei der Lieferung von Eisen - und Bleiröhren , Maschinenbestandtheilen
und anderen Erfordernissen für die Wasserleitungen : die städtische Buchhaltung
und das Stadtbanamt.

o) Betz der Lieferung von Straßensäuberungs -Artikeln rc . : das Stadt¬
bauamt.

8 25.
Zeit und Ort einer Vorcollaudierung bestimmt das Stadtbauamt , be¬

ziehungsweise die von demselben eingesetzte Bauleitung , welche auch die Ver¬
ständigung der hiebei zur Intervention berufenen Organe und der betreffenden
Ünternehmer in kurzem Wege zu besorgen hat.

Borcollaudierungen sollen in der Regel außer den Amtsstunden vorge¬
nommen werden.

Für Kollaudierungen , bei welchen der Magistrat zu intervenieren hat,
wird voin Stadlbauamte , respective der Bauleitung mittelst einer in kurzem
Wege an den Magistrat gerichteten Anzeige Zeit und Ort der vorzunehmenden
Amtshandlung in Antrag gebracht.

Der Magistrat bestimmt hierauf die Zeit der Kollaudierung und ver¬
ständigt hievon die übrigen zur Jntervenierung berufenen Organe sowie die
betreffenden Unternehmer.

8 26.
Die bei den Vorcollaudiernngen , der Schlusscollaudierung nnd den

commissionellen Besichtigungen und Übernahmen geprüften Pläne , Ausmaße
nnd die bei diesen Amtshandlungen aufgenommenen Protokolle sind seitens
der Bauleitung zu sammeln und dem Rechnnngsacte anzuschließen.

8 .

(Beiziehung der Contrahenten zu Quautitäts Collau-
dieru uger ». )

Vom Wiener Stadtrathe wurde am 15 . Februar 1893 uä
St .-R .-Z . 646 (M .-Z . 219631 ox 1892/V1 ) Folgendes beschlossen:

Um den Kontrahenten es möglich zu machen , rechtzeitig ihre Ein¬
wendungen gegen die Feststellungen bei den Qnantitäts -Collaudiernngen vor¬
zubringen , wird das Bauamt nnd die Buchhaltung beauftragt , derartige
Collaudierungen nur in Anwesenheit der Kontrahenten selbst , nicht aber einzelner
Arbeiter derselben , vorzunehmen.

S.
(Reparaturen von Löschreqnisiten nnd Fenersignal-

apparaten .)
Vom Wiener Stadtrathe wurde am 23 . Mürz 1893 nä

St .-R .-Z . 1547 (M .-Z . 127799/X1V ) beschlossen,
den Magistrat zu ermächtigen , die Kosten von Reparaturen an Lösch-

requisiten nnd Feuersignalapparaten , welche commnnales Eigenthum und den
freiwilligen Feuerwehren zur Benützung überlassen sind , innerhalb des Z 90
lit . s des Gemeindestatutes selbständig votieren zu dürfen.

1«

(Bemessung der Hundesteuer für Wachhunde . )
Vom Wiener Stadtrathe wurde am 5 . April 1893 aä

St .-R . Z . 1948 (M .-Z . 66547 ox 1892 ) beschlossen:
Es seien die sämmtlichen magistratischen Bezirksämter anzuweisen , bei

der Bemessung der Hundesteuer für Wachhunde im Einvernehmen mit den
Bezirksvorstehern nnd unter Rücksichtnahme ans die Vermögensverhältnisse der
Hundebesitzer mit thnnlichster Milde vorzugehen.

11 .

(Verbot der Bestimmung vou Risaliten bei Crtheiluug
von Pareellieruttgseouseusen .)

Vom Wiener Stadtrathe wurde am 6 . April 1893 aä
St .-R .-Z . 1990 (B . -A .-Z . 7239/XIII . Bezirk ) beschlossen,

das Stadtbanamt anzuweisen , dass in Hinkunft bei Parcellierungen nur
die Baulinien , nicht auch die Risalite zu bestimmen seien.
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42.
(Verwendung der Interessen des Waisensonds .)

Vom Wiener Stadtrathe wurde am 14 . April 1893 uä
St .-R .-Z . 1880 ( M .-Z . 210368 ex 1892/XII ) beschlossen,

dass vom Jahre 1893 angefangen bis ans weiteres von dem Zinsen¬
erträgnisse des Waisenfonds alljährlich der Betrag von 1800 fl. zur Betheilnng
von Waisen im Sinne des Gemeinderaths -Beschlnsses vom 10 . Mai 1883,
Z . 2112 , nach Maßgabe des Bedarfes verwendet werden darf.

ZlkmMrnt:

(Verfügung über die Situierung der Hansmeister-
wohnnttgerr , respeetive der Portierlogen .)

Magistrats -Director Krenn  hat unterm 15 . März 1893,
M . -Z . 37177,IX , an das Stadtbanamt folgende Weisung erlassen:

Der gelegentlich der Berathung des Hauptvoranschlages pro 1893 beim
Wiener Gemeindcrathe (angebrachte Antrag : bei allen Nen - nnd Umbauten
daraus zu sehen, dass die Hansmcisterwohnung im Hausflur , womöglich beim
Hauseingange angebracht werde , wurde zufolge Bescheides des Wiener Stadt-
rathes vom 14 . März 1893 , Z 1190 , dem Magistrate zur Amtshandlung , even¬
tuell Berichterstattung übermittelt.

Obwohl es nun -richtig ist, dass , wie das Stadtbauamt in seinem dies-
fülligen Berichte vom 13 . März 1893 , Z . 3673 , bereits hervorgehoben hat , eine
gesetzliche Bestimmung über die Lage der Hansbesorgerswohnnng nicht besteht,
imd es auch klar ist, dass mit Rücksicht auf die Verschiedenartigkeit der Ver¬
hältnisse je nach der Lage des Hanfes in dem nunmehr so ausgedehnten Gebiete
Wiens eine gleichartige ' Behandlung überhaupt nicht durchführbar ist, so unter¬
liegt es doch offenbar keinem Zweifel , dass es in vielen Fällen nur einer ent¬
sprechenden Einflussnahme auf den Bauwerber bedarf , um in den bezeichneten
Fällen eine dein Interesse der Hausbewohner nnd deren Eigenthninssicherheit
entsprechende Lage der Hailsmeisterwohnnng oder doch der sogenannten „Portier¬
loge " herbeiznführen.

Das Stadtbanamt wird demnach darauf hingewiesen , bei den Bancommis¬
sionen durch eine angemessene Belehrung des Bauwerbers auf eine entsprechende
Einrichtung des Bauprojectes im obigen Sinne thnnlichst hinznlvirken.

14 .
(Cinführnng der Bezeichnung „Hilfsarbeiterin " im

Damenkleidermachergewerbe .)
Magistrats -Direclor Krenn  hat mit Erlass vom 7 . April

1893 , M .-D .-Z . 333 , Folgendes angeordnet:
Da bei der Ausfertigung von Arbeitsbüchern für Hilfsarbeiterinnen im

Damenkleidermachergewerbe , welche in einer einschlägigen Lehranstalt Unterricht
genossen haben , verschiedene Bezeichnungen angewendet werden , sehe ich mich
auf Grund der in der Conferenz der Herren Leiter der magistratischen Bezirks¬
ämter vom 11 . Mürz l . I . stattgefnndenen Erörterung dieses Gegenstandes ver¬
anlasst , zu verfügen , dass in Hinkunft bei der Ausfertigung von derlei Arbeits¬
büchern die Bezeichnung „Hilfsarbeiterin im Damenkleidermachergewerbe " zu
gebrauchen ist.

15 .
(Beantwortung von Nrgiernngsschreiben auswärtiger

Behörden .)
Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 7 . April 1893,

M .-D .-Z . 334 , Folgendes angeordnet:
Ich sehe mich veranlasst , darauf aufmerksam zu machen, dass Urgierungs-

schreiben auswärtiger Behörden im Sinne der Currende der Magistrats-
Direction vom 7. Februar 1877 , M .-D .-Z . 118 (Magistrats -Verordnungsblatt
vom Jahre 1877 , Seite 20 ) , auch dann zu beantworten sind, wenn der meri-
torischen Erledigung des Gegenstandes noch Hindernisse im Wege stehen.

Itt.
(Aushebung von Steuer - und Gewerbeaeten ans der

Registratnrs Centrale des Magistrates .)
Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 7 . April 1893,

M .-D .-Z . 335 , Folgendes angeordnet:
Die Herren Leiter der magistratischen Bezirksämter werden angewiesen,

die Veranlassung zu treffen , dass die aus der centralen Registratur ansgehobenen

Steuer - und Gewerbeacten nicht mehr an dieselbe zurückgestellt, sondern in der
Registratur des betreffenden Bezirksamtes bei der bezüglichen Assigniernngszahl
anfbewahrt werden . Selbstverständlich sind die Necepissc über die 'ansgehobenen
Acten in der Central -Negistratnr durch eine angemessene Zeit in Aufbewahrung
zu behalten.

17 .

(Anweisung der Qttingnettttal - nnd Driennalznlagen .)
Magistratsdirector Kren  n hat mit Erlass vom 8 . April 1893,

M .-D .-Z . 338 , Folgendes angeordnet:
Um bei den Ansuchen um Anweisung von Quinquennal - und Triennal-

znlagen ein gleichmäßiges Vorgehen zu erzielen , habe ich zu diesem Behufe ein
Blankett anfertigen lassen.

Das Ansuchen um Anweisung von Quinquennal - oder Triennalznlagen
ist demnach unter Benützung dieses Blankettes durch entsprechende Ausfüllung
des auf der ersten Seite formulierten Ansuchens zu stellen, und es hat die Über¬
reichung besonderer schriftlicher Gesuche nur ausnahmsweise in jenen Fällen
stattznsinden , in welchen eine längere begründende Ausführung nothwendig ist.

Die Bittsteller haben nach Ausfüllung des Gesnchsformulares das Blankett
dem Vorstande jenes Amtes zu überreichen , dessen Status  sie zugetheilt sind
(Bauamt , Casse, LAeucramt , Conscriptionsamt , Kanzlei rc.).

Die Amtsvorstände haben die Formnlarien an das Central -Einreichungs-
Protokoll abzngeben , von welchem dieselben zu protokollieren nnd den betreffenden
Personal -Referenten zur weiteren Behandlung znzutheilen sind.

Die Anweisung der Quinquennal - nnd Triennalznlagen erfolgt durch den
Magistrat ; nur bei Abweichung von den normalmäßigen Bestimmungen ist der
Act dem Ŝtadtrathe vorznlegen.

Von dieser Verordnung ist das unterstehende Personale entsprechend zu
verständigen . — Die bezüglichen Formnlarien sind von der Kanzlei des
Magistrates vorräthig zu halten und nach Bedarf ausznfolgen.

Verzeichnis der im Neichsgefetzblatte nnd im La »,des¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

48S3 publieierten Gesetze und Verordnungen.

X ) Reichsgesetzblatt.

Nr . 4kl. Kundmachung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern
und der Finanzen vom 30 . Marz 1893,  betreffend das
Verbot des Hausierhandels im Curorte Karlsbrunn.

Nr . 511. Gesetz vom 4 . April 1893,  betreffend die den
Anlehen und Rechtsnrknnden der Commission für Verkehrsanlagen in Wien
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I. Ilcnn'kMliiuil'il und Eiitlcheiininge».
i.

(Krankenversichernng der Geschäftsdiener bei der
Bezirks -5lranketteassa .)

Die k. k. n .- v. Statthalterei hat mit Erlass vom 1. Februar
1893 , Z . 4592 (B .-A .-Z . 6433/1 . Bezirk ), dem magistratischen
Bezirksamte sür den I . und VIII . Bezirk folgende Entscheidung
intimiert:

Die k. k. Statthalterei findet über den Recurs der Krankencassa der
Genossenschaft der Kleidermacher in Wien gegen die Entscheidung des Wiener
Magistrates vom 20 . December 1891 , Z . 358168 , mit welcher der Con-
fectionär Christoph D . in Wien zur Anmeldung seines Buchhalter - und
Comptoir -Personales , sowie der Geschüftsdiener zur Krankenversicherung bei
der Bezirks -Krankeucassa verhalten worden ist, die angefochtene Entscheidung,
insofern dieselbe den genannten Confectionär zur Anmeldung seiner Buchhalter,
Buchhalterinnen nnd Comptoiristinnen bei der Wiener Bezirks -Krankeucassa
verpflichtet , zu bestätigen , dagegen aber , insofern diese Verpflichtung auch
betreffs der Geschästsdiencr ausgesprochen wird , zu beheben , da die erste
Kategorie von Bediensteten zu den für höhere Dienstleistungen (mit Monats¬
gehalt ) angcstellteu Individuen gehört , welche gemäß 8 73 letztes Alinea des
Gewerbegesctzes unter Hilfsarbeitern nicht begriffen werden , weshalb bezüglich
derselben nach 8 121 , Abth . 2 , des Gewerbegesetzes die Verpflichtung der An¬
meldung zur genossenschaftlichen Krankencassa entfällt und vielmehr die Pflicht
zur Anmeldung bei der Bezirks -Krankeucassa nach Z 1 des Krankenversicherungs-
Gesetzes Antritt.

Dagegen müssen die Geschäftsdiener nicht nur von Confectionären , sondern
auch von anderen Gewerbetreibenden unzweifelhaft als zu untergeordneten Hilfs¬
diensten beim Gewerbe verwendete Personen angesehen und unter lit . ck des
8 73 des Gewcrbegesetzcs eingereiht werden , weil Geschäftsdiener zwar haupt¬
sächlich zn Botengängen , Handreichungen nnd Dienstleistungen im Verkanfs-
geschäfte verwendet werden , welche Verwendung jedoch als ein integrierender
Bestandtheil des ganzen Gewerbebetriebes erscheint , nnd weil dieselben außerdem
häufig auch zn untergeordneten Diensten in der eigentlichen Werkstätte oder zn
Dienstleistungen im unmittelbaren Interesse der gewerblichen Erzeugung ver¬
wendet werden (so bei den Confectionären zum Verkehre mit den Stück¬
meistern n . a .) .

Die Gewerbeinhaber sind demnach verpflichtet , diese Kategorie von Hilfs¬
arbeitern nach 8 121 , Abth . 2 , des Gewerbegcsetzes bei der betreffenden
genossenschaftlichen Krankencassa anznmelden.

Gegen diese Entscheidung steht den Bethciligten der Recurs an das hohe
k. k. Handelsministerium binnen vier Wochen atz irckimato , beziehungsweise der
Wiener Bezirks -Krankeucassa der binnen vierzehn Tagen dortamts zu über¬
reichende Recurs an das hohe k. k. Ministerium des Innern offen.

2 .

(Bedingungen sür die Benützung des Stratzen -Dampf-
wagens System „Serpollet ". )

Die k. k. Polizei -Direction in Wien hat mit Bescheid vom
13 . Februar 1893 , Z . 11736 ( M .-Z . 25275/X1V ), dem Gesnchs-
werber Herrn Siegfried Grafen von Wimpffen,  I ., Hoher
Markt 8 , Nachstehendes bekanntgegeben:

Über Ihr von der h . k. k. n .-ö. Statthalter «:! anher geleitetes Einschreiten
wird Ihnen nach gepflogenem Einvernehmen mit dem Wiener Magistrate , ans
Grund des Ergebnisses der mit dem vorgeführtcn , nach dem Systeme „ Serpollet"
erbauten Dampfwagen , am 15 ., 17 . nnd 19 . December 1892 vorgenommcncn
Probefahrten hiemit gegen Widerruf die Bewilligung ertheilt , mit diesen Dampf¬
wagen in den Straßen des Wiener Polizei -Rayons unter den nachstehenden
Bedingungen verkehren zn dürfen:

1 . Die Kesselfcuernngsstelle ist derartig zu versichern , dass sowohl ein
Heransfallen des Heizmaterials als auch ein Heransschlagen der Flammen ans
derselben hintangehalten wird.

2 . Für die Feuerung sind ausschließlich nur Coaks zu verwenden.
3 . Hinsichtlich der Fahrgeschwindigkeit ist sich an die für den Wagen-

Verkehr überhaupt geltenden Bestimmungen zu halten nnd sind die allgemeinen
Fahrvorschriften auch hinsichtlich des Vorfahrens , des Answeichens , des Schritt¬
fahrens an einzelnen bestimmten Stellen nnd der Wagenbeleuchtnng zur Abend-
nnd Nachtzeit , bei welcher die Benützung farbiger Gläser zn unterbleiben hat,
genau zu beobachten.

4 . Der Lenker des Wagens hat ans die ihm entgegenkommenden Reit-
nnd Wagenpferde zu achten nnd , wenn er ein Stntzigwerden (Schenwerden)
derselben wahrnimmt , mit der Fahrt so lange inne zn halten , bis jede Gefahr
beseitigt ist.

5 . Von dieser Verkehrs -Bewilligung bleiben der durch die Ringstraße
und den Franz Josefs -Quai begrenzte Theil der Inneren Stadt , dann die
k. k. Hofalleen und Hofstraßen und der k. k. Prater ausgeschlossen.

Es ist jedoch gestattet , den Wagen mittels Dampfbetriehes entweder in
das Haus Nr . 5 der Herrengasse oder Nr . 8 des Hohen Marktes zur Ein¬
stellung zn überführen nnd hat die Fahrt von der Herrengasse durch die Teinfalt¬
straße ans die Ringstraße , beziehungsweise vom Hohen Markte durch die
Rothenthnrmstraße ans den Franz Josefs -Qnai und umgekehrt , n . zw . durch
die Innere Stadt stets nur im Schritt -Tempo stattznfinden.

6 . Der jeweilige Lenker des Wagens hat sich vor einer von der k. k.
Polizei -Direction abznordnenden Commission einer mit einer Probefahrt ver¬
bundenen praktischen Prüfung zn unterziehen , bei welcher er die volle Kenntnis
der Beschaffenheit des Motors und einer entsprechenden Bedienung desselben,
namentlich aber eine vollkommen zureichende Fertigkeit in der Lenkung des
Wagens nachzuweisen hat.

Die von der k. k. Polizei -Direction ausgefertigte Bestätigung über den
diesfalls gelieferten Nachweis hat derselbe bei seinen Fahrten stets bei sich zn
tragen und ans Verlangen den Aufsichts -Organen vorznzeigen . Die Kosten der
Commission hat der Herr Gesuchsteller zn tragen.



30 Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 48 , 16 . Juni 1893.

7. Die vorstehende Bewilligung bleibt auf den von der Commission ge¬
prüften Wagen beschränkt und wird ein jeder andere , selbst nach gleichem
Systeme erbaute Wagen einer neuerlichen commissionellen Prüfung zu unter¬
ziehen sein.

8. Die k. k. Polizei -Directiou behält sich vor , die Bestimmungen dieser
Bewilligung nach Umstünden abzuündern , eventuell bei sich ergebenden An¬
ständen die Bewilligung znrückznziehen.

3 .

(Berechtigung der Kleidermacher zum Verkauf alter
Kleider .)

Die k. k. u .-ö. Statthallerei hat dem magistratischen Bezirksamt
für den I . und VIII . Bezirk mit Erlass vorn 8 . März 1893,
Z . 10026 (B .-A .-Z . 12424/1 ) folgende Entscheidung intimiert:

Die k. k. Statthalterei findet über den Necurs des I . N ., k. k. Hof¬
kleiderlieferanten in Wien , die Entscheidung des Wiener Magistrates vom
27 . Oetober 1891 , Z . 471474 , insofern mit derselben die Annahme der unter
der Bedingung der gleichzeitigen Anerkennung des Rechtes zum Betriebe des
Handels mit gebrauchten Kleidern auf Grund des Gewerberechtes des Genannten
als Kleidermachers erfolgten Zurücklegnng der Gewerbeberechtigungen znm
Betriebe des Trödlergewerbes und des Handels mit gebrauchten Kleidern ver¬
weigert wurde , zu bestätigen , weil nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften
nur die einfache Znrücklegung einer Gewerbeberechtigung vorgesehen und daher
eine nur bedingungsweise erfolgte Gewerbezurücklegung überhaupt gesetzlich
unzulässig ist.

Insofern aber mit der angefochtenen obenbezogenen Entscheidung gleich¬
zeitig das Eingehen in das Ansuchen des Genannten um Entscheidung über
den Umfang seines Gewerberechtes als Kleidermacher wegen Jncompetenz ab¬
gelehnt wurde , findet die k. k. Statthalterei in Folgegebung des Recurses diesen
Theil der mehrcitierten Entscheidung zu beheben, weil der Wiener Magistrat
über das diesfällige Einschreiten des Recurrenten im Zweifel gemäß Z 36, Al . II,
des Gewerbegesetzes von amtswegen die h. o. Entscheidung hätte einholen sollen.

Gleichzeitig findet die k. k. Statthalterei gemäß der letztbezogcnen gesetz¬
lichen Bestimmungen zu entscheiden, dass I . N . auf Grund des Gewerbe¬
scheines für das Kleidermachergewerbe gemäß Z 37 , Al . II , des Gewerbegesetzes
auch zum Verkaufe schon gebrauchter , demnach alter Kleider ohne Unterschied,
ob diese Kleider seinerzeit von ihm selbst oder von , wem immer angefertigt
wurden , überhaupt und insbesondere im Falle der Übernahme derselben von
seinen Kunden , für welche er neue Kleider anfertigt , im Tauschwege oder an
Zahlungsstatt insoweit berechtigt ist, als dieser Verkauf sich nur als ein Aus¬
fluss der dem Genannten als Kleidermacher auf Grund des Gesetzes selbst
znstehenden Gewerbeberechtigung darstellt und daher nur in einem dem letzt-
bezeichneten Gewerbe naturgemäß entsprechenden normalen Umfange sowie nur
in unmittelbarem Zusammenhänge mit dem Kleidermachergewerbe , somit nicht
als ein von dem vorbezeichneten eigentlichen Gewerbebetriebe losgelösten oder
durch nur im mittelbaren Zusammenhänge stehender selbständiger Handel
betrieben wird.

Gegen diese Entscheidung steht dem I . N . der binnen vier Wochen nach
Zustellung derselben einzubringende Recnrs an das h. k. k. Ministerium des
Innern offen.

Die dorthin gehörigen Beilagen des Berichtes vom 8 . Februar 1893,
Z . 44103 ex 1892 , folgen im Anschlüsse zurück.

4 .

(Haitsi erste»ier-A r,sw eise. )
Die k. k. Finauz -Landes -Direction in Wien hat mit Erlass

vom 15 . März 1893 , Z . 1334 > (M .-Z . 54351/XVII ), Folgendes
allgeordnet:

Nachdem nunmehr die Hausierstener in Wien nicht mehr von dem Magi¬
strate als Centralstelle , sondern von den einzelnen magistratischen Bezirksämtern
bemessen und bei den betreffenden städtischen Steueramts -Abtheilungen cinge-
hoben und verrechnet wird , so sind die Ausweise über die vorgeschriebeue
Hausiersteuer nicht mehr an die k. k. Steuer -Administration für den I . Bezirk,
sondern an jene Steuer -Administration eiuzusenden , in deren Bezirk diese Steuer
eingehoben wurde.

Hievon sind die magistratischen Bezirksämter und städtischen Steueramts-
Abtheilungen zn verständigen.

5 .
(Grtheilnng des Rechtes zu öffentlichen Sammlungen .)

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 18 . März 1893 , Z . 18125,
dem Katholischen W ai sen h il fs v e rei n e inWien  die Bewilligung erthcilt,
bis 31 . December 1893 im Erzhcrzogthnm Österreich unter der Enns zu
Bereinszwecken eine Sammlung milder «spenden bei bekannten Wohlthäteru,
sonach mit Ausschluss der Sammlung von Haus zn Haus veranstalten zu
dürfen ; desgleichen mit Erlass vom 21 . März 1893 , Z . 16305 , dem Vereine
zur Heranbildung katholischer Lehrer in Wien  für die Zeit vom
1. April bis 30 . Juni 1893.

ir.
(Bedingungen für die Coneessionsertheilttttg znm

Schiffahrtsbetriebe mit Elektromotorenbooten .)
Die k. k. n .-ö . Statthalterei Hot mit Erlass vom 21 . März 1893,

Z . 11267 (M .-Z . 48203/XIV ) , dem Wiener Magistrate Folgendes
zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Handelsministerinin hat mit dem Erlasse vom 8 . Februar
1893 , Z . 64315 ex 1892 , anlässlich des seitens eines Unternehmers gestellten
Ansuchens um Ertheiluug der Concession zum schifsahrtsbetriebe mit Elcktro-
motorenbooten jene Bedingungen bekanutgegeben , von deren Erfüllung bis
ans weiteres aus schiffahrtspolizeilichen und betriebstechnischen Rücksichten die
Bewilligung zur Schiffahrtsansübnng mit Elektromotorenbooten (Accnmnlatoren-
betrieb ) abhängig zn machen ist.

1. Die Aufstellung der Accumulatoren auf dem Schiffe darf nur in
Räumen erfolgen , in denen sich keine leicht entzündlichen oder explosiven Stoffe
befinden.

2. Die zur Unterbringung der Accumulatoren dienenden Räume müssen
gut ventiliert und den Passagieren , beziehungsweise auch dem Schiffspersonale
durch passende Holzverschalung unzugänglich gemacht werden.

3. Die Dynamo -Maschine muss mit einem Holzkasten vollständig verschalt
werden , ans welchem nur der Steuerungshebel hcrvorragt.

4 . Eine besondere Sorgfalt ist der Isolierung der Accumulatoren und
der Dynamo -Maschine vom Schiffskörper zuzuwenden , wozu ausschließlich mir
feuchtigkeitsbeständige Jsoliermatcrialien (Porzellan , Glas rc.) genommen werden
dürfen.

Namentlich wichtig ist die Isolierung des Ankers der Dynamo -Maschine
von der Propellerachse des Schiffes.

5 . Der Fußboden um die Dynamo -Maschine herum , welcher für den
diese Maschine bedienenden Mann bestimmt ist, muss gleichfalls sorgfältig
isoliert werden.

6. Die Dimensionierung der Leitungsdrähte ist der Maximalspauunng des
Stromes entsprechend zn wählen , damit nicht eine feuergefährliche oder die
Isolierung gefährdende Erwärmung der Drähte eintreten kann.

7. Die Leitungsdrähte sind sorgfältig zu isolieren (am besten mit Gummi-
Hüllen), dieselben sollen so gelegt werden , dass eine Berührung seitens der
Passagiere ausgeschlossen ist.

8 . Die Befestigung dieser Leitungsdrähte darf nur mittels Porzellanbacken
erfolgen . Namentlich eiserne Klammern sind für diesen Zweck nicht zulässig.

9. Als Nebenapparat hat einzig und allein ein Ansschalter zu dienen,
welcher derart einzuhnllen ist, dass eine zufällige Berührung der blanken , strom-
führenden Theile durch Unberufene (Passagiere ) hintangehalten wird . Wider¬
stands -, Stromstärke -, Strommenge -Messer sind auf dem Schisse nicht uoth-
wendig , wofern die Ladung der Accumulatoren in der elektrischen Centralstation
erfolgt , zn welchem Behufe das Schiff außer Dienst zu stellen ist.

10 . Was den die Dynamo -Maschine bedienenden Mann betrifft , so bedarf
derselbe keiner besonderen Kenntnisse in der Behandlung der Maschine , nachdem
er den Stenernngshebcl einfach nach „Vorne " zn legen hat , wenn das Schiff
vorwärts zn fahren hat , beziehungsweise nach „rückwärts " beim Rückwärts¬
fahren , endlich ans „halt " , wenn das Schiff stoppen soll. Weiters hat dieser
Mann von Zeit zn Zeit die Ankerachsenlager der Dynamo -Maschine , sowie die
Lager der Propellerwelle zn schmieren. Ans diesem Grunde kann dieser Dienst
auch ohneweiters vom Schisfssteuermann versehen werden und kann daher auch
die Schiffs - und Maschinenführnng einer und derselben Person anvertrant
werden.

11. Der Verwendung der Elektromotorenboote im öffentlichen Verkehre
hat eine behördliche Probefahrt voranszngehen , bei welcher sowohl die Tüchtig¬
keit des Fahrzeuges und der ganzen elektrischen Anlage , als auch die Eignung
des Schiffsfnhrers als solcher lind die richtige Behandlung der Dynamo -Maschine
seitens desselben nachzuweisen ist.

12 . Was die Schiffsbemannung betrifft , so ist außer dein Stenermanne
mindestens noch ein Matrose zur Durchführung der im Schiffsbetriebe vor¬
kommenden nautischen Manöver uothwendig . Im übrigen haben bezüglich der
Concessioniernng des Schiffsbetriebes mit Elektromotorenbooten (Accnmulatoren-
betrieb ) dieselben Bestimmungen wie für den Dampfschiffahrtsbetrieb in An¬
wendung zu kommen.

Hievon wird der Magistrat in die Kenntnis gesetzt.

7.

(Verschärfung der Überwachung der ans Anpreisnng
von Arzneifabrieaten bezrrghabenden Druckschriften .)

Die k. k. n .-ö. Statthalters hat mit Erlass vom 22 . März 1893,
Z . 17472 ( M .-Z 48861/VIII ), dem Wiener Magistrate Folgendes
znr Kenntnis gebracht:

Der Bericht einer politischen Landesbehörde über die von einer Staats¬
anwaltschaft verfügte Beschlagnahme einer bei einem Jnlandpostamte ans dem
Auslande angelangten größeren Anzahl von Exemplaren der Druckschrift : „Die
naturgemäße Pflege des kranken Menschenkörpers " von ? . Dr . Cherwy,
82 . Auflage , Düsseldorf , Koetz ' Verlagsgeschäft , welche reclamhaste An¬
preisungen von Arzueifabricatcn des Apothekers C. Th eleu  in Cöln a . Rh .,
darunter auch Anpreisungen der mit dem Statthalterei -Erlasse vom 15. Oc-
tober 1890 , Z . 11511 , verbotenen Parui 'scheu Arzneizubercitungen enthält,
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veranlasste das hohe k. k. Ministerium des Innern , die Aufmerksamkeit des
hohen k. k. Justizministeriums ans den in allen Verwaltnngsgebieten beobachteten
Unfug zu lenken , dass derartige Druckschriften , welche lediglich nur die Begriffe
des nicht sachverständigen Pnblicums über Heilung von Krankheiten , Arznei-
Wirkungen rc . zu verwirren geeignet sind , von verschiedenen Personen und ans
verschiedenem Rayon zu dem Zwecke verbreitet werden , um ihren selbsterzengten
Arzneifabricaten , für deren Zusammensetzung nicht die mcdicinischen Grundsätze,
sondern nur die gewinnsüchtige Absicht maßgebend ist, cmen großen Absatz zu
sichern , wodurch die Bevölkerung sowohl in materieller Hinsicht , wie auch sehr
häufig an ihrer Gesundheit geschädigt wird . Das h . k. k. Justizministerium hat
infolge dessen mit Erlass vom 27 . März v . I ., Z . 6080 , die k. k. Obcr-
staatsanwaltschaften anfgefordert , die Aufmerksamkeit der unterstehenden Staats¬
anwaltschaften ans die stattfindende Verbreitung von Druckschriften gedachter
Art zu lenken , um dagegen , sei es wegen des strafbaren Inhaltes , sei es wegen
unbefugter Colportage , ' mit den gesetzlich zulässigen Regressivmaßregeln Vor¬
gehen zu können.

In Gemäßheit des Erlasses des h . k. k. Ministeriums des Innern vom
1. März d . I ., ,Z . 6990 ex 1892 , wird der Magistrat angewiesen , bei der
preßpoli 'zeilichen Überwachung von Druckschriften ans Preßerzcnguisse der ge¬
dachten Art ein besonderes Äugenm -rk zu richten.

(Battverbotsrayott bci fortificatorifchcu Objecten,
bcziehnngsweife bei Mnttitions -Magazirrett .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 31 . Mürz

1893 , Z . 21607 (M .-Z . 53355/IX .) , dem Wiener Magistrate
Folgendes znr Kenntnis gebracht:

Nach einer an das hohe k. k. Ministerium des Innern gelangten Mit¬
theilung des hohen k. und k. Reichs -Kriegsministerinms sind letzterem seitens
mehrerer Militärbehörden Anzeigen zugekommen , dass unter Außerachtlassung
der bestehenden Bestimmungen über den Rayon befestigter Plätze (Ministerial-
Verordnnng vom 21 . December 1859 , N .- G .-Bl . Nr . 10 ex 1860 ) und des
Hofkanzlei -Decretes vom 28 . April 1848 , Z . 12242 , beziehungsweise der
Ministerial -Verordnnng vom 7 . Juli 1876 , R .- G .-Bl . Nr . 99 , Bauten im
fortisicatorischen Banverbotsrayon , beziehungsweise im Banverbotsrayon von
Munitions -Magazinen , ohne vorherige Einholung der kompetenten Bewilligung
und mitunter trotz der Einsprache der Militärbehörden ansgeführt werden.

Nachdem es nicht ausgeschlossen erscheint , dass die vom hohen k. und k.
Reichs -Kriegsministerinm znr Sprache gebrachten Vorkommnisse in zahlreichen
Fällen ans Unkenntnis der Distanzgrenze ans Seite der banlustigen Partei oder
des Gemeindevorstehers beruhen , wird der Wiener Magistrat zufolge Erlasses
des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 20 . März 1893 , Z . 22273,
anfgefordert , vor allem zu veranlassen , damit dort , wo dies nicht bereits geschehen
sein sollte , der Bauverbotsrayon bei fortisicatorischen Objecten , beziehungsweise
bei den Munitions -Magazinen , im Einvernehmen mit der betreffenden Militär¬
behörde genau kenntlich gemacht und öffentlich bekanntgegeben werde.

Bei diesem Anlasse werden dem Wiener Magistrate unter Bezugnahme
auf die Bestimmungen im § 33 des Landesgesetzes vom 17 . Jänner l883,
L.-G .-Bl . Nr . 36 , und unter Hinweis auf den Erlass des hohen k. k. Ministeriums
des Innern vom 16 . März 1891 , Z . 4609 , intimiert mit dem h . o. Erlasse
vom 6 . April 1891 , Z . 17044 (Vgl . magistr . Verordnungsblatt ox 189l,

108 ), die eingangs bezogenen Bestimmungen mit den : Aufträge in
Erinnerung gebracht bezüglich der Bauausführungen im fortisicatorischen Ban-
vcrbotsrayon , beziehungsweise im Banverbotsrayou von Munitions -Magazinen
nach diesen Bestimmungen das Amt zu handeln und anlässlich etwaiger Eigen¬
mächtigkeiten und Übergriffe der Banwerber mit aller Strenge vorzngehen.
(Vgl . Amtsblatt Nr . 28 ex 1893 , „ Verordnungen rc ." III , 11 .)

Ä.
(Maßregeln gegen den unbefugten Vertrieb aus¬

ländischer Arzneifabrieate .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 8 . April 1893,

Z . 19742 (M .-Z . 57607/V1II ), dem Wiener Magistrate Folgendes
znr Kenntnis gebracht:

Nach den Berichten mehrerer Landesstellen an das hohe k. k. Ministerium
des Innern werden von der auswärtigen Firma R . Brandt ' s  Nachfolger,
Fr . Mer kling  in Schaffhausen , Proben von den mit dem hohen Ministerial-
Erlasse vom 21 . Juni 1890 , Z . 14750 , verbotenen Schweizerpillen über
Budapest vermuthlich durch Vermittlung eines Apothekers an Ärzte der im
Reichsrathe vertretenen Königreiche nnd Länder , angeblich znr Prüfung und
Verwendung in ihrer ärztlichen Praxis , versendet nnd denselben jedes Quantum
dieses Präparates zu weiteren Versuchen von der genannten Firma in Schaff¬
hansen znr Verfügung gestellt.

Auf diese Weise wird versucht , das gedachte Verbot zu umgehen nnd das
in Rede stehende Präparat in die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und
Länder wieder einznschmuggeln.

Der Magistrat wird demnach in Gemäßheit des Erlasses des k. k.
Ministeriums des Innern vom 15 . März d . I ., Z . 28513 ex1892 , anfgefordert,
die praktischen Ärzte des unterstehenden Verwaltnngsgebietes auf diese Schurkerei
mit der Erinnerung aufmerksam zu machen , dass es ihnen , insofern sie nicht
in gewissem Umfange ans ihren Hausapotheken zu dispensieren berechtigt sind , I

im allgemeinen nicht gestattet ist, selbst Arzneien , zn deren Bereitung nur der
Apotheker berechtigt ist, an Kranke abzngeben , umsoweniger aber solche, deren
Vertrieb in Apotheken und Hausapotheken mit einem Verbote belegt und deren
Zusammensetzung sonach der ordnungsmäßigen Controle entzogen ist.

Die Ärzte sind daher einzuladen , das Bestreben der politischen Behörden,
dem überhandnehmenden unbefugten Vertrieb ausländischer Ärzneifabricate
außerhalb des Apothekenverkchrs zu steuern , kräftigst zu unterstützen nnd derlei
Sendungen von Arzneien entweder direct znrückzuweisen oder dieselben unter
Angabe der Provenienz an die betreffende politische Behörde zur weiteren Amts¬
handlung zn übersenden.

11»
(Jueompeteuz der Gewerbeordnung rncksichtlich Über¬
tretungen durch Personen , welche nicht befugte

Gewerbetreibende sind .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 17 . April

1893 , Z . 22928 (M .- Z . 63149/XV1II ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Seitens einer politischen Bezirksbehörde wurde ein Individuum wegen
unbefugten Gewerbebetriebes nach 8 132 , lit . a , der Gewerbeordnung und über¬
dies noch wegen Nichtanmeldung eines in diesem Betriebe verwendeten Hilfs¬
arbeiters bei der genossenschaftlichen Krankencassa gemäß Z 121 , nk. 7 , bezw.
Z 131 des Gewerbegesetzes bestraft.

Über ein nach ' Ablauf der Recnrsfrist eingebrachtes Strafnachsichtsgesnch
des Bestraften hat die k. k. Statthalterei den zweiten Theil des in Rede
stehenden Straferkenntnisses „von Amtswegen behoben , nachdem nur befugte
Gewerbetreibende sich einer Übertretung des Z 121 , al . 7 , des Gewerbegesetzes
schuldig machen können.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern , welchem der betreffende Ver¬
handlungsact behufs Schlnssfassnng über das Ansuchen um Nachsicht der mit
dem ersten Theile des Straferkenntnisses anferlegten Geldstrafe vorgelegt
worden ist, hat gegen die im vorstehenden erörterte h . o . Anschauung nichts
zu erinnern gefunden.

Hievon ' wird der Magistrat zur Darnachachtnng in ähnlichen Fällen in
die Kenntnis gesetzt.

Die sämmtlichen magistratischen Bezirksämter erhalten gleichzeitig directe
die entsprechende Verständigung.

II
l Verbot der Schnellwagen im Detailverkanfe bei

festen Betriebsftätten nnd auf Märkten .)
Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 18 . April

1893 (M .-Z . 59517/XV ) das städtische Marktomt von Nach-
stehendem znr Darnachachtnng in Kenntnis gesetzt:

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 11 . April 1893,
Z . 23694 , ans die Verordnung des Handelsministeriums nnd im Einvernehmen
mit dem Ministerium des Innern vom 22 . März 1893 , R .-G .-Bl . Nr . 46 , den
Magistrat aufmerksam gemacht.

Nach dieser Verordnung ist das Znwägen mit Schnellwagen im Detail¬
verkanfe in festen Betriebsstätten , sowie auf Märkten nicht gestattet.

Übertretungen dieser Vorschrift sind , insoweit dieselben nicht der Verfolgung
nach dem Strafgesetze unterliegen , nach der Ministerial - Verordnnng vom
30 . September 1857 , R .- G .-Bl ? dir . 198 , zn ahnden.

Durch diese Verordnung , welche mit dein 1 . Mai 1893 in Wirksamkeit
zn treten hat , tritt die Verordnung des Ministeriums für Handel , Gewerbe und
öffentliche Bauten vom 2 . März 1857 , R .- G .-Bl . Nr . 47 , außer Kraft.

Hiebei ist die Beobachtung der die Aichung und die Stempelung der
Schnellwagen betreffenden Vorschriften , insbesondere also der an die Stelle des
Z 28 der Aichordnnng vom 19 . December 1872 , R .-G .-Bl . Nr . 171 , getretenen
Bestimmungen des hohen k. k. Handelsministeriums vom 12 . August 1879,
N .-G .-Bl . Nr . 106 , veröffentlichten sechsten Nachtrages znr Aichordnnng , sowie
der im dreizehnten Nachtrage (veröffentlicht mit Kundmachung des hohen k. k.
Handelsministeriums vom 10 . April 1889 , R .-G .-Bl . Nr . 62 ) enthaltenen
Bestimmungen über bci Schnell,vagen zulässigen Fehlergrenzen strengstens zn
überwachen.

12 .
(Nichtgeftattuug des Titels „Zufchneide -Akademie ". )

Die hohe k. k. n .-ö. Statthnlkerei Hot mit Erlass vorn
18 . April 1893 , Z . 25256 (B .-A .-Z . 18226/1 . und VIII .) , dem
magistratischen Bezirksamte für den I . und VIII . Bezirk folgende
Entscheidung intimiert:

Infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums für Cultns nnd Unterricht
vom 12 . März 1893 , Z . 666 , wird das magistratische Bezirksamt ansgefordert,
den Vertreter der Firma O . E . zu verständigen , dass dem Recurse derselben
gegen die hierämtliche Entscheidung vom 4 . December 1892 , Z . 67570 , mit
welcher derselben die Führung des Titels „ Znschneide -Akademie " für die von
ihr errichtete Privatlehranstalt für Maßnehmen , Schnittzeichnen nnd Kleider-
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machen verweigert wurde , seitens des obgenannten h. k. k. Ministeriums keine
Folge gegeben werden kann , weil grundsätzlich unter „Akademien " hicrlands
Anstalten verstanden werden , deren Zwecke von jenem , welchen die Recnrrentin
durch ihre Privatanstalt bezweckt, wesentlich verschieden sind.

13.
^Grnndbncherliche Normerknirg der politischen

Sequestration .)
Magistrats - Director Krenn  hat unterm 21 . April 1893

(M .-Z . 47767/XVII ), folgende Verfügung getroffen:
In der Anlage erhält das magistratische Bezirksamt je eine Abschrift der

ans die grnndbücherliche Vormerkung der politischen Sequestration beznghaben-
den Erlässe der k. k. uied .-österr . Finanz -Landes -Direction vom 27 . Mai 1892,
Z . 15778 , vom 25 . Juli 1892 , Z . 33284 , und vom 4 . März 1893 , Z . 232,
zur Kenntnisnahme und Darnachachtnng.

Im Grunde dieser Anordnung ist daher in Hinkunft bei allen Ansuchen
um grnndbncherliche Vormerkung der vom dortigen magistratischen Bezirksamte
verhängten politischen Sequestrationen der Stenerrückstand der betreffenden
Realität genau anzugeben.

Unter emem ergeht an die als politische Sequester verwendeten städtischen
Beamten die Aufforderung rückstchtlich jener Realitäten , bei welchen am Schluffe
eines Zinsquartales vom magistratischen Bezirksamte die Sequestration ver¬
hängt wurde , und welche Realitäten voraussichtlich durch längere Zeit  in
Sequestration zu verbleiben haben , die Anzeige an das betreffende Bezirksamt
zu erstatten , damit dasselbe die Vormerkung der politischen Sequestration bei
der Grnndbnchsbehörde erwirken könne.

H *

Erlass der k. k. Finanz -Landes -Direction in Wien vom
4 . März 1893 , Z . 232 (M .-Z . 47767/XVII ) :

Unter Rückschluss der Beilagen der Berichte vom 27 . August 1892,
Z . 157983 , und vom 2. September 1892 , Z . 160777 , wird dem Magistrate
auf Grund eines von der k. k. nied .-österr . Finanzprocnratnr eingeholten Rechts-
gntachtens eröffnet , dass die Abweisung mehrerer dortseitiger Gesuche um grnnd¬
bncherliche Anmerkung der politischen Sequestration insofern gerechtfertigt er¬
scheint, als der Magistrat unterlassen hat , in den betreffenden Gesuchen anzn-
geben, wegen welcher Stenerrückstände die politische Sequestration verfügt
wurde.

Ebenso gerechtfertigt ist die Zurückweisung der Gesuche in jenen Fällen,
wo bereits eine gerichtliche Sequestration im Grnndbnche ausgezeichnet erschien.

Hingegen dürften nach Anschauung der k. k. Finanzprocnratnr die weiteren
abweislichen Gründe der gerichtlichen Bescheide, dass nämlich im Hinblicke auf
die Bestimmung der Verordnung der Ministerien der Justiz und der Finanzen
vom 24 . April 1871 , R .-G .-Bl . Nr . 50 , der Magistrat Wien zur Herein-
bringnng von rückständigen Stenern nicht berufen sei, sondern dieses Einschreiten
der k. k. Finanzprocnratnr obliege, sowie dass die grnndbücherliche Anmerkung
der politischen Sequestration nnr dann zulässig sei, wenn der fragliche Stencr-
rückstand grnndbücherlich sichergestellt sei, nicht stichhältig sei».

Der Magistrat wird daher eingeladen , bei Gesuchen nin grnndbücherliche
Anmerkung der verhängten politischen Sequestration im Sinne der eingangs
gegebenen Andeutungen vorzugehen ; in allen jenen Füllen hingegen , wo der¬
artige Gesuche ans den vorerwähnten , nicht stichhältigen Gründen abgewiesen
werden , unverzüglich die Intervention der k. k. Finanzprocnratnr in Anspruch
zu nehmen , damit dieselbe gegen den abweislichen Bescheid den Necnrs ergreife
und eventuell eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes Hervorrufe.

*

Erlass der k. k. Finanz - Landes - Direction in Wien vom
25 . Jnli 1892 , Z . 33284 (M .-Z . 107587/XVII ) :

In Erledigung des Berichtes vom 16 . Jnli 1892 , Z . 107587 , wird dem
Magistrate eröffnet , dass der hierortige Erlass vom 27 . Mai 1892 , Z . 15788,
wonach bei Verhängung einer politischen Sequestration die grnndbücherliche
Vormerkung derselben und die Anmerkung des bestellten Sequesters zu erwirken
ist, ans dem Grunde erfolgte , um eine Collision zwischen der politischen mit
einer gerichtlichen Sequestration zu vermeiden und zu verhüten , dass ein
bestehender politischer Sequester durch nachträgliche Bestellung eines gerichtlichen
Sequesters verdrängt werde.

Die. dortamts vertretene Anschauung , dass die Erwirkung der grund-
bücherlichen Vormerkung der politischen Sequestration nach dem Hofkauzlei -Decrete
vom 17 . November 1798 , Nr . 440 I . G . S ., nicht erforderlich sei, erscheint
nicht stichhältig , nachdem der Oberste Gerichtshof in seinen Entscheidungen vom
3 . Februar 1892 , Z . 1409 und 1410 , den Absatz 6 des erwähnten Hofkanzlei-
Decretes in der Weise interpretiert hat , dass nur dann , wenn bereits ein
politischer Sequester besteht und im Grnndbnche an gemerkt  erscheint , der
Gläubiger , welcher die Einführung eines gerichtlichen Sequesters anstrebt , die
Beendigung der politischen Sequestration darznthun habe, »nährend der von
der Finanzprocnratnr vertretene Standpunkt , wonach bei politischen Seque¬
strationen eine Anzeige an die Gerichtsinstanz und eine Pränotierung derselben
im Grnndbnche nicht erforderlich sei und daher jeder Seqnestratiouswerber auf
die bereits anhängige politische Sequestration Bedacht zu nehmen habe, nicht
unerkannt und mit Rücksicht auf den bestimmten Fall entschieden wurde , dass

gegen die grnndbücherliche Anmerkung und Einführung des gerichtlichen
Sequesters kein Anstand obwaltet , da der politische Sequester im Grnndbnche
nicht angemerkt erscheint.

Da diese Interpretation des Obersten Gerichtshofes , gegen welche ein
Rechtsmittel unzulässig ist, als verbindlich zu betrachten ist, muss die Finanz-
Landes -Direction ans den eingangs erwähnten Gründen darauf beharren , dass
der Erlass vom 27 . Mai 1892 , Z . 15788 , befolgt wird , wobei hervorgehoben
werden muss , dass d e r M a g i st r a t, b e z w. d ie m a g i st r a t i s ch cn
Bezirksämter sich die grnndbücherliche Vormerkung
der politischen Sequestration und die Auszeichnung
des Sequesters selbst erwirken können,  ohne dass es nöthig
wäre , in derlei Angelegenheiten die Intervention der Finauzprocnratur in
Anspruch zu nehmen.

Schließlich wird bemerkt , dass es der Tendenz des eingangs erwähnten
hierortigen Erlasses nicht widersprechen wird , von der grundbücherlichen Vor¬
merkung in jenenFällen  a b z u s e h e n, wo  mit Sicherheit angenommen
werden kann, dass die am Schluffe eines Zinsqnartales verhängte politische
Sequestration mit einer einmaligen  Amtshandlung des Sequesters in den
ersten Tagen des folgenden Zinsqnartales definitiv beendet wird.

* »

Erlass der k. k. Firlanz -Landes -Direction vom 27 . Mai 1892,
Z . 15778 (M .-Z . 107587/XVII ) :

Die n .-ö. Finanzprocnratnr hat angezeigt , dass ein hierländiges Gericht
über Ansuchen eines Privatgläubigers die Bestellung und Einführung eines
gerichtlichen Sequesters bei einer Realität bewilligt hat , für welche bereits ein
Politischer Sequester bestellt war , der jedoch im Grnndbnche nicht vorgemerkt
erschien. Die gegen die Bewilligung der Bestellung und Einführung des gericht¬
lichen Sequesters ergriffenen Recurse wurden vom Oberlandesgerichte Wien
und dem Obersten Gerichtshöfe im Grunde der Hofkauzlei-Decrete vom 27 . Fe¬
bruar 1784 , Nr . 248 I . G . S ., und der Resolution vom 31 . October 1785,
Nr . 489 I . G . S -, sowie der Vorschrift nach Z 320 A. G . O ., wonach bei
Bewilligung von Sequestrationen zugleich die Vormerkung bewilligt und
zugleich der in Vorschlag gebrachte Sequester ausgestellt werden soll, abgewiesen,
wobei der gegen die angefochtenen Bescheide eingewendete Absatz ck des Hast
kanzlei-Decretcs vom 17. November 1798 , Nr . 440 I . G . S ., im Hinblicke
auf die Pnblicität des Grundbuches dahin interpretiert wurde , dass der
Gläubiger , welcher die Einführung der Sequestration anstrebt , lediglich die
Beendigung der verhängten und im Grnndbnche angemerkten politischen
Sequestration darznthun habe ; nachdem aber der Bestand einer politischen
Sequestration im Grnndbnche nicht ausgezeichnet erschien, war die Bestellung
und Einführung des gerichtlichen Sequesters begründet.

Um für die Zukunft Collisionen zwischen der politischen und der gericht¬
lichen Sequestration zu vermeiden und die Möglichkeit zu verhüten , dass ein
bestehender politischer Sequester durch Bestellung eines gerichtlichen Sequesters
verdrängt werde , erhalten die Bezirkshanptmannschaften und der Magistrat in
Wien , sowie der Stadtrath in Wr .-Neustadt den Auftrag , bei Verhängung
einer politischen Sequestration ohne Verzug die grnndbücherliche Vormerkung
derselben und die Anmerkung des bestellten Sequesters zu erwirken.

Der Magistrat in Wien wird eingeladen , von dieser Verordnung auch
alle magistratischen Bezirksämter in Wien zur Darnachachtnng zu verständigen.

14 .
(Abstandnahme von Ursprungs - Zeugnissen snr ans
Österreich - Ungarn nach Deutschland gelangende

thierische Rohstoffe .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 22 . April

1893 , Z . 27301 (M .-Z . 65705/XVII ), dem Wiener Magistrate
Folgendes znr Kenntnis gebracht:

Infolge Erlasses des h. k. k Ministeriums des Innern vom 13 . April 1893,
Z . 8958 , wird der Magistrat in die Kenntnis gesetzt, dass nach einer an das
genannte hohe Ministerium gelangten Mittheilnng des h. k. n . k. Ministeriums
des Äußern die kaiserlich deutsche Regierung über eine bezügliche Anfrage
erklärt hat , dass für die ans Österreich -Ungarn nach Deutschland zur Einfuhr
gelangenden thierischen Rohstoffe rc. znr Zeit keine Ursprungs -Zeugnisse ge¬
fordert werden.

(Feilbietungen nach Art . 343 HG . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 27 . April

1893 , Z . 27246 (M .-Z . 21021/XVII ), dem Wiener Magistrate
nachfolgende Entscheidnng znr Kenntnis gebracht:

In Erledigung des Berichtes vom 10 . März 1893 , Z . 21021 , findet die
k. k. Statthallerei dem Recurse der Firma H. S . L Söhne  in Wien durch
Dr . A. L., Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , gegen die Entscheidung des
magistratischen Bezirksamtes im Bezirke Wieden in Wien vom 23 . December
1892 , Z . 28586 , mit welcher das Ansuchen der genannten Firma um Bewilli¬
gung der öffentlichen Feilbietung der von den Kaffeehansbesitzern Eduard und
Heinrich H. in Kartstadt gekauften und nicht übernommenen , im Hause Mitter¬
steig im V. Wiener Gemeindebezirke lagernden Gegenstände abgewiesen worden
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ist, Folge zu geben und die recnrrierte Entscheidung zu beheben , nachdem bei
dieser Feilbietung nach Art . 343 H .-G . als Selbsthilfe -Verkauf nur das Recht
des Verkäufers , bei Verzug des Käufers die Waare zu verkaufen , und der
Anspruch des Käufers , dass dieser Verkauf in einer für ihn möglichst günstigen
und sicheren Weise vor sich gehe , in Betracht kommt , und seitens der die Feil¬
bietung bewilligenden Behörde dieses Recht auf möglichst guten Verkauf zu
wahren ist.

Alle die Fragen , ob die Voraussetzungen für den Selbsthilfe -Verkauf
vorhanden find , ob ein Kauf , ein Verzug in der Empfangnahme vorhanden
ist, ob die Androhung , welche den Zweck hat , es dem Käufer zu ermöglichen,
seiner Verpflichtung nachträglich nachznkommen , erfolgt ist, kurz , ob der Ver¬
käufer rito verkauft hat , sind ausschließlich vom Gerichte zu benrtheilen.

Sind nämlich alle Veraussetznngen vorhanden , so kann der Verkäufer
verlangen , dass der Käufer die Feilbietung gegen sich gelten lasse ; sind sie nicht
vorhanden , so ist der Verkauf auf Gefahr des Verkäufers geschehen.

Es würde allen Grundsätzen des Handelsverkehres widersprechen , wollte
man den Selbsthilfe -Verkauf an oft unmöglich zu erbringende Nachweise binden.

Demzufolge verlangt auch das Gesetz gar nicht eine Verständigung des
Käufers von der Bewilligung der Feilbietung und überlässt die Verständigung
von der Vollziehung des Verkaufes dem Verkäufer.

Schließlich wird dem Magistrate bemerkt , dass ans den Bestimmungen
des Art . V des Gesetzes vom 5 . März 1862 , N .-G .-Bl . Nr . 18 , und des
8 39 , P . 12 , des Gesetzes vom 19 . December 1890 , L.- G .-Bl . Nr . 45 , im
Zusammenhalte mit den Bestimmungen des Z 269 des k. Patentes vom
9 . August 1854 , N .-G .-Bl . Nr . 208 , und des ß 1 der Feilbietnngsordnnng
vom 15 . Juli 1786 , J .-G .- S . Nr . 565 , sich ergibt , dass die Bewilligung zur
Vornahme von nicht gerichtlichen öffentlichen Versteigerungen dem Wiener-
Magistrate , bezw . den magistratischen Bezirksämtern in ihrer Eigenschaft als
politische Behörden znkommt.

Gegen diese Entscheidung steht innerhalb der Frist von vier Wochen der
Necnrs an das hohe k. k. Ministerium des Innern offen.

Die Berichtsbeilagen folgen im Anschlüsse zur weiteren Veranlassung
zurück.

1 «.

(Verwendung von Schwefelarsen in gewerblichen
Betrieben .)

Die k. k. n .-ö. Statthaltcrei hat mit Erlass vom 27 . April 1896,
Z . 28525 (M .-Z . 69988/V11I ) , dem Wiener Magistrate Folgendes
zur Kenntnis gebracht:

Anlässlich eines besonderen Falles , bei welchem die Zulässigkeit der Ver¬
wendung von rothgemalenem Arsenik (Schwefelarseil , Auripigment oder Operment)
für Zwecke der Handschnhleder -Gerberei zur Erwägung gekommen ist, wird der
Magistrat darauf aufmerksam geinacht , dass das im Handel vorkommende , vielfach
mit arseniger Säure vermengte , bei gewerblichen Betrieben zur Verwendung
gelangende Schwefelarsen als arsenhältige Verbindung unter die im Z 1 der
Verordnung der Ministerien des Innern und des Handels vom 21 . April 1876,
R .-G .- Bl . Nr . 60 , anfgezählten Gifte gehört , in Betreff des Bezuges desselben
demnach , sowie in Betreff des Verkehres mit demselben und seiner Verwahrung
die diesbezüglich vorgeschriebenen Bestimmungen der bezogenen Ministerial-
Verordnnng genau einzuhalten sind.

Um aber weiters auch den bei Verwendung des Schwefelarsens in gewerb¬
lichen Betrieben , insbesondere durch chemische Processe , beziehungsweise durch
die hiedurch dargestellten gifrhältigen Verbindungen drohenden , die Gesundheit
schädigenden Wirkungen möglichst zu begegnen , findet sich die k. k. Statthalterei
veranlasst , besondere Vorsichten für die Verwendung dieser Stoffe vorznschrciben,
und zwar:

Die Verwendung von Schwefelarsen in gewerblichen Betrieben , besonders
in der Gerberei ist nicht unbedingt verboten , wird jedoch nur unter folgenden
Bedingungen gestattet:

1 . Für alle ans der Anwendung des Schwefelarsens sich etwa ergebenden
Gesnndheitsschädignngen ist ein der politischen Behörde erster Instanz namhaft
zu machender sachverständiger Leiter des betreffenden gewerblichen Betriebes
verantwortlich zu machen , welcher Leiter die Vorräthe an Schwefelarsen zu
verwahren und von demselben nur soviel den Arbeitern abzugeben hat , als sie
in einem Tage benöthigen;

2 . beim Theilen der Vorräthe an Schwefelarsen , sowie beim etwaigen
Zerkleinern ist gegen das Verstauben und gegen das Einathmen des Staubes
durch die Arbeiter die äußerste Vorsicht anzuwenden;

3 . bei der Verwendung des Schwefelarsens im gewerblichen Betriebe
selbst , insbesondere in der Gerberei beim Bearbeiten der Felle mit der Mischung
von Kalk und Schwefelarsen haben sich die Arbeiter wasserdichter (z. B . ans
getheertem Stoffe angcfertigter ) Handschuhe zu bedienen;

4 . die unmittelbare Äbtheilnng der Abwässer in offene Gerinne , in Canäle,
in die Nähe von Brunnen , Düngerhaufen n . s. w . ist strenge untersagt , und
sind diese Abwässer in geeigneten Vorrichtungen zuerst mit Kalk und mit Eisen¬
chlorid , zu versetzen und nur nach völliger Klärung abznlassen.

Überdies find jene gewerblichen Betriebe , beziehungsweise jene Gerbereien,
in welchen Schwefelarsen verwendet wird , einer besonderen Controle in Bezug
auf den Gesundheitszustand ihrer Arbeiter , sowie betreffs der genügenden Reinheit
der ans den Betrieben abgehenden Wässer zu unterziehen und sind zu diesem
Zwecke von Zeit zu Zeit Proben dieser Abwässer unvermuthet zu entnehmen
und der chemischen Untersuchung , insbesondere ans etwaigen Gehalt an Arsen
znznführen.

17 .

1Gewerberechtliche Behandlung der Verabreichung
von Rum n . dgl . als Beigabe zu Thee oder Kaffee . )

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 27 . April
1893 , Z . 26502 (M . -Z . 69981/111 ), dem Wiener Magistrate
Folgendes eröffnet:

Es ist die Wahrnehmung gemacht worden , dass das Vorgehen der
Gewerbebehörden hinsichtlich der gewerberechtlichen Behandlung der Ver¬
abreichung von Rum oder anderer gebrannter geistiger Getränke zum Thee
oder Kaffee kein gleichmäßiges ist . Ans diesem Anlasse hat sich das hohe k. k.
Ministerium des Innern laut Erlasses vom 11 . April 1893 , Z . 7013 , im
Einvernehmen mit dem k. k. Handelsministerium bestimmt gefunden , Nach¬
stehendes zur Kenntnisnahme und Darnachachtnng zu eröffnen:

Die Verabreichung von Rum oder eines anderen gebrannten geistigen
Getränkes zum Thee bildet eine Form des Ausschankes gebrannter geistiger
Getränke und setzt daher den Besitz einer Concession im Sinne des Absatzes ck
des Z 16 des Gesetzes vom 15 . März 1883 , R .-G .-Bl . Nr . 39 , bezw . eine
Berechtigung zum Ausschanke gebrannter geistiger Getränke voraus . Hiebei
macht es keinen Unterschied , ob die Beigabe des gebrannten geistigen Getränkes
znm Thee abgesondert oder dem Thee bereits beigemischt erfolgt.

Das Gleiche gilt auch hinsichtlich der Verabreichung von Rum oder eines
anderen gebrannten geistigen Getränkes znm Kaffee.

Dem seitens der k. k. Statthalterei in den diesfalls an das hohe k. k.
Ministerium des Innern erstatteten Gutachten allsgesprochenen Bedenken gegen¬
über , dass in dem Falle , als erkannt wurde , die Berechtigung zur Verab¬
reichung von Thee oder Kaffee schließe nicht auch die Berechtigung zur Beigabe
von Rum oder ähnlicher gebrannter geistiger Getränke in sich, einer großen
Zahl von Gewcrbeparteien , welche die Concession gemäß Ut . 1, nicht aber auch
jene nach Ut . ck des Z 16 der Gewerbeordnung besitzen , die letztere Berechtigung
verliehen werden müsste und dann zu besorgen wäre , dass solche Concessions-
inhaber ans ihren Thee - oder Kaffeegeschäften durch Auslassen der Berechtigung
zur Verabreichung von Thee oder Kaffee Brantweinschenken machen , hat das
hohe k. k. Ministerium des Innern zu bemerken gefunden , dass einem solchen
Missbrauche dadurch vorgebcngt werden kann , dass derlei Gewerbeparteien
eben nur die Concession znm Ausschanke von Rum oder eines anderen derlei
gebrannten geistigen Getränkes als Beigabe zum Thee oder Kaffee ver¬
liehen wird.

Hienach ist sich in Hinkunft zu benehmen . Die sämmtlichen magistratischen
Bezirksämter erhalten gleichzeitig dieselbe Weisung direkte von hier ans.

18 .
(Pferdeeitlftlhr nach Deutschland .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 28 . April
1893 , Z . 25681 (M .-Z . 70253/XV .) , dem Wiener Magistrat
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 10 . April 1893,
Z . 6743 , sind Fälle vorgekommen , dass die Einfuhr von Pferden nach dem
Deutschen Reiche von Seite des preußischen Grenzthierarztes ans dem Grunde
verweigert werden musste , weil die für diese Thiere beigebrachten Viehpässe
nicht niit der im Art . II des Viehseuchen -Übereinkommens mit dem Deutschen
Reiche vorgeschriebenen Bescheinigung des Amts - respective des staatlich bestellten
Thierarztes über die Untersuchung der Thiere und über die vierzigtägige
Seuchenfreiheit des Herkunftsortes und der Ümgegend versehen waren.

Zufolge des Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 28 . April d. I .,
Z . 25681 , wird der Wiener Magistrat demnach auf die,unbedingte NothWendig¬
keit der Einhaltung dieser Vorschrift des Viehsenchen -Übereinkommens zwischen
Österreich -Ungarn und dem Deutschen Reiche vom 6 . December 1891 , R .-G .-
Bl . Nr . 16 ex 1892 ), bei der Ausfuhr auch von Pferden , Maulthieren und
Eseln nach dem Deutschen Reiche mit dem besonderen Hinweis auf das
Erfordernis von Grenzpüssen  für Großvieh überhaupt aufmerksam gemacht
und angewiesen , den Landwirten und Händlern nicht nur im Wege des Amts¬
blattes , sondern auch bei sich ergebenden Gelegenheiten diese Vorschrift neuerlich
in Erinnerung zu bringen , damit derlei leicht vermeidbare Benachtheiligungen
der Exporteure , welche naturgemäß in weiterer Linie den Pferdezüchtern den
größten Nachtheil bringen , vermieden werden.

19 .

(Abkürzungen für die Ausdrücke „ Krone " und
„Heller ". )

Die k. k. n .-ö. Stotthnllerei hat dem Wiener Magistrate
nachstehende Erlässe intinüert:

Erlass vom 30 . April 1893 , Z . 17403 (M .-Z . 71809/111 ) .
Anlässlich mehrfacher an das hohe k. k. Finanzministerinm gerichteten

Anfragen hat dasselbe vorläufig an das hohe k. k. Ministerium mitgetheilt,
dass dortorts die Absicht besteht , bei allen amtlichen Buchführungen und
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Rechnungen in der Kronenwährnng für die Ausdrücke Krone und Heller
folgende Abkürzungen zu gebrauchen : Für Krone „X " , für Heller „I>".

Hievon wird der Magistrat zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums
des Innern vom 1. März 1893 , Z . 4714 , in die Kenntnis gesetzt.

Erlass vom 17 . Mai 1893 , Z . 302 ! 7 ( M .-Z . 81129/III ) .
Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom

26 . April 1893 , Z . 9463 , anher eröffnet , dass in Nr . 17 des Verordnungs¬
blattes für den Dienstbereich des k. k. Finanzministeriums vom 12 . April d. I.
die Festsetzung der für die Ausdrücke „Krone " und „Heller " zu gebrauchenden
Abkürzungen veröffentlicht worden ist.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung ans den hierorkigen Erlass
vom 30 . April 1893 , Z . 17403 , behufs der entsprechenden Darnachachtung mit
dem Beifügen in die Kenntnis gesetzt, dass die magistratischen Bezirksämter
von hieraus unter einem verständigt werden.

21).

(Berechtigung des Gemischtwareu Berschlechers zum
Handel mit Thieren . )

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 2 . Mai 1893,
Z . 26624 (B .-A .-Z . 6846/VI1I ) , dem magistratischen Bezirksamte
sür den VIII . Bezirk nachstehende Entscheidung intoniert:

Die k. k. Statthalterei findet dem Necnrse der Genossenschaft der Vogel -,
Thierhändler und Thieransstopfer in Wien gegen den Bescheid des bestandenen
magistratischen Bezirksamtes für den I , VIII . und IX . Bezirk vom 17 . März
1892 , Z . 5390 , VIII , womit der genannten Genossenschaft über ein von ihr
wider I . reoto L. K- in Wien wegen unbefugten Handels mit exotischen
Vögeln erstattete Strafanzeige eröffnet wurde , dass der Vorgenannte für den
Gemischtwaren -Verschlciß besteuert ist und somit auch zum Handel mit Thicren
berechtigt erscheint, im Grunde des 8 38 des Gewerbegesetzes , wonach die
Anmeldung eines Handelsgewerbes ohne Beschränkung auf bestimmte Waren
oder bestimmte Kategorien von Waren das Recht zum Handel mit allen im
freien Verkehre gestatteten und rücksichtlich des Verschleißes nicht an eine
besondere Bewilligung (Conccssion) gebundenen Waren in sich begreift , keine
Folge zu geben.

Gegen diese Entscheidung steht der genannten Genossenschaft der binnen
vier Wochen nach Zustellung derselben eiuznbringende Rekurs an das hohe
k. k. Ministerium des Innern offen.

Die Beilagen des Berichtes vom 18 . Juli 1892 , Z . 10I02/VIII , folgen
im Anschlüsse zurück.

2 ,
(Cxeeutiottsftthrnttg wegen Militärtax - Nückftünde . )

Magistrats -Direktor Krenn  hat mit Erlass vom 3 . Mai
1893 , Z . 66430/XVI , den Bezirksnmtsleitern Nachstehendes zur
Kenntnis gebracht:

Mit dem Erlasse der h. k. k. n .-ö. Statthaltern vom 20 . April 1893,
Z - 23144 , wurde dem Magistrate die nachstehende, anlässlich eines speciellen
Falles in Angelegenheit der Executionsführung auf Militärtax -Nückstände er-
flossene Verfügung des h. k. k. Finanzministeriums vom 19 . März 1893,
Z . 10353 , mitgetheilt:

Im Sinne des Finanzministerial -Erlasses vom 15 . März 1890 , Z . 7705,
hat die gerichtliche Execution zur Einbringung von Militärtax -Nückstündeu der
drei untersten Tarifclassen zu 3 fl., 2 fl. und 1 fl. zu unterbleiben , aus¬
genommen den Fall , dass der Restant ein bekanntes Vermögen besitzt, auf
welches nur im gerichtlichen Executionswege gegriffen werden kann . Sollten
sich jedoch in einzelnen Fällen Zweifel oder besondere Bedenken betreffs der
Anwendbarkeit dieser Bestimmungen ergeben , so erscheint zur Entscheidung
darüber , ob die gerichtliche Execution einzuleiten ist oder nicht, unter Bedacht-
nahme auf die im Eingänge des Finanzministerial -Erlasses vom 15 . März
1890 , Z . 7705 , angegebenen Motive der mit diesem Erlasse getroffenen Ver¬
fügungen die politische Laudesbehörde berufen , da diese Behörde gemäß des im
hierortigen Einvernehmen ergangenen Erlasses des k. k. Ministeriums für
Landesvertheidigung vom 21 . Oktober 1881 , Z . 15816 —1012/11 u zur Ab¬
schreibung von MilitärtaxMückständen competent ist.

22 .
( .Hailsierbewisligmn ; für ungarische Staats¬

angehörige . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 4 . Mai 1893,

Z . 30590 (M .-Z . 76145/XVI1 ), dem Wiener Magistrate nach¬
stehenden an die k. k. Bezirkshanptmnnnschaften gerichteten Erlass
gleichen Datums und Zahl zur Kenntnisnahme mitgetheilt:

Nachdem laut der au das hohe k. k. Handelsministerium gelangten Mit¬
theilung des tön . ungar . Handelsministeriums die österreichischen Gemeindeämter
sich öfters über Ansuchen der Hierlands weilenden ungarischen Staatsangehörigen

an die Zuständigkeitsbehörden der Betreffenden um Ausfolgung von Hausier¬
büchern wenden , welch letztere dann nicht unterrichtet darüber , ob der Bitt¬
steller außerhalb seiner Zuständigkeitsgemeinde irgendwo einen neuen ständigen
Aufenthaltsort hat — die Hausierbücher bona iicko ausstellen , wird die k. k.
Bezirkshauptmannschaft infolge Erlasses des hohen k. k. Handelsministeriums
vom 25 . April 1873 , Z . 18171 , angewiesen , die Gemeindevorstehungen zu
belehren , dass sie überhaupt zu einer derartigen Vermittlung zwischen den sich
um Ertheilnug , beziehungsweise Verlängerung einer Hansierbewilligung be¬
werbenden ungarischen Staatsangehörigen einer - und den ungarischen Behörden
andererseits weder berufen noch berechtigt sind.

2 .r

(Verbot des Hausierhandels im Gebiete der Stadt
Losouez .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 4 . Mai 1893,
Z . 30921 ( M .-Z . 74115/VIII ) dem Wiener Magistrate Fol¬
gendes znr Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 26 . April
1893 , Z 10205 , ist die Ausübung des Hansierbaudels auf dem Gebiete der
Stadt Losoucz (Comitat Nograd ) unter Aufrechthaltung der im 8 17 der
bestehendenHausiervorschriften und in den diesenParagraph ergänzenden Nachtrags-
Verordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden gewährten Rechte, verboten
worden.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung auf 8 10 des Hausier -Patentes
in die Kenntnis gesetz. Die magistratischen Bezirksämter werden hievon gleich¬
zeitig verständigt.

24 .
(Miueuaulage in Brückenpfeilern .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 5 . Mai 1893,
Z . 9928 ( M .-Z . 74295/X1V ) , dem Wiener Magistrate Folgendes
zur Kenntnis gebracht:

Das h. k. k. Ministerium des Innern hat anlässlich mehrerer jüngst
vorgekommener Fälle , dass bei Ausführung permanenter Miuenanlagen in
Brückenpfeilern erst gelegentlich der Collaudieruug derselben Projectsabweichungen
constatiert wurden , welche den sicheren Sprengerfolg fraglich machen, über Er¬
suchen des k. n . k. Neichs -Kricgsministeriums vom 23 . Jänner 1893 , dir . 212,
Abthl . 8 , mit dem Erlasse vom 5. Februar 1893 , Z . 2315 , anher eröffnet,
dass behufs Vermeidung allfällig nachträglicher , den Baufond nutzlos belastender
Reconstructionen , Modifikationen , welche nach erfolgter Genehmigung des
Minenprojeetes au dem Bauobjeele beabsichtigt werden sollten, schleunigst und
zeitgerecht der betreffenden k. u . k. Geniedirection zur eventuellen Änderung
des Minenprojeetes bekauntzugeben sind.

Dies wird dem Magistrate zur Kenntnis gebracht.

25 .

(Verletzung des Amtssitzes der k. k. Steuer-
admittistration für den ZV. Bezirk .)

Magistratsdirector Krenn  hat mit Cnrrende vom 16 . Mai
1893 , Z . 74280/XV11 Nachstehendes bekanntgegeben:

Über Erlass der k. k. n .-ö. Finanz -Landes -Direction vom 3 . Mai 1893,
Z . 22166 , wird das dortige Bezirksamt in die Kenntnis gesetzt, dass die bisher
im I . Bezirke , Fleischmarkt , Laurenzigebäude , uutergebrachte k. k. Steuer-
admiuistration für den II . Gemeindebezirk der Haupt - und Residenzstadt Wien
in den II . Bezirk, Große Pfarrgasse Nr . 28, übersicdelt und im letzteren
Standorte ihre Nmtswirksamkeit mit Montag den 8. Mai 1893 beginnt.

21 ».

(Zulafsimg zur tyierärztlicheu Phhsikatsprüfmig .)
Die k. k. n m. Statthalterei hat mit Erlass vom 17 . Mai 1893,

Z . 30301 (M .-Z . 82264/XV ) , dem Magistrate Folgendes zur
Kenntnis gebracht:

Aus einem gegebenen Anlässe hat das hohe k. k. Ministerium des Innern
mit dein Erlasse vom 26 . April 1893 , Z . 6747 , darauf aufmerksam gemacht,
dass zur Ablegung der thierärztlichen Physikatsprüfung behufs Erlangung einer
bleibenden Anstellung im öffentlichen Sanitätsdienste bei den politischen Be¬
hörden nur jene Thierärzte zugelassen werden dürfen , welche gemäß 8 17 rr
der hohen Verordnung vom 21 . März 1873 , N .-G .-Bl . Nr . 37, „das au
einer inländischen vollständigen T h i c r a r z n e i s chu l e
erlangte Diplom eines Thierarzte  s " , demnach auch das zum
Eintritte in dieses Studium als Civilschüler erforderliche Vorstudium im Sinne
der bestehenden Studienpläne für das thierärztliche Studium an den Thier-
arzneischulcn zu Wien und Lemberg uachznweisen vermögen.

Hievon wird der Magistrat znr entsprechenden weiteren Veranlassung
in die Kenntnis gesetzt.
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II. IliMMNÜlIwItiNUMUIgl » .

Gemeinde!all) :

(Coutrole der EtNlalrättMttruzsarbeitett »)
Bom Wiener Gemeinderathe wurde am 18 . April 1803 nä

St .-RL-Z . 0859 (M .-Z . 6205/V ) folgender prineipieller Beschluss
gefasst:

1. Es ist in jedem Vierteljahre einmal eine Revision sämmtlichcr Unraths-
objecte jedes Bezirkes , deren Räumung von der Gemeinde veranlasst wird,
durch einen verlässlichen , unmittelbar vorher hiezu beorderten Canalaufseher
eines anderen Bezirkes , und zwar unvermnthct und thnnlichst kurz nach einer
erfolgten Räumung vornehmen zu lassen ; über das Resultat derselben wird
jedesmal dem Magistrate Bericht zu erstatten sein, damit derselbe im Falle
ordnungswidriger Räumung beim betreffenden Bezirksamte zur eventuellen

^Bestrafung des Contrahenten die Mittheilnng machen kann.
2. Jeder zu einer solchen Revision verwendete Canalaufseher erhält für

eiue solche Dienstleistung neben seinen ordentlichen Bezügen per Tag eine Re¬
muneration von drei Gulden.

3. Es ist ein Caual -Oberaufseher mit einem fixen Gehalte monatlicher
70 fl. (siebzig Gulden ) zu bestellen und bezüglich der Dienstesobliegenheiten
desselben eine eigene Dienstesinstruction zu verfassen, in welcher dem Canal-
Oberanfseher die Pflicht auferlegt wird , unvermuthet in den verschiedenen Be¬
zirken Revisionen der Canalräumnng vorznnelnnen , welche nur dem Bezirks¬
amte , nicht aber den Contrahenten anzuzeigen sind, und für welche dem Ober¬
aufseher eine Remuneration per Revision zu bezahlen ist. Es ist ferner in dieser
Instruction festzusetzen, dass , wenn eine solche Revision eine Unznkömmlichkeit
erweist , längstens innerhalb 24 Stunden die Amtshandlung gegen den Contra¬
henten unter Zuziehung desselben einznleiten sei. Diese Instruction ist zur Be¬
schlussfassung dem Stadtrathe schleunigst vorznlegen.

4 . Die amtlichen Vormerke über die jeweilig regelmäßig oder außerordent¬
lich vorgenommenen Revisionen und deren Ergebnis sind wieder cinznführen
und diese Ausweise allmonatlich dem Stadtrathe zur Kenntnis zu bringen.

2K.
(Material lagerplotz -Gebürrn . )

Pom Wiener Stadtrathe wurde am 27 . April 1803 ml
St .-N .-Z . 1104 (B .-A.-Z . 103 und 789/XIIl ) beschlossen,

den Magistrat anznweisen , im Falle der Benützung von öffentlichen
Plätzen zur Deponierung von Baumaterialien im vorhinein die Entrichtung
der Gebüren zu begehren . _

ZUmMnü:
2«r.

(Deponierung von Eantionett in der städtischen
Hanpteassa . )

Magistrats -Direetor Krenn  hat mit Currende vom 14 . Mai
1803 (M .-Z . 9971/111 ) die städtischen Hanpteassen -Abtheilungen
von Nachstehendem Zur Darnachachtnng in Kenntnis gesetzt:

Anlässlich einer anher gerichteten Anfrage hat der Magistrat in seiner
Plenar -Sitzung vom 13 . d. M . beschlossen, die städtischen Hanptcassen -Abthei-
lnngen in den Bezirken anznweisen:

1. In Hinkunft fämmtliche Cautionen und Sicherstellnngsbeträge an die
städtische Hauptcassa (Centrale ) abznführen;

2. die derzeit etwa noch in den Hanptcassa -Abtheilungen erliegenden
Cantionen und Sicherstellnngsbeträge unverweilt an die städtische Hauptcassa
zu übermitteln;

3. die Verrechnung aller dieser Beträge als zur Abfuhr bestimmter Gelder
im Journale für fremde Gebüren vorznnehmen und zur besseren Übersicht ein
Subjournal „ Abgeführte Cautionen " zu führen.

(Enthebung des Marktesminissar ia tes von den Er
hebnttgen über Bnrgerrechtsverleihnngs - Gesuche »)

Magistrats -Direetor Krenn  hat unterm 18 . Mai 1893,
M . D .-D . 513 , nachstehenden Präsidial -Erlass des Bürgermeisters

Dr . Prip  vom 12 . Mai 1893 , Z . 3145 , sämmtlichen Leitern
der magistratischen Bezirksämter zur Kenntnisnahme und Darnach¬
achtnng zugemittelt:

Bisher war die Gepflogenheit , dass bei Gesuchen um Bürgerrechtsver-
leihnngen durch das Marktcommissariat Erhebungen gepflogen wurden.

Da mir hierin eine unnöthige Belastung dieses Amtes und eine über¬
flüssige Verzögerung der Erledigung dieser Gesuche zu liegen scheint, ersuche ich
Sie , Herr Magistrats -Director , die Veranlassung zu treffen , dass in Hinkunft
diese Erhebungen durch das Marktcommissariat unterbleiben.

Verzeichnis der im Neichsgesehblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

A893 pnblieierten Gesetze und Verordnungen.
X. Reichsgesetchlalt.

Nr . 54l. Gesetz vom 5. April 1893 . betreffend die Aus¬
dehnung der zeitlichen Befreiung von der Hanszinssteuer für Umbauten , welche
im Gebiete der Neichshaupt - und Residenzstadt Wien anlässlich von Regu¬
lierungen und Erweiterungen der Hauptverkehrsstraßen vorgenommen werden.

Nr . 55 . Gesetz vom 5 . April 1893 , betreffend die Aus¬
dehnung der zeitlichen Befreiung von der Hauszinssteuer für Umbauten , welche
im Gebiete der königlichen Hauptstadt Lemberg aus öffentlichen Assanierungs¬
rücksichten vorgenommen werden.

Nr . 5tt . Gesetz vom 5 . April 1893,  betreffend die
Eröffnung eines Nachtragscredites zum Voranschläge des Ministeriums des
Innern für das Jahr 1893.

Nr . 57 . Gesetz vom 0 . April 1893,  betreffend die Her¬
stellung der Localbahn Dentschbrod -Humpoletz.

Nr . 58 . Gesetz vom 0 . April 1893 , betreffend die Her¬
stellung der Localbahn Monfalcone (Ronchi )— Cevignano.

Nr . 5tt . Gesetz vom 8. April 1893,  betreffend die Her¬
stellung der Gailthalbahn.

Nr . Gesetz vom 8. April 1893 , betreffend die Her¬
stellung der ostgalizischen Localbahnen.

Nr . 6 ! » Gesetz vom 11 . April 1893,  betreffend die
Veräußerung des entbehrlichen unbeweglichen Staatseigenthnmes im Rayon
der ausgelassenen Festung Königgrätz.

Nr . t»2 . Gesetz vom 12 . April 1893,  betreffend die
Gewährung einer Staatsgarantie für die Localbahn Laibach-Stein nnd die
eventuelle Einlösung dieser Bahn durch den Staat.

Nr . Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit den Ministerien des Innern nnd
der Finanzen vom 10 . April 1893 , betreffend das Verbot
des Hausierhandels im Gebiete der Landeshauptstadt Linz.

Nr . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 22 . März 1893,  betreffend einige
Erleichterungen in der Warencontrole im Grenzbezirke.

Nr . <»5 . Gesetz vom 30 . März 1893, wegen Verab¬
folgung von Viehsalz um ermäßigten Preis.

Nr . <»§». Gesetz vom 11 . April 1893 , womit derZ 4
des Gesetzes vom 24 . März 1876 (N .-G .-Bl . Nr . 50) ergänzt wird.

Nr . G7. Kundmachung des Handelsministeriums
vom 19 . April 1893 , betreffend das Erlöschen der Concession für
die Localbahn Lemberg -Kleparow —Stadt Lemberg.

Nr . Gesetz vom 20 . April 1893,  betreffend die
rechts - nnd staatswissenschaftlichen Studien und Staatsprüfungen.

Nr . Concessiousurkuude vom 25 . März 1893,
für die Localbahn von Morchenstern nach Josefsthal.

Nr . 7 ß̂. Gesetz vom 23 . April 1893 , betreffend die
Vermehrung des Fahrparkes der Staatsbahnen.

Nr . 7Z . Kundmachuug des Fiuauzministeriums
vom 20 . April 1893 , betreffend die Verlegung der k. k. Zollamts-
expositnr Friedrichsthal des Hauptzollamtes Trantenau nach Spindelmühle.
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Nr . 72 . Verordnung des Finanzministeriums vom
1 . Mai 1893 , betreffend die Ausgabe von Nickelmünzen der Kronen-
Währung und die Einziehung von Silberscheidemünzen zu zwanzig Kreuzern
österreichischer Währung.

Nr . 73 . Kttndmachung des Ministerinms fürLaudes-
v crthcidigung und des Finanzministeriu ms vom 27 . März
1893 , womit die nachträgliche Einreihung der Gemeinde Felixdorf in die
sechste Classe des Militärzinstarifes (R .-G .-Bl . Nr . 225 ox 1890 ) verlaut-
bart wird.

Nr . 74 . Concessionsurkunde vom 7 . April 1893
für die schmalspurige Localbahn von Unzmarkt nach Manterudorf (Murthalbahu ).

Nr . 75 . Gesetz vom 23 . April 1893 , betreffend die
Beschaffung der Mittel zum Ankäufe von Baugründen für Zwecke der deutschen
und der böhmischen Universität , dann der deutschen technischen Hochschule in
Prag , sowie zur Neuanlegung eines botanischen Universitätsgartens daselbst.

Nr . 71». Gesetz vom 24 . April 1893 , betreffend die
Aufbringung der Mittel für den Ban der Universitätsbibliothek in Graz.

Nr . 77 . Gesetz vom 25 . April 1893 , betreffend die
Aufbringung der Mittel zum Bane eines chirurgisch-klinischen Pavillons für
die Universität m Wien.

Nr . 78 . Gesetz vom 26 . April 1893 , betreffend die
Verlängerung von Fristen zum Schutze des literarischen und artistischen
Eigenthnmes.

Nr . 79 . Erlass des Finanzministeriums vom
5 . Mai 1893,  betreffend die Behandlung der Brnchtheile eines Kilo¬
grammes der ermittelten Nettogewichtsmeugen der Zuckererzengnisse.

Nr . 89 . Verordnung des Finanzministeriums vom
14 . Mai 1893 , betreffend die Ausgabe der Ein-Kronenstücke der
Krouenwährung.

Nr . 81 . Verordnung des Finanzministeriums vom
10 . Mai 1893 , betreffend den amtlichen Aufdruck des Stempelzeichens
zu 5 kr. und zu 1 kr. auf Eisenbahnfrachtbriefen.

Nr . 82 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
NNd des Handels vom 14 . Mai 1893 , betreffend die An¬
nahme von Silbermünzen bei Zollzahlungen.

Nr . 83 . Verordnung der Ministerien des Innern,
der Justiz , des Handels und des Ackerbaues vom
15.  Mai 1893,  betreffend die Regelung der Ausfuhr von Schweinen
aus dem Königreiche Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogthnme
Krakau und aus dem Herzogthume Bukowina.

Nr . 84 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 25 . Mai 1893,  betreffend die Aufhebung des königlich unga¬
rischen Nebenzollamtes II . Classe in Porto Nö und Übertragung der Agenden
desselben an die Finanzwache -Abtheilung daselbst.

Nr . 85 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 26 . Mai 1893 , betreffend die Feststellung der Farbe für die
im Stickereiveredlungsverkehr an den Geweben anzubringenden Jdcntitätsstcmpel . .

Nr . 86 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 27 . Mai 1893 , betreffend die Errichtung eines Steuer- und
gerichtlichen Depositenamtes in Pntilla in der Bukowina.

Nr . 87 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 3 . Juni 1893 , betreffend Änderungen in der Liste der Eisen¬
bahnen , auf welche das internationale Übereinkommen über den Eisenbahn¬
frachtverkehr vom 14 . October 1890 (R .-G .-Bl . Nr . 186 ox 1892 ) An¬
wendung findet.

Nr . 88 . Verordnung der Ministeriell des Innern,
des Handels lind  der Finanzen vom 3 . Juni 1893,
betreffend die Aufhebung der mit den Verordnungen vom 10 . October 1892

(N .-G .-Bl . Nr . 180 ), vom 6. November 1892 (R .-G .-Bl . Nr . 189) und vom
10 . November 1892 (R .-G .-Bl . Nr . 190 ) erlassenen Verbote der Ein - und
Durchfuhr bestimmter Waren aus dem Deutschen Reiche, aus Frankreich , ans
Belgien , aus den Niederlanden und aus Rumänien , sowie die Beschränkung
dieser Verbote gegenüber Russland.

11. Laudesgekehlilatl.

Nr . 16 . Gesetz vom 5 . April 1893 , betreffend die
zeitliche Befreiung von den Landes - und Gemeindeznschlägen zu der staatlichen
Hanszinssteuer für die Erweiterung oder Regulierung der Hauptverkehrsstraßen
fördernde Umbauten im Gebiete der Reichshanpt - und Residenzstadt Wien.

Nr . 17 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthumc Österreich unter der Enns vom 15 . April
I 893, Z. 221 78,  betreffend das von der Wassergenossenschaft in Hof
am Leithaberge mit dem n .-o. Landesausschusse und der Staatsverwaltung
abgeschlossene Übereinkommen über die Bewässerung von Grundstücken in Hof
am Leithaberge.

Nr . 18 . Gesetz vom 10 . April 1893.  betreffend die
Verbauung des Trommelschlaggrabens in der Gemeinde Markt Aspang.

Nr . 19 . Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 1. Mai
1893 , Z . 27055 , betreffend die Bestimmung der Zugehörigkeit der

Bekenner des griechisch-orientalischen Religionsbekenntnisses zu den in Wien
bestehenden drei griechisch-nicht-unierten Kirchengemeindcn.

Nr . 26 . Gesetz vorn 20 . April 1893 , betreffend die
Ableitung des Bocksgrabens in der Richtung des alten Schmeißengrabens und
die Erhöhung der Thahamühlbachdämme.

Nr . 21 . Gesetz vom 20 . April 1893 , wirksam
sür das Erzherzogthum Österreich unter der Enns,
betreffend die Entwässerungsanlage in den Gemeinden Scharndorf , Höslein und
Nohrau.

Nr . 22 . Gesetz vom 20 . April 1893 , wirksam
für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns,
betreffend die Regulierung des Gansgrabeus und Melioration der angrenzenden
Grundstücke in der Gemeinde Grund.

Nr . 23 . Gesetz vom 20 . April 1893 , wirksam
für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns,
betreffend die Trockenlegung versumpfter Grundstücke in der Gemeinde
Nieder -Edlitz.

Nr . 24 . Gesetz vom 20 . April 1893 , wirksam
für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns,
betreffend die Regulierung des Nenrissgrabens und Melioration der angrenzen¬
den Grundstücke in der Gemeinde Kalladorf.

Nr . 25 . Gesetz vom 21 . April 1893 , betreffend die
Reconstruction des Donau - Jnnndationsdammes in der zur Ortsgemeinde
Strengberg gehörigen Catastralgemeinde An.

Nr . 26 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 4 . Mai
1 893 , Z 22179 , betreffend das von der Wassergenossenschaft in
Böhmischkcut, Alt -Höflein und Harrersdorf mit dem niederösterreichischen Landes¬
ausschusse und der Staatsverwaltung abgeschlossene Übereinkommen über die
Entwässerung von Grundstücken in den Gemeinden Böhmischkrnt , Alt -Höfleiu
und Harrersdorf.

Ni 27 . Gesetz vom 20 . April 1893 , betreffend die
Regulierung des Zahabaches im Concurrenzbezirke Zistersdorf.

Nr . 28 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthumc Österreich unter der Enns vom 25 . Mai
1893 . Z . 35867 , betreffend die Einhebung der Landes - und Grnnd-
entlastuugsfouds - Zuschläge in der Zeit vom 1. Mai bis einschließlich
30 . Juni 1893.
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1893, VI

Verordnungen und Entscheidungen,
sowie

NormativbestimmMgen des Gemeinderathes, Stadtrathcs ,md des Magistrates
in Zliigeiegenheiiei! der EelliemdelMllmitlliig und politiScheu IiutSkührnug.

Inhalt:
I . Verordnungen und Entscheidungen : 1. Ausübung des Handels mit Mehl und Grieß durch Bäcker. — 2. Strompolizeiliche Bewilligung zur Aus¬
stellung und Verlegung von Schiffmühlen . — 3. Ertheiluug des Consenses zur Errichtung einer Niederlassung der deutschen Ordensschwestern in Wien . —
4 . Einbringung der Krankenhaus -Verpflcgskosten von Kraukencassen — 5. Ausgabe von Nickelmünzen zu 20 und 10 Ir und Einziehung der Silberscheidemüuzen
zu 20 kr. — 6. Bewilligung von Überstundenarbeit . — 7. Frankierung der an die k. und k. Vertretungskörpcr im Auslande gerichteten Correspondenzen . —
8. Abfuhr von Fischereitaxbeträgen . — 9. Bäcker — Zucker- und Kuchenbäcker. — 10 . Eine eiserne Cassa eines Advocaten kein Pfandobject . — 11 . Vergütung
der Vorspannsleistung bei freizügigen Märschen . —11. Normativbestimmungen : Stadtrath: — 12 . Unentgeltliche Aufnahme in städtische Kinder¬
gärten . — 13 ..§ iuzählung der im Präsenzdienst zugebrachten Zeit bei Berechnung der Zustäudigkeitstaxe . — Magistrat:  14 . Bestimmungen über das Verhalten
der Hilfsarbeiter auf den Victualienmttrkken . ( MarkthelferJ — 15 . Sanitätspolizeiliche Maßnahmen in Gewerbeangelegenheiten . — 16 . Confiscation von Wildbret

oder Geflügel . — Verzeichnis der im Jahre  1893 publicierten Reichs - und Landesgesetze.

l. Vnliriuunup'» null Entscheidungen.

(Ausübung des Handels mit Mehl und Eries ; durch
Bucker .)

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 3 . October
1887 . Z . 51887 (M .-Z . 323504/XVI ) , dem Wiener Magistrat
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Aus Anlass der aus zwei politischen Verwaltungsgebieten zur Entscheidung
der beteiligten Ministerien gebrachten Frage über den Umfang der Gewerbs-
rechte der Bäcker, insbesondere in Hinsicht auf die Frage , ob den Bäckern auch
das Recht zum Handel mit Mehl und Grieß zustehe, haben sich laut Erlasses
des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 19 . September d. I ., Z . 3026,
die k. k. Ministerien des Innern und des Handels nach Einvernehmung der
Handels - und Gewerbekammern bestimmt gefunden , die nachstehende Entschei¬
dung zu fällen:

1. Jenen Bäckern , welche ihre Gewerbsberechtigung bereits vor dem
Jnslebeutreten der Gewerbeordnung vom 20 . December 1859 , R .-G .-Bl . Nr . 227,
erlangt haben , steht auch noch derzeit das Recht zum gewerbsmäßigen Verkauf
von Mehl und Grieß zu.

2. Hingegen kommt jenen Bäckern , welche das Bäckergewerbe erst nach
dem Jnslebeutreten der Gewerbeordnung vom 20 . December 1859 angemeldet
und nicht auch den Handel mit Mehl und Grieß oder ein Gewerbe , in dessen
Bercchtiguugsnmfang der Handel mit Mehl und Grieß fällt (wie beispielsweise
das Müllergewerbe , das Greislergewerbe u. s. f.) angemeldet haben , die Be¬
rechtigung zum Handel mit Mehl und Grieß nicht zu, sondern müsste erst auf
Grund einer besonderen Gewerbsanmeldung erworben werden.

Es kann ihnen jedoch nicht verwehrt ' werden , Producte , welche sich für
sie im Verlaufe eines regelmäßigen Gewerbebetriebes ergeben , und welche für
die Erzeugung ihrer Gewerbeartikel nicht verwendbar sind, fallweise Dritten
käuflich zu überlassen , wobei jedoch ein auf dem Lagerhalten , Feilhalten und
Feilbieten in den den Kunden zugänglichen Verkaufslocalitäten ausgeschlossen
bleiben muss.

3. In jenen Fällen , in denen das Bückergewcrbe mit dem Müllergewerbe
vereinigt ansgeübt wird , erscheint der Handel ' mit Mehl und Grieß nicht als
ein Ausfluss der Bäckerei, sondern als eine nach Z 37 des Gesetzes vom
15 . Mürz 1883 , N .-G .-Bl . Nr . 39 , gesetzlich eingeraumte Berechtigung des
Müllergewerbes , weshalb in diesen Fällen eine besondere Anmeldung des
Handels mit Mehl und Grieß zu entfallen hat.

Diese Entscheidung gründet sich hinsichtlich Punkt 1 auf Art . VI des
Kundmachuugspateutes zur Gewerbeordnung vom 20 . December 1859 , wonach
die vor der Wirksamkeit der 1859er Gewerbeordnung erworbenen Berechtigungen
aufrecht bleiben ; hinsichtlich Punkt 2 auf Z 42 der Gewerbeordnung vom Jahre
^59 , beziehungsweise auf Z 36 , Alinea 1, des Gesetzes vom 15 . März 1883,
N .-G .-Bl . Nr . 39 , wonach der Umfang eines Gewerberechtes nach dem In¬
halte des Gewerbsscheines zu beurtheilcn ist, daher demjenigen , welcher das
Bäckergewerbe angemeldet hat , die Berechtigung znm Handei mit Mehl und
Gneß nicht ans dem Titel des Gewerbsscheines als Bäcker zugesprochen werden
kann ; endlich hinsichtlich Punkt 3 auf die Bestimmung des ß 44 der 1859er
Gewerbeordnung , beziehungsweise Z 37 des Gesetzes vom ' 15 . März 1883,
R .-G .-Bl . Nr . 39 , wonach die Berechtigung zur Erzeugung eines Artikels
auch die Berechtigung zum Handel mit diesem Artikel sowie mit den gleichen
fremden Erzeugnissen in sich schließt.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur eigenen Darnachachtnng und mit
dem Aufträge in Kenntnis gesetzt, die betheiligten Genossenschaften von dieser
Entscheidung zu verständigen . — Die mit dem Berichte vom 15 . Juni 1885,
Z . 152597 , vorgelegten Bezugsacten folgen im Anschlüsse zurück.

2 .
(Ltro, «polizeiliche Bewilligung zur Aufstellung und

Beilegung von Schissnrnhlen . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 24 . Februar 1893,

Z . 8314 (M .-Z . 32018/XIV ), dem Wiener Magistrate eine Abschrift
! nachstehenden Erlasses gleichen Datums und Zahl zur Kenntnis¬

nahme inlimiert:
Mit Beziehung auf den diesämtlichen Bericht vom 4 . August 1892,

Z . 10052 , wird der k. k. Bezirkshauptmauuschaft eröffnet , dass zur Begegnung
des von der k. k- Bezirkshauptmanuschaft in diesem Berichte hervorgehobenen
Übelstandes , dass die Schiffmüller auf Grund des mit der Donauregulierungs-
Commission abgeschlossenen Pachtvertrages allein ohne  strompolizeiliche
Bewilligung die Mühlen aufstellen , die Donauregulierungs -Commission laut
Note vom 22 . Jänner 1893 , Z . 200/1 ) . R . 6 ., über hierortigeu Wunsch in
Hinkunft , falls mit Parteien Verpachtungen von Donaunfergrüuden zur Er¬
richtung von Schiffmühlen überhaupt zum Abschlüsse gelangen sollten, im ß 7
der diesfalls zu errichtenden Bestandverträge , neben dem allgemeinen Hinweise
auf die Verpflichtung zur Beobachtung der strompolizeilichen Vorschriften und
Anordnungen , auch insbesondere znm Ausdrucke gebracht werden wird , dass
die Pächter von Muhlhaftplätzen im Sinne des Z 33 der provisorischen Schiff-
fahrts - und Strompolizei -Ordnung vom 31 . August 1874 , N .-G .-Bi . Nr . 122,
verpflichtet sind, zur Aufstellung und Verlegung von Schiffmühlen die hier-
ortige Bewilligung einzuholen.

3 .
(Ertheiluug des Couseufes zur Errichtung einer
Niederlassung der deutschen Ordensschwestern in

Wien »)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 8 . April 1893,

Z . 22910 , an das hochwürdigste fnrsterzbischöfliche Ordinariat in
Wien nachstehenden Erlass gerichtet:

Die k. k. Statthaltern findet in Gemäßheit des Z 2 der Ministerial-
Verordnnng von 13 . Juni 1858 , N .-G .-Bl . Nr . 95 , die staatliche Zustimmung
zur Errichtung einer Niederlassung der deutschen Ordensschwestern (Schwestern
vom deutschen Hause St . Mariens zu Jerusalem ) in Wien mit dem Persoualstaude
von 30 Schwestern und einem deutschen Ordenspriester als Superior zu ertheilen.

Hievon beehrt sich die k. k. Statthalterei das hochwürdigste fürsterzbischöf¬
liche Ordinariat unter Rückschluss der zwei Beilagen der geschätzten Vorlage vom
3. Jänner 1893 , Z . 40 , zur gefälligen Kenntnisnahme und Verständigung des
deutschen Ritter -Ordens in Kenntnis zu setzen.

(Einbringung der Krankenhaus Berpflegskosten von
Krankeneassen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 27 . April
1893 , Z . 27910 (M --Z . 69986/XIII ), dem Wiener Magistrate
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nachstehenden , an die Verwaltungen der k. k. Krankenanstalten in
Wien gerichteten Erlass gleichen Datums und Zahl zur Kenntnis
und Darnachachtung intimiert:

Behufs nnaufgehaltener Abwicklung der Verhandlungen zur Einbringung
der in den öffentlichen Krankenanstalten aufgelaufenen Berpflegskosten von den
Kraukencassen wird die Verwaltung angewiesen , bei Jnstruiernng von Acten
über Verpslegskostenansprüche an Kraukencassen , welche zur hierortigen Ent¬
scheidung im Sinne des ß 66  des Gesetzes vom 30 . März 1888 , R .- G .-Bl.
Nr . 33 , vorgelegt werden , in jenen Fällen , wo gelegentlich der Requirierung
der Spitalsauweisnng — was , wie schon des öfteren betont wurde , sogleich
nach der Aufnahme des Verpflegten und Feststellung der Cassaangehörigkeit zu
geschehen hat — zwar die Mitgliedschaft des Verpflegten zur Krankencassa
seitens dieser Krankencassa anerkannt , der volle Ersatz der Berpflegskosten aber
aus dem Grunde abgelehnt wird , weil der Pflegling sich ohne Einverständnis
der Krankencassa in das Spital begeben hat , bei den weiteren Erhebungen in
rigorosester Weise vorzngehen und insbesondere , wenn möglich , durch Einver¬
nehmung des Verpflegten selbst sogleich zu erheben , ans welchen Gründen
derselbe ohne vorherige Einholung der diesbezüglichen Weisung oder entgegen
der ' Weisung der Krankencassa -Organe die Spitalspflege ausgesucht hat , ob eine
häusliche Pflege unmöglich oder unzulänglich gewesen sei ; ferner m allen
solchen streitigen Fällen ' stets ein ärztliches Parere zu beschaffen , welches sich
in eingehender Weise über den Charakter der Krankheit , über das Vorhanden¬
sein und den Zeitpunkt des Eintrittes der Spitalsbedürftigkeit , endlich über die
Frage der Nnabweisbarkeit des Verpflegten anszusprechen hat.

r.
(Ausgabe von Nickelmnnzen zu 24- und k» und

Einziehung der Silberscheidemünzen zu 2G kr.)
Laut Erlasses des hohen k. k. Finanzministeriums vom 1. Mai 1893,

Z . 2383/H , wurde am 1. Mai 1893 mit der Hinausgabe der Nickelmünzen
der Kronenwährnng zu zwanzig (20 ) und zehn (10 ) Hellern bei den k. k. Staats-
cassen begonnen.

Die Nickelmünzen österreichischen und ungarischen Gepräges sind nach dem
Gesetze zu ihrem Nennwerte , und zwar bei Zahlungen in österreichischer
Währung dergestalt anzunehmen , dass das Zwanzighellerstück gleich zehn
Krenzern und das Zehnhellerstück gleich fünf Kreuzern österreichischer Währung
gerechnet wird.

Die Nickelmünzen müssen von den Staats - und öffentlichen Cassen bis zu
dem Betrage von zehn Kronen in Zahlung genommen werden . Ebenso ist im
Privatverkehre niemand verpflichtet , Nickelmünzen in einem Betrage von mehr
als fünf Gulden österreichischer Währung , beziehungsweise von mehr als zehn
Kronen in Zahlung zu nehmen.

Im Verwechslnngswege werden die Nickelmünzen von der k. k. Staats-
Centralcassa in Wien und den als Verwechslnngscassen fungierenden k. k. Landes-
cassen in jedem Betrage angenommen . Im Verhältnisse der Ausgabe der
Nickelmünzen der Kronenwährnng werden Silberscheidemünzen zu zwanzig
Kreuzern österreichischer Währung von den k. k. Ttaatscassen aus dem Verkehre
gezogen werden . Die im Verkehre belassenen Zwanzigkreuzerstücke österreichischer
Währung behalten , sowie die Zehnkrenzerstücke österreichischer Währung ihren
bisherigen gesetzlichen Umlauf.

4».

(Bewilligung von Überstundenarbeit .)
Die k. k. n .-ö. Statthnlterei hat mit Erlass vom 2 . Mai

1893 , Z . 26630 (B .-A .-Z . 11234/VII ), dem magistratischen
Bezirksamte für den VII . Bezirk folgende Entscheidung intimiert:

Die k. k. Statthalterei findet dem Recurse der Firma Brüder B ., Hut¬
fabrikanten in Wien , gegen die d . ä . Entscheidung vom 24 . Februar 1893,
Z . 4635 , insofern mit ' derselben die am 20 . Februar 1893 zur Anzeige
gebrachte Arbeitsverlängernng im Betriebszweige „ Znricht " der Hutfabrik im
VII . Bezirke für den 25., 27. und 28. Februar 1893 nicht zur Kenntnis
genommen wurde , deshalb keine Folge zu geben , weil der Zusammenhalt der
aus die Überstundenarbeit bezüglichen normativen Bestimmungen mit dem
Geiste des Gewerbegesetzes deutlich erkennen lässt , dass eine Verlängerung der
Arbeitszeit gegen bloße Anmeldung nur dann zulässig erscheint , wenn die der
Gewerbebehörde I . Instanz zur Erledigung von Überzeitgesuchen eingeräumte
dreitägige Frist nicht abgewartet werden kann.

Sind jedoch die Verhältnisse derart „gestaltet , dass eine Frist von drei
Tagen abgewartet werden kann , so ist eine Überstundenarbeit nicht mehr gegen
bloße Anmeldung , sondern lediglich aus Grund einer behördlichen Bewilligung
statthaft . Es ist deshalb ein Unternehmer nicht berechtigt , unter dem Titel
„zwingender Nothwendigkeit " während dreier Tage im Monate gegen bloße
Anmeldung in Überstunden zu arbeiten , wenn er schon geraume Zeit vorher
(mehr als 'drei Tage ) weiß , dass das Bedürfnis nach Überzeitarbeit herantreten
wird . In solchen Fällen muss die behördliche Bewilligung nachgesucht werden,
und das magistratische Bezirksamt für den VII . Bezirk war demnach berechtigt,
die von der Firma Brüder B . am 20 . Februar erfolgte Anmeldung der Über¬
stundenarbeit für den 25 ., 27 . und 28 . Februar nicht zur Kenntnis zu nehmen.

Gegen diese Entscheidung steht der genannten Firma der Recnrs an das
hohe k. k. Handelsministerium binnen vier Wochen ab intimasto offen.

Die Beilagen des Berichtes vom 12 . März 1893 , Z . 6397 , folgen zurück.

7 .
(Frankierung der an die k. und k. Vertretnngskörper

im Auslande gerichteten Correspondenzen .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 3 . Mai 1893,

Z . 1145/IK . (M .-Z . 74109 ), dem Wiener Magistrate eine Abschrift
nachstehenden , an die k. k. Bezirkshanptmannschaften gerichteten
Erlasses gleichen Datums und Zahl zur Kenntnisnahme und
weiteren geeigneten Veranlassung intimiert:

Nachdem noch immer Fälle Vorkommen , in welchen Correspondenzen
hierländischer Behörden an k. und k. Vertretnngsbehörden unrichtig oder gar
nicht frankiert werden , sehe ich mich infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums
des Jnneru vom 17 . Februar 1898 , Z . 30274 ex 1892 , veranlasst , die genaueste
Befolgung der in Betreff der Übersendung und Frankierung der von inländischen
Behörden und Ämtern an k. und k. Missionen und Consulate im Auslande
gerichteten Dienststücke bestehenden Vorschriften (h. o. Normalerläffe vom 17 . Jänner

und 18 . Mai 18/3 , ZZ . - ^ - , 24 . Juni 188c >, Z . ^7 , 5 - Juni
1297 5021

1882 , Z . , .Z . 24 . Februar 1884 , Z . 14 . August 1885 , Z.
7639 918

4 . Jänner und 11 . Februar 1889 , ZZ . 1888 und - - -- 1889 , 26 . Fe¬

bruar 1889 , Z . 10 . October und 22 . November 1891 , ZZ . ^ und

und 1892 ) nachdrücklichst und mit dem Beisatze in Erinnerung zu

bringen , dass die Refnndierung derjenigen Porto -Auslagen , welche infolge
unrichtiger oder unterlassener Frankierung von Correspondenzen Lsterr . Behörden
mit den k. und k. Vertretungsbehörden den letzteren ungebürlich erwachsen,
ausnahmslos von der absendenden Behörde , eventuell von dem au dem Ver¬
säumnisse schuldtragenden Beamten in Anspruch genommen werden muss.

8 .

(Abfuhr von Fifchereitaxbeträgen . )
Zufolge Statthalterei - Erlasses vom 10 . Mai 1893 , Z . 24600 (M .-Z.

77066/XV ) , ist in Hinkunft die Abfuhr der eingehobenen Fischereitaxbeträge
und Gestehungskostenvergütnngen durch die magistratischen Bezirksämter an die
k, k. n .-ö. Landeshauptcassa nicht mittels Postanweisungen , sondern unmittelbar
an die Lasse , und zwar quartalsweise zu veranlassen.

V.
(Bäcker — Zucker - und Kuchenbäcker . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 20 . Mai 1893,

Z . 34307 (M .-Z . 82501/XVII ) , dem Wiener Magistrate Folgendes
zur Kenntnis gebracht.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom
9 . Mai 1893 , Z . 702 , über die Eingabe der Genossenschaft der Zuckerbäcker rc.
iu Wien äs prass . 5 . Mai 1892 , in welcher dieselbe um Abhilfe gegen die ihr
Gewerbe schädigenden Übergriffe der Bäcker bittet , nach mit dem hohen
k. k. Handelsministerium gepflogenem Einvernehmen zu eröffnen gefunden,
dass besondere Verfügungen aus Anlass dieser Eingabe nicht als geboten
erachtet werden , dass es aber der genannten Genossenschaft überlassen bleibt,
concrete Fälle , in welchen Bäcker ihre Gewerbebefngnisse zum Nachtheile der
Zuckerbäcker und Kuchenbächer überschreiten , zur Kenntnis der betreffenden
Gewerbebehörde I . Instanz zu bringen , welche sonach unter Bedachtnahme auf
den Erlass des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 7 . Juli 1886,
Z . 4810 (hierämtliche Jntimation vom 14 . Juli 1886 , Z . 35316 ), in dem
speciellen Falle die weitere Amtshandlung einzuleiten haben wird.

Die Beilagen des Berichtes vom 30 . December 1892 , Z . 148030 , folgen
mit der Aufforderung zurück , die Genossenschaft der Zuckerbäcker in Wien von
dem obigen hohen Erlasse zu verständigen , nach demselben im gegebenen Falle
vorzugehen und auch die magistratischen Bezirksämter hievon zur Darnachachtung
in Kenntnis zu setzen. I«
(Eine eiserne Casfa eines Advocaten kein Pfand¬

object .)
Die k. k. Finanz -Landes -Direction hat mit einem an das

magistratische Bezirksamt für den I . und VIII . Bezirk gerichteten
Erlasse vorn 24 . Mai 1893 , Z . 22231 (B .-A .-Z . 26I60/I ) ,
nachstehende Entscheidung gefüllt:

In Erledigung unter Rückschluss der Beilagen des Berichtes vom 27 . Fe¬
bruar 1893 , Z . 6737/1 , findet die k. k. Finanz -Landes -Direction dem Recurse
des Hoü und Gerichtsadvocaten Dr . N . N . gegen die dortämtliche Entscheidung
vom 20 . Jänner 1893 , Z . 2743 , womit die wegen Steuerrückstäuden gepfändete
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eiserne Cassa ans dein Executionsbaude nicht ausgeschieden wurde , Folge zu
geben , und zwar in folgender Erwägung:

Wenn auch die eiserne Cassa weder unmittelbar nach auch im allgc-
meinen zu jenen „ zur Ausübung des Berufes (eines Advocaten ) erforderlichen
Gegenständen " gehört , welche (nach Z 2 , Z . 4 , des Gesetzes vom 10 . Juni
1887 , R .- G .-Bl . Nr . 74 ) von der Execution auszunehmen find , so lässt sich
bei voller Würdigung aller dem advocatorischen Berufe innewohnenden Rechte
und Pflichten und der diesem nach gesetzlich statuierten Haftungspflicht des Ad-
vocalen seinem Clienten gegenüber nicht leugnen , dass der Advocat , um Ur¬
kunden , Bargeld , die Wertes 'sectcn , die er nach der Advocatenordnung für seine
Clienten in Empfang zu nehmen nicht nur berechtigt , sondern geradezu ver¬
pflichtet ist, oder um Acten , die ihres Inhaltes wegen nicht frei herumliegen
sollen , sicher anfbewahren zu können , schon wegen der seinen Mandanten ge¬
währleisteten erhöhten Sicherheit willen einer eisernen Cassa thatsächlich bedarf
und dieserwegen auch die eiserne Cassa des Dr . N . N . als zu dessen beruflicher
Ausübung gehörig anzusehen und von der Execution auszunehmen ist.

LI.
(Vergütung der Vorspannsleistung bei freizügigen

Märschen . )
Die l . k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 3. Juni 1893,

Z . 37723 (M .-Z . 90285/XVI ), dem Wiener Magistrat Folgendes
zur Kenntnis gebracht:

Von der Erwägung ausgehend , dass bei größeren Concentriernngs-
Manövern die volle Freizügigkeit der Märsche und damit das kriegsmäßige
Verhältnis der manövrierenden Truppen insolange nicht zur Geltung kommen
kann , als die zur Fortbringung der Truppen aufgenommenen Vorspänne von
Marschstation zu Marschstation abgefertigt werden müssen und dass die Ver-
schicdenartigkeit der solchen Vorspünnern auferlegten Tagesleistungen auch eine
enisprechende Regelung der bezüglichen Vergütungen erheische , wurde im vorigen
Jahre , einem Wunsche des h . k. n . k. Neichs -Kriegsministeriums entsprechend,
seitens des h. k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung der im Anschlüsse
-/ . mitfolgende Erlass an die Landwehr -Commanden gerichtet , womit die Landwehr¬
truppen ermächtigt wurden , die, während der freizügigen Märsche erforderlichen
Vorspannswagen im freien Übereinkommen  mit den Vorspanusbeistellern,
beziehungsweise deren Gemeinden aufzunehmen und nicht nach der Zahl der
thatsächlich zurückgelegten Kilometer , sondern nach der Dauer der Verwendung
zu vergüten.

Analogen Erwägungen entsprungene Weisungen ergiengen seitens des
h . k. u . k. Neichs -Kriegsministeriums im Wege der Corpscommandcn an die
Truppen und Commanden des Heeres.

Nachdem jedoch gegen diesen Vorgang einzelne Anstände von Vorspanns-
beistcllern erhoben ,wurden , welche der unbegründeten Vcrmnthung entsprangen,
dass sich das freie Übereinkommen nur auf die Art der Vergütung , nicht aber
auf die Anforderung der Vorspannsleistung nach der Zeit zu erstrecken habe,
dass daher eine Abänderung des Vorspannsnormales vom Jahre 1782 ein¬
geführt worden sei und nachdem die im Vorjahre getroffenen Verfügungen
vorläufig auch für weiterhin in Aussicht genommen find , wird der Magistrat
infolge Erlasses des h. k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom
26 . Mai 1893 , Z . 1130 II n/2986 , hievon in die Kenntnis gesetzt.

Erlass des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom
3. August 1892 , Nr . 12414 V/2503 ox 1892:

Nach den Bestimmungen des Vorspanus -NormaleS vom Jahre 1782
kann die Beistellung von Vorspannswagen (Pferden ) nur von Station zu
Station angesprochen werden und ist die Vergütung nach dem betreffenden
Wegansmaße zu leisten.

Da nun die freizügigen Märsche die volle Freizügigkeit und das kriegs¬
mäßige Verhältnis beider Parteien insolange nicht zur Geltung kommen
könnte , als die in Verwendung stehenden Vorspannswagen (Pferde ) von Marsch¬
station zu Marschstation abgesertigt werden müssten , da weiters die Vergütung
für die anlässig der freizügigen Märsche ausgenommenen Vorspannswagen
(Borspanuspferdc ) nach der Zahl der zurückgelegten Kilometer mit der Dauer
der Verwendung solcher Fuhrwerke (Pferde ) bei der Truppe zumeist nicht in
entsprechendem Verhältnisse steht , wird für künftighin bewilligt , dass die anlässig
der freizügigen Märsche erforderlichen Vorspannswagen (Pferde ) im freien
Übereinkommen der Commanden und Truppen mit den Borspannsbesitzern,
beziehungsweise deren Gemeinden nach der Zeit ausgenommen und nicht nach
der Zahl der thatsächlich zurückgelegten Kilometer , sondern nach der Dauer der
Verwendung vergütet werden . Das Ausmaß der zu entrichtenden Vergütung
kann , in Analogie mit der Bestimmung der Gebüren -Borschrift für das k. u . k.
Heer , II . Theil , Z 43 , Punkt 4 , vorletzter Absatz , derart festgesetzt werden , dass
für die Verwendung solcher Wagen (Bespannungen ) bis zu einem halben Tage
der für die Entfernung von 25 üm , bis zu einem ganzen Tag der für die
Entfernung von 40stm entfallende Betrag entrichtet werde.

Die unterstehenden Truppen wollen demgemäß angewiesen werden.

II. NlMnMiluMmmumM.

12 .
(Unentgeltliche Aufnahme in städt . Kindergärten .)

Vorn Wiener Stadtrathe wurden am 31 . Mai 1893,
St .-R .-Z . 3267 (M .-Z . 75547/X ) beschlossen,

die magistratischen Bezirksämter anznweisen , Ansuchen um unentgeltliche
Aufnahme von Kindern in städt . Kindergärten dem Bezirksvorsteher zur Er¬
ledigung im Einvernehmen mit dem Ortsschnlrathe abzutreten.

L3.
(Einzählnng der im Präsenzdienft zugebrachten Zeit

bei Berechnung der Znständigkeitstaxe . )
Vom Wiener Stadtrathe wurde am 21 . Juni 1893 , nä

St .-R .-Z . 4053 (M .-Z . 91537/XVI ) bestimmt,
dass jenen Zustäudigkeitswerbern , welche beim Militär activ gedient haben,

und die nach Erfüllung ihrer Prüsenzdienstpflicht den Aufenthalt in Wien wieder
fortsetzten , die Zeit ihrer Präsenzdienstpflicht nicht als Unterbrechung des
Domicils angerechnet werde . _

Z4l.

(Bestimmungen über das Verhalten der Hilfsarbeiter
auf den Vietnalienmärkten . sMarkthelfer .1)

Der Wiener Magistrat hat unterm 4 . Mürz 1893 , Z . 3145/XV1
ex 1892 , Nachstehendes normiert:

Die Hilfsarbeiter werden vom Marktamte ausgenommen und haben
während ihrer Anwesenheit auf dem Markte die ihnen vom Marktamte zuge¬
wiesene Blechnnmmer in leicht sichtbarer Weise auf der Brust zu tragen , sich
gegen jedermann anständig und höflich zu benehmen und den Anordnungen
der Marktbeamten unbedingt Folge zu leisten . Es ist den Hilfsarbeitern ver¬
boten , auf ihre eigene Rechnung Handel zu treiben , sich in einen angefangcnen
Handel zu mengen , auf dir Bestimmung der Marktpreise Einfluss zu nehmen
und sich den Marktparteien aufzudrängen.

Die Hilfsarbeiter dürfen außer den tarifmäßigen Lohnsätzen keine weiteren
Gebüren , wie ein sogenanntes Abfass - oder Abmessgeld n . dgl . beanspruchen.

Jeder Hilfsarbeiter hat diesen Lohntarif (siehe unten ) stets bei sich zu
tragen und über Verlangen vorzuzeigen.

Gegen jene Hilfsarbeiter , welche ihre Befugnisse überschreiten , sich unan¬
ständig benehmen oder die Ruhe und Ordnung auf dem Markte stören , wird
nach der Marktordnung für die k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien mit
Geld - oder Arreststrafen und im Wiederholungsfälle mit der Wegweisung vom
Markte vorgegangen.

^ohntarif.

^ost - D i e n st l e i st u n g
Entlohnung

fl. kr.

1 Für das Abladen eines großen Fasses oder einer großen
Kiste vom Wagen . 10

2 „ das Ausladen eines großes Fasses oder einer großen
Kiste auf einen Wagen . — 20

3 „ das Auf - oder Abladen eines mittelgroßen Fasses
oder einer mittelgroßen Kiste . — 10

4 „ das Auf - oder Abladen eines kleinen Fasses oder
einer kleinen Kiste . — 5

5 „ das Auf - oder Abladen eines großen Korbes mit
Grünwaren . — 5

6 „ das Auf - oder Abladen einer großen Butte . . . — 3
7 „ das Auf - oder Abladen eines kleinen Büttels oder

Korbes . — 1
8 „ das Abladeu eines einspännigen Wagens mit Körben

oder Bütteln . — 30
9 „ das Abladen eines zweispännigen Wagens mit Körben

oder Bütteln . . . - 50
10 „ das Abladen eines Möbelwagens mit Obst , Gurken rc . — 60
11 „ das Abladen eines Möbelwagens mit Erdäpfeln in

Säcken , Zwiebeln in Rohrsäcken , Obst in Kisten
u . s. . . 1 —

12 „ das Zustreifen eines großen Fasses oder einer großen
Kiste zu den Verkaufsständen , zu oder aus den
Wagen des Käufers . — 20

13 „ das Zustreifen eines mittelgroßen Fasses oder einer
solchen Kiste zu den Verkaufsständen , zu oder auf
den Wagen des Käufers . — 5
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Post - Dienstleistung  Entlohnung
Nr . fl. kr.
14 Für das Znstreifen eines kleinen Fasses , Korbes , Erbsen¬

sackes oder einer solchen Kiste zu den Verkanfsständen,
zu oder auf den Wagen des Käufers . — 2

15 „ das Ausladen eines Obstschiffes am Schanzl Per
Büttel oder Kiste . — 3

16 „ die Dienstleistung beim Verkaufe pro Tag . . . . 2 —
Anmerkung:  Die angesetzten Löhne sind nur für volle Gefäße und

ohne Rücksicht auf die bei der Dienstleistung beschäftigten Personen zu bezahlen.

13 .
(Sanitätspolizeiliche Maßnahmen in Gewerbe-

angelegenheiten .)
Magistratsdirector Krenn hat mit Erlass vom 14. April

1893 , (M .-Z . 14470/VIII ), Nachstehendes ungeordnet:
Zufolge Statthalterei - Erlasses vom 26 . Jänner 1893 , Z . 67634 , hat die

Erhebung in einzelnen Gasthäusern  ergeben , dass bezüglich der sogenannten
Kühlwandeln zumeist nur in größeren Gasthäusern Hochquellenwasser mit ent¬
sprechender Abschlussvorrichtung verwendet wird , während in kleineren Gast¬
häusern zu diesem Zwecke Behälter ans Metall oder Holz benützt werden , deren
Inhalt zumeist aus unreinem Wasser besteht.

Das magistratische Bezirksamt wird hievon mit Bezug auf das Ma-
gistrats -Decret vom 21 . October 1892 , Z . 189542 , mit der Aufforderung in
Kenntnis gesetzt, dieser Angelegenheit besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden,
beziehungsweise in den Gasthäusern wegen der Beschaffenheit der Kühlwandeln
wiederholte Revision und wo nur immer thuulich , die Einleitung von Hoch¬
quellenwasser mit entsprechendem Abschlüsse anzuordnen.

Bezüglich der G r e i s l e r - G e s ch ä f t e hat sich ergeben , dass der
Zutritt in die Wohnräume fast überall vom Gassenladen , beziehungsweise vom
Geschäftslocale erfolgt.

Es wird sich sohin empfehlen , je nach der Beschaffenheit des concreten
Falles das Einvernehmen mit den betreffenden Genossenschaften behufs belehrender
Einflussnahme auf die Genossenschaftsmitglieder zu Pflegen und die Beseitigung
des bezeichneten Übelstandes mit allem Nachdrucke anznstreben.

Bei der in mehreren Pfandleiha n st alten  Wiens gepflogenen
Erhebungen wurde constatiert , dass der Geschäftsbetrieb dieser Anstalten , weil
daselbst über die Provenienz der in Versatz gelangenden Effecten absolut keine
Kenntnis herrscht , sanitär im hohen Grade bedenklich erscheint.

Unter den zum Versätze gelangenden Effecten kommen bezüglich der
ansteckenden Krankheiten insbesondere Kleidungsstücke und Bettzeug in Betracht,
welche , wie erhoben wurde , unter allen Umständen von den Anstalten ange¬
nommen werden , während Wäschestücke nur in gereinigtem und gebügeltem Zu¬
stande übernommen werden.

Um dieser mit dem Versätze von Kleidungsstücken verbundenen und schwer
zu bekämpfenden Gefahr der Weiterverbreitung ansteckender Krankheiten möglichst
wirksam entgegenzulreten , erscheint es geboten , im Orte der Erkrankung mit
aller Entschiedenheit dahin zu streben , dass während der Dauer der Krankheit,
d. h . insolange als die Desinfection in der betreffenden Wohnung nicht vor¬
schriftsmäßig durchgeführt ist, weder Bekleidungsstücke und Bettzeug , noch
andere als Träger des Ansteckungsstoffes bekannte Effecten der Psandleihanstalt
übergeben werden.

Das magistratische Bezirksamt wird angewiesen , den sämmtlichen oben
erwähnten wichtigen sanitären Fragen ein besonderes Augenmerk zu widmen
und die diesfalls berufenen Anfsichtsorgaue zur Bekämpfung der erwähnten
sanitären Gefahren entsprechend anzuweisen.

SO.
(Conftseatiolr von Wildbret oder Geflügel .)
Magistratsdirector Krenn hat mit Erlass vom 17. April

1893 (M .-Z . 155175/XV ), Folgendes angeordnet:
Das magistratische Bezirksamt wird angewiesen , in Hinkunft in allen

denjenigen Fällen , in welchen die Confiscation von Wildbret oder Geflügel
seitens des städtischen Marktamtes zur Anzeige gebracht wird , von der erfolgten
Confiscation nicht nur den Empfänger dieser Ware , sondern auch den Absender
derselben , insofern seine Adresse bekannt ist , uuverweilt zu verständigen.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1893 pnblicierten Gesetze und Verordnungen.
X. Reichsgesttzblatt.

Nr . 89 . Eisenbahn -Convention vom 2. /14 . Jänner
1893  zwischen der österreichisch -ungarischen Monarchie und dem Kaiserthume
Russland , betreffend den Anschluss der beiderseitigen Eisenbahnen bei
Nowosielitza.

Nr . 99 . Erlass des Finanzministeriums vom
27.  Mai 1893,  betreffend die Ermächtigung des k. k. Hauptzollamtes
in Budweis zur Creditierung fälliger Einfuhrzollbeträge.

Nr . 91 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 1. Juni 1893 , betreffend die Errichtung eines Steuer- und
gerichtlichen Depositenamtes in Wallern in Böhmen.

Nr . 92 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 8 . Juni 1893 , betreffend die Errichtung eines Steuer- und
gerichtlichen Depositeuamtes in Urfahr in Ober -Österreich.

Nr . 93 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 9 . Juni 1893 , betreffend die Umwandlung des k. k. Nebenzoll¬
amtes I . Classe in Nowosielitza in ein Hauptzollamt II . Classe.

Nr . 94 . Verordnung des Ackerbaumini st eriums vom
6 . Mai 1893 , womit in Ausführung des Z 28 des Gesetzes vom
28 . Juli 1889 (R .-G .- Bl . Nr . 127 ) , betreffend die Regelung der Verhältnisse
der nach dem allgemeinen Berggesetze errichteten oder noch zu errichtenden
Bruderladen , die Formularien für den Rechnungsabschluss und den statistischen
Bericht der Bruderladen vorgeschrieben werden.

Nr . 93 . Concessionsurkunde vom 16 . Mai 1893
für die Localbahn von Wotic nach Selöan.

Nr . 99 . Concessionsurkunde vom 22 . Mai 1893
für die Localbahn von Monfalcone (Ronchi ) nach Cervignano.

Nr . 97 . Verordnung des Handelsministers im
Einvernehmen mil dem Minister für Cnltus und Unter¬
richt vom 29 . Mai 1893 , betreffend die Bezeichnung von gewerb¬
lichen Unterrichtsanstalten , deren Zeugnisse zum Antritte von handwerksmäßigen
Gewerben berechtigen.

Nr . 98 . Erlass des Finanzministeriums vom
31 . Mai 1893 , betreffend die Ergänzung der Bestimmungen der
Zuckersteuer -Vollzugsvorschrift in Absicht auf die Bezeichnung der Zucker¬
erzeugnisse mit gewerblichen Marken.

Nr . 99 . Erlass des Finanzministeriums vom
3 . Juni 1893 wegen theilweiser Abänderung der Bestimmungen über
die partienweise Füllung der Gährbottiche in Bierbrauereien.

Nr . S99 . Verordnung des Ackerbauministeriums
vom 6 . Juni 1893 , betreffend die Bewilligung von Ausnahmen von
den auf Grund des Gesetzes vom 3 . April 1875 (R .- G .-Bl . Nr . 61 ) für
bestimmte Gemeinden erlassenen Ausfuhrverboten.

Nr . L98. Erlass des Finanzministeriums vom
21 . Juni 1893 , betreffend das Maß der Sicherstellung für die richtige
Einzahlung des allfälligen Bouificatious -Nückersatzes bei der Zuckerausfuhr in
der Betriebsperiode 1893/94.

Nr . 192 . Erlass des Finanzministeriums vom
22 . Juni 1893 , betreffend die Ergänzung der Bestimmungen des
Z 24 , lit . I) , der Zuckersteuer -Vollzugsvorschrist für Fälle der Verhinderung
der Wegbringuug von Zuckererzeugnissen im angemeldeten Zeitpunkte.

II. Laudesgeletzblatt.
Nr . 29 . Verordnung des k. k. n.-ö. Landesschul-

rathes vom 15 . Juni 1893 , Z . 4293 , enthaltend eine
theilweise Abänderung der Verordnung vom 6 . Juni
1888 . Z . 3776 , L.-G .-Bl . Nr . 40 , betreffend Maßregeln zur
Verhütung der Weiterverbreituug übertragbarer Krankheiten durch Schulen,
Lehr - und Erziehungsanstalten.

Nr . 39 . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzog thume Österreich unter der Enns vom 15 . Juni
1893 , Z . 10012 , betreffend die Auflassung von BezirksstraßenI. Ordnung.

Nr . 31 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
21 . Juni 1893 , Z . 39377 , betreffend die Erklärung der bosnisch-
herzegowiuischen Gemeindespitäler in Banjaluka , Bihaö , Mostar , Travnik und
Doluja -Tuzla als allgemeine öffentliche Krankenanstalten.
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1893. VII.
Verordnungen und Entscheidungen,

sowie

Normativbestimmmigen des Gcmcinderathes, Stadtrathes und des Magistrates
in AlPikWjnilai im Ormeiniiklleriulljtlnig und politischrn ZimtMnmig.

Inhalt:
I . Verordnungen und Entscheidungen : Beförderung von Civil -Jnquisiten , Deserteuren und Stellungsflüchtlingeu . — 2 . Viehtriebordnung der k. k.
Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — ' 3 . Abgrenzung der Gewerbebefngnisse der Zimmermeister und der Brunnen inacher . — 4 . Verbot der Hoffmann-
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halben Betrag des Quartiergeldes erhöhten Pensionen . — 11 . Verständigung des Steuer - und Wahlcatasters von Auswanderungen österreichischer Staats¬
angehöriger . — 12 . Untersuchung des Gesundheitszustandes der Bewerber um Beamtenstellen . — Verzeichnis der im Jahre 1893 publicierten

Reichsgesetze.

I. MnirdiliiiM» und Enllchndnugi» .
R.

(Beförderung von Civil -Jnquisiten , Deserteuren und
Stellttttgsflüchtlingen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 5 . April 1893,

Z . 5774 (M .-Z . 56549/XVI ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Nachdem in einem bestandenen Falle bezüglich des bei Einlieferung von
Stellungsflüchtlingen an deutsche Behörden zu beobachtenden Vorganges Zweifel
entstanden sind , werden behufs Erzielung eines genauen und gleichmäßigen
Vorganges , welcher bei der Beförderung der Civil -Jnquisiten durch die k. k.
Gerichte und bei der Auslieferung ausländischer Deserteure und Stellrings -
flüchtlinge zu beobachten ist, dem Wiener Magistrate die Bestimmungen des
Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 16 . März 1858 , Z . 132,
intimiert mit dem h . o. Erlasse vom 11 . April 1858 , Z . 18047 (siehe den
nachfolgenden Erlass ), durch welche der sowohl bei Stellungsflüchtlingen wie
bei Deserteuren zu befolgende Vorgang festgesetzt wurde , zur genauen Darnach-
achtung in Erinnerung gebracht.

-r-

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 11 . April 1858,
Nr . 13047/258 (M .-Z . 2653/1331 ) :

Da Fälle vorgekommen sind , dass im Widerspruche mit den bestehenden
Vorschriften Civil - Jnqnisiten an entfernte Nntersuchüngsgerichte , und ausländische
Deserteure , welche zufolge der mit den respectiven Staaten bestehenden Cartelle
oder der Reciprocität auszuliefern sind , bis an die Grenze mittels des gewöhn¬
lichen Schubes befördert wurden,  wodurch den Landesfonden ungebürliche
Auslagen erwachsen , findet das hohe k. k. Ministerium des Innern laut Erlasses
vom 16 . März v . I ., Z . 132 , einverstündlich mit dem hohen k. k. Ministerium
der Justiz und dem hohen Armee -Obercommando zur genauen Beobachtung
zu erinnern , dass die Vorführung , Wachbegleitnng und Transportierung der
Jnquisiten auf Veranlassung und auf Kosten der Gerichte zu geschehen hat,
worüber die näheren Bestimmungen in den Zß 332 und 333 der Strafprocess-
Ordnung vom 29 . Juli 1853 , R .-G .-Bl . Nr . 151 , und in den W 134 und 136
der Ministerial -Verordnung vom 16 . Juni 1854 , St .- G .-B . Nr . 165 , ent¬
halten sind.

Desgleichen sind auch die zustande gebrachten auswärtigen Deserteure,
welche zufolge der bestehenden Cartelle oder der Reciprocität ausgeliefert werden
sollen , nicht mit Schub zu befördern , sondern dem nächsten k. k. Militär-
Commando zu übergeben.

Die Übernahme derlei Deserteure durch die Militärbehörde bleibt jedoch
an die Bedingung geknüpft , dass die Eigenschaft solcher Individuen als fremde,
cartellmäßig ansznliefernde Deserteure durch die übergebende politische Behörde
vorher gesetzlich coustatiert wurde.

Die politischen Behörden haben daher mit jedem durch das Civil zustande
gebrachten oder sich selbst gemeldeten fremdländischen Deserteur ein Verhörs¬
protokoll aufzunehmen und , wo es nothwendig erscheint , die Angabe des
Deserteurs betreffs seiner Militärzuständigkeit sicherzustellen , wonach, , sobald
über die Identität des Deserteurs kein Zweifel mehr besteht , die Übergabe
desselben an die k. k. Militärbehörde stattzufinden hat.

Das mit dem betreffenden Deserteur aufgenommene Protokoll , daun die,
die Identität desselben constatierenden und sonst ans den Deserteur bezug¬
nehmenden Acten sind nebst der Berechnung über die bei den Civilbehörden
bis zum Übergabstage aufgelaufenen Unkosten bei Übergabe des Deserteurs

dem betreffenden Militär -Commando mit zu übergeben , wogegen das letztere
der Civilbehörde eine Bescheinigung über die erfolgte Übernahme des Deserteurs
und über die mit demselben übernommenen Aktenstücke zu erfolgen hat.

Was aber die Escortiernng und Auslieferung der ausländischen Con-
scriPtious -Flüchtlinge betrifft , so bleibt solche den politischen Behörden überlassen.

2 .
(Biehtriebordnnnq der k. k. Reichshanpt - und Residenz¬

stadt Wien .)
Der Wiener Magistrat hat unterm 22 . April 1893 , M .-

Z . 31839/XV , nachstehende Kundmachung erlassen:
1. Bestimmungen für das Treiben von Grosthornvieh.

Z 1 . Das Treiben von Großhornvieh mit Ausnahme der Nutzrinder ist
im Gemeindegebiete von Wien nur auf den hiezu bestimmten Triebwegen und
gegen genaue Beobachtung der in dieser Viehtriebordnnng enthaltenen Vor¬
schriften gestattet.

Z 2 . Das Abtreiben des Großhornviehes vom Wiener Central -Biehmarkte
in die Wiener Schlachthäuser in Gumpendorf , Meidling , Hernals und Nuss¬
dorf , sowie über die Verzehrungssteuerlinie hinaus ist nur in den Tages¬
stunden . und zwar in den Monaten November , December , Jänner und Februar
bis 4 Uhr , in den übrigen Monaten aber bis 6 Uhr nachmittags gestattet.

Z 3 . Großhornvieh darf vom Central -Viehmarkte und von jenen Bahn¬
höfen , in welchen eine Ausladung desselben stattfindet , nur gekoppelt und nur
in Partien von höchstens 20 Stücken getrieben werden.

Z 4 . Jeder Vieheigenthümer hat zum Treiben seines Hornviehes die er¬
forderliche Anzahl von Treibern beizustellen , und zwar:

u) Für ein einzelnes Thier , welches an der Leine zu führen ist, oder für
zwei Thiere einen  Treiber;

b ) für eine Partie von drei bis zehn Stück zwei  Treiber;
o) für eine größere Partie bis 20 Stück drei  Treiber.

Bei Verwendung von zwei oder drei Treibern hat einer vor den Thieren
zu gehen , um das Ansbrechen derselben zu verhindern.

Wo es die Breite der Straße gestattet , ist das Treiben des Viehes auf
den Tramwaygeleisen verboten.

ß 5 . Znm Treiben des Großhornviehes dürfen unter Verantwortung des
Eigenthümers nur brauchbare und verlässliche Individuen mit Ausschluss von
Kindern verwendet werden.

Treiber , welche dem für Dienstleistungen auf dem Central -Viehmarkte
behördlich bestellten Personale entnommen werden , sind verpflichtet , ihre vom
Marktamte erhaltenen Nummern auch während des Treibens auf eine leicht
sichtbare Weise zu kragen.

Der Name des Leiters des Triebes , sowie die Namen der übrigen Treiber
werden vom Marktamte in dem betreffenden Abtriebszettel verzeichnet und
letzterer dem Leiter des Triebes eingehändigt.

tz 6 . Die einzelnen Partien dürfen nur in einem Abstande von beiläufig
30 Schritten getrieben werden.

Während des Treibens ist das Znsammenziehen mehrerer Partien unter¬
sagt . Die Treiber haben während des ganzen Weges unmittelbar hei der Partie,
zu der sie gehören , zu verbleiben , jedes ungerechtfertigte Anhalten der Thiere
zu unterlassen und sich insbesondere jeder Misshandlung der Thiere bei Ver¬
meidung der gesetzlichen Strafen zu enthalten.

tz 7 . Vom Central -Viehmarkte darf das Großhornvieh zu seinem Be¬
stimmungsorte nur auf folgenden Wegen getrieben werden:

Durch das rückwärtige Thor des Central -Viehmarktes in der Döblerhof-
gasse, von da auf der Simmeriuger Hauptstraße zum Viaducte der Wien—
Aspangbahu , dann gegen die Skene ' sche Fabrik , weiter nach Übersetzung des
Staatsbahnkörpers über die Simmeringerstraße des X . Bezirkes bis znm pro-
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testantischen Friedhofe , dann auf dem um diesen Friedhof herum angelegten
Triebwege , sohin durch den Matzleinsdorfer Viaduct der Südbahn über die
St . Marx -Meidlingerstraße.

Von da sind jene Rinder , welche für das Gumpendorfer Schlachthaus
bestimmt sind, über den Margarethener Gürtel dorthin zu treiben , dagegen find
jene Rinder , welche für das Meidlinger Schlachthaus bestimmt sind, durch die
Wilhelmsstraße , Meidlinger Hauptstraße , den Feldweg , zum Schlachthause even¬
tuell durch die Laudongasse in das Schlachthaus zu bringen . Rinder , welche
ins Hernalser Schlachthaus getrieben werden , haben ihren Weg über den
Margarethener , Gandeuzdorfer , Mariahilfer , Neubau - und Lerchenfelder Gürtel,
dann weiter durch die Hasnerstraße , Gablenzgaffe , Possingergasse und die
Wattgasse in Ottakring , sohin in die Stift - und Schmerlinggasse in Hernals
und nach Übersetzung der Hernalser Hauptstraße in die Nesselgasse zum Schlacht¬
hanse zu nehmen . Rinder endlich, welche für das Schlachthaus in Nuss-
dors bestimmt sind , haben nach Passierung der Gürtelstraße folgende Richtung
einzuschlagen : Vom Lerchenfelder Gürtel durch die Veronikagasse in Ottakring
und Hernals , die Martinsstraße in Währing , sohin durch die Feldgasse nach
Döbling und hierauf durch die Schegar - und Hirschengasse in die Nussdorfer-
straße und Grinzingerstraße in das genannte Schlachthaus.

Für Rinder , welche nach Brunn , Mödling , Baden u . s. w. gebracht
werden sollen , wird die Triesterstraße als Triebstraße bestimmt.

§ 8 . Beinlvieh darf nur dann getrieben werden , wenn es vom Markt¬
amte als marschfähig erkannt wird ; im anderen Falle ist dasselbe mittels
geeignet construierter Wagen zu transportieren.

Insbesondere sind aber scheue oder nicht marschfähige Stiere direct vom
Markte in das Schlachthaus St . Marx zu bringen und daselbst zu schlachten;
andere Stiere dürfen nur unter besonderen Vorsichten vom Marke abgetrieben
und müssen gefesselt und mit Blenden versehen, mindestens von je zwei Treibern
geführt oder ans geeigneten Wagen transportiert werden.

II . Bestimmungen für den Transport der Kälber und Schweine.
§9 . Kälber und Schweine dürfen in Wien nicht getrieben und nur mittels

hiezu geeigneter Wagen transportiert werden.
III . Bestimmungen für das Treiben von Schafen.

§ 10 . Das Treiben von Schafen in den Bezirken I bis IX ist mit
Ausnahme der Bezirkstheile Kqisermühlen und Neu -Margarethen untersagt . In
den Bezirkstheilen Kaisermühlen und Neu -Margarethen und in den Bezirken X
bis XIX können für den Localconsum bestimmte Schafe in Partien bis zu
20 Stücken auch zur Tageszeit getrieben werden , wobei jedoch jede solche Partie
von zwei Treibern begleitet sein muss.

Das Treiben größerer Schafpartien , welche für den Localconsum in den
Bezirken X bis XIX bestimmt sind, ist nur zur Nachtzeit , d. i. von 10 Uhr
nachts bis 5 Uhr früh und nur auf den im § 7 bezeichnten Wegen gestattet.

§11.  Schafheerden , welche — für den Export bestimmt — auf dem
Penzinger Rangierbahnhofe verladen werden sollen , sind auf der im § 7 vor¬
geschriebenen Triebsroute bis zum protestantischen Friedhofe ans der Simme-
ringerstraße und von da auf der Triester Reichsstraße bis zur Spinnerin am
Kreuze und sohin auf folgendem Wege weiter zu treiben : Auf dem sogenannten
Gerichtswege bis zur Breitenfnrterstraße , danu aus dieser bis zur Einmündung
der Hetzendorfer Hauptstraße , weiter längs dieser über die Verbindungsbahn
auf dem nach Lainz führenden Feldwege sHetzendorfergasse) bis zur Lainzer
Hauptstraße , dann auf der Lainzer Hauptstraße und in der Fortsetzung auf dem
Feldwege nach Unter -St . Veit , in die Kirchengassc, über die Baumgartener
Brücke in die Schafstallungen in Baumgarten.

Diese Schaftriebe dürfen nur in den Nächten vom Sonntag auf Montag,
Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag ans Freitag , und zwar von 10 Uhr
nachts bis 5 Uhr früh stattsinden.

Schllissbcstlmmiiilgcn.
§ 12 . Die Überwachung der genauen Einhaltung dieser Viehtriebordnung

wird durch die Organe des städtischen Marktamtes und der k. k. Sicherheits¬
wache geübt.

Zu diesem Zwecke werden diese Organe an Markttagen die vorgeschriebenen
Viehtriebsronten begehen , Vorkommendenfalls die entsprechenden Verfügungen
treffen und Übertretungen dieser Biehtriebordnung zur Strafamtshandlung
anzeigen.

§ 13 . Übertretungen dieser Viehtriebordnung werden auf Grund des
§ 93 des Gemeindestatntes für Wien mit Geldstrafen bis zu 200 fl., beziehungs¬
weise mit Arrest von je einem Tage für 5 fl. bestraft.

§ 14 . Diese Bestimmungen treten sofort in Kraft.

3 .
(Abgrenzung der Gewerbebefugnisse der Zimmer-

nreifter und der Brunnenmacher . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate

(M .-Z . 78742/XVII ) eine Abschrift des nachstehenden an die k. k.
Bezirkshauptmannschaft Baden gerichteten Erlasses vom 13 . Mai
1893 , Z . 30730 , intoniert:

Gelegentlich der zuletzt mit dem Berichte vom 23 . October 1892 , Z . 35692,
anher vorgelegten Necnrse der Zimmermeister I . E . und A. H . in W . gegen
die Erkenntnisse der k. k. Bezirkshauptmannschaft Baden vom 15 . September 1892,
Z . 10554 , mit welchen den Genannten wegen unbefugten Betriebes des Brunnen¬
meistergewerbes im Grunde des § 132 lil . a der Gew .-Ordg . eine Geldstrafe
von je 5 fl. aufcrlegt wurde , kam zur hierämtlichen Kenntnis , dass die k. k.

Bezirkshanptmannschast über ein Ansuchen der Genossenschaft der Zimmermeister
und Brunnenmeister im politischen Bezirke Baden um die Abgrenzung der
Gewcrbsbefugnisse der Zimmermeister gegenüber den Brnnnenmelstern , gestützt
auf ein diesbezügliches Gutachten der m -ö. Handels - und Gewerbekammer vom
Jahre 1884 mit dem Erlasse vom 5 . April 1892 , Z . 12425 , dahin entschieden
hat , dass das Einsetzen von Pumpen , Röhren n . s. w., sowie die Vornahme
von wesentlichen Reparaturen an Brunnen den Schlossern und Zimmer¬
meistern aberkannt und als ausschließliche Befugnis des Brunnenmeistergewerbes
erklärt wird.

Da jedoch nach § 36 des Gewerbegesetzes in Zweifel über den Umfang
der Gewerberechte die politische Landesbehörde zu entscheiden hat , so findet di?
k. k. n. -ö. Statthalterei die letzterwähnte diesämtliche Entscheidung von amts-
wegen zu beheben und nach Einvernehmung der n .-ö. Handels - und Gewerbe¬
kammer über das oberwähnte Ansuchen der Genossenschaft der Zimmer - und
Brunnenmeister in Baden dahin zu entscheiden, dass das Erzeugen von
Brunnenbestandthcilen aus Holz , sowie das Zusammensetzen derselben und Ein¬
setzen in fertige Brunnen in Wien wohl nur den Brunnenmeistern außerhalb
Wiens in Niederösterreich aber auch den Zimmermeistern nebst dem Rechte zur
Vornahme der Reparaturen an Schöpfvorrichtungen zusteht.

Von dieser Entscheidung sind die Genossenschaft der Zimmer - und Brnuncn-
meister in Baden , dann der Ban -, Maurer - und Steinmetzmeister in Perchtolds-
dorf mit dem Beifügen zu verständigen , dass denselben hingegen der Recurs
an das hohe k. k. Ministerium des Innern binnen vier Wochen ab intimuto
offen steht.

Die k. k- Bezirkshanptmannschast wird schließlich aufgefordert , über die
eingetrelene Rechtskraft dieser Entscheidung anher zu berichten , worauf über die
eingangs erwähnten Recurse erkannt werden wird.

Gleichzeitig sind auch die hier zurückfolgendeu Verhandlungsacten wieder
vorznlegen.

4 .
(Verbot der Hoffmann -Richter scheu Hängegerüste .)

Die k. k. n .- ö. Statthaltern hat unterm 17 . Mai 1893,
Z . 16362 (M .-Z . 80680/IX ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. Statthalterei findet dem Recurse des Franz Hoffmann,
Schlossermeisters in Wien , und Heinrich Richter,  Privaten in Wien , gegen die
d. ä. Entscheidung vom 25 . Juli 1892 , Z . 74809 , betreffend die Üutersaguug
der Verwendung ihres unterm 25 . September 1891 , Z . 7583 , privilegierten
Hängegerüstes ans Ketten im Sinne des § 93 und 100 des Wiener Gemeinde¬
statutes vom 19 . December 1890 (L.-G .- u. V .-Bl . Nr . 45 ) keine Folge zu
geben , nachdem das ausgesprochene Verbot der Verwendung dieses Hänge-
gcrüstes mit Rücksicht auf die Nudurchführbarkeit einer verlässlichen Unter¬
suchung dee iu Verwendung kommenden Trugketlen vollkommen gerechtfertigt
erscheint.

Die Beilagen des Berichtes vom 3. November 1892 , Z . 153966 , folgen
zur entsprechenden weiteren Veranlassung mit.

5 .
(Verpslcgskvstcn für das öffentliche Krnnkenhnns iu

Murmaros —Sziget .)
Magistratsdirector Krcnn  hat unterm II . Juni 1893

(M .-Z . 90938/III ) die magistratischen Bezirksämter von Nach¬
stehendem in die Kenntnis gesetzt:

Das k. uugar . Ministerium des Innern hat mit Note vom 26 . Mai 1893,
Z . 44186 , anher mitgetheilt , dass das in Marmaros -Sziget erbaute Comitats-
Krankenhaus vom 1. Juni 1893 an den Charakter eines öffentlichen Kranken¬
hauses erhalten hat und dass von dem bezeichnten Tage an bis auf weitere
Verfügung die Verpflegskosten per Kopf und Tag mit 68 kr. festgesetzt wurden.

Hievon wird das Bezirksamt in Kenntnis gesetzt.
6 .

(Einwanderung nach Nordamerika .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 12 . Juni

1893 , Z . 37333 (M .-Z . 94248/XVI ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Mit Rücksicht auf die noch immer drohende Gefahr einer Einschleppung
der Cholera aus Europa hat nach einer au das hohe k. k. Ministerium des
Innern gelangten Mittheilung des k. und k, Ministeriums des Äußern vom
6. April d. I ., Z . 13664/11 , die neue Bundesregierung der Vereinigten
Staaten von 'Nordamerika cs für nöthig erachtet , auf Grund des vom Kon¬
gresse bereits angenommenen Einwandernngsgesetzes ein neues Reglement zu
erlassen.

Der Artikel 11 dieses Reglements bestimmt , dass kein Emigrantenschiff,
das ans einem Hafen , wo ansteckende Krankheiten herrschen, kommt , landen
darf , sofern nicht ° durch ein Attest der Consularbeamten in dem betreffenden
Hafen nachgewiesen wird , dass die Auswanderer sich im Abfahrtshafen einer-
fünftägigen Quarantaine unterworfen haben und dass ihr Gepäck und ihre
Kleidungsstücke desinficiert worden find . Derselbe Nachweis ist erforderlich,
wenn die Schiffe zwar nicht aus inficierten Häfen , die Auswanderer aber aus
iuficierten Gegenden kommen.
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Artikel k2 verlangt , dass bei Ankunft eines Emigrautenschiffes dem
Einwandcrnngs -Commissär Listen vorgelegt werden sollen, ans denen hcrvor-
geht , ob der Einwanderer die Passage selbst bezahlt hat , oder ob sie von
anderen Personen , von einer Gesellschaft, Behörde oder Regierung bezahlt
worden ist, ob er in einem Gefängnis oder Armenhanse gewesen, ob er Poly¬
gamist ist und ob er unter Contract einwandert.

Diese Listen sollen nach Artikel 13 von den Original -Frage - und Antwort¬
bogen begleitet sein, auf denen der Einwanderer in seiner Muttersprache die
obigen Fragen beantwortet und außerdem durch seine Namensunterschrift zu
erkennen gegeben hat , dass er damit bekanntgemacht ist, dass er, falls seine
Angaben unrichtig sind, znrückgeschickt werden wird , dass der Einwanderungs-
Commissär die Beeidigung seiner Angaben verlangen kann und dass im Falle
einer falschen Beeidigung Bestrafung wegen Meineids erfolgt.

Artikel 14 bestimmt , dass die Auswanderer in besonderen Listen oder
Manifesten von nicht über 30 Namen eingetragen werden sollen.

Für jeden Einwanderer , bezüglich dessen der Capitän die in den Artikeln 12
und 14 vorgeschriebenen Nachweise nicht liefert , hat er nach Artikel 15 eine
Strafe von 10 fl. zu zahlen , falls nicht überhaupt Gründe vorliegcn , den
Einwanderer zurückzuschicken.

Hievon wird der Magistrat zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums
des Innern vom 23 . Mai 1893 , Z . 8657 , im Nachhange zu dem hierämtlichen
Erlasse vom 25 . Jänner d. I ., Z . 3553 , zur sofortigen entsprechenden weiteren
Verlautbarung in Kenntnis gesetzt, mit dem Beifügen , dass die magistratischen
Bezirksämter unter einem die gleiche Verständigung seitens der k. k. Statt¬
halterei erhalten.

7 .
(Einschränkung des Hausierhandels mit Gefrorenem .)

Magistrats - Vicedireclor T ach au hat mit einem au die
magistratischen Bezirksnmtsleiter gerichteten Erlasse vom 28 . Juli
1893 , M .-D .-Z . 881 , Nachstehendes angeordnet:

In letzter Zeit hat das Hausieren mit Eis (Gefrorenein ) mittels Hand¬
wagen , namentlich im I . Bezirke , sehr stark überhand genommen . Da hiedurch
nicht nur die Passage gestört wird , sondern auch andere Unzukömmlichkeiten sich
ergeben , werden die Herren Leiter der magistratischen Bezirksämter angewiesen,
Austrägerscheine znm Hausieren init Gefrorenem mittels Handwagen für das
Jahr 1893 überhaupt nicht mehr , in Hinkunft aber nur ausnahmsweise in
besonders  rücksichtswürdigen Fällen zu ertheilen und diese Berechtigung mit
Ausschluss des I . Bezirkes ans die Bezirke II bis XIX zu beschränken.

Jenen Gewerbslenten , welche sich bereits im Besitze von Erlaubnisscheinen
zum Hausieren mit Gefrorenem im Wiener Gemeindegebiete befinden , ist, falls
sie diese Bewilligung nicht vom magistratischen Bezirksamte für den I . Bezirk
erhalten haben , das Feilbieten im I . Bezirke ans öffentlichen Rücksichten nach¬
träglich sofort zu untersagen und es ist dieses Verbot ans den betreffenden
Austrägerscheinen vorzunehmen.

Hievon wird unter einem dem k. k. Polizei -Bezirks -Commissariate für
den I . Bezirk zum Zwecke der Überwachung durch die dortigen Organe die
Mittheilung gemacht.

Im Falle einer drohenden Choleragefahr sind derlei Hausierbewillignngen
überhaupt unverzüglich einzustellen.

II. UlMMllnüieflimmumM.
Magistrat:

8 .

(Competenz für Strasamtsharidlungen irr Loeal-
polizei -Angelegenheiten . )

Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 10 . Februar
1893 , M .-D .-Z . 204 , den magistratischen Bezirksamtsleitern Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Der Herr Bürgermeister hat anlässlich der am 6. d. M . stattgefundenen
Conferenz der Herren Leiter der magistratischen Bezirksämter in Berücksichtigung
des Umstandes , dass die Durchführung der strafamtshandlnngen in Localpolizei-
Angelegenheiten durch jenes magistratische Bezirksamt , in dessen Bereiche die
strafbare Handlung oder Unterlassung begangen wurde , zu vielfachen Cor-
rcspondenzen mit jenem Bezirksamte führt , auf dessen Gebiete der Beschuldigte
wohnt , sowie in Erwägung , dass das Wiener Gemeindegebier ungeachtet der
Einrichtung der magistratischen Bezirksämter doch nur einen  politischen Bezirk
bildet , die Anordnung getroffen , dass in Hinkunft die localpolizeilichcn Straf-
amtshandlnngen nicht vom kornm äslieti , sondern vom kornm äomieiiii durch-
znführen find.

Es ist daher auch im Falle einer Übersiedlung der beschuldigten Partei
der Strafact dem magistratischen Bezirksamte des Wohnortes zur Durchführung
der Strafamtshandlung im Delegationswege abzutreten.

Die üblich gewesene Abnahme von Strafcantionsbeträgen hat in Hinkunft
zu entfallen.

N.
(Ltcmpelbemessmtg und -Einhebnng bei Älnnrel-
dmigen von Wasserbezug znm außergewöhnlichen

und industriellen Bedarfe .)
Erlass des Magistratsdirectors Krenn  vom 1. Juni 1893,

M .-Z . 497648/VII:
Anlässlich eines speciellen Falles der Anmeldung znm Bezüge von Hoch¬

quellenwasser hat der löbliche Stadtrarh mit Beschluss vom 19. Mai 1892,
Z . 2165 , den Magistrat beauftragt , in Hinkunft bei Anmeldungen von Waffer¬
bezng zum außergewöhnlichen oder Jndnstriebedarfe den stempelbetrag nicht
nachträglich einznheben , sondern den Erlag eines eventuellen Stempelbetrages
von den Parteien zugleich mit der Anmeldung zn verlangen , wovon das magi¬
stratische Bezirksamt zur Kenntnisnahme und Darnachachtnng verständigt wird.

-i- -t-

Magistratsdirector Krenn  hat unterm 11 . Juni 1893,
M .-Z . 497648 ex 1891/VII , sämmtlichen Bezirksamtsleitern nach¬
stehenden Erlass intoniert:

Im Nachhange zum Decrete vom 1. Juni 1893 , Z . 497648 (siche oben ),
in Betreff der Stempelbemessnng und -Einhebnng für den Wafferbezng znm
außergewöhnlichen und industriellen Bedarfe wird dem Bezirksamte ans Grund
des Rathsbeschlusses des Magistrates vom 10 . Juni d. I . behufs Einhaltung
eines gleichmäßigen Vorganges folgende Weisung ertheilt:

In Bezug auf die Stempelung der Anmeldungs -Protokolle für einen
Wafferbezng zum außergewöhnlichen und industriellen Bedarfe sind, da es sich
in diesen Füllen um Licfernngsverträge handelt , die Bestimmungen des Gebüren-
gesetzes, ß 16, lit . a. und e, Tarifpost 69, maßgebend , daher die Stempelscala III
in Anwendung zu kommen hat . Nach den gedachten Bestimmungen ist die Ber-
gcbürnng , wenn die Anmeldung auf unbestimmte Zeit erstattet , der Vertrag
also auf unbestimmte Zeit abgeschlossen wird , der dreifache Betrag
der jährlich zur Ein Hebung gelangenden Wasser bezug s-
gcbür  zu unterziehen , während im Falle der Anmeldung eines Wasserbeznges
auf bestimmte Zeit , wenn also schon zur Zeit der Anmeldung der Endtermin
der Bertragsdauer bekannt ist, die Stempelgebür von jenem Betrage zn berechnen
ist, welcher für die ganze Vertragsdauer als Wasserbezngsgebür resultiert.

In ähnlicher Weise, wie bereits bei der Anmeldung des Wasserbezuges
für Bauzwecke  vorgegangen wird , ist bei der Anmeldung des Wasserbezuges
zum außergewöhnlichen und industriellen  Bedarfe die Amts¬
handlung mit der Berechnung und Vorschreibung des Stempels zu beginnen
und erst nach Erlag desselben die Anmeldung protokollarisch anfznnehmen,
wobei unter einem Vorbehalte bezüglich der Richtigkeit der Stempelbemessung
die Erklärung der Partei aufzunehmen ist, dass sie sich auch zur nachträglichen
Begleichung einer allfälligcn Differenz verpflichtet . Geschieht die Anmeldung
schriftlich, so ist der erwähnte Vorgang im Wege der Vorladung der Partei zn
bewirken , wobei in dem Falle , als die Eingabe , welche nicht stempelpflichtig
ist, irrigerweise gestempelt wäre , der verwendete Stempel bei der Borschreibung
für die Partei gutzurechnen kommt.

Da es mit Rücksicht auf die große Verschiedenheit der Fälle nicht thunlich
ist, einen allgemeinen Berechnnngsschlüssel anfznstellen , so werden sich folgende
Beispiele als Richtschnur gegenwärtig zu halten sein:

Der einfachste Fall der Stempelbemessnng liegt vor , wenn eine Partei
ein gewisses Wasserquantum zum außergewöhnlichen oder industriellen Bedarfe
für jeden Tag des Jahres auf unbestimmte Zeit anmeldet . Gesetzt, dieses
Quantum würde 17 ül per Tag betragen , so ergäbe sich die Jahresgebür an
Wafserentgelt auf Grund des Preises von 4 fl. per Hektoliter und Jahr mit
68 fl., und würde sich demnach die Stempelgebür vom dreifachen Jahres-
betrage , d. i . von 204 fl. nach Scala III mit 2 fl. 50 kr. berechnen.

Fast ebenso einfach gestaltet sich die Stempelbemessnng , wenn das fragliche
Quantum für eine gewisse Periode in jedem Jahre , z. B . vom 1. Mai bis 30 . 'Sep¬
tember jeden Jahres , ans eine unbestimmte Reihe von Jahren angemeldet wurde.

Nach der im Anschlüsse mitfolgenden Gebürenbemessungs -Tabelle beträgt
die Gebür für täglich 17 ül für 5 Monate (2 Monate und 1 Quartal — 11 fl.
33 kr. - j- 17 fl. —) 28 fl. 33 kr., welcher Betrag in diesem Beispiele der Jahresgebür
gleichkommt. — Die Stempelgebür ist daher von 3mal 28 fl. 33 kr., zusammen
demnach von 84 fl. 99 kr. zu berechnen und beträgt nach Scala III — 63 kr.

Es kommt jedoch auch nicht selten vor , dass der Wafferbezng derart für
unbestimmte Zeit angemeldet wird , dass für verschiedene Zeitperiodcn jeden
Jahres ebenso verschiedene Quantitäten angesprochen werden . In diesen Fällen
gestaltet sich die Stempelbemessnng umso complicierter , je vielfacher die Quanti¬
täten sind, welche für einzelne Zeitabschnitte in Betracht kommen.

Angenommen , dass vom 1. Jänner bis 28 . Februar 25 Iil, vom 1. März
bis 30 . Juni 34 ül , vom 1. Juni bis 31 . August 63 ül , vom 1. September
bis 31 . October 45 ül und vom 1. November bis 31 . December jeden Jahres
30 Iil Wasser angemcldet werden , so ergibt sich die Jahresgebür an Wasser¬
entgelt nach der beiliegenden Tabelle wie folgt:
25 ül vom 1. Jänner bis 28 . Februar — 2 Monate . . . . 16 fl. 67 kr.
34 „ „ 1. März bis 30 . Juni — 1 Monat und 1 Quartal 11 fl. 33 kr.

und 34 fl. — kr.
63 „ „ 1. Juli bis 31 . August — 2 Monate . 42 fl. — kr.
45 „ „ 1. September bis 31 . Oclober — 2 Monate . . . 30 fl. — kr.
30 „ „ 1. November bis 31 . December — 2 Monate . ^ ^ 20 fl. — kr.

zusammen daher mit . 154 fl. — kr.
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Die Stempelgebür beträgt daher in diesem Falle nach Scala III von
3mal 154 fl. — 462 fl. — 3 ' fl. 75 kr.

' Lautet jedoch eine Anmeldung dahin , dass z. B . Wasser für eine von
vornherein bestimmte Zeit verlangt wird , so dass mit Eintritt , des Schlnss-
datnms dieser Zeit die Wasserabgabe ohne weitere Kündigung anfzuhören hat,
so ist die Stempelgebür , wie sich schon aus dem Eingänge vorliegender Äuße¬
rung ergibt , von dem faetisch für die Bertragsdauer vorgeschriebenen Wasser¬
entgelt zu berechnen . Dieselbe würde also, wenn die Anmeldung mit 53 lil
Wasser vom I . April bis 15 . Oktober 1892 erstattet wäre , 94 kr. betragen , da
das Wasserentgett sich für 53 ick für 2 Quartale und 15 Tage mit 106 fl.
-j- 8 fl. 83 kr., zusammen daher mit 114 fl. 83 kr. ergäbe.

Die vorangeführten Beispiele beziehen sich sämmtlich auf Nenanmeldnngen
von Wasser zum außergewöhnlichen und industriellen Bedarfe.

Handelt es sich jedoch um Änderungen in der Höhe schon bestehender
Wasservezugsanmeldungen , so find, wenn es sich um eine Reduciernng des
Wasserquantnms handelt , die betreffenden Protokolle oder Eingaben mit dem
gewöhnlichen Urkundenstempel von 50 kr. per Bogen zu versehen.

Bei den Erhöhungen schon angemeldeter Wasserqnantitäten ist die Stempel-
qebür derart zu berechnen , dass die Differenz zwischen der bisherigen und der
künftigen Jahresgebnr der Berechnung zugrunde gelegt wird , z. B . für 5 ick
pro Tag beträgt das jährliche Wasserentgelt . 20 fl.,
wird nun das Quantum auf täglich 15 !>1 vermehrt , so erhöht sich diese
Jahresgebnr auf . 60 fl.,
daher um . 40 fl.,
und kommt demnach der Nachtragsstempel von 3mal 40 fl. — 120 fl. nach
Scala III mit 94 kr. zu bemessen.

Weiters wird angeordnet:
1. Die Betriebskosten und die Wassermesserrente find ebenso wie das

Wasserentgelt der Stempelbemessung und Vorschreibnng zu unterziehen.
2. Contoumschreibungen , gleichviel ob mit Reduciernng oder Erhöhung

des Wasserbezugsquantnms sind als Nenanmeldnngen zu behandeln , für welche
die Stempelgebür nach dem dem Bezngsnachfolger bewilligten Wassergnantnm
zu berechnen kommt.

3. Über die Wasserabgabe an Parteien in den ehemaligen Vorortegemeinden
sowie an fremde Gemeinden und an sonstige auswärtige Wasscrabnehmer sind
bis ans weiteres wie bisher Vertragsurknnden ansznfertigen und diese dem
Central -Taxamte zur Stempelvorschreibung anzuzeigen.

4 . Die Wassermehrverbrauchsgebüren , insofern sie nicht in einem Hause
mit ausschließlich nur für den Normalbedarf angemeldetem Wasserbeznge und
nur infolge der letzten Anmeldung eingetretenen Vermehrung der Hausbewohner
Vorkommen , sind als Gebüren für unangemeldeten Wasserbezng (selbstverständlich
erst nach erfolgter Constatiernng des Wassermehrverbranches (der Stempel-
bcmessung zu unterziehen , welche von der Buchhaltung in den betreffenden
Mehrverbrauchsausweisen ersichtlich zu machen ist.

10
(Anweisung der nm den halben Betrag des Qnartier-

geldes erhöhten Pensionen . )
Der Wiener Magistrat hat am 10 . Juni 1893 aä M .-

Z . 95401/111 Nachstehendes normiert:
In jenen Fällen , in welchen unter Anwendung der Bestimmung des

Z 9 der mit den Gemeinderaths -Beschlüssen vom 31 . Mai , 14. und 17. Juni 1892
über die Regulierung der Bezüge der städtischen Beamten erflossenen Normen,
außer der normalmüßigen Pension noch der halbe Betrag des Jahres -Qnartier-
geldes einem städtischen Beamten oder Diener künftighin angewiesen wird , ist
der in Gemäßheit der Pensionsvorschrift vom Jahre 1872 berechnete Ruhegehalt
vom ersten des auf die Versetzung in den Ruhestand nächstfolgenden Monates
unter gleichzeitiger Einstellung des Activitätsgehaltes und die unter Anwendung
des vorbezogenen Z 9 berechnete Pension vom Zeitpunkte der Einstellung des
früheren Quartiergeldbezuges flüssig zu machen.

II
(Verständigung des Steuer - und Wahleatafters von
Auswanderungen österreichischer Staatsangehöriger .)

Magistrnts -Vicedirector Tachau hat unterm 3 . Juli 1893,
M .-Z . 88770/XVII , sämmtlichen Bezirksamtsleitern nachstehenden
Erlass intimiert:

Anlässlich einer Zuschrift des k. k. Landesgerichtes in Strafsachen in Wien
wurde die Wahrnehmung gemacht , dass Personen , welche infolge Auswanderung
nicht mehr im Besitze der österreichischen Staatsbürgerschaft sind, nachdem dieser
Umstand dem Steuer - und Wahlcataster nicht zur Kenntnis gebracht wurde,
noch immer sowohl in den Geschwornenlisten als auch in den Wählerlisten in
Evidenz geführt werden.

Die magistratischen Bezirksämter werden daher angewiesen , in Hinkunft
den Steuer - und Wahlcataster von allen , die Auswanderung österreichischer
Staatsangehöriger betreffenden Acten in gleicher Weise, wie dies bereits rück¬
sichtlich der Einbürgerungen angeordnet wurde , mittels „vickeat " in Kenntnis
zu setzen. , ,

12 .
(Nntersnchnng des Gesundheitszustandes der Be¬

werber nm Beamtenstellen .)
Vice - Bürgermeister Dr . G r ü b l hat an den Magistrats-

Vicedirector Tachau unterm 24 . Juli 1893 , Z . 5045 , nach¬
stehenden Prasidial -Erlass gerichtet:

Die Magistrats -Direction wird ersucht, bei der Aufnahme von Beamten
auf den Gesundheitszustand der Bewerber entsprechend Rücksicht zu nehmen
und dieselben vor dem Eintritte in den Dienst durch das Stadtphysikat unter¬
suchen zu lassen.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte für Österreich
unter der Enns im Jahre 1803 publieierten Gesetze

und Verordnungen.
Nr . lOI Verordnung der Ministerien der Justiz

und der Finanzen im Einvernehmen mit dem Handels¬
ministerium und dem Obersten Rechnungshöfe vom
21 . Juni 1893,  betreffend die Hinterlegung gerichtlich zu deponierender
Wertpapiere bei der Österreichisch-ungarischen Bank.

Nr . 104 . Handelsvertrag vom 9 . August 1892
zwischen Österreich -Ungarn und Serbien.

Nr . 105 . Verordnung derMinisterien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 30 . Juni 1893,
betreffend , die Durchführung des Handelsvertrages vom 9 . August 1892
zwischen Österreich -Ungarn und Serbien.

Nr . 100 . Viehseuchen -Übereinkommcu vom 9 . August
1892 zwischen Österreich-Ungarn und Serbien.

Nr . 1073 Kundmachung der Minister des Handels
und der Finanzen vom 30 . Juni 1893 , betreffend die
theilweise Abänderung des statistischen Warenverzeichnisses für den auswärtigen
Handel.

Nr . 108 . Kaiserliches Patent vom 4 . Juli 1893,
betreffend die Einberufung des Landtages von Tirol.

Nr . 100 . Concessionsurkunde vom 4 . Juni 1893,
für die Localbahn Dentschbrod -Hnmpoletz.

Nr . 110 . Conccssionsurkundc vom 11 . Juni 1693,
für die Localbahn Arnoldstein -Hermagor (Gailthalbahn ).

Nr . 111 . Verordnung des Justizministeriums vom
l . Juli 1893 , betreffend die Errichtung des Bezirksgerichtes Waszkontz
am Czeremosz in der Bukowina.

Nr . 112 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 3 . Juli 1893 , betreffend die Errichtung von Finanz-Bezirks-
directionen in Brzezany , Czortköw und /Nckkiew im Bereiche der Finanz-
Landesdirection in Lemberg.

Nr . 113 . Verordnung des Ackerbauministeriums
vom 4 . Juli 1893,  betreffend die Einrechnnng der an der k. k. Förster-
schnle zn Jdria verbrachten Lehrzeit in die für die Zulassung zur Staatsprüfung
des Forstschntz- und technischen Hilfspersonales erforderliche dreijährige Praxis.

Nr . 114 . Verordnung der Ministerien derFinanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 20 . Juli 1893,
betreffend das Verbot der Ausfuhr von Futtermitteln.

Nr . 115 . Erlass des Ministers für Cultus und
Unterricht vom 24 . Juni 1893.  betreffend die Abänderung des
8 8 der mit hierortigem Erlasse vom 20 . December 1849 (R .-G .-Bl . der. 30
ex 1850 ) verlantbarten Vorschriften über das Ausleihen von Büchern ans
Universitäts - und Studienbibliotheken.

Nr . 116 . Verordnung des Finanzministeriums vom
4 . Juli 1893 , betreffend den Umtausch der mit der Verordnung vom
1. April 1884 (R .-G .-Bl . Nr . 41) in Verschleiß gesetzten gestempelten Eisenbahn-
Frachtbriefblankette gegen Frachtbriefblankette der Emission 1893.
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ausgestellte Vollmachten für Privilegicn -Angelegenheiten . — 3 . Maßnahmen gegen sogenannte Erbschastsagentcn . — 4 . Festsetzung der Amtssprengel der
rumänischen Consnlate . — 5 . Bestellung eines chilenischen Viceconsnls in Wien . — 6 . Militärkapellmeister — keine Gewerbetreibenden im Sinne des Gewerbe-
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Verzeichnis der im Jahre 1893 pnblicierten Reichs - nnd Landesgesetze.

1. Vrl'M'kmniuwnn»d EntlchniUiiM».
i.

(Abgrenzung der Gewerbebefngnisse der Handschuh¬
macher und Wirkwaren -Erzenger .)

Die k. k. n .-ö. Statthalters Hot unterm 3 . Mai 1893,
Z . 27441 (M -Z . 74117/XV1I ) , nachstehende Entscheidung ge¬
troffen :

Die k. k. Statthalterei findet den verspätet eingebrachten Rccnrs der Ge¬
nossenschaft der Wirkwaren -Erzenger in Wien gegen die Entscheidung des
Wiener Magistrates vom 4 . September 1892 , Z . 150860 , mit welcher über
mehrere Anzeigen dieser Genossenschaft gegen eine Anzahl von Handschuhmachern
wegen unbefugten Betriebes des Wirkwaren -Erzenger - Gewerbes durch Führung
gewirkter nnd gestrickter Handschuhe die Einleitung der Amtshandlung verweigert
worden ist, als unstatthaft znrückznweisen.

Über das am Schlüsse des Rekurses gestellte Ansuchen der genannten
Genossenschaft um Entscheidung der Frage , ob Handschuhmacher zur Erzeugung
nnd zum Verkaufe gewirkter nnd gestrickter Handschuhe berechtigt sind , findet
die k. k. Statthalterei nach Einvernehmung der n .- ö. Handels - nnd Gewerbe¬
kammer im Grunde des ß 36 der Gewerbeordnung zu erkennen , dass den
Handschuhmachern wohl der Verkauf von gewirkten und gestrickten Handschuhen,
nicht aber auch die Erzeugung der bezeichnten Waren znsteht.

Für den Handel dieser Waren durch die Handschuhmacher spricht nämlich
eine langjährige und auch in den Kreisen des kaufenden Publikums längst ein¬
gebürgerte Gewohnheit und kann es ja auch den Wirkwaren -Erzeugern nur
angenehm sein , für ihren mit dem Lederhandschuh in Concnrrenz tretenden
Artikel möglichst viele Verkaufsstellen , gerade bei Handschuhmachern zu finden.
Auch muss berücksichtigt werden , dass Wirkhandschnhe noch von einer Reihe
anderer Gewerbetreibenden , wie Pfaidlern , Kurz - und Modewarenhändlern rc.
geführt werden und der Handschuhmacher durch die Entziehung dieses Artikels
letzteren gegenüber empfindlich in Nachtheil gesetzt und des Geschäftes beraubt
würde , das ihm im Sommer einen Ersatz für den geringen Absatz der Leder¬
handschuhe zu gewähren geeignet ist.

Dagegen muss die Frage nach der Berechtigung der Handschuhmacher
zur Erzeugung gewirkter nnd gestrickter Handschuhe verneint werden , im Hin¬
blicke darauf , das das Wirken nnd Stricken von Handschuhen in gar keinem
Connepe mit dem Nähen von Lederhandschuhen steht und die Erzengnngsweise
der gewirkten nnd gestrickten Handschuhe in keiner Weise aus dem Gewerbe¬
betriebe der Handschuhmacher abgeleitet werden kann.

Gegen diese Entscheidung ist der Rekurs an das hohe k. k. Ministerium
des Innern binnen vier Wochen ad intimato zulässig.

Die Beilagen des Berichtes vom 20 . November 1892 , Z . 207474 , folgen
nebst einer hieramtlich überreichten Jmediat - Eingabe der mehrgenannten Ge¬
nossenschaft mit der Aufforderung zurück , über die eingetretene Rechtskraft dieser
Entscheidung seinerzeit anher Bericht zn erstatten.

2 .

(Im Auslände ausgestellte Vollmachten für Pri¬
vilegien - Angelegenheiten .)

Die k. k. n .-ö . Statthalterei hat mit Erlass vom 4 . Juni 1893,
Z . 37433 (M .-Z . 90791/XVIl ), dem Wiener Magistrate Folgendes
zur Kenntnis gebracht:

Behufs Erzielung eines gleichmäßigen Vorganges bei der Beurtheilnng
der formellen Erfordernisse und der ans diesen fließenden Glaubwürdigkeit der
im Anslande ausgestellten nnd in Privilegien - Angelegenheiten verwendeten
Vollmachten wird der Magistrat zur künftigen Darnachachtnng in Kenntnis
gesetzt, dass , soweit nicht die mit auswärtigen Staaten geschlossenen Vertrüge
abweichende Bestimmungen enthalten , solche Vollmachten in Hinkunft nur dann
seitens der Parteien anzunehmen sein werden , wenn die Unterschrift des
Mandanten entweder unmittelbar  von der österr .-nngar . Vertretung im
Auslande beglaubigt erscheint , oder wenn für die Echtheit dieser Unterschrift die
Bestätigung eines ausländischen öffentlichen Urknndenorganes vorliegt , die sich
auf eine unmittelbare Wahrnehmung der  U n te  r f e r t i g u n g
oder ans die eigene Agnoscierungserklärung des Ausstellers gründet und über¬
dies vorschriftsmäßig von der österr .-nngar . Vertretung im Auslande beglaubigt ist.

Hievon wird der Magistrat in Folge hohen Handelsministerial - Erlasses
vom 15 . Mai 1893 , Z . 25039 , in Kenntnis gesetzt.

3 .

(Maßnahmen gegen sogenannte Erbschaftsagenten .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 16 . Juni

1893 , Z . 39408 (M .-Z . 978 ! IM ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes zur Kenntnis gebracht:

Nach einer an das hohe Ministerium des Innern gelangten Mittheilung
des hohen k. n . k. Ministeriums des Äußern vom 21 . Mai d . I ., Z . 19545/7,
hat das k. n . k. General -Consnlat in London die Wahrnehmung gemacht , dass
in verschiedenen Theilen der österreichisch -ungarischen Monarchie eine von
England ausgehende Methode der Ausbeutung von meist minder Bemittelten,
aber gerade deshalb um so leichtgläubigeren Personen durch Vorspiegelung von
Millionennachlässen in einer nahezu bedenklichen Weise in Anwendung ge¬
bracht wird.

Der angcdentete Vorgang wird in der Regel damit eingeleitet , dass in
zahlreichen österreichischen nnd ungarischen Lokalblättern eine Notiz des Inhaltes
veröffentlicht wird , dass bei dem englischen Chanzery - (Kanzlei -) Gerichte oder
bei der Bank von England ein unbeholfenes Depositum im Betrage mehrerer
Millionen erliegt , welches ans dem Nachlasse eines vor so und so viel Jahren
ansgewanderten Angehörigen der österreichisch -ungarischen Monarchie herstammt,
der ohne letztwillige Verfügung in England oder sonstwo unbekannterweise
gestorben sein soll und dessen Anverwandte nunmehr gesucht und anfgefordert
werden , sich als Erben anszuweisen nnd ohneweiters in den Besitz dieser
unverhofften Millionen zn gelangen.
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Die zahlreichen Eingaben dieser Kategorie , welche an das k. n. k. General-
Consnlat in London und an die dortige k. u . k. Botschaft namentlich seit
Beginn des laufenden Jahres gelangen nnd unter denen sich auch viele von
Advocaten verfasste Gesuche befinden , erweisen es zur Genüge , dass der von
den betreffenden Erbschaftsagenten ansgeworfenc Köder nicht wenige Privat¬
personen verlockt, Zeit nnd Geld ans die Herbeischaffnng von Copien ans alten
Kirchenregistern , von Gebnrts - und Heiratsscheinen nnd ähnlichen Docnmenten
zu verwenden , die behufs Nachweisung ihrer vermeintlichen Erbberechtigung
den Eingaben angeschlossen werden.

Die vorgelegten Beweisstücke können — abgesehen davon , dass die ver¬
meintlichen Nachlassvcrmögen überhaupt nicht nachweisbar sind — von den
k. n. k. Vertretnngsbehörden in Bezug ans ihre Echtheit ebensowenig geprüft
nnd beglaubigt werden , als von Seite englischer Gerichtshöfe die diesbezüglichen
Angaben österreichischer oder ungarischer Rechtsanwälte unbedingt acceptiert
würden.

Über viele der auch in jüngster Zeit wieder anftanchendcn Erbschafts¬
ansprüche wurden von dem k. u . k. General -Consulate in London schon seit
mehr als zwanzig Jahren wiederholte Verhandlungen mit den diesfalls kom¬
petenten englischen Behörden gepflogen . So unbestimmt auch die gebotenen
Anhaltspunkte gewesen sein mochten , wurde in entgegenkommender LÄeise nach
Möglichkeit alles aufgeboten , um überhaupt das Vorhandensein von angeblich
nnbehobenen Nachlassvermögen zu konstatieren und eventuelle Rechtsansprüche
ans dieselben von Seite österreichisch-ungarischer Staatsangehörigen festznstellen.
Nach dieser Richtung wurden eingehende Nachforschungen bei der Berlassen-
schaftsbehörde . bei der Bank von England , bei den Jndia -Ofsiee sowie bei den
anderen Instanzen bis hinauf zu dem Amte des I-orck- OImnoollor veranlasst,
ohne dass es auch nur in einem Falle möglich gewesen wäre , das Vorhandensein
der gemnthmaßten Millionen oder Liegenschaften festznstellen . Der Standpunkt,
welchen die competente englische Administrativbehörde , das General -Zahlmeister-
amt (IN )' Oklioo ok klio Lnproino Count ok luäieaturo ) laut des Vorwortes
zu dem als Beilage zur „Mio Uouckon Carotto " vom 28 . Februar d. I.
pnblicierten Verzeichnisse aller bei englischen Gerichtsbehörden und Banken
befindlichen Depositen (IÜ8t ok ckoriuaut Irnncks in Cüauxor/ ) gegenüber Gesuch¬
stellern um Auskunft über angeblich dort erliegende Deposite einnimmt , läßt
sich dahin znsammenfassen , dass vage Eingaben , in denen die genauen Daten,
sowie die vermeintlich legale Berechtigung der Ansknnftswerber an den frag¬
lichen Deposit nicht genau ersichtlich gemacht werden , ganz unberücksichtigt
bleiben . Hiebei kann die zufällige Namensähnlichkeit zwischen dem Erblasser
nnd dem nunmehrigen Gesnchstellcr durchaus nicht als Beleg für die Be¬
rechtigung von derlei Ansprüchen erachtet werden , auch gehört es keineswegs
zu den Obliegenheiten des General -Zahlamtes , Ansprüche zu untersuchen , welche
lediglich auf einer derartigen Snpposition beruhen . Zur Vermeidung von über¬
flüssigen Correspondenzen mit Privatpersonen , welche mit den Formen der
Gerichtsprocednr in England nicht genügend vertraut sind, wird es im allge¬
meinen empfohlen , einen englischen Rechtsanwalt mit der Führung der ge¬
wünschten Nachforschungen zu betrauen.

Aber selbst bei genauerer Nachweisnng der Ansprnchsberechtignng ergeben
sich nach der Schilderung des k. n. k. General -Consnlates in London bei den
Nachforschungen über längst verstorbene und verschollene Personen deshalb
besondere Schwierigkeiten , weil in England die continentale Praxis der polizei¬
lichen Evidenthaltnng von Hausbewohnern oder Fremden nicht besteht und jede
beliebige Namensänderung einer Person behördlich weder controliert noch
beanständet wird . Zlnter dem Schutze dieser sehr häufig benützten Gestattung
verliert sich die Spur vieler Personen , welche nach England oder in die
britischen Colonien eingewandert sind. Überdies wurde die Führung von amt¬
lichen Sterberegistern in England nnd den Colonien erst im Juli 1857 be¬
gannen , so dass Nachweise über Sterbefälle , welche sich vor diesem Zeitpunkte
ereignet haben , nur ans den Kirchenregistern jener Sprengel geschöpft werden
können , in denen die Bestattung der betreffenden Personen stattgcfnndcn hat;
eine Nachforschung ist daher nur dann möglich, wenn der Gesnchsteller das
betreffende Begräbnis -Kirchspiel genau anzugebcn vermag.

So hat sich ungeachtet der eingehendsten seitens des k. n. k. General-
Consnlates nnd der k. n . k. Botschaft in London wiederholt gepflogenen Er¬
hebungen das Vorhandensein eines nach Millionen Gulden , Dollars oder
Pfund Sterling zählenden Nachlassvermögens nach Simon Wolf,  Engländer,
Johann Harnig,  Josna Levh , Glahdcny Glover,  Johann Gevey,
Köhler,  Josef Köhler,  Friedrich Köhler,  Johann Friedrich Köhler,  wegen
welchen sich schon viele Angehörige der österreichisch-ungarischen Monarchie an
die genannten k. n . k. Ämter in London wandten , nicht konstatieren lassen.

Behufs Hintanhaltung der Ausbeutung österreichischer Staatsangehöriger
durch Agenten , welche denselben Geldbeträge unter der Vorspiegelung entlocken,
dass sie deren Ansprüche auf angeblich in England , dann insbesondere auch in
Amsterdam und Rotterdam sowie an anderen , zumeist überseeischen Orten
erliegenden Nachlassvermögen zur Geltung bringen werden , ungeachtet die
Belege für die Nachweisbarkeit dieser Ansprüche völlig nnznreichendeJind , sowie
nicht minder zur Vermeidung der Behelligung der k. u . k. Vertretnngsbehörden
durch derartige unbegründete Eingaben , erscheint es zweckmäßig, die Bevölkerung
darüber aufznklären , dass die in zahlreichen Zeitschriften von Zeit zu Zeit
anflanchenden Gerüchte von im Anslande seit vielen Jahrzehnten erliegenden
Hinterlassenschaften im Betrage von mehreren Millionen für Erbberechtigte aus
der österreichisch- ungarischen Monarchie insofern der Begründung entbehren,
als ungeachtet sorgsamer Nachforschungen bei den diesfalls kompetenten Be¬
hörden die Existenz solcher Vermögensnachlässe nicht hat constatiert werden
können , und dass die k. n . k. Vertretnngsbehörden nicht berufen sind, lediglich
problematische Erbschafts -Angelegenheiten zu untersuchen.

Infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom
31 . Mai 1893 , Z . 1895/M . I -, wird der , Wiener Magistrat anfgefordert:
Nicht bloß alle magistratischen Bezirksämter auf das gewissenlose Treiben der
oben gekennzeichneten Erbschaftsagenten aufmerksam zu machen, sondern auch
auf Grund der vorstehenden Andeutungen in das dortige Amtsblatt eine ent¬
sprechende Verlautbarung anfzunehmen , in welcher den Parteien in Anbetracht
der gänzlichen Erfolglosigkeit aller rücksichtlich jener vermeintlichen Millionen -
Erbschaften seit Decennien bereits unternommenen Schritte gleichzeitig in wohl¬
meinender Weise abzurathen sein wird , Zeit und Geld auf die Verfolgung von
Erbschafts -Angelegenheiten zn verlieren , rücksichtlich deren die Existenz der
Substanz ebenso nnerwiesen nnd nnerweisbar ist, als das Vorhandensein der
individuellen Erbberechtigung.

4

(Festsetzung der Amtssprengel der rumänischen
Consnlate .)

Die k. k. ll .-ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate mit
Erlass vom 18 . Juni 1893 , Pr .-Z . 4075 (M .-Z . 98833/XVIIl ) ,
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Nach einer im Wege des hohen k. n . k. Ministeriums des Äußern an das
hohe k. k. Ministerium des Innern gelangten Mittheilung hat das königlich
rumänische Ministerium des Äußern die Ämtssprengel der in den im Reichs-
rathe vertretenen Königreichen und Ländern gelegenen rumänischen Consnlate
in folgender Weise festgesetzt:

1 . General -Consnlat Wien : Niederösterreich , Oberösterreich . Salzburg,
Steiermark , Kärnten , Tirol und Vorarlberg , Böhmen , Mähren nnd Schlesien.

2. Consulat Czernowitz : Galizien und Bukowina.
3 . Consulat Triest : Stadt Triest nnd Gebiet , Istrien , Görz nnd Gradisca,

Kram und Dalmatien.
Dies wird infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern

vom 11 . Juni d. I ., Z . 1543/M . I -, bekanntgegeben.

5 .

(Bestellung eines chilenischen Bieeeonsnls in Wien .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate mit
Erlass vom 20 . Juni 1893 , Pr .-Z . 4161 (M .-Z . 98834/XVIII ) ,
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 3 . Juni d. I . dem Dr . Josef Hugo Brick die Annahme des ihm ver¬
liehenen Postens eines chilenischen Viceconsuls in Wien unter der Bedingung,
dass hiedurch in seinen staatsbürgerlichen und Jurisdictions -Verhältnissen
keinerlei Änderung eintrete , allergnädigst zn gestatten und dem bezüglichen
Bestallnngsdiplome desselben das Allerhöchste Exequatur hnldreichst zn
ertheilen geruht.

Hievon wird der Magistrat zur Darnachachtnng mit dem Beifügen in
Kenntnis gesetzt, dass der Genannte in seiner ämtlichen Eigenschaft anerkannt
und zur Ausübung seiner Consnlar -Fnnetionen zugelassen wird.

«.
(Militärkapellmeister — keine Gewerbetreibenden im

Sinne des Gewerbegesetzes .)

Der Wiener Magistrat hat unterm 20 . Jnni 1893 , M .-
Z . 97160/XV11 , der Vorstehnng der Musiker -Genossenschaft Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Die hohe k. k. n .-ö. Statthalterei hat zufolge Erlasses vom 16. Jnni 1893,
Z . 39639 , nach gepflogenein Einvernehmen mit den: k. n. k. 2. Corps -Commando
in Wien dem Rekurse der dortigen Genossenschaft gegen die Entscheidung des
Wiener Magistrates vom 23 . Mürz 1893 , Z . 19159 , mit welcher die von
dieser Genossenschaft nachgesnchte Amtshandlung auf Grund der Gewerbe¬
ordnung gegen mehrere Militärkapellmeister wegen unbefugten Betriebes des
Mnsikergcwcrbes verweigert worden ist, keine Folge zn geben gefunden , da
nach den organisatorischen Bestimmungen über das Dienstverhältnis der
Militärkapellmeister letztere, gleichwie andere Militürpersonen im dienstlichen
Unterordnnngsverhältnisse zn den Commanden der betreffenden Trnppenkörpcr
stehen, daher den öffentlichen Mnsikprodnctionen der Militärkapellen nur auf
Befehl dieser Commanden beiwohnen , beziehungsweise dieselben zn leiten haben
nnd ohne Bewilligung , beziehungsweise Anordnung der betheiligten Commanden
überhaupt eine öffentliche Mnsikprodnction nicht veranstalten dürfen.

Auch ans der Anordnung des Punktes 4 der Circnlarverordnnng des
hohen k. u. k. Neichs -Kriegsministerinms vom 6. Juli 1886 , Nr . 2501,
wonach bei Ankündigung öffentlicher Mnsikprodnctionen von Militärmusiken mü¬
deren organisatorische Bezeichnung ohne weitere Beifügung anznführen ist,
erhellt , dass die Militärkapellmeister weder als Unternehmer , noch als Ver¬
anstalter der fraglichen Produktionen anftreten dürfen , so dass dieselben nicht
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als Gewerbetreibende im Sinne der Bestimmungen des Gewerbegesetzes ange¬
sehen werden können.

Gegen diese Entscheidung ist der Recnrs an das hohe k. k. Ministerium
des Innern binnen vier Wochen ab iutinmcko zulässig.

Hievon wird die Genossenschaft unter Rückschluss der Beilagen des
Recurses verständigt.

7 .

(Stempelpflicht für Vereinsftatnten -Exemplare .)

Die hohe n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 29 . Juni
1893 , Z . 43215 (M .-Z . 103881/XVII ) dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 14 . Juni
1893 , Z . 14352 , wird dem Magistrate Nachfolgendes eröffnet:

Anlässlich einer Anfrage über die Stempelbehandlung der den Gesuchen
um Bewilligung zur Errichtung von Vereinen auf Grund des kais. Patentes
vom 26 . November 1852 , R .- G .-Bl . Nr . 253 , auzuschließenden Statnten-
Exemplaren hat das hohe k. k. Finanzministerium im Einvernehmen mit dem
hvhen k. k. Ministerium des Innern der aufragenden Fiuauz -Landesbehörde
eröffnet , dass alte Statuten - Exemplare , welche den im Sinne des Z 8 des
obigen Patentes zu überreichenden Gesuchen beigeschlossen werden , dem Beilagen --
stempel per 15 kr. von jedem Bogen unterliegen.

Für das mit der Genehmigungsklausel zu versehende Statuten -Exemplar
aber ist gemäß 8 66 des Gebürengcsetzes gleichzeitig mit der Überreichung des
Gesuches der Stempel per 1 fl. für den ersten und 50 kr. für jeden folgenden
Bogen im Sinne der L .-P . 7 A und des 8 3 der Vorermuerungen zu den
durch das Gesetz vom 13 . Dccember 1862 , R .-G .- Bl . Nr . 89 , geänderten
Tarisbestimmnngen beizubriugeu , welche Stempel jedoch erst dann zur Ver¬
wendung zu gelangen haben , wenn das fragliche Statuten - Exemplar mit der
Genehmignugsclausel versehen wird , demnach dieselben zurückzustellen sind , falls
die Genehmigung nicht erfolgt.

Bei Änderungen im Sinne des § 21 des gedachten kais. Patentes haben
die obigen Bestimmungen zu gelten.

8 .

(Instruction , betreffend die Einrichtungen und die
Gebarung in eoncesfionierten Jnrpsftoff -Gewinnungs-

anftalten .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 3 . Juli 1893,

Z . 40441 (M .-Z . l 10743/VIIl ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom
3 . Juni 1893 , Z . 13411 , mit Rücksicht auf die wesentliche Förderung , welche
das Impfwesen durch die allgemeine Verwendung thierischen Impfstoffes erfahren
hat , und in der Absicht , den Bezug eines nach wissenschaftlichen Grundsätzen
und unter Beobachtung hygienischer Cautelen hergestellten , in seiner Wirksamkeit
möglichst verlässlichen , vor allem jedoch salubren Impfstoffes allgemein sicher-
zustetten , eine Instruction , betreffend die Einrichtungen und die Gebarung in
coucessiouierten Jmpfstoff -Gewiuuuugsanstalten erlassen , welche bei Verhand¬
lungen wegen Ertheilung derartiger Conccssionen zur Errichtung von Jmpfstoff-
Gewinnungsanstalten zur Richtschnur zu nehmen sein wird.

Das weitere wurde mit diesem hohen Erlasse jedoch auch augeordnet,
darauf zu dringen , dass die Einrichtungen und der Betrieb in den bereits be¬
stehenden concessionierten Anstalten zur Gewinnung und Erzeugung thierischen
Impfstoffes noch im Laufe dieses Jahres den Bestimmungen dieseÜJnstruction
möglichst angepasst werden.

Der Wiener Magistrat erhält daher im Anschlüsse zwei Abschriften der
bezogenen Instruction , von welcher je ein Exemplar den Inhabern con --
cessionierter Jmpfstoffgewinnungs -Jnstitute , und zwar Dr . Ludwig Heinrich
v . O m orovitza  und Dr . Moriz Bauer  mit der Aufforderung zu über¬
geben ist, dass dieselben schon in nächster Zeit die von ihnen geleiteten Institute
in einer mit der vorliegenden Instruction in Einklang stehenden Weise ein-
znrichten und bis längstens Ende November 1893 einen genauen Bericht über
die Art des nunmehrigen Betriebes und der sonstigen Gebarung bei der Ge¬
winnung und Versendung des animalen Impfstoffes zu erstatten haben , und
werden diese Berichte sofort nach dem Einlaugen anher vorzulegen sein.

* H
*

Instruction.
1. Auswahl nild Untersuchung der Jinpfthiere.

8 1 - Zur Impfung sind Kälber im Alter von fünf Wochen angesangen
zu benützen.

Zur Verwendung anderer Thiere behufs Gewinnung des Impfstoffes
für die öffentliche Impfung ist die besondere Genehmigung des Ministeriums
des Innern erforderlich.

H 2 . Vor dem Impfen sind die Thiere von einem Thierarzte ans ihren
Gesundheitszustand genauestens zu untersuchen.

Nur solche Thiere , welche durchaus gesund befunden werden , sind zu
benützen.

Die hienach geeignet befundenen Thiere sind alsbald nach der Unter¬
suchung mit der Nummer des Tagebuches (Z 30 a) zu versehen.

Z 3 . Vor dem Impfen sowohl als w ä h r e n d d e r E n t w i ckl n n g
der V a c c i n e p u st e l n und vor der Abnahme des Impfstoffes ist die
Körperwärme des Jmpfthieres festzustellen . — Beträgt dieselbe über 41 " C.
oder sind sonst Krankheitserscheinungen (mit Ausnahme von leichten Verdauungs¬
störungen ) zu beobachten , so ist das Thier von der Benützung auszuschließcn.

H 4 . Nach der Abnahme des Impfstoffes sind die Thiere zu schlachten
und wiederum von einem Thierarzte zu untersuchen . Diese Untersuchung hat
sich ans alle Organe , insbesondere ans den Nabel und die Nabelgefäße , das
Bauch - und Brustfell , die Lunge , die Leber , die Milz und die Lymphdrüsen und
den Darm zu erstrecken.

ß 5 . Über das Ergebnis jeder Untersuchung ist von dem Thierarzte eine
Bescheinigung ansznstcllen.

Aus derselben muss mit Sicherheit zu entnehmen sein , ans welches einzelne
Thier sie sich bezieht.

8 6 . Der gewonnene Impfstoff darf nur dann an die Jmpfärzte abgegeben
werden , wenn die nach dem Schlachten des Thieres angestellte thierärztliche
Untersuchung ergeben hat , dass das Thier gesund war und die stattgefundene
Erprobung des fertiggestellten Impfstoffes (ß 28 ) ein günstiges Ergebnis ge¬
liefert hat.

Sämmtlicher Impfstoff , der von Thieren gewonnen wurde , welche bei der
nachfolgenden Schlachtung und Beschau mit irgendwelchen , die Beschaffenheit
des Impfstoffes nachtheilig beeinflussenden Krankheiten behaftet befunden wurden,
ist sofort nach Feststellung eines solchen Befundes zu vernichten.

II. Pflege und Ernahrimg der Jmpfthierc.
8 7 . Der zur Unterbringung der Jinpfthiere dienende Stall muss hell,

trocken und leicht zu lüften sein.
Er muss mit Vorrichtungen versehen sein , welche zu jeder Jahreszeit die

Herstellung einer mittleren Temperatur gestatten . Sein Boden , seine Wände
und seine ganze Einrichtung muss so beschaffen sein , dass sie jederzeit gründlich
und genau gereinigt und vollständig desinsiciert werden können.

8 8 . Zur Pflege und Ernährung der Thiere sind hiefür besonders
geeignete , gewissenhafte Personen anzustellen.

8 9 . Die Stände der Thiere sind so einznrichten , dass die Beseitigung
der Entleerungen der Thiere in raschester und gründlichster Weise , mit mög¬
lichster Vermeidung van Stanbbildung und anderer Luftverunreinigung statt-
sinden kann.

Die Jinpfthiere selbst und ihre Stände sind stets mit größter Sorgfalt
rein zu halten.

8 10 . Die Jinpfthiere sind mit reichlicher Nahrung bester Qualität , Saug¬
kälber mit guter Vollmilch , eventuell unter Zugabe von Eiern und Mehltrank
zu versehen . Die Nahrung darf Saugkälbern nur gekocht verabreicht werden.

III. Impfung der Thiere »nd Abiiuhme des Impfstoffes.
K 11 . Thiere , welche einen größeren Transport durchgemacht haben , sollen

nicht vor Ablauf eines Tages nach ihrer Ankunft und erst nach ihrer voll¬
ständigen Erholung geimpft werden.

8 12 . Für das Impfen der Thiere und die Abnahme des Impfstoffes
muss ein besonderer , ausschließlich hiezu bestimmter Raum eingerichtet werden.
Derselbe muss hell , luftig , heizbar , vollständig und leicht zu reinigen und zu
desinficieren sein , daher insbesondere undurchlässige , waschbare Fußböden und,
soweit erforderlich , auch waschbare Wände erhalten . Er muss vor jeder Impfung
und Jmpfstoffabnahme desinsiciert werden , z. B . durch Aufwaschen mit 5per-
centiger Carbollösnng.

8 13 . Die bei Manipulationen zur Gewinnung von Impfstoff , daher auch
bei der Impfung der Thiere und Abnahme des Impfstoffes beschäftigten Per¬
sonen haben hinsichtlich ihres Körpers und ihrer Bekleidung auf die größte
Reinlichkeit und hinsichtlich ihrer Hände auf den aseptischen Zustand derselben
durch entsprechende Desinfektion zu achten.

Die sämmtlichen bei dem Impfen und der Abnahme des Impfstoffes,
sowie bei der weiteren Behandlung des letzteren in Gebrauch kommenden In¬
strumente , Utensilien rc . müssen nach Material und Gestalt gründliche Reinigung
und Desinfektion leicht Anlassen.

Sie sind von jeder anderweitigen Benützung ausgeschlossen , auch vor und
nach jedesmaligem Gebrauche zu reinigen , beziehungsweise zu desinficieren.
Alle Gegenstände , welche trockene Hitze vertragen (Metallinstrumente , Glas¬
gefäße n . dgl .) sind vor dem Gebrauche durch mindestens einstündiges Erhitzen
auf HO " zu sterilisieren . Zu dem Behufs muss ein besonderer Heißlnft-
Sterilisiernngsapparat aufgestellt werden . Die übrigen Gegenstände sind auf
flüssigem Wege , z. B . durch Abwaschen mit öpercentiger Carbolsäure zu des¬
inficieren.

8 14 . Als Impfstelle ist zn benützen : Bei jungen Thieren die Hinterbauch¬
gegend vom Damm bis in die Nähe des Nabels sammt dem Hodensacke und
der Innenfläche der Schenkel , bei älteren Thieren der Hodensack , das Enter,
der Milchspiegel und die Umgebung.

8 15 . Die zur Impfung bestimmte Fläche ist zu rasieren und mit Seife
und warmem Wasser gründlich zu reinigen . Danach ist sie zn desinficieren und
das Desinfektionsmittel schließlich nach Ablauf der zur Desinfektion erforderlichen
Einwirkungszeit , im allgemeinen nach 5 Minuten , mit gekochtem Wasser weg¬
zuspülen.
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A 16 . Die Impfung kann mit Stichen oder kurzen Schnitten ausgeführt
werden.

Gehäufte Scarificationen (Flächcuimpfuugen ) dürfen nicht vorgenommen
werden.

Z 17 . Zur Impfung der Thiere kann benützt werden:
n) Menschenlymphe , und zwar ans den Schntzpocken von Erstimpflingen

unter Berücksichtigung der für die Gewinnung dieser Lymphe erlassenen
Vorschriften.

Die Menschenlymphe kann entweder in unvermischtem  Zu¬
stande , und zwar direct vom Arm , in sorgfältig verschlossenen Haarröhrchen
flüssig aufbewahrt oder ans Stäbchen eingetrocknet oder gemischt  mit
reinstem Glycerin und auch in diesem Falle in Haarröhrchen oder in
Glasgefäßen mit cingetriebenem Glasstopsen anfbewahrt , auf das Thier
übertragen werden.

b) Thierlymphe in der gemäß dieser Instruction zur Menschenimpfung zn-
gelassenen Beschaffenheit.

e) Der den natürlichen Kuhpocken unter sinngemäßer Anwendung der in
dieser Instruction ausgesprochenen Bestimmungen entnommene Pustelinhalt,
ß 18 . Die Abnahme des Impfstoffes vom Thiere ist vor dem Eitrigwerden

des Inhaltes der Pusteln und bevor sich eine erhebliche Röthe in der Um¬
gebung derselben eingestellt hat , vorzunehmen.

Z 19 . Vor der Abnahme des Impfstoffes ist die ganze Umgebung des
Jmpffeldes und das Jmpffeld selbst mit Ausnahme der Pusteln mit warmem
Wasser und Seife sorgfältig zu reinigen und zu desinficieren . Die Pusteln
selbst sind mit sterilisiertem Wasser (eventuell unter Zusatz von Liüritrw 8aponatu8
üalmus ) abzuspülen und alle den Pusteln und ihrer Umgevnng anhaftenden
Borken zu entfernen.

ß 20 . Nur gut entwickelte Pusteln sind zur Abnahme von Impfstoff zu
verwenden.

Wiederholte Benützung einer und derselben Pustel an verschiedenen Tagen
ist verboten.

8 21 . Die Abnahme des Impfstoffes hat durch Abschaben des gesammten
Gewebes der Pustel mit dem scharfen Löffel oder Uistvuri zu geschehen.

ß 22 . Als Impfstoff sind sowohl die flüssigen als die festen Bestandtheile
der Pusteln zu verwerten , dagegen sind die Borten ausgeschlossen.

IV. Aufbewahrung und Versendung des Impsstoffes.
Z 23 . Der zur Aufbewahrung und Versendung bestimmte Impfstoff ist

aus dem Gesammtmateriaie der Vaccinepnsteln zu gewinnen.
Z 24 . Mit den zur Aufbewahrung des Impfstoffes erforderlichen Maß¬

nahmen ist alsbald nach der Abnahme desselben vom Thiere zu beginnen.
8 25 . Der Impfstoff ist aufzubewahren:

n) Schnell im Exsiccator getrocknet in Form eines seinen Pulvers oder
b) nach sorgfältigem Verreiben in einem Mörser mit reinstem Glycerin

(dessen Verdünnung mit im Maximum gleichen Volumen sterilisierten,
destillierten Wassers gestattet ist) in Form einer Masse von Extract -, be¬
ziehungsweise Sirnpconsistenz , oder

o) nach Verreiben mit Glycerin und Absetzenlassen der festen Bestandtheile
in Form der letzteren oder in Form der über untenstehenden mehr oder
weniger klaren Flüssigkeit.
8 26 . Die Versendung des aus den Vaccinepnsteln gewonnenen , nicht

präparierten Rohmaterials zum Zwecke der Vornahme von Menschenimpsungen
ist untersagt.

8 27 . Zur Aufbewahrung und Versendung des Impfstoffes sind nur
Haarröhrchen oder Glasgefäße mit luftdichtem Verschlüsse von steriler Be¬
schaffenheit zu verwenden.

Alle Behältnisse müssen wohl gereinigt und durch Ansglühen oder trockene
Hitze sterilisiert verwendet werden.

8 28 . Der Impfstoff darf erst versendet werden , wenn durch Probeimpfnngen
seine Wirksamkeit festgestellt ist.

8 29 . Jeder Sendung von Impfstoff ist die Nummer des Versandtbnches
(8 31 a) und eine Gebrauchsanweisung beizugeben . Auch find jedesmal die
öffentlichen Jmpfärzte an ihre Verpflichtung , der Anstalt über den Erfolg der
mit der Lymphe vorgcnommenen Impfungen Bericht zu erstatten , zu erinnern,
Privatärzte um Einsendung derartiger Berichte zu ersuchen.

V. Listeiiführiiiig.

8 30 . Über die Impfungen der Thiere ist ein Tagebuch zu führen,
welches die nachstehenden Rubriken enthält:

n) Laufende Nummer,
ü) Nace , Geschlecht, Farbe uud Alter des Thieres,
e) Tag der Einstellung des Thieres , der letzten Besichtigung , sowie der Ab¬

holung ans der Anstalt,
ä ) Tag und Stunde des Jmpfcns und der Abnahme des Impfstoffes,
o) Art und Abstammung der verimpften Lymphe,
I) Körperwärme (eventuell anch Körpergewicht ) des Thieres beim Impfen

und bei der Abnahme des Impfstoffes.
Gesundheitszustand des Thieres bei der Einstellung und während der
Entwicklung der Vaccinepusteln,

Ir) thierärztlicher Obdnctionsbefund,
i) Ergebnis der Impfung,
ki) Aufbewahrung des gewonnenen Impfstoffes,
l) Erfolg der Probeimpfungen,

m ) Bemerkungen.

8 31 . Über den Versandt des Impfstoffes ist ein Versandlbuch zu führen,
welches die nachstehenden Rubriken enthält:

a) Laufende Nummer,
b ) Name und Stand des Empfängers,
e) Wohnort desselben,
ä) Datum des Einganges der Bestellung,
e) Datum der Absendung,
1) Ursprung und Alter des Impfstoffes,

x) Art der Aufbewahrung (8 26) des Impfstoffes,
ü) Menge des übersandten Impfstoffes,
i) Bemerkungen (über den bei der Verimpfung seitens des Jinpfarztes er

zielten Erfolg n. dgl.).
8 32 . Privatanstalten zur Gewinnung von Thierlymphe bedürfen der

behördlichen Concession und unterliegen der behördlichen Überwachung.

r>.
(Aufhebung von Maßregeln gegen Auswanderer .)

Die k. k. n .- ö. Stutthalterei hat mit Erlass vom 4 . Juli 1803,
Z . 37388 (M .-Z . 107638/XV1 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Laut einer mit Note des k. u . k. Ministeriums des Äußern vom 14 . Mai
d. I ., Z . 19273/11 , an das hohe k. k. Ministerium des Innern gelangten
Mittheilnng haben die Negierungen von Preußen , Baiern und Sachsen die
Anordnungen , nach welchen alle diejenigen Auswanderer aus Österreich -Üngarn
vom preußischen , baierischen und sächsischen Staatsgebiete fernzuhalten sind,
welche nur Zwischendeckkarten oder überhaupt keine Seesahrtskarten besitzen,
außer Kraft gesetzt.

Hievon wird der Magistrat infolge Erlasses des hohen k. k Ministeriums
des Innern vom 19 . Mai 1893 , Z . 11884 , im Nachhange zum h. 0. Erlasse
vom 27 . Februar 1893 , Z . 12849 , iu Kenntnis gesetzt.

(Vgl . Statthalterei -Erlass vom 3 . Jänner 1893 , Z . 86079 (Amtsblatt
Nr . 22 ox 1892 „Verordnungen rc." II , 5j ).

11»

(Das Gewerbe der Ätzung von Stahl - und Metall-
platten — ein freies Gewerbe .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Jndorsat -Erlnss vom
7 . Juli 1893 , Z . 43545 (M .-B .-Z . 20123 sV . BezirkH , dem
magistratischen Bezirksnmte für den V . Bezirk nachstehendes Gut¬
achten der n .-ö. Handels - und Gewerbekammer intoniert:

Wird dem magistratischen Bezirksamte für den V. Bezirk Margarethen in
Wien unter Anschluss ., einer Abschrift der im Gegenstände von hierorts cin-
geholteu gutachtlichen Äußerung der n.-ö. Handels - uud Gewerbekummer vom
28 . Juni 1893 , Z . 4439 , weicher seitens der k. k. Statthalterei vollkommen
beigepflichtet wird , mit dein Beifügen zur entsprechenden Verständigung des
I . W . zurückgestellt, dass das vorliegende Ansuchen des Genannten um die
Ertheilnng der Dispens von der Beibringung des Lehrzeugnisses behufs An¬
trittes des Metallätzer -Gewerbes in Wien bei dem Umstande , als der von dem
Genannten beabsichtigte Gewerbebetrieb der Ätzung von Stahl - und Metall-
platten ein freies  Gewerbe ist und daher für dieses Gewerbe keinerlei Be¬
fähigungsnachweis erforderlich ist, sondern gegen nach 8 11 des Gewerbe-
gesetzcs zu erstattende bloße Anmeldung bei der Gewerbebehörde erster Instanz
betrieben werden kann, gegenstandslos erscheint.

*

Abschrift
eines Berichtes der n .-ö. Handels - und Gewerbekammer Wien
cläto . 28 . Juni 1893 , Z . 4439 , an die k. k. n .-ö. Statthalterei.

In Erledigung der sehr geschätzten Jndorsatnote vom 7. Octobcr 1892,
Z . 78800 , aus welcher die Frage hervorgeht , ob es sich bei der Erzeugung
von geätzten Stahl - und Metallplatten für Cassettcn n. dgl , welche in der
Weise staitfiudet , dass die vom Stahlschleifer gelieferten kleinen Stahlplatten
mit Asphalt bemalt und dann die Zeichnungen auf denselben mittels Säure
eingcätzt werden , um den Betrieb eines handwerksmäßigen Gewerbes handelt,
beehrt sich die Unterzeichnete Kammer unter Rückschluss der Communicate Nach¬
stehendes zu bemerken:

Ätzungen in Stahl und Metall werden von Graveuren und Damascenrcn rc.
vorgenommen und bilden für dieselben eine Hilfstechnik ; derlei Ätzungen werden
aber anch von Dilettanten , die das Graveurgewerbe nicht gelernt haben und
mit der manuellen Fertigkeit des Gravierens nicht vertrant sind, ansgeführt,
was um so erklärlicher erscheint, als eine handwerksmäßige Fertigkeit hiezu
nicht erforderlich ist, denn wer die Masse zur Deckung der Platten uud die
Ätzsänren kennt, die er ans Fachbüchern sehr leicht erfahren kann und Talent
zum Zeichnen besitzt, vermag solche Ätzungen mit mehr oder weniger Geschmack
ausznführen.
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Aus dem Gesagten ergibt sich, dass diese Metallätzungen wohl em Hilfs¬
mittel des Graveurs bildeu , dessen er sich bedient , um aus leichtere, wemger
ZAt in Anspruch nehmende Art , als dies mit dem Stichel möglich ist, Ver¬
tiefungen in Stahl rc. herznstellen , dass aber die Erzengungsweise dieser Atzungen
eine solche ist, welche von jedem guten Zeichner ohne alle Kenntnis der Graveur -
technik ausgeführt werden kann.

Bon den in dieser Frage seitens der Kammer einvernommencn Korporationen
erklärt die Genossenschaft der Feinzeugschmiede in Wien obige Erzeugungs¬
methode als ein nicht handwerksmäßiges Gewerbe , während sich die Genossen¬
schaft der Graveure rc., sowie der Gürtler und Brouzewareu -Erzeuger >n Wien
für die Subsumierung dieser Erzeugungsart unter das Graveurgewerbc auv-

vermag sich die Kammer im Hinblicke auf ihre obigen Aus¬
führungen den Äußerungen der beiden letztgenannten Genossenschaften nicht an¬
zuschließen, sondern fasst das Resultat ihrer Erwägungen dahm zusammen,
dass die obgeschildertc Art der Ätzung von Stahl - und Metallplatten bei selbst¬
ständigem Gewerbebetriebe als ein freies Gewerbe zu bezeichnen ist.

11

(Bestellung eines kais . ottomanischenHonorar -Consnls
in Brünn . )

Die k. k. n .-v. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate mit
Erlass vom 8 . Juli 1893 , Präs .-Z . 4599 (M .-Z . 110170/XVIII >,
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 9. Juni d. I . dem Bestallungs -Diplome des zum kais. ottomanischeu
Honorar -Consuls in Brünn ernannten Josef Thalberg  das Exequatur
huldreichst zu verleihen gerubt.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur Daruachachtung Mit dem Bei¬
fügen in Kenntnis gesetzt, dass wegen Anerkennung des Genannten in seiner
amtlichen Eigenschaft und Zulassung zur Ausübung seiner Consularfunctionen
seitens der betreffenden Localbehörden das Erforderliche durch das hohe k. k.
Ministerium des Innern bereits veranlasst wurde.

12 .

(Jagdrecht nnd dessen Ausübung im Wiener Ge¬
meindegebiete . )

In Ausführung der Zß 2 und 5 des Gesetzes vom 22 . Juni
1892 , Nr . 43 L.-G .-Bl ., betreffend das Jagdrecht nnd dessen
Ausübung im Gemeindcgebiete der k. k. Reichshanpt - nnd Residenz¬
stadt Wien findet der Magistrat auf Grund der in der Zeit vom
28 . November bis 21 . December 1892 stattgefnndenen eommissionellen

Begehungen untern : 25 . Juli 1893 , M .-Z . 135154/XV sx 1892,
Folgendes zu verordnen:

Im X . Gemeindebezirke wird ciu Gemciudejagdrevicr gebildet, welches
die eiiibezogenen Gebictstheile von Uuter -Laa uud Ober -Laa, insofern sie nicht
Eigeujagdgebicte sind, zu umfassen hat.

Im XI . Bezirke wird ein Gemeindejagdrevier mit den Bezirksgrcnzen
als Jagdgebietsgrenzen gebildet.

Die bestehenden Eigenjagdgebiete werden durch diese Eintheilung nicht
beeinträchtigt.

Im XII . Bezirke wird aus den Gemeindejagdgebieten von Altmannsdorf,
Hetzendorf nnd Nuter -Mcidling ein einziges Gemeindejagdrevier mit folgenden
Grenzen gebildet:

Die Gloriettestraße , beginnend von der Theresienbrücke , bis zum Anlauf
au die Südbahutrace , dieselbe beim großen Wächterhause übersetzend bis zur
Cüte 221 (Breitenfnrtherstraße ), der Gerichtsweg bis zum Epidemiespitale , die
Bezirksgrenze gegenüber dem X . Bezirke, die Wiener Gemeindegrenze bis zum
Reservoir am Nosenhügel , die Bezirksgrenze gegenüber dem XIII . Bezirke bis
zur Mauer des Schönbrunner Fasangartens uud diese Mauer entlang bis zur
Theresienbrücke.

Im XIII . Bezirke werden drei Gemeindejagdgebietc mit folgenden Grenzen
gebildet:

u) Ein Gemeindejagdgebiet , bestehend ans den Jagdgebieten der bestandenen
Gemeinden Penzing , Breitensee und Banmgarten , begrenzt im Osten durch die
Bezirksgrenze zwischen dem XIII . Bezirke einerseits uud^ dem XIV . und
XV . Bezirke andererseits , im Süden durch den Wienfluss (Tegetthoffbrücke bis
zur Lederfabrik an der Grenze der bestandenen Gemeinden Hütteldorf und
Baumgarten ), im Westen durch die Grenze zwischen den bestandenen Gemeinden
Baumgarten einerseits und Hütteldorf andererseits , im Norden durch die Bezirks¬
grenze zwischen dem XIII . und XVI . Bezirke;

b) ein Gemeindejagdgebiet , bestehend aus deu Jagdgebieten der Gemeinde
Hütteldorf uud des auf dem linken Wienftussufer gelegenen Theiles der ehe¬
maligen Gemeinde Hacking, begrenzt durch die Grenze zwischen den ehemaligen

Gemeinden Baumgarten nnd Hütteldorf bis zur Lederfabrik , durch den Wienfluss
bis zur Haltestelle Hütteldorf -Bad der Westbahn , durch die Westbahntrace bis
zu ihrer Kreuzung mit der Gemeindegrenze , durch die Gemeiudegrenze bis znm
Verzehrnngssteueramte an der Dornbacherstraße , weiters durch die Gemeinde¬
grenze bis zur Abzweigung der Franz -Karlstraße von der auf die Nieglerhutte
führenden Straße nnd durch die Bezirksgrenze gegenüber dem XVII . und dann
gegenüber dem XVI . Bezirke;

o) ein Gemeindejagdgebiet , bestehend aus den Jagdgebieten des am rechten
Wienflnssnfer gelegenen Theiles von Hacking, der ehemaligen Gemeinden
Ober -St . Veit , Nnter -St . Veit , Lainz, Speising nnd Hietzing, eingcschtossen
vom Wienflusse bis zur Franz Josef -Brücke in Hietzing , von der Einfriedung
des Schönbrunner Parkes und des Fasangartens , von der Bezirksgrenze gegen¬
über dem XII . Bezirke bis znm Reservoir am Rosenhügel , von der Gcmcmde-
grenze nnd von der Grenze des hofärarischen Grundbesitzes in der ehemaligen
Gemeinde Auhof gegen die ehemalige Gemeinde Hacking.

Im XVI . Bezirke wird ein Gemeindejagdgebiet gebildet , welches begrenzt
wird im Westen durch die Bezirksgrenze zwischen dem XIII . und XVI . Bezirke
bis zu ixm den mittleren vom oberen Spiegel trennenden Feldweg , von hieraus
längs der Grenze des Eigenjagdgebietes der Gemeinde Wien bis zur Grenze
des XVI . und XVII . Bezirkes zunächst der Pichlergasse in Dornbach und von
hier aus durch die Bezirksgrenze zwischen dem XVI . und XVII . Bezirke bis
zur Ottakring — Dornbacher - (ehemaligen Bezirks -) Straße , östlich durch diese
Straße und die Montleartstraße , südlich durch die Bezirksgrenze zwischen dem
XIII . und XVI . Bezirke (Ottakring —Hütteldorferstraße ) .

Im XVII . Bezirke werden zwei Gemeindejagdgebiete mit folgenden
Grenzen gebildet : ,

n) Ein Gemeindejagdgebiet , begrenzt durch die Nenwaldegger Hauptstraße,
die Dornbacher Hauptstraße , die Greuze zwischen den ehemaligen Gemeinden
Hernals und Dornbach , die Bezirksgrenze zwischen dem XVII . und XVIII . Bezirke
bis zur Cat .-Parc . Nr . 219 (Schasberg ), daun durch die Grenze des fürstlich
Schwarzenberg 'schen Eigenjagdgebietes bis zur Nenwaldegger Hauptstraße;

ü ) ein Gem .indejagdgebiet , begrenzt durch die Nenwaldegger Hauptstraße,
die Dorubacher Hauptstraße , die Grenze zwischen den ehemaligen Gemeinden
Hernals nnd Dörnbach , die Bezirksgrenze zwischen dem XVI . nnd XVII . Bezirke
bis zum Eigenjagdgebiete des Stiftes Schotten , daun durch die Grenze dieses
Eigenjagdgebietes bis zur Franz Karl -Straße nnd von hier durch das Eigen-
jagdgebict ' des Fürsten Schwarzenberg  bis zur Nenwaldegger Hauptstraße.

Im XVIII . Bezirke wird ein Gemeindejagdgebiet gebildet , welches im
Osten gegen den verbauten Theil der bestandenen Gemeinden Währing und
Weinhaus durch die Sternwartestraße und Littrowgasse begrenzt wird.

Im XIX Bezirke werden ans den nach Abzug der beiden Eigenjagd¬
gebiete vorhandenen Jagdgründen zwei Gemeindejagdgebiete mit folgenden
Grenzen gebildet:

n) Ein Gemeindejagdgebiet , umfassend die ehemaligen Gemeinden Josess-
dorf und Kahlenbergerdorf und die am linken User des Schreiberbaches ge¬
legenen Theile der bestandenen Gemeinden Hciligenstadt , Grinzing uud Stuss¬
dorf , begrenzt im Süden durch den Schreiberbach , und zwar vom Grenzsteine
Nr . 168 der Cat .-Parc . 931/1 der Catastralgemeinde Heiligenstadt bis zur Ein¬
mündung dieses Baches iu den Wiener Donancanal nächst dem Sperrschiffe
und westlich durch das Eigenjagdgebiet des Stiftes Klosterneuburg;

b) ein Gemeindejagdgebiet , umfassend die am rechten Ufer des Schreiber¬
baches gelegenen Theile der ehemaligen Gemeinden Grinzing und Heiligenstadt,
die ehemaligen Gemeinden Unter -Döbling , Ober -Döbling , Unter -Sieverlng und
Ober -Sievering , begrenzt im Süden durch die Bezirksgrenze zwischen dein XIX.
nnd IX ., dann zwischen dem XIX . und XVIII . Bezirke, im Westen nnd Norden
durch die Eigeujagdgebicte des Stiftes Klosterneuburg uud der Baronin Sotheu
nnd im Osten durch den Donaucanal.

Sowohl in den Eigenjagdgebieten als auch in den neu gebildeten Gemeinde¬
jagdgebieten , insofern die Ausübung der Jagd nicht von Hof - oder Staats-
ämteru durch eigene Fachorgane geleitet wird , werden gemäß tz 5 des Gesetzes
vom 22 . Juni 1892 , Nr . 43 L.-G . und V .-Bl ., die nachfolgenden jagdpolizei-
lichen Bestimmungen unter Anfrechthaltung der sonst für das Erzherzogthnm
Österreich unter der Enns über das Jagdrecht und dessen Ausübung geltenden
Vorschriften einschließlich jener in Betreff der Jagdkarten und der Vergütung
der Wild - und Jagdschäden getroffen:

rr) Das Erlegen des Wildes mit Kugeln und Posten jeder Art ist verboten;
1>) in der Zeit vom 15 . April bis znm 15 . October ist an Sonn - und

Feiertagen — mit Ausnahme des Schießens aus der Uhnhütte — das Jagen
mit Feuerwaffen gänzlich verboten;

' o) das Legen von Selbstschüsten , Giftbrocken , Fanggrnben , Schlingen und
größeren Schlageiseu ist überall , das Legen von Netzen und kleineren Schlag¬
eisen auf öffentlichen nnd vom Publicum benützten Straßen und Wegen verboten ;

ä ) das Schießen iu der Richtung gegen Fahrwege und markierte Wege
ist auf Schussweite verboten;

o) die Friedhöfe sind von der Ausübung der Jagd ausgenommen.
Im Laaer Walde ist überhaupt , uud entlang der Pressburger Neichsstraße

(Fortsetzung der Simmeringer Hauptstraße ) in der Strecke vom Eisenbahn
viadnctÄns zu dem nach Schwechat gerichteten Ênde des Ceutral -Friedhofes ist
auf 200 Schritte in der Richtung gegen die Straße , ferner auf 200 Schritte
gegen die gegenwärtig oder zukünftig au der rückwärtigen Fnedhofswnnd be¬
findliche Planke der Gebrauch sämmtlicher Feuerwaffen verboten.

Desgleichen ist das Erlegen des Wildes mit Feuerwaffen überhaupt in
dem Trapeze gänzlich untersagt ) welches von den, im hierämtlichen Decrete vom
14 . December 1892 , Z . 177841 , begrenzten Gemeindejagdgebietc durch die Trace
der Donanuferbahn abgeschnitten , demnach begrenzt wird im Norden durch den
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Gerichtsweg , im Osten durch die Bezirksgrenze zwischen dem XII . und X . Bezirke
und im Lmden und Westen durch die Trace der Donauuferbahn.

Ferner findet der Magistrat zu verordnen , dass die magistratischen Bezirks¬
ämter als die nach Z 15, Punkt 111 der Gemeindeordnnng , für den Magistrat
und die magistratischen Bezirksämter zur Handhabung des Jagdgesetzes be¬
rufenen politischen Behörden im Sinne der bestehenden Jagdgesetze und ins¬
besondere des Z 1 des Gesetzes vom 27 . September 1887 , Nr . 57 L.-G .-Bl .,
die Jagdpachtverträge im Wege der öffentlichen Licitation in der Regel auf
sechs Jahre abzuschließen und nur bei Verpachtung auf kürzere oder längere
Zeit , sowie bei Verlängerung von Jagdpachtvertrügen ohne Einleitung einer
öffentlichen Licitation die Zustimmung des Stadtrathes einzuholeu haben.

Die jeweilig in einem Bezirke rücksichtlich der alten Gemeindejagdgebiete
ablaufenden Jagdpachlverträge sind bis zu dem Zeitpunkte zu erneuern , in
welchem der in dem zugehörigen neu gebildeten Gemeindejagdgebiete für den
weitesten Termin in Geltung befindliche Jagdpachtvcrtrag abläuft , und von
diesem Zeitpunkte an sind die neuen Gemeiudcjagdgebietc zur Verpachtung zu
bringen.

13 .

(Berechtigung zur Fortführung von Ausstellungs-
Zluszeichn, »ngen .)

Die k. k. n .- v. Stntthalterei hat dem magistratischen Bezirks¬
amte für den VI . Bezirk mit Erlass vom 26 . Juli 1893 , Z . 50360
(M .-B .-Z . 17708/VI . Bez .), Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Handelsministerium hat laut Erlasses vorn 5. Juli 1893,
Z . 56923 ex 1892 , über das Gesuch des K. Sch . als Inhaber der Firma
L. H. öb Eidam Nachfolger K. Sch . in Wien um Anerkennung , eventuell Ver¬
leihung des Rechtes zur Fortführung der der Firma L. H. L Eidam in Wien
verliehenen Ausstellungs -Auszeichnungen zu entscheiden gefunden , dass die
Firma L. H. L Eidam ungeachtet des eingetretencn Wechsels in der Person
des Inhabers derselben und ungeachtet des dieses Nachfolgerverhältnis
audentenden Zusatzes in dem Wortlaute derselben berechtigt sei, die ihr ver¬
liehenen Ausstellungs -Auszeichnungen fortzuführen.

Demgemäß hat das genannte hohe Ministerium unter einem den au den
gegenwärtigen Inhaber dieser Firma K. Sch . in Wien vom Wiener Magistrate
unter dem 4 . December 1891 , Z . 103648 , gerichteten und mit der Entscheidung
der n.-ö. Statthaltcrei vom 20 . Juli 1892 , Z . 36933 , bestätigten Auftrag,
die Abbildungen der erwähnten Auszeichnungen von der Eingangsthüre seines
Geschäftslocales zu entfernen , behoben.

14 .

(Jnspieierender Amtsarzt für Niederöfterreich .)

Die k. k. n .-ö. Stalthaltevei Hot mit Erlass vom 31 . Juli
1893 , Pr .-Z . 5172 (M .-Z . 124748/VIII Abschrift ) dein Wiener
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Über Ermächtigung des hohen k. k. Ministeriums des Innern habe ich
den bO der k. k. u.-ö. Statthalterei in Verwendung stehenden k. k. Bezirksarzt
I . Classe, kais. Rath Dr . Johann Langer,  an Stelle des zum k. k. Krauken-
hausdirector ernannten k. k. Bezirksarztes Dr . Karl K l i m e s ch zum inspi-
cierenden Amtsärzte in Niederösterreich mit den im hierortigen Erlasse vom
17. September 1892 , Z . 5967/ ? r ., bekanntgegebenen Dienstesobliegenheiten bestellt.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit dem Aufträge verständigt , den
inspirierenden Amtsarzt vorkommendeufalls in seiner Amtsthätigkeit thatkräftig
zu unterstützen und demselben alle auf seinen Wirkungskreis beznghabendeil
Auskünfte genauestens zu ertheilcn.

15 .

(Hän fer Pö lzu n gen .)

Die Bandepnlation für Wien hat mid Z . 45 (B . - A .-
Z . 25522/X . Bez .) nachstehende Entscheidung getroffen:

Mit dein Bescheide vom 31 . Mai 1893 , Z . 17383 , hat das magistratische
Bezirksamt anlässlich der bei dem Hause Nr . 14, . gaffe im X . Be¬
zirke, constatierteu Gebrechen zum Zwecke der Sicherung dieser Realität vor
Einsturz die Pölzung derselben , und zwar unter gleichzeitiger Anlegung der
Polzstreben an das Haus dir . 15 ebenda angeordnet.

Die Bandeputation für Wien findet dem gegen diese Anordnung eiuae-
brachten Recurse des Eigenthümers des letzteren Hauses , Herrn Dr . A. O.
Ritt . v. P . keine Folge zu geben , nachdem die Baubehörde , welcher nach den
Bestimmungen des ^ 102 der Bauordnung für Wien die Pflicht obliegt , die
aus sicherheitspolizeilichen Rücksichten nothwendigen Vorkehrungen zu treffen,
sich bei der getroffenen Anordnung auf gesetzliche»! Boden befand und speciell
die Inanspruchnahme des nachbarlichen Objectes zur Anlegung der Polzstreben
mit Rücksicht ans die gegebenen Verhältnisse als unvermeidlich erscheint.

Die im Recurse aufgeworfene Frage , ob und inwiefern etwa durch die
baubehördlich angeordneteu Vorkehrungen Privatrechte berührt erscheinen,
konnte nicht Gegenstand der Beurtheilnng der Baubehörde sein.

Gegen diese Entscheidung ist im Sinne des Z 109 der Bauordnung für
Wien ein weiterer Necurs unzulässig.

1«

(Bewilligung eines sechsten Stockwerkes .)
Die Baudeputation für Wien hat unterm 10 . August 1893,

Z . 62 (M .-Z . 128754/IX ) , nachstehende Entscheidung getroffen:

Die Baudeputation für Wien findet über den Recurs des Johann
Mayreder,  I ., Seilcrgasse 6, gegen die Entscheidung des Wiener Magistrates
vom 26 . Juni 1893 , Z . 94388 , mit welcher demselben die Aussetzung eines
sechsten Stockwerkes auf das Haus Nr . 6, I ., Seilergasse , verweigert wurde,
unter Behebung dieser Entscheidung den projectierten Aufbau zu gestatten,
nachdem derselbe vollkommen feuersicher hergestellt wird , die herzustellenden
Localitäten zum Aufenthalte für das Dienstpersouale bloß während der Nacht
bestimmt sind, hiedurch aber eine uns sanitären Rücksichten wünschenswerte
Verbesserung in den Bewohnnugsverhältnisfen des Dienstpersonales herbeigeführt
wird und endlich durch die gleichzeitig geplante Einrichtung eines Personeu-
aufzuges auch ein leichterer Verkehr mit den obersten Räumen vermittelt wird,
mithin in vorliegendem Falle die beabsichtigten Herstellungen vom Standpunkte
der zu wahrenden öffentlichen Interessen zulässig erscheinen.

Die Beilagen des Berichtes vom 12 . Juli d. I ., Z . 109799 , folgen im
Anschlüsse zurück.

17

(Beglaubigung der für Deutschland beftimmteu
Civilftauds -Nrkunden .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 10 . August
1893 , Z . 53392 (M .-Z . 128979/XVI ) , dem Wieuer Magistrate
Nachsteheudes mitgetheilt:

Die kaiserlich deutsche Botschaft in Wien hat mit der Note vom „13. Mai
1893 , Z . 1208 , bei dem hohen k. n. k. Ministerium des Äußern den Übelstand
zur Sprache gebracht , dass die von hierländigcn Pfarrämtern ausgestellten,
säe Deutschland bestimmten CivilflandS -Url'nnbeu häufig beS im Sinne des
Legalisierungsvertrages mit dem Deutschen Reiche vom 25 . Februar 1880,
R .-G .-Bl . Nr . 85 , erforderlichen Beglaubigungsvermerkes der zuständigen
politischen Behörde entbehren , woraus für die Parteien , namentlich bei Ehe¬
schließungen, vielfache Weiterungen entstehen.

Auch wurde auf Fälle hingewieseu , in welchen das Ansuchen nin Legali¬
sierung der gedachten Matrikenauszüge seitens der politischen Behörde abgc-
lehnt wurde , ivcil die Beglaubigung nicht erforderlich sei.

Infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 24 . Juli
1893 , Z . 12 .422 , werden daher dem Magistrate die Bestimmungen des Art . III
des vorbezogenen Legalisierungs -Vertrages zur genauesten Darnachachtung und
entsprechenden Verständigung der magistratischen Bezirksämter in Erinnerung
gebracht.

18 .

(Legalisieriittgett bei russischen Cousulateu .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei Hot mit Erlass vom 13 . August 1893,

Pr . - Z.  3842 (M .-Z . 133856/XVI ) , dem Wieuer Magistrate
Nachstehendes bekauutgcgeben:

Einer au das h. k. k. Ministerium des Innern gelangten Mittheilung
des h. k. u . k. Ministeriums des Äußern zufolge sind die russischen Cousulate
seitens ihrer Regierung angewiesen worden , künftighin von allen bei denselben
zur Legalisierung gelangenden , von Privatpersonen ausgehenden , nicht officiellen
Documenten je eine Copic in den Consulats -Archiven zu hinterlegcn , welche
Bestimmung auch dann zur Anwendungen gelangen hat , wenn diese Schrift¬
stücke im Wege des h. Ministeriums des Äußern oder des h. Justizministeriums
an das Consulat gelangen.

Demzufolge wird gleich bei der Überreichung des betreffenden Schrift¬
stückes die erforderliche Copie von der Partei bcizubringen sein.

Hievon wird infolge Erlasses des h. k. k. Ministeriums des Innern vom
2. Juni 1893 , Z . 1959/M . I . behufs entsprechender Belehrung der Parteieil
in vorkommeuden Fällen , beziehungsweise zur Daruachachtuug die Mittheiluug
gemacht.

Die magistratischen Bezirksämter werden unter einem gleichlautend ver¬
ständigt.
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II. UlMIttltÜllU'stilllMllMM.

>r>.
(Kabellegung . )

Bom Wiener Stadtrathe wurde am 10 . Juni 1803 uä
St .-N .-Z . 4014 (M .-Z . 2104/X1V ) beschlossen,

dass bei Straßen , welche zur Pflasterung , beziehungsweise Umpflasternng
bestimmt sind , Kabellegungen und Pflasterung zu vereinigen sind . Falls Kabel¬
legungen seitens verschiedener Elektricitäts -Unternehmungen in einer  Straße
vorgenommen werden sollen , so hat das , wenn es die Straßenbreite znlässt,
zn einer und derselben Zeit zu geschehen . Der Magistrat wird beauftragt , Ge¬
suche um Bewilligung zur Kabellegung bis Ende April eines jeden Jahres an
den Stadtrath zn leiten.

2i >.

(Bewilligung der Geldmittel für Mehrarbeiten .)
Vom Wiener Stadtrathe wurde am 23 . August 1893 aä

St .-R .-Z . 5877 ( M .-Z . 119496 ), anlässlich der Genehmigung
der Mehrkosten für die Erbannng der Unrathsabladestntion in
Unter -Baumgarten beschlossen,

die Ämter aufmerksam zn machen , dass bei derartigen Mehrarbeiten
rechtzeitig beim Stadtrathe wegen Bewilligung der Geldmittel einznschreiten ist.

21

(Bestimmung der Vadien bei Offertausschreibnugen .)
Vom Wiener Stadtrathe wurde am 23 . August 1893

nä St .-R .-Z . 5969 aä M .-Z . 100230/VI1 beschlossen,
den Magistrat anzuweisen , künftighin bei Ausschreibung von Offert¬

verhandlungen hinsichtlich der Vadien folgenden Beisatz aufzunehmen:
„Das Vadium beträgt fünf Percent der Kostenanschlagssnmme , das ist

.fl . kr. ; wenn Theilofferte eingebracht werden , so ist als
Vadium fünf Percent von jener Summe zu erlegen , mit welcher die zu
liefernden Gegenstände im Kostenanschläge angeführt sind ."

ZltaMrat:
22 .

(Statuteuäuderuttg genossenschaftlicher
Krankeneassen .)

Magistrats -Vicedirector Tachnn hat snmmtlichen Geuossen-
schasts -Commissären unterm 4 . August 1893 , M .-Z . 108654/XVIII,
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

In der Anlage wird Ihnen je eine Abschrift der hohen k. k. n .- ö. Statt¬
halterei vom 4 . und 12 . Juli 1893 , Z . 43150 (M .-Z . 108654 ) und Z . 46829
(M .-Z . 113718 ), wonach den Krankencassen der Genossenschaften der Fass¬
binder und der Rauchfangkehrer  die Abänderung ihrer Statuten
wegen Beschlussnnfähigkeit der bezüglichen General -Versammlungen nicht be¬
willigt wurde , zur Kenntnisnahme und Darnachachtung in gleichen Fällen mit
dem Bemerken übermittelt , dass die General -Versammlung der Krankencassa
der Genossenschaft der Rauchfangkehrer am 21 . Februar 1892 , auf welche sich
der Erlass vom 12 . Juli 1893 , Z . 46829 , respective die hiemit intimierte Ent¬
scheidung des hohen k. k. Handelsministeriums vom 28 . Juni 1893 , Z . 31703,
bezieht , ebenso wie bei der genossenschaftlichen Krankencassa der Fassbinder die
zweite  wegen Beschlussnnfähigkeit der ersten  abgehaltenen General-
Versammlung war , und dass der bezügliche Passus im Z 12 des Statuts der
Krankencassa der Genossenschaft der Rauchfangkehrer folgendermaßen lautet:

„Zur Beschlussfassung über Änderung der Statuten , Verschmelzung
oder Eintritt in ein Verbandsverhällnis mit anderen Lassen und über die
Auflösung der Cassa ist in jedem Falle die Anwesenheit von mindestens
der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder und die Majorität von zwei
Drittheilen der abgegebenen Stimmen erforderlich ."

» q-

Erlass der k. k. n . - ö. Stntthalterei vom 4 . Juli 1893,
Z . 43150 :

Die k. k. n .- ö. Statthalterei findet die in der General -Versammlung der
Krankencassa der Genossenschaft der Fassbinder am 22 . Mai 1892 beschlossene
Abänderung der W 4 , 5 und 6 des Cassastatntes , betreffend die Ermäßigung
der Beitragsleistnng und die Erhöhung des Krankengeldes nicht zu genehmigen,
weil der bezügliche Beschluss in der zweiten wegen Beschlussnnfähigkeit der
ersten abgehaltenen General - Versammlung nicht in Gemäßheit der Bestimmung
des ß 12 letztes Alinea der Cassastatnten gefasst worden ist.

Nach dieser Bestimmung ist nämlich für die Beschlussfassung über die
Abänderung des Statutes unter allen Umständen die Anwesenheit der Hälfte
der stimmberechtigten Cassenmitglieder erforderlich und muss daher im Falle
der Beschlussunfähigkeit der ersten General - Versammlung auch bei der zweiten
deshalb abgehaltenen General -Versammlung die Hälfte der stimmberechtigten
Cassamitglieder anwesend sein , was bei der General -Versammlung am 22 . Mai
1892 nicht der Fall war , indem von 350 stimmberechtigten Mitgliedern nur
92 anwesend waren.

Da jedoch die Krankencassa der genannten Genossenschaft mehr als
300 Mitglieder zählt , und demnach gemäß Z 121 1, 4 . Alinea des Gewerbe¬
gesetzes , ans Delegierten bestehen muss , findet die k. k. n .-ö . Statthalterei den
Z 12 des Cassastatntes ans Grund des 8 121 1, Alinea 4 und 6 , von amts-
wegen dahin abznündern , dass der zweite Absatz dieses Paragraphen zn lauten
hat , wie folgt:

„Dieselbe besteht aus 60 Delegierten , welche in der General-
Versammlung ans dem Stande der Hilfsarbeiter auf die Dauer eines
Jahres gewählt werden.

Zn Delegierten können nur solche Mitglieder gewählt werden , welche
mit ihren Beiträgen nicht über drei Wochen im Rückstände sind . In der
General -Versammlung hat jeder Delegierte eine Stimme ."

Ferners ist im viertletzten Absätze des 8 12 anstatt „ ein Sechstel der
stimmberechtigten Mitglieder, " — „ ein Viertel der Delegierten " und im letzten
Absätze dieses Paragraphen anstatt „ stimmberechtigten Mitglieder " — „ Dele¬
gierten " zn setzen.

Gegen diese Entscheidung steht der Krankencassa der Recurs an das hohe
k. k. Handelsministerium binnen vier Wochen atz intinmto offen.

Nach eingetretener Rechtskraft derselben sind die von amtswegen vor-
znnehmenden Abänderungen in den Originalstatnten -Exemplaren X 0 und 0
(letzteres wurde hierorts beigeschlossen ) , sowie in drei weiteren gedruckten
Statnten -Exemplaren zn veranlassen , und sind sohin sämmtliche mit den Ab¬
änderungen versehenen Statuten -Epemplare behufs Beisetzung der Genehmignngs-
clausel anher vorznlegcn.

*

Erlass der k. k. n . - ö.  Statthalterei vom 12 . Juli 1893,
Z . 46829:

Mit der Entscheidung vom 24 . October v. I ., Z . 67905 , hat die k. k.
n .- ö. Statthalterei die von dem Vorstande der genossenschaftlichen Krankencassa
der Rauchfangkehrer in Wien unter Berufung auf das Protokoll der statt¬
gefundenen General -Versammlung vom 21 . Februar 1892 angesnchte Änderung
des Z 5 . letzter Absatz , ferner Z 6 in mehreren Absätzen und die Streichung
des drittletzten Absatzes des Z 6 der Statuten dieser Cassa nicht genehmigt,
gegen die übrigen Abänderungen des Statutes (88 4 und 6) jedoch keinen
Anstand erhoben.

Dem gegen diese Entscheidung ergriffenen Recurse des Vorstandes gedachter
Krankencassa hat das hohe k. k. Handelsministerium bei dem Umstande , als an
der am 21 . Februar 1892 stattgefnndenen , über die erwähnten Statuten¬
änderungen berathenden General -Versammlung laut des vorgelegten Protokolks-
ansznges nnr anfangs 57 , später 62 Mitglieder der Krankencassa theilgenommen
haben , während zn dieser Zeit nach der seitens des Vorstandes der Kranken¬
cassa der Rauchfangkehrer gemachten Mittheilnng am 21 . Februar 1892
206 Mitglieder stimmberechtigt waren , daher im Sinne des Z 12 , letzter Absatz,
an der Beschlussfassung über die Statutenänderung auch mit Einrechnnng der
den Gewerbsinhabern Anstehenden Stimmen nicht die erforderliche Hälfte der
stimmberechtigten Mitglieder sich betheiligt hat , keine Folge  zn geben und
gleichzeitig auch den eingangs erwähnten h . ä . Erlass , insofern mit demselben
die übrigen beschlossenen Änderungen der Statuten nicht beanständet wurden,
von amtswegen  zn beheben und ansznsprechen gefunden , dass es der recnr-
rierenden Krankencassa selbstverständlich unbenommen bleibt , rücksichtlich der
beabsichtigten Statutenänderungen , soweit dieselben überhaupt zulässig sind,
einen neuerlichen legalen Beschluss zn fassen und diesen der behördlichen Ge¬
nehmigung vorznlegcn.

Hievon wird der Magistrat infolge Erlasses des hohen k. k. Handels¬
ministeriums vom 28 . Juni 1893 , Z . 31703 , zur weiteren Veranlassung in die
Kenntnis gesetzt.

23 .

(Anstichen nm Znschnsseredite . )
Vice -Bürgermeister Dr . Richter  hat unterm 19 . August 1893,

Z . 4469 , au den Magistrats - Director Kr euu nachstehenden
Präsidial - Erlass gerichtet:

Der Stadtrath hat in seiner Sitzung vom 10 . d . Mts . anlässlich der
nachträglichen Bewilligung von Znschnsscrediten pro 1892 den Beschluss gefasst,
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den Bürgermeister zu ersuchen, dafür Sorge zu tragen , dass die Voranschläge
genau eingehalten werden und dass in denjenigen Fällen , in welchen die
Präliminiernng eine unzulängliche war , rechtzeitig , nicht aber erst nach Ablauf
des Jahres , um die Bewilligung non Znschnsscrediten angesncht werde.

HieNon setze ich Sie , Herr Maglstrats -Director , mit dem Ersuchen in
Kenntnis , strenge darauf zu sehen, dass in Hinkunft in der angedeuteten Weise
vorgegangen werde , wobei ich bemerke, dass die städtische Buchhaltung unter
einem beauftragt wird , sofort bei Erschöpfung einer Budgetpost dem Magistrate
die Anzeige zu erstatten.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1803 publieierten Gesetze und Verordnungen.
I . Nelchsgesrtzbkatt.

Nr. 117 . Verordnung der Minister des Handels
und des Innern vom 6 . Juli 1893 , betreffend den Betrieb
von Jnformationsbnreaup.

Nr. 118 . Verordnung des Ackerbanministeriums vom
6 . Juli 1893 , betreffend die Prüfung für den sorsttechnischen Staatsdienst.

Nr . 110 Verordnung des Finauzmiuifters vom
16 . Juli 1893 , betreffend die nach H 3 des Gesetzes vom 18 . Sep¬
tember 1892 (R .-G .-Bl . Nr . 172) dem geringeren Satze der Effectennmsatz-
stener unterliegenden Staatsschnldverschreibungen.

Nr . 126 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 21 . Juli 1893,
betreffend das Verbot der Ein - und Durchfuhr von Leibwäsche im gebrauchten
ungereinigten Zustande , von getragenen Bekleidungsstücken mit Inbegriff von
getragenem Schnhwerke , ferner von benütztem Bettzeuge , dann von Hadern
und Lumpen ans den französischen Häfen im Golfe von Lyon nnd ans den an
dieselben grenzenden Departements Heranld nnd Gard.

Nr . 121 . Markenschutz-Convention vom 28. Jänner
1893 , zwischen Österreich -Ungarn und Rumänien.

Nr . 122 . Erklärung zwischen Österreich- Ungarn
und Schweden -Norwegen vom 25 . April 1892,  betreffend
die Änderung des Artikels 6 des Handels - nnd Schiffahrtsvertrages vom
3 . November 1873 (R .-G .-Bl . Nr . 60 ex 1874 ).

Nr. 123 . Verordnung der Ministerien derFinanzeu
und des Handels vom 30 . Juni 1893 , betreffend eine Ände¬
rung im Schlagworte „Würfel " des amtlichen alphabetischen Warenverzeich¬
nisses zum allgemeinen Zolltarife für das österreichisch-ungarische Zollgebiet.

Nr. 124 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesv r̂theidigung vom 9 . Juli 1892 , betreffend eine
Abänderung der Wehrvorschriften , 1. Theil.

Nr . 125 . Kuudmachung des Finanzministeriums
vom 18 . Juli 1893,  betreffend das mit der Landesvertretnng des
Herzogthnms Bukowina in Angelegenheit des bnkowinaer Grnndentlastungs-
fondes abgeschlossene Additional -Übereinkommen.

Nr . 126 . Verordnung des Handelsministers vom
1 . August 1893 , betreffend die Regelung des Transportes epplosiver

Gegenstände auf Eisenbahnen.
Nr . 127 . Erlass des Finanzministeriums vom

29 . Juni 1893 , betreffend die Eignung der vom Staate zur Zahlung
übernommenen Eisenbahn - Prioritätsobligationen nnd der zu Staatsschnld¬
verschreibungen abgestcmpelten Actien der galizischen Karl Ludwig -Bahn zum
Erläge als Militär -Heiratscantionen , nnd die Anwendung der Knndinachnng
des Finanzministeriums vom 25 . September 1883 (R .-G .-Bl . Nr . 154,
V .-Bl . Nr . 31) auf dieselben.

Nr . 128 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 30 . Juli 1893 , womit die Änderung einer Bestimmung der
Aichordnnng vom 19 . December 1872 (N .-G .-Bl . Nr . 171) veröffentlicht wird.

Nr . 120 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 30 . Juli 1893 , betreffend die Aichung und Stempelung des
von Dr . Karl Urban  in Prag constrnierten Biermesshahnes.

Nr. 136 . Kundmachung des Ministeriums des
Innern vom 31 . Juli 1893.  betreffend die Theilnng des politischen
Amtsbezirkes Smichov nnd Errichtung einer neuen Bezirkshanptmannschaft in
Kladno in Böhmen.

Nr. 131 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom -4. August 1893 , betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen
der Allerhöchsten Concessionsurknnde vom 8 . Juli 1869 (N .-G .-Bl . Nr . 136)
für die Leoben-Vordernberger Eisenbahn.

Nr. 132 . Verordnung des Finanzministeriums vom
4 . August 1893 , betreffend die Gebürenpflicht von Urkunden, mit
welchen das Pfandrecht an unbeweglichen Sachen bei unverändertem Fort
bestände der Pfandfordernng theilweise ausgelassen wird.

Nr. >33 . Verordnung des Justizministeriums vom
i>. August 1893,  betreffend die Zuweisung der Gemeinde Swejkowitz
zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Rokycan in Böhmen.

Nr. 134 . Kuudmachung des Ministeriums des
Innern vom 12 . August 1893,  betreffend die Theilnng der
politischen Amtsbezirke Nadautz nnd Snczawa und Errichtung einer neuen
Bezirkshanptmannschaft in Gnrahnmora in der Bukowina.

Nr. 135 . Kaiserliche Verordnung vom 23. August
1893,  betreffend die Gewährung von Unterstützungen ans Staatsmitteln

vorläufig für die durch die Überschwemmungen vom Nothstande heimgesnchten
Gegenden des Königreiches Galizien nnd Lodomerien mit dem Großherzogthume
Krakau , des Herzogthnmes Bukowina und der gefürsteten Grafschaft Tirol.

Nr. 136 . Coucessionsurkuude vom 25. Juli 1893,
für die Localbahn von Plan nach Tachan.

H. Lau- esgk setz blakt.
Nr . 32 . Verordnung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 11 . Juli
1893 , Z . 44718 , mit welcher der Z 19 der Verordnung vom
18 . December 1889 , Z . 74772 , L.-G .° und V .-Bl . Nr . 33 , beziehungsweise der
Verordnung vom 21 . December 1891 , Z . 79169 , L.-G .- nnd V .-Bl . Nr . 62,
betreffend die Vorschriften für das Verhalten vor , während nnd nach einer
Überschwemmung der an der Donau nnd am Wiener Dvnancanale liegenden
Gemeindebezirke Wiens abgeändert wird.

Nr. 33 . Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzhcrzogthume Österreich unter der Enns vom 28 . Juli
1893 , Z . 47475 , mit welcher über Ermächtigung des hohenk. k.
Ministeriums des Innern die nachstehende Uniformiernngsvorschrift für den
k. k. Manipulanten bei der Wiener Donancanal-Jnspection erlassen wird.

Nr. 34 . Verordnung derk. k.Finanz-Laudesdirection
in Wien vom 17 . I ttli 1893 , Z . 35632 , wegen Ergänzung
der Bestimmungen über die Bieransfnhr aus dem Wiener Linienverzehrnngs-
stenergebiete gegen Gebürenrückvergütung.

Nr. 35 . Gesetz vom 17. Juli 1893, wirksam für
das Erzherzogthum Österreich unter der Enns , betreffend
die Anerkennung von Vergütungen für die durch Versetzungen ans Dienstes¬
rücksichten verursachten Übersiedlnngsanslagen an die Lehrpersonen der öffent¬
lichen Volksschulen.

Nr. 36 . Kuudmachung des k. k. Statthalters im
Erzhcrzogthume Österreich unter der Euus vom
3 . August 1893 , Z . 53161 , betreffend die den Gemeinden Zöbing
nnd Klosterneuburg crtheilte Bewilligung zur Einhebnng einer Auflage von
dem zum Verbrauche gelangenden Biere.

Nr. 37 . Kuudmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Euus vom 7. August
1893 , Z . 53232 , betreffend die Einhebnng der Landes- und Grnnd-

cntlastungsfondsznschläge für das Jahr 1893.
Nr. 38 . Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthnme Österreich unter der Euns vom
23 . August 1893 , Z . 58209,  betreffend das Dcsinfectionsverfahren
während einer Cholera -Epidemie.
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I. Vrt»ti»»i»ge» und Enllcheidunge».
1.

(Kutscher für schweres Fuhrwerk bei iXiew er be¬
treibenden - gewerbliche Hilfsarbeiter . )

Dein Amtsblntte der k. k. Polizei -Direction in Wien (Nr . 183)
ist Nachstehendes zu entnehmen:

Anlässlich zweier recurrierter Erkenntnisse hat die k. k. n . o. Statthaltern
und zwar mit Erlässen vom 1 . April 1893 , Z . 19592 (Pol .-Dir .-Z . 31937)
und vom 20 . Juni 1893 , Z . 36629 (Pol .-Dir .-Z . 31937 ) und vom 20 . Juni 1893,
Z . 36629 (Pol .-Dir .-Z . 58295 ) entschieden , dass Kutscher für schweres Fuhr¬
werk bei Gewerbetreibenden nicht als Dienstboten im Sinne Z 4 der Gesinde-
ordnnng , sondern als gewerbliche Hilfsarbeiter im Grunde des 73 der Gewerbe¬
ordnung anzusehen sind , sohin zur Entscheidung von Lohustreitigkeiten derselben
nicht die Polizei , sondern die Gewcrbebehörde competeut ist.

2 .
(Vormerkbücher für Exfeiudierungs -Verhaudlungen

anlässlich politischer Exeeutionsführnugett . )
Die k. k. Finanz - Landes - Dircction hat mit Erlass vom >

3 . Mai 1893 , Z . 20484 (M .-Z . 88959/XVII ), dem Wiener !
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht : j

Das hohe k. k. Finanzministerium hat mit dem Erlasse vom 19 . April 1893 , ^
Z . 13774 , eröffnet , dass ans den demselben vorgelegten Nachweisungen über s
die bei den politischen Behörden Niederösterreichs im Jahre 1892 slattgehabten
Exscindierungs -Verhaudlungen keine ausreichende Information über den Erfolg
der mit dem hohen Erlasse von : 18 . Decembcr 1891 , Z . 29204 seine Abschrift
der hierortigen Jntimation vom 4 . Jänner 1892 , Z . 68061 , liegt bei ) (Siehe
Amtsblatt Nr . 31 ex 1892 , Verordnungen rc . III , 2 ) , getroffenen Verfügungen
gewonnen werden konnte , weil die von den politischen Behörden bisher ge¬
führten Exscindierungsvormerke nicht den beabsichtigten Controlszwecken ent¬
sprechen , indem die Vormerke häufig die Daten über das schlussergebuis der
bei der Finanzprocnratur anhängig gewordenen Exscindierungs -Verhaudlungen
vermissen lassen , daher auch keine Anhaltspunkte für eine diesbezügliche weitere
Cvntrvle bieten.

Es wird daher angeordnet , dass die Vorwerke über Exscindierungs -Ver-
handlungen in Hinkunft genau nach dem im Anschlüsse mitfolgenden Formulare
eingerichtet und im Sinne der daselbst angegebenen Beispiele fortgesührt werden.
Die seit Beginn dieses Jahres anhängig gemachten Exscindieruugs -Verhand-
lungen find zur Gewinnung einer Jahresübersicht in den Vorwerk einzu¬
beziehen.

Die k. k. Bezirkshauptmanuschafteu , sowie die magistratischen Bezirksämter
in Wien und der Stadtrath in Wiener -Neustadt werden angewiesen , eine
Abschrift dieses Vorwerkes bezüglich aller im Jahre 1893 anhängig gewordenen
Exscindierungs -Verhaudlungen bis spätestens 31 . Jänner 1894 vorzulegen.

Aus den nach Schluss des Jahres 1893 zur Vorlage kommenden Ab¬
schriften der Exscindierungsvormerke werden Hieramts die bei der k. k. Finanz-
procuratnr anhängigen Fälle ausgezogen und letzterer Behörde zur Nachweisung
des Standes der Verhandlung , beziehungsweise des Endresultates derselben
bekanntgegeben werden.

*

Aormularc:
Aä Z . 20484 ex 1893/F .- L.-D.

3.

(Die Amtsverschwiegenheit der Wiener städtischen
Beamten . )

Der k. k. oberste Gerichtshof hat in der Rechtssache des Rudolf Fischer
durch Dr . Ludwig Herz  wider Dr . Victor Capesrns  wegen Beweisauf¬
nahme zum ewigen Gedächtnisse , in welcher das k. k. Landesgcricht in Wien
mit dem mittelst Bescheides vom 24 . März 1893 , Z . 23046 , intimierteu Ge¬
richtsbeschlüsse vom 17 . März 1893 ausgesprochen hat , dass die Zeugen
Baurath Josef Schurz und Ingenieur Karl Sykora  verpflichtet sind , über
die Punkte 5 und 7 der Weisartikel A des Gesuches äs pr . 27 . Februar 1893,
Z . 17101 , Zcugenschaft abzulegen , das k. k. Oberlandesgericht in Wien aber
infolge des von den genannten Zeugen durch Dr . Oskar «Schmitt  ergriffenen
Recurses in Abänderung der landesgerichtlichcn Entscheidung mit Erledigung
vom 17 . Mai 1893 , Z . 6613 , ausgesprochen hat , dass dieselben von der Ver¬
pflichtung . eine Zeugenschaft über die vorgebrachtcn Punkte abzulegcn , enthoben
werden , über den Revisionsrecurs des Rudolf Fischer,  welcher die Kosten
dieses Rechtsmittels selbst zu tragen hat , die obergerichtliche Erledigung in der
Erwägung zu bestätigen befunden , dass dem Josef Schurz und Karl Sykora
die Legitimation zur Einbringung eines Recurses gegen den in Erledigung
Anbringens an sie erlassenen , ihre Zeugenpflicht betreffenden Auftrag nicht
abgesprochen werden konnte , dass es sich hier nicht um die Beschwerde gegen
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die Bewilligung einer Beweisaufnahme im Sinne des 8 17 des Gesetzes vom
16 . Mai 1874 ' handelt , Recnrse , welche mit der Durchführung eines solchen
Beweises im Zusammenhänge stehen , aber durch das Gesetz nicht ausgeschlossen
sind ; dass die Wiener städtischen Beamten  als Organe anzusehen
sind , welche nicht bloß die Angelegenheiten der Stadt Wien zu besorgen haben,
sondern denen auch die Besorgung von Geschäften der Staatsverwaltung zufällt,
dass sie daher in Beziehung aus die ihnen obliegende Pflicht der Amts¬
verschwiegenheit den Staatsbeamten gleich ; u halten
sind und bei dem Jneinandergreifen sämmtlicher Agenden in eine weitere
Unterscheidung nicht eingegangen werden kann . (M .-D .-Z . 998 .)

4
(Wiederbesetzung erledigter Patronats -Commifsärs-

Stelte « . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrat mit

Erlass vom 25 . Juni 1893 , Z . 42942 (M .-Z . 105123M ) ,
Nachstehendes intimiert:

Wird dem Magistrate in Wien zur Kenntnisnahme mit dem Aufträge
übermittelt , gegebenen Falles nach dem Einlangen der innerwähnten Anzeige
unverzüglich anher Bericht zu erstatten und gleichzeitig einen nicht unbemittelten
Mann von tadelloser , sittlicher und staatsbürgerlicher Haltung und gutem Rufe,
von welchem auch vorauszusetzen ist, dass er geistig fähig ist, die Pflichten
dieses Amtes zu erfüllen , unter eingehender Äußerung über denselben rücksichtlich
aller dieser Momente , sowie unter Anschluss einer von demselben ausgestellten
schriftlichen Annahmeerklärung für dieses Ehrenamt in Vorschlag zn bringen.

4k- 4k-
4k-

Abschrift

einer Notenform der k. k. n .- ö. Statthalterei vom 25 . Juni 1893,
Z . 42942 , an die Ordinariate in Wien und St . Pölten.

Es hat sich zu wiederholtenmaleu ereignet , dass das Amt eines Patrouats-
Commissärs bei den l . f . und Religionssondskirchen und Pfarren längere Zeit
hindurch nach dem erfolgten Ableben des früheren Patronats -Commissärs
unbesetzt blieb oder aber von dem Bestellten nicht ausgeübt wurde.

Um diese Übelstände in Hinkunft zu vermeiden , beehrt sich die k. k. Statt¬
halterei zu ersuchen , allen unterstehenden Pfarrämtern , insofern das Patronat
über deren Kirchen und Pfarren dem n .- ö. Religionsfonde oder dem Cultusetat
zukommt , gefälligst zur Pflicht machen zu wollen , dass sie von der Erledigung
des Amtes des Patronats -Commissärs unverzüglich au die betreffende politische
Behörde I . Instanz die Anzeige erstatten.

Das Amt des Patronats - Commissärs ist als erledigt anzusehen:
1 . Im Falle des Ablebens des Patronats -Commissärs;
2 . durch Verzicht desselben;
3 . durch mehr als einjährige Abwesenheit bon dem Orte der Patronats¬

kirche , beziehungsweise Pfarre:
4 . durch mehr als einjährige Nichtausübung des Amtes;
5 . durch Verurtheilung zur Strafe wegen eines Verbrechens oder wegen

der Übertretungen des Diebstahles , der Veruntreuung , der Theilnehmung an
denselben und des Betruges;

6 . durch Verminderung der Handlungsfähigkeit (Verlust des Gebrauches
der Vernunft . Stellung unter Curatel ) ;

7 . Durch gänzliche Verarmung , infolge deren der Bestellte seinen Lebens¬
unterhalt nur durch Gaben der öffentlichen Mildthätigkeit oder Unterstützung
nach dem Armengesetze erhält.

F.
(Ärrfrere Bezeichnung der Pfandleihanstalten .)

Die k. k. n .- ö. Stattchalterei hat unterm 5 . Juli 1893,
Z . 41164 (B .-A .-Z . 29706/1 ) nachstehende Entscheidung getroffen:

Die k. k. n .- ö. Statthalterei findet dein Recnrse des N . N ., Inhabers einer
Pfandleihanstalt , gegen die dortämtlickie Entscheidung vom . . mit welcher
dem Genannten die Führung einer Firmatafel mit der Bezeichnung : „ Von der
hohen k. k. n .- ö. Statthalterei concessionierte Pfandleihanstalt " untersagt worden
ist , Folge zu geben und die recurrierte Entscheidung zu beheben , da die obige
Bezeichnung der Betriebsstätte der Thatsache der Concessioniernng entspricht und
nach ihrem Inhalte gemäß Z 44 des Gewerbegesetzes als „ entsprechend " be¬
zeichnet werden muss.

Bezüglich des als Begründung der Untersagung angeführten hierortigen
Erlasses vom 1 . August 1878 , Z . 23938 , wird dem magistratischen Bezirksamte
zur Darnachachtung bedeutet , dass mit demselben nur dem Unfuge gesteuert
werden sollte , dass sich einzelne Anstalten und Unternehmungen als „ k. k. con¬
cessionierte . . Anstalt " bezeichnten , um das Publicum irrezuführen und
glauben zu machen , dass diese Anstalt eine staatliche sei, oder von der Regierung
durch besondere Prärogative oder Titel ausgezeichnet wurde , während Be¬
zeichnungen die „ von der k. k n .- ö. Statthalterei " oder „ vom k. k. n .-ö. Landes-
schulrathe " concessionierte Anstalt an und für sich nicht als zur Irreführung
des Publicums geeignet angesehen werden können.

6 .
(Leichentrattsporte .)

Laut Amtsblattes der k. k. Polizei -Direction in Wien (Nr . 175)
hat die k. k. n .-ö . Statthalters mit Erlass vom 21 . Juli 1893
(Pol .-Dir .-Z . 69676 I .. L .) dieser Behörde Nachstehendes bekannt¬
gegeben:

Zum Zwecke einer einheitlichen Regelung der L e i ch e n t r a n s p o r t e
aus dem Auslande nach Österreich -Ungarn oder durch das Gebiet der öster¬
reichisch -ungarischen Monarchie hat über,Anregung des k. k. Ministeriums des
Innern das k. und k. Ministerium des Äußern nach gepflogenem Einvernehmen
mtt den Fachministerien beider Reichshälften mit dem Circnlar -Erlaffe vom
6 . ^ unr d. I ., Z . 35711/11 , sämmtlicheu k. und k. diplomatischen Missionen
mit Ausnahme jener im Deutschen Reiche , sonne den k. und k. General-
consulaten und Consulaten in Europa mit Ausnahme jener im Deutschen Reiche
ferner den effectiven Consularümtern in den außereuropäischen Ländern , sowie
den in letzteren Gebieten bestehenden Honorar -Generalconsulaten eine Instruction
für das Vorgehen bei der Ausstellung von Leicheupässen ertheilt und wurden
dieselben ermächtigt , Bewilligungen zu Transporten von Leichen nach oder durch
das Gebiet der österreichisch -ungarischen Monarchie zu ertheilen.

Zur Ertheilung dieser Bewilligung von Leichenüberführungen , beziehungs¬
weise zur Ausstellung von Leicheupässen sind in erster Linie die General-
consulate und Consulate berufen und werden die k. und k. Missionen Leichen-
päfse nur dann ausstellen , wenn sich in der betreffenden Hauptstadt kein öster¬
reichisch - ungarisches Consulat befindet.

Den von den k. und k. Missionen und von den k. und k. General-
consulatcn und Consulen ausgestellten Leicheupässen kommt dieselbe Wirksamkeit
zu , wie den von den politischen Behörden erster Instanz im Sinne der Ver¬
ordnung des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 3 . Mai 1874
R .-G .-Bl . Nr . 56 , für Leichenübcrführnngen im Jnlaude ausgefertigten Leichen-
Pässen und sind somit die mit vorschriftsmäßig ausgestellten Pässen gedeckten
Leichentransporte ungehindert passieren zu lassen.

Hinsichtlich der Leichenpässe für die aus dem Deutschen Reiche nach Öster¬
reich -Ungarn überführten Leichen bleiben die Bestimmungen des mit der
Kundmachung des hohen Ministeriums des Innern vom 28 . März 1890,
R .- G .-Bl . Nr . 46 . verlautbarten Übereinkommens mit dem Deutschen Reiche
unverändert in Kraft.

Selbstverständlich bleiben die politischen Behörden verpflichtet , die Beob¬
achtung der Vorschriften über Leichentransporte anlässlich der Ankunft einer
Leiche am Bestimmungsorte zu überwachen und ist im Falle wahrgenommener
Vorschriftswidrigkeiten an die politische Landesbehörde die Anzeige zu erstatten,
welche hierüber au das Ministerium des Innern berichten wird.

7 .
(Provisorische Normen rücksichtlich solcher Personen,
welche die ungarische Staatsbürgerschaft verloren

haben.
Die k. k. n . ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 10 . August

1893 , Z . 53390 , dem Wiener Magistrate Nachstehendes zur
Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium hat mit Erlass vom 26 . Juli 1893 , Z . 4647,
anher eröffnet , dass die mit der königl . Ungar . Regierung eingeleitete Ver¬
handlung wegen Behandlung derjenigen Individuen , welche nach 8 31 des
ungarischen Gesetz -Artikels I . vom Jahre 1879 die ungarische Staatsbürgerschaft
verloren , die österreichische oder eine andere Staatsangehörigkeit aber nicht
erworben haben , noch nicht zum Abschlüsse gelangt ist.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern sieht sich daher im gegenwärtigen
Stadium der Verhandlung nicht veranlasst , allgemeine provisorische Normen in
der angedeuteten Richtung zu erlassen und erachtete sich vorläufig auf nach¬
stehende Bemerkungen zu beschränken:

In Fällen , in denen die königl . Ungar . Behörden die Anerkennung der
ungarischen Staatsbürgerschaft ehemaliger ungarischer Staatsangehöriger mit
der Begründung verweigern , weil dieselben ihre Staatsbürgerschaft in Gemäß¬
heit der Bestimmungen des Z 31 , beziehungsweise des 8 32 des Gesetz -Artikels
vom Jahre 1879 verloren haben , wird , wie dies auch bisher schon dann
geschah , wenn die Austragung der Frage der Staats - und Gemeinde -Angehörig¬
keit von solchen Personen geboten erschien , im Wege der k. k. Statthalterei die
definitive Entscheidung des königl . ungar . Ministeriums des Innern ein-
zuholen sein.

Sobald seitens des letzteren die Anerkennung der ungarischen Staats¬
bürgerschaft solcher Individuen abgelehut wird und keine besonderen Umstände
erhoben vorliegen , welche allenfalls noch einen Erfolg von der Intervention
des k. k. Ministeriums des Innern anhoffen lassen , wird die im speciellen
Falle entsprechende Verfügung zn treffen sein.

In vielen Fällen wird es sich empfehlen , den betreffenden Personen
uahezulegeu , die Wiederaufnahme in den ungarischen Staatsverband , worüber
die 38 bis 44 des bezogenen Gesetz -Artikels die näheren Bestimmungen
enthalten , oder die Verleihung des österreichischen Staatsbürgerrechtes , falls
überhaupt zur Erlangung des letzteren die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben
sein sollten , zu erwirken , wobei dieselben insbesondere darauf hinzuweisen wären,
dass ihnen anderen Falles von der h . l . Gemeinden im Sinne der Gemeinde¬
gesetze der Aufenthalt im Gemeindegebiete verweigert werden könnte.
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Hinsichtlich der Eheschließungen der in Rede stehenden Personen hat das
hohe k. k. Ministerium des Innern mit dem hohen k. k. Ministerium für Cultus
und Unterricht gepflogenem Einvernehmen bemerkt , dass wenn einem ehemaligen
ungarischen Staatsangehörigen die erbetene Ausstellung des Zeugnisses über
seine persönliche Fähigkeit zur Eingehung einer gütigen Ehe seitens des königl.
ungar . Ministeriums für Cultus und Unterricht lediglich aus dem Grunde ver¬
weigert wurde , weil der Betreffende die ungarische Staatsbürgerschaft gemäß Z 3t,
beziehungsweise 32 des Gesetz -Artikels 6 vom Jahre 1879 verloren hat oder
wenn seitens des königl . nugar . Ministeriums des Innern die Anerkennung der
ungarischen Staatsbürgerschaft ans dem obangeführten Grunde bereits endgiltig
abgelehnt wurde , von demselben selbstverständlich die Beibringung des nur für
ungarische Staatsangehörige vorgeschriebenen Ehefähigkeitszeugnisses der com-
petenten königl . nugar . Centralstelle im Sinne des Erlasses des hohen k. k. Mi¬
nisteriums für Cultus und Unterricht vom 28 . November 1878 , Z . 18104,
nicht gefordert werden kann.

In solchen Fällen , in welchen sich ein Nupturient in der angegebenen
Weise über den Verlust der ungarischen Staatsbürgerschaft ausgewiesen hat,
werden sich die Hierlands mit der Vornahme von Trauungen betrauten Organe
behufs Beurtheilung der persönlichen Fähigkeit des Ehewerbers zur Eheschließung
vielmehr lediglich die Bestimmungen des in der diesseitigen Reichshälfte gütigen
Eherechtes gegenwärtig zu halten haben.

Selbstverständlich wird die Beurtheilung der Ehefähigkeit ehemaliger
ungarischer Staatsangehöriger , welche eine andere Staatsbürgerschaft nicht
erworben haben , nach dem österreichischen Rechte mir dann eintreten , wenn
diese Personen Hierlands ihren Wohnsitz haben.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung auf den Bericht vom 18 . October
1890 , Z . 847709 , in die Kenntnis gesetzt.

8 .
(Halbwein . )

Die k. k. n . - ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom
15 . August 1893 , Z . 55761 (M .-Z . 135268/XV ), zufolge Erlasses
des h. k. k. Ministeriums des Juueru vom 4 . August 1893,
Z . 16724 , eröffnet,

dass die Hinzufügung von trockenem Zucker zum Weinmost ohne gleich¬
zeitige Beisetzung von Wasser , bezw . ohne gleichzeitige künstliche Vermehrung
des Mostes mittels Hinzufüguug von Wasser als Halbweinerzengung im Sinne
des Gesetzes vom 21 . Juni 1880 , R .-G .-Bl . Nr . 120 , nicht anzusehen ist.

D-

Die k. k. u .-ö. Statthalterei hat ferner mit dem Erlasse vom
21 . August 1893 , Z . 57951 (M .-Z . 135289/XV ), Nachstehendes
bekanntgegeben:

Das h . k. k. Ackerbauministerium hat laut Erlasses vom 7 . August 1893,
Z . 13595 , im Einvernehmen mit dem h. k. k. Ministerium des Innern Nach¬
stehendes znr Daruachachtung zu eröffnen gefunden:

Eine Weinhandlungsfirma hatte einem Weine ohne Versetzung desselben
mit anderen Stoffen , welche denselben zu verbessern oder dauerhafter zu machen
geeignet gewesen wären , lediglich Wasser zu dem offenbaren Zwecke beigemischt,
die Menge des weinhältigen Erzeugnisses zu vermehren . Im Hinblicke auf die
Bestimmung des 1, alinoa 1 des Gesetzes vom 21 . Juni 1880 , R .-G .-Bl . Nr . 120,
wonach auch die Versetzung oder Vermischung von Getränken aus Traubensaft
mit anderen Stoffen , die nicht lediglich dazu dienen soll , die Beschaffenheit des
Weines zu verbessern oder ihn dauerhaft zu machen , sondern dazu dient , die
Menge des weinhältigen Erzeugnisses zu vermehren , nur als erwerb - und
einkommeusteuerpflichtiges Gewerbe betrieben werden darf und den Bestimmungen
der Gewerbeordnung unleeliegl , Hai sich das Ackerbuumiuisterüuu dahin aus¬
gesprochen , dass die in dem obigen Falle erfolgte Vermischung des Weines mit
Wasser als eine Halbweinerzengung anzusehen ist, auf welche die angeführten
Gesetzesbestimmungen , sowie die ZZ 2 , 4 und 5 desselben Gesetzes Anwendung
finden.

Mit dieser Ansicht , bezw . mit dem ß 1 , alwoa . 1 des eitierten Gesetzes
steht die Anwendung des 8 1, Z - 2 , der Miuisterialverordnung vom 16 . Sep¬
tember 1880 , R .- G .-Bl . Nr . 121 , nicht im Widerspruche.

Dieselbe bezeichnet zwar als weinhältige Erzeugnisse (Halbweine ) jene,
die durch künstliche Vermehrung des Mostes oder Naturweines mittels Hinzu --
fügung von Wasser und anderen zur Herstellung des Weingeschmackes in der
vermehrten Flüssigkeit dienlichen Stoffen gewonnen werden , geht aber hiebei
eben nur von dem wohl als Regel zu betrachtenden Falle aus , dass dem
Weine nicht bloß Wasser , sondern auch noch andere Stoffe zugesetzt werden,
was jedoch im Hinblicke auf die angeführte , jeden Zweifel ausschließende ge¬
setzliche Bestimmung nicht hindern kann , auch in der bloßen , zum Zwecke der
Vermehrung des weinhältigen Getränkes erfolgenden Verwässerung eine dem
Gesetze unterliegende Halbweinerzengung zu erblicken.

r>.
(Kaiser Franz Josef -Spital in Bielitz .)

Erlass der k. k. n .-ö. Stntthalterei vom 21 . August 1893,
Z . 57457.

Das in Bielitz neu errichtete Kaiser Franz Josef - Spital wurde mit Erlass
der k. k. schlesischen Landes -Regierung vom 12 . August 1893 , Z . 13 .260 , als

eine allgemeine öffentliche Kranken - Anstalt erklärt und die Verpflegs -Taren der¬
selben sind für die 1. Elaste mit 3 fl . 50 kr., für die II . Classe mit 90 kr.,
endlich für Kinder unter 11 Jahren in der II . Verpslegsclasse mit 50 kr. ö. W.
per Kopf und Tag festgesetzt worden.

II. Rlmmltivbkflimmnngen.
51Ml ath:

10
(Abfuhr der Fischertaxbeträge .)

Zufolge Statthalterei - Erlasses vom 15 . September 1893 , Z . 44690
M . - Z.  148345/XV ), sind die Fischertaxbeträge und Gestehungskosten für
(Fischereidrucksorten von den magistratischen Bezirksämtern , resp . deren städtischen
Hauptcassa -Abtheilungen nicht an das n .- ö. Landes -Obereinnehmeramt , sondern
direct an die k. k. n .- ö. Landeshauptcassa abzuführen.

Desgleichen hat die Verrechnung über die Gebahruug mit den Fischerei¬
drucksorten nicht mit dem n .- ö. Laudesausschusse , sondern mit der k. k. n .- ö.
Statthalterei zu erfolgen.

^Magistrat:
11

(Vorlage des Eigenthums -Nachweifes bei Schadlos-
haltttngsverhandlttngen für Grnndabtretnng .)
Vom Wiener Stadtrathe wurde am 29 . August 1893 nä

St .-R .-Z . 6087 (M .-Z . 124647/IX ) anlässlich der Berathung
über ein Ansuchen um Einleitung der Verhandlungen wegen
Schadloshaltnng für Grundabtretung beschlossen,

den Magistrat zu beauftragen , in solchen Fällen in Hinkunft immer den
Nachweis des Eigenthumes zu verlangen und vorzulegen.

12 .
(Zustellung von Acten an die ftädt . Buchhaltung .)

Magistrats -Director Kre nn hat mit Erlass vom 9 . August 1893,
M .-D .-Z . 814 , Nachstehendes angeordnet:

Bei der am 27 . Juni d. I . unter dem Vorsitze des Herrn Bürgermeisters
stattgefundenen Conferenz der Leiter der magistratischen Bezirksämter wurde es
als ein Übclstaud bezeichnet , dass die städt . Zustellungsdiener dazu verhalten
werden , die an die städt . Buchhaltung abzugebenden Acten direct an die einzelnen
Buchhaltungs -Departements zuzustellen , was für die Diener oft sehr zeitraubend
ist, zumal dieselben mit einer derartigen Unterscheidung und Sortierung der
Acten nicht vertraut siud.

Die Magistrats -Directiou hat sich diesfalls mit der städt . Buchhaltung in
das Einvernehmen gesetzt und es wurde die Verfügung getroffen , dass von nun
an der gesammte an die städt . Buchhaltung gerichtete Einlauf von dem Buch¬
haltungs - Expeditor übernommen werde.

13 .
(Zrtrükkweifttng nttbegründeter Delegierungs-

Stellungen .)
Magisirnts -Director Krenn  hat mit dem an sämmtliche

Bezirksamtsleiter gerichteten Erlasse vom 12 . August 1893 , M .-
Z . 127924/XVI , Nachstehendes angeordnet:

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 8 . August
1893 , Z . 53389 , Nachstehendes bekanntgegeben:

Nach einer Mittheilung des k. u . k. 2 . Corps - Commandos ist es
wiederholt vorgekommen , dass Individuen , welche in den dem 84 . Ergänzungs¬
bezirke zugewiesenen Bezirken heimatsberechtigt sind , der k. n . k. Nachstellungs-
Commission in Wien zur Nachstellung oder Uutersuchuug der Erwerbsfähigkeit
vorgeführt wurden.

Indem unter Einem die betreffenden Bezirksbehörden unter Hinweis ans
8 102 W .-B . I . Th . entsprechend beauftragt werden , wird der Magistrat über
Ersuchen des k. u . k. 2 . Corps -Commandos angewiesen , derlei unbegründete
Delegierungs -Stellungen znrückzuwcisen.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt zur Wissenschaft und Darnach -
achtung mit der Weisung verständigt , allenfalls dortamts einlangende Stellungs-
listen über in den oberwähnteu Bezirken heimatsberechtigte Stellungspflichtige
unter Hinweis auf den vorcitiertcn Statthalterei -Erlass zurückzusenden.
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14.

(Nilsfertigung von Vorladungen . )
Magistrats -Directvr Krenn  hat mit Erlass vom 25 . August

1893 , M .-D .-Z . 986 , Nachsteheudes augeorduet:
Nachdem Klage geführt wurde , dass Vorladungen au Parteien seitens der

Bureanx , Bezirksämter oder der Hilfsämter unvollständig ansgefertigt wurden
und bei manchen derselben der Name des vorladenden Beamten entweder un¬
leserlich war oder ganz fehlte , sehe ich mich veranlasst , hiemit anznordnen , in
Hinkunft genau darauf zu sehen, dass Vorladungen in der Weise ansgefertigt
werden , dass auf denselben der Gegenstand der Vorladung , sowie die genaue
Bezeichnung des betreffenden Amtes (Name , Stiege , Stock) und der Name des
vorladenden Beamten ersichtlich gemacht werde.

Von dieser Verfügung wollen die unterstehenden Organe in Kenntnis
gesetzt werden.

13 .

(Verlautbarung exeentiver Feilbietungen .)
Magistrats -Director Krenn  hat mit Erlass vom 12. Sep¬

tember 1893 , uä M .-D .-Z . 813 , Nachstehendes augeorduet:
Bei der Anordnung exeentiver Feilbietungen behufs der Einbringung von

Steuer - und sonstigen Rückständen hat in Hinkunft die Einschaltung der dies¬
bezüglichen Verlautbarungen in der k. k. Wiener Zeitung , insofern eine solche
durch besondere gesetzliche Vorschriften nicht ausdrücklich angeordnet ist, zu
unterbleiben . Es genügt in diesen Fällen die Verlautbarung mittels Kundmachung
und eventueller Einschaltung derselben in das Amtsblatt der Stadt Wien.

Hievon werden die Herren Leiter der magistratischen Bezirksämter zur
Darnachachtnng in Kenntnis gesetzt.

1 «

(Zuweisung der ans gerichtlich deponierte Pfand-
Überschüsse bezughabenden Aeten .)

Magistrats -Director Kreuu  hat uutcrm 21 . September 1893,
M .-D .-Z . 1067 , Nachstehendes augeorduet:

Die neu einlanfenden Acten , welche sich auf unbehobene , gerichtlich
deponierte Pfandüberschüsse der eoncessioniertcn Pfandleihanstalten beziehen,
find , wenn die betreffende Licitation in den Bezirken t bis X vor dem
1. Jänner 1892 stattgefnnden hat , dem Departement XVII , wenn aber die
Licitation in diesen Bezirken nach dem 1. Jänner 1892 oder überhaupt in den
Bezirken XI bis XIX abgehalten worden ist, dem betreffenden Bezirksamte
zuzutheilen.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes-
gesetzblatte sür Österreich unter der Enns im Jahre

1863 publieierten Gesetze und Verordnungen.

Reichsgefctzblatl.

Nr . 137 . Kuudmachuug des Handelsministeriums
vom 1 . September 1893 , betreffend die Hinansgabe des II . Nach¬
trages zu der Vereinbarung erleichternder Vorschriften für den wechselseitigen
Verkehr zwischen den Eisenbahnen Österreich -Ungarns einerseits und Deutschlands
anderseits rncksichtlich der bedingungsweise zur Beförderung zugelassenen Gegen¬
stände , in Gemäßheit des Z 1, letzter Absatz dcr Ansführnngsbestimmnngen
zum internationalen Übereinkommen über den Eisenbahn - Frachtenverkehr
(R .-G .-Bl . Nr . 186 ex 1892 ) .

Nr . 138 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 1 . September 1893 , betreffend die Abänderung und Ergänzung
einiger Bestimmungen des mit Verordnung vom 10 . Deccmber 1892 (R .-G .-Bl.
Nr . 207 ) mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1893 cingeführten Betriebsreglements
für die Eisenbahnen der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder.

Nr . 136 Verordnung des Gesammtmiuisteriums
vom 12 . September 1893 , mit welcher auf Grund des Gesetzes
vom 5 . Mai 1869 (R .-G .-Bl . Nr . 66 ), für das Gebiet der königl . Hauptstadt
Prag , dann für die politischen Bezirke Königl . Weinberge , Carolinenthal und
den dermaligen Umfang des politischen Bezirkes Smichov (d. i. die Gerichts¬
bezirke Kladno , Königsaal , Smichov und Unhoscht) Ansnahmsverfügungen
getroffen werden.

Nr . 1 -10 . Verordnung des Gesammtmiuisteriums
vom 12 . September 1893,  betreffend die Einstellung der Wirk¬
samkeit der Geschwornengerichte für den Sprengel des Landesgerichtcs in Prag.

Nr . 144 . Staatsvertrag vom 30 . December 1892,
zwischen Österreich -Ungarn und der Schweiz über die Regulierung des Rheins
von der Jllmündung stromabwärts bis zur Ansmündung desselben in den
Bodensee.

Nr . 112 . Kuudmachuug des Finanzministeriums
vom 10 . September 1 893 , betreffend die Richtigstellung des Textes
der Verschlnssmarken für Spielkarten in Ungarn.

Nr . 143 . Kaiserliches Patent vom 18 . September
1893,  betreffend die Einberufung des Landtages des Hcrzogthnmcs Bukowina.

Nr . 144 . Verordnung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern
und der Finanzen vom 22 . September 1893 , betreffend
das Verbot des Hausierhandels im Gebiete der Landeshauptstadt Graz.

Nr . 143 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 22 . September 1893 , betreffend die Aichung von Spiritns-
Transportreservoirs.

Nr . 146 . Erlass des Finanzministeriums vom
24 . September 1893 , betreffend die Ermäßigung dcr Limitopreise
für das in Istrien und Dalmatien zum Fischeinsalzen zur Abgabe gelangende
weiße Seesalz.

Nr . 147 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 27 . September 1893,
betreffend das Verbot der Ein - und Durchfuhr von Leibwäsche in gebrauchtem
ungereinigten Zustande , von getragenen Bekleidungsstücken mit Inbegriff von
getragenem Schnhwerke , ferner von benütztem Bettzcuge , dann von Hadern
und Lumpen aus Rumänien.

11. Landesgefetzblatt.

Nr . 36 . Gesetz vom 30 . August 1893 , wirksam
für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns,
betreffend die Tragung der Kosten für die Aufstellung von Wachen bei Vieh¬
seuchen.

Nr . 46 . Verordnung des k. k. Statthalters vom
20 . September 1893 , Z . 48990 , in Durchführung des
8 7 des Gesetzes vom 22 . Juni 1892 , L. G . -Bl.
Nr . 43 , für das Erzherzogthnm Österreich unter der
Enns , betreffend das Jagdrecht und dessen Ausübung im Gcmeindegebicte
der Reichshaupt - und Residenzstadt Wien.

Nr . 41 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom 3 . Sep¬
tember 1893 , Z . 53856 , betreffend die den Gemeinden Litschan,
Mödling , St . Pölten und Unter -Themenau ertheilte Bewilligung zur Ein-
hebnng von Mietzinskreuzern.

Nr . 42 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom 3 . Sep¬
tember 1893 , Z . 59876 , betreffend die den Gemeinden Felling,
Groß -Poppen , Tautendorf , Schlagles , Frankenfels , Ostra , Strasshof und
Guudschachen ertheilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Percent der
directen Stenern übersteigenden Umlagen.

Nr . 43 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom 11 . Sep¬
tember 1893 , Z . 61501 , betreffend die Einhebung der Landes-
und Grnndentlastnngsfonds -Zuschläge für das Jahr 1893 von der fünf-
percentigen Steuer auf Grund der Gesetze vom 5 . April 1893 , R .-G .-Bl.
Nr . 54 und L.- G .-Bl . Nr . 16.
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1893 . X.

VenirlmumM und Entscheidungen,
sowie

NomativliestlinilMMil des Gememderathes, Stadtrathes mir, des Nkastistrates
in Ingelrgriijieiteii-cr LmeiMimMlbiuij»»d peütiLcheii ImiLllijining.
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I. Vn iN'kuuiiuu'u nnd Entl'cheiluuigk».
1.

(Vorschrift , betreffend die Durchführung der Ttener-
exeentiou beim Zusammentreffen derselben mit der

gerichtlichen Mobiliarexeeution .)
Die k. k. ii .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 3 . Februar 1893,

Z . 77962 (M .-Z . I9948/XVII ), dem Wiener Magistrate bekannt-
gegeben,

dass zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom
23 . November 1892 , Z . 3865 , die im Erlasse des hohen k. k. Finanzministeriums
vom 17 . November 1892 , Z . 19512 (siehe Amtsblatt Nr . 12 ox 1893 , „ Ver¬
ordnungen re." I , 3), über die Durchführung der politischen Exeention beim
Zusammentreffen derselben mit der gerichtlichen Mobiliarexecntion dargelegten
Grundsätze auch bei der Durchführung der ans die Stenerexecntion basierten i
politischen Execntion in Anwendung zu kommen haben.

2 .
(Lteuerzttfristungs -Tabellen .)

Die k. k. Finanz -Rindes -Direction in Wien hat mit Erlass
vom 13 . Juni 1893 , Z . 30017 (M .-Z . 115083/XVII ), dem
Wiener Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Da die einzelnen magistratischen Steneramtsabtheilnngen bei Nachweisnng
der Ltenerrückstände in den vorgeschriebenen Steuerznfristnngs -Tabellen un¬
gleichmäßig Vorgehen, so werden die Bestimmungen der Punkte t nnd 2 des
hierortigen Normalerlasses vom 9. Juli 1892 , Z . 31450 , welcher im Amts¬
blatte Nr . 77 ex 1892 des Wiener Magistrates zum Abdrucke gebracht worden
ist, zur genauen Darnachachtnng in Erinnerung gebracht, um Unrichtigkeiten
in den Verständigungen der Parteien über die Entscheidung der Frist -, Raten-
nnd Executions ' Sistierungsgesnche zu vermeiden.

Ans dem gleichen Grunde haben die magistratischen Bezirksämter ihre
Anträge über die fraglichen Gesuche derartig zu formulieren , dass in der
Rubrik L der Fristtabelle stets die Summe jenes Rückstandes ziffermäßig
zum Ausdrucke gelangt , bezüglich dessen auf Bewilligung oder Abweisung an¬
getragen wird.

Im Falle das Bezirksamt ans Gewährung von Raten anzutragen findet,
ist stets der Tag genau zu beziehen, an welchem die Partei mit der Zahlung
der Raten nach dem dortigen Anträge zu beginnen hätte , wobei selbstverständlich
jene Abzahlungen zu berücksichtigen sind, welche bei Überreichung des Gesuches
geleistet wurden , folglich in der unter Rubrik II <1 nachgewiesenen Nückstands-
zifser nicht in Anschlag gebracht sind.

Behufs rascher Behandlung der Gesuche um Steuerzufristnug , Raten¬
bewilligung , Execntionssistiernng re. wird der hierortige Normalerlass vom
19 . Jänner 1893 , Z . 3343 (Siehe Amtsblatt Nr . 22 sx 1893 , „Verord¬
nungen re." II , 6), zur genauen Darnachachtnng in Erinnerung gebracht.

L.

(Interpretation des tz 8 des Vogelschntzgesetzes .)
Die k. k. n .- ö. Statthaltern hat mit dem Erlasse vom 6 . September

1893 , Z . 59882 (M .- Z . 143I91/XV ) , die Entscheidung des
Wiener Magistrates vom 21 . Jnli 1893 , Z . 98242 , bestätigt,

wonach der An - nnd Verkauf der im § 3 des Gesetzes vom 28 . August 1889,
dir . 27 L.-G .-Bl ., genannten Vögel während der Brutzeit , d. i. vom 1. Jänner

bis 31 . Juli , untersagt nnd nach H 8 dieses Gesetzes strafbar  ist , gleichgiltig,
ob diese Vögel in oder außerhalb dieser Brutzeit gefangen worden sind.

Dagegen hat allerdings die Confiscation  der im rechtlichen Besitze
der Händler vorhandenen zahmen Stubenvögel im Sinne des § 8 des obigen
Gesetzes zur Voraussetzung die Coustatiernng , dass sie zur unerlaubten Zeit
gefangen worden sind.

4

( (tzebiirenbehandlilttg bei Ornnderwerbuttgeu für
öffentliche Anlagen .)

In Betreff der Gebürenbehandlnng von Grnnderwerbungen
aus Anlass der Anlegung , Umlegung oder Erweiterung von öffent¬
lichen Wegen , Straßen oder Plätzen , sowie aus Anlass von im
öffentlichen Interesse unternommenen Anlagen behuss Leitung oder
Abwehr eines Gewässers ist dem Verordnungsblatte des k. k. Finanz-

j Ministeriums Nr . 43 vom 26 . September 1893 nachstehende Ver¬
ordnung cläto . 12 . August 1893 , F .-M .-Z . 33019 , zu entnehmen:

Das Finanzministerium findet in Betreff der Gebürenbehandlnng jener
Grnnderwerbungen , welche seitens der Gemeinde oder anderer autonomer
Körperschaften aus Anlass der Anlegung , Umlegung oder Erweiterung von
öffentlichen Wegen , Straßen oder Plätze , sonne ans Anlass von im öffentlichen
Interesse unternommenen Anlagen behuss Leitung oder Abwehr eines Gewässers
erfolgen , das Nachstehende anzuordnen:

1. Unentgeltliche Abtretungen von Liegenschaften zum Zwecke der An¬
legung , Umlegung oder Erweiterung von öffentlichen Wegen , Straßen oder
Plätzen sind nach T .-P . 751 nnd ß 69 , Abs. 2, des Gebürengesetzes vom
9. Februar 1850 , R .-G .-Bl . Nr . 50 , gebürenfrei , wenn nachgewiesen oder
ämtlich constatiert wird , dass diese Liegenschaften zu den gedachten Zwecken

! verwendet worden sind nnd überdies in Ländern , in welchen nach den be¬
treffenden Grnndbnchsgesetzen Verzeichnisse für das öffentliche Gut bestehen,
ans dein Grnndbuche ausgeschieden und in das Verzeichnis für das öffentliche
Gnt übertragen wurden.

2. Bei entgeltlichen Erwerbungen von Liegenschaften zn den gedachten
Zwecken ist zn unterscheiden , ob erwiesene öffentliche Rücksichten diese Er¬
werbungen nothwendig machten (ß 365 a. b. G . B .), ob also der betreffenden
autonomen Körperschaft das Expropriationsrecht zugestanden wurde oder dieselbe
nach der Bestätigung der politischen Behörde darauf Anspruch gehabt hätte,
oder ob dies nicht zutrifft.

Im ersten Falle sind, wenn die Erwerbung im Wege eines Kaufvertrages
erfolgte , sowohl das Rechtsgeschäft als auch die diesfalls ausgestellten Urkunden
im Sinne der T .-P . 75 1 und 1021 des Gebürengesetzes gebürenfrei , wenn
der Nachweis erbracht oder ämtlich constatiert wird , dass seitens der politischen
Behörde das Expropriationsrecht ertheilt wurde oder ertheilt worden wäre,
und dass überdies in Ländern , in welchen nach den betreffenden Grnndbnchs¬
gesetzen Verzeichnisse für das öffentliche Gnt bestehen, die bezüglichen Liegen¬
schaften aus dem Grnndbuche ausgeschieden nnd in das Verzeichnis für das
öffentliche Gut übertragen wurden.

Für die Empfangsbestätigung über den Kanfschilling ist die Gebür nach
Scala II zn entrichten.

Erfolgt die Erwerbung im Wege eines Tanschvertrages , dann ist selbst¬
verständlich die fixe Urkundenstempelgebür nnd beim Zutreffen der obigen
Voraussetzungen der Percentualgebür nur von dem Werte der durch den
anderen Contrahenten im Tauschwege erworbenen Liegenschaften zn entrichten.

Im zweiten Falle , also wenn das Expropriationsrecht nicht zugestanden
wurde oder zugestanden worden wäre , wird der betreffenden autonomen Körper¬
schaft dann , wenn die Widmung des bezüglichen Grundstückes als öffentliches
Gnt oder Gemeindegnt (88 287 und 288 a. b. G . B .) außer Zweifel steht nnd
in den Ländern , wo nach den betreffenden Grnndbnchsgesetzen Verzeichnisse für
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das öffentliche Gut bestehen , das Grundstück aus dem Grundbuchs ausgefchieden
und in das Verzeichnis für das öffentliche Gut übertragen wird , die Gebüren-
freiheit nach T .-P . 75 b des Gebürengesetzes zugestauden , und es ist daher im
Sinne des Z 69 , Z . 2 , des Gebürengesetzes die Percentnalgebür nur mit dem
halben Betrage zu entrichten.

3 . Die Bestimmungen in den Punkten 1 und 2 finden auf die im öffent¬
lichen Interesse unternommenen Anlagen behufs Leitung oder Abwehr eines
Gewässers sinngemäße Anwendung , unbeschadet der etwa dem Unternehmen
nach ß 11 des Gesetzes vom 30 . Juni 1884 , R .-G .' Bl . Nr . 116 , zustehenden
Begünstigungen.

4 . Zur Entscheidung darüber , ob die Voraussetzungen für die Anwendung
der vorstehenden Bestimmungen vorliegen , sind die Finanz -Landesbehörden
ermächtigt.

!!. R»r»i»tivbrltiiil»ul»>>rn.
IlttiiMral:

(Regulativ für die Äusftthruug von Wasserleitungen
im Anschlüsse an die Kaiser Franz Josess -Hochqnellen-

leitnng in Wien .)
Der Wiener Magistrat hat das nachstehende , von der k. k.

n .-ö. Statthalterei vom 25 . September 1893 , Z . 66705 (M .-
Z . 127839 ex 1893 ) genehmigte Regulativ knndgemacht:

^ Allgemeine Bestimmungen.
8 i.

Zur Ausführung von Leitungen für die Wasserversorgung der Häuser,
Grundstücke rc . in Wien ist nnr ein concessionierter Wasserleitungs -Installateur
berechtigt , welcher die in diesem Regulativ enthaltenen Vorschriften zu beachten hat.

8 2.
Die Wasserleitungsanlagen sind mit besonderer Sorgfalt und Sachkenntnis

auszuführen , damit eine Gefahr für das Leben nnd die Gesundheit der Menschen,
sowie für den Bestand der Gebäude und anderer Objecte abgewendet und
Wasservergendnng nach Möglichkeit hintangehalten werde.

Die Aufsicht hierüber übt der Magistrat als Gewerbsbehörde erster Instanz.

8 3-
Die zur Herstellung von Wasserleitungen concessionierten Geschäftsleute

haben ein chronologisches und paraphiertes Vormerkbuch über alle von ihnen
zur Ausführung übernommenen Arbeiten zu führen , in welches die Gewerbs¬
behörde erster Instanz jederzeit Einsicht nehmen kann.

Dieses Vormerkbuch hat , um eine Gleichförmigkeit der Führung desselben
zu erzielen , nachstehende Rubriken zu enthalten:

u) die fortlaufende Nummer der übernommenen Arbeit;
d ) das Datum der Arbeitsausführnng;
o) den Namen der Partei , für welche die Arbeit ausgeführt wird;
ä ) den Gemeindebezirk , die Gasse nnd die Hausnummer , wo die Arbeit

ansgeführt wird;
o) die Angabe , ob die Wasserleitung neu hergestellt , vergrößert , abgeändert,

oder ob eine außer Betrieb gestandene Leitung wieder in Benützung
genommen wird;

1) die Länge der herzustellenden Rohrleitung;
§ ) die Anzahl der Steiglinien und der zu errichtenden oder bloß zu ver¬

setzenden Wasseransläufe;
p ) das Datum , an welchem die Anzeige von der Herstellung der Arbeit

an das Stadtbauamt erstattet wurde.
Jede auszuführende Arbeit (Punkt s ) ist vor Beginn derselben dem Stadt¬

bauamte mittels einer ungestempelten , mit der fortlaufenden Nummer des
Vormerkbuches verseheneu Eingabe nach dem beigeschlossenen Formulare anzuzeigen.

Wenn in einem Hause ' zwei oder mehrere Steiglinien hergestellt werden,
hat der Installateur einen Plan der ganzen Wasserlcitungsanlage im Grund
und Aufriss vorzulegeu.

8 4.
Dem Magistrate steht das Recht zu , jederzeit die Ausführung der

Jnstallationsarbeiten durch das Stadtbauamt zu überwachen , Proben auf die
Dichtigkeit der Leitungen bis zu zehn Atmosphären Druck vornehmen zu lassen,
sowie überhaupt sich auf eine geeignet erscheinende Weise von der guten Aus¬
führung der betreffenden Arbeit zu überzeugen und die Abstellung allfälliger
Übelstände anzuordnen . Die zu den anlässlich der Überwachung der Ausführung
angeordneten Proben nöthige Druckpumpe sammt Zugehör , sowie das erforder¬
liche Personale hat der betreffende Installateur über Verlangen des Stadt¬
bauamtes beizustellen , jedoch übernimmt die Gemeinde Wien keine Haftung für
die dauernde Dichtigkeit der Leitung.

8 5.
Die Vorschriften dieses Regulativs finden auch bei Erweiterung , Abänderung

und Reconstruction bestehender Leitungen Anwendung.
Übrigens können alle im Betriebe befindlichen Wasserleitungen den in

diesem Regulativ vorgesehenen Prüfungen unterworfen werden , wenn ein

Mangel an der Leitung erhoben worden ist, und der Eigenthümer trotz er¬
gangener Aufforderung den Übelstand nicht abgestellt hat.

Vor der Abhaltung einer Probe ist der Eigenthümer der Wasserleitung
mit der Aufforderung zu verständigen , den ansführenden Installateur beizuziehen.

Zeigen sich bei der Probe gefahrdrohende Mängel , so kann der Fort-
gcbrauch der Leitung bis zur Abstellung der Gebrechen sofort untersagt werden.

8 6.
Dem Eigenthümer einer Wasserleitung steht das Recht zu , die Vornahme

einer ämtlichen Beschau oder Probe zu verlangen.
Das Stadtbauamt hat diese Amtshandlung mit möglichster Beschleunigung

vorzunehmen nnd hat die ansnchende Partei hiefür die betreffende , in dem dies¬
falls genehmigten Gebürentarife normierte Gebür an die Gemeinde zu entrichten.
Die Druckpumpe und das erforderliche Personale wird von der Gemeinde gegen
Ersatz der baren nach dem allgemeinen städtischen Preistarifc anzurechnenden
Selbstkosten beigestellt.

8 7.
Übertretungen der in diesem Regulativ enthaltenen Bestimmungen werden,

insofern auf dieselben das allgemeine Strafgesetz oder die Gewerbeordnung
keine Anwendung finden , an dem Schnldtra ^ enden oder dem für die Einhaltung
derselben Verantwortlichen im Grunde der Psinisterial -Berordnuug vom 30 . Sep¬
tember 1857 (R .-G .-Bl . Nr . 198 ) mit einer Geldstrafe von 1 bis 100 fl. ö. W.
oder mit Arrest von 6 Stunden bis 14 Tagen geahndet.

» . Lpecielle Bestimmungen.
Die speciellen Bestimmungen betreffen;
1. Die Zuleitung vom Hauptrohre bis zur Grenze des Hauses oder

Grundes oder bis zum Wassermesser , und
2 . die innere Einrichtung von der Haus - oder Grundgrenze oder dem

Wassermesser bis zu den Ausfluss - und Abflussstellen.

1. Zuleitung.
8 3.

Die Zuleitung wird von Seite der Stadtgemeiude Wien auf Kosten des
Wasscrabuehmers vom Hauptrohre bis zur Haus - oder Grundgrenze oder,
wenn ein Wassermesser in die Leitung eingeschaltet wird , bis zum Wassermesser
hergestellt.

8 9.
In dieser Zuleitung wird entweder direct am Hauptrohre oder im Trottoir

ein Absperrhahn angebracht , welcher weder vom Installateur , noch vom Wassew
abnehmer oder anderen Personen , sondern nur von dem Betriebspersonale der
Wasserleitung geöffnet oder geschlossen werden darf.

8 w.
Die Trace der Abzweigung , sowie die Stellung der Haupt -Absperr-

Vorrichtnug außerhalb nnd innerhalb der Häuser und Grundstücke und den
Standort des Wassermessers bestimmt das Stadtbanamt ; aus Sicherheits-
rücksichteu darf der Wassermesser nur in einem von dem Gasmesserstandorte
vollständig abgesonderten Raume aufgestellt werden , welcher vor Frost geschützt
und stets zugänglich sein muss.

2. Innere Hinrichtung.
u) Rohrmateriale.

8 11-
Zu den Hausleitungen (Steigleitungen ) dürfen bis zu einem Durchmesser

von 25 mm nnr Bleiröhren mit Zinneiniage oder geschwefelte Bleiröhren ver¬
wendet werden , welche per Currentmcter mindestens folgendes Gewicht haben
müssen:

bei 13millimetrigen Bleiröhren 2 80 ieK
,, 20 ,, , , 4 55 , ,
,, 25 ,, , , 7 25 ,, .

falls für größere Quantitäten stärkere als 25millimetrige Röhren erforderlich
wären , müssen dieselben aus Gusseisen nach den Normalien der Hochqucllen-
leitung angefertigt sein.

Die Verwendung von schmiedeisernen Röhren für die Herstellung oder
Abänderung von Wasserleitungen , abgesehen von den Abfalleitungen , ist aus¬
nahmslos verboten.

Für Abfalleitungen können Rohre aus Schmied - und Gusseisen , Blei
oder Steinzeug verwendet werden , dieselben haben mindestens einen lichten
Durchmesser von 50 mm , bei Water Closets nnd Küchenausgüssen aber
mindestens einen lOOmillimctrigeu lichten Durchmesser zu erhalten.

b ) Absperrvorrichtungen.

8 12-

Als Absperrvorrichtungen dürfen nur Niedcrschraubventile bewährter
Coustrnction , sowie Schwimmkugelhähne und die von der Gemeinde Wien als
zulässig auerkaunten Selbstabschlusshähne verwendet werden.

Als Feuerhydranten dürfen nur die mit dem Normalgewinde der
Wiener Feuerwehr versehenen nnd gegen Bezahlung beim Stadtbauamte zu
beziehenden Hydranten verwendet werden.

Conushähne jeder Gattung sind von der Verwendung ausgeschlossen.
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e) Verbindungen.

8 13.
Die Verbindung der Bleiröhren untereinander kann durch Löthung mit

dem Kolben , Klümber oder durch kalte Verbindung (Verschraubung mittels
Flanschen ) hergestellt werden.

Bei den Lothverbindnngen ist eine Qnerschniltverengung besonders beim
Granulieren des Zinnes zu vermeiden.

Für Gnsseiseurohre müssen die Muffenverbindnugen mit Hanf und Blei
und die Flanschenverbindungen , wenn nicht mit Bleischeiben , mit besten
vnlcanisierten Kautschukscheiben hergestellt werden.

Es ist dafür zu sorgen , dass das Dichmngsmateriale mit dem Hohlranme
der Rohre nicht in Berührung kommt.

Abfalleitungen können mit Hans und hydraulischem Kalkmörtel gedichtet
werden.

ä ) Art der Rohrlegung.

8 14-
Die Rohrleitungen sind nach Möglichkeit so anzulegen , dass sie den

schädlichen Einflüssen der Außentemperatur nicht ansgesetzt sind , durch Stoß
oder Setzungen nicht beschädigt werden können und vom Wassermesser ans in
steigender Richtung zu liegen kommen , damit Lnftsäcke vermieden werden.

Die in daS Erdreich einznlegenden Röhren sind , wenn sie durch Frost
leiden könnten , mindestens 1 '5 m und sonst mindestens 50 cm mit der Rohr¬
oberkante unter das Terrain zu legen.

Die in das Erdreich einznlegenden Bleiröhren sind überdies noch voll¬
ständig mit Ziegeln einzuschließen.

Hiebei ist das Traversieren von Canälen nach Thunlichkeit zu vermeiden;
wenn °dies nicht möglich ist , sind eigene Schutzrohre aus Gusseisen auf die
Canalbreite zu verwenden . Die Steiglinien und die Abzweigungen zu den
einzelnen Ausläufen dürfen nur an der inneren Seite der Hauptmauer und
nur in vor Frost geschützten Räumen , d . i . in Manerschlitzen von mindestens
15 cm Tiefe oder in Holzverschalungen angebracht werden , und es sind diese
Rohre überdies noch mit schlechten Wärmeleitern (Seegras , Holz rc .) einzu¬
hüllen ; übrigens ist auch die Anwendung isolierender Luftschichten zulässig.

Die Anlage von Wasserleitungen in der Nähe von Heizobjecteu und
Schornsteinen ist nicht gestattet.

Am tiefsten Punkte der Hausleitung ist eine Entleernngsvorrichtung so
auzubringen , dass sich sämmtliche Rohrstränge der ganzen Wasserleituugsanlage
vollkommen entleeren können ; jede Steiglinie ist mit einem eigenen Absperrhahn
zu versehen , bei jedem einzelnen Auslaufe ist ein besonderer Regnliernngshahn
auzubringen , der auch im Auslanfhahn selbst eingefügt werden kann ; die Ver¬
bindung der von der Stadtgemeinde Wien hergestellten Abzweigsleitnng mit
der Hansleitung ist noch vor Einschaltung des Wassermessers von dem In¬
stallateur zu bewerkstelligen.

Bei Ausführung von neuen Hauswasserleitnngen ist entweder ausschließ¬
lich nur ein Auslauf zu ebener Erde oder im Falle der Vorsorge für Stock¬
werksleitungen zu ebener Erde ein allgemein zugänglicher Aus¬
lauf  herznstellen , welcher von den Stockwerksleitnngen getrennt  im
Betriebe erhalten werden kann.

Leitungen für Feuerwechsel uud Aufzüge sind als selbständige , von der
Hausleitung getrennte Leitungen herzustellen , und dürfen die ersteren nur ans
Gusseisen von mindestens 55 mm lichter Weite ansgeführt werden und dürfen
mit einer Entleerungsvorrichtung nicht versehen sein.

Pissoirs , Water Closets , hydraulische Hebemaschinen , Dampfmaschinen
oder Motoren überhaupt dürfen nicht mit den Zuleitungsröhren in directe
Verbindung gebracht werden ; die Speisung derselben ist nur mittelbar durch
eine Reservoiranlage gestattet , in welche das Hochquellenwasser in freiem Aus¬
laufe znsließt , wobei die Einrichtung zu treffen ist, dass der Zufluss entweder
durch einen Schwimmkugelhahu oder einen Niederschranbhahn unterbrochen
werden kann.

Derartige Reservoirs sind unter sorgfältigem Verschlüsse zu halten , mit
einem entsprechenden Überfallrohr zu versehen , gegen die Temperatureinflüsse
durch Verschalungen rc . entsprechend zu schützen und dürfen keinen gesundheits¬
schädlichen Anstrich erhalten.

Zur Verhinderung des Aufsteigens der Canalgase durch die Abfallrohre
empfiehlt es sich, in jedes der letzteren einen Siphon einznschalten und die
Anslanfmnscheln mit sogenannten Glockenverschlüssen (Kappen ) über den Aus¬
laufsieben zu versehen.

Bet der Anlage von neuen Pissoiren und Closetspülungen ist vorzusorgen,
dass auch im Falle der Absperrung der Stockwerksleitnngen die Pissoirs und
Closets entsprechend bespült werden können.

H»roöe der Leitung.
8 15.

Obwohl alle Rohre und Maschinenbestandtheile für Wasserleitungen vor
ihrer Verwendung einer Probe bis mindestens zehn Atmosphären Druck unter¬
zogen werden müssen , hat der Installateur nach Vollendung der Herstellung
oder Änderung einer Wasserleituugsanlage beim Stadtbauamte schriftlich um
die Prüfung und Dotierung der Leitung anznsuchen . Die Prüfung der Leitung
wird nur in Gegenwart des Installateurs bei offenem Rohrgraben und offener
Mauerritze vorgenommen , wozu der Installateur die zu den Proben erforderliche
Druckpumpe und das nothwendige Personale über Verlangen des Stadtbau¬
amtes beiznstellen und den Nachweis über den Erlag der betreffenden in dem
diesfalls genehmigten Gebürcntarise normierten Gebür beiznbringen hat.

Im Falle , als die Prüfung von amtswegen vorgenommen wird , trägt
die Stadtgemeinde Wien die Kosten der Prüfung , einschließlich der Beistellnng
der Pumpe und des nöthigen Personales

Werden bei diesen Prüfungen keine Anstände erhoben , und hat der
Wasserabnehmer die Kosten für die hergestellte Abzweigung vom Hauptrohre
an die Stadrgemeinde Wien vergütet , so erfolgt , wenn allen sonstigen An¬
forderungen dieses Regulativs entsprochen worden ist, die Eröffnung des
Wasserzuflusses in die neue Leitung . Eine eigenmächtige Dotierung der Leitung
durch den Installateur , wie eine eigenmächtige Beseitigung von Plomben,
welche vom Stadtbanamte in Wasserleitungsobjecten angelegt wurden , ist
verboten.

Meparaturen an öesteiienden Leitungen.
8 16.

Die Reparaturen an den Zuleitungen vom Hauptrohre bis zum Wasser¬
messer besorgt die Stadtgemeinde Wien durch ihre Organe auch nach Ablauf
ihrer dreijährigen Haftung : dann jedoch nur auf Kosten des Wasserabnehmers;
es ist daher dem Installateur verboten , an der Leitung vor dem Wassermesser
Reparatnrsarbeiten ansznführen.

Einbaunng des Wastermellers.
8 17-

Die Einbaunng des Wassermessers wird von der Stadtgememde Wien
auf Kosten des Wasserabnehmers besorgt.

Leitungseinrichtungen nach dem Systeme der Kaiser Aerdinands-
Leitung.

8 16.

Leitungseinrichtungen ' nach dem Systeme der Kaiser Ferdinands -Leitung
können in directe Leitungen nmgeändert werden , wenn diejenigen Rohre , welche
nach erfolgter Umänderung dem Drucke der Hochquellenleitung ausgesetzt sein
werden , bei der Probe einem Drucke von zehn Atmosphären widerstanden habem

In dieser Zuleitung ist durch die Organe der Lüadtgemeinde Wien auf
Kosten des Wasserabnehmers ein Wassermesser einznbaneu.

Aedingnisse für die ZSasseravgabe aus der Kochquelrenl 'eitung.
8 iS-

Im übrigen hat jeder Wasserleitungs -Installateur sich die Bedingnisse für
die Wasserabgabe aus der Hochquellenleitung gegenwärtig zu halten und die
darin enthaltenen Bestimmungen , insoweit sie ans seine Obliegenheiten Bezug
haben , genau zu beobachten.

Schk'ussvemerlruirg.
Für den Fall , als im Laufe der Zeit Verbesserungen in Bezug auf das

zu verwendende Materiale oder auf die zur Anordnung, , gelangenden Con-
structionen bekannt werden sollten , bleibt eine entsprechende Änderung desselben
Vorbehalten.

Geöiiren-Garif
für die

über Partei -Ansuchen Mündenden ämtlichen Prüfungen aus Anlass
von WaI7erleitungsarbeitcn in Gebäuden im Gemeindegebiete von Wien.

r->

Gegenstand A n merk u n g

Für die Vornahme einer ämtlichen Be¬
schau oder Probe von Wasserleitungs¬
anlagen mit eine  m Steigstrange . .

Für jeden weiteren Steigstrang je . . .

Für eine derlei Amtshandlung bei Repa¬
ratur en , Ab änd ernn gen  oder E r-
weiterungen  bereits bestehender
Wasserleitungen , sowie für die Wieder-
holnng  einer ämtlichen Prüfung bei
Anlagen mit einem Steigstrange . .

Für jeden weiteren Steigstrang je . . .

6 .

Bei allen Amtshand¬
lungen , welche über Par¬
tei -Ansuchen stattfinden,
hat die ansuchende Partei
die Gebür zu entrichten,
und sind zu einem An¬
suchen um die Amtshand¬
lung nicht bloß die Pri¬
vaten , welche Wasser-
leitungs - Einrichtungen
Herstellen lassen , sondern
Überhaupt Inhaber be¬
reits bestehender Wasser¬
leitungsanlagen berech¬
tigt . In Bezug aus die
Installateure wird aus
den 8 15 des Regulativs
verwiesen.

(BehebnngundAttszahluttgderWagerr -,Commissiotts-
gebüren und Zehrnirgsbeiträge .)

Magistrats - Direktor Krenn  hat unterm 9 . October 1893,
G .-Z . 15876AM .-D ., Nachstehendes bekanntgegeben:

Der Herr Bürgermeister hat zufolge Präsidialerlasses vom 5 . October
1893 , vr .- Z . 800 ex 1893 , bezüglich der Behebung und Auszahlung der
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den städtischen Beamten znkoinmenden Wagen -, Commissionsgebüren und
Zehrungsbeiträge nachstehende Anordnungen getroffen:

Die zur Behebung von Wagen -, Commissionsgebnren und Zehrungs - I
beitragen berechtigten Beamten haben die ihnen zukommenden Gebüren all - !
monatlich in dem bereits mit dem Magistrats -Directions -Erlasse vom 9 . Februar
1889 , Z . 27 , eingeführten Verzeichnisse in der bisher üblichen Weise zusammen¬
zustellen und selbes unter Beisetzung folgender Clansel zu fertigen : „Der Ge¬
fertigte erklärt zugleich, dass er für die angeführten Amtshandlungen außer den
vorstehenden Gebüren keine sonstigen Gebüren unter irgend einem anderen
Titel weder beansprucht , noch behoben hat ."

Diese einzelnen Verzeichnisse sind sodann nach einem Formulare , welches
in dem Departement II der Stadtbuchhaltnng zu beheben ist, für alle in einem
und demselben Magistrats -Departement , magistratischen Bezirksamt , Amte oder
in einer und derselben Bezirkskanzlei befindlichen Percipienten in einer Con-
signation zusammenznstellen , welche von dem betreffenden Herrn Departements¬
leiter , Leiter des magistratischen Bezirksamtes , Amtsvorstande oder dem Herrn
Vorsteher des Bezirkes in der Form der am Formulare ersichtlichen Clansel zu
vidieren ist und bezüglich deren Vidiernng die betreffenden Herren Amts¬
vorstände in meritorischer Beziehung zur Mithaftnng verpflichtet erscheinen.

Diese Consignationen sind sohin längstens vier Tage nach Ablauf des
betreffenden Monates im Expedite der städtischen Buchhaltung zu überreichen,
woselbst die erfolgte Übergabe im Abgabsbuche bestätigt wird.

Nach erfolgter Prüfung der einzelnen Verzeichnisse durch die städtische
Buchhaltung werden dann die adjustierten Betrüge in die hiefür vorgesehene
Lolonne der betreffenden Consignation eingetragen und wird die letztere mit der
Adjustierungsclausel versehen an die städtische Hauptcassa längstens bis 18 . jeden
Monates behufs Auszahlungsveranlassung übermittelt.

Diezur Auszahlung angewiesenenBeträge werden sodann unterAnschlnss der
adjustierten Consignationen von den Herren Leitern d.er Magistrats -Departements,
der magistratischen Bezirksämter , den Herren Amtsvorständen oder den Herren
Bezirksvorstehern , beziehungsweise von den betreffenden , bevollmächtigten Per¬
sonen behufs Austheilung der Gelder an die einzelnen Percipienten am 20.
jeden Monates bei der Hauptcassa in Empfang zu nehmen sein, und ist weiter
die Thatsache der Empfangnahme der Gebüren seitens der Bezugsberechtigten
von den betreffenden Herren Amtsvorständen oder von den betreffenden Herren
Bezirksvorstehern mit den Bemerken : „Auszahlung veranlasst , N . N ., Amts-
leiter (Vorstand ) " ans der bezüglichen Consignation ausdrücklich ersichtlich zu
machen , letztere sohin un verweilt  der städtischen Hauptcassa znrückzustellen;
für die diesfalls nothwendigen Amtsgänge dürfen Wagengebüren nicht aufge¬
rechnet werden.

Hievon werden die Herren Referenten der Magistrats -Departements , die
Herren Leiter der magistratischen Bezirksämter , die Herren Amtsvorstände und
die Herren Leiter der städtischen Anstalten zur gefälligen Kenntnisnahme und
weiteren Verlautbarung an das unterstehende Amtspersonale mit dem Beifügen
in Kenntnis gesetzt, dass die neu eiugeführten Consignationen in Druck gelegt
worden sind und jederzeit im Buchhaltungs -Departement II bezogen werden
können.

Verzeichnis der im Neichsgesetrblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

18S3 pnblieierten Gesetze und Verordnungen.
Reichsgelehblalt.

Nr . 148 . Verordnung des Ministeriums des Innern
vom 30 . September 1893 , mit welcher die Grnndzüge bekannt¬
gegeben werden , nach denen in Bezug ans die Überwachung des Verkehrs von
Fahrzeugen auf schiffbaren Flüssen zur Verhütung der Choleraeinschleppnng
vorzngehen ist.

Nr . 14S . Kundmachung der Ministerien der
Finanzen , des Handels und des Ackerbaues vom
14 . September 1893 , betreffend die Ansbebung der zur Aus¬
stellung von Wein -Analysencertificaten ermächtigten Usala stationo agraria in
Florenz.

Nr . 45V . Verordnung des Justizministeriums vom
2 . Oktober 1893 , betreffend die Activiernng des Bezirksgerichtes Jaworzno
in Galizien.

Nr . 454 . Erlass des Fiuanzministeriums vom
7 . Oktober 1893,  betreffend die Umladung von unter dem Bande der
Consumabgabe stehenden Znckererzeugnissen ans dem Transporte.

Nr . 452 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 15 . Oktober 1893 , womit die Bestimmungen der Verordnung
des Handelsministeriums vorn 3 . April 1875 (R .-G .-Bl . Nr . 45 ) hinsichtlich
der Bestellung von Aichmeistergehilfen und deren Verwendung ergänzt werden.

Nr. 153 . Erlass des Finanzministeriums vom
15 . Oktober 1893,  betreffend die Ergänzung , beziehungsweise theilweise
Änderung der Beschreibung des V . Prick 'schen Spiritus -Controlmessapparates.

Nr . 154 . Verordnung des Justizministeriums vom
16 . Oktober 1893 , betreffend die Errichtung des städtisch-delegierten
Bezirksgerichtes Döbling in Wien.

Nr . 155 . Erlass des Finanzministeriums vom
14 . September 1893,  betreffend die Abänderung des Verzeichnisses
der landwirtschaftlichen Corporationen , welche zur Bestätigung der zum Bezüge
von kochsalzhältigen Dungsalzen aus dem Auslande durch Landwirte erforder¬
lichen Bestellscheine oder Erklärungen ermächtigt sind.

6 . Landesgesthlüalt.
Nr . 44 . Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 23 . Sep¬
tember 1893 , Z . 60999 , betreffend die Verlautbarung des zwischen
der Staatsverwaltung und dem niederösterreichischen Landesausschusse abge¬
schlossenen Übereinkommens über die Ausführung der Verbauung des Trommel¬
schlaggrabens in der Gemeinde Markt Aspang.

Nr. 45 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 23 . Sep¬
tember 1893 , Z . 61905 , betreffend die Verlautbarung des zwischen
der Staatsverwaltung , dem niederösterreichischen Landesausschusse und der Ge¬
meinde Strengberg abgeschlossenen Übereinkommens über die Reconstruction des
Donan -Jnundationsdammes in der zur Ortsgemeinde Strengberg gehörigen
Catastralgemeinde An.

Nr. 4V. Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der EuuS vom 27 . Sep¬
tember 1893 , F . 64775 , betreffend die der Gemeinden St. Pölten
ertheilte Bewilligung zur Abänderung ihres Tarifes für Einhebnng der Canal-
einmündungsgebüren.

Nr . 47 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 26 . Sep¬
tember 1893 , Z . 67440 , betreffend die Bestellung von Dampfkessel-
Prüfnngscommissären für die politischen Bezirke Krems , Zwettl , Horn und
Waidhofen an der Thaya.

Nr. 48 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 27 . Sep¬
tember 1893 , Z . 651 8 1, betreffend die Erhöhung der Verpflegstaxe
im allgemeinen öffentlichen Krankenhanse in Korneubnng.

Nr . 4V . Gesetz vom 9 . September 1893 , wirksam
sür das Erzherzogthum Österreich unter der Enns,
womit der Stadt Wien die Aufnahme eines Anlehens von 35 Millionen Kronen
bewilligt wird.

Nr« 5V. Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 8. Oktober
1893 , Z . 66078 , betreffend die Änderung des Namens der Orts- und
Catastralgemeinde Erlaa im politischen Bezirke Hietzing Umgebung in „ Erlaa
bei Wien " .

Nr . 51 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 9 . Oktober
1893 , Z . 67842 , betreffend die den Gemeinden Hettmannsdorf, Ober-
meisling . Pallweis , Raach am Hochgebirge , Pyhra , Lichtenegg, Thanres , Kehr¬
bach, Els , Ladings und Maria Laach am Janerling ertheilte Bewilligung znr
Einhebnng von 100 Percent der directen Steuern übersteigenden Umlagen für
das Jahr 1893.

Nr . 52 . Gesetz vom 2. Oktober 1893 , womit der Ge¬
meinde Vöslan die Bewilligung zur Einhebung einer Musik- und Verschönerungs¬
taxe auf weitere fünf Jahre ertheilt wird.

Nr. 53 . Gesetz vom 13. Oktober 1893,  betreffend die
öffentliche Armenpflege im Erzherzogthume Österreich unter der Enns mit
Ausschluss der Reichshaupl - und Residenzstadt Wien.
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I. Vernrimunge» und Enllchrikuiiigt'».
r.

(Bestellung eines (tzeneraleonsttls der Republik
Ecuador .)

Die k. t . n .-ö. Statthafteres hat dem Wiener Magistrate mit
Erlass vomo . September 1893 , Z .583 l/präs . sM .-Z . 140882/XVIII ),
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 8. August d. I . dem österreichischen Staatsangehörigen Adolf B a ch st e z
in Wien die Annahme des ihm verliehenen Postens eines Generalconsnls der
Republik Ecuador in Wien unter der Bedingung , dass hiedurch in seinen
staatsbürgerlichen und Jurisdictions -Verhältnissen keinerlei Änderung eintrcte,
alter-gnädigst zu gestatten und dem bezüglichen Bestallnngsdiplome desselben das
Allerhöchste Exequatur hnldreichst zu crtheilen geruht.

Hievon wird der Wiener Magistrat unter Bezugnahme auf den hierortigen
Erlass vom 17 . März d. I ., Z . 1595 , mit dem Beifügen in Kenntnis gesetzt,
dass der Genannte in seiner amtlichen Eigenschaft anerkannt und zur Aus¬
übung seiner Consnlarfnnctionen zugelassen wird.

2 .
(Bewertung und Verrechnung der Sovereigns .)

Die k. k. nied .-österr . Statthalterei hat mit Erlass vom
12 . September 1893 , Z . 55298 , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Anliegend erhält der Magistrat zufolge Erlasses des hohen k. k. Mini¬
steriums des Innern vom 2. August 1893 , Z . 18485 , eine Abschrift des an
die Präsidien sümmtlicher k. k. Finanz -Landesbehörden ergangenen Erlasses des
k. k. Finanzministeriums vom 24 . Juli 1893 , Z . 4942/F .-M ., betreffend die
Bewertung und Verrechnung der Sovereigns in österreichischer Währung bei
deren ansnahmsweisem Vorkommen bei den k. k. Lassen zur Kenntnisnahme
und Darnachachtnng mit dem Beifügen , dass der Inhalt des Erlasses bereits
im Verordnungsblatt !: für den Dienstbereich des k. k. Finanzministeriums
Nr . 37 6x 1893 verlantbart worden ist.

Die sämmtlichen magistratischen Bezirksämter erhalten die gleiche Mit-
theilnng unter einem von hier aus.

* **

K. k. Ministerium des Innern
zXZ . 184857

Kopie
eines Erlasses des k. k. Finanzministeriums an die Präsidenten
sämmtlicher k. k. Finanz -Landesbehörden , 4 <1to . 24 . Juli 1893,

Z . 4942/F .-M.
Im Einvernehmen mit dem k. k. obersten Rechnungshöfe für die im

Reichsrathc vertretenen Königreiche und Länder wird angeordnet , dass der

Sovereign (ein englisches Pfund Sterling ), sofern er ausnahmsweise
an die k. k. Cassen gelangt , vom 1. August 1893 an mit 12 fl. ö. W . zu be¬
werten und mit diesem selben Cassenwerte zu verrechnen ist.

Hiedurch wird die auf die Sovereigns bezügliche Bestimmung der Ver-
i ordunng vom 20 . December 1868 , Z . 3344/F .-M . (V .-Bl . Nr . 49 , 1868 ), sowie
^ jede sonstige, wegen Verrechnung der Sovereigns erlassene Specialverfügnng

von diesem Tage an außer Kraft gesetzt.

Durch vorstehende Verfügung werden die Bestimmungen , betreffend die
Verwendung von Goldmünzen bei Zollzahlnngen , nicht berührt.

Sollte sich bei irgend einer Gebarung mit Sovereigns eine Differenz
zwischen diesem Verrechnungswerte und dein Curswerte des Sovereigns an der
Wiener Börse ergeben , so ist diesfalls nach Alinea 1 des Z 28 der allgemeinen
Cassenvorschrift vom 3. Jänner 1893 , Z . 78 F .-M . (V .-Bl . Nr . 3), vorzugehen.

3

(Competenz der politischen Behörden zur Entgegen¬
nahme der Meldung des Austrittes ans einer Kirche

oder Religionsgenofsenschaft .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 22 . Sep¬

tember 1893 , Z . 65030 (M . - Z . 152011/111 ), dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Anlässlich angeregter Zweifel über die Competenz der politischen Behörden
zur Entgegennahme der im Artikel 6 des Gesetzes vom 25 . Mai 1868,
R -G Bl , Nr . 49 , vorgesehenen Meldung des Austrittes ans einer Kirche oder
Religionsgenossenschaft hat das hohe k. k. Ministerium für Cnltns und Unterricht
mit dem Erlasse vom 4. September 1892 , Z . 8286 , Nachstehendes der k. k.
n .-ö. Statthalterei eröffnet:

Durch 8 1 der Ministerial -Verordnnng vom 19 . Jänner 1869 , R .-G .-Bl-
Nr . 13 , ist zur Entgegennahme der Erklärung des Austrittes ans einer Kirche
der Religionsgesellschaft die k. k. politische Bezirksbehörde (Bezirkshanptmann-
schaft) des Wohn - oder Aufenthaltsortes des Meldenden und in jenen Städten,
die eigene Gemeindcstatnten haben , die mit der politischen Amtsführnirg be¬
traute Gemeindebehörde berufen - die Competenz dieser Behörde ist im sinne
des ß 2 der genannten Verordnung durch die österreichische Staatsbürgerschaft
des Änstretenden nicht bedingt . Dagegen ist allerdings , wie auch die wie im 8 1
der gedachten Verordnung erfolgte Einschränkung der örtlichen Zuständigkeit
auf die Behörde des Wohn - oder Aufenthaltsortes andentet , diese Competenz
von dem Umstande abhängig , dass der seinen Austritt bei einer Behörde
Meldende innerhalb des Amtssprengels eben dieser Behörde seinen Wohnsitz
hat . Nur in denjenigen Fällen , in welchen der Anstretende weder im Jn-
lande noch im Anslande ein Domicil besitzt, ist die politische Behörde seines
jeweiligen Aufenthaltsortes zur Entgegennahme der Anstrittserklärnng berufen.

Die politischen Behörden werden demnach in jenen Fällen , in welchen
durch die anlässlich der Meldung des Austrittes gemachten Angaben (8 3 der
mehrerwähnten Verordnung ) oder sonst zu ihrer Kenntnis gelangt , dass der
seinen Austritt Erklärende im Amtsbezirke einer anderen inländischen Behörde
oder im Anslande seinen ordentlichen Wohnsitz hat , die Entgegennahme diescr
Meldnng abznlehnen.
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4 .

(Vorzeitige dauernde Beurlaubung von Wehr¬
pflichtigen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 2 . October
1893 , Z . 67 .913 ( M .-Z . 157 .833/XVI ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Dem Reichs -Kriegsministerinm sind wiederholt Fälle zur Kenntnis ge¬
kommen , in welchen an Wehrpflichtige die Begünstigung der vorzeitigen dauernden
Beurlaubung ans Familienrücksichten zuerkannt wurde , obgleich nach dem Stande
der Familienverhältnisse die Übersetzung in die Ersatzreserve in Betracht
kommen sollte.

In den meisten Fällen geschah dies , wenn seitens der Partei in Un¬
kenntnis des Wehrgesetzes und der Wehrvorschriften um die vorzeitige dauernde
Beurlaubung des betreffenden Wehrpflichtigen angesncht wurde , anstatt , gestützt
ans die betreffenden Familienverhältnisse , den Anspruch ans die Übersetzung in
die Ersatzreserve geltend zu machen . !

Nach dem Erlasse des Reichs -Kriegsministerinms vom 3 . September
1893 , Abth . 2 , Nr . 6267 , entspricht dieser Vorgang nicht den einschlägigen Be - ^
fliimnungen.

Im 34 , Absätze 1 bis 4 , des Wehrgesetzes sind die Familienverhältnisse
genau angegeben , ans Grund welcher — bei Vorhandensein der übrigen Be¬
dingungen — die Übersetzung des Familienerhalters in die Ersatzreserve ein-
zntreten hat , und im vorletzten Absätze des bezogenen Gesetzesparagraphen ist ^
ausdrücklich festgesetzt , dass die vorzeitige dauernde Beurlaubung „in denjenigen
Fällen verfügt werden kann , in welchen ein Anspruch ans die Übersetzung in
die Ersatzreserve nicht besteht , aber ganz besonders berücksichtignngswürdige
Familienverhältnisse obwalten.

Dauernde Beurlaubungen bei Abgang ganz besonders  b e rück¬
st  ch t i g u n g s wü  r d i g e r Familienverhältnisse sind den militärischen Inter - !
essen abträglich , indem hiedurch die Betreffenden dem ihnen obliegenden Prä-
seuzdienste und damit einer durchgreifenden militärischen Ausbildung entzogen
werden.

Hievon wird der Wiener Magistrat infolge Zuschrift des k. n . k. 2 . Corps-
Commandos in Wien vom 24 . September 1893 , Z . 11890 , zur Darnach-
richtnng in die Kenntnis gesetzt.

3 .
(Bewilligung zur Sammlung milder Spenden . )

Die k. k. u .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 2 . Oktober
1893 , Z . 67932 (M .-Z . 159041 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat sich laut Erlasses vom
22 . September 1893 all Z . 2455/M . I . ausnahmsweise bestimmt gefunden,
dem Provinzial der bosnischen F r a n c i s c a n e r - Ordens¬
provinz ? . Andreas BnLuk  die erbetene Bewilligung zur Sammlung >
milder Spenden bei bekannten Wohlthätern zum Bane des für die
Unterbringung des Provinzials und eines Seminars  !
der F ran c i sc aner erforderlichen Gebäude in Sarajevo,
und zwar in allen im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern mit
Ausnahme von Salzburg , Tirol , Kärnten , Galizien und der Bukowina , dann
der politischen Bezirke Ungarisch -Brod , Nngarisch -Hradisch , Wallachisch -Meseritsch,
Neustadtl , Trebitsch , Wischan und Jglan in Mähren unter Beschränkung ans
die Dauer von höchstens zwei Monaten in jedem einzelnen Verwaltnngsgebiete
und unter Ausschluss der Sammlung von Hans zu Haus zu ertheilen.

Hievon wird der Magistrat mit dem Beifügen in die Kenntnis gesetzt,
dass die vom genannten Ordensprovinzial mit der Vornahme der Sammlung
betrauten , von ihm mit einer bezüglichen Legitimation zu versehenden Personen
sich vor Beginn der Sammlung in jedem einzelnen Verwaltnngsgebiete bei der
betreffenden Landesbehörde (Statthalterei oder Landesregierung ) vorzustellen haben,
um daselbst mit einem speciellen Sammlungs -Certisicate betheilt zu werden , dass
also nur mit solchen Certisicaten versehene Personen zur Sammlung berechtigt sind.

(Inanspruchnahme der k k. Sicherheitswache und des
Polizeitelegraphen znr Herbeifchaffnng ärztlicher Hilfe
und der Transportmittel bei allen  Jnfeetions-

krankheiten .)
Die k. k. Polizei -Direktion in Wien hat unterm 9 . Oktober

1893 , Z . 94093 ( M .-Z . 162916 VIII ) , dem Wiener Magistrate
nachstehende Verfügung gleichen Datums und Zahl behufs Kenntnis¬
nahme und Verständigung des städtischen Sanitäsperfonales und der
zur Praxis berechtigten Ärzte , sowie der magistratischen Bezirks¬
ämter intimiert:

Da die Unterstützung der städtischen Organe , sowie der Bevölkerung in
der schnellen Herbeiholnng ärztlicher Hilfe und der geeigneten Transportmittel

znr Verschaffung in das Spital nicht nur bei der Cholera , sondern bei allen
Jnfectionskrankheiten im öffentlichen sanitären Interesse gelegen ist, so finde
ich die Inanspruchnahme der Sicherheitswache , sowie des Polizeitelegraphen in
allen Fällen von Jnfectionskrankheiten , wo dieselben entweder znr Herbci-
rnfnng ärztlicher Hilfe oder von Seite eines städtischen Arztes oder eines zur
Praxis berechtigten Privatarztes wegen Gefahr im Verzüge znr Beistellnng des
Jnfectionswagens in Anspruch genommen werden , zur Verfügung zu stellen
und die Abschnitte II und IV der Instruction für die k. k. Bczirks -Polizei-
commissariate und die k. k. Sicherheitswachen in Wien über die Aufgaben desselben
in Cholerasüllen vom 12 . September 1892 , Z . 82242 X . L ., insoweü sie sinngemäß
Anwendung finden können , ans alle Jnfectionskrankheiten anszudehnen.

Hievon sind sämmtliche dortige Amtsorgane , insbesondere auch die beim
Telegraphen verwendeten , sowie sämmtliche Wachorgane sogleich zu verständigen.

7 .

(Änfrere Bezeichnung von HZewerbsetablifsements,
insbesondere von Pfandleihanstalten .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 12 . Oktober
1893 , Z . 71o4l ( M .-Z . I63666/XV11 ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

In letzterer Zeit wurde die Wahrnehmung gemacht , dass einzelne Inhaber
von Geschäftsnnternehmnngen , insbesondere von Pfandleihgewerben in Wien,
ihre Gewerbsetablissements als k. k. concessionierte Anstalt bezeichnen , um
hiedurch das Publicum glauben zu machen , dass die betreffende Anstalt eine
staatliche , vom Staate verwaltete oder von Seite der Regierung durch besondere
Vorrechte oder Titel ausgezeichnete sei.

Der Magistrat wird demnach unter Bezugnahme ans den hohen Erlass
vom 1 . August 1878 , Z . 23935 (siehe Magistrats -Verordnungsblatt ex 1878,
Nr . 7 , Seite 92 ), anfgefordert , die magistratischen Bezirksämter anzuweisen,
im Grunde des K 44 des Gew .-Ges ., beziehungsweise des Z 17 der Ministerial-
Verordnnng vom 24 . April 1885 , R .-G .-Bl . Nr . 49 , die betreffenden Gewerbe¬
treibenden znr entsprechenden Änderung der in Rede stehenden , äußeren Be¬
zeichnungen ihrer Betriebsstätten zu verhalten , eventuell strafweise gegen dieselben
vorzugehen.

Bei diesen ! Anlasse wird dem Magistrate znr Wissenschaft bemerkt , dass
Bezeichnungen wie beispielsweise : „ Von der k. k. n .-ö. Statthalterei concessionierte
Pfandleihanstalt " an und für sich nicht als ungehörig , respective als nicht ent¬
sprechend bezeichnet werden können , wohl aber ist dies der Fall , wie z. B . durch
eine auffallende Vergrößerung der Worte „ K. k. Pfandleihanstalt " und sohin
Verkleinerung der Worte „ von der n .- ö. Statthalterei " , diese Aufschriften znr
Irreführung des Publicums geeignet erscheinen.

Über das in dieser Richtung Verfügte ist bis Ende dieses Jahres über¬
sichtlich Bericht zu erstatten . (Vergl . Amtsblatt Nr . 80 sx 1893 „ Ver¬
ordnungen rc ." , IX , 5 .)

(Verbot der Beschäftigung von mit Krauch eiten be¬
haftetem gewerblichen Hilfspersonale . )

Auf Grund der ßtz 39 , Punkte 4 und 5 , und 93 des Ge-
mciudestatutes für die Neichshnupt - und Residenzstadt Wien (Gesetz
vom 19 . December 1890 , L.-G .-Bl . Nr . 45 ) hat der Magistrat
mit Kundmachung vom 12 . October 1893 , M . -Z . 163084 , in
Handhabung der Gesnndheits - und Lebensmittel - Polizei Nach¬
folgendes angeordnet:

1 . Die Inhaber von Gewerben , welche die Erzeugung , Verarbeitung,
den Verkauf oder die Verabreichung von Nahrungs - und Gennßmitteln zum
Gegenstände haben , werden verpflichtet , dem Gesundheitszustände ihres gewerb¬
lichen Hilfspersonales (Gehilfen , Kellner , Verschleißer , Austräger , Küchenper¬
sonale , Lehrlinge und dergleichen ) bei der Aufnahme und während der Dauer
des Arbeitsverhältnisses die größtmöglichste Aufmerksamkeit insbesondere in der
Richtung zuznwenden , ob dieselben mit einem Hautausschlage oder einer an¬
steckenden oder ekelerregenden äußeren Krankheit behaftet sind.

2 . Die vorbezeichneten Gewerbsinhaber dürfen daher Arbeitspersonen,
welche mit solchen Krankheiten behaftet sind , weder anfnehmen , noch bei der
Arbeit behalten und haben von jedem solchen Falle das zuständige magistratische
Bezirksamt in die Kenntnis zu setzen.

3 . Die praktischen Ärzte , insbesondere aber die Ärzte der nach dem Ge¬
setze vom 30 März 1888 , R .-G .-Bl . Nr . 33 , organisierten Ärankencassen
werden verpflichtet , von jeder derartigen Erkrankung einer der im Punkte 1 be¬
zeichnten Arbeitspersonen dem Stadtphhsikate unter gleichzeitiger Bekanntgabe
des Wohnortes und letzten Arbeitsplatzes die Anzeige zu erstatten.

Die Außerachtlassung der vorstehenden Anordnungen werden , insoweit
dieselben nicht nach dem allgemeinen Strafgesetze zu behandeln sind , mit Geldstrafen
zu Gunsten des Gemeinde -Armenfondes bis zu dem Betrage von 200 fl. oder
mit Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.
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(Verschärfung der russischen Passvvrschrifteu .)
Die k. k. n .-v. Statthalterei hat mit Erlass vom 14 . Oetober

1893 , Z . 6726/ ? ru68 . (M .-Z . 165198/XV1 ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Stach einer dem hohen k. k. Ministerium des Innern zngekommenen
Mittheilung des hohen k. n . k. Ministeriums des Austern haben sich in der
letzten Zeit die Fälle gemehrt , dass die russischen Polizeibehörden in der Hand¬
habung der Passvorschriften größere Strenge bekunden.

Zn wiederholtenmalen wurden nach Russland zugereiste österreichische
Staatsangehörige , deren Reisepässe vorschriftsmäßig mit dem Visum der
russischen Vertretnngsbehörde im Auslande versehen waren , dennoch unter
Androhung der sofortigen Ausweisung verhalten , innerhalb einer kurz bemessenen
Frist einen ihre nicht mosaische Confession feststellenden Geburtsschein vor¬
zuweisen.

Weitere Schwierigkeiten werden den Reisenden gemacht , wenn die Unter¬
schrift der kirchlichen Behörde ans dem beigebrachten Geburtsscheine nicht von
der in Betracht kommenden kaiserlich russischen Consnlarbehörde beglaubigt ist.

Um nach Russland reisende österreichische Staatsangehörige vor solchen
Unzukömmlichkeiten zu bewahren , wird der Wiener Magistrat von dieser Ver¬
schärfung der von den russischen Behörden gehandhabten Passvorschristen infolge
Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 8 . Oetober 1893,
Z . 24782 , behufs entsprechender Verständigung und Belehrung von nach
Russland reisenden Parteien bei vorkommenden Anlässen mit dem Beisatze in
die Kenntnis gesetzt, dass den magistratischen Bezirksämtern unter einem eine
gleichlautende Eröffnung direkte von hieraus zngeht.

Iltt.
(Commiffionelle Verhandlungen rücksichtlich von in
der Nähe einer k. k. Krankenanstalt befindlichen

Objecten .)
Die k. k. u .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 14 . Oetober

1893 , Z . 71342 (M .-Z . 165890/IX ) , Nachstehendes angeordnet:
Der Wiener Magistrat wird aufmerksam gemacht , dass zu commissionellen

Verhandlungen und zu Augenscheins -Commissionen , welche die Ausführung von
Bauten oder gewerblichen Anlagen in der Nähe einer Wiener k. k. Kranken¬
anstalt , beziehungsweise die bezüglichen Projecte betreffen , ohne Unterschied , ob
die Verhandlung oder der Augenschein vom Magistrate oder einem magi¬
stratischen Bezirksamte als Ban - oder Gewerbebehörde I . Instanz oder etwa
seitens der k. k. Statthalterei als Baubehörde angeordnet wurde , welch letztere
immer den Wiener Magistrat anweist , von der Concnrsausschreibung alle
Betheiligten zu verständigen , stets auch speciell die k. k. Statthalterei namens
des Wiener k. k. Krankenanstaltenfondes und die Direktion oder Leitung des
betreffenden k. k. Spitales als Interessenten eiuznladen sind.

11
(Äußere Bezeichnung der Weinfchenken .)

Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 14 . Oetober
1893 (M .-Z - 159990/XVII ), Nachstehendes angeordnet:

Zufolge der durch ein magistratisches Bezirksamt anher geleiteten Anzeige
einer Marktamts -Abtheilnng bedienen sich mehrere concessionierte Weinschenker,
insbesondere solche, welche vor Crlangaug der Crmeession sich als Weingurlen-
besitzer mit dem sogenannten „ Lentgeben " befasst hatten , zur äußeren Be¬
zeichnung ihrer Geschäftslocalität nur einer Stange mit Reisig - oder Lanb-
werkaufpntz.

Zur Erzielung eines gleichmäßigen Vorganges wird den magistratischen
Bezirksämtern Folgendes eröffnet:

Nach Z 44 der Gewerbeordnung sind die Gewerbetreibenden ver¬
pflichtet,  sich einer entsprechenden  äußeren Bezeichnung auf ihren
festen Betriebsstätten oder ihren Wohnungen zu bedienen.

Dee sogenannte „Buschen " war seit jeher das Zeichen , dessen sich der
einzelne Weingartenbesitzer , wenn er auf Grund des „ Leutgebrechtes " sein
eigenes Product zum Ausschanke brachte , zur Verständigung der Passanten
bediente , dass der Ansschank zur Zeit bei ihm stattsinde.

Es ist daher dieser „ Buschen " an und für sich keine entsprechende
äußere Bezeichnung einer gewerblichen Bctriebsstätte und es wird der betreffende
Gewerbsinhaber zur Anbringung einer entsprechenden Bezeichnung zu ver¬
halten sein.

Wenn jedoch ein coueessionierter Schankgewerbetreibender auf seinem
Geschäftslocale eine Anfschrifttafel mit der Angabe:

Weinschank
oder Weinschank (oder Gasthaus ) des N . N.

oder N . N ., Weinschenker (oder Gastwirt ) und außerdem die Stange mit dem
Reisig - oder Laubwerkanfputz angebracht hat . so wird dies nicht zu beanständen
sein , weil in diesem Falle die Aufschrifttafel die eigentliche und auch ent¬
sprechende Bezeichnung der Gewerbestätte ist.

82 .
(Behandlung von Fällen der Ausübung gewerblicher

Arbeit durch Gehilfen .)
Die k. k. n .-ö. Statthalters hat unterm 10 . Oetober 1892,

Z . 62086 (Z . 26870 sx 1892 , B .-A. XIII ), nachstehende Ent¬
scheidung gefällt:

Die k. k. Statthalterei findet dein Rekurse des I . K ., Tischlergehilfen in
Wien , gegen das Erkenntnis der bestandenen k. k- Bezirkshanptmannschaft >Lechs-
haus vom 23 . November 1891 , Z . 61958 , mit welchem demselben wegen Nicht-
beobachtnng der ans die Sonntagsruhe bezughabenden Gesetzesbestimmungen im
Grunde der Zß 75 und 131 des Gewerbegesetzes eine Geldstrafe von 1 fl.
auserlegt wurde , Folge zu geben und das angefochtene Erkenntnis auch bezüg¬
lich der Strafbarkeit des I . B . von amtswegen zu beheben , weil die Über¬
tretung des Z 75 des Gewerbegesetzes nur von , ihr Gewerbe befugt ausübenden
Gewerbetreibenden begangen werden kann und im vorliegenden Falle eventuell
der unbefugte Betrieb des Tischlergewerbes durch die beiden Genannten zu ahn¬
den gewesen wäre , wobei der Umstand , dass an einem Sonntag gearbeitet
wurde , bei der Strafbemessung als erschwerender Umstand in Betracht zu
ziehen wäre.

Die Beilagen des Berichtes vorn 2 '1. September 1892 , Z . 12560 , folgen
im Anschlüsse zurück.

Z3.
(Errichtung des städtisch-delegiorten Bezirksgerichtes

Döbling . )
Das hohe k. k. Justizministerium hat unterm 16 . Oetober 1893,

Z . 17700 , Nachstehendes angeordnet:
In Abänderung des Punktes 7 im Artikel II der Verordnung des Justiz¬

ministeriums vom 3 . Februar 1892 , Nr . 36 N .- G .-Bl .. wird für den Bereich
des XIX . Wiener Stadtbezirkes ein städtisch -delegiertes Bezirksgericht unter der
Bezeichnung : „st ä d t i s ch - d e l e g i e r t e s B e z i r k s g e r i ch t Döbling"
errichtet.

Dasselbe hat ans Grund der mit dem Gesetze vom 16 . Juli 1891 , Nr . 141
R .- G .-Bl ., ertheilten Ermächtigung die Gerichtsbarkeit nach den für die außerhalb
des Standortes eines Gerichtshofes bestehenden Bezirksgerichte geltenden Be¬
stimmungen und auch die Gerichtsbarkeit in Strafsachen anszuüben.

Diese Verordnung tritt mit 1 . Jänner 1894 in Wirksamkeit , von welchem
Tage angefangen die Competenz des städtisch - delegierten Bezirksgerichtes Währing
ans den XVIII . Wiener Stadtbezirk eingeschränkt wird.

81 .
(Vorzeitige dauernde Beurlaubung von Einjährig-

Freiwilligen .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 17 . Oetober

1893 , Z . 72447 (M .-Z . 167078/XV ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium für Landesvertheidigung hat mit dem Erlasse
vom 8 . Oktober d. I ., Z . 20525/4692 II a , nach gepflogenem Einvernehmen
mit dem hohen k. n . k. Reichs -Kriegsministerium bezüglich derjenigen Einjährig-
Freiwilligen , welchen die Begünstigung der vorzeitigen , dauernden Beurlaubung
ans Familienrücksichten zuerkannt wurde , Nachstehendes anznordnen gesunden:

1 . Diese Einjährig -Freiwilligen haben den Fortbestand der erwähnten
Begünstigung in sinngemäßer Anwendung des ß 60 : 5 der Wehrvorschriften
1 . Theil bis einschließlich des Jahres nachzuweisen , in welchem sie den eine
jährigen Präsenzdienst abznleisten haben würden , wenn ihnen der äußerst-
gesetzlich zulässige Aufschub des Präsenzdienstes gewährt worden wäre.

2 . Bei Fortbestand der Begünstigung sind sie zur militärischen Aus¬
bildung mit 1. Oktober desjenigen Jahres heranznziehen , in welchem sie spätestens
den einjährigen Präsenzdienst anzutreten hätten.

3 . Deren Übersetzung in die Reserve hat mit Ende September des der
militärischen Ausbildung folgenden Jahres zu erfolgen.

Hievon wird der Magistrat in Kenntnis gesetzt.

>1. 1ü ' l» uitnitieI1i » l » ni » lw » .
tztailluNH:

ZZ.
(Bestimmung der Vadien bei Offertausschreibungen . )

Vom Wiener Stadtrathe wurde am 28 . Oetober 1893 aä
St .-R .-Z . 6765 , aä M .-Z . 148884/IV , beschlossen:

Es sei bei Offertausschreibungen von der Aufnahme der Ziffer der Vadien
bei den einzelnen Posten in der Ofsertansschreibnng abzusehen und sich mit der
Bemerkung : „ Das Vadium beträgt 5 Percent der Kostenanschlagssumme " zu
begnügen.

(Vergl . Amtsblatt Nr . 73 ex 1893 „ Verordnungen rc ." , VIII , 20 .)
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10 .
( Zehrrliigsbeiträge . )

Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 18 . 'No¬
vember 1893 , M .- D .-Z . 1267 , Nachstehendes bekanntgegeben:

Der Herr Vice -Bürgermeister hat unterm 16 . November 1893 , Z . 7354,
nachstehenden Präsidial -Erlass an mich gerichtet:

„Der Stadtrath hat in der Sitzung vom 11. d. M . bei Berathung über
die Bewilligung eines Zehrungsbeitrages für einen Beamten des Stadtban¬
amtes anlässlich der Regnlierungsarbeiten in einer Gasse, beschlossen, den
Magistrat zu beauftragen , schon in den Vorlagen , in denen es sich um die
Bewilligung der Kosten für die Durchführung eines Projectes handelt , anzn-
geben, ob eine Überwachung nothwendig ist, eventuell welcher Betrag als
Zehrungsbeitrag anzuweisen wäre ."

Hievon werden die Herren Leiter des Magistrats -Departements zur
genauen Darnachachtnng in Kenntnis gesetzt.

MaMral:
S7.

(Competerrz der magistratischen Bezirksämter in Ber-
pstegskosteit -Angelegenheiten .)

Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 14 . October
1893 , M .-D .-Z . 1151 , Nachstehendes angeordnet:

Über den in der Conferenz der Herren Leiter der magistratischen Bezirks¬
ämter am 16 . September 1893 gestellten Antrag des Herrn Leiters des
magistratischen Bezirksamtes für den IX . Bezirk wird hiemit die Verfügung
getroffen , dass die Fällung des Erkenntnisses in Verpflegskosten -Angelegenheiten
rücksichtlich der Zahlnngspflicht der Dienstgeber durch jenes Bezirksamt zu
erfolgen hat , in dessen Amtssprengel der Zahlungspflichtige Dienstgeber zur
Zeit , da der betreffende Act in Verhandlung genommen wird , seinen Wohnsitz hat.

Hievon werden die Herren Leiter der magistratischen Bezirksämter znr
Darnachachtnng in Kenntnis gesetzt.

18
(Beiziehung von Schriftführern zn Loeal -Commis-

fionen .) ^
Magistratsdirector Krenn  hat mit dem an die sämmtlichen

Heiter der Magistrats -Departements und an jene der magistratischen
Bezirksämter gerichteten Erlasse vom 25 . Oetober 1893,
M .-D .-Z . 1192 , Nachstehendes angeordnet:

Mit dem Decrete vom 15 . December 1889 , M .-D .-Z . 921 , wurden die
Herren Conceptsbeamten darauf aufmerksam gemacht, dass die Beiziehung von
Schriftführern nur bei solchen Local-Commissionen statthaft ist, bei welchen die
Wichtigkeit des Verhandlnngsgegenstandes , die größere Anzahl der hiebei inter - !
verlierenden Personen und der größere Umfang des anszunehmenden Proto - ^
tolles die Verwendung eines Schriftführers nothwendig erscheinen lassen.

In neuerer Zeit wurde nun die Wahrnehmung gemacht, dass entgegen
der vorgenannten Anordnung selbst bei ganz geringfügigen Localangenscheinen , §
wie z. B . über die Anbringung von Laternen , Sonnenschutzplachen , Portalen rc.,
Schriftführer verwendet werden.

Ich sehe mich daher bemüssigt , die Bestimmungen des Decretes vom
15 . December 1889 , M .-D .-Z . 921 ('Mag . V .-Bl . ex 1890 , dir . 1, S . 37 ),
zur genauesten Darnachachtnng seitens der Herren Conceptsbeamten in Erinne¬
rung zn bringen und ersuche Euer Wohlgeboren , darüber zu wachen, dass die
Zuziehung von Schriftführern auch in jenen Fällen , in welchen die Auf¬
rechnung der Taxen nach dem Landesgesetze vom 13 . Februar 1866 , L.-G .Nr . 3,
erfolgt , auf das äußerste Maß beschränkt wird.

(Formuliernng von Demolierungsreverfen . )
Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 2 . November

1893 , M .-D .-Z . 1214 , Nachstehendes bekanntgegeben:
Der Herr Vice -Bürgermeister hat unterm 80 . Oetober 1893 , Z . 7589,

nachstehenden Präsidial -Erlass an mich gerichtet:
„Anlässlich des vorgekommenen Falles , dass seitens eines magistratischen

Bezirksamtes ein Revers vorgelegt wurde , in dessen Wortlaut der Passus ent¬
halten war , dass die Demolierung eines baulichen Objectes „über Aufforderung
des magistratischen Bezirksamte  s " zn erfolgen hätte , wird der
Magistrat darauf aufmerksam gemacht, dass diese Aufforderung seitens
der Gemeinde  zn erfolgen hat und demnach in Hinkunft der Wortlaut
derartiger Erklärungen demenlsprechend auch zn formulieren ist."

Hievon werden die Herren Leiter der magistratischen Bezirksämter mit
der Weisung in Kenntnis gesetzt, die genannten Reverse stets in der im vor¬
liegenden Präsidial -Erlasse angeführten Formulierung abzufassen.

20 .

(Vorlage der die Ausschreibung von Offerten be¬
treffenden Acten anlässlich der Offertvergebttngen . l

Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 8 . November
1893 , M .-D .-Z . 1238 , Nachstehendes angeordnet:

Der Herr Vice -Bürgermeister hat unterm 2 . 'November 1893 , Z . 7707,
nachstehenden Präsidial -Erlass an mich gerichtet:

„Der Stadtrath hat in seiner Sitzung vom 31 . Oetober 1893 bei Be-
! rathnng über das Offertverhandlnngs -Ergebnis für den Canalban in der Abele-

und Grnndsteingasse im XVI . Bezirke beschlossen, den Magistrat zn beauftragen,
derartigen Acten , sowie bei Vorlage des Ergebnisses von Offertverhandlungen
überhaupt in Hinkunft immer ein Exemplar jenes Amtsblattes anznschließen , in
welchem die erste Offertausschreibnng enthalten war ."

Hievon werden Herr Magistratsrath mit der Weisung in Kenntnis gesetzt,
van nun an den an den Stadtrath Narznlegenden Arten , betreffend Offertner-
Handlungs -Ergebnisse , im Sinne des vorstehenden Präsidial -Erlasses stets jene
Acten , ans welchen die Ausschreibung der Offertverhandlnngen zu entnehmen ist,
eventuell das betreffende Amtsblatt , in welchem die Offertausschreibnng ein¬
geschaltet ist, beiznschließen.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1801 publicierten Gesetze und Verordnungen.
X . Reichsgesetzblntt.

Nr . 1 » 0 . Frenndschafts - , Handels - und Schiffahrts-
vertrag vom 23.  Juni 1892 , zwischen der österreichisch-ungarischen
Monarchie und dem Königreiche Korea.

Nr . 157 . Berordnnng des Justizministeriums vom
20 . Oetober 1893 , betreffend die Znweffnng der Gemeinden, beziehungs¬
weise Gntsgebiete Fehlbach , Kobylnica rnska und Kobylnica wotoska , zu dem
Sprengel des Bezirksgerichtes Krakowic in Galizien.

Nr . 158 . Berordnnng des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern vom
25 . Oetober 1893 , womit in Abänderung der Ministerialverordnnngen
vom 5 . Juni 1886 (R .-G .-Bl . Nr . 89) und vom 14 . October 1889 (R .-G .-Bl.
Nr . 168 ) die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder in 16 Anfsichts-
bezirke für die Amtshandlungen der Gewerbe -Jnspectoren eingetheilt werden.

Nr . 150 . Verordnung der Ministerien derFinanzen,
des Handels und Ackerbaues vom 13 . October 1893,
betreffend die Nachweisung des Ursprunges von serbischen Weinen bei der Ein¬
fuhr in das österreichisch-ungarische Zollgebiet.

Nr . 100 . Verordnung des Justizministeriums von,
3 . November 1893 , betreffend die Activiernng des Bezirksgerichtes
Zirknitz in Krain.

Nr . 101 . Verordnung des Justizministeriums vom
5 . November 1893 , betreffend die Zuweisung der Gemeinde Piwoda
zn dem Sprengel des Bezirksgerichtes Jaroslan in Galizien.

Nr . 102 . Verordnung derMinisterien derFinanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 10 . November 1893,
betreffend Aufhebung des Verbotes der Ausfuhr von Futtermitteln.

ö . Lnudesgcsetzblakt.
Nr . 54 . Gesetz vom 13 . October 1893 , betreffend die

Einhebnng eines Beitrages von Verlaffenschaften zu dem nieder-österreichischen
Landesarmenfondc , wirksam für das Erzherzogthmn Österreich unter der Enns,
mit Ausschluss der Reichshanpt - und Residenzstadt Wien.

Nr . 55 . Gesetz vom 13 . October 1893 , betreffend die
Einhebnng einer Abgabe von der Ausübung der Jagdbarkeit zn Gunsten des
niederösterreichischen Landesarmenfondes , wirksam für das Erzherzogthmn Olter¬
reich unter der Enns mit Ausschluss der Reichshanpt - und Residenzstadt Wien.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Redacteur : Dr . Friedrich Edler v. Radler , Secrctär des Wiener Magistrates.
Papier ans der k. k. priv . Pitteuer Papierfabrik . - I . B . Wallishansser ' s k. und k. Hof -Bnchdruckerei , Wien.
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XII.
Venndillliuu'n und EnIIcheidilMM,

sowie

Normativbestiilliimilgen des Gcmcinderathes, Stadtrathcvn»ddes Magistrates
inA»PleWjikite!>der LeiiieiiiKlierimsttuüN und politiScheu Amtskiijiniiig.

I n 6 a k t:
I . Verordnungen und Entscheidungen : 1. Eröffnung , respective Auflassung von Abthcitungeu iu den Wiener k. k. Krankenanstalten . — 2. Begrenzung der
Gewerbebefngnisse der Ziunnermeister und der Ziegeldecker. — 3. Begrenzung der Gewerbebefugnisse der Wagenschlosser und der Wagenschmiede . 4 . Landwehr-
Stabs -Officierscnrs . — 5. Unterscheidungsmerkmale des Edel - und des Steinkrebses . — 6 . Anbringung von Steckschildern , Sonnenschntzplachen , Laternen rc. -
7 . Anton Honns ' sche  Deckeneonstruction . — 8. Zulassung der Schlackensteine der Österreichisch-Alpinen Montan -Geseüschaft als Banmateriale . — LI . Normativ-
bestimmungen : Gemeinderath:  9 . Compelenz des Magistrates rücksichtlich Gesuche um Graberchaltungswidmungen. — Magistrat:  10 . Anschluss der
Vollmachtsdocumente an die Acten . — 11 . Zuweisung der Verkehrsanlagen -Agenden rücksichtlich der Sonntagsarbeit an das Magistrats -Departement XVII . —

Verzeichnis der im Jahre 1893 publicierten Reichs - und Landesgesetze.

l. Hervrdiinngeiin»i> Entlchcituiiigi».
8.

(Eröffnung , refpeetive Auflassung von AbLheiluugen
in den Wiener k. k. Krankenanstalten .)

Die k. k. u .-ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate mit
Erlass vom 21 . Juli 1893 , Z . 50598 (M .-Z . 1I7716/VIII)
Nachfolgendes zur Kenntnis gebracht:

In Ausführung der mit den Erlässen des hohen k. k. Ministeriums des
Innern vom 30 . August 1892 , Z . 19229 , dann vom 28 . April 1893 , Z . 5193
ex 1892 nnd vom 5 . Mai 1893 , Z . 42 , getroffenen Bestimmungen wurden in
den nachgenannten Wiener k. k Krankenanstalten neue  Krankenabtheilnugen
errichtet,  und zwar:

1. Im k. k. Krankenhanse Wieden  im IV . Bezirke eine A uge n-
abtheilung  an Stelle der dort bisher provisorisch bestandenen kleinen Ab¬
theilung für Augenkrankheiten (Abtheilungsvorstand : Primararzt Dr . Hans
Adle  r ) ;

2. in der k. k. Krankenanstalt R n d o l f st i f t u n g im III . Bezirke eine
medicinische Abtheilung (Abtheilungsvorstand : Ordinierender Arzt
Dr . Rudolf Ritter von Limb eck) ;

3. in dem k. k. Kaiser Franz  I o s e f - S p it  a l e im X. Bezirke
eine chirurgische Abtheilnng (Abtheilungsvorstand : Primararzt Dr.
Rudolf F r a n k) und eine medicinische  A b t h e i l n n g (Abtheilungs¬
vorstand : Ordinierender Arzt Dr . Friedrich K o v a c s), nnd

4 . in dem k. k. K a i s e r i n E l i s a b e t h - S p it a l e im XIV . Bezirke
eine neue medicinische Abtheilung (Abtheilungsvorstand : Primararzt
Dr . Atbert Ullrich ) .

Hingegen wurden ansgelassen:
1. Im k. k. Krankenhanse Wieden  im IV . Bezirke die zweite

chirurgische Abtheilung , und
2. im I. k. Kronprinzessin  S t e p h a n i e - S p i t a l e im

XVI . Bezirke die medicinische Abtheilnng.

Letztgenanntes Spital  ist in Hinkunft nur zur Aufnahme nnd
Pflege von chirurgischen Kranken  bestimmt.

Es bestehen demnach in den Wiener k. k. Krankenanstalten folgende
Krankenabtheilnugen:

1. Im k. k. allgemeinen  K r a n k e n h a n s e, außer den fünfzehn
klinischen Abtheilungen und den hiezu gehörigen Reserveabtheilungen , fünf
medicinische nnd drei chirurgische Abtheilungen , eine Abtheilnng für Augen¬
krankheiten , zwei Abtheilungen für Syphilis , eine Abtheilnng für Hautkranke
(mit der Badeabtheilnng für eontinuierliche Bäder ), eine psychiatrische Ab¬
theilnng mit drei Unterabtheilungen nnd der Abtheilnng für Nervenkranke , nnd
drei Abtheilnngen für Zahlende;

2. im k. k. K r a n ke n h a n s e W i e d e n zwei medicinische Abtheilnngen,
eine chirurgische, eine Augen - nnd eine Syphilisabtheilung;

3 . in der k. k. Krankenanstalt  R n d o l f st i f t n n g vier medi¬
cinische nnd zwei  chirurgische Abtheilnngen (mit einer Unterabtheilnng für
gynäkologische Fälle ) , eine Angen - nnd eine Abtheilnng für Syphilis nnd
Hautkrankheiten;

1 4 . im k. k. Kaiser Franz  I o s e f - S p i t a l e eine Jnfections-
abtheilnng , drei medicinische Abtheilnngen und eine chirurgische Abtheilnng;

5 . im k. k. Kaiserin Elisabeth - Spitale  drei medicinische Ab¬
theilnngen nnd eine chirurgische Abtheilnng;

6. im k- k. Kronprinzessin Stephanie - Spitale  eine
chirurgische Abtheilnng;

7. im k. k. W i l h e l m i n e n - S p i t a l e eine medicinische Abtheilnng :
8. im k. k. St . R o ch n s - S P i t a l e eine medicinische und eine chirur¬

gische Abtheilnng.
Hievon wird der Magistrat mit der Aufforderung in die Kenntnis gesetzt,

die untenstehenden Bezirksämter entsprechend zu verständigen , damit auf diese
Änderungen bei Überbringung von spitalsbedürftigen Kranken Rücksicht ge¬
nommen werde.

Schließlich wird der Magistrat in die Kenntnis gesetzt, dass die neu ernannten
Prosectoren im Status der Prosectoren der Wiener k. k. Krankenanstalten , und
zwar Dr . Richard Kretz dem k. k. Kaiser Franz Joses -Spitale im X . Bezirke,
und Dr . Paschalis  Ritter von Ferro  dem k. k. Kaiserin Elisabeth -Spitale
im XIV . Bezirke nnd dem k. k. Kronprinzessin Stephanie -Spitale , sowie dem
k. k. Wilhelminen -Spitale im XVI . Bezirke zur Versetzung der Prosecturs-
geschäfte einschließlich der Todtenbeschan zugewiesen worden sind.

Dr . Paschalis  Ritter von F e r r o wird auch noch im k. k. St.
Rochns -Spitale die Todtenbeschaugeschäfte versehen.

2 .

(Begrenzttttg der Eewerbebefugnifse der Zimmer
meifter und der Ziegeldecker .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate eine
Abschrift des nachstehenden , an die k. k. Bezirkshauptmannschaft
gerichteten Erlasses vom 13 . August 1893 , Z . 54456 ( M .-
Z . 183996/XVII ) intimiert:

Über das mit dem Berichte vom 12 . November 1892 , Z . 33409 , gestellte
Ansuchen um Fällung einer Entscheidung , ob ein Zimmermeister zur Vornahme
von Ziegeldeckerarbeiten berechtigt sei, findet die k. k. Statthalterei nach Ein¬
vernehmung der n .-ö. Handels - und Gewerbekammer im Sinne des ß 36 des
Gewerbegesetzes zu erkennen , dass die Zimmerlente zur Vornahme von Dach
deckerarbeiten principiell nicht berechtigt erscheinen, weil das Gewerbe der Ziegel-
nnd Schieferdecker ein selbständiges , handwerksmäßiges Gewerbe ist, welches
mit jenem der Zimmermeister in keiner gewerblichen Verwandtschaft steht.

Dagegen obwaltet kein Anstand , dass in dringenden , unaufschiebbaren
Fällen und ' unter der Voraussetzung , dass im Orte selbst nnd in dessen Um¬
gebung sich kein Ziegeldecker befindet , die Zimmermeister , Maurer rc. die Dach¬
ziegel provisorisch und ohne jede Anwendung von Mörtel auf die Latten legen,
beziehungsweise einfach einhüngen , um ans diese Art dem soweit fertiggestellten
Gebäude ' einen Nothschutz gegen die Witterung zu gewähren.

Selbstredend muss dann die definitive Dacheindeckung in jedem Falle
dem Ziegeldecker überlassen bleiben.

Von dieser Entscheidung ist sowohl die Genossenschaft der Baugewerbe
in St . Pölten , als auch die Genossenschaft der Gewerbetreibenden in Lilienfeld,
Traisen und Eschenau , und zwar beide unter Offenhaltnng einer vierwöchent¬
lichen Necursfrist nb intimato an das hohe k. k. Ministerium des Innern zu
verständigen.
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3
(Begrenzung der Gewerbebefngnisse der Wagen-

schlosser und der Wagenschmiede .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate mit
Erlass vom 12 . September 1893 , Z . 48405 ( M .-Z . 147000/XV11)
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Über die mit dem Berichte vom 10 . Juli 1893 , Z . 30476 , vorgclegte
Eingabe der Vorstehnug der Wiener Schlossergenossenschaft nm die Abgrenzung
der Gewcrbsrechte der Wagenschlosser gegenüber den Wagenschmieden , findet die
k. k. Statthaltern nach Einvernehmung der n .- ö . Handels und Gewerbekammer ,
un Sinne des Z 36 des Gewerbegesetzes zu entscheiden , dass die Herstellung
des Wagcnoberbanes ausschließlich den Wagenschlossern , die des Wagennnter - !
baucs ausschließlich den Wagenschmieden , dann die Erzeugung der Wagenfedern
beiden Gewerben gemeinsam zustehl , während zum Hängen (Zusammenstcllen)
der Luxuswagen ausschließlich die Wagenschlosser berechtigt sind.

In Orten , wo keine Wagenschlosser existieren , sind die Wagenschmiede
befugt , alle den Wagenschlossern Ankommenden Arbeiten vorzunehmen , was
natürlich mutatis mntanäis auch von den Wagenschlossern in Orten , wo keine
Wagenschmiede vorhanden sind , zu gelten hat.

Gegen diese Entscheidung steht der Recurs an das hohe k. k. Ministerium
des Innern binnen vier Wochen ad intiinako offen.

Die Beilagen des Berichtes vom 10 . Juli 1893 , Z . 30476 , folgen mit
der Aufforderung zurück , seinerzeit über die cingetretene Rechtskraft obiger
Entscheidung anher zu berichten.

Auch wird der Magistrat beauftragt , den Vorsteher der Wiener L -chlosser-
genossenschaft einzuvernehmen , ob derselbe im Hinblicke ans obige Entscheidung
auf seinem in der Eingabe äs prass . 26 . Jänner 1891 gestellten Petit nm
Vereinigung sämmtlicher Wagenschlosser , welche den Ban von Luxuswägen
betreiben , zu einem „ besonderen handwerksmäßigen Gewerbe " beharrt , wobei
demselben zu bedeuten ist, dass die k. k. Statthalterei dieses Ansuchen , welches
eine Abänderung , beziehungsweise Ergänzung der Ministerial -Verordnnng vom
17 . September 1883 , R .-G .-Bl . Nr . 148 , und vom 30 . Juni 1884 , R .-G .-Bl.
Nr . 110 nach sich ziehen müßte , bei den hohen Centralstellen nicht befür¬
worten könnte.

4
(Lairdwehr -Stabs -Ofsieiersettrs .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate mit
Erlass vom 13 . October 1893 , Z . 71255 ( M .-Z . 165206/XVI)
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

In Erledigung des Berichtes vom 19 . Mai 1893 , Z . 45271 , wird dem
Wiener Magistrate infolge Zuschrift des k. k. Landwehr - Commandos zu Wien
am 6 . October 1893 , Z . 4258 , Nachstehendes eröffnet:

Die Frequentierung des Landwehr -Stabs -Officierscurses hat für die Folge
im Sinne der Heeres - Gebürenvorschrift , I . Theil , Z 20 , Punkt 26 , als eine
dauernde  zu gelten.

Mit Rücksicht ans die dermalen bestehenden Unterknnftsverhältnisse des
genannten Cnrses wird jedoch bis auf Weiteres die Beistellnng der für die
Frequentanten erforderlichen Pferde , wie bisher vom Heere erfolgen , und !
gebürt denselben daher das Stallgeld nur in dem , für ihren ursprünglichen >
Garnisonsort festgesetzten Ausmaße.

Aus dem gleichen Grunde wird jenen Frequentanten , welche von aus¬
wärtigen Stationen einrücken , ausnahmsweise die chargenmäßige Comman-
dierungsznlage auf Cnrsdauer bewilligt.

Hiedurch werden alle früheren gegenständlichen Bestimmungen außer Kraft
gesetzt.

(Unterscheidungsmerkmale des Edel - und des Stein-
krebses . )

Die k. k. n . - ö. Statthaltern hat mit dem Erlasse vom
20 . October 1893 , Z . 74106 (M .-Z . 174374/XV ) , dem Magistrate
im Nachstehenden die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale des Edel-
trebses ( tmtneus tluvintilischrnd des Steinkrebses (rmtnens lorrontinm)
nach den durch den österreichischen Fischereiverein beim Custos der
zoologischen Abtheilung der k. k. Hof -Mnseen Karl Koelbel  ein - ^
geholten Mittheilnngen bekanntgegeben:

1. Der Edel krebs  besitzt auf der oberen Fläche des Spitzentheiles
des Stirnfortsatzes (rostrum ) einen deutlich gezähnten , der Stein krebs
dagegen einen stets ungezähnten , stumpfen , oft kaum bemerkbaren Mittelkiel.

2 . Seitenwände des Stirnfortsatzes verlaufen vom Grunde des Spitzen-
theiles des letzteren bis zu den Augenhöhlen beim Edelkrebs  fast parallel,
beim Stein krebs  divergieren dieselben nach hinten.

3 . Hinter den Augenhöhlen findet man auf dem Nückenschilde des Edel¬
krebses  je zwei hintereinanderliegende Lvülste , auf dem Rückenschilde des
Steinkrebses  dagegen nur je eine einfache , ununterbrochene Längsleiste.

Mit Hilfe dieser zuletzt erwähnten Kennzeichen kann
man schon auf den e r st e n Blick beide Arten mitSicherheit
unterscheiden.

4 . Den Steinkrebs  erkennt man überdies noch an einer ihm eigen-
thümlichcn Zeichnung . Auf der Rückenflächc seines Hinterleibes (des Schwanzes)
lassen sich nämlich immer zwei seitliche Längsreihen blasser Flecken wahrnehmen,
zwischen welchen noch eine mittlere Reihe von dunklen Flecken liegt.

Schließlich mögen noch die Größendifserenzen der verglichenen Arten
erwähnt werden , obgleich sie für die Unterscheidung nur einen beschränkten
Wert haben.

Der Steinkrebs  erreicht nach den bisherigen Erfahrungen höchstens
eine Körperlünge von 105 ein , bleibt aber meistens um 3 bis 4 em kleiner,
während derEdelkrebs  im erwachsenen Zustande gewöhnlich 12 bis 13 sin
lang wird.

(Anbringung von Lteckschildern , ^ onnenschnhplachen,
Laternen re.)

Aus Grund des tz 93 der Gemeindcordnung für die k. k.
Reichshnupt - und Residenzstadt Wien vom 19 . December 1890,
L.- G .-Bl . Nr . 45 , hat der Wiener Magistrat unterm 21 . October
1893 , M .-Z . 8041/XIV in Bezug auf die Anbringung und Er¬
haltung von Steckjchildern , Sonnenfchntzplachen , Laternen , Firmen¬
zeichen , Blenden , Reflcctoren , Lichtschirmen und ähnlichen , in die
Straße ragenden Gegenständen folgende Anordnungen und Verbote
erlassen:

1 . Die Anbringung von Steckschildern (Schilder , welche zwar an Ge-
bändemanern befestigt sind , deren Fläche aber nicht parallel mit der Gebäude-
sront angebracht ist), Sonnenschutzplacheu oder sonstigen , in die Straße ragen¬
den Gegenständen ist nur ans Grund einer Genehmigung des Magistrates zu¬
lässig , welche an die Person des Bewerbers gebunden ist und bei dem Über¬
gänge des Geschäftes an eine andere Person erlischt.

Bei der Anbringung sind un allgemeinen folgende Bedingungen zu
erfüllen:

n) Durch diese Gegenstände darf der Verkehr in der Gasse , Straße oder auf
dem Platze und die öffentliche Beleuchtung nicht beeinträchtigt , die Sicher¬
heit der Passanten nicht gefährdet , der Licht- und Luftzutritt zu Wohnungen
nicht beschränkt , und dürfen Gasscnaufschrlftrafcln oder ähnliche Einrich¬
tungen , welche öffentlichen Zwecken dienen , nicht verdeckt werden.

Sonnenschutzplachen mit allen ihren Lheilen , Vorder - und Seiten¬
flügeln , Spreitzstangcn u . s. w . müssen wenigstens 2 20 m von der Trottoir¬
fläche abstehen und dürfen am Trottoir oder an der Straßenoberfläche nicht
befestigt sein.

Steckschilder , Laternen und sonstige über die Gassenflucht ragende
Gegenstände müssen sich mit ihrem untersten Theile wenigstens 2 50 m
über dem Trottoir oder der Straßenoberflüche befinden.

Über der Höhenlage der Decke des Ebenerdgeschosses dürfen Steck¬
schilder nicht angebracht werden.

Alle in die Straße ragenden Gegenstände müssen mit ihrem am
weitesten vorstehenden Theile von der Lrottoirkante , in horizontaler Rich¬
tung gemessen , wenigstens 50 ein znrückliegen und in verlässlicher Weise
befestigt werden ; Steckschilder müssen an ihrem oberen und unteren Ende
an der Mauer mit festen Stützen befestigt sein.

Reflectoren , Lichtschirme n . dcrgl . von mehr als 30 sin Länge oder
Breite dürfen nicht von hölzernen Feusterbestandtheilen getragen werden,

b ) Steckschilder , Firmazcichen und andere , in die Straße ragende Gegen¬
stände dürfen nicht mehr als 60 sin hoch und 45 sin breit sein und mit
ihrem äußeren Vorsprunge höchstens 60 sm über die Straßenflucht her¬
vortreten.

Rothe Gläser und Lichter sind nur bei jenen Lampen und Laternen
zulässig , welche öffentlichen Zwecken dienen.

Elektrische Bogenlampen müssen mit Verschlüssen zur Verhinderung des
Abfallens glühender Kohlenstücke versehen sein.

2 . In die Straße ragende Gegenstände , welche den im Punkte 1 ent¬
haltenen Vorschriften nicht entsprechen und ohne Genehmigung hcrgestellt worden
sind , oder welche sich nicht in einem reinlichen oder ordentlichen Zustande be¬
finden , sind binnen drei Monaten vom Tage der Verlautbarung dieser Kund¬
machung gerechnet , entweder zu entfernen oder den Vorschriften dieser Kund¬
machung entsprechend , herzustellen.

3 . Neue Steckschilder , neue Plachen und andere , in die Straße ragende
Gegenstände dürfen erst nach erlangter Genehmigung aufgestellt werden und
müssen stets in ordnungsmäßigem , den Bestimmungen dieser Vorschrift ent¬
sprechenden Zustande erhalten werden.

Auch sind die Besitzer dieser Objecte verpflichtet , den von der Gemeinde
für die Anbringung dieser Gegenstände bestimmten oder etwa in Zukunft zu
bestimmenden Platzzins an die Gemcindecassa zu entrichten.

4 . Die Aufstellung von transparenten oder beleuchteten Schildern ist von
Fall zu Fall der behördlichen Genehmigung Vorbehalten , und ist bei solchen
Schildern die Anwendung von Petroleum nur dann gestattet , wenn die Auf¬
stellung an wenig begangenen Stellen erfolgt und besonders versicherte und
zu dem speciellen Zwecke taugliche Lampen zur Anwendung gelangen.
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5 . Die Anbringung sogenannter Stangen -, Fahnen - oder Hängeschilder
(beweglicher , nur an einer Stange hängender Schilder ) von mehr als 30 cm
Länge oder Breite ist unbedingt verboten und müssen die bestehenden derartigen
Schilder sofort entsernt werden.

Übertretungen dieser Vorschrift werden nach ß 93 der Wiener Gemeinde¬
ordnung mit Geldstrafen bis 200 fl . oder mit Arreststrafen bis 14 Tagen
geahndet.

7 .
(Anton Honns sche Deckenconstrnction .)

Der Wiener Magistrat hat unterm 23 . October 1893 , M .-
Z . 1l 1305/IX , Nachstehendes bekanntgegeben:

Ans Grund des Ergebnisses der vom Stadtbanamte vorgenommenen
Erprobung obwaltet gegen die von Herrn Stadtbanmeister Anton H o n n s,
IX . Bezirk . Porzellangasse Or .-Nr . 10 , beabsichtigte Anwendung der in den
vorgelegten Plänen dargestellten Deckenconstrnction , bestehend in der zwischen
den Deckenträgern (Traversen , Trämen ) stattsindenden Einschaltung von Platten
ans mehreren rechtwinklig gekreuzten Lagen von Schilfrohr , deren Zwischen¬
räume mit Gipsmörtel ansgegossen sind , für Zwecke von Wohnhansbauten in
jenen Fällen , in welchen Tramböden auf Grund der Bauordnung angewendct
werden dürfen , unter nachfolgenden Bedingungen kein Anstand:

1. Die aus Gips und gekreuzten Schilfrohrlagen hergestelltc Unter-
construction darf keine größere Spannweite als 2 m erhalten . Das Auflager
muss bei Trämen wenigstens 5 cm betragen und bei Traversen bis an den
Steg reichen . Die Dicke der Unterconstruction muss
bei Spannweiten bis zu 125 m wenigstens . 7 cm,

„ von 1 -25 m bis 1 '50 m wenigstens . 8 ^/2 ,,
" // 150 ,, ,, 1 /o „ „ . 10 ,,
" " ,, 1 75 „ „ 2 00 „ „ . IIV 2

betragen.
2. Zur Herstellung darf nur gesundes , festes Rohr benützt und darf kein

Gips verwendet werden , dessen Bindekraft aus irgendwelchen Ursachen ge¬
litten hat . «

Der Gips ist ans den Rohrlagen so rasch aufznbringcn , dass keine un¬
verbundenen Schichten entstehen.

3 . Traversen sind zum Schutze gegen die chemische Einwirkung des
Gipses mit einem Ölfarbenanstrich und an der Stelle , wo sie mit der Üntcr-
cvnstrnction in Berührung kommen , entweder mit einem , wenigstens 1 mm
dicken Asphaltüberzng zu versehen oder durch eine Dachpappenschichte zu schützen.

4 . Frisch hergestellte Unterconstructionen sind gegen vorzeitiges Belasten
oder Betreten zu schützen und dürfen nicht früher als eine Woche nach ihrer
Herstellung beschüttet werden.

5 . Die Fußbodenconstruction ist von den Traversen zur Vergrößerung
der Schalldichtheit zu isolieren ; die Isolierung gegen Träme ist nach Z 44,
2. Absatz der Bauordnung vorzunehmen.

Hievon wird das Stadtbanamt mit Bezug auf den Bericht vom 23 . Sep¬
tember 1893 , Z . 2468,10794 IX , unter Anschluss eines Planpare in Kenntnis
gesetzt.

8 .

(Hnlassnng der Schlackensteine der Österreichisch-
Alpinen Montan -Gesellschast als Banmateriale .)

Der Wiener Magistrat hat unterm 13 . November 1893,
M .-Z . 147Ü9/IX , Nachstehendes bekanntgegeben:

Auf Grund des Gutachtens des Stadtbanamtes wird zufolge des Ma¬
gistrats - Beschlusses vom 11 . Rovember 1893 die Verwendung der von der
^ ster r ei ch ch' ch - Alpinen  M 0 n t a n - G e s e l l s ch a f t auf ihrem Hoch-
ofenwcrke in Schwechat erzeugten Schlankensteine als Baumaterial bei Bauten
in Wien unter nachfolgenden Modalitäten zugelassen ' :

1 . Die normalen Ziegeln haben in fertigem trockenen Zustande die im
Z 36 Bauordnung vorgeschriebenen Maße zu erhalten.

2 . Die Ziegel müssen mindestens uns einer der Lagerflächen das Datum
der Anfertigung , und zwar : wenigstens Monat und Jahr ; dann die Bezeichnung
der Erzeugnngsstätte „ Schwechat " in deutlicher Weise erhalten . Für die Be¬
zeichnung der Erzeugnngsstätte ist ein einfaches Zeichen zu wühlen und bekannt¬
zugeben.

3 . Es dürfen nur Ziegel in Verkehr gesetzt werden , welche in der Qualität
den vorgelcgten Mustern entsprechen und mindestens sechs Monate alt sind.

4 . Die Verwendung der Schlackenziegel wird vorläufig und auf Widerruf
n) für Herstellungen von Niegelwandbanten , b ) für unbelastete Scheidemauern
von nicht mehr als 8 m Höhe und e) für höchstens einstöckige Gebäude oder
die zwei obersten Geschosse sonstiger Gebäude , in diesen letzteren Fällen bei
Anwendung ^gewöhnlicher Deckenconstructioncn und Deckenbelastungen zngestanden,
wobcrch' ür Braversenanflager entweder dem Auflagerdrucke entsprechend natür¬
liche Z ^ r gebrannte Ziegel zu verwenden sind . Bei Feuerungen und
Rauchfangcn sind gebrannte Ziegel zu verwenden.

Eine weitergehende Anwendung wird im Sinne des § 37 letzer Absatz
Bauordnung der sallweisen Entscheidung Vorbehalten , bis weitere Belege über
die genügende Widerstandsfähigkeit beigebracht werden.

. Alpine  M 0 n ta  n - G e se lisch  a ft  wird angewiesen , das vorgelegte
Certificat des technologischen Gewerbemusenms durch die Untersuchung von sechs

Monate alten Steinen in Bezug auf Druckfestigkeit , Porosität , Frostbcständigkeit
und Widerstand gegen die Einwirkung des Feuers bei dem allgemein an-
gcwendeten und festzustellenden Mischungsverhältnisse ergänzen zu lassen und
dieses ergänzte Certificat ehestens vorznlegen.

Die vorgelegten Schlackensteinmuster sowie eine Abschrift des Drnckproben-
certificates werden im Stadtbauamte hinterlegt.

II. Rarmativbelliiiuiumgc».
Hemeiudeinty:

(Competenz des Magistrates rücksichtlich Gesuche um
Graberhaltnugswidmungeu . -

Der Wiener Gemeinderath hat in seiner Sitzung vom 28 . No¬
vember 1893 nä St . -R .-Z . 3789 ( M .-Z . 77406/VI1I ) nach¬
stehenden Beschluss gefasst:

Der Magistrat wird ermächtigt , Graberhaltungswidmungen , welche den
vom Gemeinderathe mit den Beschlüssen vom 10 . Jänner 1880 , G .-R .-Z . 3718,
und vom 16 . November 1881 , G .-R .-Z . 2173 , genehmigten grundsätzlichen
Bestimmungen vollkommen entsprechen , im eigenen Wirkungskreise zu erledigen.

Alljährlich ist gelegentlich des Rechnungsabschlusses vom Magistrate ein
Bericht über die im Laufe des Jahres erfolgten Grabcrhaltnngswidmungen,
deren Erträgnis und Verwendung vorznlegen.

-Magistrat:

(Anschluss der Bollmachtsdocumente au die Aeten .)
Magistrats -Direcwr Kren  n hat mit Erlass vom 4 . December

1893 , M .-D .-Z . 1310 , den Magistrats -Referenten und den Leitern
der magistratischen Bezirksämter Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Der Herr Vice - Bürgermeistcr hat unterm 1. December 1893 , Z . 1395,
nachstehenden Präsidial ->Ertass an mich gerichtet:

In der Sitzung des Stadtrathes vom 29 . v . M . wurde bemerkt , dass
bei einer von einer Partei im Vollmachtsnamen eines Dritten unter Vor¬
weisung der Vollmacht abgegebenen Erklärung (>n Betreff der Abtretung von
Straßeugrund ) die Vollmacht nicht zu den Acten genommen worden ist . Dies
erscheint nicht zulässig , vielmehr muss darauf bestanden werden , dass in solchen
Fällen die Vollmacht jederzeit zu den Acten genommen und aufbehalten werde,
und ersuche ich Sie daher , Herr Magistrats -Director , die nöthige Weisung zu

! erlassen , wonach in Hinkunft in den erwähnten Fällen die Vollmachten den
Acten anzuschließen und anfzubehalten sind.

Hievon werden Euer Wohlgeboren zur genauen Darnachachtung m
i Kenntnis gesetzt und unter einem auf den Prüsidial - Erlass vom 8 . Juni 1891,

St .- R .-Z . ' 790 (enthalten auf Seite 115 des Magistrats -Verordnungsblattes
des Jahres 1891 ) aufmerksam gemacht , nach welchem die genaue Constatierung
des Vollmachtvcrhültnisses schon gelegentlich der Localcommission zu erfolgen hat.

LI
^Zuweisung der Berkehrsattlagen - Agenden rück-
sichtlich der Sonntagsarbeit an das Magistrats-

Departement SZ. )

Magistrats -Director Krcnn  hat mit Erlass vom 1. December
1893 , M .-Z . 187757 , Nachstehendes angeordnet:

Im Hinblick auf die hervorragende Wichtigkeit der Ausführung der in
dem Gesetze vom 18 . Juli 1892 , R .-G .- Bl . dir . 109 , bczeichneten öffentlichen
Verkehrsaulagen , auf die allgemein hiebe : in Frage kommenden Interessen und
festzuhaltendcn Gesichtspunkte , sowie zur Erzielung eines gleichmäßigen Vor¬
gehens erscheint es nothwcndig , alle Angelegenheiten , welche sich ans die Frage
der Zulässigkeit der Sonutagsarbeit bei der Ausführung jener Verkehrsanlagcn
im Sinne des Art . V der Ministerial -Verordnnng vom 21 . September 1885,
R .-G .- Bl . Nr . 143 , beziehen , einer einheitlichen Behandlung znznsühren.

Ich ersuche daher , alle Acten , welche sich auf Angelegenheiten der be-
zcichneten Art beziehen , mögen dieselben bereits eingelangt sem oder künftighin
einlaufen , dem Magistrate (Departement XVII ) zur Erledigung abzutreten.
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Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1863 pnblicierten Gesetze und Verordnungen.

I . Rcichsgeschblatt.
Nr . 163 . Kundmachung derMinisterien der Finanzen

und der Justiz vom 2 . November 1893 , betreffend die Er¬
richtung einer neuen Finanz - und gerichtlichen Depositencassa für den XIX . Ge¬
meindebezirk Wiens.

Nr . 161 . Erlass des Finanzministeriums vom
8 . November 1893 , betreffend die vorherige Ermittlung der Fasstara >
bei den nach dem Gewichte erfolgenden Hinwegbringnngen von Brantwein . j

Nr . 165 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 18 . November 1893,  betreffend die Feststellung der Farbe für
die im Stickereiveredlungsverkehre an den Geweben anznbringenden Jdentitäts-
bczcichnnngcn.

Nr . 166 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
20 . November 1893,  betreffend die Errichtung je eines Steuer - und
gerichtlichen Depositenamtes in Knliköw , Zator , CiEowice , Radymno , Ulanow,
Przeworsk und Radtüw in Galizien.

Nr . 167 . Kaiserliches Patent vom 6 . Deceiuber 1893.
betreffend die Einberufung der Landtage von Böhmen , Dalmatien , Galizien
und Lodomerien mit Krakau , Österreich unter und ob der Enns , Salzburg,
Steiermark , Kärnten , Krain , Bukowina , Mähren , Schlesien , Vorarlberg , Istrien,
Görz und Gradisca , dann des Landtages von Triest mit seinem Gebiete.

Nr . 168 . Verordnung des Finanzministeriums im
Einvernehmen mit dem Justizministerium vom 23 . No¬
vember 1893 , betreffend die Erstattung der Anzeigen von den durch die
k. k. Eisenbahn -Betriebsdirectionen dnrchgeführten Grundeinlösnngen zur Ge-
bürenbemessung.

Nr . 166 . Verordnung des Justizministeriums vom
24 . November 1893 , betreffend die Zuweisung der Gemeinde Zalesie
zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Monasterzyska in Galizien.

Nr . 176 . Kundmachung des Gesammtministeriums
vom 27 . November 1893 , in Betreff des Beschlusses des Reichs-
rathes über die kaiserliche Verordnung vom 23 . August 1893 (R .-G .-Bl . Nr . 135 ),
betreffend die Gewährung von Unterstützungen ans Staatsmitteln vorläufig für
die durch Überschwemmungen vom Nothstande heimgesnchten Gegenden des
Königreiches Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogthnme Krakau , des
Herzogthumes Bukowina und der gefürsteten Grafschaft Tirol.

Nr . 171 . Verordnung des Ministeriums des Innern
vom 2 . December 1893,  betreffend die Arzneitaxe für das Jahr 1894.

Nr . 172 . Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern vom
2 . December 1893 , betreffend die amtliche Untersuchung und Er¬
probung alter , in den Handel gebrachter und zur Wied erb enütznng bestimmter
Dampfkessel.

Nr . 173 . Verordnung des Handelsministers im
Einvernehmen mit dem Minister des Innern und dem
Minister für Cnltus und Unterricht vom 7 . December
1893,  betreffend die Gestattung der Sonntagsarbeit für den 24 . December 1893.

Nr . 17 -1 . Gesetz vom 1. December 1893 , betreffend
Verfügungen anlässlich der Convertiernug der Bukowinaer Grundentlastungsschuld.

Nr . 175 . Gesetz vom 14 . December 1893,  betreffend
die Abänderung des Z 3 des Gesetzes vom 30 . März 1893 (R .-G .-Bl . Nr . 65)
wegen Verabfolgung von Viehsalz um ermäßigten Preis.

Nr . 176 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 20 . December 1893  zur Vollziehung der Gesetze vom 30. März

Nr . 177 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
nnd des Handels vom 18 . December 1893 , mit welcher
unter gleichzeitiger Aufhebung der bisher in Geltung gestandenen diesbezüg¬
lichen Verordnung der Minister des Handels und der Finanzen vom 10. De¬
cember 1890 (R .-G .-Bl . Nr . 213 ) abgeänderte Durchführungsbestimmungen zu
dem Gesetze vom 26 . Juni 1890 (R .-G .-Bl . Nr . 132 ), betreffend die Statistik
des auswärtigen Handels , erlassen werden.

Nr . 178 . Kundmachung des Ministeriums für
Üandesvertheidignng und des Finanzministeriums vom
16 . December 1892 , womit die nachträgliche Einreihung der Gemeinde
Sokal in die 7 . Elaste und der Gemeinden Weinbergen und Winniki in die
8. Elaste des Militär -Zinstarifes (R .-G .-Bl . Nr . 225 ex 1890 ) verlautbart wird.

Nr . 176 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 1. December 1893 , betreffend die
Nachweisnng des Ursprunges von serbischem Getreide bei der Einfuhr in das
österreichisch-ungarische Zollgebiet.

Nr . 186 . Verordnung des Justizministeriums vom
7 . December 1893 , betreffend die demk. und k. Generalconsnlate in
Moskau ertheilte Ermächtigung zur Übernahme beweglicher Nachlässe der in
seinem Amtsbezirke verstorbenen österreichischen Staatsangehörigen.

Nr . 181 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 7. December 1893,  betreffend die Einbeziehung der königlich
ungarischen Nebenzollämter I . Elaste in Vulkan und Csik-Gyimes unter die
im Anhänge zu der Verordnung vom 15 . Juli 1882 bezeichneten Zoll -(Ein-
gangs -)Ämter.

Nr . 182 . Kundmachung der Ministerien der Finanzen
nnd des Handels vom 8. December 1893,  betreffend die
Auflassung der k. k. Zollexpositnr mit Hafen - nnd Seesanitätsdienst zu Faresina.

L. Laudesgeschblatt.
Nr . 56 . Verordnung des Justizministeriums vom

16 . October 1893 , betreffend die Errichtung des städtisch-delegierten
Bezirksgerichtes Döbling in Wien.

Nr . 57 . Kundmachung der Ministerien der Finanzen
und der Justiz vom 2. November 1893 , betreffend die Er¬
richtung einer neuen Finanz - und gerichtlichen Depositencasse für den XIX . Ge¬
meindebezirk Wiens.

Nr . 58 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthuine Österreich unter der Enns vom 8. No¬
vember 1893 , Z . 77078 , betreffend die Abänderung des Namens
der Ortsgemeinde „Hadersdorf " in „Hadersdorf -Weidlingan ."

Nr . 56 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 20 . No¬
vember 1893 , I . 80371 6L 1893 , mit welcher zur Verhütung
der Choleraeinschleppnng Bestimmungen in Betreff der Überwachung des Ver¬
kehres von Fahrzeugen "auf dem niederösterreichischen Stromgebiete der Donau,
sowie die Krankenansschiffnngsstationen nnd Schiffsrevisionsstationen verlantbart
werden . .

Nr . 66 . Gesetz vom 23 . October 1893 , wirksam
für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns,
wodurch ß 3 des Gesetzes vom 29 . December 1880 , L.-G .-Bl . Nr . 19 für 1881,
betreffend die Einführung der Jagdkarten im Erzherzogthume Österreich unter
der Enns , abgeändert wird.

Nr . 6 !. Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 30 . No¬
vember 1893 , Z . 63574 , betreffend die Durchführung des Gesetzes
vom 22 . December 1891 , R .-G .-Bl . Nr . 6 ex 1892 , über die Errichtung von
Ärztekammern.

Nr . 62 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 29 . No¬
vember 1893 , Z 67202 , betreffend die Änderung der Statuten
der niederösterreichischen Landeshypothekenanstalt in Wien.

1893 (R .-G .-Bl . Nr . 65 ) und vom 14 December 1893 (R .-G .-Bl . Nr . 175)
wegen Verabfolgung von Viehsalz um ermäßigten Preis.
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